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I 

VORWORT 

Die vorliegende Studie wurde beim Deutschen Zentrum für Al­
tersfragen im Rahmen des Arbeitsbereichs "Problemlagen äl­
terer Arbeitnehmer" erstellt. Die Arbeit knüpft an frühere 
Themenstellungen an. Vom Autor wurden hierzu u.a. bearbei­
tet: 

- die betriebliche Situation älterer Arbeitnehmer (1982), 
- die Bedeutung von Arbeitsunfähigkeit (altersspezifischer 

Krankenstand) ( 1983) , 
- alternative Beschäftigungsformen gegenüber dem 

Frührentenbezug (Teilzeitarbeit/Job-sharing) (1983), 
- die Arbeitsmarktsituation und Arbeitsmarktrisiken (1985), 
- die Auswirkungen des Strukturwandels auf die 

Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer (1987). 

Im Zentrum dieser Untersuchungen stand stets die Frage nach 
der Bedeutung gesundheitlicher Risiken älterer Arbeitnehmer 
als Ursache für die vorzeitige Beendigung der Erwerbsar­
beit. 

Das Forschungsprojekt "Frühinvalidisierung und soziale Si­
cherung in der Bundesrepublik Deutschland - Entwicklungs­
prozesse und Fallbeispiele" sollte dazu dienen, Proble.mla­
gen im Vorfeld einer Rentenbeantragung wegen Frühinvalidi­
tät zu ermitteln. 

Da für die meisten Frühinvaliditätsfälle die gesetzliche 
Rentenversicherung der zuständige Träger ist, haben wir uns 
von vornherein auf die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsren­
ten in diesem Sicherungszweig begrenzt. 

Datengrundlage für die quantitative Untersuchung des Zu­
gangsgeschehens bei diesen Rentenarten ist die vom Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) regelmäßig ver­
öffentlichte Statistik der Rentenzugänge, die in sich nach 
einer Vielzahl von Merkmalen tief gegliedert ist. Dabei muß 
diese zu reinen Verwaltungszwecken erstellte Statistik al­
lerdings nach den hier interessierenden Fragestellungen 
aufbereitet werden. Dies zu leisten war ein wichtiger Be­
standteil des Forschungsprojekts. 

Weitaus problematischer war es dagegen, eine empirisch ver­
wertbare Daten- und Informationsgrundlage für die Anal yse 
von Problemlagen der jeweils Betroffenen zu erhalten. 
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Aufgrund begrenzter Forschungskapazitäten der das Projekt 
tragenden Institution war eine repräsentative D~tener~e­
bung, z.B. durch eine standardisierte Befragung, nicht mog­

lich. 

Da der direkte weg zu den versicherten verschlossen war, 
wurde nach "Umwegen" gesucht, um Hintergrundinformationen 
zur Berufs- und Erwerbsunfähigkeit zu erhalten. Eine Mög­
lichkeit bestand darin, sich an Experten zu wenden, die mit 
dieser Problematik befaßt sind. 

Eine solche Expertengruppe wurde in den sogenannten 
"Versichertenältesten" gesehen. Diese sind im Rahmen der 
Selbstverwaltung der gesetzlichen Rentenversicherungsträger 
ehrenamtlich tätig. Ihre Aufgabe besteht in der Beratung 
von versicherten, wobei es sich in der Mehrzahl der Fälle 
um die Klärung des Versicherungsverlaufs ("Kontenklärung") 
oder um die Unterstützung bei der Beantragung einer Rente 
handelt. Da derartige Beratungen wohnortbezogen erfolgen, 
besteht in der Regel ein guter Kontakt zu den jeweiligen 
Versicherten. Dies stellte u.E. eine günstige Voraussetzung 
dar, diesen Personenkreis über vorliegende Erfahrungen hin­
sichtlich BU/EU-Rentenantragstellern zu befragen. 

Um das Vorhaben abzusichern, wandten wir uns an die für den 
Bereich der Selbstverwaltung zuständigen Stellen bei der 
Landesversicherungsanstalt (LVA) Berlin und an die Bundes­
versicherungsanstalt (BfA). Zustimmung und Unterstützung 
erhielten wir allein von der LVA. 

Die zunächst mit 10 Versichertenältesten für den Bereich 
der Arbeiterrentenversicherung durchgefÜhrten Interviews 
ergaben allerdings nur wenig an auswertbaren zusätzlichen 
Informationen für unser Forschungsvorhaben. Dies lag zum 
einen daran, daß die Befragten sich über die zu ihnen zur 
Beratung kommenden Versicherten nicht eingehender äußern 
wollten oder auch nicht konnten, und zum anderen, daß sie 
das Gespräch eher zur Darstellung der Motivation und 
Legitimation ihrer Tätigkeit nutzten. 

Darübe_r hinau~ war ein Vergleich mit ähnlicher Fragestel­
l':1ng im_ Bereich der Angestelltenversicherung aus unserer 
Sicht nicht gegeben, da die zuständigen Stellen bei der BfA 
mit der Unterstützung der Befragungsaktion aus uns unbe­
kannten Gründen offensichtlich zögerten. 

-
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Dennoch haben die durchgeführten Gespräche zahlreiche Hin­
weise und Anregungen auf tieferliegende zusammenhänge der 
BU/EU-Problematik ergeben. Es sei deshalb denjenigen, die 
zu einem Gesprächstermin bereit waren, an dieser Stelle ge­
dankt. 

Eine aussichtsreichere Möglichkeit der Materialbeschaffung 
eröffnete sich uns im Sommer 1989. Die damalige Direktorin 
des Sozialgerichts Wiesbaden, Frau Dr. Homann-Dennhardt, 
zeigte sich an der Fragestellung des Projekts sehr interes­
siert. Nach Abklärung mit dem zuständigen Ministerium er­
hielten wir Gelegenheit zur Einsichtnahme in anonymisierte 
Streitfälle und Urteilsakten zu Anträgen auf Renten wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. Die Datenlage ist ausführ­
lich in Teil Eder vorliegenden Arbeit beschrieben. 

Darüber hinaus konnten sehr ausführliche und intensive Ex­
pertengespräche mit den für die Urteile zuständigen Sozial­
richtern des Sozialgerichts Wiesbaden geführt werden, ohne 
die eine zielgerichtete Auswahl der Urteile und die Analyse 
der dahinterstehenden Problematik nicht möglich gewesen 
wäre. 

All denjenigen, die hier so geduldig und bereitwillig ihre 
Zeit und ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben, sei herz­
lich dafür gedankt . 

Besonderer Dank gebührt vor allem Herrn Harald Russig, 
Richter am Landessozialgericht Darmstadt, der wesentlich 
durch seine Beratung des Forschungsprojekts am zustan­
dekommen der Arbeit beteiligt war. 

Trotz all der zahlreichen Hilfestellungen und Hinweise, die 
die Arbeit erhalten hat,liegen die Ausführungen in der 
alleinigen Verantwortung des Verfassers. 

Christoph Behrend Berlin 1992 
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EINLEITUNG 

Invalidität stellt seit dem Beginn der Industrialisierung 
ein zentrales Lebensrisiko der Arbeitnehmerschaft dar. Es 
bezeichnet die Aufgabe des Erwerbslebens aufgrund gesund­
heitlich bedingter eingeschränkter Leistungsfähigkeit. 

Invalidität steht im engen Zusammenhang mit Erwerbstätig­
keit. Im Rechtssinne ist jemand, der keiner auf Erwerb aus­
gerichteten Tätigkeit nachgeht oder nachgegangen ist, auch 
nicht dem Invaliditätsrisiko unterworfen und hat deshalb 
auch keinen Anspruch auf eine diesbezügliche Rente. Als In­
valide oder Frühinvalide werden diejenigen Personen be­
zeichnet, die 

- sozialversichert sind, 
aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung einer auf 
Erwerb ausgerichteten Tätigkeit nur eingeschränkt oder 
überhaupt nicht mehr nachgehen können, 

- die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Bezug einer Altersrente nicht bzw. noch nicht erfüllen. 

Die rechtliche Ausgestaltung der Anspruchsvoraussetzungen 
für Invalidenrenten steht ebenso im engen Zusammenhang mit 
der Altersgrenze, nach der das Alter der Beendigung des Er­
werbslebens in Verbindung mit dem Anspruch auf Altersruhe­
geld gesetzlich festgelegt ist. Ein kurzer Blick auf die 
historische Entwicklung macht diesen Zusammenhang deutlich. 

In Deutschland wurde bereits in der Mitte des 19. Jahrhun­
derts mit der Einführung der Sozialversicherung versucht, 
bestimmte soziale Risiken durch Sicherungsleistungen aufzu­
fangen. 

Für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung er­
folgte dies mit der Einführung des "Gesetzes betr. die In­
validitäts- und Alterssicherung" im Jahre 1889. Hiernach 
galt sowohl die Krankheit als auch das Alter eines Versi­
cherten als ein den Versicherungsfall auslösender Tatbe­
stand. 

Die geringe Lebenserwartung der Bevölkerung führte dazu, 
daß die damalige, auf das 70. Lebensjahr festgelegte Al­
tersgrenze nur von einem kleinen Teil überhaupt erreicht 
wurde. Gleichzeitig waren die Voraussetzungen für Invalidi­
tätsrenten derart hoch angesetzt, daß Versicherte extreme 
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gesundheitliche Einschränkungen ihrer -~istungsfä~igkeit 
aufweisen mußten, um einen Anspruch realisieren zu konnen. 

Trotz des engen Zusammenhangs zwischen der Erwerbstätigkeit 
und dem Invaliditätsrisiko war die Frage einer tatsächli­
chen Erwerbsgelegenheit, also das Arbeitsmarktrisiko, grund 
sätzlich hiervon getrennt. 

Im Zuge des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels 
der folgenden Jahre wurden zunehmend auch Arbeitnehmerin­
teressen in vielen Bereichen durchgesetzt. Ein wesentliches 
ziel dabei war in dem hier zu betrachtenden Zusammenhang 
u.a. die arbeits- und sozialrechtliche Gleichbehandlung von 
Arbeitern und Angestellten. 

Das Schutzprinzip der Sozialversicherung führte zu einer 
immer stärkeren Ausweitung des versicherten Personenkreises 
und damit zu höheren Beitragseinnahmen . Diese Entwicklung 
ermöglichte u. a. auch eine Verbesserung der Leistungen an 
die Versichertengemeinschaft. Im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung konnten verschiedene Reformmaßnahmen 
durchgeführt werden. Diese führten nicht nur zu e iner bes­
seren finanziellen Absicherung zur Aufrechterhaltung des 
Lebensniveaus, sondern trugen auch zur Verhinderung des 
Eintretens eines Invaliditätsversicherungsfalles bei . Der 
Anspruch auf Altersruhegeld wurde in der folgenden Ent­
wicklung auf einen immer früheren Zeitpunkt festgelegt: 

- Im Jahr 1916 erfolgte die Herabsetzung der Altersgrenze 
auf das 65. Lebensjahr. 

- Die Rentenreform von 1957 schaffte Möglichkeiten 
des Bezugs von vorgezogenen Altersruhegeldern im Falle 
von längerfristiger Arbeitslosigkeit und für Frauen bei 
Vollendung des 60. Lebensjahres. 

- Durch die Einführung flexibler Möglichkeiten der 
Beendigung des Erwerbslebens im Jahr 1973 wurde u.a die 
Altergrenze für Männer auf das vollendete 63. Leben~jahr 
herabgesetzt. 

- Durch das Haushaltsbegleitgesetz 1984 wurde die 
vorausgesetzte Wartezeit für das Altersruhegeld mit 
vollendetem 65. Lebensjahr von 180 auf nurmehr 60 
Kalendermonate herabgesetzt. 

Die Herabsetzung der gesetzlich festgelegten Alters . . grenzen 
hat schließlich zu einem langanhaltenden "Trend der Frühb _ 
rentung" geführt. Mit dieser Entwicklung haben ·sich te-
l' h v ·· wesen 
:c e eranderungen auch für die Gewährung von Invalid •_ 

tatsrenten ergeben: i 
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- Die Reichsversicherungsordnung im Jahr 1911 trennte das 
Risiko "Alter" vom Invaliditätsrisiko. 

- Im Jahr 1949 wurde die Invaliditätsgrenze von zwei 
Drittel der gesundheitlich eingeschränkten 
Leistungsminderung eines vergleichbaren Versicherten auf 
nurmehr die Hälfte herabgesetzt. 

- Im Jahr 1957 erhalten Arbeiter Rente wegen 
Berufsunfähigkeit . 

- Urteile des Bundessozialgerichts von 1969 und 1976 
berücksichtigen neben medizinischen Gründen nunmehr auch 
die Verwertbarkeit des Restarbeitsvermögens auf dem 
Arbeitsmarkt bei der Rentenbewilligung. 

- Das Haushaltbegleitgesetz 1984 bewirkte eine Verschärfung 
der Anspruchsvoraussetzungen für den Personenkreis der 
latent Versicherten 

Insgesamt hat diese Entwicklung dazu gefÜhrt, daß der Be­
griff der Invalidität in der sozialpolitischen Diskussion 
immer mehr zum Begriff der "Frübinvalidität" geworden ist. 

Die historische Entwicklung ist dabei keinesfalls bruchlos 
und widerspruchsfrei erfolgt. Das gesamte System der sozia­
len Sicherung, die Ausgestaltung seiner Mechanismen und das 
Ausmaß der Leistungen beruhen letztlich auf einem gesell­
schaftlichen Konsens von gegensätzlichen Interessen der am 
sozialen Leben beteiligten Gruppen. Die ökonomischen und 
politischen Rahmenbedingungen bestimmen dabei weitgehend 
das jeweilige Kräfteverhältnis. Bestehende gesellschaftli­
che Konflikte sind durch die Organisation des Sozialen Si­
cherungssystems in Form der Selbstverwaltung eingebunden 
und kanalisiert. 

Wie zahlreiche andere Maßnahmen und Leistungsgewährungen im 
System der sozialen Sicherung sind auch die Regelungen zur 
Invalidität bzw. Frübinvalidität im Bereich der gesetzli­
chen Rentenversicherung nicht frei von inneren Widersprü­
chen. 

Das Risiko gesundheitlich dauerhaft geminderter Leistungs­
fähigkeit gilt heute weiterhin als ein zentrales sozialpo­
litisches Problem. Dies machen die absoluten und relativen 
Zugangshäufigkeiten zu den Frübinvaliditätsrenten der Be­
rufs- und Erwerbsunfähigkeit deutlich. 

Die gesellschafts- und sozialpolitische Diskussion hierzu 
wird außerordentlich kontrovers und interessengeleitet ge­
führt. Im "Beharren" auf bestimmten Positionen und teil-
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weise sogar bestehenden Vorurteilen, entweder ge?en~er den 
versicherten selbst oder den Institutionen, die mit der 
Frühinvaliditätsproblematik befaßt sind, bleibt häufig d~e 
Komplexität des Geschehens unberücksichtigt. Hier Klarheit 
zu schaffen, ist eine wichtige Aufgabesozialwissenschaft­
licher Forschung. Die vorliegende Arbeit will dazu einen 
Beitrag leisten, wobei vor allem der prozesshafte Verlauf 
im sinne von "Frühinvalidisierung" hervorgehoben wird. 

Aktuell steht die Reform der Renten wegen Berufs- und Er­
werbsunfähigkeit an. Der Gesetzgeber hat für das 1992 in 
Kraft getretene Rentenreformgesetz hier zunächst keinen 
Handlungsbedarf gesehen. Der Bundesrat hat die Bundesregie­
rung gebeten, nach Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens zum 
Rentenreformgesetz 1992 eine Änderung des Rechts der Er­
werbsminderungsrenten vorzubereiten. Im Zusammenhang mit 
der Heraufsetzung der Altersgrenze bzw. der Abschaffung des 
Systems vorgezogener Altersruhegelder besteht die Gefahr, 
daß die Institution der Frühinvaliditätsrenten zu einer 
Ventilfunktion des Unterlaufens der auf das 65. Lebensjahr 
festgelegten Altersgrenze werden könnte. 

Die Inanspruchnahme von Renten vor Vollendung des 65. Le­
bensjahres ist mit erheblichen finanziellen Einbußen ver­
bunden. Dies gilt nicht für die Frühinvaliditätsrenten. 

Die öffentliche Reformdiskussion hierzu ist erst im Entste­
hen begriffen. Ein breiter Konsens besteht hinsichtlich des 
Ziels der prinzipiellen Verhinderung von Frühinvalidität. 
Hierzu bedarf es vor allem präventiver Maßnahmen, wie z.B. 
einer Verbesserung des Arbeitsschutzes oder der be­
triebsärztl ichen Betreuung. Ebenso erscheint eine effektive 
und effiziente Ausgestaltung beruflicher und medizinischer 
Maßnahmen der Rehabilitation angezeigt. Die Träger der Ren­
tenversicherung sind derzeit darum bemüht, den diesbezügli­
chen Informationsstand durch Sonderauswertungen von versi­
chertendaten zu verbessern. 

Einen größeren sozialpolitischen "Zündstoff" enthält m.E. 
die Diskussion um das Instrument d er Rente wegen Berufs­
und Erwerbsunfähigkeit. 

Aus der historischen Entwicklung der Rentengeset b 
h · • zge ung er-

sc eint eine "Anpassung" an die heraufgesetzte Alt 
folge · ht · • ersgrenze 

ric ig. Dies kann z.B. durch die Wiedereinführung der 
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rein medizinischen Betrachtungsweise, einer Heraufsetzung 
des Umfangs verbliebener Leistungsfähigkeit des Versicher­
ten (Invaliditätsgrenze), der Abschaffung fiktiver Anrech­
nungszeiten oder durch andere Verschärfungen der Anspruchs­
voraussetzungen und Kürzungen der Leistungen bei einer 
diesbezüglichen Rente erreicht werden. Die "Frühinvalidi­
tätsrente" würde dann erneut zur "Invaliditätsrente" wer­
den. 

Dieser mehr ordnungspolitisch orientierten Richtung in der 
Reformdiskussion müssen allerdings wichtige Argumente ent­
gegengehalten werden. 

Das Rentenreformgesetz 1992 wurde vor dem Hintergrund der 
sich abzeichnenden (demographischen) Entwicklung, bezogen 
auf die alten Bundesländer, beschlossen. Seitdem hat sich 
ein grundlegender sozialer Wandel vollzogen. Der vollstän­
dige politische und wirtschaftliche Zusammenbruch der DDR 
führte zur Vereinigung beider deutscher Staaten. Zur Her­
stellung von Effektivität und Effizienz im wirtschaftlichen 
Bereich kann an Rationalisierungsmaßnahmen in den neuen 
Bundesländern, die mit der Freisetzung eines erheblichen 
Anteils bisher eingebundener Arbeitskräfte verbunden sind, 
nicht vorbeigegangen werden. Zumindest mittelfristig werden 
sich deshalb m.E. die Beschäftigungschancen für ältere Ar­
beitnehmer allgemein und für zusätzlich gesundheitlich Lei­
stungsgeminderte im besonderen auf dem Arbeitsmarkt der ge­
samten Bundesrepublik absehbar verschlechtern. Möglicher­
weise kann die im Gesetz vorgesehene Einrichtung eines 
Teilruhestandes eine gewisse Entlastungswirkung haben. Für 
diejenigen aber, die in einem Lebensalter zwischen 55 bis 
65 Jahren arbeitslos werden und dazu gesundheitliche Ein­
schränkungen aufweisen, wird auch weiterhin keine reale 
Chance der Wiedereingliederung in ein dauerhaftes Beschäf­
tigungsverhältnis mehr bestehen. Reicht die Gesundheitsein­
schränkung dann für eine Rentenanerkennung nicht aus, ist 
dieser Personenkreis letztlich auf die Sozialhilfe verwie­
sen. 

Diese Argumentation in der Reformdiskussion wird sich des­
halb stärker an den Interessen der Betroffenen orientieren 
müssen. 

Aus dieser Sichtweise erscheint m.E. die Forderung nach der 
stärkeren Berücksichtigung der Realität des Arbeitslebens 
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bei der Gewährung einer Frühinvaliditätsrente angebracht. 
Hierfür ist die Überwindung der in der Rechtsprechung be­
stehenden strikten Trennung des Arbeitslosigkeitsrisikos 
vom Invaliditätsrisiko vorausgesetzt. Diese Trennung er­
folgt unter den bestehenden Arbeitsmarktbedingungen, insbe­
sondere für ältere Arbeitslose grundsätzlic h zu Lasten der 
Betroffenen. 

Im Bereich der Arbeitslosenversich erung wurde dieser Pro­
blematik u.a. durch die längerfristige Leistung des Ar­
beitslosengeldbezuges für ältere Arbeitslose Rechnung ge­
tragen. Dies erfolgte, gemäß dem Prinzip der Nahtlosigkeit 
von Ansprüchen von Versicherten, h insichtl ich des Übergangs 
zum Arbeitslosenruhegeld bei Vollendung des 60. Lebensjah­
res. Die Abschaffung dieser Rentenzugangsart wird m.E. 
künftig erhebliche Probleme sowohl für die Betroffenen als 
auch für die Bundesanstalt für Arbeit nach sich ziehen. 

Angemessen im Rahmen der anstehenden Reformdiskussion ist 
m.E. auch die Forderung nach einer Zusammenführung der bis­
her bestehenden Renten wegen Berufsunfähigkeit und Erwerbs­
unfähigkeit zu einer einheitlichen Erwerbsminderungsrente. 
Die Rente wegen Berufsunfähigkeit sichert den Rentenan­
spruch demjenigen, der einen (Facharbeiter-) Beruf erlernt 
hat. Da die Inhalte beruflicher Tätigkeiten in den letzten 
Jahren erheblichen sozialen Wandlungsprozessen unterworfen 
waren und sich die Qualität beruflicher Fähigkeiten heute 
vor allem durch ein hohes Maß an Flexibilität ausdrückt, 
entspricht diese Rentenart längst nicht mehr d er Arbeits­
wirklichkeit. Sie schließt darüber hinaus alle Versicherten 
aus, die keine Möglichkeit hatten, einen qualifizierten Be­
ruf zu erlernen. Gegenwärtig sind hiervon vor allem ältere 
Frauen betroffen. 

Künftig werden sich aber m. E. zunehmend Probleme bei der 
Aufrechterhaltung dieser Rentenart ergeben. Dies bezieht 
sich auf die Übertragung des geltenden Rentenrechts auf die 
"neuen" Bundesländer. Die Mehrzahl der Bevölkerung dort 
verfügt über einen Facharbeiterstatus. Hinter der Vielzahl 
von derartigen beruflichen Abschlüssen verber gen sich in­
h~ltlich. völ_lig anders geartete berufliche Befähigungen. 
Die In5.t1tut1on der Berufsunfähigkeitsrente steht damit vor 
kaum losbaren Aufgaben. 
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Im Bereich der medizinischen Begutachtung von gesundheit­
lich leistungsgeminderten Rentenantragstellern muß m.E. dem 
sozialmedizinischen und medizinsoziologischen Forschungs­
stand erheblich mehr Beachtung geschenkt werden. Die auf 
den jeweiligen Einzelfall bezogenen individuellen Bewälti­
gungsfähigkeiten und -möglichkeiten von Krankheitsbefunden 
sollten verstärkt in die Begutachtungspraxis eingehen. Da­
bei muß vor allem der sozialen Situation des Betroffenen 
Rechnung getragen werden, da diese selbst, wie z.B. im 
Falle langandauernder Arbeitslosigkeit, wiederum auf das 
Gesundheitsbefinden negativ einwirken kann. Die dem reinen 
"naturwissenschaftlichen Paradigma" der Medizin verpflich­
tete ärztliche Stellungnahme ist hierfür als nicht ausrei­
c hend anzusehen. 

Die hier vorliegende Arbeit versteht sich als "Schützen­
hilfe" für die anstehende Diskussion aus sozial­
wissenschaftlicher Sicht. Sie argumentiert aus der Be­
troffenenperspektive und ist bemüht, die bestehenden Mecha­
nismen des System der sozialen Sicherung sowie die 
Rechtsprechung zur Berufs- und Erwerbsunfähigkeit in den 
Konsequenzen auf die Versicherten bzw. auf bestimmte Pro­
blemgruppen darzustellen und kritisch zu erörtern. Insge­
samt soll sie zur Versachlichung der Interpretation der 
Frühinvaliditätsproblematik dienen. 

- zua Aufbau der Arbeit -

Der erste Teil der Arbeit (Teil A) beschreibt den For­
schungsstand zur Situation älterer Arbeitnehmer in der Bun­
desrepublik Deutschland bis 1990. Die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung bestimmt die Beschäftigungschancen der 
Gruppe der älteren Erwerbspersonen wesentlich. Diesbezügli­
che Veränderungen wirken sich auch auf die Thematisierung 
in den sozialpolitischen und sozialwissenschaftlichen For­
schungsarbeiten zu dieser Personengruppe aus. Es werden so­
genannte "Konjunkturen" der wissenschaftlichen Beschäfti­
gung sowohl aus sozialpolitisch- sozialwiss enschaftlicher 
als auch gerontologischer Sicht herausgestellt. Die wesent­
lichen Dimensionen des sich seit Mitte der siebziger Jahre 
abzeichnenden Trends zur Frühverrentung werden benannt. 
Kennzeichnend hierfür ist das Wechselverhältnis der Dimen­
sionen Alter, beruflicher Status (Qualifikation/Einkommen) 
sowie der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit. Die inhalt-
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liehe Ausgestaltung dieses Wechselverhältnisses erfolgt im 
Rahmen gesellschaftlicher bzw. sozialer Wandlungsprozesse 
und der Arbeitsmarktentwicklung. 

Dies wird in der hieran anschließenden kritischen Erörte­
rung des Forschungsstandes zur Frühinvalidi~ät e_benfal~s 
deutlich. Dabei wird hervorgehoben, daß es sich hier - im 
unterschied zu anderen Formen des Ausscheidens aus dem Be­
rufsleben - nicht um eine friktionsfreie und besonders ali­
mentierte Art der vorzeitigen Beendigung der Erwerbstätig­
keit handelt. Die Verrentung wegen Berufs- und Erwerbsunfä­
higkeit erfolgt seit jeher in einem komplizierten und rela­
tiv eng begrenzten rechtlich normativen Rahmen. Die Ent­
scheidung hierüber erfolgt auf der Grundlage der Prüfung 
des Einzelfalles. Die sozialpolitische Problematik der 
Frühinvalidität wird durch die Rechtsprechung individuali­
siert. Die Dimensionen des Alters und des beruflichen Sta­
tus werden von der Dimension der gesundheitlichen Lei­
stungsfähigkeit überlagert. 

Im zweiten Teil der Arbeit (Teil B) wird auf die quantita­
tive Entwicklung zunächst der Frühverrentungsproblematik 
allgemein und daran anschließend der BU/EU-Berentung im be­
sonderen eingegangen. Die hierzu vorliegenden prozeß-produ­
zierten Daten der Sozialversicherungsträger - insbesondere 
des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VOR) 
werden methodenkritisch hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit 
diskutiert und als Entwicklungsverläufe dargestellt und in­
terpretiert. 

Der Rückgang der Zugangshäufigkeit der "normalen" Alters­
rente mit Vollendung des 65. Lebensjahres ist dabei durch 
die Einführung konkurrierender (Früh-) Rentenarten zu be­
gründen. Soweit die Datenlage es zuließ, wird dabei nicht 
nur auf die Rentenzugangsentwicklung, sondern auch auf 
epidemiologische Fragestellungen der Morbiditäts- und 
Mortalitätsentwicklung im Zusammenhang mit Frühinvalidität 
eingegangen. 

Bereits auf dieser Ebene der Darstellung wird die Sozialab­
hängigkeit der Frühinvaliditätsstatistik deutlich. Die Zu­
gangshäufigkeiten variieren vor allem nach Alter und Ge­
schlechtszugehörigkeit, nach Versichertenstatus h A _ 
b ·t . .. , nac r 
ei smarkteinflußen und Veränderungen der Re t t 

n engese zge­bung bzw. Rechtsprechung auf diesem Gebi" et M d · · · 
. e izinische 
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Ursachen der Frühinvalidität sind auf Diagnosen in vier am 
häufigsten auftretende Krankheitsgruppen verteilt. Es sind 
dies: 

1. Herz-Kreislaufkrankheiten 
2. Krankheiten des Bewegungsapparates 
3 . psychisch/psychiatrische Krankheiten 
4. bösartige Neubildungen. 

Der Vergleich mit anderen Morbiditätsstatistiken, z.B. der 
Krankheitsartenstatistik der Krankenversicherungsträger, 
zeigt zumindest altersspezifisch deutliche Übereinstimmun­
gen, was auf die Chronizität dieser Erkrankungen hinweist. 
Der Vergleich mit der amtlichen Todesursachenstatistik 
zeigt eine Übereinstimmung mit den Krankheitsgruppen der 
Herz-Kreislaufkrankheiten und den bösartigen Neubildungen. 
Hinsichtlich der durchschnittlichen Lebenserwartung zeigt 
sich ein höheres Mortalitätsrisiko von Frühinvaliditäts­
rentnern gegenüber Altersrentnern. 

Der dritte Teil der Arbeit (Teil C) befaßt sich mit dem 
Problem der sozialwissenschaftlichen Analyse von Ursachen 
der Frühinvalidität. Angeknüpft wird an die im quantita­
tiven Untersuchungsteil sich andeutenden Einflußfaktoren 
sowie an sozialpolitische Argumentationen, die in der Dis­
kussion in diesem Problemfeld immer wieder angeführt wer­
den. 

Zuerst wird auf die Argumentation eingegangen, daß Frühin­
validität vor allem ein Resultat belastender Arbeitsbedin­
gungen sei ("Verschleißthese"). Die Ursachen der Entstehung 
frühinvaliditätsrelevanter Erkrankungen liegen danach 
allein in den betrieblichen Arbeitsanforderungen ("Arbeit 
macht krank"). Der empirische Beleg dieser These kann, wenn 
überhaupt, sich auf eine nur wenig aussagefähige Daten­
grundlage stützen. Dennoch weist diese politisch verkürzte 
Argumentation auf tieferliegende zusammenhänge hin. Hierzu 
werden sozialmedizinische und medizinsoziologische For­
schungsansätze dargestellt, die insbesondere die Ver­
mitttlungsprozesse von Arbeits- und Lebensbedingungen mit 
der Krankheitsentstehung berücksichtigen. 

Ein zweites sozialpolitisches Argument hebt das Verhältnis 
von Arbeitsmarktlage und Frühinvaliditätsentwicklung her­
vor, wobei Frühinvalidität häufig als ein Resultat der Ar­
beitsmarktentwicklung bezeichnet wird ("Arbeitsmarkt- bzw. 
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Instrwnentalisierungsthese"). Es wird nachgewiesen, daß 
diese Behauptung lediglich für den Teilzeitarbeitsm~rkt 
zutreffend ist. Ein Zusammenhang mit der allgemeinen 
Arbeitsmarktentwicklung läßt sich schon allein aufgru~d de: 
Datenlage nicht nachweisen. Allerdings - un_~ auc~ hie:bei 
werden verschiedene medizinsoziologische Ansatze diskutiert 
_ besteht ein Zusammenhang auf der Ebene der Betroffenen. 
so sind negative Auswirkungen von Dauerbeitslosigkeit auf 
den Gesundheitszustand eindeutig nachgewiesen. Dies gilt 
vor allem für psychosomatische Krankheitsbilder. Der 
Ausbruch latent vorhandener oder zusätzlich durch die 
Arbeitslosigkeit hervorgerufener Erkrankungen kann wie derum 
die Erwerbsfähigkeit mindern und somit rentenrelevant 
werden. 

Eine dritte Argumentation ist auf die Bedeutung des Wandels 
der Rechtsprechung zu den Frühinvaliditätsrenten gerichtet 
("Rechtsprechungsthese"). Wir haben diese Argumentation er­
weitert und hierunter auch den häufig wiederkehrenden Vor­
wurf der möglichen ungerechtfertigten Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen ("Mißbrauchsthese" ) gefaßt. 

Quantitativ ließ sich der Einfluß der Rechtsprechung auf 
die Rentenzugangsentwicklung deutlich machen. In dem hier 
zu betrachtenden Zusammenhang wird auf die Problematik so­
zialer Steuerung verwiesen. Jeder Eingriff in das Siche­
rungssystem ist mit Folgewirkungen verbunden, die sich u.a. 
auch auf das Inanspruchnahmeverhalten der Versicherten aus­
wirken können. Die Verhaltensänderung erfolgt dabei aus der 
Betroffenenperspektive auf einer "rationalen" Ebene. Dies 
darf grundsätzlich nicht als "Mißbrauch" gedeutet werden. 

Dieser Zusammenhang läßt sich trotz eher unzureichenderem­
pirischer Datenlage an der Entwicklung der Rentenantrag­
stellungen und -ablehnungen belegen. 

Der Vorwurf eines möglichen Mißbrauchs bezieht sich dabei 
auch auf einen eher medizinischen Aspekt bei der Gewährung 
von Rentenleistungen. Danach würde die Möglichkeit einer 
Rentengewährung einen derartigen Anreiz für Versicherte 
darstellen, so daß ihre Arbeitseinstellung und ihr Verhal­
ten ausschließlich hierauf gerichtet sind ("Renten­
neurose"). Dieser Argumentation werden sozialmedizinische 
Forschungsergebnisse gegenübergestellt und diskutiert. Auch 
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auf dieser Ebene ist der Vorwurf des Mißbrauchs nicht 
gerechtfertigt und empirisch widerlegt. 

Im vierten Teil der Darlegungen (Teil D) wird auf die Me­
chanismen der sozialen Sicherung eingegangen. Forschungs­
leitend für die Darstellung ist die These, daß die Ausge­
staltung und das Sicherungsniveau im dem Maße abnimmt, je 
weiter das versicherte Risiko bzw. der Versicherungsfall 
von der faktisch bestehenden Erwerbsmöglichkeit entfernt 
ist. Die Erwerbsmöglichkeit eines Versicherten ist dabei 
wiederum durch sein Alter, den beruflichen Status und den 
Gesundheitszustand wesentlich determiniert. Die Frühinvali­
disierung wegen BU/EU durch den Rentenversicherungsträger 
stellt dabei den Abschluß eines durch soziale Auffangmecha­
nismen abgefederten Prozesses dar. Behandelt werden das Ri­
siko der Arbeitsunfähigkeit, das Risiko der Arbeitslosig­
keit, die Sicherungsleistungen bei Rehabilitationsmaßnahmen 
und schließlich das Risiko dauerhaft eintretender, gesund­
heitlich bedingter Leistungsminderung. 

Nach einem kurzen historischen Abriß zur Entstehung der je­
weiligen sozialen Sicherungsleistungen wird insbesondere 
auf Fragen der "Zumutbarkeit" anderer Arbeitstätigkeiten 
und der "Nahtlosigkeit" der verschiedenen Leistungen einge­
gangen. Für die Versichertengruppe der älteren, längerfri­
stigen Arbeitslosen, die zudem gesundheitliche Leistungs­
einschränkungen aufweisen, lassen sich "Löcher" im Netz des 
sozialen Sicherungssystems nachweisen, die zu einer deut­
lichen sozialen Benachteiligung dieser Gruppe führen 
können. 

Im letzten Teil der Arbeit (Teil E) werden die Probleme der 
Rechtsprechungspraxis zu den Renten wegen Berufs- und Er­
werbsunfähigkeit diskutiert. 

In einem kurzen historischen Abriß wird die Entwicklung des 
Aufbaus und die Aufgaben der Sozialgerichtsbarkeit darge­
stellt. Daran anschließend wird auf Fragen der medizini­
schen Sachverständigen - Begutachtung bei Streitfällen zur 
Rentengewährung - eingegangen. 

Im Falle einer Ablehnung von Rentenleistungen durch einen 
Rentenversicherungsträger entscheiden im Klagefalle die 
Tatsacheninstanzen der Sozialgerichtsbarkeit. Der Richter 
ist dabei in der Regel für die Urteilsfindung auf medizini-
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·· · · deren Aufgabe es ist, die sehe sachverstandige angewiesen, . 
durch Krankheit geminderte Leistungsfähigkeit des Versi­
cherten zu beschreiben. Hier sind grundsätzliche Probleme 

angelegt. 

Der juristisch qualifizierte Richter muß _auf der Grun~lage 
einer medizinischen Begutachtung eine Leistungsbeurteilung 
vornehmen. Diese Abhängigkeit des Richters vom medizini­
schen sachverständigen hat u.a. zu der Behauptung geführt, 
daß der begutachtende Arzt zum "Richter im weißen Kittel" 
geworden ist. In diesem Zusammenhang ist allerdings auf den 
Spielraum des Richters bei der Auswahl des Sachverständigen 
zu verweisen. 

Das Problem unterschiedlicher Qualifikation läßt sich durch 
einen verstärkten Dialog zwischen Juristen und Medizinern 
ausgleichen. 

Von prinzipieller Bedeutung ist die Frage der "Ob­
jektivität" medizinischer Gutachten in diesem Bereich. Das 
auch in der Begutachtungspraxis vorherrschende "natur­
wissenschaftliche Paradigma" wird häufig den hier er­
forderlichen sozialmedizinischen Problemstellungen nicht 
gerecht. Als mögliche Alternative wird das Modell eines so­
zialmedizinischen Explorationsplanes zur Krankheitsfest­
stellung vorgestellt. 

Im Anschluß hieran werden die bestehenden Rechtsauffassun­
gen zur Rente wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit kritisch 
gewürdigt. Dabei wird auf innere Widersprüche der Rente we­
gen Berufsunfähigkeit ebenso hingewiesen, wie auf die Pro­
blematik der Abgrenzung der Risiken von Arbeitslosigkeit 
und Invalidität. Die Diskussion hierzu erfolgt auf einer 
eher theoretischen Ebene. 

Abschließend wird anhand von insgesamt 24 Fallbeispielen 
von Frühberentungen wegen BU/EU die Multidimensionalität 
von Frühinvalidisierungsprozessen am Einzelfall konkreti­
siert. Die Aussagefähigkeit der aufgeführten Beispiele ist 
begrenzt. Den Falldarstellungen und ihrer Diskussion sind 
methodenkritische Ausführungen vorangestellt. Forschungs­
leitend ist die These: 

Frühinvalidisierung stellt eine soziale Problemlage dar, 
die auf einem mul tidimensionalen Zusammenhang beruht. Die 

-
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ordnungspolitische Ausrichtung des sozialen Sicherungs­
systems auf einzelne voneinander grundsätzlich getrennte 
Risiken steht im Gegensatz zu der "Ganzheitl.ichkeit" der 
sozialen Lage eines Betroffenen im Frühinvalidisierungspro­
zeß. Dies betrifft vor all.em die Trennung von Arbeitsmark­
trisiko und Invaliditätsrisiko. 

Die Fallbeispiele auf der Grundlage von Urteilen zu BU/EU 
des Sozialgerichts Wiesbaden illustrieren einerseits die 
jeweilige Problemlage der Betroffenen, machen aber auch 
Entwicklungsverläufe im Hinblick auf die Arbeits- und Ge­
sundheitsbiographie deutlich. Dem Frühinvalidisierungsri­
siko besonders ausgesetzt scheinen diejenigen, die eine 
starke Diskontinuität der Arbeits- und Gesundheitsbiogra­
phie aufweisen. Zusätzlich wird auf besondere Belastungen, 
die im Zeitraum von der Rentenantragstellung bis zum Ur­
teilsentscheid durch das Sozialgericht auftreten können 
hingewiesen. 

In der Zusammenfassung werden diejenigen Sozialgerichtsur­
teile diskutiert, die auf bestehende Unzulänglichkeiten für 
die Beurteilung vor allem älterer arbeitsloser BU/EU - Ren­
tenantragsteller aufmerksam machen. Dies soll als Beleg für 
die Notwendigkeit einer stärker sozialwissenschaftlichen 
Betrachtungsweise der Frühinvalidisierung auch im Rahmen 
der Rechtsprechung dienen. 
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TErL A: ÄLTERE ARBErTNEHKER zwrsCHEN ARBErT mm RUHESTAND 

r. ZUR srTUATrON ÄLTERER ARBErTNEBMER rN DER BtnmES­
REPUBLrK DEUTSCHLAND - ErN ÜBERBLrCK DES FORSCHUNGS­
STANDES 

Die Zahl der Veröffentlichungen zu Fragen älterer Arbeit­
nehmer ist insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten 
erheblich angestiegen und nahezu unübersehbar geworden. Ob 
aus betrieblicher, arbeitsmarktpolitischer, sozialversiche­
rungsrechtlicher, medizinischer oder sozialwissenschaftli­
cher Perspektive hat diese Gruppe der Erwerbspersonen zu­
nehmend (Forschungs-)Interesse auf sich gezogen.Allein beim 
Deutschen Zentrum für Altersfragen e.V. (DZA), das sich aus 
gerontologischer Sichtweise mit diesem Themenkomplex be­
faßt, sind ca. eintausend Buch- und Zei tschriftenti tel in 
der Literaturdatenbank gespeichert. 

Die wissenschaftliche Diskussion um die Beschäftigtengruppe 
der älteren Arbeitnehmer in der Bundesrepublik steht in ei­
nem engen Zusammenhang mit der arbeitsmarkt- und sozialpo­
litischen Entwicklung. Übereinstimmung besteht darin , daß 
die Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer - wie für 
andere Beschäftigtengruppen auch - von der Arbeitsmarktlage 
bestimmt werden. Eine Besonderheit stellt das Vorhandensein 
gesetzlicher und sozialversicherungsrechtlicher Mechanismen 
für diese Arbeitnehmer dar, aufgrund eines bestimmten Al­
ters, länger andauernder Arbeitslosigkeit und/oder gesund­
heitlicher Beeinträchtigungen das Arbeitsleben endgültig zu 
beenden und in den Ruhestand zu treten. Die Ausgestaltung 
dieser sozialpolitischen Mechanismen ist wiederum im Zusam­
menhang mit Arbeitsmarkterfordernissen, aber auch mit den 
Interessen der Betriebe und den subjektiven Bedürfnissen 
und Erwartungen der älteren Arbeitnehmer zu sehen. 

Dieser Zusammenhang ist bei der Beantwortung der Frage, ab 
wann Arbeitnehmer als alt oder älter zu bezeichnen sind ,_ zu 
berücksichtigen. Allgemein anerkannt wird der Umstand, daß 
Altern, auch im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit, einen 
Prozeß darstellt, dessen Beginn kalendarisch nicht eindeu­
tig festlegbar ist. Wann eine Erwerbsperson als älterer Ar­
beitnehmer zu bezeichnen ist, hängt von der jeweiligen Be­
trachtungsweise ab. Es sind hierbei eine Vielfalt von Di­
mensionen zu berücksichtigen. 



16 

Möglichkeiten der Annäherung bestehen von wissenschaftli­
cher Seite in der Analyse eines empirisch feststellbaren 
subjektiven und objektiven Einstellungs- und Leistungswan­
dels, entweder seitens der betroffenen Arbeitnehmer selbst 
oder vonseiten der Betriebe und den Akteuren des Systems 
der sozialen Sicherung (z.B. Arbeitsverwaltung, Sozialge­
setzgebung usw.) gegenüber dieser Beschäftigtengruppe. Die 
vielfach aus pragmatischen Gründen getroffenen Altersab­
grenzungen in den Forschungsarbeiten liegen in der Regel 
zwischen dem 45. und 55 . Lebensjahr der Arbeitnehmer. 

Grundsätzlich ist allerdings davon auszugehen, daß es den 
älteren Arbeitnehmer n icht gibt. Dies ist auch der Grund 
dafür, daß eine wissenschaftliche "Theorie des älteren 
Arbeitnehmers" bisher nicht besteht und auch kaum sinnvoll 
sein dürfte. Wohl aber existieren Theorieansätze verschie­
dener Wissenschaftsrichtungen, die für die vorliegenden em­
pirischen Untersuchungen zur Lage älterer Arbeitnehmer for­
schungsleitend sind. 

Die folgende kurze Darstellung des Forschungsstandes geht 
von dem Wechselverhältnis zwischen betrieblichen Interes­
sen, staatlichen Maßnahmen und der Lage der Betroffenen 
aus. An der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwick­
lung orientiert, werden "Konjunkturen" wissenschaftlicher 
Fragestellungen zu älteren Arbeitnehmern herausgestellt. 
Nach Auffassung des Verfassers lassen sich hierbei für die 
BRD drei Zeitabschnitte ausmachen, zwischen denen aller­
dings keine völlig eindeutigen Trennlinien gezogen werden 
können. 

1.1 Die Reorganisation des Arbeitslebens (1950 - 1970) 

Dieser Zeitraum ist in der Bundesrepublik durch den Wieder­
aufbau der Wirtschaft, überwiegenden Phasen der Vollbe­
schäftigu~g und_ - damit verbu?den - einer starken Nachfrage 
nach Arbeitskraften gekennzeichnet. Die erste Dekade ist 
u.a. durch die Problematik der Reintegration von Kriegs­
heimke~r~rn und Kriegsversehrte n i n das Arbeitsleben cha­
rakterisiert. In diesem Zeitraum werden gesetzliche Re _ 
lungen erla · ge ssen, wie z.B . das Bundesversorgungsgesetz 
(1950) o~er das Ge.setz zur Sicherung der Eingliederung 
schwerbehinderter in Arbeit Beruf und . , Gesellschaft 
(Schwerbehi ndertengesetz) aus dem Jahr 195J. Das bezieht 
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sich für diesen Zeitraum allerdings fast ausschließlich auf 
männliche Arbeitskräfte. Die Tätigkeit von Frauen im Rahmen 
des Wiederaufbaus der Wirtschaft in der Bundesrepublik ist 
in der Regel vergessen worden und wird erst in den späten 
achtziger Jahren als sozialpolitisches Thema diskutiert. 

Der Bedarf an voll leistungsfähigen Arbeitskräften stieg in 
der darauf folgenden Dekade derart an, daß zunehmend 
(jüngere) Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben wurden. 
Die Integration bzw. Weiterbeschäftigung älterer Arbeitneh­
mer in den sich neu formierenden industriellen Produktions­
betrieben war im Hinblick auf deren gesundheitlich bedingte 
Leistungsfähigkeit, aber auch auf die berufliche Qualifika­
tion wesentlich erschwert. 

Im Zusammenhang mit einer höheren Lebenserwartung stieg der 
Anteil der Bevölkerung, der die gesetzlich vorgeschriebene 
Altersgrenze von 65 Jahren erreichte. Durch den schrittwei­
sen Ausbau des Systems der sozialen Sicherung wurde ver­
sucht, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Hierbei sind 
vor allem die Neuordnung der gesetzlichen Krankenversiche­
rung der Rentner (KVDR) im Jahr 1956 sowie die Verbesserung 
des Leistungsrechts und Möglichkeiten des Bezuges von vor­
gezogenen Altersruhegeldern für Frauen und Arbeitslose, 
durch das Rentenreformgesetz 1957 zu nennen. 

Im Zusammenhang mit der prekären Beschäftigungssituation 
gegen Ende der 60er Jahre stehen die sozialgesetzlichen Re­
gelungen des Arbeitsförderungsgesetzes im Jahr 1969, sowie 
in arbeitsrechtlicher Hinsicht z.B. die Änderungen des Kün­
digungsschutzgesetzes (1951) im Jahr 1969 oder die Änderung 
des Betriebsverfassungsgesetzes (1952) im Jahr 1972 . 

Diese Gesetze berühren auch die Belange älterer Arbeitslo­
ser bzw. älterer Beschäftigter in besonderer Weise, z.B. 
hinsichtlich eines längeren Leistungsbezuges oder der Auf­
rechterhaltung des Besitzstandes bzw. eines besonderen Kün­
digungsschutzes. 

Bis zu Beginn der siebziger Jahre war die Situation älterer 
Beschäftigter in der BRD nur marginal im Blickfeld wissen­
schaftlicher Betrachtung. so finden sich beispielsweise in 
den industriesoziologischen Arbeiten zum Wandel der Indu­
striegesellschaft, die in diese Zeit fallen, nur selten 
Hinweise auf die Bedeutung des Faktors Alter (vgl. z.B. die 
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· 1 ie von FÜRSTENBERG dreibändige Ausgabe zur Industr i esozio og 
1975; auch die soziol.ogische Untersu chung in 1959 , 1974 , 

der Hüttenindustrie von POPITZ, BAHRDT, JURES , JCESTING 
( 1972) weist lediglich im Anhang auf die besondere Sit~a­
tion älterer Arbeiter hin (siehe dieselb. S. 27~ ff.) · Eine 
Ausnahme stellt die in diesem Zeitraum durchgeführte Unt~r-

von KASER (1966) über die Situation älterer Arbeit-suchung . 
nehmer in der Industrie Nordrhein- Westfalens . dar. Ermi t-
tel t werden hierbei u.a. Korrelationen zwischen ~i­
stungsfähigkeit, Gesundheitszustand und Alter aus der Sicht 
der Betroffenen und deren vorgesetzten. 

Psychologisch-gerontol.ogisch orientierte Arbeiten ~u d~e~er 
zeit heben einen besondere n Leistungswillen und die Fahig­
keiten zur Weiterbildung Älterer hervor und argumentieren 
damit gegen ein Defizitmodell des Alters (vgl. den Über­
bl.ick bei THOMAE/LEHR (Hrsg . ) 1968). 

1.2 Die Konsolidierung des Trends zur Frühverrentung 
(1970 - 1985) 

zu Beginn der siebziger Jahre wurde die Gruppe älterer Ar­
beitnehmer sozialpolitisch zunehmend bedeutsam. Dies war im 
wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen. 

Erstens zeigte sich, daß die steigende Zahl der Arbeitslo­
sen insgesamt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur auf saiso­
nale, konjunkturell bedingte Schwankungen zurückführbar 
war, sondern auf strukturelle Disparitäten wirtschaftlicher 
Entwicklung. Der steigende Rationalisierungsdruck in den 
Industriebetrieben führte darüber hinaus zu erhöhten Mobi­
litäts- und Flexibilitätsanforderungen an die Erwerbsperso­
nen. Hiervon waren ältere Beschä ftigte besonders betroffen. 

zweitens - im engen Zusammenhang damit - beendete die Mehr­
zahl der Arbeitnehmer die Erwerbstätigkeit tatsächlich weit 
vor der gesetzlich vorgeschriebenen Altersgrenze von 65 
Jahren entweder aufgrund von Arbeitslosigkeit oder einge­
tretener Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit. 

Die wohl bedeutsamste sozialpolitische Maßnahme in diesem 
Zeitraum war die Einführung des Systems flexibler Alters­
grenzen im Jahr 197~ (§ 1248 RVO), das die Bezugsmöglich­
keiten von Rentenleistungen unter bestimmten Voraussetzun-

-
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gen bereits vor Vollendung des 65. Lebensjahres gewährlei­
stet. Dies gilt insbesondere für langjährig versicherte 
Männer (35 anrechnungsfähige Versicherungsjahre einschließ­
lich Beitrags- und/ oder Ersatzjahre) mit Vollendung des 
63. Lebensjahres sowie für Schwerbeschädigte, Berufs- und 
Erwerbsunfähige, die (nach ebenfalls 35 anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahren, einschließlich Beitrags- und/oder Er­
satzjahren) einen Anspruch auf vorgezogenes Altersruhegeld 
ab dem vol lendeten 62 . Lebensjahr haben. Die Altersgrenze 
für den zuletz t benannten Personenkreis wurde bis zum 
1.1.1980 stufenweise auf das vollendete 60. Lebensjahr her­
abgesetzt. Daneben gilt weiterhin der seit 1957 bestehende 
Anspruc h auf vorgezogenes Altersruhegeld für diejenigen, 
die (bei 15 Beitrags- und/ oder Ersatzjahren) in den letzten 
1 1/2 Jahren vor Vollendung des 60 . Lebensjahres minde­
stens 52 Wochen arbeitslos waren (Arbeitslosenruhegeld). 
Ebenso konnten Frauen mit überwiegender Versicherungs­
pflicht in den letzten 20 Jahren (bei 15 Beitrags- und/oder 
Ersatzjahre n) mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den 
Ruhestand wechseln (Frauenaltersruhegeld). Die Höhe der 
Rentenzahlung errechnet sich nach der 1957 eingeführten dy­
namisierten Rentenformel und unterliegt keinen versiche­
rungstechnischen oder -mathematischen Abschlägen. 

Für diesen Zeitabschni tt ist charakteristisch, daß sich 
seit Beginn der 70er Jahre sehr deutliche Trends sinkender 
Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer herausbilden. Dies 
läßt sich anhand dreier Indikatoren aufzeigen: 

Die Erwerbsbeteiligung von Erwerbspersonen in den höhe­
ren Altersgruppen - ausgedrückt in der altersspezifi­
schen Erwerbsquote, die im Rahmen des Mikrozensus jähr­
lich vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird -
ist ab diesem Zeitpunkt kontinuierlich zurückgegangen. 
Während die Altersgruppen der 45-bis unter 55-jährigen 
Männer noch mit über 90 Prozent und die Frauen dersel­
ben Altersgruppen mit rund 50 Prozent am Erwerbsleben 
beteiligt sind, ist die Erwerbsqote der 55-bis unter 60 
jährigen Männer von 1970 (89,l v.H. ) bis 1984 (79,1 
v.H.) um zehn Prozent zurückgegangen. Bei den 60- bis 
unter 65jährigen lag dieser Rückgang sogar bei knapp 40 
Prozent (1970 = 74 , 7 v.H., 1984 = 35,2 v.H.). Die Er­
werbsquoten bei den Frauen in beiden Altersgruppen lie­
gen in diesem Zeitraum weit unter denen der Männer. Die 
Entwicklung der Quoten verläuft hier anders. Bei den 
55-bis unter 60jährigen sind sie im gleichen Zeitraum 
von 37,2 v.H. auf 40,2 v . H. angestiegen. Bei den 60-
bis unter 65jährigen Frauen sind die Erwerbsquoten von 
22,5 v . H. um knapp die Hälfte, auf 11,8 v.H. gefallen 
(vgl. TABELLE 1). 



20 

Die Erwerbsquote ist nur ein ungenauer Indikator der 
tatsächlichen Beschäftigungssituation von Erw~r~sperso­
nen da sie sowohl die tatsächlich Erwerbstatigen als 
auch die Erwerbslosen zusammenfaßt (vgl. hierz~ MAYER 
1987). Als zweiter Indikator soll de~halb auf die E~t­
wicklung der altersspezifisc~en Arbe~tslosenquote ein­
gegangen werden. Dieser Indikator wird neb_en anderen 
regelmäßig in der Strukturanalyse des . Arbeitslos~nbe­
standes von der Bundesanstalt für Arbeit dokumentiert. 
Dabei werden die, die sich beim Arbeitsamt als a!beits­
los oder arbeitssuchend gemeldet haben, auf die Zahl 
der altersentsprechenden abhängigen Erwerbs~ersonen 
(nach dem Mikrozensus) bezogen. Im Durchschnitt des 
Zeitraums von 1970 bis 1984 lag die altersspezifische 
Arbeitslosenquote der 45-bis 55 jährigen unter der Ar­
beitslosenquote insgesamt, die der 55-bis unter 
65jährigen deutlich darüber. Besonders drastisch er­
folgte der Anstieg der Arbeitslosenquoten der 60-bis 
unter 65jährigen im Zeitraum bis 1981 von 1, 7 v.H. 
(1970) auf 11,9 v.H .. Für die Arbeitslosenquote der 55-
bis unter 60jährigen ist eine Steigerung ab 1980 (5,5 
v.H.) auf 11,4 v.H. für das Jahr 1984 auffällig (vgl. 
TABELLE 2) . Darüber hinaus werden in der Statistik 
ebenso kontinuierlich hohe Anteile an Älteren unter den 
Dauerarbeitslosen und den gesundheitlich Beeinträchtig­
ten ausgewiesen (vgl. TABELLE 3 und TABELLE 4) 

-Ein schließlich dritter Indikator für die Situation äl­
terer Arbeitnehmer seit Beginn der siebziger Jahre ist 
das durchschnittliche Alter bei den jährlichen Renten­
neuzugängen. Entsprechendes Datenmaterial hierzu wird 
jährlich vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträ­
ger (VDR) herausgegeben. Das durchschnittliche Renten­
zugangsalter wird nach Versicherungszweig und Ge­
schlechtszugehörigkeit ausgewiesen. Im zu betrachtenden 
Zeitraum ist das Rentenzugangsalter in den beiden Ver­
sicherungszweigen der Arbeiterrenten- und der Ange­
stelltenrentenversicherung sowohl bei den Frauen als 
auch bei den Männern deutlich zurückgegangen. Das Zu­
gangsalter lag im Jahr 1970 in der ARV bei den Männern 
bei 61, 1 Jahren und bei den Frauen bei 61 6 Jahren -
an~log in der Angestelltenversicherung bei den Männern 
bei 62,_8 bzw. 60,6 J.ahren. Das geringste Zugangsalter 
wurde in der ARV fur das Jahr 1981 (Männer = 57 5 
Ja~re, Frauen= 59,6 Jahre) und in der ANV im Jahr 1982 
(Manner 60,1 Jahre, Frauen 59,2 Jahre) festgestellt 
(vgl. TABELLE 5). 

Z~sa~enfassend zeigt sich eine mit zunehmendem Alter rück­
laufige Erwerbsbeteiligung insbesondere bei den M .. b · • • . annern, 1 ei g eichzeitigem Anstieg des Anteils älterer Arb ·t 1 . . . ei s oser 
un d einem Sinken des Rentenzugangsalters . 

.. 
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Diese Trendentwicklungen waren während der 70er und zu Be­
ginn der 80er Jahre überwiegend Gegenstand der verstärkt 
einsetzenden wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zum Pro­
blemfeld älterer Arbeitnehmer. 

Die Arbeiten befaßten sich in den frühen siebziger Jahren 
schwerpunktmäßig mit den Fragen der Notwendigkeit und Ak­
zeptanz eines flexiblen Übergangs in den Ruhestand (vgl. 
BLUME 1970; BUNZ et.al. 1971; LANDWEHRMANN 1974) sowie der 
Bedeutung der flexiblen Altersgrenze in der Rentengesetzge­
bung. Zunehmend wurde die Lebenslage derjenigen analysiert, 
die vorzeitig das Erwerbsleben beenden. Dabei wurde die Be­
deutung der Belastungssituation während der Erwerbstätig­
keit (Gesundheitsverschleiß), die Bedingungen des Übergangs 
in den Ruhestand, der subjektive Wunsch einer vorzeitigen 
Beendigung des Erwerbslebens und die materielle Lage der 
Frührentenbezieher hervorgehoben und als ein Bestandteil 
der gesamten Altersproblematik thematisiert (vgl. WIRT­
SCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DES DEUT­
SCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES (WSI) (Hrsg.) 1976; KEUTER/NAEGELE 
1978; AHNER/THORN 1978; DIECK/NAEGELE (Hrsg.) 1978; BWME 
et. al. 1979; FRIEDMANN/WEIMER 1980; DOHSE/JÜRGENS/RUSSIG 
(Hrsg.) 1982; ARBEITSGRUPPE FACHBERICHT 1982; NAEGELE 
1983). 

Im Resultat der verschiedenen Arbeiten zeigt sich, daß äl­
tere Arbeitnehmer, besonders dann, wenn sie durch geringe 
Qualifikation, schlechten Gesundheitszustand, hohe Arbeits­
belastungen usw. kumulativ benachteiligt sind, betrieblich 
und in Bezug auf den Arbeitsmarkt besonderen negativen Ri­
siken unterworfen sind. Die diesbezügliche Arbeits- und Le­
benssituation prägt dabei auch die zu erwartende nachberuf­
liche Lebensphase z.B. im Hinblick auf die soziale Integra­
tion und Einkommensposition. 

Die Frühverrentungspolitik der Betriebe wird als Resultat 
von Dequalifikationsprozessen und gesundheitlichem Ver­
schleiß der Arbeitskraft aufgefaßt. Das Instrumentarium 
der flexiblen Altersgrenze wird vor diesem Hintergrundei­
nerseits als soziale Errungenschaft interpretiert, da es 
den vorgezogenen Ruhestand als "Alternative" zu einer deso­
laten Beschäftigungssituation bietet und damit mehrheitlich 
den Wünschen der Arbeitnehmer selbst entspricht. Anderer­
seits besteht damit aus dieser Sichtweise für die Betriebe 
die Möglichkeit, relativ friktionslos ältere, leistungsge-
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minderte Beschäftigte "freizusetzen", durch Jüngere zu er­
setzen und sich dadurch der Schaffung altersgerechter Ar­
beitsplätze zu entziehen. Ältere Arbeitnehmer, insb~s~ndere 
Frauen werden dadurch zu einer beschäftigungspolitischen 
disponiblen Reserve. Die aus dem Verschleiß der Arbeits­
kraft entstehenden Kostenprobleme werden auf das Sozialver­
sicherungssystem übertragen. 

Besondere Beachtung wird in dieser Phase auch dem Problem 
der zunehmenden Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer ge­
schenkt (vgl. BRINKMANN et.al (Hrsg.) 1979; BÜCHTEMANN 
1980; 1983; BÄCKER 1979; BÄCKER/NAEGELE 1981). Ältere Ar­
beitnehmer sind danach aufgrund bestehender Senioritäts­
prinzipien und Bestandsschutzregelungen (vgl. BÖHLE/WTZ 
1974: DOHSE et.al 1978; 1979), im Vergleich zu jünger e n Ar­
beitnehmern absolut gesehen, weniger von Arbeitslosigkeit 
betroffen und bei langer Betriebszugehörigkeit auch materi­
ell besser abgesichert. Sind sie allerdings von Arbeitslo­
sigkeit betroffen, stellen sie relativ den höchsten Anteil 
der Dauerarbeitslosen und der gesundheitlich Beeinträchtig­
ten dar. Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer kann inso­
fern lediglich als ein Umweg in die Rente angesehen werden 
(vgl. INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT UND BERUFSFORSCHUNG (Hrsg.) 
1983). Eine Verbesserung der Situation älterer Arbeitsloser 
wird in beschäftigungspolitischen Programmen zur Wiederher­
stellung der Vollbeschäftigung insgesamt gesehen, wobei die 
Frage der Arbeitszeitverkürzung im Vordergrund steht (MAGS 
1983). Das Instrumentarium der flexiblen Altersgrenze wird 
in diesem Zusammenhang als Möglichkeit der Entlastung des 
Arbeitsmarktes gesehen. 

Aus gerontologischer Sicht wird die Thematik älterer Ar­
beitnehmer stark kontrovers diskutiert . Nach einer an der 
wissenschaftlichen Sozialpolitiklehre (vgl. im ü berblick 
KLEINHENZ 1970) orientierten Forschungsrichtung beinhaltet 
der Prozeß des Alterns strukturell alternstypische Merkmale 
sozialer Gefährdung. Ein Umschlagen von "sozial.er Gefähr­
du~g" in "~ozial.e Schwäche", die sich z.B. in Hil.fl.osig­
ke~t, materieller Not usw. äußert, erfolgt nicht gleichver­
teilt, sond~rn nur selektiv für bestimmte Gruppen älterer 
Menschen. Dieser Umstand konstituiert den Tatbestand sozi­
~ler U~gleichhei t im Alter (vgl. NAEGELE/ DIECK l9?8 : ) . 28
~ber d~_e Frage, nach welchen Kriterien und für welche 

ruppe alterer Menschen dieser Umschlag erfolgt, entschei-

http:sozial.er
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det nach diesem Forschungsansatz das "sozio-ökonomische 
Herkunftsmilieu" (ebenda:33). 

Ältere Arbeitnehmer stellen nach diesem Ansatz eine beson­
dere Problemgruppe innerhalb der gesamten Arbeitnehmer­
schaft dar. Eine dauerhaft anhaltende soziale Benachteili­
gung ist in der Diskrepanz zwischen dem altersspezifisch 
gewandelten Leistungsvermögen und gleichbleibenden Lei­
stungsanforderungen begründet (vgl. NAEGELE 1975:249). 

Diese Diskrepanz, die gesundheitliche Beeinträchtigungen 
bis hin zur Invalidisierung zur Folge haben kann, wird ei­
nerseits durch technologische Neuerungen, die zu Dequalifi­
zierungsprozessen führen, und andererseits von defizitär 
orientierten Altersvorbehalten überlagert (ebenda). Ältere 
Arbeitnehmer weisen nach diesem Ansatz grundsätzlich einen 
höheren Grad sozialer Gefährdung und ein höheres Risiko so­
zialer Schwäche auf als Jüngere. Hiervon sind vor allem Ar­
beiter sowie Angestellte mit geringem Qualifikationsniveau 
betroffen. Gerade diese seien besonders belastenden Ar­
beitsbedingungen ausgesetzt, die mit zunehmendem Alter zu 
erheblichen gesundheitlichen Verschleißerscheinungen führen 
würden (vgl. NAEGELE/DIECK 1978: 29). Die Benachteiligung 
älterer Arbeitnehmer beruht demnach strukturell auf inner­
betrieblichen Zwängen zur Rationalisierung, wodurch sie 
auch dem Arbeitsmarktrisiko in besonderer Weise ausgesetzt 
sind (vgl. im Überblick z.B. BÄCKER 1978:37 ff.). 

Demgegenüber wird von psychologischer Seite die besondere 
Situation älterer Arbeitnehmer in den Betrieben und auf dem 
Arbeitsmarkt vor allem auf gesellschaftliche Vorbehalte ge­
genüber ihrer Leistungsfähigkeit zurückgeführt. Stereotype 
Einstellungen über das Alter üben einen zentralen Einfluß 
auf das Selbstbild und die Fremdeinschätzung der Leistungs­
fähigkeit älterer Menschen im Arbeitsprozeß aus (vgl. LEHR 
1975:306 ff.). Die allgemeine Kritik am Defizitmodell des 
Alters wird seit Beginn der siebziger Jahre weiterentwik­
kelt und für die Gruppe der älteren Arbeitnehmer spezifi­
ziert (vgl. LEHR 1972; THOMAE/LEHR 1973). Da Alter gesel l­
schaftlich mit einem Stigma belegt ist, ist auch die Rolle 
des älteren Arbeitnehmers diesem Stigma unterworfen (vgl. 
POHL 1976; HOMEIER/POHL (Hrsg.) 1978), Dabei wird auf psy­
chologische Forschungsergebnisse, vorwiegend über mentale 
Fähigkeiten älterer Arbeitnehmer verwiesen, wonach ältere 
Arbeitnehmer nicht weniger, sondern anders leistungsfähig 
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auch auf die Lernfähigkeit von Äl­sind. Dies bezieht sich 
ist durch die Herausbildung teren. Der Leistungswandel 

"extrafunktionaler Befähigungen" älterer Arbeitnehmer ge­
kennzeichnet, die sich gegenüber Jüngeren durch einen bes­
seren überblick über Arbeitsabläufe, höhere Zuverlässig­
keit Pflichtgefühl und Identifikation mit dem Betrieb usw. 
ausz:ichnen (vgl. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PERSONALFÜHRUNG 
1972, MÜLLER-HAGEN 1977, BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN 
ARBEITGEBERVERBÄNDE (BOA) (Hrsg.) 1980) . 

Der Rolle der Arbeit wird aus gerontopsychologischer Sicht 
eine besondere Bedeutung für die Bewältigung der Alters­
phase - und zwar im ausschließlich positiven Sinne ("Arbeit 
ist die beste Geroprophylaxe" (LEHR 1979)) - beigemessen. 
Untersuchungen über die Zufriedenheit von älteren Beschäf­
tigten haben ergeben, daß vor allem eine Unterforderung am 
Arbeitsplatz negativ auf die Zufriedenheit von älteren Ar­
beitnehmern wirkt (vgl. LEHR 1975:306). sozialpolitische 
Forderungen nach einer stärkeren Humanisierung des Arbeits­
lebens - hier im Sinne eines Ausbaus bestimmter Schutzme­
chanismen oder besonderer Regelungen für ältere Arbeitneh­
mer (z.B. die Forderung nach vermehrten Schonarbei tsplät­
zen, besonderen Arbeitszeitregelungen usw.) beinhalten 
aus dieser Sicht die Gefahr einer Festschreibung negativer 
Einstellungen gegenüber der Leistungsfähigkeit von älteren 
Arbeitnehmern. Hierdurch würden ältere Beschäftigte fak­
tisch erst zu einer sozialen Problemgruppe "gemacht" (vgl. 
LANDWEHRMANN 1975). 

Diese Gefahr wird letzlich auch bei der Bewertung der Ein­
führung der flexiblen Altersgrenze gesehen. Sie trage nicht 
dazu bei, die bestehenden Vorurteile gegenüber älteren Ar­
beitnehmern abzubauen, sondern legitimiere deren vorzeitige 
Ausgliederung aus dem Erwerbsleben (vgl. LEHR 1979). 

Als ein weiteres wichtiges Thema im Bereich der Gerontolo­
gie wird in diesem Zeitraum, im Zusammenhang mit der Be­
schäftigtengruppe der älteren Arbeitnehmer, auch die Vorbe­
reitung auf den Ruhestand als Aufgabenfeld der Erwachsenen­
bi~dungsarbeit diskutiert. Sowohl innerbetriebliche Vorbe­
reitungsmaßnahmen_ (vgl. z.~. FÜLLGRAF 1978) als auch Ange­
bote von verschiedenen Bildungseinrichtungen (vgl. z.B. 
EVANGELISCHE AKADEMIE BAD BOLL 1975) sollen u.a. dazu bei­
tragen, einer möglicherweise negativ erlebten Beendigung 
der beruflichen Tätigkeit e_ntgegenzuwirken, auf die Ruhe-



25 

standsphase rechtzeitig vorzuberei ten und auf Möglichkei ten 
der aktiven Ausgestaltung dieses Lebensabschnitts hinzuwei­
sen. Charakteristisch für diesen Zeitabschnitt ist die Kon­
kurrenz verschiedener Bildungskonzepte, wobei den mehr 
klassischen Angebotsformen (Vorträge zu bestimmten Themen­
bereichen, z.B. Einkommenserwartung, Freizeitverhalten, ge­
sunde Ernährung usw.) die Vorstellungen einer "emanzipato­
rischen" Bildungsarbeit entgegengehalten werden. Dem Er­
wachsenenbildner kommt in diesem Zusammenhang die Rolle ei­
nes "Animateurs" ZU (vgl. KNOPF 1981; PRO SENECTUTE (Hrsg.) 
1984). 

Wie empirische Forschungsergebnisse nachweisen, handelt es 
sich bei der Personengruppe, die durch Vorbereitungsmaßnah­
men auf den Ruhestand und das Alter tatsächlich erreicht 
wurden, überwiegend um Bildungsgewohnte, die der sozialen 
Mittel- und Oberschicht zuzurechnen waren. Sozial- und bil­
dungsbenachteiligte Ältere blieben weithin unberücksichtigt 
(vgl. BACKES/SCHMACHTENBERG 1981). Darüber hinaus zeigte 
sich, daß Vorbereitungsmaßnahmen auf den Ruhestand, die 
seitens der Betriebe angeboten wurden, in der Regel auf ei­
nige wenige Großbetriebe beschränkt bleiben (vgl. STEIN­
HAUER 1979, MARGGRAF et. al. 1986). 

Für die kommende Zeitphase ist das Thema Vorbereitung auf 
den Ruhestand nur noch von untergeordneter Bedeutung. Es 
wird abgelöst von Fragen der Selbstorganisation nachberuf­
licher Tätigkeitsfelder für diejenigen, die die zunehmend 
länger dauernde Ruhestandsphase aktiv gestalten wollen. 

1.3 Die Notwendigkeit von Strukturreformen (1985 - 1990) 

Der strukturelle Wandel in der Arbeitsorganisation, der in 
den siebziger Jahren einsetzt und der durch zunehmende 
Technologisierung und Computerisierung den gesamten indu­
striellen Produktions- und Dienstleistungsbereich durch­
zieht , kommt gegen Mitte der achziger Jahre zum Tragen. Die 
Folgen dieser Entwicklung sind weiterhin hohe Arbeitslosen­
quoten bei den älteren Erwerbspersonen und eine Fortsetzung 
des Trends zur vorzeitigen Beendigung des Erwerbslebens. 

Der "Freisetzungstrend" seitens der Betriebe wird durch in 
verschiedene Richtungen wirkende, sozialpolitische Maßnah­
men flankiert. Zu einer Entschärfung der Arbeitsmarktsitua-
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tion für ältere Arbeitnehmer und einer Erhöhung betriebli-
Flexibilität soll das 1984 inkrafttretende Vorruhe-

c h er i · 
standsgesetz beitragen, wonach ältere Arbeitnehmer m Ein-
vernehmen mit dem Arbeitgeber ab dem vollendeten 58. Le­
bensjahr aus dem Berufsleben ausscheiden können. Der 
"Vorruheständler" gilt dabei nicht als arbeitslos, da er 
von seinem Arbeitgeber weiterhin als Beschäftigter geführt 
wird. Die finanziellen Leistungen werden vom Arbeitgeber 
(65 v.H.) und von der Bundesanstalt für Arbeit (35 v.H.) 
aufgebracht. Das Gesetz war von vornherein auf vier Jahre 

befristet. 

Abgelöst wurde diese Regelung von dem 1989 in Kraft getre­
tenen Al tersteilzeitgesetz, das die Schaffung eines glei­
tenden Übergangs in den Ruhestand zum Ziel hat. Auch dieses 
Gesetz gilt wiederum nur befristet bis Ende l.992 und wird 
im Zusammenhang mit dem Rentenreformgesetz 1992 (RRG 92} 
dann von einem Teilrentensystem abgelöst werden. 

Ebenfalls auf die Arbeitsmarktsituation älterer Arbeitslo­
ser wirkende Maßnahmen sind Änderungen im Hinblick auf die 
Verfügbarkeit von Arbeitslosen ab dem 58. Lebensjahr, die 
seit 1986 gelten, sowie die Verlängerung des Arbeitslosen­
geldbezugs für Arbeitslose ab dem 54. Lebensjahr seit dem 
Jahr 1987. 

Im Bereich der Rentenversicherung wirken die Haushaltbe­
gleitgesetze der Jahre l.983 und 1984 auf die Struktur der 
jährlichen Rentenneuzugänge. Dabei steigt die Zahl der Ren­
tenneuzugänge mit Vollendung des 65. Lebensjahres bei den 
Frauen der Angestelltenversicherung an, bei gleichzeitigem 
Rückgang der Frührenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähig­
keit in dieser Gruppe. Diese Maßnahmen können allerdings 
den weiterhin bestehenden Trend zur Frühverrentung nicht 
grundsätzlich eindämmen. 

Die sozialpolitische Diskussion dieser Jahre ist geprägt 
von der Frage der langfristigen Finanzierbarkeit des sozia­
l~n Sicheru~gssystems. Aufgrund der demographischen Ent­
wi~klung, die_ auf das Verhältnis von Beitragszahlern und 
Leistungsempfangern einwirkt ist die Fi· na · d · . , nzierung ieses 
Systems in der bestehende n Form berei·ts sch · . . on in absehbarer 
Zeit in Frage gestellt. Verschiedene Modell h d . rec nungen zur 
emographischen und ges_amtwirtschaftlichen Entwicklun bis 

zum Jahr 2030 belegen die folgenden erwartbaren Trends~ 
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- Infolge des sich deutlich abzeichnenden Geburtenrück­
gangs sinkt die Zahl der deutschen Bevölkerung insge­
samt. 

-M~t dieser dem~raphisch bedingten Entwicklung geht 
eine Umstrukturierung des Erwerbspersonenpotentials 
einher. Bei gleichzeitigem Rückgang des Anteils der Er­
werbsfähigen im Alter von 20 bis 65 Jahren steigt in­
nerhalb dieser Gruppe der Anteil der höheren Al­
tersklassen relativ und absolut an. 

--Aufgrund des prognostizierten weiterhin anhaltenden 
Trends, das Erwerbsleben vor vollendetem 65. Lebensjahr 
zu beenden und bei gleichzeitig steigender Lebenserwar­
tung, nimmt der Anteil der aus dem Erwerbsleben Ausge­
schiedenen zu. 
Die längere Lebenserwartung führt darüberhinaus zu ei­
nem höheren Anteil von Hochbetagten an der Gesamtbe­
völkerung 

(vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (DIW) 
1987,; ECKERLE et.al. 1987; VOR 1987). 

Aus dieser Trendentwicklung ergeben sich für die verschie­
denen Zweige des sozialen Sicherungssystems, bei steigenden 
Kosten und sinkenden Beitragseinnahmen, abzusehende Finan­
zierungsprobleme, die Strukturreformen notwendig machen. 

Arbeitsmarktpolitisch wird infolge dieser demographischen 
Entwicklung ein gegen Ende der 90er Jahre zunehmender Be­
darf an Arbeitskräften prognostiziert, wobei sich infolge 
der "Überalterung" des Erwerbspersonenpotentials auch für 
die älteren Erwerbspersonen höhere Beschäftigungschancen 
ergeben werden. Dies ist u.a. ein Grund für die zeitliche 
Befristung der genannten Maßnahmen (Vorruhestandsgesetz, 
Altersteilzeitgesetz). Um bestehende Problemlagen zu mil­
dern, werden Programme für Langzeitarbeitslose entwickelt 
(vgl. BACH 1990). 

Für die Zweige der gesetzlichen Kranken- und Rentenversi­
cherung ergibt sich infolge des zu erwartenden Ungleichge­
wichts zwischen Kostenentwicklung und Beitragseinnahmen die 
Notwendigkeit grundsätzlicher Eingriffe in die Sozialge­
setzgebung. 

Im Bereich der Krankenversicherung wurde bereits schon in 
den frühen siebziger Jahren eine regelrechte Explosion der 
Ausgabenentwicklung festgestellt. Das politisch angestrebte 
Ziel der Beitragssatzstabilität sollte durch eine Budgetie­
rung der Ausgaben und einer einnahmeorientierten Ausgaben­
politik erreicht werden. Hierzu sind in den Folgejahren 
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zahlreiche Kostendämpfungsprogramme durchgesetzt worden 
(vgl. im überblick BMA (HRSG.) 1991:70 f. ) . Das Gesund­
heitsreformgesetz, das im Jahr 1989 in Kraft getreten ist, 
stellt einen vorläufigen Abschluß dieser Entwicklung dar 
(vgl. MÜLLER/SEITZ 1989; sowie die kriti s che Darstellung 
bei BÄCKER et.al. 1989:160). 

Für die gesetzliche Rentenversicherung sind aufgrund von 
verlängerten Rentenlaufzeiten, die sich aus frühem Renten­
eintritt und steigender Lebenserwartung erge ben, mittel­
und langfristige Finanzierungsprobleme absehbar, da auch 
hier die Rentenleistungen künftig nicht mehr aus den Ein­
nahmen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zu decken 
sein werden. In Anbetracht der aufgezeigten Entwicklungs­
prozesse müßte entweder das Nettorentenniveau bei gleich­
bleibendem Beitragssatz deutlich abgesenkt werden oder aber 
die Beitragssätze wesentlich angehoben werden. Beides er­
scheint sozial nicht zumutbar. Dem Bundeszuschuß als drit­
ter Finanzierungssäule kommt nur ausgleichende Funktion zu. 

Eine Möglichkeit, hier regulierend durch die Gesetzgebung 
einzugreifen wird in der Verlängerung der Erwerbsphase ge­
sehen, insbesondere durch die Heraufsetzung der Alters­
grenze. Dies soll u. a. durch das Rentenreformgesetz 1992 
(RRG 92) erreicht werden. Eine derartige Veränderung kann, 
da sie gravierend in die Lebensplanung der Beschäftigten 
eingreift, nur langfristig durchgesetzt werden. Die Anhe­
bung der Altersgrenze soll daher ab 2001 gestaffelt für die 
jeweiligen Geburtsjahrgänge erfolgen. Dabei werden die bis­
herigen Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren gleichzeitig bis 
zur Regelaltersgrenze von 65 Jahren angehoben. Für Frauen 
und Arbeitslose wird die Regelaltersgrenze von 65 Jahren im 
Jahre 2012 und für die langjährig versicherten Männer im 
Jahre 2006 erreicht. Davon ausgeno1J1111en bleibt die Alters­
grenze von 60 Jahren für Berufs- und Erwerbsunfähige, 
Schwerbehinderte und für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute weiterhin bestehen. Wird nach Heraufsetzung der 
Altersgrenze eine Rente unter Erfüllung sozialversiche­
rungsrechtlicher Voraussetzungen frühestens drei Jahre vor 
dem Erreichen des 65. Lebensjahres in Anspruch geno1J1111en so 
wird diese mit einem Zugangsf_aktor belegt, der die Ren~en­
höhe für jedes Jahr der vorzeitigen Inanspruchnahme um 3 6 
v.H. mindert .. Bei ~ei:erarbeit Über das 65. Lebensjahr hi~­
aus erhöht sich fur Jedes Jahr die Rente um 6 v.H. (vgl. 
VOR 1989). 

-
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Das Rentenreformgesetz (RRG 92) ist im November 1989 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet und als 6. Buch in das 
Sozialgesetzbuch (SGB) aufgenommen worden. Dabei wurden die 
bisherigen Gesetze ( "Reichsversicherungsordnung" (RVO), 
"Angestelltenversicherungsgesetz" (AVG), "Reichsknapp­
schaftsgesetz" (RKG)) zusammengefaßt und nunmehr verein­
heitlicht. In vollem Umfang ist das RRG 92 am 1.1.1992 in 
Kraft getreten. 

Die wissenschaftliche Diskussion, die vor diesem Hinter­
grund ganz zentral die Probleme älterer Arbeitnehmer beim 
Übergang in den Ruhestand einbezieht, thematisiert vor al­
lem die Frage nach einer Verkürzung oder Verlängerung der 
Erwerbsphase aus volkswirtschaftlicher und sozialversiche­
rungsrechtlicher Sicht (vgl. im Überblick BIEBACK (Hrsg.) 
1986; HAUPl'ABTEILUNG WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DER VERWAL­
TUNG DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 1987; SCHMÄHL (Hrsg.) 
1988). Alternative Konzeptionen zu beitragsbezogenen Ren­
tenleistungen, wie die Einführung einer Grundrente (vgl. 
z.B. im Überblick WAGNER 1986; KLANBERG/PRINZ 1986) oder 
eines voll eigenständigen Sicherungssystems (WAGNER 1984), 
werden ebenso diskutiert wie die Harmonisierung des ge­
samten Alterssicherungssystems ( SACHVERSTÄNDIGENKOMMISSION 
ALTERSSICHERUNGSSYSTEME 1983). Besondere Berücksichtigung 
findet dabei auch die Entwicklung der Frauenerwerbstätig­
keit und deren Alterssicherung (OTT/ROLF 1987; ROLF/WAGNER 
1988) • 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Frage, eine Verbesse­
rung der Arbeitsmarktlage durch Verkürzung der wöchentli­
chen Arbeitszeit oder aber der Lebensarbeitszeit zu errei­
chen. In diesem Zusammenhang werden Teilzeitarbeitsmodelle 
für ältere Arbeitnehmer in die Diskussion einbezogen ( BEH­
REND 1983; SCHALLA 1984; LANDENBERGER 1987) und Arbeits­
zeitpräferenzen der Erwerbsbevölkerung untersucht (vgl . 
BUTTLER/OETTLE/WINTERSTEIN 1986). Empirisch überwiegt der 
Wunsch, das Arbeitsleben vorzeitig zu beenden und die Ruhe­
standsphase aktiv zu gestalten. 

Daneben werden Akzeptanz und Wirkungen arbeitsmarktpoliti­
scher Maßnahmen, wie dem Vorruhestand (KÜHLEWIND 1986; NAE­
GELE (Hrsg.) 1987), dem gleitenden Übergang in den Ruhe­
stand (SCHüLE 1987; STITZEL 1987; KOHLI et. al. 1989), so­
wie die mehr rentenpolitischen Instrumente der Altersteil-
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zeitarbeit und der Teilrente (BÄCKER/ NAEGELE 1989) unter­

sucht. 

Die durch neue Technologien veränderte Arbeitsorganisation 
(vgl. KERN/SCHUMANN 1984), wovon zunehmend auch Angestell­
tentätigkeiten betroffen sind (BAETHGE/OBERBECK 1986), 
führt zu einem Wandel der Arbeitslandschaft insgesamt 
(ROTHKIRCH/WEIDIG 1985) . Vor diesem Hintergrund und der de­
mographisch bedingten zunehmenden Bedeutung der älteren Er­
werbspersonen werden eine Neubewertung beruflicher Qualifi­
kationen und künftige Beschäftigungschancen diskutiert 
(vgl. BEHREND 1987 a; LAPPE 1987; BUTTLER 1988). 

Die Lebenssituation der älteren, vorzeitig aus dem Erwerbs­
leben Ausgegliederten bleibt weiterhin zentrales For­
schungsthema (vgl. STÜCK 1986; DIECK/ NAEGELE/ SCHMIDT 
(Hrsg.) 1985; BACKES/CLEMENS (Hrsg .) 1987), wobei auch so­
genannte "nachberufliche" Betätigungsfelder diskutiert wer­
den . 

Die sozialgerontologisch orientierte Forschung gewinnt an 
theoretischer Fundierung. Dabei wird insbesondere der sub­
jektiven Komponente bei der Verrentungsentscheidung, also 
dem individuellen Wunsch , das Arbeitsleben zu beenden, 
stärker Rechnung getragen . Voraussetzung hierfür war die 
Ausweitung des Spektrums von Optionen, wie dem Vorruhe­
stand, betrieblicher Altersteilzeitregelungen usw. 

Gleichzeitig wird infolge der sich abzeichnenden Entwick­
lung auch das kollektive Altern der Gesellschaft themati­
siert. Der Trend zu einer "ergrauten Gesellschaft" gilt 
auch im Hinblick auf die Altersstruktur der Erwerbspersonen 
(DZA (Hrsg.) 1987). 

Von TEWS (1991) werden soziologisch-strukturelle Merkmale 
der gegenwärtigen Altersrealität benannt. Neben dem quanti­
tativen Anstieg der Altenpopulation und einer proportiona­
len Veränderung des Verhältnisses zwischen den jüngeren und 
den älteren Generationen findet eine starke innere Diffe­
renzierung des Alters statt . Zum einen "verjüngt" sich das 
Erscheinungsbild des Alters, was u.a. auch durch eine frü­
~er einsetzende Berufsaufgabe ( "Entberuflichung") bedingt 
ist . Zum anderen ist der Anteil der Hochbetagten 
("Hochaltrigkeit") innerhalb der Altenpopulation deutlich 
angestiegen. Der überproportional hohe Anteil von Frauen im 
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höheren Lebensalter ( "Feminisierung") kennzeichnet die 
Struktur der Altenbevölkerung ebenso wie die Zunahme derje­
nigen, die im Alter - erwünscht oder gezwungenermaßen -
alleinstehend sind ("Singularisierung") (vgl. ebenda 20 
f.). 

Es setzen sich schwerpunktmäßig biographische Untersu­
chungsansätze durch, die die Erwerbsphase im Zusammenhang 
mit dem gesamten Lebenslauf stellen (KOHLI 1985; 1988; RO­
SENMAYER 1983; 1987; ROSENMAYER/KOLLAND 1988). Im zeitli­
chen Verlauf ist durch die Reformgesetzgebung im Bereich 
der gesetzlichen Rentenversicherung der Übergang vom Er­
werbsleben in den Ruhestand auf einen immer früheren Zeit­
punkt normativ festgelegt worden. Dieser Zeitpunkt ist von 
einem quantitativ steigenden Bevölkerungsanteil erreicht 
worden, wobei sich gleichzeitig die Dauer der Ruhestands­
phase aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung deutlich 
verlängert hat. Die institutionelle Festlegung des Beginns 
der Ruhestandsphase und ihre materielle Absicherung ist von 
den Beschäftigten immer mehr verinnerlicht worden und prägt 
deren Lebensplanung und Erwartungshaltung, wobei von einer 
"Institutionalisierung des Lebenslaufs" gesprochen wird 
(KOHLI 1985). Der Trend zur Frühverrentung erscheint nach 
dieser Argumentation als historischer Prozeß, der sich auch 
in anderen westlichen Industrienationen durchgesetzt hat 
(JACOBS/KOHLI/REIN 1987; JACOBS/REIN 1988; JACOBS/SCHMÄHL 
1988). 

In diesem Zusammenhang steht auch das Konzept der 
"Antizipation" und der "Bilanzierung", wonach der Wunsch 
zur Beendigung des Erwerbslebens geprägt wird durch die 
Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und der zu er­
wartenden spezifischen internen und externen Arbeitsmarkt­
situation. Die Antizipation innerbetrieblicher Umsetzung, 
veränderten Leistungsanforderungen, Abgruppierungen usw. 
oder bevorstehender Arbeitslosigkeit erhöht, besonders bei 
gering qualifizierten und gesundheitlich leistungsgeminder­
ten Beschäftigten die Bereitschaft, vorzeitig das Arbeits­
leben zu beenden (vgl. DETERS et.al. 1989). 

Das Konzept der "Bilanzierung" geht von einer individuellen 
Verarbeitung externer Faktoren aus einer biographischen 
Zeitperspektive aus. Die Verrentungsentscheidung ist das 
Resultat einer individuellen Abwägung (Balance) sowohl öko­
nomischer als auch sozialer Aspekte (Wohlfahrtsoptimie-
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rung). wesentliches Kriterium ist _die H~he d~s zu erwarten­
den Renteneinkommens. Da sich diese überwiegend a_us der 
Zahl der Versicherungsjahre und der individuellen Beitr~gs­
höhe bemißt ist abzuwägen, inwieweit die Weiterarbeit über 
ein bestimm~es Alter hinaus ökonomisch lohnt und sich für 
den einzelnen spürbar rentensteigernd auswirkt. 

Aber auch soziale Faktoren werden in die individuelle Bi­
lanzierung einbezogen. So werden bisherige Arbeitstätigkei­
ten, das subjektive Erleben von Arbeitsplatzbedingungen 
usw. als Investitionen gesehen und den Erwartungen an die 
Ruhestandssituation gegenübergestellt. Je nachdem wie das 
verbrachte Erwerbsleben bilanziert wird und welche Erwar­
tungen an die Ruhestandsphase geknüpft werden, ergeben sich 
individuelle Unterschiede für die Verrentungsentscheidung. 
Die auf politischer Ebene diskutierte Heraufsetzung der Al­
tersgrenze wird als ein wesentlicher Eingriff in die sub­
jektive Konstruktion der Lebensbiographie der Betroffenen 
interpretiert (KOHLI/WOLF 1987; DIECK 1988). 

In jüngster Zeit wird die Thematik älterer Arbeitnehmer 
verstärkt aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise unter­
sucht. Dabei stehen Fragen flexiblerer Personaleinsatzstra­
tegien sowie die Konstituierung betrieblicher Altersgrenzen 
im Vordergrund des Interesses (vgl. ROSENOW 1988; DETERS 
et.al. 1989; WOLF 1989; WZB 1989). Hervorgehoben wird die 
Notwendigkeit einer stärkeren betrieblichen Differenzierung 
bei Forschungsarbeiten über die Situation älterer Arbeit­
nehmer. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die innerbe­
triebliche Festlegung von Altersgrenzen überwiegend an dem 
Verhältnis von Leistungsfähigkeit (Produktivität) und Ko­
sten orientiert. Dabei sind vor allem die Personalkosten 
infolge von längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten bei älteren 
Beschäftigten zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die 
Personalnebenkosten, die aufgrund von Bestandschutzregelun­
gen (Senioritätsprinzip) usw. bei Beschäftigten, die lang­
jährig dem Betrieb angehören, entstehen. Je nach Branche, 
Betriebsgröße, traditioneller betrieblicher Sozialpolitik 
und betrieblicher Personalentscheidungen differiert die 
Festlegung innerbetrieblicher Altersgrenzen für das Ein­
stellungsalter für bestimmte Arbeitstätigkeiten oder die 
Beschäftigung auf bestimmten Arbeitsplätzen. Eine reine 
Fr~isetzungspolitik der Betriebe, die durch staatliche, ar­
beitsmarkt- oder sozialversicherungsrechtliche Instrumente 
zusätzlich flankiert wird., resultiert letztlich aus der 

-
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Nachrangigkeit betrieblicher Personalpolitik gegenüber dem 
betrieblichen Gesamtinteresse. Seit Anfang der achtziger 
Jahre wird in der betriebswirtschaftlichen Diskussion eine 
gestiegene Bedeutung des "dispositiven und objektbezogenen 
Faktors Arbeit" sowie dem "institutionellen Personalbereich 
innerhalb der UnternehmensfÜhrung" festgestellt (WZB 1989: 
101). Im Zusammenhang mit Teilzeitarbeit im Rahmen eines 
gleitenden Übergangs in den Ruhestand oder der Verlängerung 
der Erwerbsphase überhaupt sind modernere Personaleinsatz­
strategien erforderlich, die den Zugriff auf berufliche 
Qualifikationen der älteren Belegschaftsmitglieder auch für 
die zukünftige Unternehmensplanung gewähren. Regelungenei­
nes gleitenden Übergangs in den Ruhestand (GÜR) stellen 
hierfür geeignete Möglichkeiten bereit (vgl. DETERS et.al. 
1989). 

Bis zum Ende der achtziger Jahre steht somit die Problema­
tik der Wahl des Verrentungszeitpunktes und seine Bestim­
mungsfaktoren im Vordergrund des Forschungsinteresses. über 
kurzzeitliche Schwankungen hinaus läßt sich ein säkularer 
Trend zur FrÜhverrentung seit Anfang der siebziger Jahre 
ausmachen. Die Entscheidung, das Arbeitsleben zu beenden, 
ist sowohl von objektiven als auch subjektiven Faktoren be-
stimmt, wobei ein Wechselverhältnis zwischen diesen Fakto­
ren besteht. Ältere Arbeitnehmer mit besonderer Qualifika­
tion, hohem beruflichen Status und längerer Betriebszugehö­
rigkeit sind in der Regel weniger externen Arbeitsmarkter­
fordernissen oder innerbetrieblichen Personalfreisetzungs­
strategien ausgesetzt als nur gering qualifizierte und/oder 
gesundheitlich Leistungsgeminderte. Die subjektive Bereit­
schaft zur vorgezogenen Beendigung der Erwerbstätigkeit 
wird aber auch in der Gruppe der bessergestellten älteren 
Arbeitnehmer vom Gesundheitszustand und Gesundheitsbefinden 
wesentlich beeinflußt. 

1.4 Die Bedeutung des Transformationsprozesses von BRD 
und DDR für die Situation älterer Arbeitnehmer 

Die Strukturreformmaßnahmen im Bereich der sozialen Siche­
rung, die Mitte der achtziger Jahre diskutiert und teil­
weise als gesetzliche Regelungen verabschiedet worden sind, 
basierten u.a. auf den zu diesem Zeitpunkt prognostizierten 
demographischen und strukturellen Entwicklungsprozessen für 
die Bundesrepublik Deutschland. 
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Im November des Jahres 1989 fand mit de m politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenbruch der ehemaligen DDR ein tief­
greifender gesellschaftspolitischer Einschnitt stat:, der 
von keiner Seite voraussehbar war. Seit dem 1. Juli 1990 
ist die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion der beiden 
deutschen Staaten im Kraft getreten. Am 3. Oktober 1990 ist 
die DDR nach Art . 20 des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepu­
blik Deutschland beigetreten. Dies hatte zur Folge, daß da­
mit nicht nur die Zahl der Wohnbevölkerung um rund 16, 5 
Mio. Einwohner angestiegen ist, sondern zugleich ein quali­
tativer Strukturwandel der wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse für die gesamte Bundesrepublik Deutschland 
einsetzte. Die katastrophale ö konomische Lage, die die ehe­
malige DDR hinterließ, stellt das vereinigte Deutschland 
vermutlich noch längerfristig vor erhebliche wirtschaftli­
che und soziale Probleme. 

WähJ::end in den "alten" Bundesländern ein deutlicher kon­
junktureller Aufschwung seit Beginn der neunziger Jahre er­
folgte, hat sich im Gebiet der ehemaligen DDR - den "neuen" 
Bundesländern - , durch die "Abwicklung" zentral-planwirt­
schaftlich geführter ("volkseigener") Betriebe u. a. die 
Zahl der Arbeitslosen dramatisch erhöht. 

Darüber hinaus weist die Lebenslage breiter Bevölkerungs­
teile in diesen Ländern deutliche Merkmale sozialer Gefähr­
dung auf. Einen bedeutsamen Anteil nehmen dabei die älteren 
Arbeitnehmer ein, deren faktische Arbeitslosigkeit von Maß­
nahmen wie z.B. (Null-) Kurzarbeit, Vorruhestand (seit 
1.1.1990) oder dem Bezug von Altersübergangsgeld (seit 
3 . 10.1990) überdeckt wird. Diese Entwicklung in den "neuen" 
Bundesländern wird sich m.E. zwangsweise auch auf die Lage 
der älteren Beschäftigten in der gesamten Bundesrepublik 
auswirken. 

Infolge der erwarteten altersstrukturellen Veränderung des 
~rwerbspotentials (demographisch bedingter Anstieg der zahl 
alterer Erwerbspersonen), von der man in der "alten" Bun­
d~srep~lik zur Mitte der achtziger Jahre ausging, deutete 
sich eine gesellschaftliche "Neubewertung" der G d 
·· lt . . ruppe er 
a eren Arbei~nehmer in durchaus positiver Richtung an . Mit 
der Zusammenführung der beiden deutschen Staaten · t · 
s·t t· is eine 

i ua ion entstanden, durch die zumindest mitt lf · t· 
· d ·· d • -- e ris ig 

wie er genugen Jungere Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt 
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zur Verfügung stehen. Dabei sind vor allem regionale wande­
rungsprozesse zu berücksichtigen, die - neben zahlreichen 
anderen Faktoren - auch in dem noch bestehenden Einkommens­
gefälle zwischen West und Ost begründet sind. Längerfristig 
ist abzusehen, daß sich aufgrund dieser Entwicklung der 
Verdrängungswettbewerb zuungunsten der älteren Arbeitnehmer 
weiter fortsetzen und noch verstärken wird. 

II • EINFLUSSFAJCTOREN DER FRÜHVERRENTUNG IM SOZIALEN 
JtONTEXT 

Wie der kurze Überblick über den Forschungsstand zur Situa­
tion älterer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland 
zeigen sollte, zieht sich die Thematik einer immer früher 
einsetzenden Beendigung des Erwerbslebens, zumindest seit 
Beginn der 70er Jahre wie ein "roter Faden" durch die dies­
bezüglichen Forschungsarbeiten. Je nachdem auf welcher 
Ebene und aus welchem Blickwinkel der Betrachtung heraus 
die Beschäftigungssituation und die Übergangsproblematik 
diskutiert und analysiert wird, scheinen drei Faktoren 
hierbei von zentraler Bedeutung zu sein: das Alter, die be­
rufliche Qualifikation und der Gesundheitszustand einer Er­
werbsperson. 

Im folgenden wird zunächst auf die Bedeutung und den Zusam­
menhang der Faktoren Alter, beruflicher Status und Gesund­
heitszustand im Rahmen der Gesamtproblematik einer vorzei­
tigen Beendigung des Erwerbslebens eingegangen. Im Anschluß 
daran werden diesbezügliche Besonderheiten bei der Frühin­
validitätsproblematik diskutiert. 

2.1 Der Faktor "Alter" 

Wenngleich allgemein anerkannt wird, daß zwischen dem Alter 
und der Leistungsfähigkeit von Beschäftigten nur ein indi­
rekter Zusammenhang besteht, der durch zahlreiche inter­
venierende Variablen wie z.B. psychophysische Dauerbela­
stungen, Akkord- oder Schichtarbeit usw. beeinflußt wird, 
kommt dem Faktor Alter bei der vorzeitigen Beendigung des 
Erwerbslebens in zweierlei Hinsicht Bedeutung zu: Erstens 
entstehen im Zusammenhang mit Bestandsschutzregelungen und 
dem Senioritätsprinzip mit zunehmendem Alter Ansprüche ge­
genüber dem Arbeitgeber, die für diesen eine wesentliche 



36 

Einschränkung personal politischer Flexibil i tat bedeuten 
können (vgl. z.B. DOHSE/JÜRGENS/RUSSIG 1982 ; SCHELLHAASS 
1982; BÜCHTEMANN 1990; NEUMANN 1990) . zweitens besteht in 
der Bundesrepublik ein vielfältiges Instrumentarium, das 
bei Erreichen eines gesetzlich und sozialversicherungs­
rechtlich festgelegten Alters ein friktionsloses und ali­
mentiertes Ausscheiden aus dem Berufsleben ermöglicht (vgl. 
z.B. KÜHLEWIND 1986; KLAUDER 1989). Beide Aspe kte sind ur­
sächlich für die Entscheidung, ältere Arbeitnehmer freizu­
setzen und bei Bedarf durch jüngere auszutauschen. 

Aus der Sichtweise der älteren Arbeitnehmer selbst er­
scheint die Verausgabung und der Einsatz ihrer Arbeitskraft 
als Investition, die u.a. dazu beiträgt, die materielle Le­
benssituation in der späteren Ruhestandsphase abzusichern. 
Die Bereitschaft zur Beendigung des Erwerbslebens ist durch 
die Abwägung zwischen den subjektiv eingeschätzten Arbeits­
bedingungen bzw. beruflichen Zukunftserwartungen einerseits 
und dem zu erwartenden Renteneinkommen andererseits geprägt 
(vgl. DIECK 1985). Die altersbezogenen staatlichen und so­
zialversicherungsrechtlichen Maßnahmen und Instrumente 
stellen für den älteren Arbeitnehmer einen Dispositions­
spielraum für die Entscheidung, das Erwerbsleben zu been­
den, dar. 

2.2 Der Faktor "berufliche Qualifikation" 

Die berufliche Qualifikation, die wesentlich auch den be­
ruflichen Status eines Arbeitnehmers sowie seine Einkommen­
sposition und seine Einkommenserwartung bestimmt ist im 
Zeitverlauf veränderten Anforderungsprofilen un~erworfen 
gewesen. Rationalisierungsmaßnahmen, vor allem aber die 
Einführung neuer Technologien haben dazu geführt, daß ma­
nuelle Tätigkeiten und Befähigungen zunehmend durch Überwa­
chungsfunktionen komplexer Arbeitsabläufe abgelöst wurden 
(vgl. KERN/SCHUMANN 1984). Darüber hinaus hat in den letz­
ten Jahren gesamtgesellschaftlich der Sektor der Dienstlei­
stungen'. sowohl innerhalb als auch · gegenüber dem Produkti­
o~sbereich, an erheblicher Bedeutung gewonnen, wobei auch 
d7eser Sektor durch zunehmende Computerisierung und Techni­
sierung gekennzeichnet ist (vgl . . ROTHKIRCH v./WEIDIG 1985; 
KLAUDE~ 1986). Diese Entwicklung hat dazu geführt daß der 
beruflichen Qualifikation eines Arbeitnehme '• 
begr t . .. . rs weniger eng 1 enz e, angJahrig erworbene _fachspezifische Kenntnisse 
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vorausgesetzt sind als vielmehr Fähigkeiten , die den Be­
schäftigten flexibel einsetzbar machen. Hierzu gehört 
sowohl ein höherer Grad schulisch vermittelter Allgemein­
bildung als auch Kenntnisse über komplexe innerbetriebliche 
Arbeitsabläufe . Diese Entwicklung kann durch den Vergleich 
von Facharbeiterbiographien nachgewiesen werden (vgl. LAPPE 
1987). 

Die gegenwärtig zur Gruppe der älteren Arbeitnehmer zählen­
den Beschäftigten sind hiervon in doppelter Weise betrof­
fen. Zum einen sind viele berufliche Qualifikationen, über 
die Ältere verfügen, heute im Arbeitsleben obsolet gewor­
den. Zum zweiten ist dieser Personenkreis im Hinblick auf 
das vorhandene durchschnittliche schulische Bildungsniveau 
von vornherein gegenüber den Jüngeren benachteiligt (vgl. 
BLIEN/ TESSARING 1986). Andererseits ist der Umstand zu be­
rücksichtigen, daß älteren Beschäftigten gerade aufgrund 
der langjährig erworbenen beruflichen Kenntnisse und Erfah­
rungen innerhalb der Betriebe - vor allem in Klein- und 
Mittelbetrieben - eine hohe Wertschätzung entgegengebracht 
wird. Eine differenzierte Betrachungsweise ist demnach un­
bedingt erforderlich. 

In Verbindung mit dem Faktor Alter erweist sich die Bedeu­
tung der beruflichen Qualifikation für die Beschäfti­
gungschancen in Abhängigkeit rein betrieblicher (personal­
politischer) Interessen. Entscheidend ist, daß In­
vestitionsentscheidungen im Hinblick auf berufliche Fort­
und Weiterbildung von der zeitlichen Nutzungsdauer der Ar­
beitskraft geprägt sind. Das Kosten-Nutzungskalkül ist des­
halb in der Regel, bei ausreichend zur Verfügung stehenden 
jüngeren Arbeitskräften, zuungunsten der älteren ausgefal­
len (vgl. DETERS/STAEHLE/STIRN 1989). 

Die berufliche Qualifikation bzw. der berufliche Statusei­
nes Arbeitnehmers und seine Einkommensposition im Betrieb, 
ist ein wichtiger Einflußfaktor für dessen subjektive Ar­
beitszufriedenheit und Motivation (vgl. z.B. WOLF 1989). In 
den Fällen, in denen sich ältere Beschäftigte an den Rand 
gedrängt fÜhlen, eine Unsicherheit ihres Arbeitsplatzes 
verspüren oder gar Arbeitslosigkeit antizipieren, wird der 
Wunsch, das Erwerbsleben zu beenden, stärker sein als bei 
denjenigen, deren berufliche Position mit Prestige und 
Machtfunktionen verbunden ist. 



38 

2.3 Der Faktor "Gesundheit" 

Dem Gesundheitszustand eines Arbeitnehmers kommt die wohl 
wichtigste Bedeutung hinsichtlich seiner . Beschäfti­
gungschancen und bei der Entscheidung, das Arbeitsleben zu 
beenden, zu (vgl. z.B. AMANN 1988) . Er beeinflußt zentral 
die psychophysische Leistungsfähigkeit für die Bewä1ti'!'1ng 
der an den Beschäftigten regelmäßig gestellten Arbeits­
platzanforderungen (vgl. z.B. HOFBAUER 1982; ENGELBRECH 
1985). 

Aus betrieblicher Sicht bedeutet die Beeinträchtigung des 
Gesundheitszustandes tendenziell Leistungsabfall oder Pro­
duktivitätsminderung und durch krankheitsbedingte Abwesen­
heit vom Arbeitsplatz zusätzlich entstehende Kosten. Im Zu­
sammenhang mit dem Faktor Alter ist ein höherer Grad des 
Absentismus im Durchschnitt nachgewiesen. Im Verhältnis zu 
bestimmten jüngeren Altersgruppen sind ältere häufiger, vor 
allem aber auch durch länger andauernde Arbeitsunfähigkeit 
gekennzeichnet (vgl. BEHREND 198Ja). Das höhere Krankheits­
risiko Älterer wirkt auf die innerbetrieblichen Verbleibs­
und Beschäftigungschancen . 

Für arbeitslos gewordene Erwerbspersonen ist die Rückkehr 
in den Beruf bei dauernden gesundheitlichen Beeinträchti­
gungen oder Behinderungen erheblich erschwert. Dies gilt 
insbesondere für diejenigen, die neben einem höheren Le­
bensalter nur geringe berufliche Qualifikation aufzuweisen 
haben (vgl. z.B. BRINKMANN 1976; ROSENBIADT v./BÜCHTEMANN 
1980). 

Der Gesundheitszustand gilt als die wesentliche Dimension 
für subjektives Wohlbefinden und Lebensqualität (vgl. z . B. 
ZAPF et. al. 1987). In Bezug auf die Erwerbstätigkeit müs­
sen unterschiedliche Verhaltensmuster bei der Bewältigung 
(coping) eintretender gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
berücksichtigt werden. Diese sind Über individuelle Prädis­
positionen hinaus wiederum vom Alter und vom beruflichen 
Status bestimmt, da beide mit möglichen unterschied.liehen 
Verhaltensspielräumen - auf den Arbeitsplatz bezogen - im 
Zusammenhang stehen. Je höher die direkten körperlichen und 
psychop~ysis~hen Arbeitsplatzanforderungen und Belastungen, 
desto hoher ist das Krankheitsrisiko von Beschäftigten vor 
allem dann, wenn diese einen geringen beruflichen Status 

-
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bzw. eine geringe berufliche Qualifikation und damit auch 
eine geringere Einkommensposition aufweisen (vgl. OPPOLZER 
1986:76 ff.) . Dem Faktor Alter kommt in diesem Zusammenhang 
wichtige Bedeutung insofern zu, da die (lebens-) zeitliche 
Dauer, der ein Beschäftigter belastenden Arbeitsanforderun­
gen ausgesetzt ist, das Erkrankungsrisiko wesentlich er­
höht. Der subjektive Wunsch nach einer vorzeitigen Beendi­
gung des Erwerbslebens in Bezug auf den Faktor Gesundheit 
ist demnach bei Älteren und gering beruflich Qualifizierten 
stärker ausgeprägt als bei denjenigen, die durch langjäh­
rige Betriebszugehörigkeit einen höheren beruflichen Status 
besitzen oder erreicht haben und die dadurch über größere 
innerbetriebliche Spielräume ("Nischen") und andere 
Kompensationsmöglichkeiten bezüglich bestehender 
Arbeitsanforderungen verfügen. 

zusammengefaßt ergibt sich, daß vor allem der Gesundheits­
zustand eines Arbeitnehmers objektiv und subjektiv als die 
zentrale Dimension anzusehen ist, die die übergangssi tua­
tion von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand beeinflußt. 
Das Alter und die berufliche Qualifikation bzw. der beruf­
liche Status und die Einkommenssituation, sind Faktoren, 
die im engen Zusammenhang damit stehen. Alle drei genannten 
Faktoren sind in einem Wechselverhältnis zueinander zu in­
terpretieren und determinieren sowohl die subjektive Be­
reitschaft als auch die fremdbestimmten betrieblichen 
Zwänge zur Beendigung des Erwerbslebens. Über die Frage 
aber, wie und in welcher Richtung sich dieser Zusammenhang 
entwickelt, entscheiden letzlich die jeweiligen gesell­
schaftlichen, sozioökonomischen Rahmenbedingungen. 

III: DAS RISIKO DER FRÜHINVALIDITÄT 

Sind somit die wesentlichen Einflußfaktoren, die bei der 
Gesamtproblematik einer zeitlich vorgezogenen Beendigung 
des Erwerbslebens (Frühverrentung) eine Rolle spielen, be­
nannt, soll nunmehr auf die Gemeinsamkeiten und Besonder­
heiten der Frühinvaliditätsproblematik vor diesem Hinter­
grund eingegangen werden. sowohl in quantitativer als auch 
in qualitativer Hinsicht stellt das Problem der Frühinvali­
dität einen wesentlichen Bestandteil der Frühverrentungs­
thematik dar. Die Argumentation, die einen säkularen Trend 
der FrÜhverrentung in der Bundesrepublik Deutschland nach­
zuweisen versucht, bezieht sich entweder auf einen alters-
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spezifischen Rückgang der Erwerbsbeteiligung (vgl. z.B. 
SCHMÄHL 1988; KOHLI 1988) oder aber auf den kontinuierli­
chen Anstieg der Inanspruchnahme von vorgezogenen Renten­
zugangsmöglichkeiten (vgl. z.B. KALTENBACH 1988). Im letz­
teren Fall ist in der Regel immer der Verweis auf die Früh­
rentenzugänge wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit enthal­
ten. 

3.1 ZWll stand der Frübinvaliditätsforscbung 

Der Begriff der "Frühinvalidität" ist im folgenden defi­
niert als die Beendigung der Erwerbstätigkeit infolge einer 
gesundheitlich bedingten Leistungsminderung, die eingetre­
ten ist, ohne daß der Anspruch auf ein (auch vorgezogenes) 
Altersruhegeld im Bereich der gesetzlichen Rentenversiche­
rung für den Versicherten besteht. Die Beendigung der Er­
werbstätigkeit erfolgt nach den Rentenarten der Berufs­
und/oder Erwerbsunfähigkeit, die nicht an eine gesetzlich 
festgelegte Altersgrenze gebunden sind. Der in der Darstel­
lung häufig synonym verwendete Begriff der "Frühinvalidi­
sierung" weist darauf hin, daß es sich hierbei um einen 
längerfristigen Entwicklungsprozeß handelt, wobei die 
schließliche Gewährung einer Rente wegen Berufs- und/oder 
Erwerbsunfähigkeit nur den Endpunkt des Erwerbsverlaufs 
darstellt. Diese Definition der Frühinvalidität soll u.a. 
der Abgrenzung gegenüber ähnlich gelagerten Sachverhalten 
z.B. in der gesetzlichen Unfallversicherung, der Hinter­
bliebenenversorgung, dem Schwerbehindertenrecht oder der 
Kri·egsopferversorgung dienen. Darüber hinaus wird die 
Frühinvaliditätsproblematik ausschließlich für den Bereich 
der Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung betrach­
tet. Ausgenommen bleiben demnach die Bereiche der knapp­
schaftlichen Rentenversicherung, der Bundesbahnversicherung 
sowie der Seekasse und der landwirtschaftlichen Altersver­
sorgung. 

In Relation zur Gesamtproblematik der vorzeitigen Beendi­
gung des Erwerbslebens liegen für die Bundesrepublik 
Deutschland eher wenige sozialwissenschaftlich/ soziolo­
gisch _orientie~e Untersuchungen zur Frühinvaliditätspro­
blematik vor. Dieser Umstand gründet letztlich in der Tat­
sache eines.bestehenden "Datenmonopols" seitens der Träger 
der g~setzlichen Rentenversicherung. Dieses besteht darin, 
daß hier, gegenüber Außenstehenden, datengeschützte Infor-

-
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mationen über Berufs- und Einkommensverläufe oder z.B. über 
die Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen im Zusam­
menhang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen usw. vor­
liegen. Diese Informationen werden auf einem persönlichen, 
individuellen Versichertenkonto eines jeden Versicherten 
gespeichert und dienen zu reinen Verwaltungszwecken. Eine 
personenbezogene Auswertung dieser Daten z.B. für soziolo­
gische Fragestellungen außerhalb des Bereichs der gesetzli­
chen Rentenversicherungsträger ist aus datenschutzrechtli­
chen Gründen nicht möglich. 

Der Schwerpunkt der zum Thema Frühinvalidität erstellten 
Forschungsarbeiten umfaßt deshalb Untersuchungen, die ent­
weder im Auftrag oder aber selbst vom Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger (VDR), der Bundesversicherungsan­
stalt für Angestellte (BfA) oder den Landesversicherungsan­
stalten (LVA) durchgeführt worden sind. Diesbezüglich vor­
liegende Forschungsarbeiten und ihre Ergebnisse werden re­
gelmäßig in den jeweiligen verbandseigenen Publikationsor­
ganen, wie z. B. die "DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG" oder 
"DIE ANGESTELLTENVERSICHERUNG", veröffentlicht (vgl. hierzu 
die einzelnen Jahrgänge). 

Der überwiegende Teil der Forschungsarbeiten in diesem Be­
reich befaßt sich mit Fragen der retro- und prospektiven 
Entwicklung der Zugänge bei den Frühinvaliditätsrenten 
(MÖRSCHEL/REHFELD 1981; BRAUN 1986), Problemen einer ge­
naueren statistischen Erfassung (vgl. SCHUNTERMANN 1986; 
KERWAT 1984) sowie der Finanzierungsfolgen und der Steuer­
barkeit dieser Rentenarten innerhalb des gesamten Rentensi­
cherungssystems (KALTENBACH 1981; 1986). Ebenso werden re­
gelmäßig Fragestellungen im Hinblick auf veränderte Aufga­
benstellungen zur Vermeidung eintretender oder Verringerung 
eingetretener Minderung der Erwerbsfähigkeit im Vorfeldei­
ner BU/EU-Berentung, bearbeitet (vgl. z.B. REHFELD/SCHEITL 
1985; LöFFLER et. al. 1988; MÜLLER-FAHRNOW et. al. 1989; 
SCHUNTERMANN et. al. 1990). 

Die Themenstellungen ergeben sich aus den Interessen der 
Rentenversicherungsträger, da diese die mit dem Problem der 
Frühinvalidität verbundenen Kosten - Rentenleistungen wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit - tragen müssen und ebenso 
für die Verhinderung eintretender Erwerbsunfähigkeit bzw. 
der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit - Leistungen zur 
Rehabilitation - zuständig sind. 
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Im Rahmen der statistischen Berichterstattungspflicht (vgl. 
KNOBLICH 1980:223 ff.) veröffentlicht der Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger (VOR) regelmäßig - meist jährlich 

sehr detaillierte Statistiken, z.B. über Rentenneuzu­
gänge, Rehabilitationsleistungen, Rentenanwartschaften 
usw. , in den "ROTEN BÄNDEN" der Statistikreihe des VOR 
(vgl. hierzu im überblick REHFELD 1984) . Diese sekundären 
Fallstatistiken , auf deren Aussagefähigkeit im Zusammenhang 
mit der Darstellung des quantitativen Entwicklungsgesche­
hens bei den Rentenzugängen ausführlich eingegangen wird 
(vgl. das folgende Kapitel sowie im Überblick LEI­
BING/MÜLLER-SPÄTH 1981), stellen die wesentliche, wenn 
nicht sogar einzige Datenbasis der vorliegenden empirischen 
Untersuchungen zu Fragen der Frühinvalidität dar, die unter 
"externen" Fragestellungen durc hgeführt worden sind. Dabei 
steht die Frage nach den Ursachen der Frühinvalidität i m 
Zentrum der Forschungsarbeiten. 

Gestützt auf die Entwicklung der Zugangsdaten wegen BU/EU, 
hat RÜTH (1976) für den Zeitraum von 1962 bis 1972 durch 
tiefergehende Differenzierung nach Versichertenmerkmalen, 
wie z.B. Alter, Geschlecht, Versicherungszweig, Versicher­
tenstatus usw., sehr unterschiedliche Ausgangslagen im Hin­
blick auf die Verrentung wegen Frühinvalidität ermittelt. 
Unter Heranziehung arbeitsmedizinischer und gerontologi­
scher Forschungsergebnisse wird versucht, einen Orientie­
rungsrahmen für eine strukturell-funktio nale Analyse der 
Ursachen von Frühinvalidität zu entwickeln. Frühinvalidität 
bzw. Berufs- und Erwerbsunfähigkeit wird dabei als Instru­
ment zur Beendigung der Erwerbstätigkeit beschrieben. Ziele 
und Zielkonflikte werden aus der Sicht der verschiedenen am 
Verrentungsprozeß beteiligten Instanzen - den Sozialversi­
cherungsträgern, den Betrieben und schließlich den Betrof­
fenen selbst - dargelegt. 

RICKE/KARMAUS/HÖH (1977) haben bei der Auswertung der Zu­
gänge wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit unter der Be­
rücksichtigung der zugrundeliegenden Krankheitsdiagnosen 
auf alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede hinge­
wiesen. Im Vergleich zu den Angestellten der entsprechenden 
Altersgruppen weisen jüngere Arbeiter eine höhere Betrof­
fenheit ~on Frühinval~dität auf. Dies wird als grundsätzli­
che soziale Benachteiligung gewertet und Frühinvalidität 
somit als "Arbeiterschicksal" bezeichnet. 
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch die Arbeiten von 
SCHARF (1980; 1980a) sowie HOFEMANN/SCHARF (1984), die ei­
nerseits den Anstieg der Frührenten im Verhältnis zu den 
Rentenzugängen insgesamt und andererseits den Rückgang des 
durchschnittlichen Zugangsalters bei den BU/EU-Renten über­
wiegend auf veränderte und gestiegene Arbeitsplatzanforde­
rungen und - bedingungen zurückführen. Der arbeitsbedingte 
Gesundheitsverschleiß wird hier als zentrale Ursache der 
Frühinvalidität angesehen. 

Andere Untersuchungen der Frühinvaliditätsentwicklung im 
Zeitverlauf (MÖRSCHEL/REHFELD 1981; KENTNER 1983; REHFELD 
1987; KENTNER/WOLFF/WELTLE 1990) lassen wiederum auf va­
riable Einflußfaktoren rückschließen, die im Zusammenhang 
mit der Arbeitsmarktentwicklung und Veränderungen in der 
Rechtsprechung zu Fragen der Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
stehen . Hierbei wird implizit das Problem der Risikoabgren­
zung zwischen Arbeitslosen- und Rentenversicherung ange­
sprochen. 

Aus sozialmedizinischer und sozialepidemiologischer Sicht 
haben z.B. KENTNER et.al. (1983) für den Zeitraum von 1950 
bis 1980 u.a. versucht, einen Zusammenhang zwischen der 
Veränderung des Krankheitspanoramas und der quantitativen 
Zugangsentwicklung herzustellen und dabei auf interne Ver­
änderungen der Bedeutung einzelner Krankheitsursachen, die 
Frühinvalidität begründen, hingewiesen. Auch hierbei erga­
ben sich auffällige Unterschiede zwischen den jeweiligen 
Versichertengruppen nach Geschlecht und Versicherungszweig. 

Als die wohl umfassendste Untersuchung, die derzeit in der 
Bundesrepublik Deutschland zur Frühinvaliditätsproblematik 
vorliegt, ist die Studie von WASILEWSKI et.al. (1984) zu 
bezeichnen. Dies bezieht sich sowohl auf die methodische 
Vorgehensweise als auch auf den, der Untersuchung zugrunde­
liegenden theoretischen Ansatz. Im Auftrag des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg, 
den Landesversicherungsanstalten Baden und Württemberg so­
wie des Landesverbandes Südwestdeutschland der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften wurde eine retrospektive Fall-Kon­
trollstudie durchgeführt. Die Prüfgruppe bestand aus 17595 
Frührentnern, die im Jahr 1982 wegen Berufs- und Erwerbsun­
fähigkeit den Landesversicherungsanstalten Baden und Würt­
temberg zugegangen sind. Bei der Kontrollgruppe handelte es 
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sich um eine geschichtete Zufallsstichprobe ~us dem ~ersi­
chertenbestand. sie umfaßte 17840 Personen, die noch im Er­
werbsleben standen. Mittels eines standardisierten Fragebo­
gens wurden beide Gruppen nach dem Gesundheitszustand, Ar­
beits- und Umweltbedingungen und Lebensgewohnheiten be­
fragt. Darüber hinaus bestand für die Forscher die M~lich­
keit des Zugriffs auf die Versichertenkonten zur Ermittlung 
der Berentungsdiagnosen. 

Der Rücklauf (51,7 v.H.) erbrachte insgesamt 18313 auswert­
bare Fragebögen (9909 für die Prüfgruppe, 8404 für die Kon­
trollgruppe) (vgl. ebenda: 173 ff.). Den theoretischen Rah­
men für die Auswertung stellte zum einen ein sozialmedizi­
nisches Modell der Krankheitsentstehung dar, das nicht auf 
Kausal i tätsannahmen (monokausales Ursache-Wirkungsverhäl t­
nis) beruht, sondern auf die Ermittlung und Bedeutung von 
Risiken im psychosozialen Umfeld einer Person bzw. Perso­
nengruppen ausgerichtet ist ("RisikofaktorenJconzept") (vgl. 
ebenda: 120 ff.; zur Frage der Operationalisierung dieses 
Konzepts vgl. ebenda: 138). 

Daneben wird ein hypothetischer Bezugsrahmen entwickelt, in 
dem der Frühinvalidisierungsprozeß bis zur endgültigen Be­
rentung wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit verläuft. De­
terminanten der möglichen Entstehung von Frühinvalidität 
finden sich auf der individuellen Prädispositions- und 
(Gesundheits-) Verhaltensebene, der Ebene der Rechtspre­
chung und auf der konjunkturellen Ebene. Die Rentenantrag­
stellung wird beeinflußt vom Schweregrad der Diagnose, der 
Erfüllung sozialversicherungsrechtlicher Anspruchsvoraus­
setzungen und der konkreten Arbeitsmarktlage. Auf die Ren­
tenantragstellung erfolgt die Rentenbegutachtung durch den 
zuständigen Versicherungsträger, der das Vorliegen von Be­
rufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit feststellt (vgl. ebenda: 
135). Im Resultat dieser Untersuchung zeigten sich als we­
sentliche Determinanten die individuelle physische und psy­
chische Prädisposition, gefolgt vom Gesundheitsverhalten 
und den Ein!'.lüssen aus der Arbeits- und Berufswelt. Auch 
die Veränderungen in der Rechtsprechung beeinflussen das 
Frühberentungsgeschehen deutlich. 

Neben verschiedenen, vor allem methodenkritischen Hinwei­
s~n, die gegenüber dieser Untersuchung eingewendet worden 
sind (vgl. ZWINGMANN 1984), besteht ein tatsächlicher Man­
gel in ihrer Beschränkung auf den Bereich der Arbeiterren-
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tenversicherung, die z.B. den Vergleich mit Frühinvaliden 
im Bereich der Angestellten nicht leistet. 

3.2 Besonderheiten der Frühinvalidisierung 

Versucht man ein Resümee der zur Frühinvaliditätsproblema­
tik vorliegenden Forschungsarbeiten und ihrer Ergebnisse zu 
ziehen, so zeigt sich, daß es sich bei der vorzeitigen 
Beendigung des Erwerbslebens wegen Berufs- bzw. Erwerbsun­
fähigkeit um einen vielschichtigen, multifaktoriellen Pro­
zeß handelt. Sie beruht auf einer eingetretenen Minderung 
der Erwerbsfähigkeit, die zwar auf gesundheitliche Gründe 
zurückführbar sein muß, deren Anerkennung aber nicht 
auschließlich hiervon bestimmt wird. Bei der Frage nach den 
Gemeinsamkeiten und den Besonderheiten der Frühinvalidität 
im Rahmen des Problemkreises der vorzeitigen Beendigung des 
Erwerbslebens insgesamt muß folgendes berücksichtigt wer­
den: 

Die Absicherung des (Früh-)Invaliditätsrisikos ist inhalt­
licher Bestandteil der gesetzlichen Rentenversicherung seit 
der Entstehung dieses Versicherungszweiges überhaupt. Die 
vorzeitige Beendigung des Erwerbslebens infolge gesundheit­
lich geminderter Leistungsfähigkeit beruht auf sozialversi­
cherungsrechtlichen Regelungen, wonach der spätere Lei­
stungsbezug (Rente wegen BU/EU) unter Berücksichtigung der 
Beitragszahlungen des Versicherten gewährleistet wird. Das 
unterscheidet diese Art des vozeitigen Ausscheidens aus dem 
Erwerbsleben grundsätzlich von rein betrieblichen "Instru­
menten", wie z.B. von Sozialplanregelungen, Abfin­
dungsleistungen usw. 

Ein weiterer Unterschied (abgesehen von den ebenfalls vor­
ausgesetzten Sozialversicherungsbei tragsleistungen hier 
zur Arbeitslosenversicherung) besteht gegenüber arbeits­
marktpolitischen Instrumenten, wie z.B. dem Vorruhestands­
gesetz oder der sogenannten "59er"-Regelung, die einer­
seits, durch Ausnutzung gesetzlicher und/oder sozialversi­
cherungsrechtlicher Regelungen, für Betriebe die 
"massenhafte" alimentierte Freisetzung älterer Arbeitnehmer 
ermöglichen und andererseits für die davon betroffenen Be­
schäftigten den Weg in den vorgezogenen Ruhestand eröffnen. 
Hierbei können auch gesundheitlich leistungsgeminderte äl­
tere Beschäftigte einbezogen sein. Eine derartig direkte 
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"Instrumentalisierung" ist bei der R~nte wegen Berufs- bz~. 
Erwerbsunfähigkeit seitens der Betriebe, i n sb~sondere ~ur 
Klein- und Mittelbetriebe, allerdings kaun moglich, da die­
ser keinerlei Einfluß auf die tatsächliche Rentengewährung 
hat (vgl. hierzu z . B. RUSSIG 1982). Zwar wurde in di~sem 
Zusammenhang auf die "Nahe legung", z.B . durch Betriebsrate, 
oder auf die "Befürwortung", z.B . durch Betriebsärzte, ei­
ner diesbezüglichen Rentenantragstellung hingewiesen (vgl. 
z.B. NAEGELE 1983:309 ff.); auch mögen in Einzelfällen Ar­
beitgeber die Gewährleistung des Beschaftigungsverhältnis­
ses von einer Bewilligung bzw. Versagung einer diesbezügli­
chen Rente durch den Sozialversicherungsträger abhängig ma­
chen, die Entscheidung für eine Antragstellung kann aber 
nur von dem Betroffenen selbst vorgenommen werden. Der Be­
trieb ist in diesem Zusammenhang bei der Frage der 
"Freisetzung" eines gesundheitlich leistungsgeminderten äl­
teren Arbeitnehmers letztlich auf personen- und verhaltens­
bedingte Kündigungsgründe verwiesen (vgl. hierzu z.B. FALKE 
et. al. 1981:683 ff.). 

Allerdings muß in diesem Zusamme nhang auf ein grundsätzli­
ches sozialpolitisches Problem hingewiesen werden, nämlich 
der entschädigungsrechtlichen Seite von Frühinvalidität. 
Die Renten wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähi gkeit im Bereich 
der gesetzlichen Rentenversicherung werden nach dem 
"Prinzip der Finalität" entschädigt. Im Unterschied z.B. 
zum Bereich der Unfallversicherung, deren Entschädigungs­
leistungen auf dem "Kausalitätsprinzip" beruhen, wird 
hierbei also nicht die Frage nach der "Ursache" oder dem 
"Verursacher" gestellt, sondern nur die vorliegende gesund­
heitlich beeinträchtigte Leistungsminderung eines Versi­
cherten als rentenrelevant in Betracht gezogen. 

Die grundsätzliche Kritik gegenüber diesem Sachverhalt 
(vgl. z.B. TENNSTEDT 1978) bezieht sich vor allem auf be­
triebswirtschaftliche Maximen, die der Berücksichtigung ge­
sundheitsbezogener individueller Leistungsfähigkeit der Be­
schäftigten nur wenig Spielraum einräumen. Unter der Ziel­
setzung der "Gewinnmaximierung" wird der gesundheitlichen 
Komponente der dauerhaften Leistungsfähigkeit von Arbeit­
nehmern wenig Beachtung geschenkt. Für die Betriebe besteht 
aufgrund des Finalprinzips die Mög.lichkeit der "Abwälzung" 
entsprechender S~zi~lkosten. Da nach dieser Auffassung die 
Ursache ges undheitlicher Leistungsminderung b · d t · 
ben b d . ei en Be rie-

zw. en innerbetrieblichen Arbeitsanforderungen zu 
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finden ist, wurde eine Entschädigung nach dem Kausalitäts­
prinzip gefordert (vgl. RÜHT 1976:158; TENNSTEDT 1978:77). 

Anzumerken ist, daß eine derartige Forderung in der aktuel­
len Diskussion kaum mehr vorgetragen wird. Ein Grund hier­
für ist u.a. vermutlich darin zu sehen, daß, auch aus be­
tri ebs-pe rsonalpolitischer Sicht, im Hinblick auf den sich 
abzeichne nden Strukturwandel des verfügbaren Arbeitskräfte­
potentials der längerfristigen Erhaltung gesundheitlicher 
Leistungsfähigkeit tendenziell mehr Beachtung geschenkt 
wird (vgl. z.B. NAISBITT/ ABUROENE 1986). 

Wenngleich die jährlich große Zahl der bewilligten Berufs­
und Erwerbsunfähigkeitsrenten auf ein gesellschaftliches 
"Massenphänomen" im Rahmen des Trends der vorzeitigen Been­
digung des Erwerbslebens hindeutet, erweist sich auch aus 
der Betroffenenperspektive dieser Weg vor allem als 
"individuelle Stategie" des Rückzugs aus dem Erwerbsleben. 
Diese Art der Frühberentung stellt im Unterschied zu be­
triebsvertraglichen Vereinbarungen oder arbeitsmarktpoliti­
s chen Regelungen keinen "stummen Zwang" (vgl. FRIED­
MANN/ NAEGELE/ WEIMER 1980) der Beendigung der beruflichen 
Tätigkeit dar. Eine diesbezügliche Bereitschaft zur Renten­
antragstellung beruht hier besonders stark auf dem subjek­
tiven Abwägen der individuellen lebens- und arbeitsweltli­
chen Bedingungen und künftigen Erwartungen. 

Die Rentenbewilligung seitens des Sozialversicherungsträ­
gers erfolgt wiederum unter Berücksichtigung der individu­
ell erfüllten versicherungsrechtlichen Anspruchsvorausset­
zungen, dem individuellen Ausmaß der Erwerbsminderung und 
der konkreten Möglichkeit die verbliebene individuelle Re­
sterwerbsfähigkeit zu verwenden. Diese "Individualisierung" 
des gesellschaftlichen Problems der Frühberentung wegen Be­
rufs- und Erwerbsunfähigkeit beruht letzlich auf der hierzu 
geltenden Sozialrechtsprechung, wobei grundsätzlich immer 
nur auf den konkreten Einzelfall bezogen über die Rentenge­
währung entschieden wird. 

Die Frühverrentung aufgrund von Berufs- bzw. Erwerbsunfä­
higkeit kann vom einzelnen befürchtet, erhofft oder auch 
angestrebt werden (vgl. ROTH 1976:7). Dem Faktor Alter 
kommt in diesem Zusammenhang eine eher untergeordnete Be­
deutung zu, da einerseits diese Frührenten nicht an eine 
bestimmte Altersgrenze gebunden sind und dieser Faktor an-
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dererseits von der gesundheitlich bedingten Leistungsein­
schränkung überlagert wird. Dennoch muß gerade aus der_Be­
troffenensicht eine Altersabhängigkeit der retrospektiven 
Bewertung der eigenen Lebensumstände und Erwartungshaltun­
gen berücksichtigt werden. 

Die berufliche Qualifikation bzw. der berufliche Status und 
damit auch die Einkommenssituation spielen sowohl für die 
Bereitschaft zur Rentenantragstellung als auch bei der Ren­
tenbewilligung durch den zuständigen Sozialversicherungs­
träger eine wesentliche Rolle. Für den Rentenantragsteller 
erscheint hierbei vor allem die individuelle Investitions­
entscheidung und der damit im Zusammenhang stehende Einkom­
mensaspekt von erheblicher Bedeutung. Sofern er noch im Be­
sitz eines Arbeitsplatzes ist, muß er, je nach Versiche­
rungsverlauf und Einkommens höhe, mit einer deutlichen indi­
viduellen Einkommenseinbuße im Falle der Rentengewährung 
rechnen. Für einen Rentenantragsteller, der bereits ar­
beitslos ist und dessen zeitlich vorgegebenen diesbezügli­
chen Ansprüche abgelaufen sind, kann die Anerkennung einer 
Rente wegen BU/EU durchaus eine Verbesserung seiner Einkom­
menssituation darstellen. In beiden Fällen ist die Kompen­
sationsmöglichkeit im Hinblick auf das Haushaltseinkommen 
zu berücksichtigen (vgl. MILENOVIC/ROSENBLADT v. 1985). 

Im Rentenantragsverfahren ist gemäß der Rechtsprechung vom 
Sozialversicherungsträger zu prüfen, welche konkret zu be­
nennenden Tätigkeiten im Falle einer verbliebenen Restar­
beitsfähigkeit dem Rentenantragsteller zumutbar sind. Unter 
diesem Aspekt zeigt sich, daß, je höher die berufliche Qua­
lifikation eines Rentenbewerbers ist, desto geringer sind 
die Möglichkeiten ihn auf eine zumutbare Beschäftigung zu 
verweisen und umso wahrscheinlicher ist eine Rentenbewilli­
gung seitens des Versicherungsträgers. 

zweifellos kommt dem Faktor des Gesundheitszustandes bei 
d~r F~Ühberentung wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit die 
wichtigste Bedeutung zu, da sich die Anerkennung einer 
B~/EU .. - R~nte hierauf bezieht. D_ie subjektiv empfundene Be­
eintrachtigung der psychophysischen Leistungsfähigkeit er­
ö~fnet für den Betroffenen den Weg zum Arzt. Aus therapeu­
tisc~en Gründen kann dieser die Arbeitsruhe verordnen bzw. 
Arbeitsunfähigkeit bescheinigen Sofern di·e A b ·t f"h' . .. · r ei sun a ig-
kei t lan?er andau~rt, können (Rehabilitations-) Maßnahmen 
zur Verhinderung einer nicht nur vorübergehenden Gefahr der 
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Erwerbsminderung angezeigt sein, die von den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu tragen sind. In beiden 
Fällen entstehen betrieblicherseits Kosten, die auf dem 
Ausfall der Arbeitsleistung des Beschäftigten beruhen. 
Hieraus leitet sich allerdings kein unmittelbarer Kündi­
gungsgrund seitens des Betriebes ab. 

Sofern eine vollständige Wiederherstellung der Leistungsfä­
higkeit nicht möglich erscheint und eine innerbetriebl iche 
Umsetzung auf einen leistungsadäquaten Arbeitsplatz nicht 
gegeben ist (vgl. KOTTHOFF 1986), verbleibt der Antrag auf 
BU/EU. Der medizinische Krankheitsbefund wird vom medizini­
schen Dienst der Sozialversicherungsträger begutachtet und 
hiervon ausgehend, das Ausmaß der Leistungseinschränkung 
des Versicherten beurteilt. Reicht allein der medizinische 
Befund für die Rentengewährung nicht aus, so sind zusätzli­
che Faktoren bei der Beurteilung einzubeziehen, wie z.B. 
die zeitliche Differenz, die für den Versicherten bis zum 
Anspruch auf ein Altersruhegeld noch besteht. Ebenso sind 
die Verweisungsmöglichkeiten konkret zu prüfen. 

Von den Betroffenen wird eine eintretende gesundheitliche 
Beeinträchtigung sehr unterschiedlich wahrgenommen. Die 
subjektive Bewertung eines Krankheitszustandes und die da­
mit verbunde Leidenshaltung erfolgt im Rahmen der den ein­
zelnen direkt oder auch indirekt umgebenden Arbeits- und 
Lebensbedingungen, wie z.B. dem Vorhandensein materieller 
oder immaterieller stützungssysteme. Ist der Betroffene 
hochgradig arbeitsethisch orientiert, so kann sich für ihn 
eine auftretende Krankheit als kritisches Lebensereignis 
darstellen, da sie ihn von möglichen Sozialleistungen ab­
hängig macht; sie kann aber auch für ihn z.B. eine gewisse 
Bestätigung (Krankheitsgewinn) seines "unermüdlichen" Ar­
beitseinsatzes und seiner Leistungsbereitschaft darstellen. 
Hierbei fließen wiederum altersspezifische Aspekte sowie 
die innegehabte Berufsposition in den Bewertungskontext 
ein. 

Wie man sieht, unterliegt die Berentung wegen Berufs- bzw. 
Erwerbsunfähigkeit im Bereich der gesetzlichen Rentenversi­
cherung einer vielschichtigen Problematik, die von zahlrei­
chen Faktoren beeinflußt wird. sie erfolgt innerhalb eines 
normativen Rahmens sozialversicherungsrechtlicher Regelun­
gen, die selbst wiederum von gesellschaftlichen strukturel­
len Wandlungsprozessen beeinflußt werden. 
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TEIL B: DIE QUANTITATIVE ENTWICKLUNG DES BERENTUNGS­

GESCBEHENS 

I . DIE ENTWICKLUNG DER RENTENZUGÄNGE IM ZEITVERLAUF 

1.1 Datenquellen: Die Verbandsstatistik zum Rentenzugang 

Der Zeitpunkt der Beendigung des Erwerbslebens hat seit je­
her in der sozialpolitischen Diskussion zentrale Bedeutung. 
Da in der Bundesrepublik verschiedene Möglichkeiten hierzu 
bestehen, kann die Veränderung der quantitativen Vertei­
lung bei der Inanspruchnahme der einzelnen Rentenarten als 
Resultat sozialversicherungsrechtlicher (Neu-) Regelungen 
gewertet werden, aber auch als gesellschaftlicher Wand­
lungsprozeß oder als Ausdruck sozialer Problemlagen inter­
pretiert werden. 

Entsprechende Statistiken über die jährlichen Rentenneuzu­
gänge werden hierüber von seiten der gesetzlichen Renten­
versicherungsträger erhoben, weitergeleitet und u.a. von 
deren Dachverband (Verband Deutscher Rentenversicherungs­
träger (VOR) regelmäßig veröffentlicht (vgl. KNOBLICH 
1980: 223 ff.) . 

In der Statistik des VOR wird unterschieden zwischen Versi­
cherten-, Leistungs- und Finanzstatistiken sowie weiterer 
Berichterstattungen (vgl. im Überblick REHFELD 1984 a: 442 
ff. ) . Bei diesen Fachstatistiken handelt es sich um monat­
lich bzw. jährlich erhobene "statistische Massen", die den 
Charakter von Querschnittsdaten haben und im Verwaltungs­
verfahren einer Rentenantragstellung bis zu deren Bewilli­
gung anfallen. Sie werden deshalb als prozeßproduzierte Da­
ten bezeichnet. Diese Statistiken werden grundsätzlich un­
ter dem Aspekt der Rechenschaftslegung der Versicherungs­
träger erstellt. 

Seit 1950 wird vom VOR die Statistik zum Rentenzugang, Ren­
tenwegfall und zur Rentenumwandlung gefübrt und in verband­
seigenen Statistiken ( "Rote Bände") der Öffentlichkeit zu­
gänglich gemacht . Erfaßt werden alle in einem Berichtsjahr 
bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung neu zu­
gegangenen Renten der Versicherten und Hinterbliebenen. Die 
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Zugangsstatistiken sind in sich tief gegliedert. Differen­
ziert wird u.a. nach Rentenarten, Rentenzahlbetrag, Versi­
cherungszweig, Alter, Geschlecht und Versicherungsverhäl t­
nis. Bei den Frührenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähig­
keit werden zusätzliche Merkmale wie z.B. Berufsgruppe, 
Hauptdiagnosen und Arbeitsmarkteinfluß ausgewiesen. 

Die Grundgesamtheit, auf die sich diese Statistiken bezie­
hen, besteht aus demjenigen Anteil der Wohnbevölkerung, der 
aktuell oder zu einem zurückliegenden Zeitpunkt Beiträge in 
die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt hat. Dies 
sind bei den Männern rund 80 v.H. und bei den Frauen etwa 
75 v.H. mit steigender Tendenz (STATISTISCHES BUNDESAMT 
1990, FS 13/1:47 f.) Insofern kommt dieser Statistik ein 
hoher Grad an Repräsentativität zu. Andererseits handelt es 
sich bei den veröffentlichten Daten um sekundäre Fallsta­
tistiken; d.h., die auf die individuellen Versichertenkon­
ten bezogenen, im Verwaltungsverfahren anfallenden Daten 
werden maschinell bzw. manuell verschlüsselt an den VOR 
oder an den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(BMA) zur Berichterstattung weitergeleitet. Sie können so­
mit zwar als relativ fehlerfrei bewertet werden, sind aber 
für darüberhinausgehende z.B. sozialwissenschaftliche oder 
sozialepidemiologische Fragestellungen nur bedingt geeignet 
(vgl. REHFELD 1984 a:445). 

Die Sekundärstatistik zum Rentenzugang stellt die wesentli­
che, zugängliche Grundlage dar, auf der quantitative Infor­
mationen über das Rentenzugangsverhalten der Versicherten 
zu erhalten sind. Die Verwendung diesbezüglicher Daten ist 
mit einer Vielzahl von Problemen sowohl methodischer als 
auch inhaltlicher Art verbunden. Im folgenden wird über die 
quantitative Verteilung der Rentenneuzugänge im Zeitverlauf 
berichtet und auf die methodischen Probleme hingewiesen. 
Dabei wird zunächst auf die Entwicklung bei den Altersren­
ten eingegangen und in einem zweiten Schritt auf die Ent­
wicklungen bei den Frührenten wegen Berufs- und Erwerbsun­
fähigkeit. 

1.2 Die globale Entwicklung des Rentenzugangs 

I~ Zeitverlauf der Jahre von 1960 bis 1990 zeigt sich, daß 
die absoluten Zahlen der jährlich neu zugehenden Versicher­
tenrenten insgesamt eine außerordentliche Variationsbreite 

-
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aufweisen (TABELLE 6). Dabei sind im Zeitverlauf erheblich 
mehr Renten der Arbeiterrentenversicherung zugegangen als 
in der Angestelltenversicherung. Die folgende Betrachtung 
differenziert bei den Zugängen zwischen der Geschlechtszu­
gehörigkeit und dem Versicherungszweig. 

In der Arbeiterrentenversicherung (ARV) sind im Jahr 1973 
und 1974 die höchsten absoluten Zugangswerte zu verzeichnen 
(SCHAUBILD I). Bei den Männern gehen 1973 insgesamt 282158 
Rentenfälle den Versicherungsträgern neu zu. Von 1960 bis 
1967 findet ein deutlicher Anstieg der Rentenzugänge statt. 
Bis zum Jahr 1972 gehen die Werte zurück - verbleiben al­
lerdings auf einem Niveau , das über dem der frühen 60er 
Jahre liegt. Ein sprunghafter Anstieg erfolgt im Jahr 1973. 
Hohe Werte weist ebenso das Jahr 1974 auf. Danach geht die 
Zahl der Rentenfälle bis 1979 deutlich zurück, wobei die 
Zahl der Zugänge fast derjenigen von 1960 entspricht. Von 
erneuten Einbrüchen in den Jahren 1986 und 1987 abgesehen, 
steigen seitdem die Zugangshäufigkeiten leicht und ab 1988 
stärker an. 

Bei den Frauen in diesem Versicherungszweig sind im Zeit­
raum von 1960 bis 1974 die Zugangszahlen, abgesehen von den 
Jahren 1963 und 1968, kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 
1974 wird der Spitzenwert erreicht. Ein starker Rückgang 
erfolgt bis zum Jahr 1978. Im Zeitverlauf bis 1985 schwan­
ken die Zugangswerte teilweise erheblich, allerdings auf 
einem höheren Niveau als zu Beginn der 60iger Jahre. Ab 

1986 steigen diese Werte wiederum kontinuierlich an. Auf­
fällig ist, daß in den Jahren 1980 und 1986 mehr Renten­
fälle von Frauen als von Männern der ARV neu zugehen. 

Absolut gehen dem Versicherungszweig der Angestelltenversi­
cherung (ANV) wesentlich weniger Rentenfälle neu zu als 
dies in der ARV der Fall ist (SCHAUBILD II). Bei den Män­
nern in diesem Versicherungszweig ist ein kontinuierlicher 
Anstieg der Rentenfälle im Zeitraum von 1960 bis 1970 fest­
zustellen. Nach einem geringfügigen Rückgang steigen die 
Zugangszahlen im Jahr 1974 sprunghaft an, wobei eine noch 
zusätzliche Steigerung bis zum Jahr 1976 erfolgt. In diesem 
Jahr gehen 117690 Versichertenrenten der ANV zu. Ein spür­
barer Rückgang erfolgt bis 1979 bzw. 1981. Danach steigen 
die Zugangszahlen erneut an und erreichen im Jahr 1984 fast 
den Spitzenwert von 1976. Nach auffälligen Rückgängen bis 
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Schaubild 1: Rentenzugänge 1960 - 1990 
nach Geschlecht u Versicherungszweig 
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1987 steigen die Zugangshäufigkeiten bis 1990 wieder leicht 
an. 

Eine besondere Entwicklung gegenüber allen anderen Versi­
chertengruppen weisen die Zugänge der Frauen in der ANV 
auf. Von 1960 bis 1979 nehmen die Werte fast linear zu. Im 
Jahr 1980 und 1984 sind deutliche Sprünge bei dieser Ent­
wicklung festzustellen. Im Jahr 1984 wird der Spitzenwert 
erreicht. Nach einem Rückgang im Jahr 1985 verlaufen die 
Zugangswerte auf einem hohen, nahezu konstanten Niveau. Be­
merkenswert ist, daß seit 1978 absolut mehr Rentenfälle von 
Frauen als Männern diesem Versicherungszweig zugegangen 
sind. 

- Diskussion der Ergebnisse -

Wie die Entwicklung des quantitativen Umfangs der jährli­
chen Rentenneuzugänge von 1960 bis 1990 deutlich macht, 
verlaufen diese differenziert nach Versicherungszweig und 
Geschlechtszugehörigkeit höchst unterschiedlich. Dem linear 
ansteigenden Niveau bei den Zugängen der Frauen in der ANV 
sind mehr oder minder große Schwankungen bei den Zugangs­
zahlen der Männer in beiden Versicherungszweigen, aber auch 
der Frauen in der ARV gegenübergestellt. 

Diese unterschiedliche Entwicklung ist vor allem auf drei 
Einflußfaktoren zurückzuführen. Das Ausmaß der jährlichen 
Rentenneuzugänge wird strukturell durch demographische Ein­
flüße geprägt. zu berücksichtigen ist hierbei die unter­
schiedliche Besetzung der Geburtsjahrgänge, die auf die 
Zahl der Rentenneuzugänge einwirkt. Ein jährlicher Renten­
neuzugang ist zusammengesetzt aus Personen, die verschie­
denen Geburtsjahrgängen angehören . Sieht man zunächst von 
den Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit ab , die 
nicht an ein bestimmtes gesetzlich festgelegtes Rentenein­
trittsalter gebunden sind, so umfaßt ein jährlicher Renten­
zugang im wesentlichen fünf Geburtsjahrgänge von Versicher­
ten, die im jeweiligen Zugangsjahr das 60. bis 65. Lebens­
jahr vollendet haben. Der Rentenzugang des Jahres 1974 be­
zog sich z.B. danach im Schwerpunkt auf die Geburtsjahr ­
gänge 1909 bis 1914. Diese Geburtsjahrgänge umfaßten ins­
gesamt rd. 11,3 Mio. Lebendgeborene. Im Vergleich z.B. zu 
dem Zugangsjahr 1984 erreichten die Geburtsjahrgänge 1919 



56 

bis 1924 das Rentenalter. Die Zahl der Lebendgeborenen die­
ser Jahrgänge lag bei rund 8,3 Mio., also etwa 3 Mio. weni­
ger als im Jahr 197 4 (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.) 

1972:101 f.). 

selbstverständlich ist die Zahl der Lebendgeborenen nach 
Geburtsjahrgängen nur e i n Hinweis auf den demographi­
schen Einfluß, der sich auf die Rentenzugangszahlen aus­
wirkt, da hierbei sowohl die Sterblichkeit als auch die 
Wanderungsbewegung der jeweiligen Geburtskohorten zu be­
rücksichtigen sind. 

Ein zweiter wichtiger Faktor für die Erklärung der Unter­
schiede bei den absoluten Häufigkeiten der jährlichen Ren­
tenzugänge ist auf einen gesellschaftlich strukturellen 
Wandel zurückzuführen. Dieser besteht zum einen in einer im 
Zeitverlauf zunehmenden Frauenerwerbstätigkeit, die i111111er 
mehr eigene Rentenansprüche dieser Personengruppe begrün­
det. Darüber hinaus hat ein Wandel der Arbeitslandschaft 
stattgefunden, wobei die Bedeutung des Dienstleistungssek­
tors gegenüber dem Produktionsbereich einen enormen Anstieg 
erfahren hat. Da es sich in diesem Bereich überwiegend um 
Angestelltentä tigkeiten handelt, ist hierin auch eine Ursa­
che für den Anstieg des der ANV zugehenden Frauenanteils zu 
sehen. Im Jahr 1972 sind e r stmals mehr Frauen in der ANV 
versichert als in der ARV (vgl. TABELLE 15). 

Im Zusammenhang mit dem sozialen Wandel steh t schließlich 
drittens auch die Tatsache des Zuzugs und Weggangs auslän­
discher Arbeitnehmer, die im betrachteten Zeitverlauf in 
quantitativ unterschiedlic h em Ausmaß Rentenansprüche gel­
tend machen. 

1 . 3 Die Entwicklung des Rentenquotienten - Rentenzugänge 
nacb Rentenarten, Gescblecbt und Versicberungszveig 

Eine in der Literatur häufig verwendete statistische Me­
thode, die Bedeutung der einzelnen Rentenarten im Zeitver­
lauf darzustellen, besteht in der Bildung eines Rentenquo­
tienten •. Dabei wird die Anzahl der Rentenneuzugänge zu ei­
ner bestimmten Rentenart ins Verhältnis gesetzt zu dem ent­
sP.rec~enden jährlichen Rentenneuzugang insgesamt. Daß dabei 
fur eine Zeitreihenbetrachtung die bereits benannten Ein­
flußfaktoren methodisch erneut zum Tragen kommen, ist of-
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fensichtlich. Dennoch bietet die Verwendung des Rentenquo­
tienten eine Möglichkeit, weitere Einflußfaktoren, die auf 
das Rentenzugangsverhalten wirken, deutlich zu machen. 

In den SCHAUBILDERN III-VI (vgl. TABELLEN 7-10) sind die 
relativen Häufigkeiten der einzelnen Rentenarten, bezogen 
auf den jeweiligen jährlichen Rentenneuzugang insgesamt 
aufgeführt. (Obwohl es sich wegen der Heterogenität der 
jährlichen Rentenneuzugänge um im Zeitablauf nicht direkt 
vergleichbare Größenordnungen handelt, werden die Zugänge 
nach Rentenarten in den Schaubildern als Kurvenverläufe 
dargestellt, was einer besseren Veranschaulichung dienen 
soll). 

Rentenzugänge bei den männlichen versicherten in der 
Arbeiterrentenversicherung (SCHAOBILD _III) -

Bei den männlichen Versicherten in der AR.V schwankt der An­
teil der Altersrenten mit vollendetem 65. Lebensjahr bis 
zum Jahr 1972 auf einem Niveau um rund 45 v.H. Von diesem 
Jahr an, geht dieser Anteil kontinuierlich auf unter 8 v.H. 
zurück und steigt seit 1984 wieder an. Im Jahr 1990 liegt 
der Anteil dieser Rentenart bei 17,8 v.H. 

Die Möglichkeit, mit vollendetem 63. Lebensjahr das Er­
werbsleben zu beenden, besteht in der gesetzlichen Renten­
versicherung seit 197 3. In diesem Jahr machten knapp 3 O 

v.H. der Männer in der ARV erstmalig davon Gebrauch. Ähn­
lich der Entwicklung beim Altersruhegeld mit vollendetem 
65. Lebensjahr, ist auch hier eine rückläufige Entwicklung 
auffällig. Im Jahr 1981 gehen nur noch unter 10 v.H. nach 
dieser Rentenart der Rentenversicherung zu. Im Jahr 1990 
ist ihr relativer Anteil auf 16,7 v.H. gestiegen. 

Im gesamten Zeitverlauf von 1960 bis 1990 hat das Altersru­
hegeld mit vollendetem 60. Lebensjahr in Verbindung mit Ar­
beitslosigkeit an relativer Bedeutung für die jährlichen 
Rentenneuzugängen gewonnen. sprunghaft gestiegen ist diese 
Rentenart in den Jahren 1968 und 1976. Nach einem leichten 
Rückgang im Jahr 1978 steigt der Anteil dieser Renten­
zugangsart an den jährlichen Rentenneuzugängen insgesamt 
bis auf über 13 v.H. im Jahr 1990 an. 
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Schaubild III: Rentenzugänge 1960 - 1990 
Anteile der Rentenarten bei ARV-Männer 
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Schaubild IV: Rentenzugänge 1960 - 1990 
Anteile der Rentenarten bei ANV-Männer 
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Ebenfalls sprunghaft steigt im Jahr 1980 der Anteil der 
Renten nach der ab 1973 geltenden Zugangsmöglichkeit der 
vorzeitigen Beendigung des Erwerbslebens ab vollendetem 62. 
bzw. 60. Lebensjahr in Verbindung mit Schwerbehinderung 
oder Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit. Auch in den darauf­
folgenden Jahren sind diese Anteile relativ hoch und errei­
chen schließlich im Zeitraum ab 1984 ein Niveau zwischen 10 
und 11 v . H. 

- Rentenzugänge bei den männlichen versicherten in der 
Angestelltenversicherung (SCHAUBXLD XV) -

Charakteristisch für die relative Zugangshäufigkeit des 
Rentenbezugs mit vollendetem 65. Lebensjahres in der ANV 
bei den Männern ist der erhebliche Rückgang dieser Renten­
art im Zeitraum von 1966 bis 1983, Der diesbezügliche An­
teil reduziert sich von fast 66 v.H. auf etwas über 12 v.H. 
Dabei ist der wohl größte Sprung im Jahr 1973 zu verzeich­
nen. Die in den früheren Jahren relativ hohe Bedeutung die­
ser Rentenzugangsart erreicht in keine.m folgenden Jahr mehr 
den Anteil von zwei Drittel der jährlichen Rentenzugänge 
insgesamt. Trotz eines leichten Anstiegs ab 1984 gehen in 
den folgenden Jahren nurmehr etwa ein Viertel der in der 
Angestelltenversicherung versicherten Männer mit vollende­
tem 65. Lebensjahr in Rente. 

Zwischen einem Drittel und einem Viertel der Rentenzugänge 
schwankt der Anteil derjenigen, die das Erwerbsleben ab 
1973 mit dem 63. Lebensjahr beenden. Auch hier erfolgt die 
Entwicklung des Rentenquotienten nicht kontinuierlich, son­
dern mit einem Tiefpunkt im Jahr 1981. 

Von 1960 bis 1978 ist mit einem Anteil, der unter 6 v.H. 
liegt, die Bedeutung des Rentenzugangs mit vollendetem 60 . 
Lebensjahr in Verbindung mit Arbeitslosigkeit relativ ge­
ring. Erst ab 1982 ist hier ein leichter Anstieg des Zu­
gangs auffällig, wobei im Jahr 1989 das höchste relative 
Niveau erreicht wird. 

Erheblich sprunghafter als die Anteilsentwicklung beim Ar­
beitslosenruhegeld ist die Entwicklung bei denjenigen Zu­
gängen, die das Erwerbsleben in Verbindung mit Schwerbehin­
derung bzw. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit beendeten. Dies 
betrifft insbesondere die Jahre 1979, 1980 und 1981 . Danach 
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verliert diese Zugangsart an Bedeutung u nd erreicht 1990 
ein relatives Niveau v o n 12,6 v.ff. 

- Rentensugänge der weiblichen Veraicherten in der 
Arbeiterrentenvereicherung (SCDOBXLD V) -

Die wohl auffa lligs t e Entwicklung des relat i v e n Anteils der 
Rentenzugänge hat fur d e n betrachteten Zeitrawa die Alters­
rente für Frauen mi t vollendetem 65 . Lebensjahr durchlau­
fen. Nach einem kontinu i erlichen Anstieg d ieses Anteils aJ11 

jährlichen Zugang bis 1966 auf 31 v . ff . fallt der relative 
Anteil auf weit unter 10 v. ff. bis zum Jah r 1983. Seit 1984 

setzt ein e von Jahr zu J a hr stei g e nde Entwi cklung ein, die 
im Jahr 1990 mit 54,9 v . ff. ihren hoch s t e n S tand hat. 

Die Möglichkeit, bei vollendetem 63. Lebe nsjahr das Er­
werbsleben zu beenden, fällt b e i d e n Frauen der ARV quanti­
tativ ebensowenig ins Gewic ht wie di e Bedeutung des Ar­

beitslosenruhegeldes oder des Alte rsruhegeldes in Verbin­
dung mit Schwerbehinderung bzw. Berufs- und/ oder Erwerbsun­
fähigkeit (BU/EU). (Für die diesbezügl i chen Zugangsanteile 
wird auf die TABELLE 9 verwiesen) . 

Der Anteil des Frauenaltersruhegeldes mit vollendetem 60. 

Lebensjahr schwankt, nach einem zunächst kontinuierlichen 
Anstieg bis zum Beginn der 70er Jahre, im Zeitraum bis 1990 
auf einem relativen Niveau zwischen 20 und 30 v.ff. 

- Rentenzugänge der weiblichen Versicherten in der 
Angestelltenversicherung (SCHAUBILD VX) -

Beim Altersruhegeld der Frauen mit vollendetem 65. Lebens­
jahr in der ANV findet im Jahr 1980 ein deutlicher Einbruch 
bei den relativen Anteilswerten der Rentenzugänge statt. 
stufenweise fällt ab diesem Zugangsjahr der relative Anteil 
bis 1983 auf etwa 10 v.H. Bis 1990 erreicht dieser Anteils­
wert den schließlich höchsten Stand mit über 42 v.H. 

Wesentlich geringere relative Anteilswerte weisen die Ren­
tenzugan~sarten mit vollendetem 63. Lebensjahr auf. Wie 
schon bei den Frauen der ARV, gilt dies auch für die Ren­
tenarten in Verbindung mit Arbeitslosigkeit oder in Verbin-
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Schaubi ld V: Rentenzugänge 1960 - 1990 
Anteile der Rentenarten bei ARV-Frauen 
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Schaubild VI: Rentenzugänge 1960 - 1990 
Anteile der Rentenarten bei ANV-Frauen 
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dung mit Schwerbehinderung bzw. BU/ EU (siehe hierzu TABELLE 

10). 

schwankende relative Anteilswe rte charakteri sieren die Zu­
gänge beim Frauenaltersruhegeld mit volle ndetem 60. Lebens­
jahr. In den Jahren 1983 und 1 98 6 we rde n Spitzenwerte mit 
über 40 v.H. erreicht, wä hre nd die i m Zei tablauf häufigsten 
relativen Anteile nur etwa e i n Drittel betrag en. 

- Diskussion der Ergebnisse -

Wie schon bei der Betrachtung der a b s oluten Rentenzugänge 
insgesamt erwähnt, sind die j ä hrlichen Rentenzugangszahlen 
von demographischen und strukturellen Faktoren beeinflußt. 
Dies ist auch bei der Betrachtung und Verwendung des Ren­
tenquotienten - also dem Verhältnis der jährlichen Zugänge 
einer bestimmten Rentenart ge.messen an dem Rentenzugang 
insgesamt - zu berücksichtigen. Insofern sind hier auch we­
niger die Zeitverläufe zu interpretieren, als vielmehr die 
Verteilung der einzelnen Rentenarten innerhalb eines Be­

richtsjahres. Trotz dieser methodischen Einschränkungen er­
scheint der Rentenquotient als hinreichend geeignet, wei­
tere Einflußfaktoren des Rentenzugangsverhaltens deutlich 
zu machen. 

Die sich verändernde quantitative Bedeutung einer bestimm­
ten Rentenart erklärt sich u.a. hierbei durch das KonJcur­
renzverhältnis, in dem diese zu anderen Zugangsmöglichkei­
ten steht. Durch die sozialgesetzliche Einführung neuer -
vorgezogener Altersgrenzen für die Beendigung des Er­
werbslebens verändert sich das Zugangsverhalten von Versi­
cherten, was auf die relative Verteilung der Rentenarten 
einwirkt. 

Die erste große Rentenreform des Jahres 1957 koppelte ZUJII 

einen die Rentenhöhe an der Lohnentwicklung und setzte ZUJII 

anderen den Rahmen für den Übergang in die Rente nach ver­
schiedenen Rentenarten fest. Dies war für die Männer und 
Frauen in beiden Versicherungszweigen das Altersruhegeld 
mi~ vollendetem 65. Lebensjahr sowie das sogenannte Ar­
beitslosenruhegeld, das mit vollendetem 60. Lebensjahr ge­
zahlt wurde, vorausgesetzt, der/die Versicherte konnte eine 
unmittelbar vorausgehende Arbeitslosigkeitsdauer von minde­
stens einem Jahr nachweisen. 
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Konkurrierend zu der Altersgrenze von 65 Jahren bestand für 
Frauen in beiden Versicherungszweigen die Möglichkeit des 
Bezugs eines Frauenaltersruhegeldes, das bei überwiegender 
Versicherungspflicht in den letzten zwanzig Jahren bereits 
mit vollendetem 60. Lebensjahr bezogen werden konnte. 

Der Vergleich der Rentenzugänge bei den Männern in beiden 
Versicherungszweigen macht deutlich, daß die relative Be­
deutung des Altersruhegeldes mit vollendetem 65. Lebensjahr 
in der Angestelltenversicherung durchgängig größer war als 
in der Arbeiterrentenversicherung, was die Schlußfolgerung 
zuläßt, daß Männer in der ARV relativ häufiger das Erwerbs­
leben bereits vor dem Erreichen des 65. Lebensjahres been­
den. 

Bei den Frauen in beiden Versicherungszweigen spielt die 
Beendigung des Erwerbslebens mit vollendetem 65. Lebensjahr 
eine deutlich andere Rolle, da hier eine Konkurrenz zum 
Frauenaltersruhegeld besteht. Während in der ARV der rela­
tive Anteil des Rentenneuzugangs mit dem vollendeten 65. 
Lebensjahr bis 1978 durchgängig höher war als beim Frauen­
altersruhegeld, stellt sich diese Relation in der ANV umge­
kehrt dar. Hier lag, vom Zeitraum 1970 bis 1972 abgesehen, 
der Anteil derjenigen Frauen, die bereits mit vollendetem 
60. Lebensjahr das Erwerbsleben beendeten, fast in jedem 
Jahr bis 1986 über dem Anteil der Altersrenten. Da dem 
Frauenaltersruhegeld eine längere Dauer der Versicherungs­
pflicht vorausgeht, erfüllen demnach weniger Arbeiterinnen 
diese Bedingungen, als dies bei den Frauen im Angestellten­
verhältnis der Fall ist. 

Der enorme Anstieg des relativen Anteils des Altersruhegel­
des mit vollendetem 65. Lebensjahr bei den Frauen in beiden 
Versicherungszweigen ist auf eine Veränderung der Gesetzge­
bung durch das Haushaltbegleitgesetz von 1984 zurückzufüh­
ren. Es verkürzte die dieser Rentenart vorausgesetzte Ver­
sicherungsdauer von 180 auf nunmehr noch 60 Kalendermonate. 
Ebenfalls einzubeziehen ist hier die Anrechnung von Kinder­
erziehungszeiten seit 1986. Beide Regelungen haben dazu ge­
führt, daß ein deutlich größerer Personenkreis weiblicher 
Versicherter den Anspruch auf das Altersruhegeld realisie­
ren konnte. 
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Einschneidende sozialversicherungsrechtlich bedingte Verän­
derungen des Rentenzugangsverhaltens brachte die Einführung 
der flexiblen Altersgrenze in die gesetzliche Rentenversi­
cherung im Jahr 1973 mit sich. Damit wurde u.a. für die 
männlichen versicherten die Möglichkeit eröffnet, 
"flexibel" mit vollendetem 63. Lebensjahr das Erwerbsleben 
zu beenden und ein vorgezogenes Altersruhegeld zu beziehen. 
Damit stand diese Rentenzugangsart in Konkurrenz zum wei­
terbestehenden Altersruhegeld mit vollendetem 65. Lebens­

jahr. 

Darüber hinaus wurde ebenfalls in diesem Jahr die Möglich­
keit geschaffen, im Falle bestehender Schwerbehinderung 
bzw. bei Vorliegen von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit ein 
vorgezogenes Altersruhegeld mit vollendetem 62. Lebensjahr 
zu beziehen. Diese Regelung wurde in den Jahren 1979 und 
1980 dahingehend modifiziert, daß die vorgegebene Alters­
grenze auf das vollendete 61. bzw. 60. Lebensjahr herabge­
setzt wurde. 

Betrachtet man die Relation dieser drei Rentenarten zuein­
ander, so zeigt sich in den Jahren 1973 bis 1978 bei den 
männlichen Versicherten in der ANV eine deutlich höhere In­
anspruchnahme des flexiblen Altersruhegeldes, als dies bei 
den Arbeitern der Fall war. Die Bedeutung des vorgezogenen 
Altersruhegeldes mit vollendetem 62. Lebensjahr spielt in 
diesem Zeitraum in beiden Versicherungszweigen eine demge­
genüber nur untergeordnete Rolle. Als in den Jahren 1979 
und 1980 die diesbezügliche Altersgrenze auf das vollendete 
61. bzw. 60. Lebensjahr weiter herabgesetzt wur-0e, entstand 
mit dieser Zugangsmöglichkeit ein "echtes" Konkurrenzver­
hältnis zu den anderen Rentenarten. In beiden Jahren stieg 
die Inanspruchnahme in den Versicherungszweigen bei den 
Männern um teilweise über das Doppelte des jeweiligen Vor­
jahres, mit der Konsequenz einer weiteren Abnahme der Ren­
tenanteile mit dem 65. bzw. 63. Lebensjahr. Nach einer er­
neuten leichten Steigerung, reduzierte sich in den Folge­
jahren die Bedeutung dieser Rentenzugangsmöglichkeit auf 
ein Niveau, das in der ARV bei rund 11 v.H. und in der ANV 
bei über 15 v.H. liegt. 

A1:1fgrund unterschiedlicher Arbeitsbedingungen und sozialer 
Sicherungsmechanismen ist offenbar die Wahrscheinlichkeit, 
als schwerbehinderter Erwerbstätiger die Rentenaltersgrenze 
von 60 Jahren zu erreichen, in Angestelltenberufen größer 
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als in Arbeiterberufen. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß 
die gesetzliche Anerkennung von Schwerbehinderung grund­
sätzlich nicht die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten 
teilweise oder ganz ausschließt, wie dies für Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit gilt. Sofern sich ein Versicherter mit 
anerkannter Schwerbehinderung in einem Arbeitsverhältnis 
befindet, gilt für ihn ein besonderer Kündigungsschutz. Für 
einen Arbeitslosen bedeutet Schwerbehinderung allerdings 
ein negatives, die Vermittlung erschwerendes Merkmal. 

Erwartungsgemäß spielt aufgrund der konkurrierenden Zu­
gangsmöglichkeiten das Arbeitslosenruhegeld bei den Frauen 
eine untergeordnete Rolle. Sieht man von den Jahren 1960 
und 1961 ab, steigt der relative Anteil dieser Rentenart 
erst in den beginnenden 70er Jahren auf über ein Prozent 
an. Im gesamten hier betrachteten Zeitraum ändert sich an 
der Bedeutung dieser Zugangsform bei den Frauen wenig. Der 
diesbezügliche relative Anteil bleibt auch bei den relativ 
höchsten Zugängen unter 2,5 v.H. 

Für die männlichen Versicherten schlägt die Arbeitsmarktsi­
tuation deutlich stärker auf das Verrentungsgeschehen 
durch. So sind in den Jahren 1968 und 1969 relative Zu­
gangshäufigkeiten dieser Rentenart von über 6 v.H. zu ver­
zeichnen gewesen. 

Die Konjunktureinbrüche seit Beginn der 80er Jahre wirken 
sich noch deutlicher auf die relativen Zugangswerte aus. 
Das durchschnittliche relative Zugangsniveau liegt in bei­
den Versicherungszweigen bei den Männern ab 1981 bei rund 
11 v . H. Diese Zugangsmöglichkeit wird aber nicht nur kon­
junkturell, sondern vor allem strukturell durch ein beste­
hendes arbeitsmarkt- und betriebspolitisches Instrumenta­
rium beeinflußt, wie z.B. die sogenannte 59er Regelung oder 
Veränderungen der Leistungsdauer beim Bezug von Arbeitslo­
sengeld. 

Im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation bleibt nachzutra­
gen, daß diese indirekt auf andere Altersruhegelder ebenso 
Einfluß hat. Grundsätzlich besteht für Versicherte die Mög­
lichkeit, auch über das vollendete 65. Lebensjahr hinaus 
weiterzuarbeiten (hinausgeschobenes Altersruhegeld bis zum 
68. Lebensjahr). Die Zahl derjenigen, die von dieser Mög­
lichkeit Gebrauch machen, ist allerdings so gering, daß die 
Zugänge nach dem vollendeten 65. Lebensjahr eine zu ver-
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nachlässigende Größe darstellen. Dies ist zweifellos auch 
auf einen Mangel an entsprechenden Arbeitsgelegenheiten für 
diesen Personenkreis zurückzuführen. 

Anhand der absoluten und relativen Zugangshäufigkeiten der 
versichertenrenten beim Altersruhegeld und den vorgezogenen 
Altersruhegeldern wurden verschiedene Eintlußfaktoren für 
die Inanspruchnahme deutlich. Sie bestehen in der unter­
schiedlichen demographischen Besetzung der Geburtsjahr­
gänge, strukturellen Wandlungsprozessen, Veränderungen der 
Sozialgesetzgebung sowie Einflüssen der Arbeitsmarktent­
wicklung. Alle diese Faktoren wirken gleichzeitig auf die 
Verteilung eines jährlichen Rentenneuzugangs und auf die 
verschiedenen Rentenzugangsmöglichkeiten ein. Allgemein 
läßt sic h infolge konkurrierender Zugangsmöglichkeiten ein 
relativer Rückgang der Zugänge beim Altersruhegeld mit 
vollendetem 65. Lebensjahr zumindest bis zur Mitte der 
achtziger Jahre feststellen . Dieser Rückgang und die damit 
gleichzeitige höhere Inanspruchnahme vorgezogener Altersru­
hegelder gilt als Nachweis eines Trends zur Frühverrentung. 

Dabei wird aus der Sicht der Rentenversicherungsträger vor 
allem auf den sozialversicherungsrechtlich bedingten Ein­
fluß auf das Zugangsverhalten verwiesen. In der Tat scheint 
die Einführung konkurrierender Zugangsmöglichkeiten insbe­
sondere dann, wenn derartige Renten ohne versicherungsma­
thematischen Abschläge gezahlt werden, das Inanspruchnahme­
verhalten zentral zu beeinflussen. Insofern ist eine Verän­
derung des Rentenzugangsverhaltens und damit die Umkehrung 
des Trends zur frühen Verrentung aus der Logik der Renten­
versicherungsträger nur durch die Abschaffung vorgezogener 
Verrentungsmöglichkeiten und in der Heraufsetzung der Al­
tersgrenze zu sehen, wie es das Rentenreformgesetz 1992 
festlegt. 

Diese Argumentation ist m.E. allerdings eindimensional und 
läßt wichtige Faktoren des Rentenzugangsverhaltens unbe­
rücksichtigt. Nicht mit einbezogen wird hierbei der hohe 
Anteil derjenigen Versicherten , die bereits lange vor dem 
Erreichen des 60. Lebensjahres das Erwerbsleben aufgrund 
von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit beenden bzw. beenden 
müssen. Dieser Sachverhalt wird im folgenden näher unter­
sucht. 
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II. RENTENZUGÄNGE WEGEN BERUFS- UND ERWERBSUNFÄHIGKEIT 

Bei den Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit handelt 
es sich um Rentenarten, die unabhängig von dem Erreichen 
einer bestimmten Altersgrenze gewährt werden. Beide Renten­
arten unterscheiden sich nach dem Grad gesundheitlich be­
dingter Einschränkung der Erwerbsfähigkeit. (Zur Definition 
dieser Rentenarten und den sozialversicherungsrechtlichen 
Anspruchsvoraussetzungen vgl. die ausführliche Darstellung 
in Teil D, Kap. 5.3. der vorliegenden Arbeit). 

2.1 Rentenzugänge wegen Berufs- un4 Erwerbsunfähigkeit 
BU/EU 

Bei der Interpretation der quantitativen Entwicklung beider 
Rentenzugangsarten müssen sämtliche methodische Einschrän­
kungen, die bei den Altersruhegeldern gelten, ebenfalls be­
rücksichtigt werden. Um die Bedeutung dieser Rentenarten 
deutlich zu machen, werden diese zunächst zusammengefaßt in 
ihrem Entwicklungsverlauf dargestellt (SCHAUBILD VII und 
VIII; vgl. TABELLE 11). 

Absolut ist die hohe Zahl diesbezüglicher Rentenfälle im 
Bereich der Arbeiterrentenversicherung auffällig. Die Män­
ner in diesem Versicherungszweig weisen durchschnittlich im 
Zeitverlauf die weitaus meisten BU/EU-Rentenfälle auf. Da­
bei gehen häufig weit über 100000 derartiger Rentenfälle 
den Versicherungsträgern jährlich zu. Die häufigsten Werte 
weisen die Jahre 1967 und 1968 auf. Die geringste Zahl der 
Fälle geht im Jahr 1986 zu. 

Bei den Frauen in diesem Versicherungszweig sind ebenfalls 
hohe Zugangshäufigkeiten feststellbar. In den Zeiträumen 
von 1971 bis 1975 und 1980 bis 1983 gehen mehr als 100000 
Versicherungsfälle in der ARV zu. Ein sehr auffälliger 
Rückgang erfolgt seit 1985, wobei sich bis 1990 die Zu­
gangswerte z.B. gegenüber 1974, dem Jahr mit den meisten 
Zugängen, auf etwa ein Drittel reduziert haben. 

In der Angestelltenversicherung bei den Männern beträgt, im 
Vergleich zu den männlichen Versicherten in der ARV, die 
Zahl der Rentenfälle nur etwa ein Viertel bis ein Drittel 
der Zugänge. Die häufigsten Fälle weist das Jahr 1984 auf. 
Sieht man von den wenigen Extremwerten ab, so schwanken die 
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. Schaubild VII: Rentenzugänge wegen BU/EU 
1960 - 1990 
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Schaubild VIII: Rentenzugänge wegen BU/ EU 
1960 - 1990 

nach Geschlecht / ANV - absolut -
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Zugangshäufigkeiten zwischen rund 25000 und 30000 Versiche­
rungsfällen. 

Bei den Frauen in diesem Versicherungszweig sind erheblich 
größere Schwankungen auffällig. Dabei steigen die Zugangs­
häufigkeiten seit 1973 deutlich bis zum Jahr 1984 an und 
erreichen einen Spitzenwert mit 72037 Rentenfällen in die­
sem Jahr. Danach erfolgt ein deutlicher Einbruch bei den 
Zugangshäufigkeiten. Sie fallen auf ein Niveau, das etwa 
dem zu Beginn der 70er Jahre entspricht. 

Die Bedeutung der BU/ EU-Rentenzugänge für die gesamte Ren­
tenentwicklung wird besonders bei der Darstellung des dies­
bezüglichen Rentenquotienten deutlich ( SCHAUBILD IX, vgl. 
TABELLE 12) . 

Schaubild IX: Rentenzugänge 1960 - 1990 
wegen Berufs-u. Erwerbsunfähigkei t 
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Quelle: Zugangsstatistik VOR, versch. J ahre 

Der Anteil dieser Rentenarten, gemessen an den jeweiligen 
jährlichen Zugängen insgesamt bei den Männern i~ der ~V 
liegt bei durchschnittlich über 50 v.H. Allerdings sind 
deutliche Schwankungen auffällig, so z.B. ein sprunghafter 
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Rückgang im Jahr 1973, wobei diese Rentenarten nur noch et­
was über 35 v. H. an den Gesamtzugängen ausmachen. Danach 
steigen die Werte wieder deutlich an und erreichen im Jahr 
1981 einen erneuten Höhepunkt. Seit 1985 geht der Anteil 
dieser Rentenarten stark zurück. Bei den Männern in der ANV 
verläuft diese Entwicklung fast gleichartig, allerdings auf 
einem deutlich geringeren Niveau. 

Frauen im Versicherungszweig der ARV weisen ebenfalls ex­
trem hohe relative Anteile von BU/EU-Rententällen auf. Dies 
gilt vor allem für die frühen 60er Jahre . Nach einem konti­
nuierlich verla ufendem Rückgang, der seine Tiefpunkte in 
den Jahren 1969 und 1973/74 hat, steigen die Rentenanteile 
wieder an. In den Jahren 1982/83 wird erneut ein relativer 
Anteilswert von fast 60 v.H. erreicht . Ein extremer Ein­
bruch dieser Entwicklung findet von 1983 bis 1986 statt. 
Die Zugangswerte fallen auf ein Niveau von unter 20 v . H. 
und sind auch in den Folgejahren leicht rückläufig. 

Eine analoge Entwicklung hierzu ist auch bei den Frauen im 
Versicherungszweig der ANV feststellbar, wenngleich auch 
hier die relativen Anteile der Zugänge, zumindest bis zum 
Jahr 1985 deutlich g e ringer ausfallen. Ab diesem Zeitpunkt 
liegen die Anteilswerte der BU/ EU-Renten an den jährlichen 
Gesamtrentenzugängen geringfügig über denen der Frauen in 
der ARV. 

- Rentenzugänge wegen Berufsunfähigkeit 
(SCRAUBXLD X; vgl. TABELLE 13) -

Der relative Anteil der Rente wegen Berufsunfähigkeit lag 
im Jahr 1960 bei den Männern in der ARV bei etwa einem 
Drittel der Rentenneuzugänge insgesamt. In den Folgejahren 
ist ein deutlicher Rückgang dieses Anteils feststellbar. 
E~n besonders sprunghafter Rückgang um über 5 Prozentpunkte 
fi~det von 1970 auf 1971 statt. Den geringsten Zugangswert 
weist das Jahr 1973 mit nur noch 5 v.H. auf. Danach steigen 
d~e rela~iven Anteile der Rente wegen Berufsunfähigkeit 
wieder leicht an und erreichen im Jahr 1983 einen Wert von 
rund 9 v.H. der Zugänge insgesamt . 

Geringer fällt der Anteil der Berufsunfähigkeitsrenten bei 
den ~ännern ~n der ANV aus . ~n sämtlichen Jahren liegt ihr 
Anteil deutlich unter denen in d e r ARV. Der höchste Anteil 
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Schaubild X: Anteil der Renten wegen BU 
an den Rentenzugängen 1960 - 1990 

- In v.H. -

40,--------------------------

10 -

o ~----L....l-+-1--1-.1.-1.-1--'--l.~~:EEti~~~~m 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

- ARV Männer --+- ANV Männer -+- ARV Frauen --e-- ANV Frauen 

Quelle: Zugangsstatistik VOR,versch. Jahre 

Schaubild XI: Anteil der Renten wegen EU 
an den Rentenzugängen 1960 - 1990 
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Quelle: Zugangsstatistik VOR, versch. J_ahre 
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an den Rentenzugängen ist fur das Jahr 1961 11it etwas iiber 
18 v.H. festzustellen. Bis ZUJD Jahr 1977 sinkt dieser An­

teil auf nurmehr 2, 9 v. H. ab. Nach dies- Jahr finden noch 
leichte Anteilssteigerungen statt, die im Jahr 1984 11it et­
was Über 6 v.H. einen Höhepunkt erreichen. 

Bei den Frauen in der ARV 1 iegt der Zugangsanteil der Be­

rufsunfähigkei tsrente von 1960 bis 1962 et1o1as uber dem re­
lativen Anteil der Männer im selben Versicherungszweig. 
Auffällig ist ein kontinuierlicher Rückgang dieser Renten­
art im gesamten Zeitraum, wobei ein deutlicher Sprung i11 
Jahr 1976 e rfolgt. Im Jahr 1990 liegt der relative Zugangs­
anteil bei nur noch 0,6 v.H. 

Analog zu der Entwicklung der relativen Anteile der Rente 
wegen Berufsunfähigkeit bei den Frauen im Bereich der ARV 
erfolgt der Verlauf in der ANV. Auch hier ist ein kontinu­
ierlicher Rückgang zu verzeichnen, 1o1obei allerdings ein 
Tiefpunkt im Jahr 1980 erreicht 1o1ird. Ab 1982 ist der r e la­
tive Anteil dieser Rentenart bei den Frauen in der Ange­
stelltenversicherung durchschnittlich doppelt so hoch wie 
in der Arbeiterrentenversicherung. 

- Rentenzugänge wegen Erwerbsunfähigkeit 
(SCHAUBILD XI; vg1. TABELLE 14) -

Der relative Anteil der Erwerbsunfähigkeitsrenten bei den 
Männern in der ARV steigt von etwa einem Drittel der jähr­
lichen Zugänge insgesamt in den Jahren von 1960 bis 1970, 
auf Über 45 v . H. in den Jahren 1971 und 1972 an. Im Jahr 
1973 reduziert sich diese Rentenzugangsart um fast 15 Pro­
zentpunkte. Ab diesem Zeitpunkt steigt der relative Zugang 
erneut an und erreicht im Jahr 1981 einen weiteren Höhe­
punkt mit Über 50 v.H. der Rentenneuzugä nge insgesamt. Im 
darauffolgenden Zeitraum bis zum Jahr 1990 fällt der Ren­
tenquotient bei der Erwerbsunfähigkeitsrente fast kontinu­
ierlich auf ein Niveau von 33,5 v . H. 

Erheblich unter den relativen Zugangshäufigkeiten dieser 
Rentenart in der ARV, liegen die der männlichen versicher­
ten im Bereich der ANV. Im Zeitverlauf entwickeln sich die 
relativen Anteilswerte analog zu denen in der ARV. Nach ei­
nem erheblichen Rückgang im Jahr 1973 steigen die relativen 
Zugangswerte sukzessive wieder an, wobei der höchste Wert 



...... 

73 

mit etwas über 30 v.H. im Jahr 1980 erreicht wird. Danach 
sind die Anteilswerte erneut rückläufig. Ein größerer 
Sprung ist im Jahr 1984 auffällig. Im Jahr 1990 beträgt der 
relative Zugangsanteil nurmehr 13,4 v.H. 

Bei den Frauen im Bereich der AR.V steigt der Anteil dieser 
Zugangsart mehr oder weniger sprunghaft von etwa einem 
Drittel der Zugänge insgesamt im Jahr 1960 auf fast 60 v.H. 
der Anteilswerte im Jahr 1982 an. Ein erheblicher Rückgang 
erfolgt im Jahr 1985, wobei ein Wert von knapp 30 v.H. er­
reicht wird. Im darauffolgenden Zeitraum hat sich auch die­
ser Zugangswert fast halbiert und beträgt im Jahr 1990 nur 
noch 15, 1 v. H. 

In den Jahren 1960 und 1961 sind bei den Rentenzugängen der 
Frauen im Bereich der ANV fast identische Zugangshäufigkei­
ten wie in der AR.V zu verzeichnen gewesen. Ab 1962 werden 
quantitative Unterschiede bei den relativen Zugängen zwi­
schen den beiden Versicherungszweigen sichtbar. Die Schwan­
kungen im Zeitverlauf betrachtet entsprechen sich weitge­
hend, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Erst in den 
Jahren ab 1987 findet eine erneute Angleichung der relati­
ven Häufigkeiten statt, wobei in diesem Jahr der Zugangs­
wert in der ANV sogar erstmalig über dem in der AR.V liegt. 
Die Zugangsanteile entwickeln sich mit deutlichen Sprüngen, 
wobei der relative Rückgang dieser Rentenzugangsart, wie 
schon bei den Frauen in der ARV, ab 1985 und danach beson­
ders auffällig ist. 

- Diskussion der Ergebnisse -

Die Entwicklung der absoluten und relativen Zugangshäufig­
keiten bei den Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
machen den hohen sozialpolitischen Stellenwert dieser Ren­
tenarten deutlich. In einigen Jahren macht der relative An­
teil dieser Renten über die Hälfte eines Rentenzugangs aus. 
Bei der Interpretation derartiger Ergebnisse sind aller­
dings wichtige methodische Einschränkungen zu berücksichti­
gen. Wie schon bei der Entwicklung der Altersruhegelder ge­
zeigt, wirkt der demographische Einfluß entscheidend auf 
den quantitativen Umfang eines jährlichen Rentenneuzugangs 
ein. Die Relation der Altersrenten zu den Frührenten wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit wird hier ebenfalls von der 
Besetzung der zugehenden Geburtsjahrgänge bestimmt. So er-
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·klärt sich z.B. der relativ hochste Anteil der Rentenzu­
gänge wegen Erwerbsunfähigkeit in den Jahren 1980 bis 1983 

dadurch, daß in diesen Jahren die a111 schwächsten besetzten 
Kriegsjahrgänge 1916 bis 1918 die Grenzen fur die Alters­
renten erreichten. 

Auch die Gesetzgebung im Bereich der Sozialversicherung be­

einflußt die relativen Zugangshaufigkeiten bei den Frühren­
ten wesentlich. So war die Einfuhrung der flexiblen Alters­
grenze für das Jahr 1974 besonders bei den Männern in bei­
den Versicherungszweigen 111it einem erheblichen Rückgang des 
Anteils der Erwerbsunfähigkeitsrenten verbunden. Die Schaf­
fung konkurrierender Rentenarten ab dem vollendeten 60. Le­
bensjahr führte zu einer h öheren Inanspruchnahme diesbezüg­
licher Renten von denjenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt 
im Alter von 60 bis 65 Jahren wegen Berufs- oder Erwerbsun­
fähigkeit der Rentenversicherung zugegangen sind. 

Infolge der stufenweisen Herabsetzung des vorgezogenen Al­
tersruhegeldes bei bestehender Schwerbehinderung oder Be­

rufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit auf das vollendete 60. Le­
bensjahr bis 1980 kann davon ausgegangen werden, daß seit­
dem ein nur noch unbedeutender Anteil an Berufs- oder Er­
werbsunfähigkei tsrenten in einem höheren Lebensalter der 
Rentenversicherung zugeht. 

Im Jahr 1984 wurden mit einem Haushaltbegleitgesetz die Zu­
gangsvoraussetzungen für beide Frührentenarten verschärft, 
was zu einem erheblichen Rückgang des Anteils dieser Ren­
tenarten am Gesamtzugang in den Folgejahren führte. 

Aber nicht nur der Einfluß der Sozialgesetzgebung ist bei 
den Frührentenarten zu berücksichtigen, sondern auch die 
Entwicklung veränderter Rechtsauffassung. Renten wegen Be­
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit sind nicht an eine vorgege­
bene Altersgrenze gebunden. Von Bedeutung ist der jeweilige 
Grad der gesundheitlich bedingten Leistungseinschränkung, 
der entweder die weitere Ausübung des Berufes oder einer 
Erwerbstätigkeit teilweise oder gänzlich unmöglich macht . 
Sofern theoretisch eine noch teilweise, zeitlich begrenzte 
Ausübung einer Tätigkeit möglich ist, stellt sich die 
Frag~, ob, auf den Einzelfall bezogen, ein diesbezüglicher 
Arbeitsplatz tatsächlich vorhanden ist. Insofern spielt bei 
den _Frührenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit die 
Entwicklung des Arbeitsmarktes - insbesondere des Teilzeit-
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arbeitsmarktes eine zentrale Rolle. zur Frage dieser 
"konkreten Betrachtungsweise" bei Berufs- und Erwerbsunfä­
higkeit, sind vor allem zwei wichtige Urteile des Bundesso­
zialgerichts in den Jahren 1969 und 1976 ergangen. Der An­
stieg der relativen Zugangshäufigkeiten insbesondere nach 
1976 ist auf die diesbezüglich veränderte Praxis der 
Rechtsprechung zurückzuführen. Diese Veränderung der 
Rechtsprechung hat dabei wesentlich zum Rückgang der Renten 
wegen Berufsunfähigkeit beigetragen und dadurch gleichzei­
tig den Anstieg bei den Erwerbsunfähigkeitsrenten bewirkt 
(vgl. hierzu ausführlich Teil E, Kap. 4.1). 

Die Diskussion der Entwicklungsverläufe der Rentenzugänge 
wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit wird im folgenden wei­
tergeführt. 

2.2 Berufs- und Erwerbsunfähigkeit als rndikator von 
Frühinvalidität - weiterführende Untersuchungen 

Da es sich bei der Frühberentung wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit querschnittbezogen um hohe Anteilswerte han­
delt, die damit ein wichtiges sozialpolitisches Problemfeld 
deutlich machen, sind vor allem vonseiten der Rentenversi­
cherungsträger weitergehende Untersuchungen durchgeführt 
worden, um Ursachen und Entwicklung des Frühberentungsge­
schehens und Möglichkeiten der Einflußnahme (im Sinne von 
Prävention) zu ermitteln. Dabei steht zum einen die Frage 
im Vordergrund, inwieweit die Frührentenzugänge wegen BU/EU 
durch soziale Unterschiede gekennzeichnet sind bzw. eine 
unterschiedliche Betroffenheit des Erwerbsminderungsrisikos 
für bestimmte Versichertengruppen besteht (struktureller 
Aspekt der Frühinvalidität). Zum anderen wird die Frage 
nach den medizinischen Ursachen, die zu einer Erwerbsminde­
rung führen, und ihrer Verteilung, diskutiert (sozialepide­
miologischer Aspekt der Frühinvalidität). 

Im Rahmen einer Frühinvaliditätsberichterstattung unter 
diesen Aspekten erscheint die Differenzierung zwischen den 
beiden Rentenarten von geringem Informationswert. Aufgrund 
der veränderten Sozialrechtsprechung bei der Zuerkennung 
einer diesbezüglichen Rente seit 1969 ist mit der Abnahme 
des Anteils der Berufsunfähigkeitsrenten gleichzeitig ein 
Anstieg der Renten wegen Erwerbsunfähigkeit verbunden gewe­
sen, so daß hier von einer internen Verschiebung der An-
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teile in der Zugangsstatistik auszugehen ist. Die Rentenar­
ten Berufs- und Erwerbsunfahigkeit Jconnen demnach zum Be­

griff "Frühinvalidität" zusallllllengefa8t werden (vgl. RÜHT 
1976:20 f.; LEIBING/ MÜLLER-SPÄTH 1981:190 ff.; KENTNERet 

al. 1983: 19). 

Auf der Grundlage der vom VOR veröffentlichten Statistikda­
ten zum Rentenzugang wurde im vorangegangenen Abschnitt ein 
überblick über die relativen Zugangshäufigkeiten nach Ren­
tenarten gegeben und auf die jeweiligen Einflu.6großen hin­
gewiesen. Insgesamt handelt es sich allerdings bei den 
jährlichen Rentenzugangszahlen um Querschnittsdaten, die 
für die Darstellung von Zeitverläufen ungeeignet sind, da 
sie aufgrund ihrer al tersstrukturellen Zusammensetzung 
nicht miteinander vergleichbar sind. 

Die Verwendbarkeit der Statistik über die Rentenzugänge we­
gen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit als Indikator des Inva­
liditätsgeschehens ist in der Fachliteratur vielfach disku­
tiert worden. Dabei wurde auf die methodischen Probleme 
verwiesen (vgl. u. a. SCHEWE/ZÖLLNER 1957; RÖTH 1976; LEI­
BING/ MÜLLER-SPÄTH 1981; MÖRSCHEL/REHFELD 1981; KENTNER et 
al. 1983; REIMANN 1985; SCHUNTERMANN 1986). 

Von zentraler Bedeutung für eine tiefergehende quantitative 
Analyse ist die Frage, auf welche Grundgesamtheit die je­
weiligen Frührentenzugänge zu beziehen sind. Der jährlich 
ausgewiesene Gesamtrentenzugang als Bezugsgröße 
(Rentenquotient) gibt nur Auskunft über die relative Ver­
teilung der einzelnen Rentenarten zueinander. Sofern auf­
grund des demographischen Einflu8faktors die Geburtsjahr­
gänge z.B . mit vollendetem 65. Lebensjahr insgesamt nur 
schwach besetzt sind, erhöht sich der relative Anteil der 
Frührentenzugänge und umgekehrt. 

Die Aufgabe besteht demnach darin, derartige Einflüße zu 
kontrollieren und damit die jährlichen Zugangsergebnisse 
vergleichbar zu machen. Hierfür sind vor allem drei ver­
schiedene methodische Vorgehensweisen möglich. 

Ein erster methodischer Ansat:z besteht darin, den Renten­
zugang im Längsschnitt nach Geburtskohorten auszuwerten 
(vgl'. B~HM/CZOCK 1981; PAGE/REIMANN 1983; REIMANN 1985). 
Dabei wird von derjenigen Kohorte, die zu einem bestimmten 
Zugangsjahr das 65. Lebensjahr vollendet hat, ausgegangen. 
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Es wird unterstellt, daß zu diesem Zeitpunkt der betref­
fende Geburtsjahrgang vollständig verrentet ist. Retrospek­
tiv kann dann der jeweilige Anteil der Versicherten dieses 
Geburtsjahrgangs festgestellt werden, der zu einem früheren 
Zeitpunkt das Erwerbsleben beendet hat und der Rentenversi­
cherung zugegangen ist. In der Untersuchung von PAGE und 
REIMANN (1983) wird dabei der Rentenzugang einer jeweiligen 
Kohorte bis zu einem Alter z.B. von 50 Jahren zurückver­
folgt . Diese Anteile werden dann zum Gesamtrentenzugang 
dieser Kohorte ins Verhältnis gesetzt, wodurch man eine so­
genannte Rentenzugangsverteilung erhält, die unabhängig von 
demographischen Einflüssen ist. Ein Nachteil dieser Vorge­
hensweise vor allem hinsichtlich der Frühinvaliditätsrenten 
liegt darin, daß von einem aktuellen Rentenzugang jeweils 
nur diejenigen Jahrgänge analysiert werden können, die das 
65 . Lebensjahr vollendet haben, also z.B. für das Renten­
zugangsjahr 1990 die Geburtsjahrgänge bis 1925. Für die 
(prospektive) Analyse des Rentenzugangsverhaltens der jün­
geren Jahrgänge ist man demnach auf Schätzungen angewiesen, 
wobei z.B. unterstellt werden muß, daß das Zugangsverhalten 
der noch nicht Berenteten konstant bleibt. Die Einschätzung 
der künftigen Entwicklung des Rentenzugangsverhaltens der 
Versicherten auf der Grundlage einer retrospektiven Kohor­
tenanalyse ist vor allem unter Aspekten der Kosten, die auf 
die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung zukommen 
können, von Bedeutung. 

Ein zweiter methodischer Ansatz besteht darin , die Zahl der 
Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit auf die Zahl 
der Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung ge­
mäß dem Mikrozensus zu beziehen. Da dem Anspruch auf eine 
diesbezügliche Rente eine bestimmte Zeit der Versicherung 
innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung voraus gesetzt 
ist, bietet sich diese Bezugsgröße für die Bil dung e i nes 
Frühinvaliditätsindex an. Dabei werden die jeweiligen Zu­
gänge auf je 1000 Versicherte bezogen. Diese Vorgehensweise 
"normiert" die j~weiligen Rentenzugänge und macht sie im 
Zeitverlauf vergleichbar. Es lassen sich dadurch u.a. au ch 
epidemiologische Fragestellungen untersuchen (KENTNER 
et.al. 1983; KENTNER/WOLFF/WELTLTE 1990). Bei der Verwen­
dung der Daten des Mikrozensus (ein-prozentige Stichprobe , 
Umfang rund 230000 Haushalte) als Bezugsgröße, muß a l ler­
dings berücksichtigt werden, daß es sich hierbei um Hoch­
rechnungen und Fortschreibungen auf der Basis von Volkszäh­
lungen (Totalerhebung) handelt. Diese konnten aus Daten-
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schutzgründen nicht i n den geplanten (Zehn-Jahresrbytmus) 
Zeitabschnitten durchgeführt werden. Aus ebensolchen Grün­
den konnten auch die Mikrozensuserhebungen in den Jahren 
1983 und 1984 nicht durchgeführt werden. Demzufolge sind 
die vorliegenden Daten mit einem mehr oder minder hohen 
Grad der Ungenauigkeit behaftet (vgl . h i erzu z.B. BRENNECKE 
1981) . In den letzten Jahren sind die Träger der gesetzli­
chen Rentenversicherung u. a. aus diesen Gründen dazu über­
gegangen, eine eigene Statistik des Versichertenbestandes 
aufzubauen (vgl. REHFELD 1984 b). 

Ein dritter methodischer Analyseansatz baut auf dem Ver­
hältnis der Rentenzugänge wegen BU/ EU zu den Versicherten­
zahlen auf. Hintergrund dieses Ansatzes ist die Überlegung, 
daß für die Einflußnahme auf das Berentungsgeschehen wegen 
BU/EU nicht die jährlichen Zugänge, sondern die Ermittlung 
des "Frühberentungsrisikos" (SCHUNTERMANN 1986:238 ff.) von 
Bedeutung ist. Die Ermittlung des Risikos der Erwerbsminde­
rung erfolgt, in Anlehnung an die Konstruktion von z.B. 
Sterbetafeln, durch die Aufstellung von "Erstbe­
rentungstafeln wegen Erwerbsminderung". Anhand dieser 
Tafeln, läßt sich die (theoretische) Wahrscheinlichkeit des 
Risikos feststellen, ob und in welchem Alter ein Versi­
cherter bis zu seinem 60 . Geburtstag eine Berentung wegen 
Erwerbsminderung zu erwarten hat (zur Methodik und Daten­
lage vgl. SCHUNTERMANN 1986; BRAUN 1986). Dieser Ansatz er­
möglicht u.a. die Analyse des Einflußes von Krankheiten 
(vgl. SCHUNTERMANN 1987 sowie SCHUNTERMANN/ WEBER-FALKENSAM­

MER 1988) oder der Sozialrechtsprechung (vgl. SCHUNTER­
MANN/BRAUN 1986) auf das Berentungsrisiko und wird auch für 
den Bereich der Rehabilitation angewendet (vgl. SCHUNTER­
MANN 1989). 

Da es sich bei den genannten methodischen Ansätzen um Son­
deruntersuchungen der Rentenversicherungsträger handelt, 
die zum Teil auf nicht allgemein zugänglichem Datenmaterial 
basieren, wird im folgenden die Entwicklung des Frühinvali­
ditätsindex' dargestellt, wobei Ergebnisse der anderen Ar­
beiten in die Interpretation einbezogen werden. 
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2,3 Di• Besugsgrö8e des Frühinvaliditätsindex• 

Die Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
werden durch den Mikrozenzus (einprozentige Stichprobe der 
Bevölkerung) differenziert nach drei Fallgruppen erfaßt: 

- Pflichtversicherte, die in der Berichtswoche der Erhebung 
(Pflicht- )beiträge entrichtet haben; 

- Versicherte, die keine Pflichtbeiträge in der 
Berichtswoche, aber in den letzten 12 Monaten Pflicht­
oder freiwillige Beiträge gezahlt haben. 

Bei den letzten handelt es sich um eine relativ kleine 
Gruppe von selbstständigen, Beamten, mithelfenden 
Familienangehörigen und Nichterwerbspersonen. Der Anteil 
dieser Gruppe an den Versicherten insgesamt, lag im Jahr 
1989 bei den Männern bei 5,4 v.H. (ARV) bzw. 7,5 v.H. 
(ANV) und bei den Frauen bei 5,5 v.H. (ARV) bzw. 5,6 v . H. 
(ANV) (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT FS 13/1 1990:53). 

- Sonstige oder latent Versicherte. Dies sind Versicherte, 
die weder in der Berichtswoche noch in den letzten 12 
Monaten, aber nach dem 1.1.1924 Pflicht- und/oder 
freiwillige Beiträge entrichtet haben. 

Diese Gruppe umfaßt neben Selbständigen, Beamten und 
geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigten vor allem 
Hausfrauen. Der Anteil dieser Gruppe an den Versicherten 
insgesamt ist deutlich höher als der bei den freiwillig 
Versicherten. Er lag im Jahr 1989 bei den Männern bei 
14,9 v.H. (ARV) bzw 16,1 v.H. (ANV) und bei den Frauen 
sogar bei 46,2 v.H. {ARV) bzw. 32,4 v.H. (ANV) (vgl . 
ebenda). 

Die Zusammenfass ung aller Versichertengruppen als Bezugs­
größe für den Frühinvaliditätsindex (vgl . TABELLE 15) hat 
den Vorteil, daß kurzzeitige Arbeitsmarkteinflüße sich nur 
bedingt auf die jeweilige Höhe des Index' auswirken. Dies 
wäre der Fall bei einer Beschränkung nur auf die Gruppe der 
Pflichtversicherten in der Berichtswoche. 

Bei der Zahl der Versicherten insgesamt müssen allerdings 
altersspezifische Unterschiede berücksichtigt werden, da 
der Anteil jüngerer (Ausbildung) und älterer Jahrgänge 
(Berentung) bei den versicherten geringer ist (vgl• MÖR­
SCHEL/REHFELD 1981:234 ff.) . 
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2. 4 Die Bntwiokl.ung des J'rü.hinval.idi tätaindex' 

Im SCHAUBILD XII (vgl. TABELLE 16) ist die Entwicklung des 
Frühinvaliditätsindex' (FI) im Zeitraum seit 1962 wiederge­
geben. Bei einem Vergleich mit den relativen Häufigkeiten 
des Rentenquotienten (vgl. SCHAUBILD IX) ist zu berücksich­
tigen, daß es sich hierbei um Promille-Werte handelt. U. 
einen geschlossenen Verlauf der Indexraten für unsere Dar­
stellung zu erhalten, wurden für die Jahre 1983 und 1984 
die Rentenzugangswerte auf die Versichertenzahlen des Jah­
res 1982 bezogen. Es handelt sich demnach nicht WI exakte 
Werte für diese Jahre. 

Die Entwicklung des Frühinvaliditätsindex' zeigt, •it Aus­
nahme der Zugänge bei den Frauen in der Arbeiterrentenver­
sicherung, einen wesentlich kontinuierlichen Verlauf gegen­
über dem des Rentenquotienten. 

Schaubild XII: Frühinvalidi tätsindex 1962 - 1989 
- je 1000 Versicherte -

25r--------------------------, 

0t---''-'--+--'--'--t-_._-'-+--'--L-il--'----'--+-L_._+--_.__-'----1----''--'--+-'-___;_j 
1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 

- ARV Männer -+- ANV Männer _._ ARV Frauen -e-- ANV Frauen 

Quelle: Zugangsstatistik VOR, versch. Jahre 
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Die männlichen Versicherten in der AR.V weisen durchgehend 
höhere Indexwerte auf als diejenigen in der Angestellten­
versicherung. Der Vergleich im Zeitverlauf weist auf eine 
fast durchgängig parallele Entwicklung bei den Frühinvali­
ditätsraten in beiden Versicherungszweigen hin. Lediglich 
im Zeitraum von 1964 bis 1966 sind die Raten bei den Män­
nern in der ANV zurückgegangen, während bei der ARV eine 
leichte Steigerung zu verzeichnen war. Im Zeitraum von 1970 
bis 1973 findet in beiden Versicherungszweigen ein Rück­
gang der Indexwerte statt, der in der ARV durch stärkere 
Schwankungen geprägt ist. Gegenläufig ist die Entwicklung 
von 1980 nach 1981, wo eine leichte Zunahme der Raten in 
der ARV einer Abnahme in der ANV gegenübersteht. Eine 
ebenso gegenläufige Entwicklung ist von 1987 nach 1988 zu 
verzeichnen, wobei auch hier die Indexwerte in der ARV an­
steigen und in der ANV zurückgehen. 

Gegenüber den Entwicklungsverläufen bei den Männern zeigt 
sich, daß die jährlichen Raten in der ARV bei den Frauen 
durchschnittlich am höchsten und sehr auffälligen Schwan­
kungen unterworfen sind. Bis zum Jahr 1968 entwickelt sich 
der Verlauf annähernd auf dem gleichen Niveau wie bei den 
Mannern im selben Versicherungszweig. Ab 1969 steigen die 
Raten stark an und erreichen in den Jahren 1974 und 1975 
einen ersten Höhepunkt. Nach einem Rückgang steigt die Rate 
im Jahr 1978, vor allem aber im darauffolgenden Jahr erneut 
erheblich an und sinkt ab 1981 erstmalig und im Jahr 1984 
zum zweiten Mal deutlich ab. Ab 1985 liegen die Frühinvali­
ditätsraten unter denen der Männer in der ARV. 

Bei den Frauen in der ANV verläuft die Entwicklung der 
Frühinvaliditätsraten von 1962 bis 1973 unterhalb des Nive­
aus der Männer im gleichen Versicherungszweig. Ab 1973 fin­
det eine Angleichung statt, und im Jahr 1977 steigen die 
Raten gegenüber denen der Männer deutlich an. Ähnlich wie 
bei den Frauen in der AR.V sinkt der Indexwert des Jahres 
1984, der hier einen Höhepunkt erreicht, in den darauffol­
genden Jahren deutlich. seit dem Jahr 1985 sind die Werte 
des Frühinvaliditätsindex' bei den Frauen in der ANV die 
geringsten von allen Versichertengruppen. 
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- Diskussion der Ergebnisse -

während die Bildung eines Rentenquotienten durch Bezug der 
jährlichen Rentenneuzugänge wegen Beruts- und Erwerbsunfä­
higkeit auf den jährlichen Gesamtrentenneuzugang nur die 
relative Verteilung der unterschiedlichen Rentenzugangsar­
ten wiedergibt, stellt der Bezug aut die Zahl der Versi­
cherten eine Normierung dar und macht eine zeitraumbezogene 
Betrachtungsweise des Verlaufs der unter dem Begriff 
Frühinvalidität zusammengefaßten BU/ EU-Renten möglich . 

Wie schon bei der Beschreibung des Rentenquotienten werden 
auch hier die verschiedenen, bereits benannten Einflußfak­
toren sichtbar. Dies gilt vor allem tür Veränderungen der 
Sozialgesetzgebung sowie der Sozialrechtsprechung bei der 
Anerkennung dieser Rentenarten. So hat die Einführung kon­
kurrierender Rentenzugangsarten im Jahr 1973 bei den Al­
tersruhegeldern im gleichen Jahr zu einem Rückgang der 
BU/EU-Rentenzugänge vor allem bei den Männern in beiden 
Versicherungszweigen geführt. Mit der Verschärfung der Zu­
gangsvoraussetzungen zu beiden Rentenarten im Jahr 1984 
ging der Frühinvaliditätsindex bei den Frauen deutlich zu­
rück. 

Wie der unterschiedliche Verlauf des Index' zwischen Män­
nern und Frauen verdeutlicht, hat sich offenbar die Berück­
sichtigung der Arbeitsmarktsituation bei der Anerkennung 
einer Frühinvaliditätsrente in der Sozialrechtsprechung und 
die damit verbundene Erweiterung des anspruchsberechtigten 
Personenkreises im Jahr 1976 bei den Frauen stärker ausge­
wirkt als bei den Männern. Dies ist vor allem auf den hohen 
Anteil der latent versicherten Frauen zurückzuführen. Ab 
1984 können diese einen Anspruch auf eine Berufs- oder Er­
werbsunfähigkeitsrente nicht mehr realisieren. 

Aber auch zahlreiche andere sozialversicherungsrechtliche 
Änderungen sind bei der Interpretation der Entwicklungsver­
läufe des Frühinvaliditätsindex zu berücksichtigen. so z.B. 
die Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für Privat­
versicherte, die Möglichkeit der Nachentrichtung freiwilli­
ger Beiträge im Zeitraum von 1972 bis 1976 die Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten als Versic;erungszeiten ab 
1.1.1986 usw. (zu den quantitativen Auswirkungen dieser Re­
gelungen auf den jeweiligen Rentenzugang vgl. z.B. die Kom-
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mentierungen der jährlichen Rentenneuzugänge in der Zeit­
schrift: DIE ANGESTELLTENVERSICHERUNG). 

III: 8TR1Jr?UR.BLLB UPBKTB DES FRÖBXNVALXDXTÄTBGBSCHEHENS 

3. 1 Der BinfluB des Versichertenstatus 

Die Gesamtheit der Versicherten in der gesetzlichen Renten­
versicherung als Bezugsgröße, ist hinsichtlich des Versi­
chertenstatus heterogen zusammengesetzt. Die Differenzie­
rung nach Subpopulationen bei den Frührentenneuzugängen 
zeigt wichtige Unterschiede zwischen Männern und Frauen in 
beiden Versicherungszweigen. Auffällig ist der hohe Anteil 
der latent Versicherten, also derjenigen, die der gesetzli­
chen Rentenversicherung wegen Berufs- und Erwerbsunfähig­
keit zugehen und unmittelbar (mindestens 12 Monate) vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles weder Pflichtbeiträge noch 
freiwillige Beiträge gezahlt haben. Dieser Anteil ist bei 
den Frauen erheblich höher als bei den Männern. In der TA­
BELLE 17 sind die jeweiligen Anteilswerte für die Jahre von 
1980 bis 1989 aufgeführt. Die Anteile der pflichtversicher­
ten Männer in beiden Versicherungszweigen liegen dabei 
durchgängig erheblich über denen der latent Versicherten. 
Eine umgekehrte Entwicklung zeigt sich bei den weiblichen 
Versicherten - hier sind bis zum Jahr 1984 deutlich höhere 
Anteilswerte der latent Versicherten gegenüber den Pflicht­
versicherten auffällig. Das SCHAUBILD XIII zeigt die Bedeu­
tung des Versichertenstatus bei den Rentenzugängen für das 
Jahr 1984. 

Auf diesen Sachverhalt weist u.a. auch eine ältere Untersu­
chung von RüHT (1976) für den Zeitraum von 1962 bis 1971 
hin. Seine Analyse der Rentenneuzugänge belegt dabei u.a., 
daß der Frauenanteil der latent Versicherten zunimmt, je 
länger der Zeitpunkt der letzten Beitragszahlung zurück­
liegt (ebenda:46 ff). 

Der Umstand, daß die Frührenten wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit (BU/EU) vor allem von Frauen und dabei beson­
ders von denen in der Angestelltenversicherung in Anspruch 
genommen wurden, die bereits seit Jahren überhaupt keiner 
versicherungspflichtigen Beschäftigung mehr nachgegangen 
sind, ist von den Trägern der gesetzlichen Rentenversiche­
rung stark kritisiert worden (vgl. KALTENBACH 1981) • Dies 
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Schaubild XIII: Rentenzugänge wegen BU/EU 1984 
nach Versicherungszweig und -status 

Männer ARV Männer ANV Frauen ARV Frauen ANV 

e Pflichtvers. - Freiw. Vers. D Latent Vers. 

Quelle: Zugangsstatistik VOR, 1984 

Schaubild XIV: Rentenzugänge wegen BU/EU 1989 
nach Versicherungszweig und -status 

Männer ARV Männer ANV Frauen ARV Frauen ANV 

- Pflichtvers. m Freiw. Vers. D Latent Vers. 

Quelle: Zugangsstatistik VOR, 1989 
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führte schließlich 1.'m Jahr l.984 zu · G esetzesänderung einer 
hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen (vgl. DEUTSCHER 
BUNDESTAG 1.985 a ;b). Danach sollen nur diejenigen versi­
cherten, die vor Eintritt des Versicherungsfalls innerhalb 
von 60 Monaten mindestens für 36 Monate versicherungs­
pflichtige Beiträge entrichtet haben, einen Anspruch auf 
eine BU/EU-Rente geltend machen können. Seit diesem Jahr 
sind die Anteile der latent Versicherten in allen Gruppen 
deutlich zurückgegangen. Diese Veränderung wird für das Zu­
gangsjahr l.989 im SCHAUBILD XIV ausgewiesen. 

3.2 Der Einfluß der Altersstruktur 

Ein wichtiger Umstand, der bei der näheren Analyse der 
Frühinvalidität zu berücksichtigen ist, ist die alters­
strukturelle Zusammensetzung der jeweiligen Zugänge. Das 
SCHAUBILD XV zeigt die altersstrukturelle Zusammensetzung 
der Rentenzugänge wegen BU/EU nach Geschlechtszugehörigkeit 
und Versicherungszweig für das Zugangsjahr l.990. Die Al­
tersabhängigkeit bei den Zugängen wird hierdurch deutlich. 
Mit zunehmendem Alter steigen die Zugangshäufigkeiten, wo­
bei sich die höchsten Anteile auf die Altersgruppe der 55-

59jährigen konzentrieren. 

In den TABELLEN 1.8 und 1.9 sind für den Zeitraum von l.978 
bis l.990 die relativen Häufigkeiten von Altersgruppen an 
den jeweiligen Frührentenneuzugängen nach Geschlecht und 
Versicherungszweig aufgeführt. In den Altersgruppen bis 49 
Jahren entwickeln sich die Zugangshäufigkeiten auf einem 
relativ konstanten Niveau, wobei der höchste Anteilswert 
bei den Männern in der Arbeiterrentenversicherung (ArV) im 
Jahr l.986 mit 1.2 v.H. und bei den Frauen in der Angestell­
tenversicherung (ANV) mit l.2,7 v.H. im Jahr l.989 erreicht 
wird. Kumuliert man die Zugangshäufigkeiten bis zum Alter 
von 49 Jahren, so wurden z.B. im Jahr 1988 bei den Frauen 
in der ARV gerade 21. v.H. und in der ANV 29,9 v . H. an Zu­
gangsanteilen erreicht. Für die Männer liegen in dem selben 
Jahr die Werte bei 21.,a v.H. (ARV) und l.9,5 v.H. (ANV) • 

In den Altersgruppen vom 50 bis 64 Jahren finden sich die 
höchsten Zugangshäufigkeiten sowohl bei den Männern als 
auch bei den Frauen in beiden Versicherungszweigen für je­
des Zugangsjahr. Bei den Frauen schwanken die Zugangshäu­
figkeiten in diesen Altersgruppen in einem sehr viel stär-



86 

keren Ausmaß . Insgesamt deutet sich für den betrachteten 
Zeitraum ein Rückgang des Zugangsanteils in der Alters­
gruppe der 60- bis 64jährigen Versicherten an, bei einer 
g leichzeitigen Zunahme dieser Werte bei den 54- bis 
59jährigen. 

Schaubild XV: Rentenzugänge wegen BU/ EU 1990 
nach Altersgruppen ( Jahre) 

- in v.H. -

-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65• 

50 - -------------------~ 

40 

30 

20 

10 

0 

- Männer ARV -Männer ANV D Frauen ARV 11/!1 Frauen ANV 

Quelle: Zugangss tatistik VOR, 1990 

Mehr als die -allgemeine Aussage, daß der Anteil der Renten­
zugänge wegen Berufs-und Erwerbsunfähigkeit in den höheren 
Altersklassen größer ist als bei den Jüngeren, läßt sich 
dieser Statistik allerdings nicht entnehmen. Neben den be· 
reits benannten externen Einflußfaktoren wirkt sich hier 
der demographische Faktor ·besonders aus. Dies schließt eine 
tiefergehende Analyse des Zeitverlaufs, also die Vergleich­
barkeit der relativen jährlichen Zugangsanteile, von vorn­
herein aus. 

In den Untersuchungen von .MÖRSCHEL und REHFELD (1981) sowie 
REHFELD (1987) wurden die Zugänge der Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeitsrenten für den Zeitraum von 1962 bis 1979 bzw. 
bis 1985 ebenfalls analysiert . Die Bezugsgröße für die zu-
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gänge stellte hier die Zahl der Versicherten dar. Die Un­
tersuchungen machen vor allem die altersspezifischen Fakto­
ren bei den Zugangswerten deutlich. Der altersspezifische 
Vergleich von jeweils fünf Altersjahre umfassenden Alters­
gruppen zeigt, daß die Invalidisierungshäufigkeiten mit zu­
nehmendem Alter extrem ansteigen. Dabei liegen bis zum 59. 
Lebensjahr die Zugangshäufigkeiten bei den Männern in der 
Arbeiterrentenversicherung durchgängig höher als in allen 
anderen Zugangsgruppen. In der Altersgruppe der 60- bis 64 
jährigen übersteigen nach diesen Untersuchungsbefunden dann 
allerdings die Zugänge der Frauen in der AR.V die der Männer 
derart stark, daß dadurch der gesamte Verlauf der Invalidi­
tätsrate bestimmt wird . 

Die altersspezifische Betrachtungsweise relativiert auch im 
Bereich der Angestelltenversicherung den Verlauf des 
Frühinvaliditätsindex' insgesamt. So liegen z.B. die Zu­
gangshäufigkeiten in den Altersgruppen der bis 54jährigen 
Frauen in der Angestelltenversicherung im Zeitverlauf 
durchgängig über denen der Männer in diesem Versicherungs­
zweig. Der überproportionale Anstieg der Zugangshäufigkei­
ten und deren Angleichung bei Männern und Frauen in den Al­
tersgruppen der 55- bis 59jährigen und insbesondere bei den 
60- bis 64jährigen, führt zu dem Effekt, daß insgesamt be­
trachtet bis Mitte der siebziger Jahre die Zugangsraten der 
Männer höher sind als die der Frauen. 

Die Untersuchungen auf der Grundlage von Indexraten machen 
u.a. deutlich, daß die Vernachlässigung altersspezifischer 
Besonderheiten zu Fehlinterpretationen bei der Entwicklung 
des Frühinvaliditätsindex' führt bzw. führen kann. Gleich­
zeitig wird auch deutlich, daß es sich bei der Frühinvali­
ditätsproblematik um einen altersabhängigen Prozess han­
delt, von dem vor allem die Männer in der Arbeiterrenten­
versicherung besonders betroffen sind. 

Diese Ergebnisse werden auch durch die Untersuchungen von 
SCHUNTERMANN (1986) bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts des Risikos der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
setzt bei den Männern in der AR.V zu einem erheblich frühe­
ren Zeitpunkt ein als bei den anderen Versichertengruppen. 
So tritt der "charakteristische Prozessbeginn" (wonach mehr 
als 5 v.H. des Ausgangsbestandes von 100000 lSjährigen 
Versicherten wegen Erwerbsminderung berentet sind) , bei 
den Männern in der AR.V bereits in einem Alter von 44 Jahren 
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ein. Bei den Männern in der ANV wird dieser Wert erst kurz 
vor dem 53. Geburtstag erreicht. Für die Frauen steigt das 
al tersspezifische Erwerbsminderungsrisiko in der ARV ab ei­
nem Alter von 46 Jahren und in der ANV mit 50 Jahren an 
(vgl. ebenda:244 ff.). 

3. 3 Der unmittelbare Einfl u8 des Arbei tsmarlttes aut die 
Frühinvaliditätsentvicltlung 

Der Einfluß der Arbeitsmarktlage, vor allem des Teilzeitar­
beitsmarktes ist für das Frühinvaliditätsgeschehen von zen­
traler Bedeutung. Änderungen in der Sozialrechtsprechung 
aus den Jahren 1969 und 1976 haben eine Ablösung von der 
rein medizinischen (abstrakten) Betrachtungsweise bei der 
Bewilligung von Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten be­
wirkt. Nach den Urteilen der Sozialgerichtsbarkeit in die­
sen Jahren wird bei denjenigen Versicherten, die einen 
diesbezüglichen Rentenantrag gestellt haben und deren Lei­
stungsfähigkeit soweit gemindert ist, daß sie zwar noch 
halbschichtig, d.h. mindestens 4 Stunden täglich, aber 
nicht mehr vollschichtig arbeiten können, geprüft, ob eine 
diesbezügliche Arbeitsgelegenheit auf dem Arbeitsmarkt 
überhaupt vorhanden ist oder nicht (konkrete Betrachtungs­
weise) (vgl. hierzu den ausführlichen Teil D der vorliegen­
den Arbeit). 

In den SCHAUBILDERN XVI und XVII sind die relativen Anteile 
der Rentenzugänge wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, bei 
denen vor der Rentengewährung eine Prüfung des Arbeitsmark­
tes erfolgte ("Arbeitsmarktfälle"), für den Zeitraum von 
1977 bis 1990 aufgeführt. (Die Darstellung als Kurvenver­
lauf ist wegen der bereits genannten methodischen Proble11e 
eingeschränkt aussagefähig und soll hier lediglich der Ver­
anschaulichung dienen. Die absoluten Werte sind den TABEL­
LEN 20 und 21 zu entnehmen. Diesbezügliche statistische 
Daten werden in den "Roten Bänden" zum Rentenzugang vom VOR 
seit 1982 regelmäßig veröffentlicht). 

Betrachtet man zunächst die Entwicklung der absoluten zu­
gangshäufigkeiten bei den sogenannten Arbeitsmarktfällen, 
so haben diese bei den Männern in der ARV zugenommen, bei 
einem gleichzeitigen leichten Rückgang derjenigen, die aus 
rein medizinischen Gründen eine BU/EU-Rente erhielten. Dies 
gilt auch für die relativen Zugangshäufigkeiten. 
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Schaubild XVI: Anteile der Rentenzugänge mit 
Prüfung des Arbeitsmarktes 1977 - 1990 

ARV Männer und Frauen - in v .H. -

25.------------------------~ 
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-e- ARV Männer --+- ARV Frauen 

Quelle: Zugangsstatistik VOR, versch. Jahre 

Schaubild XVII: Anteile der Rentenzugänge mit 
Prüfung des Arbeitsmarktes 1977 - 1990 

ANV Männer und Frauen - in v.H. -
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Quelle: Zugangsstatistik VOR. versch. Jahre 
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Eine ähnliche Entwicklung ist auch für die Frauen in diesell 
Versicherungszweig feststellbar. Trotz des einschneidenden 
Einbruchs bei den absoluten Zugangswerten nach 1984 ist das 
Verhältnis von den Arbeitsmarktfällen zu den Rentenfällen 
aus rein medizinischen Gründen weitgehend gleich geblieben. 
Im vergleich zu früheren Jahren hat sich auch hier aller­
dings eine auffällige Steigerung des relativen Anteils 

vollzogen (vgl. TABELLE 20). 

Eher konstant geblieben sind sowohl die absoluten als auch 
die relativen Zugangswerte für die Männer in der ANV. Seit 
1987 deutet sich eine leichte Steigerung für die relative 

Bedeutung der Arbeitsmarkfälle an. 

Für die Frauen in diesem Versicherungszweig wird der dra­
stische Rückgang der absoluten Zugangshäufigkeiten ab 1984 

ebenfalls deutlich. Die relativen Anteile der Arbeitsmarkt­
fälle sind dabei nahezu gleich geblieben. Die relativen 
Häufigkeiten liegen gegenüber den Frauen in der ARV auf ei­
nem erheblich höheren Niveau (vgl. TABELLE 21). 

Wie sich aus der relativen Zugangsentwicklung schließen 
läßt, wirkt sich offenbar die konkrete Betrachtungsweise 
bevorzugt für die Frauen in der ANV aus. Im Durchschnitt 
ist für über 2 8 v. H. bei diesem Personenkreis die Prüfung 
des Arbeitsmarktes bei der Rentenbewilligung ausschlagge­
bend gewesen - gegenüber nur rund 18 v.H. bei den Frauen in 
der ARV. 

Auch bei den Männern liegen die relativen Anteile deutlich 
unter denen der Frauen in der ANV. Am geringsten wirkt sich 
die konkrete Betrachtungsweise bei den Männern in der ARV, 
mit einem Durchschnittswert von 15,3 v.H., aus. In der ANV 
beläuft sich der entsprechende Wert auf 19, 5 v. H. (Bei der 
Durchschnittswertberechnung ist das Ergebnis des Jahres 
1977 nicht einbezogen, da der extreme Anstieg zum Jahr 1978 

auf erhebungstechnische Ursachen zurückzuführen ist). 

Zwar ist bei den Männern in der ARV eine kontinuierliche 
Zunahme der relativen Häufigkeiten seit 1982 erkennbar, 
eine eindeutige Trendentwicklung läßt sich hieraus aller­
dings nicht ableiten. Ebenso bedarf es tiefergehender In­
formationen, um die Schwankungen in den beiden Versiche-
rungszweigen zu analysieren. · 
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Eine derartige Untersuchung ist u.a. für die Versicherungs­
fälle im Zeitraum von 1977 bis 1981 von BRAUN und KNOEDEL 
(1983) durchgeführt worden. Die altersspezifische Unter­
scheidung bei den Nicht-Arbeitsmarktfällen und Arbeits­
marktfällen macht deutlich, daß die konkrete Betrachtungs­
weise besondere Auswirkung auf die Altersklasse zwischen 
dem 50. und 60. Lebensjahr hat, wobei die höchsten prozen­
tualen Anteilswerte bei den 56- bzw. 57jährigen zu finden 
sind. Bei den Arbeitsmarktfällen treten gegenüber den 
Nicht-Arbeitsmarktfällen darüber hinaus bestimmte Merkmale 
häufiger auf. So ist der Anteil der latent Versicherten bei 
den Arbeitsmarktfällen - unabhängig von der Geschlechtszu­
gehörigkeit und dem Versicherungszweig - besonders hoch. 
Dies gilt insbesondere für diejenigen, deren Beitragszah­
lung schon mehr als zehn Jahre zurückliegt. Dieser Umstand 
schlägt sich auch auf die Beitrags- und Versicherungszeit 
nieder. Gegenüber den Nichtarbeitsmarktfällen sind weniger 
Versicherungsjahre und kürzere Beitragszeiten, die zum 
größten Teil auch noch aus freiwilligen Beiträgen gedeckt 
sind, charakteristisch. Hinsichtlich der persönlichen Be­
messungsgrundlage liegen ebenfalls Unterschiede vor. Bei 
den Arbeitsmarktfällen der Männer in der ARV wird in der 
Mehrzahl der Fälle ein Wert erreicht, der unter dem Durch­
schnittswert von 100 v.H. liegt. In der ANV schwankt der 
Wert der persönlichen Bemessungsgrundlage zwischen 100 und 
130 v.H. 

Bei den Frauen werden erheblich geringere Werte erreicht. 
Hier kommt offensichtlich die Vorschrift über Renten nach 
Mindesteinkommen zum Tragen, wonach sehr geringe Einkommen 
so behandelt werden, als würden sie einen Wert von 75 v.H. 
betragen. 

Diese Umstände schlagen sich auch auf die Rentenhöhen nie­

der, wobei die Arbeitsmarktfälle geringere Rentenzahlbe­

träge erreichen als die übrigen Frührentenzugänge (vgl. 

BRAUN/KNOEDEL 1983:638 ff.). 

Die Untersuchungsergebnisse von SCHUNTERMANN/BRAUN (1986) 
bestätigen weitgehend die vorliegenden Sachverhalte, wonach 
vor allem das "Risiko der Nichtverwertbarkeit der Rester­
werbsfähigkeit" für die Frauen in der Angestelltenversiche­
rung charakteristisch ist. Die Wahrscheinlichkeit der Be­
rentung aufgrund dieses Teilrisikos setzt, in Relation zum 
rein medizinisch begründeten Risiko, nach dieser Untersu-
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chung relativ spät ein und zwar in den letzten 4 bis 5 Jah­
ren vor der Vollendung des 60. Lebensjahres. Erwartungsge­
mäß tritt dieses Risiko bei den Männern in der ARV friiher 
ein als in den anderen Versichertengruppen (vgl. ebenda:760 
ff.) • 

Die konkrete Betrachtungsweise, wonach bei einer verblei­
benden mindestens halbschichtigen Restarbeitsfähigkeit zu 
prüfen ist, ob ein zumutbarer Arbeitsplatz am Arbeitsmarkt 
vorhanden ist oder nicht, hat vor allem für Frauen zu einer 
Anerkennung einer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähig­
keit geführt. Dies gilt insbesondere im Bereich der Ange­
stelltenversicherung. 

Berücksichtigt man, daß die in der Bundesrepublik vorhan­
denen Teilzeitarbeitsplätze überwiegend von Frauen besetzt 
sind, so ist die relativ konstante Entwicklung des Anteils 
dieser Personengruppe - auch nach der Verschärfung der Zu­
gangsvoraussetzungen für eine diesbezügliche Rente seit den 
Jahr 1984 - auf den absoluten Anstieg des Frauenanteils mit 
eigenem Rentenanspruch zurückzuführen. Das relative Außmaß 
der Rentenfälle unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage 
allgemein kann zum Teil als Ausdruck des Fehlens diesbezüg­
licher Arbeitsplätze interpretiert werden. 

IV. DIE ENTWICKLUNG DES JCRANKHEITSPANORAMAS BEI 
PRÖBINVALIDISIERUNG 

Die Statistik des VOR weist bei den Frührentenzugängen we­
gen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit auch die zur Verrentung 
führenden Krankheitsursachen aus. Diese werden sowohl als 
Einzeldiagnosen als auch zu Diagnosehauptgruppen zusammen­
gefaßt dokumentiert. Die Diagnosen werden mittels der In­
ternational Classification of Diseases ( ICD) verschlüsselt, 
wobei diese Klassifikation in regelmäßigen Abständen über­
arbeitet und verfeinert wird. Den folgenden Ausführungen 
ist die seit 1.1.1982 erarbeitete 9. Revision der ICD zu­
grundegelegt. 

4.1 ltranltheitsursacben und Xranltbeitsverteilung 

Den Re~tenversicherungsträgern obliegt neben den finanziel­
len Leistungen u.a. auch die Aufgabe der Ver~inderung und 
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Vermeidung des Eintretens von Erwerbsminderung. Vor diesem 
Hintergrund sind zwei Fragen von zentraler Bedeutung: 

- We�c�es s�n� �ie �äufigsten Krankheitsursachen, die zun
FrütJ.1nval1d1tat führen und welche diesbezüglichenn
Veranderungen lassen sich feststellen?n

- Welche Zusammenhänge zwischen den Krankheitsursachen undn
bestimmten Merkmalen der Versicherten bestehenn
(Krankheitsverteilung)?n

Bei dem Versuch einer Beantwortung dieser Fragen ist al­
lerdings vorab auf einige methodische Probleme hinzuweisen. 
Sieht man von unbedeutenden Schwankungen bei den Häufigkei­
ten der zur Verrentung führenden Einzelerkrankungen ab, so 
ist z.B. die Beantwortung der Frage, ob ein tatsächlicher 
Wandel des Krankheitspanoramas feststellbar ist, nur durch 
die Betrachtung über sehr lange Zeiträume hinweg möglich. 
Methodische Schwierigkeiten bestehen dabei aufgrund von 
Veränderungen in der Art der Berichterstattung seitens des 
VDR sowie infolge der Überarbeitung des Klassifikations­
schemas der Krankheitsursachen. 

Aber auch mittel- oder kurzfristige Einflüsse, z.B. durch 
Rehabilitationsbemühungen seitens der Versicherungsträger, 
lassen sich aus der Frührentenstatistik nur begrenzt ablei­
ten. Die Statistik weist jeweils nur eine einzige Diagnose 
(Hauptdiagnose) als Verrentungsgrund aus. Eine Zusammenfüh­
rung mit der vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträ­
ger ebenfalls veröffentlichten Rehabilitationsstatistik 
wird angestrebt, ist aber nur mittels Sondererhebungen und 
-auswertungen möglich.n

Für die Beschreibung des aktuellen Diagnosespektrums wird 
der Frührentenzugang des Berichtsjahres 1990 dargestellt. 
In den TABELLEN 22 und 23 sind die absoluten und relativen 
Häufigkeiten der Frührentenzugänge im Jahr 1990, nach den 
vom VDR zu 17 Diagnosehauptgruppen zusammengefaßten Einzel­
diagnosen, für Männer und Frauen in der Arbeiterrentenver­
sicherung und in der Angestelltenvnersicherung wiedergege­
ben. (Eine Auflistung der Diagnosehauptgruppen nach der ICD 
Verschlüsselung findet sich im Anhang (Übersicht I )) . 

Die SCHAUBILDER XVIII - XXI zeigen für das Zugangsjahr 
1990, daß nach der relativen Häufigkeit bei den Frührenten­
zugängen vor allem vier Krankheitsgruppen dominieren, die 
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zusammen fast 80 v. H. der Verrentungsursachen auf sich zie­

hen . 

In der Arbeiterrentenversicherung, sowohl bei den Männern 
als auch bei den Frauen, sind dies an erster Stelle die 
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes 
(ICD 710 - 739), mit einem Anteil von 29,9 v.H. bzw. 34,3 
v.H. An zweiter stelle liegen die Krankheiten des Kreis­
laufsystems (ICD 390 - 459) mit einer Häut'igkeit von 26,6 
v.H. bzw. 18,7 v.H. Die Gruppe der psychiatrischen Krank­
heiten (ICD 290 - 319) nehmen die dritte Rangposition 11it 
10,6 v.H. bei den Männern und 17,1. v.H. bei den Frauen 
ein. An vierter Stelle folgen die Neubildungen (ICO 140 -
239) mit 8,8 v.H. bzw. 9,7 v.H. (vgl. TABELLE 24). 

In der Angestelltenrentenversicherung ist eine andere Rei­
henfolge dieser Krankheitsgruppen feststellbar. So stehen 
hier bei den Männern die Kreislaufkrankheiten (29,9 v.H.) 
an erster Stelle der Verrentungsursachen. Es folgen die 
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes 
(21,4 v.H.) sowie die pychiatrischen Krankheiten mit einell 
Anteil von 15,2 v.H. An vierter Position liegen die Neubil­
dungen mit einem Anteil von 10,5 v.H. 

Frauen in der Angestelltenversicherung wurden im Jahr 1990 
in erster Linie wiederum wegen der Krankheiten des Ske­
letts, der Muskeln und des Bindegewebes (29,6 v.H.) verren­
tet. An zweiter Stelle sind die psychiatrischen Krankheiten 
(22,7 v.H.) von Bedeutung. Den dritten Rang nehmen hier die 
Neubildungen mit einem Anteil von 13, 3 v. H. ein. Erst an 
vierter Stelle liegen die Krankheiten des Kreislaufsystems 
(12,8 v.H . ) (vgl. TABELLE 25). 

Geht man der Frage nach, welche Einzelerkrankungen inner­
halb dieser vier Diagnosehauptgruppen dominieren, lassen 
sich zwischen den Versichertengruppen ·weitere Unterschiede 
feststellen. (Die Grundlage der folgenden Ausführungen 
stellen die Tabellen 58 AR Z und 58 AV z der VDR STATI· 
STIK Bd. 96 Rentenzugang 1990:142 ff. dar) . 

Mit Ausnahme der männlichen Versicherten im Bereich der An­
gestelltenversicherung sind "die Krankheiten des Skeletts, 
d~r Muskeln und des Bindegewebes als die gegenwärtig über­
wiegende Verrentungsursache anzusehen. Innerhalb dieser 
Diagnosehauptgruppe sind es vor allem die Rückenleiden 
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(Dorsopathien (ICD 720 - 724)) und darunter wiederum die 
Spondylosis (ICD 721) und die Bandscheibenschäden 
(Intervertebrale Diskopathien (ICD 722)), die sowohl bei 
den Männern als auch bei den Frauen den Invaliditätstatbe­
stand auslösen. Mehrheitlich gilt dies ebenso für die Ver­
sicherten in der Angestelltenversicherung. Eine zweite 
Hauptgruppe bilden die Gelenkleiden (Arthropathien I CD 710 
- 719) und hierunter wiederum die Verschleißkrankheiten 
(Osteoarthrose und entsprechende Affektionen ICD 715). 

Die Krankheiten des Kreislaufsystems sind für die Männer in 
beiden Versicherungszweigen von hoher Bedeutung. Relativ 
liegt demgegenüber der Anteil dieser Diagnosegruppe bei den 
Frauen in der ARV erheblich unter dem Anteil der Krankhei­
ten des Bewegungsapparates und bei den Frauen in der ANV 
sogar nur an vierter Stelle. Die hauptsächlichsten Einzel­
diagnosen sind bei den Männern eindeutig die ischämischen 
Herzkrankheiten (ICD 410 - 414), darunter die chronische 
Form dieser Erkrankungen (ICD 414) und die koronare Herz­
krankheit (Koronararteriosklerose ICD 4140). Demgegenüber 
weisen Frauen in beiden Versicherungszweigen vor allem Hy­
pertonie und Hochdruckkrankheiten (ICD 401 - 405) und dabei 
die essentielle Hypertonie (ICD 401) als häufigste Einzel­
diagnose auf. 

Innerhalb der Gruppe der psychiatrischen Krankheiten sind 
in beiden Versicherungszweigen affektive (manische, depres­
sive) Psychosen (ICD 296) und die Neurosen (ICD 300) v on 
zentraler Bedeutung. Dies gilt vor allem für die weiblichen 
Versicherten sowie für die Männer in der Angestelltenversi­
cherung . Eine etwas andere Verteilung der Einzeldiagnosen 
in dieser Hauptgruppe weisen die Männer in der ARV auf. Ne­
ben den schizophrenen Psychosen (ICD 295) ist vor allem die 
Alkoholabhängigkeit (ICD 303) die häufigste Einzeldiagnose, 
die als Verrentungsursache für diese Gruppe aufgeführt 
wird. 

Bei den Neubildungen überwiegen erwartungsgemäß bei den 
Frauen die bösartigen Neubildungen der weiblichen Brust­
drüse (ICD 174), während bei den Männern die bösartigen 
Neubildungen der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge 
(ICD 162) von Bedeutung sind. Darüber hinaus spielen bei 
den männlichen Versicherten auch die bösartigen Neubildun­
gen des Magens (ICD 151) und des Rektums (ICD 154) eine 
herausragende Rolle in dieser Diagnosehauptgruppe. 
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Es wurde bereits in anderen zusammenhängen darauf verwie­
sen, daß es sich bei er Frühinvalidisierung um einen al­
tersspezifischen Prozeß handelt, der vor allem mit Beginn 
des 6. Lebensjahrzehnts an Bedeutung zunimmt. Eine derar­
tige Altersabhängigkeit ist auch hinsichtlich der Krank· 
hei tsursachen feststellbar. Dies kann durch die Berücksich­
tigung des durchschnittlichen Zugangsalters für ausgewählte 
Diagnosegruppen nach Geschlecht und Versicherungszweig 
nachgewiesen werden (vgl. TABELLE 26). 

Es wird deutlich, daß die noch am ehesten unter dem Begriff 
der chronischen (Verschleiß-) Krankheiten einzuordenenden 
Krankheiten des Kreislaufsystems und des Bewegungsapparates 
in einem höheren durchschnittlichen Zugangsalter auftreten 
als bei den psychiatrischen Krankheiten und den Neubildun· 

gen. 

Unter Berücksichtigung der benannten methodischen Probleme 
lassen sich aus der Diagnosestatistik der Frührentenzugänge 
Hinweise auf das Krankheitsspektrum, das die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit herbeiführt, entnehmen. Um die Bedeutung 
und den Wandel dieser Erkrankungen vor dem Hintergrund ei­
ner möglichen Verhinderung oder Vermeidung erfassen zu kön­
nen, reicht die Querschnittsbetrachtung eines Berichtsjah­
res nicht aus. Eine Beantwortung dieser Fragen ist nur auf 
der Grundlage von Zeitraumbetrachtunge.n möglich. 

In den TABELLEN 27-30 sind die absoluten und relativen Zu­
gangshäufigkeiten bei den vier dominierenden Diagnosehaupt­
gruppen für Männer und Frauen in der AR.V und ANV im Zeit­
raum von 1982 bis 1990 aufgeführt. Darüber hinaus wurden, 
soweit möglich, die absoluten Zugangszahlen auf je 1000 
Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen 
und somit ein Frühinvaliditätsindex für die jeweiligen Dia­
gnosehauptgruppen gebildet. 

Wie die Entwicklung in den einzelnen Diagnosehauptgruppen 
unschwer erkennen läßt, liegen durchaus auffällige Schwan­
kungen vor. Da die absoluten Zugangshäufigkeiten stark von 
externen Faktoren beeinflußt · werden, sind für die nähere 
Betrachtung der Anteilsentwicklung der Diagnosehauptgruppen 
vor allem die relativen Häufigkeiten von Interesse. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß die Zunahme in einer Diagnose-
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hauptgruppe immer zu einer Abnahme in einer anderen Haupt­
gruppe führt und umgekehrt. 

- Diagnosehauptgruppe: Krankheiten des Skeletts, der 
Muskeln und des Bindegewebes 
(ICD 710 - 739) (TABELLE 27) 

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in der AR.V, 
ist durchgängig eine deutliche Zunahme der relativen Bedeu­
tung der Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bin­
degewebes feststellbar. Dabei erreichen die Zugänge bei den 
Frauen in diesem Versicherungszweig seit 1986 mit über 30 
v.H. die höchsten Werte aller einbezogenen Gruppen. 

Im Bereich der ANV steigt dieser Anteil bei den Männern 
ebenfalls kontinuierlich an. Seit 1989 wird ein Anteilswert 
von über 20 v.H. erreicht. Bei den Frauen in diesem Versi­
cherungszweig verläuft die Entwicklung, im Unterschied zu 
den anderen Gruppen, auf einem fast gleichbleibend hohen 
Niveau, das seit 1983 nahe bei 30 v.H. liegt und im Jahr 
1984 dieses sogar überschreitet. 

Betrachtet man im Vergleich dazu die Entwicklung des 
Frühinvaliditätsindex' (FI) hinsichtlich dieser Diagnose­
gruppe, bezogen auf je 1000 Versicherte, so fällt auf, daß 
im Jahr 1985 in allen Gruppen ein Spitzenwert erreicht wird 
und nach einem Rückgang im Jahr 1986 der FI für Männer und 
Frauen in der AR.V ansteigt. In der ANV verbleibt der In­
dexwert für die Männer auf einem eher gleichbleibenden Ni­
veau, während er bei den Frauen sogar eine rückläufige Ent­
wicklung zeigt. 

- Diagnosehauptgruppe: Krankheiten des Kreislaufsystems 
(ICD 390 - 459) (TABELLE 28) 

In den Jahren 1983 und 1984 weisen die Krankheiten des 
Kreislaufsystems die relativ höchsten Anteile aller Verren­
tungsursachen auf. Dabei erreicht dieser Anteil bei den 
Frauen in der AR.V und bei den Männern in der ANV sogar 
Werte von über 40 v.H. Ab 1985 geht der relative Anteil 
dieser Diagnosegruppe in allen Gruppen auffällig zurück, 
wobei dies insbesondere für die Frauen in der ANV gilt. 
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Der Anteil der Männer in der ANV ist im Zeitverlauf durch­
gängig höher als bei den Arbeitern, wobei allerdings hier­
bei nochmals auf die erheblich hoheren absoluten Zugänge in 
der AR.V zu verweisen ist. Umgekehrt verhält es sich bei den 
Frauen in beiden Versicherungszweigen. Sowohl absolut als 
auch relativ weisen die Frauen in der ARV durchgängig hö· 
here Anteile dieser Krankheitsgruppe auf als die Ver­

gleichsgruppe. 

In der Entwicklung des FI spiegelt sich die rückläufige 
Entwicklung für alle Versichertengruppen ebenfalls wieder. 
Im Unterschied zu den relativen Häufigkeiten liegen die In­
dexwerte für die Männer in der ArV deutlich über denen in 

der ANV. 

- Diagnosehauptgruppe: Psychiatrische xrankheiten 
(:ICD 290 - 319) (TABELLE 29) 

Obwohl die Entwicklung der absoluten Zugangshäufigkeiten 
bei den psychiatrischen Krankheiten je nach Versicherten­
gruppe mehr oder minder große Schwankungen aufweist, zeigt 
sich bei den relativen Häufigkeiten eine kontinuierliche 
Zunahme in allen Versichertengruppen. Die relativ höchsten 
Anteilswerte erreichen hier die Männer und Frauen in der 
ANV. Betrachtet man im Vergleich hierzu allerdings wiedeI'Ull 
die diesbezüglichen Werte des Frühinvaliditätsindex', so 
zeigt sich eine insgesamt stärkere Betroffenheit von diesen 
Krankheiten für die Männer und Frauen im Ber eich der ARV. 

- Diagnosehauptgruppe: Neubildungen (ICD 140 - 239) 
(TABELLE 30) 

Nach einem Anstieg der relativen Häufigkeiten bis 1985/86 
verbleibt diese Diagnosegruppe in allen versichertengruppen 
auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau 1 wobei die Frauen 
in der ANV durchgängig die höchsten relativen Werte aufwei· 
sen. Bezieht man die Zugangshäufigkeiten auf je 1000 versi­
cherte, so zeigt sich wie schon für die anderen Diagnose­
~auptgruppen eine umgekehrte Verteilung. Männer und Frauen 
in der AR.V haben deutlich höhere Frühinvaliditäts indexwerte 
als die Vergleichsgruppen in der ANV. 
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- Diskussion der Ergebnisse 

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 wurden die absoluten 
relativen und auf je 1000 Versicherte bezogenen Anteile de~ 
vier hauptsächlichen zur Frühinvalidität (BU/EU) führenden 
Diagnosehauptgruppen dargestellt. Dabei sind die Männer und 
die Frauen in der Arbeiterrentenversicherung absolut am 
stärksten von diesen Verrentungsursachen betroffen. Dies 
drückt sich auch in der Entwicklung des Frühinvaliditätsin­
dex' aus. Hinsichtlich der Zu- und Abnahme der Krankheits­
gruppen zeigt sich, daß bei den Männern in der Arbeiterren­
tenversicherung die Krankheiten des Kreislaufsystems zu­
rückgehen, während die Krankheiten des Skeletts, der Mus­
keln und des Bindegewebes einen ansteigenden Trend aufwei­
sen. Steigende Tendenzen finden sich auch bei den psychia­
trischen Krankheiten und bei den Neubildungen in dieser 
Gruppe. Bei den Frauen in diesem Versicherungszweig liegen 
im Zeitverlauf die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln 
und des Bindegewebes an vorderster Stelle mit steigender 
Tendenz seit 1986. Demgegenüber sind auch für diesen Perso­
nenkreis die Krankheiten des Kreislaufsystems rückläufig. 
Während die absoluten und relativen Zugangshäufigkeiten bei 
den psychiatrischen Krankheiten in dieser Gruppe ansteigen, 
zeigt die Entwicklung des FI eher eine abnehmende Tendenz. 
Etwa gleichgeblieben sind die Anteile bei den Neubildungen. 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch im Bereich der 
Angestelltenversicherung. Ein Rückgang der Krankheiten des 
Kreislaufsystems steht einem Anstieg der Krankheiten des 
Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes bei den Männern 
in diesem Versicherungszweig gegenüber. Absolut und relativ 
haben die psychiatrischen Krankheiten für diese Personen­
gruppe zugenommen. Dies gilt im eingeschränkten Maße auch 
für den Frühinvaliditätsindex. Gleichgeblieben ist der An­
teil der Krankheitsursachen an Neubildungen. Bei den Frauen 
in diesem Versicherungszweig sind die Krankheiten des 
Kreislaufsystems merklich zurückgegangen. Dies gilt ebenso 
für die Entwicklung der Krankheiten des Skeletts, der Mus­
keln und des Bindegewebes , sofern die Zugangszahlen auf je 
1000 Versicherte bezogen werden. Eine rückläufige Entwick­
lung zeigt der FI auch für die Gruppe der psychiatrischen 
Krankheiten, wobei die absoluten und relativen Häufigkeit en 
eine demgegenüber steigende Tendenz aufweisen. Trotz 
gleichbleibenden absoluten und relativen zugangshäufigkei-
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ten sind die Werte des FI auch !ur die Krankheitsgruppe der 
Neubildungen rückläufig. 

Anhand der aufgezeigten Entwicklung !ur den Zeitraum von 
1982 bis 1990 ist festzuhalten, da6 hinsichtlich der Zu­
gangs häufigkeiten d ie vier Diagnosehauptgruppen die haupt­
sächlichsten verrentungsursachen auch zeitraumbezogen auf 
sich ziehen. Damit werden Untersuchungsergebnisse, die sich 
auf frühere Zeitr äume beziehen (z .B. KENTNER et.al. 1983, 
SCHUNTERMANN 1987), weiterhin bestatigt. Die Schwankungen 
bzw. Trendentwicklungen innerhalb der Gruppen lassen sich 
auf der Basis des vorliegenden Datenmaterials nicht hinrei· 
chend erklären. Eine epidemiologiscbe-sozialmediziniscbe 
Betrachtungsweise , die derartige Trendaussagen stützt, muß 
deutlich längere Zeiträume berücksichtigen und wäre nur auf 
der Ebene v on Einzeldiagnosen sinnvoll . 

Hierzu sei insbesondere auf die Untersuchung von KENTNER 
et.al. (1983) verwiesen, der die Frühinvaliditätsentwick· 
lung unter epidemiologischen Aspekten für 13 Oiagnosegrup· 
pen im Zeitraum von 1950 bis 1980 analysiert. Unter Verwen· 
dung des Frühinvaliditätsindex' kommen die Autoren u .a. zu 
dem Ergebnis, da6 innerhalb dieses Zeitraums entsprechend 
der allgemeinen Morbidi tätsentwicklung die cbronisch-dege· 
nerativen Erkrankungen auch als Frühinvaliditätsursachen 
zugenommen haben. Neben den vier bereits benannten Oiagno· 
segruppen stellt auch die Diagnosegruppe der bronchopulmo· 
nalen Erkrankungen (ICD 490-496), wie z.B. die chronische 
Bronchitis (ICD 491), eine der hä ufigsten, im Zeitverlauf 
aber tendenziell abnehmende Verrentungsursache dar. Die AU· 

toren kommen allerdings auch zu dem Resultat, da6 die Da· 
tenlage für eine Erklärung der Ursachen von Frühinvalidi· 
tät wie z.B. die Rückführung auf Arbeits- oder Umwel tbedin· 
gungen nicht ausreicht. Dies gilt ebenso für die Beantwor· 
tung der Frage, inwieweit die Schwankungen bei den Zugangs· 
häufigkeiten durch Faktoren wie z.B. dem medizinisch-tech· 
nischen Fortschritt, von Veränderungen bei der medizini· 
sehen Begutachtungspraxis oder von besonderen Rehabilitati· 
onsbemühungen in Bezug auf einzelne Erkrankungen beeinflußt 
werden (vgl. ebenda: 40 ff.). 

Von seiten der Rentenversiche-rungsträger sind ebenfalls 
epidemiologische Sonderauswertungen durchgeführt worden, 
u.a . unter der Fragestellung, in welchem Zusammenhang ein· 
zelne Merkmale der Versicherten mit bestimmten Krankheiten 
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bzw. Krankheitsgruppen zu sehen sind. So untersucht SCHUN­
TERMANN (1987) im statistischen Modell das Ausmaß des Ver­
lustes an Erwerbsjahren hinsichtlich ausgewählter Krankhei­
ten. Im Resultat zeigt sich, daß die Gruppe der psychiatri­
schen Krankheiten und die Gruppe der Neubildungen mit einem 
insgesamt höheren Verlust an Erwerbsjahren verbunden sind 
als die beiden anderen hauptsächlichen Krankheitsgruppen. 
Dies läßt umgekehrt den Schluß zu, daß das Risiko der Be­
rentung aufgrund dieser Diagnosegruppen in einem deutlich 
früheren Lebensalter eintritt als bei den Krankheiten des 
Kreislaufsystems und der Krankheiten des Skeletts, der Mus­
keln und des Bindegewebes, die sich erst in einem späteren 
Abschnitt des Erwerbslebens manifestieren. 

Da das Frühinvaliditätsgeschehen überwiegend durch chroni­
sche Erkrankungen bestimmt wird, schließen sich an die Dar­
stellung des Krankheitsspektrums unmittelbar zwei Fragen­
komplexe an: 

- Inwieweit werden diesbezügliche Krankheitsbilder bereits 
zu einem dem Verrentungszeitpunkt vorgelagerten 
Zeitpunkt manifest? 

- Welche Bedeutung haben diese Erkrankungen im Hinblick 
auf die Lebenserwartung bzw. Sterblichkeit? 

Zur Beantwortung dieser Fragen können die im Verwaltungsab­
lauf anfallenden (prozeßproduzierten) Daten der gesetzli­
chen Krankenversicherungsträger zur Arbeitsunfähigkeit und 
zur stationären Behandlung herangezogen werden. Für den 
Problemkomplex der Mortalität liefert die amtliche Todesur­
sachenstatistik empirische Informationen. 

4.2 Frühinvalidität und Morbidität 

Das System der gesetzlichen Krankenversicherung in der BRD 
ist nach sieben Kassenarten gegliedert, die den überwiegen­
den Teil der versicherungspflichtig Beschäftigten erfassen. 
Darüberhinaus gibt es für bestimmte Personengruppen die 
Möglichkeit der Versicherung in einer privaten Kranken­
kasse. Im April 1989 waren von je 1000 Personen der Wohnbe­
völkerung 998 in einer gesetzlichen oder privaten Kranken­
kasse versichert. Dabei weisen die höchsten Mitgliederzah­
len die Ortskrankenkassen ( 3 8, 6 v. H. ) , die Ersatzkassen 
(27,9 v.H.) und an dritter Stelle die Betriebskrankenkassen 
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(11, 1 v.H.) auf (zur vollständigen Übersicht vgl. STATIST!· 

SCHES BUNDESAMT FS. 13/1, 1990). 

Die verschiedenen Kassen geben u. a. jährlich eine Krank· 
heitsartenstatistik heraus, die die Zahl der Arbeitsunfä· 
higkei tsfälle und die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach Ta· 
gen ausweist. Dabei wird ausschließlich auf die Gruppe der 
Pflichtversicherten Bezug genommen. Für Pflichtmitglieder 
und deren mitversicherten Familienangehörigen werden die 
Krankenhausfälle und -tage statistisch dolculllentiert. Es 
handelt sich bei der Krankheitsartenstatistik ebenfalls 111 

eine reine Fallstatistik, die einen Rückbezug auf einzelne 
Versicherte oder Versichertengruppen nicht zuläßt (vgl. 

SCHACH 1981). 

Inhaltlich ist die Aussagefähigkeit von Diagnosen auf Ar· 

beitsunfähigkeitsbescheinigungen zu problematisieren. Es 
handelt sich bei einer derartigen Bescheinigung UID eine 
therapeutische Leistung des behandelnden Arztes (Verordnen 
von Arbeitsruhe), die dieser mit der zuständigen Kranken· 
kasse abrechnet. Die die Arbeitsunfähigkeit begründende 
Diagnose wird demnach ausschließlich zu Abrechnungszwecken 
erstellt (Abrechnungsdiagnose). Da sich bei Krankenschein· 
diagnosen im allgemeinen und bei Arbeitsunfähigkeitsdiagno· 
sen im besonderen medizinische und sozialrechtliche zusa111· 
menhänge stark vermischen, muß die Validität der beschei· 
nigten Diagnosen zu Forschungszwecken von vornherein als 
begrenzt angesehen werden (vgl. SCHWEFEL/SCHWARTZ 1978) • 
Eine Möglichkeit die Aussagefähigkeit diesbezüglicher Dia· 
gnosen zu erhöhen, wird in der Analyse von versichertenbe· 
zogenen Langzeitverläufen gesehen (vgl. HÄUSSLER/SCl{RÄDER 
1983). 

Trotz dieser methodischen Einschränkungen wird im folgenden 
ein Überblick (Querschnittsbetrachtung) über die häufigsten 
Krankheitsarten gegeben. Im Anschluß daran werden die Er· 
gebnisse mit dem Krankheitspanorama, das der Frühinvalidi· 
tät zugrundeliegt, verglichen. 

Sowohl die Krankheitsartenstatistik der Ortskrankenkassen 
(STEFFENS 1990: 361 ff.) als auch der Betriebskrankenkassen 
(BUNDESVERBAND DER BETRIEBSKRANKENKASSEN 1990) weisen für 
die Jahre 1988 bzw. 1989 hinsichtlich der zahl der Fälle 
und der Dauer vier am häufigsten auftretende Krankheitsar· 
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ten für die Begründung der Arbeitsunfähigkeit aus. Dies sind: 

- die Krankheiten der Atmungsorgane 
- die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des 

Bindegewebes 
- die Krankheiten der Verdauungsorgane 
- Verletzungen und Vergiftungen 

(vgl. SCHAUBILD XXII). 

Von Bedeutung ist, daß es sich bei den Krankheiten der At­
mungsorgane in der Mehrzahl der Fälle um eher kurzzeitige 
Krankheitszustände handelt, während die Krankheiten des 
Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes die insgesamt 
höchste Zahl der AU-Tage auf sich ziehen (SCHAUBILD XXIII). 

Bei den vier h äufigsten Krankheitsarten, die mit einem 
Krankenhausaufenthalt verbunden sind, zeigt sich ein etwas 
anderes Krankheitspektrum. Hier ist folgende Rangfolge auf­
fällig: 

- Krankheiten des Kreislaufsystems 
- Verletzungen und Vergiftungen 
- Krankheiten der Verdauungsorgane 
- Neubildungen 

Bei dieser Verteilung sind die Krankheiten des Kreislaufsy­
stems auch mit der längsten Dauer des stationären Aufent­
halts verbunden. In den SCHAUBILDERN XXIV und XXV sind die 
Zahl der Krankenhausfälle und - tage für die jeweil igen 
Krankheitsarten nach Altersgruppen für das Jahr 1989 gemäß 
der Statistik der Betriebskrankenkassen wiedergegeben. 

Für den Vergleich mit den Frühverrentungsdiagnosen ist v on 
Interesse, welche Al tersabhäng igkei t dieser Krankheit sar­
ten, die die Arbeitsunfähigkeit begründen, besteht. Im fol ­
genden wird deshalb die Bedeutung der Arbeitsunfähigkei t 
und der Krankenhausfälle für die Altersgruppe der 55- bis 
59jährigen näher untersucht. 

An der Spitze der Krankheitsursachen in dieser Altersgruppe 
liegen bei den AU- Fällen die Krankheiten des Skel e tts , der 
Muskeln und des Bindegewebes. Diese Krankheitsur sachen zie­
hen insgesamt 32 , 5 v.H. sämtlicher AU- Fälle in dieser Al­
tersgruppe auf sich. Im deutlichen Abstand folgen d i e 
Krankheiten der Atmungsorgane mit einem Ant eil von 2 0 , 9 
v.H. Wiederum mit deutlichem Abstand folgen die Krankheiten 

-
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des Kreislaufsystems ( 9, 4 v. H.) und die Krankheiten der 
Verdauungsorgane (9,3 v.H.). 

Die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindege­
webes sind mit der längsten Dauer der AU verbunden (25,8 
v.H. aller AU-Tage). Deutlich darunter liegen die Krankhei­
ten des Kreislaufsystems ( 1.4 , 9 v. H.), gefolgt von den 
Krankheiten der Atmungsorgane ( 1.2, 3 v. H.) und den Verlet­
zungen und Vergiftungen ( 7, 9 v. H.) ( BUNOESVERBANO DER BE­
TRIEBSKRANKENKASSEN 1.990:61.-65, eigene Berechnungen). 

Betrachtet man die relativen Anteile der Fälle stationärer 
Unterbringung in dieser Altersgruppe, so sind mit 22,9 v.H. 
auch hier die Krankheiten des Kreislaufsystems an erster 
Stelle. An zweiter Stelle stehen die Neubildungen (15,3 
v. H. ) , was überwiegend auf den enorm hohen Anteil betroffe­
ner Frauen an diesen Erkrankungen zurückzuführen ist. Mit 
12,0 v.H. bzw. 10,6 v.H. folgen die Krankheiten des Ske­
letts, der Muskeln und des Bindegewebes und die Krankheiten 
der Verdauungsorgane. 

Im Hinblick auf die Zahl der Krankenhaustage dominieren die 
Krankheiten des Kreislaufsystems vor denen des Skeletts, 
der Muskeln und des Bindegewebes. Die Neubildungen liegen 
an dritter und die Krankheiten des Verdauungssystems wie­
derum an vierter Position (ebenda: 127-131, eigene Berech­
nungen). 

Vergleicht man die in der Krankheitsartenstatistik der 
Krankenversicherungsträger dokumentierten Aussagen zur Ar­
beitsunfähigkeit mit dem Frühberentungsgeschehen, so ist 
bei den Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen insgesamt zunächst die 
Dominanz der Krankheiten der Atmungsorgane und der Verdau­
ungsorgane auffällig. Dies gilt ebenso für die Verletzungen 
und Vergiftungen. Hinsichtlich der Altersabhängigkeit die­
ser Krankheitsarten zeigt sich eine mit zunehmendem Alter 
rückläufige Tendenz. 

Eine mit dem Alter ansteigende Tendenz weisen erwartungsge­
mäß die Überwiegend chronisch verlaufenden verschleißkrank­
heiten auf. Unter al tersspezifischer Betrachtungsweise gilt 
dies insbesondere für die Krankheiten des Skeletts, der 
M~skeln und des Bindegewebes, deren Häufigkeit und Dauer 
mit dem Alter fast linear ansteigen. Die Kreislauferkran­
kungen nehmen zwar bezogen auf die Zahl der AU-Fälle nur 
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einen 5. Rangplatz ein, gemessen an der Zahl der Krankhaus­
fälle und der stationären Behandlungsdauer liegen diese Er­
krankungen allerdings mit Abstand an der Spitze sämtlicher 
Diagnosegruppen. Dieser Umstand kann möglicherweise auch 
als ein Hinweis auf das akute Eintreten dieser Krankheits­
arten und den intensiven Behandlungsbedarf gewertet werden. 

Dies gilt auch für die Neubildungen, die zwar relativ bei 
den AU-Fällen und deren Dauer von untergeordneter Bedeutung 
sind, bei der stationären Behandlung allerdings insgesamt 
den 4. Rang und in der Altersgruppe der 55-59jährigen sogar 
den 2. Rangplatz einnehmen. 

Die für die Frühverrentung dritthäufigste Diagnosegruppe 
der psychiatrischen Krankheiten scheint bei der quantita­
tiven Verteilung von Arbeitsunfähigkeit und stationärer Be­
handlungshäufigkeit zunächst keine Bedeutung zu haben. Sie 
nehmen hinsichtlich der Fallzahlen in dieser Altersgruppe 
nach der Statistik der Betriebskrankenkassen nur den 9. 
Rangplatz bei den AU-Fällen und den 10. Platz bei den Fäl­
len stationärer Unterbringung ein. Sie weisen allerdings 
die mit Abstand längste Dauer des Krankenhausaufenthalts je 
Fall auf . 

zusammenfassend läßt sich feststellen, daß unter altersspe­
zifischen Aspekten die Krankheitsursachen für die Begrün­
dung von Arbeitsunfähigkeit und von Frühinvalidität durch­
aus parallele Bedeutung besitzen. Eine Außnahme stellen da­
bei die psychiatrischen Krankheiten dar. Gemessen an der 
zunehmenden Bedeutung, die diese Krankheiten am Frühinvali­
ditätsgeschehen aufweisen, sind sie im Zusammenhang mit Ar­
beitsunfähigkeit von relativ geringer ausgewiesener Rele­
vanz. Eindeutig ist dieses Ergebnis allerdings nicht inter­
pretierbar und gibt eher Raum für Vermutungen und Spekula­

tionen. 

4.3 Frühinvalidität und Mortalität 

4 , 3,l zur Entwicklung der Lebenserwartung 

Wenn Frühinvalidität durch medizinische Ursachen begründet 
ob die Ursachen für Be­ist, stellt sich auch die Frage, 
Zusammenhang mit der Le­rufs- und Erwerbsunfähigkeit einen 
aufweisen und inwieweit benserwartung bzw. Sterblichkeit 
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das Krankheitspanorama dieser Verrentungsarten in Überein­
stimmung mit der Mortalität steht. 

Der Lebenserwartung der Bevölkerung kommt zentrale sozial­
politische Bedeutung für die Entwicklung des sozialen Si­
cherungssytems zu. Darüber hinaus wird sie als Indikator 
für den Gesundheitszustand verwendet, wobei steigende Le· 

benserwartung als Ausdruck besserer Gesundheit interpre­
tiert wird. 

Die Lebenserwartung ist ein auf der Wahrscheinlichkeits­
rechnung beruhender statistischer Durchschnittswert (vgl. 
PROEBSTING 1984) . Dieser Wert lag gema.6 der abgekürzten 
Sterbetafel der Jahre 1986/1988 für einen männlichen Le­

bendgeborenen bei 71 ,81 Jahren bzw. für eine weibliche Le· 

bendgeborene bei 78, 37 Jahren. Im Vergleich mit den Werten 
aus der Sterbetafel der Jahre 1901/1910 hat die Lebenser­
wartung bei Geburt für die Mä nner um rund 27 Jahre und für 
die Frauen sogar um rund 30 Jahre zugenommen. Die Differenz 
der Lebenserwartung von Männern und Frauen hat sich vor al· 
lern seit Beginn der fünfziger Jahre deutlich weiterentwic­
kelt. Gemäß der abgekürzten Sterbetafel der Jahre 1949/1951 

betrug sie knapp vier Jahre, nach heutigen Werten liegt sie 
bei 6,5 Jahren. Für die Erklärung der unterschiedlichen Le­
benserwartung von Männern und Frauen werden vielfältige 
biologische und soziale Einflußfaktoren herangezogen, die 
allerdings für sich genommmen eine eindeutige Beantwortung 
dieser Frage nicht zulassen (vgl. ARNOLD 1988). 

Die Wahrscheinlichkeit, ein höheres Lebensalter zu errei­
chen, läßt sich auch für Einzelalter errechnen. Man spricht 
in diesem Zusammenhang von der ferneren Lebenserwartung 
(Vgl. PROEBSTING 1984). Während die Lebenserwartung für Le· 
bendgeborene insgesamt einen kontinuierlich zunehmenden 
Verlauf genommen hat, stellt sich dies für die verschie­
denen Einzelalter durchaus unterschiedlich dar. Die 
höchsten Zugewinne an Lebenserwartung sowohl für die Männer 
als auch für die Frauen liegen ·bei den Neugeborenen und bei 
den höheren Lebensaltern . Der prozentuale Zugewinn an Le­
benserwartung in den mittleren Lebensjahren liegt demgegen­
über deutlich darunter. Auch auf die Einzelalter bezogen 
is~ die ~benserwartung der Frauen durchgängig höher als 
bei den Mannern (vgl. ebenda). 
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Im Zusammenhang mit dem Nachweis gesch1echtsspezifischen 
Einflusses langjähriger Berufstätigkeit auf die Lebenser­
wartung hat der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
auf der Grundlage der vorliegenden Rentenbestandsdaten Son­
deruntersuchungen zur Rentnersterblichkeit durchgeführt. 
Dabei wurde u.a. die Sterblichkeit bzw. Lebenserwartung von 
Altersrentnern mit der von langjährig versicherten Frauen 
und von Berufs-und Erwerbsunfähigkeitsrentnern für die 
Jahre 1982/ 1984 (MÜLLER/REHFELD 1985), 1985 ( REHFELD/ 
SCHEITL 1986) und 1986/87 (SCHEITL 1989) verglichen. 

Ohne hier näher auf die methodische Vorgehensweise dieser 
Untersuchungen einzugehen, zeigt sich zunächst eine höhere 
fernere Lebenserwartung für Männer und Frauen bezogen auf 
den Rentenbestand als die, die sich für die Wohnbevölkerung 
entsprechenden Alters errechnet. So lag z.B. die fernere 
Lebenserwartung auf das Jahr 1984 bezogen, nach den Berech­
nungen des VOR, für 65jährige Männer bei 14 , 04 Jahren und 
für Frauen bei 18,12 Jahren. Nach der amtlichen Sterbetafel 
beträgt dieser Zeitraum für 65jährige Männer nu r 13, 51 
Jahre und für Frauen 17,27 Jahre {MÜLLER/REHFELD 1985:393). 

Der Vergleich der ferneren Lebenserwartung von Altersrent­
nern und denjenigen mit langfristiger Ver sicherungszeit 
(mehr als 40 Jahre) ergibt, daß letzterer Personenkeis eine 
auf das Einzelalter bezogene durchgängig leicht höhere Le­
benserwartung aufweist als die aller Rentner und Rentner in­
nen. Für Männer mit mehr als 40 Versicherungsj ahr en im Al­
ter von 65 Jahren liegt die fernere Lebenserwartung demnach 
bei 14,34 Jahren gegenüber 14,16 Jahren für die Vergleichs­
gruppe. Bei Frauen liegt dieser Zeitraum bei 18,69 Jahren 
gegenüber 18, 22 Jahren (hier bezogen auf den gemittelten 
Durchschnittswert 1985/87, SCHEITEL 1989:112). Darüber hin­
aus ergeben diese Berechnungen auch, daß die unterschiedl i­
che Lebenserwartung zwischen Männern und Fra uen für jedes 
Einzelalter auch bei den langjährigen Ver sicherten weite r ­
hin besteht, was der These einer Angleichung der Sterblich­
keit bzw. der Lebenserwartung von langjährig berufstätigen 
Frauen an die der Männer widerspricht (vgl . MÜLLER/REHFELD 
1985: 382 ff.). Gemäß den Berechnungen des VOR für 1985/87 
lag die fernere Lebenserwartung der Versichertenrentnerin­

nen Jahre als die der Männer (SCHEITL um 4, 06 höher 
1989:109). 
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Eine eindeutig geringere Lebenserwartung als die reinen Al­
tersrentner weisen hiernach allerdings die Rentner wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit auf. Bezogen auf das Alter 
65 Jahre, beträgt die fernere Lebenserwartung gemäß der Be­

rechnung 1.985/87 für reine Altersrentner 1.5, 18 Jahre und 
für Altersrentner innen 1. 9, 04 Jahre. Demgegenüber weisen die 
BU/EU-Rentner eine fernere Lebenserwartung von nur 12,15 
Jahren bzw. 1.6, 90 Jahren auf (SCHEITL 1989: 111). Der Unter­
schied in der ferneren Lebenserwartung von 3, 03 Jahren bei 
den Männern und von 2, 24 Jahren bei den Frauen, die wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit verrentet worden sind, be-
1.egt ein gegenüber den reinen Altersrentnern deutlich hö­
heres Sterberisiko. 

4.3.2 Zur Entwickl.ung der Sterblichkeit 

Im Unterschied zur Lebenserwartung die vor allem für retro­
spektive und prospektive Entwicklungsverläufe von Bedeutung 
ist, handelt es sich bei der Entwicklung der Sterblichkeit 
(gemessen an der Zahl der Sterbefälle) um empirisch über­
prüfbares statistisches Datenmaterial, das in die Berech­
nung der Lebenserwartung eingeht. 

Auch die Sterblichkeit kann im Zeitverlauf betrachtet als 
Indikator für den Gesundheitsstand der Bevölkerung herange­
zogen werden. Die folgenden Ausführungen beschränken sich 
auf alters- und geschlechtsspezifische Aspekte. (Zu regiona­
len Unterschieden der Sterblichkeit vgl. KERN/BRAUN 1987; 

zum Problem sozialer Differenzen vgl. ANTONOVSKY 1976; 
SPREE 1981; SCHEPERS/WAGNER 1989) 

Das SCHAUBILD XXVI gibt den prozentualen Anteil an Sterbe­
fällen verteilt auf die jeweiligen Altersgruppen wieder. 
Bezogen auf das Basisjahr 1970 wird der Rückgang der Sterb­
lichkeit für die Zeiträume bis 1980, 1983 und 1986 betrach­
tet (vgl. TABELLE 31). 

Die Werte verdeutlichen, daß dieser Prozeß sowohl nach Ge­
schlechtszugehörigkeit als auch nach Altersgruppen höehst 
unterschiedlich verlaufen ist. Der Rückgang der Sterblich­
keit hat sich bei den Frauen insgesamt stärker vollzogen, 
als dies bei den Männern der Fall war. Sowohl bei den Män­
nern . als auch bei den Frauen ist der stärkste Rückgang bei 
den Jungen und jüngsten Altersgruppen auffällig. In der Al 
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Schaubild XXVI· Rückgang der Sterblichkeit seit 1970 

nach Altersgruppen - in v.H. -
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tersgruppe der 50- bis etwa 60jährigen Männer ist ZWDindest 
bis 1983 ein nur minimaler Rückgang (- 5 v.H.) der Sterbe­
fälle zu verzeichnen. Stärker wird der Rückgang in dieser 
Altersgruppe dann bis 1986. Anhand der folgenden Übersicht 
läßt sich die hohe Übersterblichkeit bei den Männern eben­
falls deutlich machen. 

ÜBERSICHT 

(I) Sterbefälle 1988 (II) Anteil der Sterbe­
in v.H. f ä lle bis zum Alter von 

65 Jahren in v . H. 

insg. 21,66 
Männer 46,97 Männer 30,53 
Frauen 53,02 Frauen 13,80 

(III) Anteil der Sterbefälle (IV) Anteil der 
bis zum Alter von 80 Jahren Sterbefälle in der 
in v.H. Altersgruppe 50-65 

Jahren in v.H. 

insg. 58,51 insg. 14,25 
Männer 69,69 Männer 20,03 
Frauen 48,61 Frauen 9,13 

(STATISTISCHES BUNDESAMT FS 1, Reihe 1, 1990: 109 ff, eigene 
Berechnungen). 

Im Jahr 1988 sind insgesamt mehr Sterbefälle von Frauen als 
von Männern registriert worden (I). Bezogen auf den Anteil 
der Sterbefälle bis zum Alter von 65 Jahren sind aber be­
reits über 3o Prozent der Sterbefälle der Männer und nur 
knapp 14 Prozent bei den Frauen erreicht (II) . Der SO­
Prozentwert wird bei den Frauen erst nach einem Alter von 
80 Jahren erreicht. Der Anteil der Sterbefälle bei den Män­
nern liegt dann schon bei rund 70 Prozent (III). Gemessen 
an allen Sterbefällen liegt die Zahl der Todesfälle in der 
Altersgruppe der 50- bis 65jährigen bei über 20 Prozent 
bei den Männern bzw. bei knapp 10 Prozent bei den Frauen 
(IV). 
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,.3.3 Die häufigsten Todesursachen 

Bekanntlich ist die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung in 
den l~tzten Jahrzehnten immer mehr zurückgegangen, woraus 
auf eine Verbesserung des Gesundheitsstandes insgesamt ge­
schlossen wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Rück­
gang einzelner Todesursachen wesentlichen Einfluß auf die 
Entwicklung der Gesamtsterblichkeit nimmt. 

JUNGE (1986) weist für den Zeitraum von 1968 bis 1978 nach, 
daß der Rückgang der Gesamtsterblichkeit in der Bundesrepu­
blik durch den Rückgang der Herzkrankheiten, der Krankhei­
ten der Atmungs- und der Verdauungsorgane sowie des Lungen­
krebses als Todesursachen bewirkt wurde. Trotz dieses Rück­
gangs stellen diese vier Krankheitsgruppen weiterhin die 
häufigsten Todesursachen dar. 

Sowohl für die Männer als auch für die Frauen wurden im 
Jahr 1989 zu 49,1 v.H. die Krankheiten des Kreislaufsystems 
(ICD 390 - 459) als Todesursachen diagnostiziert. An zwei­
ter Stelle standen die Neubildungen (ICD 140 - 239) mit 
25,1 v.H. und den dritten Platz nahmen die Krankheiten der 
Atmungsorgane (ICD 460 - 519) mit 5,9 v.H. ein. An vierter 
Stelle standen die Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 
520 - 579) (STATISTISCHES BUNDESAMT, FS 12, Reihe 4, 
1990:10 f., eigene Berechnungen). 

Differenziert nach der Geschlechtszugehörigkeit, ist eine 
analoge Verteilung feststellbar, allerdings weist die To­
desursachenstatistik für das Jahr 1989 bei den Männern 
einen ebenfalls hohen Anteil der Verletzungen und Vergif­
tungen (ICD 800 - 999) aus (SCHAUBILD XXVII und XXVIII, 
vgl. TABELLE 32). 

In der Altersgruppe der 50- bis 65jährigen zeigt sich ein 
leicht verändertes Bild, hier sind - verursacht durch den 
hohen Anteil der Frauensterblichkeit an dieser Todesursache 
- die Neubildungen (rund 40 v.H. der Fälle insgesamt) an 
die erste Stelle gerückt. Die Zahl der Sterbefälle aufgrund 
von Neubildungen beträgt bei den Frauen in dieser Alters­
gruppe knapp 48 v.H. und bei den Männern ca. 35 v_.H. Aller­
dings ist die zahl der absoluten Sterbefälle bei den Män­
nern wesentlich höher als bei den Frauen. 
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Schaubild XXVII: Todesursachen 1989 Männer 
- in v.H. -

Kreislauferk. 44,81 

Verdauungskr. 5,08 

Verletzg/Vergiftg. 5,91 
Neubildung 26,88 

Atemwegserkrankung 7,15 

Sonstige 10,11 

Quel le: Statis t isches Bundesamt FS 12, Reihe 4, 1990 

Schaubild XXVIII: Todesursachen 1989 Frauen 
- in v.H. -

Verletzg/Vergiftg. 3,46 

Verdauungskr. 4,28 

Atemwegserkrankung 4,86 

Sonstige 10,9 

Quelle: Sta1istisches Bundesamt FS 12 R . . e,he 4, 1990 
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Schaubild XXIX: Todesursachen 1989 
Männer im Alter 50-65 Jahre 

- in v.H. -

Kreislauferkrankung 
36,56 

Atemwegserk. 
Neubildungen 4,03 

34,81 Verdauungserk. 
8,01 

Quelle: S1atistisches Bundesamt FS 12, Reihe 4. 1990 

Schaubild XXX: Todesursachen 1989 
Frauen im Alter 50-65 Jahre 

- in v.H. -

Neubildungen 47,92 

Sonstige 
16,59 

Atemwegserk. 3,15 

Verdauungserk. 7,01 

Sonstige 16.41 

Quelle: Statistisches Bundesamt FS 12, Reihe 4, 1990 
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Absolut und relativ häufiger sterben Männer dieser Alters­
gruppe an Kreislauferkrankungen (36, 5 v. H.), worunter hier 
vor allem die ischämischen Herzkrankheiten besonders ins 
Gewicht fallen. Weit hinter diesen beiden Todesursachen 
liegen die Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD 520 - 529) 
in dieser Altersgruppe an dritter Stelle - dies gilt glei­
chermaßen für Männer (8 v.H.) und Frauen (7 v.H.). Die 
Krankheiten der Atmungsorgane nehmen schließlich den vier­
ten Rang der relativen Häufigkeiten bei den Todesursachen 
bei den Männern (4 v.H.) und Frauen (3,1 v.H.) in der Al­
tersgruppe der 50 - 65 jährigen ein (SCHAUBILD XXIX und 
XXX, vgl. TABELLE 33). 

Bei dem Vergleich der Frühinvaliditätsdiagnosen mit der To­
desursachenstatistik sind verschieden methodische Probleme 
zu berücksichtigen (vgl. FRENZEL-BEYME/ KEIL 1981). Die Aus­
sagefähigkeit der Todesursachenstatistik hängt u.a. von der 
Treffsicherheit der Diagnosenstellung des Arztes bei der 
Ausstellung der Todesbescheinigung ab (vgl.GIERSIEPEN/ 
GREISER 1989). Der Qualitätsmaßstab der Diagnosedaten liegt 
dabei in: 

- der Häufigkeit mit der Todesbescheinigungen von Notärzten 
ausgestellt werden (mit deutlichen Schwankungen teilweise 
über 10 Prozent) (vgl. MÜLLER/BOCTER 1987), 

- der Häufigkeit, mit der z.B. Altersschwäche und unbekann­
te Todesursachen bescheinigt werden (ICD 780 - 799) (vgl. 

FRENZEL-BEYME 1985), 

- dem Umfang von Sektionen bei den Krankenhaussterbefällen 
(derzeit zwischen 11 und 22 Prozent) (vgl.HÖPKER/BURK­
HARDT 1984). 

- Kontrovers wird diskutiert, inwieweit der Einfluß von Mo­
d7trends bei der_Diagnosenstellung eine Rolle spielt und 
eine solche Entwicklung durch die Bildung von Diagnose­
obergruppen aufgefangen wird (vgl. HACKEL 1980). 

- Bei de7 Dar~te~lun~ langer epidemiologischer Reihen fällt 
auch hier die Jeweils zehnjährige Umstellung des ICD -
Schlüssels stark ins Gewicht (vgl. FRENZEL-BEYME 1985). 

- Auch die Todesursachenstatistik ist beschränkt auf die 
Angabe nur einer einzigen Diagnose. Sie kann damit dem 
Problem der Multimorbidität vor allem in höheren 
Altersgru~pen nicht hinreichend gerecht werden 

(SACHVERSTÄNDIGENRAT 1987: 194). 
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Ein Vergleich der Todesursachenstatistik mit der Diagnose­
statistik des VOR für die Rentenzugänge wegen Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit (vgl. KENTNER et. al. 1983; SKARA­
BIS/TIEMANN 1988) macht deutlich, daß zumindest zwei der 
ermittelten Hauptdiagnosegruppen bei der Frühverrentung 
mit den häufigsten Ursachen für Frühsterblichkeit in der 
Gesamtbevölkerung übereinsti'llllllen. Dies gilt für die Krank­
heiten des I<reislaufsystems und für die Krankheitsgruppe 
der Neubildungen. Psychiatrische Krankheiten, sowie die 
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes 
spielen erwartungsgemäß als Todesursachen eine untergeord­
nete Rolle. 

V. ZOSAMMENFASSUNG 

Auf der Grundlage der absoluten und relativen Häufigkeiten 
der jährlichen Rentenneuzugänge gemäß der Statistik des VOR 
lassen sich bei der Entwicklung des Berentungsgeschehens 
folgende Verläufe erkennen: 

- Bis zur Mitte der 80er Jahre hat die Beendigung des Er­
werbslebens mit vollendetem 65. Lebensjahr gegenüber 
früheren Jahren an Bedeutung deut1ich eingebüßt. 

- Der erneute Anstieg dieser Rentenart seit 1984 ist 
sowohl auf die demographische Besetzung der der Renten­
versicherung zugehenden Geburtsjahrgänge als auch auf 
Eingriffe in das Sozialversicherungsrecht zurückzufüh­
ren. 

-Seit der Einführung der flexiblen Altersgrenze hat sich 
die Rentenzugangshäufigkeit auf die vorgezogenen Mög­
lichkeiten der Beendigung des Erwerbslebens verlagert. 
Im darauffolgenden Zeitraum haben vor allem die Zu­
gangsarten, die bei Vollendung des 60.Lebensjahres in 
Verbindung mit Schwerbehinderung bzw. Berufs- oder Er­
werbsunfähigkeit stehen sowie das Arbeitslosenruhegeld, 
an Bedeutung gewonnen. Dies gilt vor allem für die Män­
ner in beiden Versicherungszweigen. 

- Bei den Frauen steht die Beendigung des Erwerbslebens 
mit vollendetem 60. Lebensjahr im Vordergrund. Auch 
hierbei spielen sowohl demographische Einflüße eine 
wichtige Rolle als auch die Tatsache zunehmend~r F:au­
enerwerbstätigkeit und die damit verbundenen mit eige­
nen Pflichtbeiträgen belegten, länger andauernden Ver­
sicherungszeiten. 

- Die relativen Zugangshäufigkeiten be! ~en Frührentenar­
ten Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfa~igkeit korrespon­
dieren sowohl mit der Entwicklung bei den Altersrenten 
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als auch untereinander. Die Schwankungen der jährlichen 
relativen Zugänge lassen dabei nicht auf eine Verände­
rung des Gesundheitszustandes schließen, sondern sind 
auch hier das Resultat demographischer Faktoren - vor 
allem aber rentenversicherungsrechtlicher Regelungen, 
die wiederum auf das Antragsverhalten der Versicherten 
einzuwirken scheinen. 

Da die relativen Zugangshäufigkeiten nur sehr bedingt 
aussagefähig sind, wurden weitergehende Untersuchungen zur 
Frühinvaliditätsproblematik· durchgeführt und Ergebnisse 
anderer quantitative r Studien herangezogen. Die Entwicklung 
sowohl der Quote als auch des Index ' der unter dem Begriff 
der Frühinvalidität zusammengefaßten Rentenzugangsarten der 
Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit, zeigt deutliche 
Unterschiede im Hinblick auf einzelne Merkmale der Ver­
sicherten. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefaßt 
werden: 

Gegenüber dem Versicherungszweig der Angestellten sind 
die Versicherten in der Arbeiterrentenversicherung 
stärker von der Frühinvalidisierung betroffen. Dies 
wird insbesondere beim Vergleich der absoluten Zugangs­
häufigkeiten deutlich. Dabei liegen die Zugänge der 
Frauen in der Arbeiterrentenversicherung noch über 
denen der Männer in der Angestelltenversicherung. 

-- Von Bedeutung für die Unterschiede bei der Entwicklung 
der Frühinvaliditätszugänge ist das Merkmal des Versi ­
chertenstatus . Die Männer in beiden Versicherungszwei­
gen sind in weitaus höherem Maße pflichtversichert, als 
dies bei den Frauen der Fall ist. Dies gilt zumindest 
bis zum Jahr 1984. Frauen gingen bis zu diesem Zeit­
punkt in hohem Ausmaß als sogenannte latent Versicherte 
der Rentenversicherung zu. 

-- Frühinvalidität erweist sich als ein alternsspezifi­
scher Prozeß, der vor allem i m 6. Lebensjahrzehnt der 
Versicherten zum Tragen kommt. Erst die altersspezifi­
sche Betrachtungsweise macht allerdings deutlich, daß 
Männer in der Arbeiterrentenversicherung deutlich frü­
her und damit auch in höherem Maße dem Risiko der 
Frühinvalidität ausgesetzt sind als Frauen im selben 
Versicherungszweig oder den Versicherten in der Ange­
stelltenversicherung. Während sich bis zum Alter von 
etwa 49 Jahren das Invaliditätsrisiko auf einem mehr 
oder minder festen. Sockel bewegt, steigt es mit zuneh­
mendem Alter d~utlich an. Diese Entwicklung ist in den 
Altersgruppen über 55 Jahren, insbesondere in der Al­
ters9.ruppe der 60- bis 64jährigen Frauen so stark aus­
gepragt, daß der Verlauf der Invaliditätsrate insgesamt 
dadurch bestimmt wurde. 
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-Die Entwicklung des (Teilzeit-} Arbeitsmarktes hat seit 
den Urteilen der Sozialgerichtsbarkeit in den Jahren 
1969 und insbesondere seit 1976 unmittelbar Einfluß auf 
das Frühberentungsgeschehen. Je nach Geschlecht und 
Versicherungszweig zeigt sich eine unterschiedliche 
Einflußstärke, die vor allem für die Frauen in der An­
gestelltenversicherung charakteristisch ist. 

- Frühinvalidität gründet sich auf eine gesundheitlich 
bedingten Leistungseinschränkung der Erwerbsfähigkeit. 
Als medizinische Ursachen der Leistungsminderung werden 
überwiegend sogenannte Volkskrankheiten diagnostiziert, 
die chronisch verlaufen. Die nach Versicherungszweig 
und Ges chlecht in der Rangfolge unterschiedlich häufig­
sten Krankheitsarten sind : die Krankheiten des Kreis­
laufsystems, die Krankheiten des Skeletts der Muskeln 
und des Bindegewebes, die psychiatrischen Krankheiten 
und die Neubildungen. Hinsichtlich der Diagnosehäufig­
keiten zeigen sich Unterschiede nach Versicherungs­
zweig, Geschlechtszugehörigkeit und dem Alter der Ver­
sicherten. Ebenso ist innerhalb der Diagnosehauptgrup­
pen nach Einzeldiagnosen zu differenzieren. 

Im Zeitverlauf haben die vier Diagnosegruppen einen 
tendenziellen Wandel in ihrer Bedeutung als Verren­
tungsursachen erfahren. Einen steigenden Trend seit 
1950 weisen die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln 
und des Bindegewebes sowie die psychiatrischen Krank­
heiten auf. Die Krankheiten des Kreislaufsystems sind 
mit Ausnahme bei den männlichen Versicherten in der An­
gestelltenversicherung, wo ein eher gleichbleibender 
Trend feststellbar ist, rückläufig. Gleichgeblieben ist 
die Häufigkeit der Diagnosehauptgruppe der Neubildungen 
als Verrentungsursache. 

- Hinsichtlich der Mortalität ist eine kürzere Lebenser­
wartung und somit ein höheres Mortalitätsrisiko sowohl 
bei männlichen als auch bei weiblichen Frühinvalidi­
tätsrentnern gegenüber den Altersrentnern statistisch 
nachweisbar. Dabei stimmen die Todesursachen und die in 
der Statistik aufgeführten medizinischen Invaliditäts­
ursachen bei den Diagnosegruppen der Krankheiten des 
Kreislaufsystems und der Neubildungen weitgehend über­
ein . 
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TEIL C: ERKLÄRUNGSANSÄTZE ZUR PRÜHINVALIDITÄTSENTWICKLUNG 

I, FRÖBINVALIDISIERUNG ALS PROBLEM DER SOZIALPOLITIK UHD 
ALS SOZIALWISSENSCHAFTLICHES FORSCHUNGSPROBLEM 

Angesichts des hohen sozialpolitischen Stellenwertes des 
Problems der Frühinvalidität, das sich nicht nur in finan­
ziellen Kostenbelastungen für die Rentenversicherungsträger 
niederschlägt, sondern auch im Falle hoher Zugangswerte als 
Indikator geminderter Lebensqualität gewertet werden kann, 
wird die Erforschung der Ursachen allgemein als notwendig 
anerkannt. Dies läßt sich u.a. auch aus dem sozialgesetz­
lich festgelegten Grundsatz der "Rehabilitation vor Rente" 
ableiten, der aus der Sicht der Rentenversicherungsträger 
in den letzten Jahren um den Begriff der "Prävention" zu 
erweitern ist (vgl. VOR 1987:173 f.). 

Die Diskussion um die Frühinvalidisierung ist hochgradig 
von politischen Interessen bestimmt. Je nach der (sozial-) 
politischen Position, werden sehr unterschiedliche Belege 
zur Erklärung der Ursachen und der Entwicklung des Frühin­
validitätsgeschehens herangezogen. In dieser Diskussion 
werden derzeit hauptsächlich drei Thesen vorgetragen: 

- die These vom arbeitsbedingten Gesundheitsverschleiß, 
- die Arbeitsmarktthese, 
- die Rechtsprechungsthese. 

Jeder dieser Erklärungsansätze weist dabei auf wichtige 
Aspekte bei der Entwicklung des Frühinvaliditätsgeschehens 
hin, wobei allerdings vor allem das Problem der Folgekosten 
der Frühinvalidität im Vordergrund der Betrachtung steht. 
Für sich genommen, ist aber keiner dieser Ansätze aus 
(sozial-) wissenschaftlicher Sicht geeignet, die Kompl exi­
tät der Frühinvalidisierungsprozesse unterworfen sind, hin­
reichend zu erfassen. 

Die quantitative Auswertung der Rentenzugangsstatistik des 
VOR machte deutlich, daß das Ausmaß der Rentenzugänge wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit von einer Vielzahl von Vari­
ablen beeinflußt wird und somit aus den Veränderungen der 
Zugangszahlen z.B. nicht gleichzeitig auf eine Veränderung 
des Gesundheitsstandes rückgeschlossen werden kann. Doku­
mentiert wird darüber hinaus nur der Tatbest and der von den 



124 

Trägern der Rentenversicherung tatsächlich bewilligten, in 
einem Berichtsjahr zugehenden Rentenfälle. Es handelt sich 
somit lediglich um den Endpunkt eines rentenrelevanten 
Sachverhaltes. 

Nicht erfaßt werden die Vorgänge, die im Vorfeld der end­
gültigen Verrentung liegen. Dies betrifft sowohl die sozia­
len Bedingungen, die die Verrentungsentscheidung beeinflus­
sen, als auch die subjektive Bereitschaft eines Versicher­
ten, einen diesbezüglichen Antrag zu stellen. 

Nach dem stand der Forschung erweist sich Frühinvalidisie­
rung als ein altersspezifischer Proze.ß, in dem medizini­
sche, juristische und arbeitsmarktpolitische Faktoren glei­
chermaßen zum Tragen kommen. Insofern stellt die Ermittlung 
der Ursachen von Frühinvalidität eine wissenschaftliche, 
interdisziplinäre Forschungsaufgabe dar. 

Im folgenden wird auf die oben aufgeführten Thesen im ein­
zelnen eingegangen und ihr Erklärungswert für die Frühinva­
liditätsproblematik untersucht . Die jeweils in diesen Er­
klärungsansätzen enthaltenen Aspekte werden aufgenommen und 
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive weitergeführt. 

1.1 Die These vom arbeitsbedingten Gesundbeitsverschlei8 

Dieser Erklärungsansatz, der sich vor allem mit der Frage 
der Ursachen von Frühinvalidität befaßt, wird überwiegend 
von gewerkschaftlicher Seite vorgetragen. Die quantitative 
Zunahme des Anteils der Renten wegen Berufs- und Erwerbsun­
fähigkeit wurde hier vor allem im Zusammenhang mit der 
"Humanisierung des Arbeitslebens" diskutiert und als Indi­
kator für Gesundheitsverschleiß infolge gestiegener Ar­
beitsanforderungen interpretiert ("Arbeit macht krank") 
(vgl. z.B. SCHARF 1980; WSI 1983; HOFEMANN/SCHARF 1984). Da 
Frühinvalidität in engem Zusammenhang mit der Erwerbstätig­
keit steht, sind nach diesem Erklärungsansatz die Ursachen 
hierfür überwiegend in den betrieblichen Arbeitsbedingungen 
zu finden (vgl. KONSTANTY 1983). 

Als Beleg für diese Argumentation werden u.a. Untersu­
chungsergebnisse aus dem Bereich der Arbeitsmedizin heran­
gezogen, die besondere, durch spezielle Arbeitsabläufe be­
dingte Belastungen, wie z.B. Lärm, Hitze, Nässe, staub 
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usw., hervorheben und in einen direkten (kausalen) Zusam­
menhang mit bestimmten Krankheitsarten (Lärmschwerhörig­
keit, Staublunge, Krebserkrankungen) stellen. Hierbei han­
delt es sich um Berufskrankheiten, deren Anerkennung (und 
damit Entschädigungsfähigkeit gemäß§ 551 RVO) den arbeits­
medizinischen Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwi­
schen einer in der Regel physikalisch-chemischen Noxe, z.B. 
einer Schadstoffeinwirkung, und einer Erkrankung, die bei 
derjenigen Berufsgruppe überzufällig auftritt, die dieser 
Einwirkung ausgesetzt ist, voraussetzt. 

Der Verweis auf die Berufskrankheiten für die Erklärung der 
Ursachen von Frühinvalidität ist allerdings nur sehr einge­
schränkt aussagefähig. Aufgrund der geforderten Kausalität 
ist das Spektrum der Berufskrankheiten nur begrenzt (vgl. 
MERTENS 1987 : 75). Eine Verbindung zum Krankheitsspektrum 
des Frühinvaliditätsgeschehens ist nicht herstellbar. 

Da der Nachweis eines Zusammenhangs von Arbeit und Krank­
heit nur eingeschränkt kausal belegt werden kann, wurde 
etwa seit Beginn der achtziger Jahre in der gewerkschafts­
politischen Diskussion stärker auf den Begriff der 
"Arbeitsbedingtheit" von Krankheitsurachen verwiesen (KON­
STANTY 1983) . 

Eingeführt wurde dieser Begriff mit dem Arbeitssicherheits­
gesetz (§ 3 Abs. 2 Nr. 3c ASiG) im Jahr 1973. Im Rahmen 
dieses Gesetzes wird den Betriebsärzten die Aufgabe aufer­
legt, Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen zu ermitteln, 
die hierzu erfassten Daten auszuwerten und dem Arbeitgeber 
entsprechende Maßnahmen zur Verhütung derartiger Krankhei­
ten vorzuschlagen. 

Von arbeitsmedizinischer Seite (z.B. RUTENFRANZ 1983; HERN­
BERG 1984; FUNKE/TILLER 1985) ist immer wieder betont wor­
den, daß es sich bei dem nicht näher festgelegten Begriff 
arbeitsbedingter Erkrankungen nur um ein Konzept zur Er­
mittlung präventiver Maßnahmen handeln kann, der nicht un­
ter dem Aspekt der Entschädigungsfähigkeit durch die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung zu diskutieren ist, wie 
dies verschiedentlich vorgetragen wird ( vgl. z.B. TENN­
STEDT 1978; KONSTANTY 1983). Insofern kommt der definitori­
schen Abgrenzung dieses Begriffs von dem Begriff der Be­
rufskrankheiten in der diesbezüglichen Diskussion eine be­
sondere Bedeutung zu (vgl. hierzu KENTNER/VALENTIN 1986). 
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Löst man sich von dieser, unter entschädigungsrechtlichen 
Aspekten geführten Diskussion, so kann das Konzept arbeits­
bedingter Erkrankungen in der sozialwissenschaftlichen For­
schung für die Ermittlung bestimmter Risiken über das Ent­
stehen frühinvaliditätsrelevanter Erkrankungen als durchaus 
tragfähig angesehen werden (vgl. v. FERBER/ SLESINA 1981; 

MÜLLER 1981; BRAUN et.al. 1982; SLESINA 1987). (Im Hinblick 
auf die folgenden Ausführungen muß betont werden, daß hier 
nur Untersuchungsansätze behandelt werden, die die Arbeits­
bedingtheit von chronischen Krankheiten zu lokalisieren 
versuchen, mit dem Ziel ihrer Präv ention durch betriebliche 
Arbeitsschutzmaßnahmen). 

Dem Kausalmodell als Grundlage des arbeitsmedizinischen 
Forschungsansatzes stehen epidemiologische, sozialmedizini­
sche und medizinsoziologische Forschungsansätze gegenüber, 
die die soziale Bedingtheit bei der Krankheitsentstehung 
betonen (soziogenetisches Paradigma) (im überblick vgl. 
WALTZ 1981: 40 ff.). Krankheit beruht danach - verkürzt dar­
gestellt - nicht, wie in der rein naturwissenschaftlich 
orientierten Medizin vorherrschend, auf nur einer 
(somatischen) Ursache, sondern auf einer "multifaktoriellen 
Genese", wobei eine hierarchische Wirkung von sozialen und 
ökologischen Einflüßen (tertiäre Risikofaktoren) auf die 
Psyche und das Verhalten (sekundäre Risikofaktoren) aus­
geht. Dies kann wiederum zu Organreaktionen (primäre Risi­
kofaktoren) und schließlich zur Entstehung von Krankheit 
führen (vgl. SCHAEFER/BLOHMKE 1972:165 ff.: PLANZ 1973: 11 
ff.) • 

Bezogen auf die Analyse der Arbeitsbedingtheit von chroni­
schen Krankheiten werden, über die Ermittlung schadstoffge­
bundener Gefahren hinausgehend, mögliche negative Risiken 
in der sozialen Arbeitsumwelt (Belastungen), die auf den 
einzelnen über- bzw. unterfordernd wirken (Beanspruchung), 
erforscht. Als Indikatoren hierfür können u. a. Daten zur 
Arbeitsunfähigkeit dienen, wobei unterstellt ist, daß es 
sich bei chronischen Krankheiten um wiederkehrende Krank­
heitszustände handelt, deren Schweregrad bzw. Krankheits­
wert Arbeitsunfähigkeit bedingt. Darüber hinaus wird von 
einer konstanten Beziehung der chronischen Krankheiten zu 
innerbetrieblichen Belastungs- und Beanspruchungsschwer­
punkten (Risikosituation) ausgegangen, die sich durch un­
terschiedlich verteilte Häufigkeiten des Auftretens dieser 
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Krankheiten (Prävalenztabellen) statistisch nachweisen las­
sen (v.FERBER/SLESINA 1981:40). 

Im Unterschied zum Kausalmodell, wonach nur derjenige er­
kranken kann der einer Noxe ausgesetzt war, räumt die hier 
beschriebene Vorgehensweise ein, daß nicht nur Personen re­
lativ häufiger erkranken die der Risikosituation ausgesetzt 
sind, sondern auch diejenigen, die ihr nicht ausgesetzt 
sind durchaus erkranken können ( vgl. ebenda:41). 

Zur Frage inwieweit bestimmte chronische (degenerative und 
funktionelle) Erkrankungen auf spezifische Arbeitseinflüße 
zurückführbar sind, liegen auf der Grundlage des Risikofak­
torenkonzepts zahlreiche Untersuchungen vor, die diesen Zu­
sammenhang bestätigen (vgl. im Überblick z.B. KARMAUS 
et.al. 1979; v . FERBER/STANDFEST 1981; HAUß (Hrsg.) 1982; 
FRICZEWSKI et.al. 1982). Im folgenden wird hierauf näher 
eingegangen, wobei weniger die Ergebnisse, bezogen auf Ein­
zelerkrankungen, als vielmehr die methodische Vorgehens­
weise und die theoretischen Konzepte derartiger Untersu­
chungen erörtert wird. 

1.1.1 Methodik und Datengrundlage ~ür die Ermittlung der 
Arbeitsbedingtheit chronischer (Verschleiß-) 
ltrankhei te.n 

Die Ermittlung des arbeitsbedingten Einflusses bei der Ent­
stehung von Krankheiten erfolgt mittels methodisch kontrol­
lierten Gruppenvergleichs. Zu berücksichtigen ist dabei, 
auf welcher Ebene derartige Forschungen angesiedelt sind. 
Sie können überbetrieblich als Branchen - oder Berufsgrup­
penvergleiche oder als betriebsepidemiologische Untersu­
chungen durchgeführt werden. Das Untersuchungsdesign hängt 
ab von den zur Verfügung stehenden Daten ( im überblick 
vgl. GREISER 1981:9 ff.; SLESINA 1987:6 ff.). Für eine 
große Zahl von diesbezüglichen Untersuchungen stellen die 
prozeßproduzierten Daten der gesetzlichen Krankenversiche­
rungsträger die empirische Datenbasis dar. 

Als ein Indikator des Krankheitsgeschehens findet häufig 
der "amtliche Krankenstand" Verwendung (Statistiken des 
Krankenstandes werden in regelmäßigen Abständen u.a. im 
BUNDESARBEITSBLATT, das vom Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung herausgegeben wird, veröffentlicht). 
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Dieser, nur wenig differenzierte Indikator bezeichnet das 
verhäl tnis der zu einem Stichtag (bescheinigt) arbeitsunfä­
hig gemeldeten Pflichtmitglieder einer gesetzlichen Kran­
kenkasse zu deren Gesamtzahl. Er erfaßt damit nicht etwa 
Krankheit oder eine bestimmte Krankheitsart, sondern das 
vorliegen einer Ar bei tsunf ähigkei tsbescheinigung, ausge­
stellt durch den behandelnden Arzt, der aufgrund eines kon­
kreten Krankheitsbildes eines Arbeitnehmers dessen Arbeits­
unfähigkeit bescheinigt . 

Krankenstandsuntersuchungen haben vor allem im Zusammenhang 
mit der Wirtschaftsentwicklung (konjunkturelle Abhängig­
keit) Bedeutung erlangt (vgl. z.B. PREISER/ SCHRÄDER 1983). 
Ergebnisse über Unterschiede bei der Entwicklung des Kran­
kenstandes liegen unte r alters-, geschlechts- und her­
kunftsspezif ischen Merkmalen sowie nach Ländern, Regionen 
und Kassenarten vor (vgl. i m Überblick BÜRKHARDT/0PPEN 
1982; SEHREND 1983; PFAFF et. al. 1986). 

Differenzierter als die amtliche Krankenstandsstatistik 
sind die Krankheitsartenstatistiken der Krankenkassen, ins­
besondere der Allgemeinen Ortskrankenkassen und der Be­

triebskrankenkassen. Hierbei wird die Zahl der Arbeitsunfä­
higkeitsfälle, die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, die Anzahl 
und Dauer der stationären Behandlung, u.a. nach Ge­
schlechtszugehörigkeit und Altersgruppen ausgewiesen. 

GEORG et.al. (1982) haben auf der Grundlage einer Quer­
schnittsanalyse von Arbeitsunfähigkeitsdaten der Mitglieder 
der Betriebskrankenkassen im Jahr 1980 sowohl branchen-· als 
auch arbeitsbereichsspezifische Beanspruchungs- und Bela­
stungsschwerpunkte, die mit hohen Fallzahlen von Arbeitsun­
fähigkeiten verbunden sind, ermitteln können. Differenzie· 
rungen hinsichtlich der Häufigkeit der Arbeitsunfähigkeits­
fälle werden danach insbesondere unterhalb der Branchen in 
jeweiligen Betriebsbereichen deutlich . Die höchste Zahl von 
AU-Fällen je 100 Versicherte weisen sowohl die Männer als 
auch die Frauen des produzierenden Gewerbes auf. Es folgen 
Verkehr, Handel und Verwaltung . Nach Arbeitsbereichen ge­
gliedert finden sich hohe Anteile von AU-Fällen im Fahr· 
zeugbau (Männer und Frauen) . In der Textilindustrie sind 
~ie Spin~erei~n (Männer) und die Färbereien (Frauen) stark 
überreprasentiert. Innerhalb der Druckindustrie sind für 
Frauen im Bereich der allgemeinen Dienste und in der wei-
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terverarbeitung die höchsten AU-Häufigkeitsraten auffällig. 
Sie werden allerdings von den Männern im Produktionsbereich 
der allgemeinen Dienste noch übertroffen. 

Bezogen auf die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ergibt sich 
für die Arbeitsbereiche eine andere Verteilung. Danach sind 
Frauen in der Elektrotechnik/Optik, der Textilerzeugung, 
der chemischen Industrie und der Druckindustrie länger ar­
beitsunfähig als die männlichen Pf1ichtversicherten. Männer 
weisen demgegenüber in den Zweigen Nahrung, Steine/ Er­
den/Keramik und Maschinenbau längere Arbeitsunfä­
higkeitszeiten auf (vgl. GEORG et. al. 1982:304) . 

Derartige Populationsstudien auf der Basis von Arbeitsunfä­
higkeitsfällen, wie sie von den gesetzlichen Krankenversi­
cherungsträgern erfaßt werden (vgl. z.B. auch MüLLER 1981; 
BEHRENS/VOGES 1990), können durchaus Hinweise auf die Ver­
teilung besonderer Belastungs- oder verschleißschwerpunkte 
geben, sind aber aufgrund ihres Allgemeinheitsgrades und 
methodischer Probleme, die mit einer diesbezüglichen Quer­
schnittsanalyse verbunden sind ( "confounding factors", 
"healthy worker effect"), für den Nachweis der Arbeitsbe­
dingtheit von Krankheiten mit dem Ziel ihrer Prävention we­
nig geeignet und somit nur als ein erster Schritt in die 
richtige Richtung zu werten (vgl. kritisch hierzu RUTEN­
FRANZ 1983:259 f.; KENTNER/VALENTIN 1986:29 ff.). 

SCHRÖER/v.FERBER (1987) sehen in der Verwendung personenbe­
zogener Arbeitsunfähigkeitsdaten im Langzeitvergleich, die 
zu sogenannten Patientenkarrieren (Geburtsjahr, Tätigkeits­
bereich, Leit- und Zusatzdiagnosen, Dauer der AU) aufberei­
tet werden, eine geeignetere Möglichkeit der Risikoerken­
nung und damit der Selektion einzelner Personen mit begin­
nenden gesundheitlichen Problemen (Krankheitsfrüherkennung) 
oder von Personen aus gesundheitlichen Risikopopulationen 
(primäre Prävention) (ebenda:38). 

Das Ziel dieser Untersuchung wird in einer Verbesserung der 
Einbestellpraxis durch den Vertrauensärztlichen Dienst ge­
sehen, wobei auf der Grundlage der gewonnenen Informationen 
gemeinsam mit den betrieblichen Instanzen (Arbeitgeber, Be­
triebsrat, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit) 
Strategien zur Gesundheitsvorsorge entwickelt werden können 
(ebenda: 39) . 
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schließlich liegen Forschungsarbeiten vor, die auf der 
Ebene des Einzelbetriebes Daten erheben. Grundlage derarti­
ger betriebsepidemiologischer Untersuchungen können sowohl 
Befragungs- und Beobachtungsdaten sein als auch Daten, die 
im betrieblichen Verwaltungsablauf anfallen (z.B. Daten der 
Betriebskrankenkassen, des Betriebsärztlichen Dienstes 
usw.). Aufgrund der hier gegebenen möglichen Vergleichbar­
keit von subjektiven Befindensaußerungen mit ergonomisch 
meßbaren Arbeitsanforderungen und -belastungen und medizi­
nischen Untersuchungsbefunden erscheint diese Vorgehens­
weise gegenüber dem überbetrieblichen epidemiologischen Un­
tersuchungsansatz für die Analyse der Arbeitsbedingtheit 
von chronischen Krankheiten mit dem Ziel ihrer Prävention 
besonders geeignet (vgl. SLESINA 1987:25 ff.). 

Theoretische Ansätze/Konzeptetür die Ermittlung 
der Arbeitsbedingtheit chronischer (VerschleiS-1 
Krankheiten 

Als forschungsleitend für derartige Analysen haben sich vor 
allem zwei theoretische Konzepte durchgesetzt: 

- das Belastungs-Beanspruchungskonzept, 
- das Konzept des psychosozialen Stresses. 

1.1.3 Zum Belastungs-Beanspruchungskonzept 

Grundannahme des Belastungs-Beanspruchungskonzepts ist ein 
"mechanistischer" Zusammenhang, wonach Arbeitsbelastungen, 
vermittelt durch persönliche Merkmale des Arbeitenden, zu 
individuellen Beanspruchungen führen . Die langfristig pa­
thogene Relevanz von Belastungen beruht auf ihrer zeitli­
chen, situativen und quantitativen Kumulation, wobei das 
Erkrankungsrisiko entweder unmittelbare Folge der Bela­
stungskumulation ist oder durch die überschreitung eines 
Dauerleistungsgrenzwertes (z.B. Ermüdung) entsteht. Als in­
tervenierende Variable ist in diesem Zusammenhang die per­
sonenspezifische "Belastbarkeit" einzubeziehen (vgl. ROMERT 
1973). 

Dieses Konzept, das vor allem arbeitsmedizinischen und er­
g~nomisch~n Untersuchungen zugrunde liegt (zur Abgrenzung 
dieser Wissenschaftsbereiche untereinander und gegenüber 
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der Sozialmedizin vgl. DFG 1980: 12 ff . ) , wurde aufgrund 
seines Allgemeinheitsgrades zunehmend ergänzt und differen­
ziert. Dies bezieht sich insbesondere auf die Analyse der 
Arbeitsbelastungen (Tätigkeitsanalyse), die in einen kom­
plexen Zusallllllenhang (System Mensch-Arbeit) gestellt werden 
(vgl . LAURIG 1982: 27ff.). 

Gegenüber dem allgemeinen Belastungs-Beanspruchungs- kon­
zept, das den Menschen lediglich in seiner psychophysischen 
Konstitution - als intervenierende Variable - einbezog, be­
rücksichtigt das erweiterte Konzept nunmehr auch die Frage, 
inwieweit der Beschäftigte bereit ist, sich den an ihn ge­
stellten Arbeitsbelastungen zu unterwerfen, und die Art und 
We i se ihrer Bewältigung. Die Reaktionsmuster (aktiv-lei­
stungsorientiert oder passiv-beanspruchungsminimierend) 
werden gemäß dieses Konzepts als "Aktivität" bezeichnet 
(ROMERT/ RUTENFRANZ 1975 : 23 ff.) .In zeitlicher Hinsicht kann 
der Umfang der Beanspruchung des einzelnen zu oder abneh­
men, je nachdem, wie er auf die Arbeitsbelastungen, denen 
er ausgesetzt ist, reagiert. So kann z.B. trotz gleichblei­
bender Belastungen die Beanspruchung aufgrund von Gewöh­
nung, Training usw. abnehmen. Andererseits kann dauerhafte 
Beanspruchung aber auch zu Funktionsminderungen des Orga­
nismus und damit zu Erkrankungsrisiken führen. In diesem 
Fall steigt die Beanspruchungshöhe trotz gleichbleibender 
Belastungen (vgl. ebenda : 25). 

Als eine Aufgabe der Arbeitsmedizin und der Ergonomie wird 
die Ermittlung von Schwellenwerten, wie der sogenannten 
Dauerleistungsgrenze, angesehen. Diese ergibt sich bei kör­
perlicher Arbeit, z.B . aus der Feststellung von Veränderun­
gen der Pulsfrequenz oder aus der irreversiblen Abnahme der 
Funktionsfähigkeit eines Organs bzw. des Organismus 
(Ermüdung) (vgl. ausführlich ROHMERT 1973; ZIMMERMANN 
(HRSG.) 1982) . Deutlich schwieriger stellt sich die Ermitt­
lung von Schädigungsgrenzen bei mentaler und emotionaler 
Belastung dar. Hierfür hat das ergonomische Belastungs-Be­
anspruchungskonzept bislang nur unzureichend Antwortenge­
funden . 

Nach dem ergonomischen Konzept treten pathogene Belastungen 
in der Regel nur oberhalb der ermittelten Schädigungsgren­
zen auf, die innerhalb der Arbeitssituation (Ar-beitsrhyth­
mus) durch Erholzeiten nicht kompensierbar sind. Implizit 
ist dieses Konzept auf die Ermittlung kurzzeitiger Krank-
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heitsrisiken ausgerichtet, da es die Möglichkeit der Mitbe­
dingtheit langfristiger Arbeitsbelastungen, die unterhalb 
der Dauerleistungsgrenze liegen, für das Entstehen chroni­
scher Krankheiten unberücksichtigt läßt. Dem Belastungs-Be­
anspruchungskonzept fehlt damit die Langzeitperspektive. 

Darüber hinaus werden kritische Einwände gegenüber dem er­
weiterten Belastungs-Beanspruchungsmodell der Arbeitswis­
senschaft von seiten der Arbeits- und Medizinsoziologie er­
hoben, wobei vor allem auf analytische Kürzen dieses Kon­
zepts aufmerksam gemacht wird (vgl. FRICZEWSKI et. al. 
1982: 25 ff.; SLESINA 1987: 51 ff.). Arbeitsbelastungen sind 
danach nicht auf bloße Sachinhalte (spezielle Arbeitsaufga­
ben und Arbeitsanforderungen) begrenzt, sondern sind viel­
mehr in einen sozial-normativen Kontext eingebettet 
(soziale Formen der Durchsetzung der Arbeitsbelastungen, 
soziale Anpassungszwänge, Kontrollen, Sanktionen). Die Be­

rücksichtigung des normativen Charakters ermöglicht es nach 
dieser Auffassung, sowohl die Handlungsgründe des einzelnen 
als auch den emotionalen Lastcharakter der Arbeitsbelastun­
gen soziologisch zu hinterfragen. 

Die sozialepidemiologische und medizinsoziologische Kritik 
an dem Belastungs-Beanspruchungskonzept bezieht sich auch 
auf die Berücksichtigung des Beschäftigten als bloßem Trä­
ger individueller, typologischer Merkmale, dessen Arbeits­
handeln im Aktivitätsbegriff als energetisch-mentales Tä­
tigsein nur verkürzt erfaßt ist. Arbeitshandeln wird demge­
genüber als "soziales Handeln" verstanden. Der Beschäftigte 
nimmt eine betriebliche Position (Rolle) ein, mit der be­
stimmte offizielle und inoffizielle Verhaltenserwartungen 
verknüpft sind. Er nimmt die normative Geltung der Ar­
beitsanforderungen (-belastungen) wahr und setzt sie in 
"normerfüllende Handlungen" um (SLESINA 1987: 61). Von Be­

deutung in diesem Zusammenhang ist der Begriff des Selbst­
zwanges, womit die antizipierende Anwendung betrieblicher 
Normen und Sanktionen bei der Handlungssteuerung seitens 
des Beschäftigten gemeint ist. Die Bereitschaft zur Über­
nahme von Belastungen, die für ihn auch mit Überforderung 
verbunden sein kann, ist dabei abhängig von dem Grad der 
Identifizierung mit den Arbeitsanforderungen und ihrem po­
sitiven Prestige- und Sanktionswert oder aber von der Angst 
vor Lohn- und Statusverlust. 
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Wenn gleich die Bereitschaft der Erfüllung betrieblicher 
sanktionsbesetzter Verhaltenserwartungen in der Arbeitssi­
tuation als sehr hoch einzuschätzen ist, muß allerdings die 
gesamte Handlungsorientierung des Beschäftigten, wie z.B. 
persönliche Ziele, der (erlernte) soziale Standard des zu­
mutbaren sowie die Bewertung der Angemessenheit von Lei­
stungsanforderungen und finanzieller Kompensation (Lohn­
höhe) berücksichtigt werden (vgl. ebenda). 

Über die betrieblich-normativen Leistungsanforderungen, die 
an ihn gestellt werden, und über seine persönlichen Merk­
male hinaus ist das Leistungsverhalten eines Beschäftigten 
ebenso im Kontext der jeweiligen Arbeitsgruppe (Kollegen) 
zu sehen. Von hier können nicht nur bestimmte Gruppenstan­
dards bezüglich des Leistungsniveaus ausgehen, sondern auch 
gegenseitige Unterstützung ("social support") und Hilfelei­
stungen. 

SLESINA bezeichnet den betrieblichen Normen-, Kontroll- und 
Sanktionszusammenhang als einen "symbolisch-interpreta­
tiven" und "symbolisch-interaktiven Konditionalzusammen­
hang", der auf die Beschäftigten als Belastung im Sinne der 
stets gegenwärtigen Fehler- und Sanktionsmöglichkeiten 
wirkt. Hierbei handelt es sich um bedeutungshafte, d.h. 
Wahrnehmungs- und interpretationsgebundene Belastungen 
(ebenda:62). 

Da sich nach diesem handlungssoziologischen Ansatz der fak­
tische Belastungscharakter der Arbeit aus der Wechelwirkung 
des sinnhaft orientierten Verhaltens der Person gegenüber 
der Situation entwickelt bzw. konkretisiert, scheint dieser 
theoretische Ansatz letztlich nur eine individualisierte 
Sichtweise der Belastungsanalyse zuzulassen. SLESINA weist 
demgegenüber darauf hin, daß durch die Berücksichtigung des 
betrieblich sozial-normativen Kontext, in den die spezifi­
schen Arbeitsbelastungen eingebettet sind und der zu ihrer 
Durchsetzung beitragen soll, die individuelle Verhaltensva­
rianz eingeschränkt ist. Aufgrund der sozial-normati ven 
Festlegung einer betrieblichen Tätigkeit bzw. Position er­
gibt sich für verschiedene Beschäftigte, die die gleiche 
Tätigkeit ausüben bzw. die gleiche Position einnehmen, ein 
relativ einheitlicher Belastungskern (ebenda:64). 

Das hier dargelegte theoretische Konzept einer betriebse­
pidemiologischen Arbeitsanalyse bezieht die subjekti ve Kom-
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ponente ( su.bj ekti ve Wahrnehmung, Alltagsinterpretation) der 
Betroffenen in die Belastungsanalyse ein und ermöglicht so­
mit einen soziologischen Zugang für die Ermittlung der Ar­
beitsbedingtheit von Krankheiten bzw. der Entstehung von 
Krankheitsrisiken. 

1.1., zum xonzept des psychosozialen Stresses 

Für die Erfassung arbeitsbedingter Krankheitsrisiken hat in 
den letzten Jahren zunehmend die Streßforschung einen Bei­
trag geleistet. Das ihr zugrundeliegende Streßkonzept zeigt 
Parallelen zum Belastungs-Beanspruchungskonzept, geht al­
lerdings in vielen Punkten weit darüber hinaus, da es ill 
stärkeren Ausmaß am soz iogenetischen Paradigma der Krank· 
heitsentstehung orientiert ist. Der Überblick von WALTZ 

(1981) zeigt, daß der Einfluß von psychosozialem Streß als 
Risikobedingung für verschiedene Krankheitsformen als empi­
risch gesichert anzusehen ist. Das Streßkonzept scheint 
auch dazu geeignet, Krankheitsursachen aufgrund physischer 
vor allem aber psycho-mentaler Belastungen in der Arbeits· 
welt zu ermitteln. 

Grundlegend für den theoretischen Streßbegriff ist die An· 
nahme einer herzustellenden Anpassungsleistung des Menschen 
an Veränderungen seiner Lebensumwelt. Das Auftreten von 
physiologischen und/oder psychosozialen Stressoren verän· 
dert das angestrebte Gleichgewichtsverhältnis (Homöostase) 
und mobilisiert persönliche und soziale Ressourcen des In· 
dividuums. Sind die vorhandenen Ressourcen für die Anpas· 
sung an die veränderten Bedingungen nicht ausreichend bzw. 
mißlingt die Anpassungsleistung, so erhöht sich das Erkran· 
kungsrisiko (im Überblick vgl. HEIM 1986:343 ff.). 

Nach SELYE (1974) bedeutet Stress zunächst nur die rein 
physiologische Reaktion des Organismus (neuroendokrines Re· 
aktionsmuster) auf Umwelteinflüsse, die auf das Gleichge· 
wichtsverhä1tn1s störend einwirken und damit eine Anpas· 
sungsleistung erfordern (allgemeines Adaptionssyndrom). Das 
physiologische Reaktionsmuster (Streß) ist dabei eher 
gleichförmig, während die Störgrößen ( Stressoren) variieren 
können. Gelingt es dem Organismus nicht, aufgrund des Ausm· 
asses (Dauer, Häufigkeit, Intensität) der Störgrößen sich 
den veränderten Bedingungen anzupassen, erhält Streß eine 
pathogene Bedeutung. 
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Von der sozialwissenschaftlichen Forschung wurde am physio­
logischen Streßmodell kritisiert, daß es die emotionale Be­
deutungswahrnehmung und -bewertung der Stressoren weitge­
hend außer acht läßt. Über Einflüsse wie z.B . Hitze, Kälte, 
Lärm usw. hinaus, ist der einzelne auch Stressoren ausge­
setzt, die seinem psychosozialen Umfeld entstammen. Die Art 
und Weise individueller Wahrnehmung der psychischen und so­
zialen Umwelteinflüsse entscheidet über das pathogene Ri­
siko. Psychosoziale Stressoren können langfristiger 
(c hronischer) Natur sein und mit der sozialen Lebenssitua­
tion im Zusammenha ng stehen. So haben sich zahlreiche For­
schungsarbeiten bereits schon früh mit Einflüssen der so­
zialen Lage (z . B. MOSSE/ TUGENDREICH (HRSG.) 1913 (1981); 
ABHOLZ (HRSG.) 1976; OPPOLZER 1986), des sozialen Wandels 
(z .B. PFLANZ 1962 (1986)) oder soziokulturellen Einflüssen 
(SIEGRIST 1975) auf die Krankheitsentstehung befaßt. 

Mit der Bedeutung eher kurzzeitiger Veränderungen der 
psychsozialen Lebensumwelt für die Auslösung psychischer 
und somatischer Krankheiten hat sich die "Life-event-For­
schung" beschäftigt (vgl. im Überblick HEIM 1986:355 ff.). 
Die mehr oder minder plötzlich eintretende Veränderung der 
i ndividuellen Lebensbezüge, wie z . B. der Tod des Ehepart­
ners, Scheidung usw., kann zu einer Lebenskrise führen und 
dadurch zur Krankheitsauslösung beitragen. Dies gilt insbe­
sondere für Fälle, in denen der Betroffene bereits dauer­
haften Belastungen ausgesetzt ist und bestimmte psychische 
Dispositionen (z.B. Typ-A-Verhalten, vgl. z.B. BADURA 
et . al. 1987 a) entwickelt hat. 

Neben den lebensweltlichen Einflüßen, die als Stressoren 
wirken können, sind selbstverständlich auch Einflüsse der 
Arbeitswelt in ihrer Bedeutung für die Krankheitsentstehung 
untersucht worden (vgl. z.B. KARMAUS et. al. 1979). Auch 
hierbei ist zwischen langfristig wirkenden Stressoren, die 
sich z.B. aus der organisatorischen und zeitlichen Struktur 
der Arbeit ergeben oder mit dem Ausmaß der Verantwortung am 
Arbeitsplatz zusammenhängen (z.B. Nacht- und Schichtarbeit, 
Lärm, Monotonie, Funktionskontrolle, Leitungstätigkeit) und 
kurzzeitig wirkenden Einflüssen (z . B. Arbeitsplatzwechsel, 
Abgruppierung, Entlassung, Pensionierung usw.) zu unter­
scheiden. 
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Dem psychosozialen Streßkonzept zuzuordnende zentrale Be­

griffe sind "coping" und "social support" (vgl. BADURA 
1981) . Während "coping" das intraindividuelle Bewältigungs­
bzw. Reaktionsverhalten des einzelnen meint, bezieht sich 
"social support" auf die interindividuellen Hilfe- und Un­
terstützungssysteme (z.B. Familie, Freunde usw.) . Das kör­
perliche und/oder psychische Krankhe itsrisiko (zu erklä­
rende Variable) hängt ab vom Wechselverhältnis der Stresso­
ren zu den persönlichen und sozialen Ressourcen. Inwieweit 
bei den Betroffenen aufgrund eingetretener Veränderungen 
tatsächlich eine negative Streßreaktion (Disstreß) ein­
tritt, die Anpassungsleistung friktionslos erfolgt oder so­
gar ein eher positiver Stimulus (Eustreß) ausgelöst wird, 
ist abhängig von der individuellen Situationsbewertung. So­
ziologisch gesehen, kann die Bewertung und soziale Deutung 
("Sinngebung") z.B. als erlernt (Sozialisationsaspekt) an­
gesehen werden (vgl. SELIGMAN 1979; SCHNABEL 1988) und/oder 
durch die sozialstrukturelle Eingebundenheit des Betroffe­
nen als sozial vermittelt (Rollen- oder Handlungssoziologi­
scher Aspekt (vgl. SLESINA 1987 ). 

Der psychosozialen Streßforschung liegen verschiedene kau­
sale theoretische Modellannahmen zugrunde (vgl. WALTZ 
1981:52 ff.). 

So wird zum einen von der Bestimmung des Ausmaßes der per­
sönlichen und sozialen Ressourcen durch die Höhe und Stärke 
der einwirkenden Stressoren ausgegangen. Der Anstieg der 
Stressoren kann dabei entweder zu einer Verstärkung der 
Ressourcen führen oder aber zu einer Schwächung der Anpas­
sungsfähigkeit und damit zur Entstehung von Krankheit 
("triggering model"). 

Nach einer anderen Modellkonstruktion wird das Ausmaß der 
Stressoren und damit das Gesundheitsrisiko von den vorhan­
denen Ressourcen bestimmt. Die Art, wie die Stressoren ko­
gnitiv wahrgenommen werden oder aber das vorhandene soziale 
Unterstützungssystem, mindert den Einfluß der Stressoren 
und schützen das Individuum vor dem Erkrankungsrisiko 
("shield model"). 

Sind die persönlichen und sozialen Ressourcen für die Be­
wältigung der jeweiligen Lebenssituation nicht oder nicht 
au~reichend geeignet, kann dies im gleichen Maße krank­
heitsauslösend sein wie das Ausmaß der einwirkenden stres-
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soren. Bei dieser Modellannahme wirken Stressoren und Res­
sourcen in direkter und additiver Weise auf die Krank­
heitsentstehung ein ("additiv model"). 

Ein hieran anschließendes viertes Modell geht davon aus, 
daß Individuen dauerhaften (chronischen) Belastungen und 
sozialen Stressoren ausgesetzt sind. Stärker als bei den 
anderen Modellen wird hier die Langfristperspektive betont. 
Der Zusammenhang zwischen Stressoren und Krankheitsrisiko 
ist latent vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit aber, daß eine 
Person erkrankt oder nicht, wird wiederum von den bestehen­
den Ressourcen (Kontrollvariable) bestimmt, die den Betrof­
fenen gegenüber psychischen und somatischen Störungen immu­
nisieren ("interactive" oder "buffering model"). 

Auf der Grundlage der hier nur verkürzt dargelegten Modelle 
wurden von der Sozialepidemiologie die psychosozialen Ursa­
chen für die Entstehung verschiedener chronischer Krank­
heitsarten nachgewiesen (vgl . im Überblick BLOHMKE et. al. 
1977). Am weitesten fortgeschritten ist dabei die Ursachen­
und Verlaufsanalyse für koronare Herzkrankheiten (vgl. 
SIEGRIST et. al. 1980; MASCHEWSKY/SCHNEIDER 1982; BADURA 
et. al. 1987). Aber auch zur Ätiologie von Krankheiten des 
rheumatischen Formenkreises sowie Krebserkrankungen liegen 
diesbezügliche Untersuchungsergebnisse vor (vgl. z.B. ZINK 
1987; KRASEMANN/LAASER/SCHACH (HRSG.) 1987). 

Die hier dargelegten Ausführungen zur empirischen Vorge­
hensweise medizinsoziologischer und sozialmedizinischer Un­
tersuchungen sowie die Erörterung der theoretischen Ansätze 
des Belastungs-Beanspruchungskonzepts und des psychosozia­
len stressfaktoren-Konzepts sollten deutlich machen, daß 
für eine wissenschaftlich begründete Analyse eines Zusam­
menhangs zwischen Arbeitsplatzanforderungen und Krank­
heitsentstehung soziale und individuelle Vermittlungspro­
zesse von ausschlaggebender Bedeutung sind. Erst die Be­
rücksichtigung der sozial vermittelten Bewältigung und Be­
deutungswahrnehmung alltäglicher Lebens- und Arbeitsanfor­
derungen ermöglicht den Zugang für die Erklärung der Ent­
stehung frühinvaliditätsrelevanter (chronischer) Krankhei­
ten. 

Selbst wenn man unzulässigerweise Frühinvalidität als Indi­
kator für arbeitsbedingten Gesundheitsverschleiß interpre­
tiert, wird die bloße Rückführung der diesbezüglichen medi-
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zinischen Befunde allein auf Arbeitsbelastungen der Ätiolo­
gie dieser Krankheiten nicht gerecht. 

Eine Argumentation, die Ursachen für die Entstehung von 
Krankheiten ausschließlich auf Arbeitsbedingungen redu­
ziert, kann sich empirisch nur auf arbeitsmedizinisch ein­
deutig nachgewiesene und gesetzlich anerkannte Berufskrank­
heiten berufen. Auch der Hinweis auf die "Ar-beitsbedingt­
heit" für die Erklärung der Ursachen von chronischen Ver­
schleißkrankhei ten greift zu kurz, wenn sich die Betrach­
tung allein auf die arbeitsweltlichen Bedingungen konzen­
triert. In die wissenschaftliche Analyse der Ent­
stehungsbedingungen von Erkrankungen, die gegenwärtig zur 
Frühinvalidität führen, müssen die Vermittlungsprozesse 
zwischen den Dimensionen der Arbeits- und Lebenswelt Be­

rücksichtigung finden. Hierin sind soziale und individuelle 
Faktoren einzubeziehen. 

1.2 Die Arbeitsmarktthese 

Frühinvalidität und Arbeitslosigkeit stellen unterschiedli­
che soziale Risiken im Bereich des Systems der sozialen Si­
cherung dar. Die Sicherungsleistungen liegen im Fall der 
Arbeitslosigkeit bei der Arbeitslosenversicherung 
(Bundesanstalt für Arbeit} und im Fall der Berufs- und/oder 
Erwerbsunfähigkeit bei den Trägern der gesetzlichen Renten­
versicherung. Aus der Sicht der Sozialversicherungsträger 
ist es nicht zuletzt aus finanziellen Aspekten geboten, 
diese Risiken eindeutig voneinander abzugrenzen und dem zu­
ständigen Sicherungszweig zuzuordnen. 

In der sozialpolitischen Diskussion wird häufig eine ar­
beitsmarktpolitische Instrumentalisierung der Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeitrenten behauptet. Frühinvalidität stelle 
demnach einerseits ein Ventil der Ausgliederung älterer 
und/oder leistungsgeminderter Erwerbspersonen aus dem Ar­
beitsmarkt dar (vgl. z.B. BÄCKER 1982). Zum anderen sei die 
nunmehr seit Jahren andauernde strukturelle Beschäftigungs­
krise für ältere Arbeitnehmer als Ursache für die Zu­
gangsentwicklung bei den Frühinvaliditätsrenten anzusehen, 

Bei diesem Erklärungsansatz sind drei Aspekte zu unter­
scheiden. Es wurde bereits bei der Darstellung der Beson­
derheiten der Frühinvalidisierung gegenüber arbeitsmarktpo-
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litischen Regelungen, wie z.B. der 59er Regelung oder dem 
Vorruhestandsgesetz usw., gezeigt (Teil A), daß von einer 
Instrumentalisierung der Renten wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit als gezielte und massenhafte betriebliche Aus­
gliederungsstrategie schon deshalb kaum gesprochen werden 
kann, da allein der Träger der Rentenversicherung bzw. die 
Sozialgerichtsbarkeit über die Rentengewährung entscheidet. 
Dies erfolgt immer auf der Grundlage des Einzelfalles. Aus 
betrieblicher Sicht ist dieser Aspekt der Arbeitsmarktthese 
nicht zutreffend. 

Im Rahmen der Darstellung der quantitativen Zugangsentwick­
lung (Teil B) wurde auf den strukturierenden, unmittelbaren 
Einfluß der Arbeitsmarktsituation auf die Rentenarten der 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit ausführlich eingegangen . 
Dieser Einfluß beruht auf der veränderten Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts zur sogenannten "konkreten Be­
trachtungsweise" bei der Rentenbewilligung. Die Einbezie­
hung bzw. Prüfung der konkreten Arbeitsmarktlage erfolgt 
bei dem einzelnen Versicherten, wenn sein Leistungsvermögen 
in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt ist, d.h. er weniger 
als acht Stunden täglich eine Erwerbstätigkeit ausüben 
kann. Die These, daß die Arbeitsmarktentwicklung eine we­
sentliche Ursache für die Frühinvaliditätszugänge darstel­
len würde, trifft in diesem Zusammenhang zu, kann sich al­
lerdings nur auf einen Teilbereich des Arbeitsmarktes beru­
fen. Da Teilzeitbeschäftigungen für Männer ohnehin und für 
Frauen bereits seit Jahren nicht in nennenswertem Umfang 
auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, hat sich diese 
Entwicklung in der Tat auf das Frühinvaliditätsgeschehen 
seit 1969 und insbesondere nach 1976 ausgewirkt. 

Neben dem unmittelbaren Einfluß des Teilzeitarbeitsmarktes 
auf das Frühberentungsgeschehen wird nach dem arbeitsmarkt­
politischen Erklärungsansatz für die Entwicklung der 
Frühinvalidität ein grundsätzlicher Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Frühberentung 
behauptet. Die Entwicklung der Frühinvalidität folgt dem­
nach der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Somit müßten die 
Zugangshäufigkeiten in Phasen hoher Arbeitslosigkeit stei­
gen und bei relativer Vollbeschäftigung entsprechend sin­
ken. 

Wie hoch der Anteil derjenigen Frührentner ist, der aus dem 
Zustand der Arbeitslosigkeit in die Frührente überwechselt, 
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läßt sich den veröffentlichte n Statis tikdaten des VOR nicht 
entnehmen. Im folgenden wird deshalb der Frage nachgegan­
gen, ob ein diesbezüglicher Zusammenhang mittels der Ent­
wicklung der Arbeitslosenquoten, als Indikator für die Ar­
beitsmarktentwicklung, feststellbar ist. Grundlage hierfür 
sind die stichtagsdaten über die Strukturmerkmale der Ar­
beitslosen, die jährlich von der Bundesanstalt für Arbei t 
veröffentlicht werden (vgl. Amtliche Nachrichten der Bun­
desanstalt für Arbeit (ANBA), versch. Jahrgänge). 

Die SCHAUBILDER XXXI UND XXXII (vgl. TABELLE 34) geben die 
Entwicklung der Arbeitslosenquoten von 1971 bis 1988 nach 
Geschlecht sowie die altersspe zifische Arbeitslosenquote 
für die Gruppe der 55- bis 60j ä hrige n unterschieden nach 
Angestellten und übrigen Berufsgruppen, wieder. Diese Ver­
gleichsgruppe wurde deshalb gewählt, da, wie bereits fest­
gestellt, die Frühberentung wegen BU/ EU ein altersspezifi ­
scher Prozeß ist, wobei die Altersgruppe der 55- bis 
60jährigen die relativ höchsten Anteile aller Frühberente­
ten aufweist. 

Es zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung zwischen der 
geschlechtsspezifischen Arbeitslosenquote insgesamt und der 
altersspezifischen Quote für die 55 - 60jährigen, wobei re­
lativ diese Altersgruppe besonders stark vom zustand der 
Arbeitslosigkeit betroffen ist (SCHAUBILD XXXI). Dies gilt 
für die Männer ebenso wie für die Frauen . Auffällig ist, 
daß die Arbeitslosenquote der Frauen insgesamt deutlich 
über der für die Männer im gesamten betrachteten Zeitraum 
liegt, während die Quoten für die 55- bis 60jährigen Frauen 
mit Ausnahme der Jahre 1975 und 1976 teilweise erheblich 
unter der entsprechenden Quote der Männer verläuft. Dies 
läßt den Schluß zu, daß - relativ betrachtet - höhere An­

teile von Frauen in Jungeren Altersjahren von Arbeitslosig­
keit betroffen sind als dies bei den Männern der Fall ist. 

Die Unterscheidung nach Berufsgruppen (SCHAUBILD XXXII) 
zeigt, daß die Arbeitslosenquote bei den 55- bis 60jährigen 
Frauen in Angestelltenberufen durchgängig geringer ist als 
für die sonstigen Berufsgruppen. Bei den Männern haben sich 
die entsprechenden Arbeitslosenquoten deutlich anders ent· 
wi ckelt. Ab dem Jahr 1980 weist die Quote für die Ange­
stelltenberufe teilweise erheblich höhere werte auf als fiir 
die 55- bis 60jährigen in den sonstigen Berufsgruppen. 
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Schaubild XXXI: 
Entwicklung der Arbeitslosenquote 

nach Geschlecht und Alter 
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Schaubild XXXII: Entwicklung der Arbeitslosenquote 
nach Geschlecht, Alter und Berufsgruppen 
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vergleicht man die Entwicklungsverläufe der Arbeitslosen­
quoten mit denen der Rentenzugänge wegen Berufs- und Er­
werbsunfähigkeit (vgl. SCHAUBILD IX), zeigt sich zunächst 
ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenquote insgesamt von 
1971 bis 1975 gegenüber einem Rückgang der Frührenten, der 
1973 bei den Männern und 1974 bei den Frauen einen Tief­
punkt erreicht. Die Arbeitslosenquoten der 55- bis 
60jährigen sind ebenfalls in diesem Zeitraum rückläufig. 
Sie erreichen im Jahr 1974 bei den Frauen und im Jahr 1975 
bei den Männern den niedrigsten Wert. Nach diesen Jahren 
steigen die altersspezifischen Arbeitslosenquoten für alle 
Gruppen deutlich an und erreichen im Jahr 1979 einen Spit­
zenwert. Auch bei den BU/EU-Quoten ist ein tendenzieller 
Anstieg zu verzeichnen, wobei hohe relative Zugangswerte 
bei den Männern in der ARV ebenfalls im Jahr 1979 und von 
den Frauen im Jahr 1978 erreicht werden. Ab diesen Jahren 
findet eine gegenläufige Entwicklung der Frührentenguotien­
ten und der altersspezifischen Arbeitslosenquoten statt. 
Während die Arbeitslosenquoten der 55- bis 60jährigen in 
allen Gruppen spürbar bis zum Jahr 1982 zurückgehen und da­
nach wieder ansteigen, ist bei den Frühberentungsguoten 
weiterhin ein ansteigender Trend bis 1983 bzw. 1984 festzu­
stellen, der nach diesen Jahren merklich zurückgeht. 

Aus dem Verlauf der altersspezifischen Arbeitslosenguoten 
und der Entwicklung der Frühinvaliditätsquoten kaM auf 
keinen, auch zeitlich versetzten, unmittelbaren Zusammen­
hang geschlossen werden. Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob das hier vorliegende Datenmaterial dafür über­
haupt ausreichend ist. 

MÖRSCHEL und REHFELD (1981) haben versucht, altersspezifi· 
sche Invaliditätshäufigkeiten mit altersspezifischer Ar· 

beitslosigkeit, jeweils bezogen auf die Zahl der versicher· 
ten nach Geschlecht und Versicherungszweig, gemäß dem Ki· 
krozenzus in Zusammenhang zu bringen. Für den Zeitraum von 
1966 bis 1979 weisen sie nach, daß vor allem in den Alters­
gruppen der 55- bis 59jährigen Versicherten aber auch bei 
den 60- bis 64jährigen hohe Invaliditätshäufigkeiten mit 
dem Ansteigen der Arbeitslosigkeit in diesen Gruppen i.D. 
Zeitverlauf korrespondieren. Dennoch lassen sich nach Auf· 
fassung der Autoren auch hierbei keine monokausalen zusam· 
menhänge herstellen (vgl. ebenda: 253). 
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Eine differenziertere Betrachtungsweise müßte darüber hin­
aus z.B. auch regionale und brancherunäßige Besonderheiten 
berücksichtigen. Eine regionale Vergleichbarkeit läßt sich 
aufgrund der Datenlage nur für den Bereich der Arbeiter­
rentenversicherung herstellen (vgl. RÜTH 1976, BEHREND 
1987). Allerdings ergeben sich hierbei Probleme, die u.a. 
auf den unterschiedlichen regionalen Aufbau der Landesar­
beitsämter und der Landesversicherungsanstalten zurückzu­
führen sind. Auch branchenbedingte zusammenhänge zwischen 
der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und der Frührenten­
zugänge sind auf der Grundlage der verbandseigenen VOR-Sta­
tistik nicht ermittelbar. Ausnahmen stellen lediglich die 
Bereiche der knappschaftlichen Rentenversicherung 
(Bergbau), der Seekasse und der Bundesbahnversicherung dar, 
die über eine eigene Rentenversicherungsträgerschaft verfü­
gen. Hierbei sind Besonderheiten des Rentenrechts wie z.B. 
die Rente wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau, 
die der Rente wegen Berufsunfähigkeit vorgeschaltet ist, 
ebenso zu beachten wie die spezifische strukturelle Ent­
wicklung dieser Branchen (vgl. RÜTH 1976: 48ff.). Diese Um­
stände erschweren die Vergleichbarkeit mit der Entwicklung 
im Bereich der Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung 
wesentlich. 

Wie die vorangehenden Ausführungen hinsichtlich des Erklä­
rungswertes der Arbeitsmarktthese in Bezug auf das Frühin­
validitätsgeschehen zeigen, ist auf der Grundlage des zur 
Verfügung stehenden Datenmaterials ein direkter empirisch­
statistischer Zusammenhang nicht nachweisbar. 

1.2.1 Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf den 
Gesundheitszustand 

Betrachtet man die Arbeitsmarktthese allerdings aus einer 
mehr soziologischen Sichtweise, so kann der Nachweis eines 
bestehenden Zusammenhanges zwischen Arbeitslosigkeit und 
Frühinvalidität zumindest theoretisch hergestellt werden. 
Aus der Betroffenenperspektive, insbesondere von älteren 
Arbeitnehmern stellt sich die Bedeutung von Arbeitslosig­
keit und Frühverrentung zunächst als lediglich gradueller 
Unterschied dar. In beiden Fällen handelt es sich in der 
Konsequenz um den Verlust der Arbeitstätigkeit. Prinzipiell 
bedeutet Arbeitslosigkeit zwar einen nur vorübergehenden 
Zustand, für die Älteren und/oder Leistungsgeminderten läßt 
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sich allerdings empirisch ein höheres Verbleibsrisiko 
(Dauerarbeitslosigkeit) nachweisen. Die Frühverrentung we­
gen Erwerbsminderung hingegen stellt die endgültige Beendi­
gung des Erwerbslebens dar. In beiden Fällen sinkt in der 
Regel das Einkommensniveau, wobei die finanziellen Siche­
rungsleistungen im Fall der Frühverrentung unter der des 
Arbeitslosengeldes liegt. Allerdings bestehen auch qualita­
tive Unterschiede im Hinblick auf die Selbst- und Fremdein­
schätzung des jeweiligen sozialen Status. Während die Ver­
rentung wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit den Endpunkt 
eines längeren Entwicklungsprozesses darstellt, der in den 
Rentnerstatus mündet, und somit eine grundsätzliche Neu­
strukturierung der Lebensverhältnisse für den Betroffenen 
ermöglicht, ist der Arbeitslosenstatus mit erheblicher Un· 
gewißheit verbunden. Dies gilt vor allem dann, wenn es sich 
um einen längerandauernden Zustand handelt, dessen Ende 
nicht absehbar ist, und keine Möglichkeit eines vorzeitigen 
Rentenbezugs besteht (vgl. BRINKMANN 1982). 

In diesem Zusammenhang ist nach der Bedeutung der Betraf· 
fenheit von Arbeitslosigkeit im Hinblick auf psychosoziale 
Belastungen zu fragen, da eine Verschlechterung des Gesund­
heitszustandes infolge dieser Belastungen selbst wiederum 
als ( früh-) rentenrelevanter Sachverhalt angesehen werden 
kann. Neben dem al tersstrukturellen Einfluß für das Ausmaß 
der Dauer der Arbeitslosigkeit stellt vor allem der Gesund· 
heitszustand bzw. der Grad gesundheitlicher Beeinträchti­
gung einen wichtigen, die Arbeitslosigkeit strukturierenden 
Faktor dar, der eine Wiedereingliederung in das Arbeitsle­
ben deutlich erschwert (vgl. SCHETTKAT/SEHLINGER 1982; 
NOLL/BERGER 1983) . 

Zahlreiche empirische Untersuchungen haben die Bedeutung 
von Arbeitslosigkeit auf den Gesundheitszustand der Betrof­
fenen untersucht (vgl. im überblick z.B. LAND/VIEFHUES 
1984; BONSS/HEINZE (HRSG.) 1984) . Trotz unterschiedlicher 
theoretischer und methodischer Vorgehensweise weisen empi­
rische Studien einen mit zunehmender Dauer der Arbeitslo· 
sigkeit negativen Einfluß auf die gesundheitliche Befind­
lichkeit und entsprechender Verhaltensweisen nach. 

Allerdings kann dabei nicht von einem linearen Zusammenhang 
zwischen Arbeitslosigkeit und einer negativen Veränderung 
de~ Gesundheitszustandes ausgegangen werden. Arbeitslosig­
keit stellt sich nicht per se als Belastung für die Betrof-
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fenen durch den Wegfall der Arbeitstätigkeit (ar-beitsethi­
scher Aspekt) und damit verbundener finanzieller und sozi­
aler Verluste dar, wie dies häufig in der sozi­
alwissenschaftlichen Diskussion behauptet wird (vgl. BRINK­
MANN 1984). 

Zu berücksichtigen sind vielmehr eine Vielfalt individuel­
ler Bewältigungs- und Verarbeitungsformen. so ist z.B. in 
der Eingangsphase der Arbeitslosigkeit häufig eine Verbes­
serung des Gesundheitszustandes insbesondere bei denjenigen 
feststellbar, die zuvor erheblich belasteten Arbeitsplatz­
bedingungen ausgesetzt waren. Ebenso lassen sich auch al­
ters- und geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Be­
wältigung von Arbeitslosigkeit ausmachen (vgl. z.B. BÜCHTE­
MANN 1983). Allerdings sind unter Einbeziehung der zeitli­
chen Dimension durchaus zusammenhänge mit psychosozialen 
Belastungen der Betroffenen und damit verbundenen negativen 
Veränderungen des Gesundheitsbefindens und -verhaltens, die 
sich bis hin zum Selbstmord entwickeln können, feststellbar 
(vgl . im Überblick BONSS/KEUPP/KOENEN 1984). 

Die individualisierende Betrachtungsweise von Belastungen 
durch Arbeitslosigkeit eröffnet ein breites Spektrum von 
Interpretationsmöglichkeiten. Die Diskussion dieser Befunde 
ist deshalb auch außerordentlic h kontrovers geführt worden 
und letztlich offen für jede von politischen Interessen ge­
leitete Argumentation (vgl. BRINKMANN 1984:461; 
BONSS/KEUPP/ KOENEN 1984: 143 ff.). 

In kritischer Auseinandersetzung mit der Forschungslitera­
tur haben IAND und VIEFHUES (1984) aus medizinsoziologi­
scher Sicht ein theoretisches Konzept zur Analyse des Ver­
hältnisses von Arbeitslosigkeit und Gesundheitszustand ent­
wickelt. Nicht der Verlust von Arbeit und damit verbundener 
Belastungen, sondern vielmehr die psychosozialen Vermitt­
lungsprozesse stehen dabei im Vordergrund der Betrachtung. 
Inwieweit sich die vom zustand der Arbeitslosigkeit verän­
dernden Lebensverhältnisse als Belastungen formieren, hängt 
demnach ab vom sozialpolitischen Rahmen, von der Qualität 
und dem Ausmaß bestehender sozialer Netzwerke sowie von der 
Biographie und Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen 
(vgl. ebenda:71).In Anlehnung an das Lebensstil-Konzept 
lassen sich durch diesen Ansatz die widersprüchlichen Be­
und Entlastungsbefunde im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit 
theoretisch vereinbaren. Arbeitslosigkeit ist analytisch 

http:ebenda:71).In
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in einen arbeitsbiographischen Kontext eingebet• 
tet( "labilisierender Erwerbsverlauf", vgl. hierzu auch BEH· 

RENS/VOGES 1990) , der sowohl die berufliche Tätigkeit als 
auch Arbeitslosigkeit umfaßt. Darüber hinaus ist auch die 
Phase der Antizipation von Arbeitslosigkeit Bestandteil der 
Arbeitsbiographie. 

Parallel dazu ist Gesundheit als Abfolge von Phasen der Be· 
schwerdefreihei t mit Krankheitsepisoden zu betrachten 
(Gesundheitsbiographie) (vgl. I.AND/VIEFHUES 1984:13 ff,). 

Die Krankheitsepisoden können sich als Unterbrechung der 
beruflichen Tätigkeit in der Arbeitsbiographie niederschla· 
gen. Schädigungen durch die Arbeit sind in der Gesundheits· 
biographie latent enthalten. Im Vergleich mit der Arbeits· 
biographie erweist sich die Gesundheitsbiographie hinsicht­
lich der Gestaltbarkeit ihrer Struktur als variabler, da in 
ihr relativ eigenständige Reaktionsweisen des Gesundheits­
und Krankheitsverhaltens (Symtomwahrnehmung und -bewertung, 
Umgang mit der Krankenrolle, Akzeptanz medizinischer Be­
handlung oder Rehabilitation) enthalten sind. Ebenso ist 
die familiäre Eingebundenheit oder das Vorhandensein sozi­
aler Netzwerke im Sinne eines "social support" zu berück­
sichtigen. IAND und VIEFHUES stellen fest, daß durch den 
Arbeitsmarkt oder betriebliche Entscheidungen für den ein­
zelnen verbindlichere Handlungmarken gesetzt werden, als 
dies z.B. für die Wahrnehmung körperlicher symtome der Fall 
ist (ebenda:14). 

Der Zusammenhang zwischen der individuellen Arbeits- und 
Gesundheitsbiographie wird nach LAND und VIEFHUES durch das 
"gesellschaftliche Krisenmilieu" sozial vermittelt (vgl. 
ebenda: 16 f. ) • Dieses gestaltet sich nach der Art der Krise 
und ihrer politischen Bewältigung. Auch der entwicklungsge­
schiche Bedeutungswandel des Werts der Arbeit kann mit ein· 
bezogen werden (vgl. BONSS/KEUPP/KOENEN 1984:176). 

Das "gesellschaftliche Krisenmilieu" stellt den sozialen 
Rahmen für die Entwicklung der Arbeitsbiographie dar. Diese 
wiederum nimmt Einfluß auf den Verlauf der Gesundheitsbio· 
graphie. Veränderungen des Gesundheitsstatus, seien sie 
subjektiver Art (Veränderung der Symptomwahrnehmung und • 
bewertung) oder objektiver Art (Veränderungen durch einge· 
tretene Belastungssituation, Veränderungen im Gesundheits· 
v~r~al ten) , können entweder direkt als Wirkung des Krisen· 
m1.l1.eus, als verzögerte Folge der Berufstätigkeit oder un· 



147 

ter der Arbeitslosigkeit ausgelöst werden (vgl. LAND/ VIEF­
HUES 1984: 16) • 

Bei der Belastungsanalyse von Arbeitslosigkeit auf den Ge­
sundheitszustand der Betroffenen sind nach dieser theoreti­
schen Konzeption neben der biographischen Sichtweise vor 
allem auch die strukturellen Bedingungen der Arbeitslosig­
keit und ihre Rezeption seitens der Betroffenen einzubezie­
hen. Durch die Berücksichtigung der sozialen Vermittlungs­
prozesse zwischen Arbeits- und Gesundheitsbiographie kann 
die traditionell individualisierende Sichtweise dieses Pro­
blemfeldes überwunden werden . 

Obwohl es sich nach Aussage der Autoren bei diesem Theo­
rieansatz um ein "heuristisches" Konzept der Herangehens­
weise handelt, das noch der methodischen Umsetzung bedarf, 
wurde seiner Darstellung ein breiterer Raum gewidmet. Es 
können m.E. von dieser Konzeption wichtige Impulse für die 
Diskussion der Frühinvalidisierungsproblematik ausgehen. 
Der Umstand negativer Auswirkungen längerandauernder Ar­
beitslosigkeit auf den Gesundheitszustand verdient bei der 
Frage einer Frühinvaliditätsrentengewährung besondere Be­
achtung. 

1. 3 Die Rechtsprechungsthese 

Im Rahmen der Frühinvaliditätsdiskussion wird, u.a . sogar 
von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung selbst, 
auf den Einfluß der Rechtsprechung auf das Frühberentungs­
geschehen und dabei insbesondere auf die Renten wegen Be­
rufs- und Erwerbsunfähigkeit verwiesen. Im Zusammenhang mit 
der Frage der konkurrierenden Rentenzugangsmöglichkeiten 
und der quantitativen Zugangsentwicklung bei den Frühinva­
liditätsrenten wurde der Einfluß der Rechtsprechung und der 
Rentengesetzgebung bereits deutlich. Die Rechtsprechung be­
einflußt demnach die Entwicklung der Zugangshäufigkeiten zu 
den jeweiligen Rentenarten wesentlich. Im fol genden wird 
der Frage der Steuerung des Inanspruchnahmeverhaltens der 
Versicherten durch die Sozialgesetzgebung und in dies em Zu­
sammenhang dem Vorwurf des "Mißbrauchs" von Sozialleistun­
gen näher nachgegangen. 

Die soziale Sicherung z.B. von länger andauernden Arbeits­
unfähigkeit, medizinischen Behandlungskosten, Rehabilitati-
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onsleistungen wie z.B. Kuren, lange Arbeitslosigkeitsdauern 
von gesundheitlich eingeschränkten Arbeitslosen, der Ver­
lust an Erwerbsjahren sowie längere Rentenlaufzeiten bei 
vorzeitiger Aufgabe der Erwerbstätigkeit usw. ist mit z1111 
Teil erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden, die 
aus dem Beitragsaufkommen der Versichertengemeinschaft ge­
deckt werden müssen. Andererseits beruht die Absicherung 
dieser Risiken, die alle im Zusammenhang mit der Frühinva­
lidi tätsproblematik gesehen werden können, auf einem ge­
sellschaftlichen Konsens, an dem alle hierfür zuständigen 
Interessenverbände beteiligt sind. Sowohl die finanzielle 
Absicherung als auch die Vermeidung dieser Risiken stellen 
eine zentrale sozialstaatliche Aufgabe dar. 

Allerdings sind in der Öffentlichkeit und in der politi­
schen Diskussion immer wieder Stimmen laut geworden, die i11 
Ausbau sozialstaatlicher Sicherungsleistungen auch Möglich­
keiten einer mißbräuchlichen Inanspruchnahme durch die Ver­
sicherten mutmaßen. Im Zusammenhang mit der Debatte um das 
Rentenreformgesetz 1992 wurde z. B. von der Arbeitsgemein­
schaft selbständiger Unternehmer e. V. (ASU} auf den Anstieg 
der Zahl der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrentner verwie­
sen und damit die Frage der "Invalidisierung unserer Bevöl­
kerung" gestellt. Nach Auffassung der ASU habe der Ausbau 
des Sozialen Sicherungssystems dazu geführt, daß der Lei­
stungswille der Versicherten wesentlich eingeschränkt 
wurde. Das Ansteigen der Frühinvaliditätsrentenzahlen ins· 
gesamt und der Erwerbsunfähigkeitsrenten gegenüber den Ren· 
ten wegen Berufsunfähigkeit im Besonderen sei ein Anzeichen 
für eine von der Sozialrechtsprechung des Bundessozialge· 
richts (BSG) noch beflügelten, besonderen Rentenbegehrlich· 
keit ("Rentenneurose"} der Versicherten. Der Anreiz bzw. 
die Anziehungskraft einer Rente untergrabe den Willen zur 
Rehabilitation und Arbeitsaufnahme (vgl. ASU 1988:29). Den· 
gegenüber führen die Autoren nicht näher belegte Untersu· 
chungsergebnisse an, wonach 

- "Schadensfälle" bei Nichtversicherten schneller behoben, 

- Nichtversicherte schneller aus der klinischen Behandlung 
entlassen und 

- d~e große Mehrheit von Personen deren Rentenanspruch 
nich~ anerkannt_wurde im Laufe eines Jahres wieder in 
Arbeit und Verdienst stehen würden (ebenda). 
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Mit dieser Argumentation sind Aspekte angesprochen, die in 
der Diskussion um Frühinvalidität implizit eine mißbräuch­
liche Inanspruchnahme von Sozialleistungen seitens der Ver­
sicherten behaupten und im Zusammenhang damit eine fehlge­
steuerte Sozialpolitik im Bereich der Sozialversicherung 
kritisieren. Im folgenden soll deshalb auf diese Fragen nä­
her eingegangen werden. 

1,3,1 Probl-e sozialer Steuerung und Xnanspruchnahme von 
Rentenleistungen wegen Frühinvalidität 

Im Zusammenhang mit Berufs- und Erwerbsunfähigkeit werden 
in den Massenmedien immer wieder Fälle benannt, wonach V~r­
sicherte nach ihrer Verrentung eine zweite Erwerbskarriere 
durch Ausübung einer selbständigen Beschäftigung durchlau­
fen oder umgekehrt, gutverdienende Selbständige oder ehema­
lige Beamte auf zusätzliche Leistungen einer BU- oder EU­
Rente aus dem Beitragsaufkommen der Versichertengemein­
schaft zurückgreifen. Quantitative Aussagen hierzu liegen 
verständlicherweise nicht vor. 

Eine wesentliche Funktion der Sozialleistungsträger besteht 
im Schutz der Versichertengemeinschaft vor einer möglichen 
ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Versicherungslei­
stungen. Hierzu wurde ein komplexes Anspruchsvorausset­
zungs- und Begutachtungssystem entwickelt. Seine Aufgabe 
besteht vor allem in der Prüfung der Leistungsberechti­
gung. Schon allein aus dieser Aufgabenstellung heraus ist 
davon auszugehen, daß es sich bei den benannten Fällen um 
(politisch) hochgespielte Einzelfälle handelt. Eine Verall­
gemeinerung im Hinblick auf vermeintlichen Mißbrauch ist 
daher unzulässig. 

Eine sachliche Diskussionsebene stellt in dem hier zu be­
trachtenden Zusammenhang das Problem der sozialen Steuerung 
und der damit entstehenden Schaffung von Anreizsystemen für 

die Versicherten dar. 

Es kann als ein Grundproblem der Sozialpolitik angesehen 
werden, daß jeder gezielte Eingriff z.B. zum Ausgleich bzw. 
zur Abwendung sozialer Benachteiligung von Personen oder 
Personengruppen mit dem Risiko neu entstehender Ungleich­
heiten oder unerwünschter Mitnahmeeffekte verbunden ist. 
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Nach HERDER-DORNEICH (vgl. z.B. 1982) ist der Ausbau sozi­
alstaatlicher Regelungen und Sicherungsleistungen nicht nur 
als Resultat des Versagens von Marktmechanismen anzusehen, 
sondern auch von in sich widersprüchlichen Steuerungsmecha­
nismen innerhalb des Systems der sozialen Sicherung selbst. 
Die Gewährung von durch finanzielle Beitragsleistungen kol­
lektiv bereitgestellten Gütern (z.B. Gesundheitsleistungen) 
führt danach zu einer "rational" begründeten Veränderung 
des Inanspruchnahmeverhal tens auf der Individualebene. Die­
ses kann wiederum erneute unerwünschte Beitragserhöhungen 
zur Folge haben usw. Infolge unterschiedlicher "Ra­
tionalitäten", die sich innerhalb eines Systems auf den 
verschiedenen Entscheidungsebenen (Individuum-Kollektiv-Po· 
litik) gegenüberstehen, kann sich somit eine "An· 

spruchsspirale" entwickeln. Derartige Widersprüche oder 
"Rationalitätenfallen" sind für verschiedene Zweige des So· 
zialen Sicherungssystems, insbesondere im Bereich der ge­
setzlichen Krankenversicherung beschrieben worden (vgl. 
ebenda:80 ff.). 

Auf den Bereich der Frührenten wegen Berufs- und Erwerbsun• 
fähigkeit übertragen, kann eine derartige "Falle" im Zusam­
menhang mit der Einführung der "konkreten Betrachtungs­
weise" gesehen werden. Folgen dieser Änderung in der 
Rechtsprechung waren zum einen eine Ausweitung des an· 
spruchsberechtigten Personenkreises ("Ausweitung des sozia· 
len Schutzprinzips" vgl. WANNAGAT 1980: 327) und zum anderen 
ein Rückgang der Berufsunfähigkei tsrente zugunsten der Er· 
werbsunfähigkeitsrente ("durchschlagen von au nach EU"). 

Das Prinzip der Verwertbarkeit des Restarbeitsvermögens un· 
ter bestehenden Arbeitsmarktbedingungen (konkrete Betrach· 
tungsweise) führt theoretisch dazu, daß in Vollbeschäfti· 
gungsphasen (Arbeitskräftemangel) die Aussicht auf eine er· 
folgreiche Rentenantragstellung wegen BU/EU für diesen Per· 
sonenkreis eher gering ausfallen wird, während sie sich in 
Phasen schlechter Konjunkturerwartung verbessern wird. So· 
fern für einen Versicherten subjektive Entscheidungsspiel­
räume über den Zeitpunkt einer Rentenantragstellung gegeben 
sind, erscheint es aus seiner Sicht durchaus "rational", 
den Antrag dann zu stellen, wenn er auch damit rechnen 
kann, daß ihm am ehesten stattgegeben wird. Für die Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung kann sich die Einfüh· 
rung der konkreten Betrachtungsweise somit als "kon· 
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junkturelle Falle" erweisen (vgl. SCHUNTERMANN/BRAUN l.986: 
754f.). 

1.3.2 111:onjunltturen" der Rentenantragstellung 

Wir wollen im folgenden der Frage des Antragsverhaltens der 
Versicherten vor dem Hintergrund des Vorwurfs einer eventu­
ellen mißbräuchlichen Inanspruchnahme weiter nachgehen. 
Direkte empirische Informationen über die Bereitschaft, 
einen Rentenantrag wegen Berufs- oder Erwerbsunfähgkeit zu 
stellen, liegen nicht vor. Hinweise auf diesen Faktor bie­
tet allerdings die Rentenantragsstatistik des VOR. Sie 
dient im wesentlichen dazu, Informationen über das Verhält­
nis der Anzahl beantragter Renten und deren Bearbeitungs­
aufwand bzw. -dauer seitens der Verwaltung zu ermitteln. 
Hierbei wird monatlich und jährlich die Summe der Rentenan­
träge in ihrer Verteilung nach Rentenarten, nach Versiche­
rungsträgern und -zweigen sowie nach der Art und Dauer der 
Antragserledigung ausgewiesen. In der Statistik werden 
darüber hinaus auch die Erledigungsarten (Bewilligungen, 
Ablehnungen und sonstige Erledigungen) erfaßt. Abgelehnt 
werden Rentenanträge, weil die Wartezeit, die Voraussetzun­
gen der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder andere als 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind (vgl. REHFELD l.984 
b:129 ff). Für eine differenzierte Betrachtung des Antrags­
verhaltens ist diese Statistik allerdings nur sehr einge­
schränkt verwendbar, da weder nach der Geschlechtszugehö­
rigkeit noch nach Versicherten- und Hinterbliebenenrenten 
unterschieden wird. Infolge der zeitlichen Dauer der Bear­
beitung eingegangener Anträge sind die Zahlen der jährlich 
bewilligten bzw. abgelehnten Anträge mit der Zahl der An­
träge eines gleichen Jahres nicht identisch. Die Daten bie­
ten in dem uns interessierenden Zusammenhang nur eine In­
terpretationsmöglichkeit und keinen hinreichenden empiri­
schen Beleg. 

Betrachtet man die Entwicklung der Rentenantragszahlen we­
gen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit im Zeitraum von l.978 bis 
1987 (vgl. TABELLEN 35 bis 39), so zeigt sich, daß in bei­
den Versicherungszweigen bis 1984 zunehmend Anträge ge­
stellt worden sind. In der Angestelltenversicherung ist der 
Anstieg der Antragszahlen gegenüber dem Vorjahr besonders 
deutlich. Nach diesem Jahr gehen die Antragszahlen stark 
zurück. 
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An diesem Sachverhalt kann der Einfluß der Sozialgesetzge­
bung auf das Versichertenverhal ten beim Übergang in die 
Rente deutlich herausgestellt werden. Die Ankündigung ver­
änderter Zugangsvoraussetzung bei den Renten wegen Berufs­
und Erwerbsunfähigkeit hatte zur Folge, daß verstärkt An­

träge gestellt wurden, Ul1l noch nach altem Recht eine dies­
bezügliche Rente zu erhalten. Dies gilt nach einer Sonder­
auswertung des VOR insbesondere für den Personenkreis der 
nicht unmittelbar Pflichtversicherten (vgl. hierzu auch 
KNOEDEL 1985:182 ff.). 

Bezeichnenderweise sind in diesem Jahr über ein Viertel der 
Anträge in der Arbeiterrentenversicherung abgelehnt worden. 
In der Angestelltenversicherung beträgt der entsprechende 
Anteil etwa ein Fünftel. Der Vergleich des relativen An­

teils abgelehnter Rentenanträge in den beiden Versiche­
rungszweigen zeigt, daß in der Arbeiterrentenversicherung 
durchschnittlich erheblich mehr Anträge abgelehnt werden, 
als dies in der Anges telltenversicherung der Fall ist. Auf­
grund der unzureichend differenzierten statistikdaten läßt 
sich hieraus allerdings nicht der Schluß ziehen, daß etwa 
Arbeiter eine höhere, ungerechtfertigte "Rentenbegehr­
lichkeit" aufweisen als Angestellte. 

Faßt man die hier dargelegten AusfÜhrungen vor dem Hinter­
grund der These einer eventuellen mißbräuchlichen Inan­
spruchnahme von Versicherungsleistungen zusammen, so zeigt 
sich, daß dieser Vorwurf empirisch und wissenschaftlich 
nicht haltbar und eher polemischer Natur ist. 

Allerdings darf in der Diskussion hierüber nicht von der 
Tatsache abstrahiert werden, daß den einzelnen versicherten 
bevorstehende Veränderungen im System der sozialen siehe· 
rung, insbesondere im Hinblick auf Leistungsgewährungen und 
zu erfüllenden Anspruchsvoraussetzungen durchaus bewußt 
sind und sie in ihrem Inanspruchnahmeverhalten, unter Be· 
rücksichtigung der eigenen Lebensumstände, hierauf •ra· 
tional" reagieren und handeln. Dieser Umstand ist in der 
Diskussion um FrÜhinvalidisierung von zentraler Bedeutung 
und darf keinesfalls mit "Mißbrauch" verwechselt werden. 
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1.3.3 Das Problem der "Rentenneurose" 

Ein dritter Aspekt, der im Zusammenhang mit einem möglichen 
ungerechtfertigten Anspruch auf eine Frührente wegen Be­
rufs- und Erwerbsunfähigkeit in der politischen Diskussion 
immer wieder vorgetragen wird, ist der Verweis auf die so­
genannte "Rentenneurose". Die Diskussion um diesen Begriff 
geht dabei fast zurück bis auf das Inkrafttreten der ge­
setzlichen Unfallversicherung im Jahre 1884. 

Er entstammt einer im wesentlichen psychiatrisch-medizini­
schen Problemstellung und umschreibt den Sachverhalt, daß 
der Rentenwunsch eines Versicherten so stark (neurotisch) 
ausgeprägt sein kann, daß ihm selbst ein Krankheitswert zu­
kommen kann. Dem medizinischen Gutachter kommt in diesem 
Zusammenhang die Aufgabe der Unterscheidung zwischen einem 
tatsächlich vorliegenden Krankheitsbild, im Sinne eines 
"Nicht-Könnens" und einer subjektiven Überbewertung eines 
Leidenszustandes, im Sinne eines "Nicht-Wollens" seitens 
des Rentenantragstellers, zu (vgl. z.B. ADAM 1976). 

Nach einer anerkannten Definition von SCHWIDDER (1972) ist 
eine Neurose "eine krankhafte Störung der Erlebnisverar­
beitung mit Symptomen abnormen Erlebens, Verhaltens und 
(oder) gestörter somatischer Funktionsabläufe. Der Störung 
liegen eine Fehlentwicklung und konflikthafte Fehlhaltungen 
zugrunde, die dem Leidenden unzureichend einsichtig sind 
und deren ätio- und pathogenetische Bedingungen bis in die 
Kindheit zurückreichen. Die Krankheit ist primär psychogen, 
überwiegend umweltbedingt. Sie wird also nicht durch hirn­
organische Veränderungen oder überwiegend krankhafte Erban­
lagen hervorgerufen" (ebenda: 353) . 

In psychiatrischen Gutachten über Rentenantragsteller las­
sen sich immer noch häufig Begriffe wie "psychogene Über­
lagerung", "Tendenzreaktionen", "Zweckreaktionen", "Renten­
wunschreaktionen", "Aggravation", "Simulation", "Sozialneu­
rose" usw. finden. Diese Begriffe umschreiben eine vom 
medizinischen sachverständigen aus der Verhaltensweise des 
Antragstellers abgeleitete Einstellung zum Anspruch auf 
Rente. Dabei wird weniger ein tatsächlicher 
Krankheitsbefund ermittelt, als vielmehr der Verdacht einer 
vorliegenden besonderen Rentenbegehrlichkeit im Hinblick 
auf die zu treffende Leistungsbeurteilung geäußert. Dieser 
Verdacht beruht in der Regel auf dem Fehlen eines medizi-
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nisch feststellbaren organischen Befundes. Er kann - aUs 
tiefenpsychologischer Sicht - teilweise sogar auf einem Ge­

genübertragungseffekt seitens des Arztes ("dann könnte ich 
ja auch ••• ") gründen (vgl . MOLLIEN 1986:275 f.). 

Derartige Gutachten verneinen meistens grundsätzlich den 
Anspruch auf Rente, da es sich hierbei lediglich um eine 
funktionelle Störung handele , eine Rentengewährung die 
Übertreibung der Beschwerden belohnen und damit letztlich 
die Beschwerden vertiefen würde (vgl. kritisch hierzu 
SCHIMANSKI 1976:139). 

FOERSTER ( 1984) hat versucht die Diskussion um den Begriff 
der Rentenneurose zu versachlichen. Er stellt, anhand ka­

tamnestischer (Nach-) Untersuchungen von psychiatrisch be­
gutachteten Rentenbewerbern u. a. fest, daS das Vorliegen 
einer "reinen" Simulation tatsächlich selten ist. Von den 
von ihm untersuchten 112 Probanden lag lediglich in einem 
einzigen Fall der Verdacht auf Simulation vor. Dieses Er­
gebnis bestätigte auch andere breiter angelegte Untersu­
chungsergebnisse aus dem angloamerikanischen Sprachra\lJI 
(vgl. ebenda:87 f.). 

FOERSTER vermutet, daS der Umstand der tatsächlichen Sel­
tenheit einer Simulation auch darauf zurückzuführen ist, 
das derartige Rentenbewerber in der Regel bereits 
"entdeckt" werden, bevor es überhaupt zu einer psychia­
trisch-psychotherapeutischen Begutachtung durch einen medi· 
zinischen Sachverständigen kommt (ebenda:88). 

Bei der Begutachtung der Bedeutung und des schweregrades 
einer Neurose im Zusammenhang mit einer Rentenantragstel­
lung handelt es sich um ein außerordentlich komplexes und 

schwieriges Aufgabengebiet (vgl. hierzu die Ausführungen 
von SCHLIERF (1985), die die Rentenneurose als ein 
"psychosoziales Arrangement" bezeichnet). 

Während die Versicherungsträger der gesetzlichen Rentenver· 
sicherung bzw. die Sozialgerichte nur über die Bewilligung 
oder Ablehnung des Rentenantrags zu befinden haben 
("entweder-oder" Standpunkt), stellt sich für den medizini· 
sehen Sachverständigen, sofern es sich nicht um das vorlie· 
gen einer schweren Zwangs- oder Organneurose handelt, die 
Beurteilung des Krankheitswerts als eine eher graduelle AD· 
stufung ("mehr-oder weniger" Standpunkt) dar. Deshalb for· 
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dert FOERSTER, den Begriff der Rentenneurose aufzugeben, 
und eine eingehende Analyse der Symptomatik, der sozial.en 
Situation und der Persönl.ichkeitsstruktur derartiger Ren­
tenbewerber vorzunehmen. Im Ergebnis seiner Untersuchung 
weist er nach, daß nicht der Rentenwunsch die Ursache für 
das Rentenbegehren ist, sondern in den meisten Fäl.len die­
ses lediglich ein Symptom innerhalb eines eigenständigen 
Krankheitsprozesses darstellt. 

Darüber hinaus läßt sich die Behauptung, daß die Rentenbe­
willigung eine Belohnung darstelle, die ein subjektiv über­
triebenes Krankheitbild eher noch verschlimmern würde, em­
pirisch nicht bestätigen (vgl. ebenda 1.30 f.). 

II. ZUSAMMENFASS OHG 

Im Untersuchungsteil C wurde auf sozialpolitische Argu­
mente der Erklärung der Ursachen und der Entwicklung des 
Frühinvaliditätsgeschehens eingegangen. Diskutiert wurde 
die These des arbeitsbedingten Gesundheitsverschleisses, 
die Bedeutung des Arbeitsmarkteinflusses und schließlich 
der Einfluß der Rechtsprechung auf das Inanspruchnahmever­
halten der Versicherten. Wie deutlich wurde, ist keiner 
dieser Erklärungsansätze für eine empirisch wissenschaft­
lich begründete Erklärung hinreichend geeignet. Je nach dem 
Verwendungszusammenhang sind die jeweiligen Argumentationen 
(sozial-) politischen Interessenlagen verpflichtet. 

Allerdings lassen sich ihnen Hinweise auf tieferliegende 
zusammenhänge entnehmen. So ist sowohl die Analyse der Ar­
beitsbedingtheit von chronischen Krankheiten als auch die 
Bedeutung länger anhaltender Arbeitslosigkeit auf den Ge­
sundheitszustand für die Frühinvaliditätsproblematik beach­
tenswert. Dies wird im Untersuchungsteil, der mit Einzel­
fallbeispielen der Beantragung von Berufs- und Erwerbsunfä­
higkeitsrenten befaßt ist deutlich werden. 

Auch die Problematik der "Rentenneurose" weist auf tiefer­
gehende Fragestellungen der Frühinvalidität hin. Gerade 
psychische Krankheiten, denen in diesem Zusammenhang we­
sentliche Bedeutung zukommt, stellen, vor allem wenn sie 
auf keinem organisch feststellbaren Befund beruhen, ein 
zentrales Problem im Rahmen der sozial.medizinischen Begut­

achtungspraxis dar. 

http:sozial.en
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Ursachen der Frühinvalidisierung können, wie unsere Ausfüh­
rungen zeigen, nicht eindimensional, also auf Einzelfakto­
ren zurückgeführt werden. Wesentlich für eine Analyse der 
Frühinvalidisierung ist die Berücksichtigung der sozialen 
Vermittlungsprozesse, die das Entstehen der Problemlage ei­
nes Rentenantragstellers auf Rente wegen Berufs- bzw. Er­
werbsunfähigkeit bewirken. Hierbei spielt sowohl das 
"gesellschaftliche Krisenmilieu" als auch der normative 
Rahmen, in dem sich der Frühinvalidisierungsprozeß voll­
zieht, eine zentrale Rolle. 
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TEIL D: FRÖBINVALIDISIERONG ALS PROBLEM DER 
SOZIALEN SICHERHEIT - DAS NORMATIVE SYSTEM 

I. KECJl.l\NISMEN DER SOZIALEN SICHERUNG 

In der folgenden Darstellung wird auf den Verlaufscharakter 
des Übergangs in die Berentung wegen Berufs- und Erwerbsun­
fähigkeit innerhalb des sozialversicherungsrechtlich vorge­
gebenen Nonnensystems eingegangen. Dabei werden verschie­
dene Mechanismen der sozialen Sicherung bereits im Vorfeld 
der Berentung wirksam. Die sozialversicherungsrechtliche 
Normsetzung ist an bestimmten Prinzipien der sozialen Si­
cherung, z.B. hinsichtlich der Risikoabgrenzung oder der 
Leistungsbewilligung seitens der einze1nen Träger, orien­
tiert (vgl. im Überblick z.B. LAMPERT 1980). 

Im Zusammenhang mit der Frühinvalidisierung stehen Risiken, 
wie z.B. die vorübergehende gesundheitliche Beeinträchti­
gung der Leistungsfähigkeit (Arbeitsunfähigkeit), der Ver­
lust des Arbeitsplatzes (Arbeitslosigkeit) oder die Gefahr 
einer dauerhaften Erwerbsminderung. 

Die Risikoabdeckung fällt in den Zuständigkeitsbereich ver­
schiedener Träger der Sozialversicherung, die ihrerseits 
eintreten müssen, bevor eine Rentenbewilligung durch die 
gesetzliche Rentenversicherung erfolgt. Zuständiger Träger 
für die Risiken, die im Zusammenhang mit vorübergehender 
Gesundheitsbeeinträchtigung stehen, sind die jeweiligen 
Krankenkassen. Für Risiken des drohenden oder eingetretenen 
Arbeitsplatzverlustes ist die Bundesanstalt für Arbeit zu­
ständig. Die Risiken Alter und (Früh-)Invalidität fallen 
schließlich in den Zuständigkeitsbereich der Landes­
versicherungsanstalten bzw. der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte (BfA). 

- Das Nabtlosigkeitsprinzip 

Aufgrund der prinzipiellen Trennung der Zuständigkeit für 
die Absicherung sozialer Risiken ist es im Interesse der 
Versicherten notwendig, im Falle des Übergangs von Lei­
stungsansprüchen von einem Versicherungsträger zum anderen 
diesen zeitlichen Vorgang friktionslos zu sichern. Wirksam 
wird hier das Prinzip der "Nahtlosigkeit" des Sicherungsan-
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spruchs. Es besagt, daß die Zuständigkeit bei der Lei­
stungserbringung zwischen den verschiedenen Trägern des so­
zial versicherungssystems, also der Arbeitslosen-, Kranken­
und Rentenversicherung, abgestimmt sein muß und bei einge­
tretenem Versicherungsfall für den Versicherten der Über­
gang des Anspruchs auf etwaige Leistungen von eine~ 
Versicherungszweig auf den anderen bruchlos erfolgen soll. 

In engem Zusammenhang hiermit steht das Prinzip der 
"Rehabilitation vor Rente". Dieser Grundsatz gilt für die 
Sozialversicherung bereits seit der ersten Nachkriegsren­
tenreform im Jahr 1957 . Das Prinzip der Rehabilitation vor 
Rente besagt, daß bevor eine Rente wegen Erwerbsminderung 
seitens der Rentenversicherungsträger gezahlt wird, alle 
Möglichkeiten der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
eines versicherten in beruflicher und medizinischer Hin· 
sicht ausgeschöpft werden sollen. 

Besondere Geltung erlangte dieses Prinzip seit 1974 mit dem 
Rehabilitationsangleichungsgesetz (vgl. hierzu § 7 Re· 
haAnG). Danach ist die Zusammenarbeit der Rehabilitations· 
träger (gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Un· 
fall versicherung, gesetzliche Rentenversicherung, Alters· 
hilfe für Landwirte, Kriegsopferversorgung und -fürsorge, 
Arbeitsförderung) festgelegt. Es sind gemeinschaftliche 
Auskunfts- und Beratungsstellen anzustreben. Die jeweils 
von den zuständigen Trägern der Rehabilitationsmaßnahmen zu 
erbringenden Leistungen sind vollständig und umfassend nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
erbringen (vgl. § 5 Abs.2 RehaAnG). 

"In allen geeigneten Fällen, insbesondere wenn das Rehabi· 
litationsverfahren mehrere Maßnahmen umfaßt oder andere 
Träger und Stellen daran beteiligt sind, hat der zuständige 
Träger einen Gesamtplan zur Rehabilitation aufzustellen, 
Der Gesamtplan soll alle Maßnahmen umfassen die im Einzel­
f<:111 ~rforderlich sind, um eine vollständig~ und dauerhafte 
Eingliederung zu erreichen; dabei ist sicherzustellen, daß 
die Maßnahmen nahtlos ineinandergreifen" (§ 5 Abs.3 s.1,2 
RehaAnG). 

Rehabilitation vor Rente beinhaltet also ebenso das Prinzip 
der Sicherstellung der Nahtlosigkeit im Interesse der Ver­
sicherten, hier aber stärker im Sinne der Zusammenarbeit 
d~r verschiedenen Versicherungsträger, bezogen auf die Ver­
hinderung einer möglichen Erwerbsminderung. 
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Es wurde bereits gezeigt, daß Frühinvalidisierung einen 
Verlaufsprozess darstellt, in dem eine Vielzahl verschiede­
ner Faktoren zum Tragen kommt. Bezogen auf den einzelnen 
Versicherten bedeutet dies, daß das individuelle Erwerbs­
minderungsrisiko nicht nur durch ein zeitliches Nacheinan­
der, sondern vielmehr durch das gleichzeitige Nebeneinander 
unterschiedlicher (negativer) Risiken die eine Person auf 
sich vereinigt, charakterisiert ist. So kann sich die so­
ziale Lage eines Frührentenantragstellers dadurch auszeich­
nen, daß er sowohl arbeitsunfähig als auch arbeitslos ist, 
und die Arbeitsunfähigkeit nicht nur vorübergehender Art 
ist. Das Prinzip der Nahtlosigkeit der Sicherungsleistungen 
wird in diesem Fall von der Frage nach der Zuständigkeit 
der Versicherungsträger beeinflußt. 

Auf den Einzelfall bezogen ergibt sich m.E. daraus die Not­
wendigkeit einer stärker ganzheitlich ausgerichteten Be­
trachtungsweise. Hinsichtlich des Aufbaus des Systems der 
sozialen Sicherung bzw. des normativen Rahmens innerhalb 
dessen sich der Frühinvalidisierungsprozeß vollzieht, 
stellt sich die Frage, inwieweit dieses System die gesetz­
ten Ziele einlöst. 

- Das Zuautbarkeitsprinzip -

Ein weiteres Prinzip der sozialen Sicherung, dem im Rahmen 
der Frühinvaliditätsproblematik wichtige Bedeutung zukommt, 
bezieht sich auf die Frage nach der Zumutbarkeit von Tätig­
keiten ("Zumutbarkeitsprinzip"), auf die ein Versicherter 
bei eingetretenem Versicherungsfall noch verwiesen werden 
kann. Ein für den Versicherten bestehender "Berufsschutz" 
wird in den jeweiligen Versicherungszweigen unterschiedlich 
berücksichtigt. Der Grad der Zumutbarkeit bzw. die Möglich­
keit der Verweisung auf andere für den Versicherten zumut­
bare Tätigkeiten, ist dabei abhängig von der Art des einge­
tretenen Versicherungsfalles. Während im Falle von Arbeits­
unfähigkeit ein weitgehender Berufsschutz besteht, wird 
dieser im Bereich der Arbeitslosenversicherung mit der 
Dauer der Arbeitslosigkeit zunehmend eingeschränkt. Im Zu­
sammenhang mit einer Antragstellung auf eine Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsrente besteht ein Berufsschutz nur noch 
hinsichtlich der konkreten beruflichen Qualifikation bzw. 
konkreter Tätigkeitsmerkmale. 
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Das LOhnersatzprinsip -

Ein schließlich drittes, im engen Zusammenhang mit der zu­
mutbarkei tsproblematik stehendes Sicherungsprinzip bezieht 
sich auf die Leistungsseite. Der Eintritt des Versiche­
rungsfalls löst neben Sachleistungen, wie z.B. medizinische 
Versorgung, gesetzlich vorgegebene Ansprüche auf monetäre 
Stützungsleistungen aus, die den mit ihm verbundenen Ver­
dienstausfall kompensieren sollen. Hierbei kommt das soge­
nannte "Lohnersatzprinzip" im System der sozialen Sicherung 
zum Tragen. 

Bei verschiedenen Geldleistungen im Bereich der ge­
setzlichen Sozialversicherung handelt es sich um monetäre 
Kompensationsleistungen, die, prozentual am beitragspflich­
tigen Einkommen (Lohn) des Versicherten gemessen, von den 
jeweiligen für den eingetretenen Versicherungsfall (VF) zu­
ständigen Versicherungsträgern als (Lohn-) Ersatzleistung 
gezahlt werden. Im Unterschied zu Versorgungsleistungen wie 
z.B. der Sozialhilfe haben diese Leistungen die Funktion 
der Aufrechterhaltung des bisherigen Lebensstandards des 
Versicherten. Das bedeutet, daß der Versicherte durch diese 
Leistungen wirtschaftlich so gestellt werden soll, "wie er 
ohne den VF stünde, um seinen wirtschaftlichen und mit ihm 
auch seinen sozialen Status (und den seiner unterhalts­
berechtigten Angehörigen) aufrechtzuerhalten" (BLEY 1975: 
l.68) • 

Die für die folgende Darstellung wichtigsten Leistungen mit 
Lohnersatzfunktion sind das Krankengeld, das Arbeitslosen­
geld und die Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. 
Krankengeld und Arbeitslosengeld werden für bestimmte 
Zeiträume gezahlt, Renten wegen Berufs- oder Er­
werbsunfähigkeit, sofern nicht von vornherein nur auf Zeit 
gewährt, sind Dauerleistungen. Für die Leistung von 
Krankengeld und Renten wegen Berufs- oder Erwerbs· 
unfähigkeit gilt im Sozialversicherungsrecht das "Prae· 
sumptionsprinzip", wonach bei Vorliegen des versiehe· 
rungsfalls Einkommensverlust unterstellt wird. Im Unter· 
schied dazu muß im Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit 
der Ausfall an Arbeitsentgelt tatsächlich eingetreten sein 
(vgl. BLEY l.975:l.47). 

http:l.975:l.47
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An der Berechnungsgrundlage der monetären Kompensa­
tionsleistungen mit Lohnersatzfunktion läßt sich eine Ab­
stufung, gemessen an der Lohnhöhe bei Ausübung einer versi­
cherungspflichtigen Beschäftigung, ablesen. Hierin drückt 
sich die Einkommens- und Beitragsbezogenheit von Geldlei­
stungen in der Sozialversicherung aus. So ist z.B. das 
Krankengeld, das einem arbeitsunfähigen Beschäftigten im 
Krankheitsfall zusteht, höher als das Arbeitslosengeld, das 
dieser im Falle des Arbeitsplatzverlustes erhäl.t. Besteht 
für denselben Versicherten keine Möglichkeit mehr in eine 
Erwerbstätigkeit zurückzukehren und erfüllt er die Voraus­
setzungen für eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, ist 
diese monetäre Leistung in der Regel wiederum geringer als 
di e Höhe des zuvor bezogenen Arbeitslosengeldes. 

Gerade an den Beispielen des Berufsschutzes und der Höhe 
der Lohnersatzleistungen soll nachgewiesen werden, daß das 
System der sozialen Sicherung durch eine Hierarchisierung 
charakterisiert ist, die ausschließlich an der aktiven Er­
werbstätigkeit eines Versicherten ausgerichtet ist. Je wei­
ter das versicherte Risiko hiervon entfernt ist bzw . je ge­
ringer die Chancen der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit 
sind, desto geringer ist das Ausmaß der gesetzlich bestimm­
ten materiellen Absicherung. 

Bei den sozialversicherungsrechtlichen Regelungen zur Absi­
cherung derartiger Risiken und ihrer praktischen Anwendung 
handelt es sich um ein außerordentlich komplexes Gebiet. 
Die folgende Darstellung stellt deshalb lediglich den Ver­
such dar, die im Zusammenhang mit der Frühinvaliditätspro­
blematik wesentlichen gesetzlichen Regelungen zu benennen. 
Damit ist weder der Anspruch auf Vollständigkeit im einzel­
nen noch auf die Erfassung sämtlicher diesbezüglicher zu­
sammenhänge erhoben. Von vornherein unberücksichtigt blei­
ben vergleichbare Sachverhalte im Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung sowie im sozialen Versorgungsrecht. 

Darüber hinaus muß auf zwei weitere wichtige Verkürzungen 
bei der Darstellung aufmerksam gemacht werden, die aus rein 
pragmatischen Gründen erfolgen. Eine betrifft den Sachver­
halt der Kündigung eines älteren und/oder leistungsgemin­
derten Arbeitnehmers. Geht man von der Überlegung aus, daß 
von einem Versicherten verschiedene Stationen durchlaufen 
werden, bevor es zu einer Frühberentung kommt, so ist das 
Risiko einer vorausgehenden Kündigung des Beschäftigungs-
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verhäl tnisses mit in die Betrachtung einzubeziehen. Diesbe­
zügliche Regelungen sind dabei im Betriebsverfassungsgesetz 
und im Kündigungsschutzgesetz festgelegt und werden durch 
die ständige Rechtsprechung der Arbeitsgerichte beeinflußt. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um arbeitsrechtliche 
Fragestellungen. 

zum zweiten wird nur sehr verkürzt und allein auf die Lei­
stungsseite im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung 
begrenzt auf die Bedeutung der Rehabilitation eingegangen. 
Geht man von dem sozialversicherungsrechtlichen Prinzip der 
"Rehabilitation vor Rente" aus, so zeigt sich bereits hier, 
daß Fragestellungen zur Frühinvalidität ohne den Einbezug 
der Rehabilitationsbemühungen der Sozialversicherungsträger 
hinsichtlich ihrer Veränderungen, ihrer Effizienz und Ef· 
fektivität letzlich nur unzureichend beantwortbar sind. 
Auch hierbei handelt es sich um eine ebenfalls außerordent­
lich komplexe Materie. Ihr kann in der hier vorliegenden 
Darstellung nicht in dem diesem Sachverhalt zukommenden Um­

fang Rechnung getragen werden (vgl. hierzu z.B. die jewei· 
ligen Schwerpunkthefte der Zeitschrift DIE DEUTSCHE RENTEN· 
VERSICHERUNG). 

Der Darstellung der jeweiligen Mechanismen der sozialen Si· 
cherung hinsichtlich des Risikos der Arbeitsunfähigkeit, 
dem Risiko der Arbeitslosigkeit, der Inanspruchnahme von 
Rehabilitationsleistungen und schließlich dem Risiko der 
dauerhaft geminderten Erwerbsfähigkeit (Frühinvalidität) 
ist ein kurzer Abriß der historischen Entwicklung vorange· 
stellt. Daran schließt sich die jeweilige sozial· 
versicherungsrechtliche Definition und die Darstellung der 
Voraussetzungen der Inanspruchnahme und die Ausgestaltung 
diesbezüglicher Sicherungsleistungen an. schließlich wird 
auf die Fragen der Zumutbarkeit und Verweisbarkeit bezüg­
lich der verschiedenen Risiken eingegangen. Es werden 
Besonderheiten für die Gruppe der älteren und/oder gesund· 
heitlich eingeschränkt leistungsfähigen versicherten her· 
ausgestellt. 
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II. BEDEUTUNG UND SOZIALE SICHERUNG BEI VORÜBERGEHENDER 
GESUNDHEITLICH BEDINGTER LEISTUNGSKINDERUNG - DER 
VERSICHERUNGSFALL "ARBEITSUNFÄHIGKEIT" 

2.1 Historisches zur sozialen Sicherung im Fall von 
Arbeitsunfähigkeit 

Das Risiko, aufgrund von Krankheit die Arbeitstätigkeit 
vorübergehend nicht ausüben zu können (Arbeitsunfähigkeit), 
war, neben der Invalidität, eines der ersten Existenzrisi­
ken, die im Bereich der Sozialversicherung materiell abge­
sichert wurden (vgl. hierzu sowie im folgenden z.B. HENT­
SCHEL 1.983). So war Zahlung von Krankengeld bei Ar­
beitsunfähigkeit schon mit der Einführung der gesetzlichen 
Krankenversicherung für gewerbliche Arbeitnehmer im Jahr 
1883 vorgesehen. Nach einer Wartezeit von drei Tagen be­
stand im Krankheitsfall Anspruch auf Krankengeld in Höhe 
von mindestens der Hälfte des durchschnittlichen Lohnes der 
Kassenmitglieder für die Dauer von einem Vierteljahr (1.3 
Wochen). Ab 1.903 weitete sich der Anspruch auf ein halbes 
Jahr (26 Wochen) aus. Nach und nach wurden immer mehr Per­
sonen in den Kreis der versicherungspflichtigen einbezogen. 
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Reichsversiche­
rungsordnung im Jahr 1911 waren nun auch landwirtschaftli­
che Arbeiter, Dienstboten, unständig Beschäftigte, das Wan­
dergewerbe und die Heimarbeiter in der gesetzlichen Kran­
kenversicherung zwangsversichert. Die Einkommensgrenze von 
bislang 2000 Mark wurde auf 2500 Mark angehoben, wodurch 
ein größerer Teil der Gruppe der Angestellten in die Kran­
kenversicherung einbezogen war. zeitgleich mit der Auswei­
tung des Personenkreises stieg die Höhe der Krankengeldlei­
stung. 

Eine finanzielle Besserstellung im Krankheitsfall für Ar­
beiter erfolgte schließlich gegen Mitte der 50er Jahre . 
Während diese noch bis 1956 Krankengeld in Höhe von 50 v.H. 
des Grundlohns erhielten, wurde dieser Betrag ab 1957 durch 
einen Zuschuß des Arbeitgebers auf 90 v.H. des individuel­
len Nettoeinkommens aufgestockt. Darüber hinaus wurde die 
vorausgehende Karenzzeit auf zwei Tage verkürzt. Im Jahr 
1961 fand eine weitere Verkürzung dieser Zeit auf nur noch 
einen Tag statt sowie eine Erhöhung des Arbeitgeberzuschus­
ses auf 100 v.H. des Nettoeinkommens. Mit dem Lohnfortzah­
lungsgesetz des Jahres 1970 entfiel für Arbeiter schließ-
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lieh auch dieser Karenztag. Das Gesetz beinhaltet den An­

spruch auf das volle Bruttoeinkommen im Krankheitsfall für 
die zeit von 6 Wochen gegenüber dem Arbeitgeber. 

zu berücksichtigen ist, daß gegenüber diesem Personenkreis 
für bestimmte Arbeitnehmergruppen, im Hinblick auf die ma­
terielle Absicherung im Krankheitsfall, bereits historisch 
schon sehr früh ein Anspruch auf Geldleistungen gegenüber 
dem Arbeitgeber, vor der Zahlung von Krankengeld aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung, bestanden hat. Einen An­

spruch auf Gehaltsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit für 
den Zeitraum von insgesamt sechs Wochen hatten die gewerb-
1 ichen technischen Angestellten seit 1891 (§ 133c GeWO) , 
die Angestellten allgemein s e it 1896 (§ 616 Abs. 1 BGB) so­
wie die Handlungsgehilfen, deren Anspruch bereits seit 1861 

bestand(§ 63 HGB). 

Wie die historische Entwicklung zeigt, waren die Arbeiter 
gegenüber anderen Berufsgruppen, insbesondere den Ange­
stellten bei der materiellen Absicherung im Krankheitsfall 
über einen sehr langen Zeitraum hinweg deutlich schlecbter­
gestellt, da sie bis 1956 keinerlei Leistungen von Arbeit­
geberseite erhielten. Erst durch das Lohnfortzahlungsgesetz 
von 1970 fand eine tatsächlich soziale Angleichung von Ar­
beitern und Angestellten statt. 

2.2 Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit 

Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit ist ein unbestimmter Ge­
setzesbegriff (wertenden Inhalts) und bedarf somit juristi­
scher Auslegung. Er ist sowohl im Krankenversicherungsrecht 
im Zusammenhang mit der Zahlung von Krankengeld, in der ge­
setzlichen Rentenversicherung mit der Zahlung von Über­
gangsgeld (bei beruflichen oder medizinischen Rehamaßnah­
men) bzw. der Anrechnung von Ausfallszeiten als auch ar­
beitsrechtlich im Lohnfortzahlungsgesetz als anspruchsbe­
gründend enthalten (vgl. hierzu ausführlich HEINZE 1981) · 

Es besteht hierbei ein enger Zusammenhang zwischen Arbeits­
und Sozialleistungsrecht. 

Arbeitsunfähigkeit wird vom Bundessozialgericht und von 
!unde~arbei~s~er~cht einheitlich wie folgt definiert: 
Arb~itsunfahig ist derjenige, der infolge Krankheit seine 

Arbeit oder eine ähnliche Tätigkeit überhaupt nicht oder 
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nur mit der Gefahr fortsetzen kann, seinen Gesundheitszu­
stand in absehbarer Zeit zu verschlimmern" (zit. bei KUMMER 
1986:87). 

zu betonen ist der enge kausale Zusammenhang, der zwischen 
Arbeitsunfähigkeit und Krankheit der Definition nach be­
steht. Hierbei muß es sich um eine akute, behandlungsfähige 
Erkrankung handeln. Eine damit verbundene Leistungsminde­
rung muß vorübergehender Art sein, ihr Ende demnach unzwei­
felhaft absehbar sein. Dies gilt für einen Zeitraum von 
mindestens 26 Wochen. Nach diesem Zeitraum wird gemäß § 

1276 Abs.1 RVO (§ 53 Abs.l AVG) ("Rente auf Zeit") der ren­
tenversicherungsrechtlich relevante Bereich tangiert (vgl 
EICHER 1988:358). 

Damit besteht ein wesentlicher Unterschied zu den Regelun­
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung, wonach dort 
nicht die Krankheit, sondern der Umstand, daß eine auf 
nicht absehbare Zeit zumutbare Erwerbstätigkeit wegen 
Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche der körper­
lichen oder geistigen Kräfte nicht ausgeübt werden kann, 
als anspruchsbegründend definiert ist. 

2.3 Lohnfortzahlung im Falle der Arbeitsunfähigkeit 

Das Ziel des Lohnfortzahlungsgesetzes (LFZG) vom 1.1.1970 
bestand in der Gleichstellung der Arbeiter mit den Ange­
stellten im Hinblick auf den Schutz des konkreten Arbeits­
platzes bei eintretender Arbeitsunfähigkeit. Es regelt den 
folgenden Sachverhalt: 

"Wird ein Arbeiter nach Beginn der Beschäftigung durch Ar­
beitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitslei­
stung verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, so 
verliert er dadurch nicht den Anspruch auf Arbeitsentgelt 
für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs 
Wochen" (§ 1 Abs. 1 Satz 1 LFZG). Dabei gilt als Vorausset­
zung für die Lohnfortzahlung: 
"Der Arbeiter ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die ~r­
beitsunfähgkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzug­
lich anzuzeigen und vor Ablauf des . dri1::ten ~alendertag~s 
nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine arztliche Beschei­
nigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussicht­
liche Dauer nachzureichen" ( § 3 Abs. 1 Satz 1 LFZG) • 
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Während der Zeit der LOhnfortzahlung durch den Arbeitgeber 
ruht der Anspruch auf Krankengeld gegenüber dem Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. § 49 SGB V) .In Fal­
len in denen der Arbeitgeber Zweifel an der tatsächlichen 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers hat und sich weigert 
das Arbeitsentgelt zu zahlen, besteht sofortiger Anspruch 
auf Krankengeld durch den Träger der gesetzlichen Kranken­
versicherung. Der Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber wird 
dann auf die Krankenkasse übergeleitet (vgl. § 115 SGB X). 
Keinen Anspruch auf LOhnfortzahlung im Krankheitsfall haben 
u.a. diejenigen Arbeiter, deren regelmäßige Arbeitszeit wö­
chentlich zehn stunden oder monatlich fünfundvierzig Stun­
den nicht übersteigt (vgl.§ 1 Abs.3 S.2 LFZG). 

Obwohl mit dem Lohnfortzahlungsgesetz eine Gleichstellung 
von Arbeitern und .Angestellten intendiert war, bestehen 
auch heute noch wesentliche Unterschiede in der Gleichbe­
handlung im Falle von .Arbeitsunfähigkeit. So sind z.B. Ar­

beiter grundsätzlich verpflichtet, selbst bei einer Ar­
beitsunfähigkeit von nur ein oder zwei Tagen eine Arbeits­
unfähigkeitsbescheinigung des Arztes dem Arbeitgeber vorzu­
legen. Angestellte sind von dieser Regelung nicht betrof­
fen; für sie gilt, daß die Bescheinigung der Arbeitsunfä­
higkeit nach drei Tagen vorliegen muß, sofern die Arbeits­
unfähigkeit über diesen Zeitraum hinausgeht. 

Ebenso bestehen Unterschiede zwischen .Arbeitern und Ange­
stellten im Hinblick auf eine ärztlich verordnete Scho­
nungszeit während und im Anschluß an eine Kur (vgl § 7 
Abs. 4 LFZG) , wobei der Anspruch auf LOhnfortzahlung für Ar­
beiter nur dann besteht, wenn sie während dieses Zeitraums 
auch arbeitsunfähig sind. Für Angestellte muß in diese� 
Fall keine .Arbeitsunfähigkeit vorliegen (vgl. EI­
CHER/H.A.ASE/R.AUSCHENB.ACH Kommentar zu § 1236 RVO (§13 AVG) 
Nr.9). 

Sofern ein Angestellter bei Beginn der durch Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitsaufnahme krank ist, hat er Anspruch auf 
Gehalt für die Dauer von sechs Wochen gegenüber dem Arbeit­
geber (vgl. hierzu § 616 BGB). Dies gilt auch hinsichtlich 
der LOhnfortzahlung für Arbeiter. Ein hiervon betroffener 
gewerblicher Kleinbetrieb erhält in diesem Falle von der 
Krankenkasse eine Ausgleichsleistung von 70 v.H. 
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Im Übergang von der arbeitsrechtl.ichen Regel.ung des Lohn­
fortzahlungsgesetzes zum sozialversicherungsrechtlichen An­
spruch auf Krankengeldzahlung gegenüber der Krankenkasse im 
Falle einer Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als sechs Wo­
chen besteht ebenfalls nur der Effekt einer Quasi- Gleich­
stellung von Arbeitern und Angestellten. Tarifvertragliche 
Regelungen für die überwiegende Anzahl der Arbeitnehmer, 
insbesondere in Angestel 1 tenberufen regeln eine Entgelt­
fortzahlung bis weit über die vorgesehenen sechs Wochen 
hinaus. Für Arbeiter stehen derartige Regelungen vor allem 
im engen Zusammenhang mit der jeweiligen Betriebsgröße und 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit. 

2. 4 ltrankengeld im Fal.l.e von Arbeitsunfähigkeit 

Nach Ablauf der durch das Lohnfortzahlungsgesetz vorgegebe­
nen sechswöchigen Frist hat der Versicherte Anspruch auf 
Leistungen der Krankenversicherung (durch die jeweilige 
Krankenkasse) in Form von Krankengeld (vgl§ 44 SGB V): 

"Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die 
Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder sie auf Kosten der 
Krankenkasse stationär in einem Krankenhaus, einer vor­
sorge- oder Rehabilitationseinrichtung (§ 23 Abs. 4, §§ 24, 
40 Abs. 2 und § 41. SGB V) behandelt werden" (§44 Abs. l. 
Satz 1. 5GB V) • 

Der Kreis derjenigen Versicherten, die Anspruch auf Kran­
kengeld haben, ist dabei begrenzt auf die versicherungs­
pflichtigen Arbeitnehmer einschließlich der Auszubildenden 
in betrieblicher Ausbildung und der Behinderten in ge­
schützten Einrichtungen, soweit sie tatsächlich Entgelt be­
ziehen. Auch Arbeitslose haben einen diesbezüglichen An­
spruch. Ausgenommen sind Rentner, Studenten, Berufsprakti­
kanten und die mitversicherten Familienangehörigen sowie 
diejenigen, die nur einer geringfügigen Beschäftigung im 
Sinne des§ 8 5GB IV nachgehen. 

Die Höhe des Krankengeldes bemißt sich nach dem Regelent­
gelt, das in den letzten abgerechneten vier Wochen vor dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erzielt wurde (zur Berech­
nung des Regelentgelts vgl. § 4 7 Abs. 2 5GB V) • Das Kran­
kengeld beträgt so v.H. des Bruttolohnes, es dar f jedoch 
100 v.H. des Nettolohnes nicht überschreiten (vgl. § 47 SGB 
V). 
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Krankengeld wird ohne zeitliche Begrenzung gewährt. Ist ein 
versicherter allerdings wegen derselben Krankheit dauerhaft 
arbeitsunfähig, so wird Krankengeld längstens für 78 Wochen 
innerhalb von drei Jahren gezahlt. 

Bis zum Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes im Ja­
nuar 1989 galt die Regelung, daß der Anspruch auf Kranken­
geld nach Ablauf von drei Jahren wiederum für die Dauer von 
7 8 Wochen erneut auflebte. Voraussetzung hierfür war, daß 
zum Zeitpunkt des Wiederauflebens des Krankengeldes grund­
sätzlich eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kranken­
versicherung bestehen mußte, allerdings brauchte diese 
nicht notwendigerweise mit dem Anspruch auf Krankengeld 
verknüpft zu sein, wie z.B. bei Mitgliedschaft in der I<VdR 

(vgl. STEINWEDEL 1989:73). 

Aus der Sicht der Versicherungsträger bestand da.mit das 
Problem, daß bei Vorliegen einer dauerhaften Arbeitsunfä­
higkeit des Versicherten wegen ein und derselben Erkran­
kung, das Krankengeld den Charakter einer Dauerleistung mit 
Rentenersatzfunktion erhielt. Dies war von größerer Bedeu­
tung, da die Blockfristregelung u. a. dazu führen konnte, 
daß ein Versicherter, der eine Berufsunfähigkeitsrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung bezog, für die Dauer 
von 78 Wochen in dem jeweiligen Dreijahreszeitraum gleich­
zeitig sowohl Berufsunfähigkeitsrente als auch Krankengeld 
beziehen konnte (vorausgesetzt, daß die BU Rente vor dem 
Krankengeldanspruch zuerkannt wurde) und der Krankengeldan­
spruch nach den drei Jahren erneut auflebte (vgl. hierzu 
ausführlich HEINZE 1986: 304 ff.). Damit bestand eine deut­
liche Ungleichheit gegenüber den Erwerbsunfähigkeitsrent­
nern, die - wenn überhaupt - einen Anspruch auf Krankengeld 
bis zum Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes nur für 
maximal sechs Wochen realisieren konnten (vgl. § 183 Abs,4 
RVO a.F.). 

Mit dem Ziel einer Konsolidierung der Finanzlage der ge· 
s~tzlichen Krankenversicherung wurde die Möglichkeit des 
Wiederauflebens des Krankengeldes durch das Gesundheitsre· 
formgesetz grundlegend geändert. Danach gilt: 

~Für Versicherte,. die .. im letzten Dreijahreszeitraum wegen 
b erselben Krankheit fur achtundsiebzig Wochen Krankengeld 
z e~ogen hab';!n, besteht nach Beginn eines neuen Dreijahres· 
eitraums ein neuer Anspruch auf Krankengeld wegen dersel· 



--------------------· 
169 

ben Krankheit, wenn sie bei Eintritt der erneuten Arbeits­
unfähigkeit mit Anspruch auf Krankengeld versichert sind 
und in der Zwischenzeit mindestens sechs Monate 
1. nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig waren und 
2. erwerbstätig waren oder der Arbeitsvermittlung zur 

Verfügung standen" (§48 Abs . 2 SGB V). 

Diese Regelung setzt demnach voraus, daß ein Versicherter 
- der dauerhaft arbeitsunfähig erkrankt ist - nur noch dann 
Anspruch auf ein Wiederaufleben des Krankengeldes hat, wenn 
er innerhalb der Dreijahresfrist mindestens sechs Monaten 
arbeitsfähig gewesen ist. Für den Versicherten beinhaltet 
dieser Umstand, daß er sich trotz bestehender Krankheit 
"gesund schreiben" lassen müßte bzw . er gezwungen ist, auf 
Kosten seiner Restarbeitsfähigkeit weiterzuarbeiten. Diese 
Regelung wird u.a. seitens der Gewerkschaften als zuneh­
mende Härte und dem Prinzip der Sozialversicherung 
("Rehabilitation vor Rente") widersprechend heftig kriti­
siert (vgl. FAUPEL 1989:33 ff). Werden die Voraussetzungen, 
die mit der Blockfristregelung verbunden sind nicht er­
füllt, so erlischt der Anspruch auf Krankengeld nach 78 Wo­
chen. 

2.5 ZU111utbarkeit und verweisbarkeit bei 
Arbeitsunfähigkeit 

Hinsichtlich der Zumutbarkeit und Verweisbarkeit im Falle 
eingetretener Arbeitsunfähigkeit gilt im Krankenversiche­
rungsrecht ein weitgehender Berufsschutz. D. h., die Mög­
lichkeiten der Verweisung auf eine andere Tätigkeit im Fall 
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit sind sehr eng be­
grenzt. Selbst wenn die Möglichkeit der Verweisung auf 
einen ähnlichen Arbeitsplatz besteht, kann dies nur bei 
Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses beim bisherigen Ar­
beitgeber erfolgen. Insofern dient die sozialversicherungs­
rechtliche Regelung im Falle von Arbeitsunfähigkeit zum 
Schutz des konkreten Arbeitsplatzes . 

Die Arbeitsunfähigkeit eines Versicherten besteht auch 
dann, wenn ein noch verbliebenes Restarbeitsvermögen am Ar­
beitsplatz zeitlich verkürzt in Form von Teilzeitarbeit 
einsetzbar wäre, da eine Teilarbeitsunfähigkeit gesetzlich 
nicht vorgesehen ist (vgl. MAASSEN/SCHERMER/WIEGAND/ ZIPPE­
RER GKV-Kommentar zu § 44 SGB V, Abs. II Nr· 3) · 
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wird dennoch eine Teilzeitarbeit am alten Arbeitsplatz aus­
geübt und der Versicherte erhält während der Krankheit bei­
tragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, so 
wird dieses für den Anspruch auf Krankengeld als nicht un­
beachtlich gewertet, mit der Folge einer Reduzierung des 
Krankengeldes (vgl. KUMMER 1986:87). 

unter dem Aspekt der Rehabilitation kann bei eingetretener 
Arbeitsunfähigkeit (z.B. nach Herzinfarkt) das langsame 
Heranführen an die frühere Arbeitstätigkeit sinnvoll sein. 
Das Gesundheitsreformgesetz, das vollständig am 1.1.1989 in 
Kraft getreten ist, hat deshalb die Möglichkeit einer stu­
fenweisen Wiedereingliederung geschaffen: 

"Können arbeitsunfähige Versicherte nach ärztlicher Fest­
stellung ihre bisherige Tätigkeit teilweise verrichten und 
können sie durch die stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tä­
tigkeit voraussichtlich besser wieder in das Erwerbsleben 
eingegliedert werden, soll der Arzt auf der Bescheinigung 
über die Arbeitsunfähigkeit Art und Umfang der möglichen 
Tätigkeiten angeben und dabei in geeigneten Fällen die 
Stellungnahme des Betriebsarztes oder mit Zustimmung der 
Krankenkasse die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes 
einholen" (§ 74 SGB V). 

Der Versicherte gilt allerdings auch bei einer stufenweisen 
und arbeitszeitlich befristen Wiedereingliederung im Sinne 
des Gesetzes als arbeitsunfähig. 

Nach den Definitionen des Bundesarbeitsgerichts und des 
Bundessozialgerichts gilt darüber hinaus ein Versicherter 
auch dann als arbeitsunfähig, wenn er die frühere Tätigkeit 
vollschichtig ~iederaufnimmt auf die Gefahr hin, den Lei· 
denszustand zu verschlimmern. "So schließt die Verrichtung 
einer Arbeit auf Kosten der Gesundheit - wie der 3. Senat 
des BSG in seinem Urteil vom 17. August 1982 ausge!ührt hat 
- das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit nicht aus" (KUMMER 
1986:87) . 

Ein anderer Sachverhalt bezüglich der zumutbarkeit und mög· 
liehen Verweisbarkeit liegt vor, wenn das Arbeitsverhältnis 
aufgrund häufiger oder langandauernder Arbeitsunfähigkeit 
aufgelöst bzw• gekündigt ist. Auch in diesem Fall muß von 
d~r zul~tzt ausgeübten Tätigkeit ausgegangen werden, aller­
dings sind nun die besonderen, die Gesundheit des Versi­
che:ten beeinträchtigenden Arbeitsplatzanforderungen und • 
bedingungen zu berücksichtigen. 
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"Gibt es in nennenswerter Zahl Arbeitsplätze auf dem Ar­
beitsmarkt, auf denen der Versicherte ohne solche Beein­
trächtigungen eine ähnliche, etwa gleich hoch bezahlte Tä­
tigkeit verrichten kann, und ist er hierzu gesundheitlich 
in der Lage, so endet die Arbeitsunfähigkeit" (KUMMER 
1986:87}. 

Eine damit möglicherweise verbundene Einkommenseinbuße bis 
zu 10 v. H. erscheint zumutbar. Die Frage, ob dem Versicher­
ten ein diesbezüglicher Arbeitsplatz tatsächlich zugewiesen 
werden kann, bleibt ohne Belang (vgl. STEINWEDEL 1989:74). 

Die Einschränkung des Berufsschutzes durch die Verweisbar­
keit auf ähnliche Tätigkeiten erscheint notwendig, da 
(gemäß § 183 Abs. 2 RVO a. F., § 48 Abs. 1 S. 1 SGB V: 
"Krankengeld wird ohne zeitliche Begrenzung gewährt"} eine 
Reduzierung "auf ein vernünftiges Maß" im Sinne der Versi­
chertengemeinschaft verlangt ist (vgl. KUMMER 1986:87}. 

2,6 sozialversicherungsrechtliche Bedeutung der 
ltranltengeldregelung für langfristig Arbeitsunfähige 

In Fällen, bei denen es sich absehbar nicht nur um eine 
vorübergehende Arbeitsunfähigkeit handelt und der Versi­
cherte nach ärztlichem Gutachten als erwerbsunfähig im 
Sinne einer vorliegenden dauerhaften Leistungsminderung, 
anzusehen ist, besteht für den Träger der Krankengeldlei­
stung - die Krankenkassen - die Möglichkeit, den Versicher­
ten aufzufordern, innerhalb einer Frist von zehn Wochen 
einen Antrag auf Maßnahmen zur Rehabilitation zu stellen 
(Vgl. § 51 Abs. l Satz 1 SGB V}. 

Seit Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes gilt diese 
Regelung, die bis zu diesem Zeitpunkt auf Rehabilitations­
maßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt 
war (vgl.§ 183 Abs. 7 RVO a. F. } , nunmehr auch für andere So­
zialleistungsbereiche, die Rehabilitationsmaßnahmen durch­
fÜhren. 

Bei Krankengeld beziehenden Versicherten, die die Voraus­
setzungen für den Bezug einer Altersrente erfüllen und das 
65. Lebensjahr vollendet haben, kann die Krankenkasse diese 
in ebenfalls zehnwöchiger Frist zur Rentenantragstellung 
auffordern (vgl. § 51 Abs. 2 SGB V) . 
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Die besondere Bedeutung dieser Regelungen besteht darin, 
daß mit der Aufforderung einen Antrag auf Rehabilitations­
maßnahmen oder Rente gegenüber einem Träger der gesetzli­
chen Rentenversicherung zu stellen, für den Versicherten 
der Dispositionsspielraum der Bestimmung des Zeitpunkts des 
Eintritts des Versicherungsfalls - also der Zeitpunkt, ab 
dem eine Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit ge­
zahlt werden soll - durch die Krankenkasse begrenzt wird. 
Aufgrund der in der gesetzlichen Rentenversicherung vorge­
sehenen Regelungen zu den Rentenarten Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit bestehen für die Krankenkassen mit § 51 SGB V 

zwei Möglichkeiten, den Versicherten zur Antragstellung auf 
Leistungen des Rentenversicherungsträgers aufzufordern: 

1. Liegt nach ärztlichem Gutachten Berufs- oder Erwerbsun· 
fähigkei t vor und besteht begründete Aussicht auf Besserung 
der zugrundeliegenden Leistungsminderung des Versicherten 
in absehbarer Zeit, kann eine Berufs- oder Erwerbsunfähig· 
kei tsrente auf Zeit nach Ablauf der 2 6. Woche der Arbeits­
unfähigkeit beantragt werden (vgl § 1276 Abs. l RVO). In den 
Fällen, in denen der Rentenversicherungsträger eine derar­
tige Rente ablehnt, besteht für den Versicherten allerdings 
weiterhin Anspruch auf Krankengeldleistungen. 

2. Besteht die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge 
ein und derselben Krankheit innerhalb der vorgeschriebenen 
Dreijahresfrist länger als 78 Wochen und erfüllt der Versi­
cherte die Voraussetzungen für das Wiederaufleben des Kran­
kengeldanspruchs nach § 48 SGB v Abs.2 nicht, so erlischt 
dieser Anspruch auch dann, wenn der Antrag auf Rehabilita­
tionsmaßnahmen oder Rente seitens anderer Sozialleistungs­
träger abgelehnt wird. Der Versicherte erhält dann keiner­
lei Leistungen und ist gegebenenfalls auf die Sozialhilfe 
verwiesen. 
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III. BEDEUTUNG UND SOZIALE SICHERUNG BEI ARBEITSLOSIGICEIT 
- DER VERSICHERUNGSFALL "ARBEITSLOSIGKEIT" 

3.1 Historisches zur Sozial.en Sicherung von 
Arbeitslosigkeit 

Vorbemerkung: Die folgende Darstellung beruht, soweit im 
Text nicht anders hervorgehoben, auf der Einleitung des Ge­
meinschaftskommentar zum Arbeitsförderungsgesetz (GK - AFG) 
von AMBS et. al., Neuwied/Darmstadt, Loseblattsanunlung, 
lfd.). 

Der institutionelle Aufbau der Arbeitsvermittlung bzw. der 
Arbeitslosenversicherung erfolgte gegenüber den anderen Be­
reichen des Sozialversicherungssystems erst zu einem rela­
tiv späten Zeitpunkt mit der Gründung des Reichsamtes für 
Arbeitsvermittlung im Jahr 1920. 

1922 beschloß der Reichstag das Arbeitsnachweisgesetz, das 
den künftigen dreigliedrigen Aufbau der Arbeitsverwaltung 
begründete: Arbeitsnachweisämter auf kommunaler Ebene, Lan­
desämter für Arbeitsvermittlung und das Reichsamt für Ar­
beitsvermittlung. 

1927 wurde das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits­
losenversicherung (AVAVG) beschlossen. Dieses Gesetz been­
dete die bis dahin erfolgte Entwicklung. Eine gewerbsmäßig 
betriebene Stellenvermittlung war grundsätzlich verboten. 

Die Arbeitslosenversicherung erlangte besondere Bedeutung 
vor allem nach dem 1. Weltkrieg durch die Umstellung der 
Kriegs- auf die Friedenswirtschaft. Im Zusammenhang mit der 
entstehenden hohen Arbeitslosigkeit erfolgte eine reichs­
einheitliche Regelung durch die Verordnung zur Erwerbslo­
senfürsorge vom l.3.11. 1918, wobei die Trägerschaft von den 
Gemeinden Übernommen wurde. Die Einführung der Beitrags­
pflicht wurde 1923 beschlossen und mit Gesetz von 1927 der 
Aufbau einer Arbeitslosenversicherung vollendet. 

Wesentliche Änderungen traten in der Zeit nach 1933 ein. 
Wie in den anderen zweigen des sozialen Sicherungssystems 
war die Zerschlagung der Selbstverwaltung und die Durchset­
zung des Führerprinzips für die Zeit des Faschismus charak­
terisierend. Sie erfolgte durch den "Erlaß zur Übertragung 
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von Befugnissen auf den Präsidenten der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung" vom 10.11.1933. Später erfolgte die 
Ablösung des Versicherungsprinzips durch das Fürsorgeprin­
zip auf der Grundlage der "Verordnung über Arbeitslosen­
hilfe" vom 5.9.1939. Monetäre Stützungsleistungen wurden 
demnach überwiegend von der Bedürftigkeit des Arbeitslosen 
abhängig gemacht. Die Entwicklung der Eingliederung der ge· 
samten Arbeitseinsatzverwaltung in die Reichsverwaltung 
wurde abgeschlossen durch die "Verordnung über die Gauar· 
beitsämter" vom 27.6.1943. Hierbei wurden die Landesar• 
beitsämter in Gauarbeitsämter neu gegliedert. 

Mit Kontrollratsdirektive Nr.29 vom 27.5.1946 wurde die 
alte Gliederung wiederhergestellt und die demokratische 
Selbstverwaltung gestärkt. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und 
die öffentlichen Körperschaften bildeten beratende Aus• 
schüsse . Verschiedene nac hfolgende Regelungen in den jewei· 
ligen Besatzungszonen führten dann zur Wiedereinführung des 
Versicherungsprinzips. 

Wichtigste Etappe in der Entwicklung nach dem Kriege dürfte 
die Bildung der Bundesanstalt für Arbeitslosenvermittlung 
und Arbeitlosenversicherung im Jahr 1955 darstellen, die 
seitdem ihren Sitz in Nürnberg hat . Ihre Grundlage bildet 
das Bundesanstaltsgesetz von 1 952 . Die Selbstverwaltung ist 
paritätisch (Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter, der 
Landesarbeitsämter und dem Verwaltungsrat und Vorstand der 
Bundesanstalt) aufgebaut. Die diesbezügliche Rechtsprechung 
wurde durch die Große Novelle zum AVAVG im Jahr 1956 ver­
einheitlicht. 

Vor dem Hintergrund des ersten größeren Beschäftigungsein­
bruchs und steigenden Arbeitslosenzahlen in der Mitte der 
sechziger Jahre erschien es notwendig, die gesetzlichen Re­
gelungen des AVAVG stärker der wirtschaftlichen Entwiclclung 
anzupassen. Resultat dieser Reformdiskussion war das am 
1.7.1969 in Kraft getretene Arbeitsförderungsgesetz (AFG), 
Zwar wurden die bisherigen Maßnahmen des AVAVG modifiziert 
beibehalten, der Aufgabenkatalog der Bundesanstalt für Ar­
beit aber wesentlich erweitert. Dies betrifft insbesondere 
die Aufgabe der Arbeitsmarktbeobachtung und die Arbeits­
markt- und Berufsforschung, der Berufsberatung, die Förde­
rung beruflicher Bildungsmaßnahmen (Ausbildung, Fortbil­
dung, Umschulung)• In den Bereich der beruflichen Rehabili-
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tation werden auch körperlich, geistig oder seelisch Behin­
derte einbezogen . 

Der Bereich monetärer Stützungsleistungen zielt sowohl auf 
die Förderung der Arbeitsaufnahme als auch auf Leistungen 
zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Zum letzte­
ren gehören die Gewährung von Kurzarbeitergeld, Schlecht­
wettergeld, die produktive Winterbauförderung sowie die 
Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . Dieser Aufgabenkatalog 
soll zu einer "produktionsorientierten Beschäftigungspoli­
tik" beitragen, die nicht nur den Strukturwandel des Ar­
beitsmarktes (technologische Entwicklung) berücksichtigt, 
sondern auch zum Ausgleich regionaler und branchenmäßiger 
Besonderheiten beiträgt. 

Im Arbeitsförderungsgesetz wird der subsidiäre Charakter 
der Arbeitlosenversicherung mit den Leistungen Arbeitslo­
sengeld und Arbeitslosenhilfe deutlich hervorgehoben. D.h., 
die zentrale Aufgabe besteht in der Sicherung vor Arbeits­
losigkeit, und erst dann tritt die Sicherung bei Arbeitslo­
sigkeit ein. Im Einzelfall gilt das Prinzip der Rehabilita­
tion vor Leistung, wonach Maßnahmen zur Umschulung und be­
ruflichen Fortbildung Vorrang vor den Leistungen des Ar­
beitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe haben. Diese 
sollen grundsätzlich nur dann gewährt werden, wenn eine 
Wiedereingliederung des Arbeitslosen in ein Beschäftigungs­
verhältnis überhaupt möglich erscheint. Abweichungen von 
diesem Prinzip bestehen nach dem AFG in Hinblick auf ältere 
und/ oder leistungsgeminderte Arbeitslose (vgl. Kapitel 
3. 7) • 

Das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe sind Lei­
stungen mit Lohnersatzfunktion. Dabei wird der Einkommens­
verlust nur teilweise abgedeckt. Die Leistungen haben den 
Charakter eines "sozialen Mindestschutzes", d.h., die Höhe 
der Leistung richtet sich nicht nach den gezahlten Beiträ­
gen, sondern muß lediglich den Anforderungen der sozialen 
Gerechtigkeit (Sozialstaatsprinzip) entsprechen. Hieraus 
ergibt sich ein Ausgestaltungsspielraum bei der Leistungs­
bemessung durch den Gesetzgeber . 

Gegenüber den klassischen zweigen der Sozialversicherung 
liegt der wesentliche Unterschied der Arbeitslosenversiche­
rung in der Eigenart ihres Risikos. Diese besteht darin, 
"daß das Wagnis wegen der Unvoraussehbarkeit der Entwick-
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lung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage nicht so kalku­
lierbar ist wie in der Kranken-, Renten- und Unfallversi­
cherung. Es ist daher einer Berechnung viel weniger ausge­
setzt" (GK - AFG vor§§ 100 ff. Abs. III RZ. 10). 

Hinzu kommt, daß der Eintritt des Versicherungsfalls Ele­
mente der Manipulierbarkeit enthält, da er vom Willen 
sowohl des Arbeitgebers als auc h des Arbeitnehmers abhängen 
kann. Aus diesem Grunde gibt es für das Risiko der Arbeits­
losigkeit auch keine private Versicherungsmöglichkeit und 
deshalb auch keine freiwillige Teilnahme an der Arbeitslo­
senversicherung, wie dies in den anderen zweigen der Sozi­
alversicherung vorgesehen ist (vgl. ebenda). 

3.2 Der Begriff der Arbeitslosigkeit 

Das Risiko, den Arbeitsplatz zu verliere.n und somit ar­
beitslos zu werden, ist seit den siebziger Jahren zu einem 
Massenphänomen geworden . Dadurch hat die Sicherungsleistung 
des Arbeitslosengeldes bzw. der Arbeitslosenhilfe zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. Seit dieser Zeit sind die gesetzli­
chen Regelungen, die den Anspruch auf eine derartige mone­
täre Stützungsleistung voraussetzen, häufigen Veränderungen 
unterworfen gewesen. Charakterisierend für diese Siche­
rungsleistung ist, daß das Risiko des Vorhandenseins ge­
eigneter Arbeitsplätze nicht in den Bereich der Arbeitslo­
senversicherung fällt, "sondern die Arbeitslosigkeit, die 
ihren Grund in den Verhältnissen des freien Arbeitsmarktes 
hat (Unfähigkeit des Arbeitsmarktes, das vorhandene Lei­
stungsvermögen bei Arbeitsbereitschaft zu nutzen). Sie si­
chert demnach nicht vor den Folgen fehlender Erwerbsfähig­
keit oder Erwerbswilligkeit" (GK-AFG vor §§ 100 ff. RZ. 7). 
Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt vor allem im 
Hinblick auf ältere und/oder leistungsgeminderte Arbeits­
lose (vgl. Kapitel 3.7.). 

Der Begriff der Arbeitslosigkeit im sozialversicherungs­
rechtlichen Sinne, wie ihn das Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) definiert, ist altersspezifisch, d . h. an der Arbeit­
nehmereigenschaft orientiert, festgelegt und steht im Zu­
sammenhang mit einem Beschäftigungsverhältnis und dessen 
zeitlicher Dauer. 
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"Arbeitslos im Sinne dieses Gesetzes ist ein Arbeitnehmer 
der vorübergehen~ nicht i~ _einem Beschäftigungsverhältni~ 
steht oder nur eine kurzzeitige Beschäftigung ausübt" 
(§ 101 AFG). 

Im Zeitverlauf hat die Definition der "kurzzeitigen Be­
schäftigung" quantitative Veränderungen erfahren. 
"Kurzzeitig ( .. ) ist eine Beschäftigung, die auf weniger 
als 18 Stunden wöchentlich der Natur der Sache nach be­
schränkt zu sein pflegt oder im voraus durch einen Arbeits­
vertrag beschränkt ist" (§ 102 AFG). Das quantitative Aus­
maß kurzzeitiger Beschäftigungen ist immer mehr herabge­
setzt worden. Bis 1986 war die Arbeitszeit noch auf 20 
Stunden, dann, bis zum Dezember 1987, auf 19 Stunden be­
grenzt. Als nicht kurzzeitig gelten u.a. Beschäftigungen, 
die wegen stufenweiser Wiedereingliederung in das Erwerbs­
leben, z.B. bei bestehender Arbeitsunfähigkeit (vgl s. § 74 
SGB V), die wöchentliche Arbeitszeit von 18 Stunden nicht 
erreichen oder im Zusammenhang mit dem Altersteilzeitge­
setz, "zur Erleichterung des Übergangs in den Ruhestand auf 
weniger als 18 Stunden herabgesetzt und hierfür ein Entgel­
tausgleich vereinbart worden ist, der dem Arbeitnehmer min­
destens ein durchschnittliches wöchentliches Arbeitsentgelt 
gewährleistet, das er zuletzt vor Herabsetzung der Arbeits­
zeit innerhalb von 18 Stunden erzielt hätte" (§ 102 AFG) 
(vgl. hierzu die Darstellung des Altersteilzeitgesetzes bei 
V. EINEM 1989) . 

Hat ein Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet und ver­
liert seinen Arbeitsplatz, gilt er dem Gesetz nach nicht 
als arbeitslos und hat keinen Anspruch auf diesbezügliche 
Leistungen (vgl§ 100 Abs.2 AFG) . Das Kriterium der Vollen­
dung des 65. Lebensjahres steht im Zusammenhang mit der ge­
setzlichen Altersgrenze in der Rentenversicherung. Dabei 
ist es unerheblich ob für den Arbeitnehmer ein Altersren­
tenanspruch gegenüber einem Rentenversicherungsträger be­
steht oder nicht. Umgekehrt bedeutet dieser Umstand, daß im 
Falle der Weiterbeschäftigung eines über 65jährigen, der 
Sozialversicherungsbeitrag für die Arbeitslosenversicherung 
für den beschäftigten Arbeitnehmer entfällt. Die Beitrags­
freiheit besteht allerdings nicht für den Arbeitgeber (vgl 
§ 172 AFG). 

Bis 1.1.1989 bestand die Beitragsfreiheit für Arbeitnehmer 
bereits ab vollendetem 63. Lebensjahr (vgl. § 169 Nr.2 AFG 
a.F., sowie § 107 Abs . 1 Nr. 2 AFG a.F . ). Im Zusammenhang 
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mit der Heraufsetzung der gesetzlichen Altersgrenze ist die 
Beitragspflicht für diesen Personenkreis bis zur Vollendung 
des 65. Lebensjahres heraufgesetzt worden. 

3.3 Die Sicherungsleistung "Arbeitslosengeld" 

Das Arbeitslosengeld hat die Funktion, dem Versicherten den 
bis zum Eintritt der Arbeitslosigkeit innegehabten Lebens­
unterhalt zu erhalten und den Ausfall an Arbeitseinkommen 
auszugleichen (Lohnersatzfunktion). Hierbei handelt es sich 
allerdings nur um einen teilweisen Ausgleich. Die Höhe des 
Arbeitslosengeldes richtet sich nach dem bisherigen (Netto­
) Arbeitsentgelt , abzüglich der Mehrarbeitszuschläge und 
Zuwendungen, die der Arbeitgeber gezahlt hat. Es beträgt 
für Arbeitslose mit Kindern 68 v. H. des um die bei Arbeit· 
nehmern gesetzlichen Regelabzüge geminderten Arbeitsent­
gelts (vgl. § 111 Abs.2 AFG) . Bei Arbeitslosen ohne Kinder 
beträgt das Arbeitslosengeld 63 v.H. des vorherigen (um die 
Abzüge geminderten) Arbeitsentgelts. 

Hintergrund der auf diese prozentualen Größen festgesetzen 
Höhe des Arbeitslosengeldes ist die Überlegung, die mone· 
täre Stützungsleistung so zu bemessen, daß der Arbeitslose 
nicht zu stark in seiner Lebenshaltung absinkt, er aber an· 
dererseits noch ein ökonomisches Interesse haben soll, eine 
vermittelte Beschäftigung wiederaufzunehmen. 

Die wesentlichen Vorschriften, wann ein Arbeitsloser im 
oben genannten Sinne Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, 
sind nach § 100 AFG geregelt . Danach gilt, daß er der Ar· 
beitsvermittlung zur Verfügung steht , die Anwartschaftszeit 
erfüllt, sich beim Arbeitsamt gemeldet und Arbeitslosengeld 
beantragt hat. 

Den Anspruch auf Arbeitslosengeld erwirbt ein Arbeitsloser, 
wenn er innerhalb einer auf drei Jahre festgelegten Rahmen­
frist mindestens dreihundertsechzig (zweihundertvierzig 
bzw. einhundertachtzig) Kalendertage in einer die Beitrags­
pflicht begründenden Beschäftigung gestanden hat (vgl. § 

104 sowie § 106 AFG). Wird diese Anwartschaftszeit erfüllt, 
besteht Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Dauer von 156 

Tagen ("Grundanspruchsdauer") • Aufgrund der hier vorgese­
henen Anwartschaftszeit unterscheidet sich die Leistung des 
Arbeitslosengeldes wesentlich von den Leistungen z . B. in 
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der Krankenversicherung, die derartige Voraussetzungen 
nicht kennt. 

Die Anspruchsdauer ist gestaffelt, sie verlängert sich nach 
Maßgabe der Dauer der die Beitragspflicht begründenden Be­
schäftigung (vgl. § 106 AFG). Entscheidend für eine Verlän­
gerung der Anspruchsdauer ist dabei zum einen die Dauer der 
versicherungspflichtigen Beschäftigung - zuzüglich gleich­
gestellter Zeiten vor Eintritt der Arbeitslosigkeit inner­
halb einer auf sieben Jahre erweiterten Rahmenfrist - sowie 
zum anderen das Lebensalter des Versicherten. 

Die Staffelung der Anspruchsdauer ist wie folgt geregelt: 

nach einer die Beitrags­
pflicht begründenden Be­ und nach Voll­
schäftigung von min­ endung des ( . .. ) 
destens ( ... ) Lebensjahres ( ... ) Tage 
Kalendertagen. 

208 
600 
480 

260 
720 312 
840 42. 364 

416 960 42. 
1080 42. 468 

520 1200 44. 
572 44. 
624 

1320 
1440 49. 

676 1560 49. 
728 54. 1680 
780 54. 1800 
832 54. 1920 

(vgl. § 106 AFG) 

Mit dieser an das Lebensalter der Versicherten anknüpfenden 
Regelung, soll u.a. den erschwerten Bedingungen des Ar­
beitsmarktes für ältere Arbeitslose Rechnung getragen wer­
den. Die Regelungen bezüglich der Anspruchsdauer sind zu­
letzt gesetzlich im Juli 1987 geändert worden, wobei neben 
der Herabsetzung des die Verlängerung der Anspruchsdauer 
begründenden Lebensalters auf das 42. Lebensjahr (davor_ 44. 
Lebensjahr) vor allem das Verhältnis der Dauer der bei­
tragspflichtigen Beschäftigung innerhalb der Rahmenfrist 
zur Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld von 3: l auf 
2:1 herabgesetzt wurde. Für die älteren Arbeitslosen ab 54 
Jahren besteht nunmehr ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 

für die Höchstdauer von 32 Monaten (832 Tage)· 
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3.4. Die Sicherungsleistung "Arbeitslosenhilfe" 

Im unterschied zum Arbeitslosengeld wird die Leistung der 
Arbeitslosenhilfe zeitlich unbefristet gewährt; sie wird in 
der Regel allerdings längstens für ein Jahr bewilligt. Nach 
diesem Zeitraum müssen die Anspruchsvoraussetzungen beim 
Arbeitsamt erneut nachgewiesen werden. 

oer Anspruch auf Arbeits1osenhilfe besteht für denjenigen 
Arbeitslosen, der keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, 
weil er die Anwartschaftszeit nicht erfüllt, d.h. der Ar­
beitslosengeldanspruch nicht besteht, oder erfüllt oder er­
loschen ist (vgl § 134 AFG). Arbeitslosenhilfe wird demnach 
nachrangig gegenüber dem Arbeitslosengeld gewährt. 

Der Arbeitslosenhilfe ist die Bedürftigkeit vorausgesetzt. 
Verfügt der Arbeitslose oder dessen Ehegatte über eigenes 
Einkommen oder Vermögen, so wird dieses auf die Arbeitslo­
senhilfe angerechnet. Darüber hinaus werden bei der Bedürf­
tigkeitsprüfung Unterhaltsansprüche gegenüber Dritten be­
rücksichtigt. Als Freibetrag gilt dabei ein Einkommen des 
Ehegatten bzw. der Eltern eines unverheirateten minderjäh­
rigen Arbeitslosen von DM 150 wöchentlich. Dieser Frei­
betrag erhöht sich um DM 70 für jede weitere Person, mit 
Ausnahme des Arbeitslosen selbst, für die ein Unterhaltsan­
spruch besteht. Eine vorherige Beschäftigung, zur Begrün­
dung des Anspruchs auf Arbeitslosenhilfe ist u.a. nicht er­
forderlich, wenn der Arbeitslose zuvor mindestens zweihun­
dertvierzig Kalendertage Leistungen anderer Sozialversiche­
rungsträger bezogen hat (vgl. § 134 Abs. 3 AFG). 

Bei der Arbeitslosenhilfe handelt es sich nicht um eine 
Versicherungsleistung. Sie wird nicht aus dem Versiche­
rungssystem finanziert, sondern ist eine Leistung des Bun­
des, die durch die Bundesanstalt für Arbeit ausgezahlt 
wird. Sie ist eine Fürsorgeleistung, die vor allem in Fäl­
len struktureller Arbeitslosigkeit geleistet wird. Der Lei­
stung selbst kommt ebenfalls Lohnersatzfunktion zu, aller­
dings auf einem deutlich niedrigeren Niveau als beim Ar­

beitslosengeld. "Sie soll arbeitslosen Arbeitnehmern das 
infolge der Arbeitslosigkeit ausfallende Arbeitsentgelt 
teilweise ersetzen, nicht aber - wie bei der Sozialhilfe -
den Bedarf des Arbeitslosen für den eigenen Unterhalt und 
denjenigen seiner Familie decken. Bei niedrigen ausfallen­
den Arbeitsentgelten kann daher die Arbeitslosenhilfe in 
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Einzelfällen unter dem Bedarfssatz der Sozialhilfe liegen 
so daß sie durch Sozialhilfe entsprechend aufgestockt wer~ 
den kann" (GK - AFG zu § 134 Abs.III RZ. 5). Die Arbeitslo­
senhilfe beträgt für Arbeitslose mit mindestens einem Kind 
58 v.H. des früheren Nettoeinkommens, bei Arbeitslosen ohne 
Kinder 56 v.H. des frÜheren Nettoeinkommens. 

Trotz dieser wesentlichen Unterschiede beider Leistungsar­
ten besteht hinsichtlich der Voraussetzung - wonach der Ar­
beitslose dem Arbeitsamt zur Verfügung stehen muß und der 
Bereitschaft der Annahme einer zumutbaren Tätigkeit 
grundsätzlich Übereinstimmung. Bevor dies im folgenden Ka­
pitel näher dargestellt wird, soll ergänzend noch kurz auf 
die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Leistungsar­
ten des Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe einge­
gangen werden. Hier hat sich mit dem Ansteigen der Ar­
beitslosenzahlen, insbesondere seit Ende der siebziger 
Jahre ein deutlicher Wandel vollzogen. 

Der Anteil der Arbeitslosen, die derartige Leistungen vom 
Arbeitsamt überhaupt bezogen haben, lag im Jahresdurch­
schnitt 1981 bei rund 68 v. H. Bis zum Jahr 1986 ist dieser 
Anteil auf knapp 63 v. H. zurückgegangen und stieg u. a. auf­
grund der Veränderung bei der Rahmenfristregelung bis 1988 

wieder auf knapp 66 v.H. an. Im Jahr 1990 erhielten rd. 69 

v.H. der Arbeitslosen Leistungen der Bundesanstalt für Ar­
beit. 

Der Anteil derjenigen Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld 
bezogen haben, lag im Jahresdurchschnitt 1981 bei etwas 
über 80 v.H. gegenüber 20 v.H. der Bezieher von Arbeitslo­
senhilfe . Dieses Verhältnis veränderte sich bis 1986 auf 57 

v.H. Arbeitslosengeldbezieher gegenüber 43 v.H. Beziehern 
von Arbeitslosenhilfe. Hierin drückt sich die zunehmende 
Bedeutung des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit aus. 
Aufgrund der Veränderungen des AFG beim Leistungsbezug, ist 
der Anteil der Arbeitslosengeldbezieher bis 1988 wieder auf 
rund 64 v.H. angestiegen und der Anteil der Arbeitslosen­
hilfebezieher auf knapp 36 v.H. gesunken. Im Jahr 1990 lag 
dieses Verhältnis bei 66,5 v.H. zu 33,5 v.H. (eigene Be­
rechnungen nach ANBA 1991 a: Übersicht 17: 152: 154; 156) • 

Von besonderer Bedeutung bei dieser Entwicklung ist, daß 
sich bei einem großen Anteil der Arbeitslosenhilfebezieher 
Überschneidungen zur Sozialhilfe ergeben. Eine Untersuchung 
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von 1985 ergab, daß ein knappes Viertel der Leistungsbezie­
her von Arbeitslosenhilfe monatliche Zahlbeträge erhielten, 
die unter DM 600 monatlich lagen. Davon betroffen sind vor 
allem diejenigen, bei denen gemäß § 138 AFG nur einge­
schränkte Bedürftigkeit vorlag (vgl. WIESE 1985:137). 

3. s verfügbarkei t und ZU111utbarJcei t i � Falle von 
Arbeitslosigkeit 

Die wesentliche Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeits­
losengeld bzw. Arbeitslosenhilfe besteht darin, daß der Ar­
beitslose der Arbeitsverwaltung zur Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung steht (vgl§ 100 AFG). 
Ein Arbeitsloser steht der Arbeitsvermittlung zur Verfü­
gung, wenn er 

11 1. eine zumutbare, nach§ 168 die Beitragspflicht 
begründende oder allein nach § 169 Nr. 2 beitragsfreie 
Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes ausüben kann und darf, 

2. bereit ist, 
a) jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen, die er 

ausüben kann und darf, sowie 
b) an zumutbaren Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung, 

Fortbildung und Umschulung zur Verbesserung der 
Vermittlungsaussichten sowie zur beruflichen 
Rehabilitation teilzunehmen, sowie 

3 . das Arbeitsamt täglich aufsuchen kann und für das 
Arbeitsamt erreichbar ist" (§ 103 Abs.l AFG) 

Die Verfügbarkeit gilt als Nahtstelle zwischen dem Versi­
cherungsfall der Ar-beitslosigkeit und de.m Leistungsbezug 
von Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe. Sie beinhaltet, daß 
im Prinzip die eingetretene Arbeitslosigkeit eines Arbeit­
nehmers durch die Vermittlungsbemühungen der Arbeitsverwal­
tung behebbar sein muß . Dabei sind sowohl die fachlichen 
Fähigkeiten als auch der Arbeitsmarkt des gesamten Bundes­
gebietes zu berücksichtigen. Diese Bemühungen sind vorran­
gig gegenüber der Zahlung der monetären Stützungsleistung 
(Subsidiarität des Arbeitslosengeldes). 

Die Besonderheit der Arbeitslosenversicherung ist darin zu 
sehen, daß sie nur dann eintritt, "wenn der von Arbeitslo­
sigkeit betroffene Arbeitnehmer in Arbeit vermittelt werden 
kann und will. Das abgesicherte Risiko ist damit grundsätz­
lich auf Arbeitslosigkeit beschränkt, die ihren Grund in 
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den besonderen Verhältnissen des freien Arbeitsmarktes hat" 
(GK-AFG § 103 RZ. 1) . 

zu unterscheiden ist zwischen objektiver und subjektiver 
Verfügbarkeit. Dabei bedeutet die objektive Verfügbarkeit, 
daß die in § 100 AFG aufgeführten Voraussetzungen jederzeit 
erfüllt sein müssen und keine Hinderungsgründe seitens des 
Arbeitslosen bestehen, unverzüglich eine zumutbare bei­
tragspflichtige Beschäftigung unter den üblichen Bedingun­
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes aufzunehmen. Die Bedin­
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes sind charakterisiert 
durch die bestehenden, in Gesetzen, Tarifverträgen, Tarif­
ordnungen und Arbeitsverträgen festgelegten Ar­
beitsverhältnisse. Als "üblich" werden diese Bedingungen 
angesehen, wenn es sich um Arbeitsverhältnisse handelt, die 
in nennenswertem Umfang bzw. in beachtlicher Zahl auf dem 
Arbeitsmarkt vorhanden sind. Die "üblichen Bedingungen" 
sind dabei regional und branchenmäßig unterschiedlich und 
der Entwicklung des allgemeinen Arbeitsmarktes unterworfen. 

Unter der subjektiven Verfügbarkeit eines Arbeitslosen ist 
die Bereitschaft zu verstehen, alle "der objektiven Lei­
stungsfähigkeit des Arbeitslosen entsprechenden und nach 
Art und Umfang zumutbaren Beschäftigungen" (GK-AFG § 103 
RZ. 25) aufzunehmen. Die subjektive Verfügbarkeit wird sei­
tens der Arbeitsverwaltung durch die Arbeitslosmeldung und 
die Antragstellung vorausgesetzt. Werden von dem Arbeitslo­
sen besondere Wünsche hinsichtlich der Art der Beschäfti­
gung oder in regionaler Hinsicht geäußert, so gilt dies 
noch nicht als Einschränkung der subjektiven Verfügbarkeit. 
Als Indikator für die subjektive Verfügbarkeit können die 
eigenen Bemühungen des Arbeitslosen, unabhängig von der Ar­
beitsverwaltung eine Tätigkeit zu finden, angesehen werden. 
Sofern der Arbeitslose einmalig die Aufnahme einer ihm an­
gebotenen Tätigkeit oder die Teilnahme an einer die Ver­
mittlungsau ssichten verbessernden Maßnahme abbricht oder 
verweigert, wird im allgemeinen noch nicht von einer Ein­
schränkung der subjektiven Verfügbarkeit ausgegangen. Er 
wird in diesem Fall aber mit einer achtwöchigen Sperrzeit 
des Leistungsbezuges belegt werden, in besonderen Härtefäl­
len beträgt die Sperrzeit "nur" vier Wochen (für den Zeit­
raum von 1. 1. 1985 bis 31.12.1989 lag die Sperrzeit bei 
zwölf bzw. sechs Wochen). Erst im Wiederholungsfall wird 
die monetäre Stützungsleistung gestrichen (vgl hierzu § 119 
AFG). 
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3.6 verweisbarkeit und zumutbarkeit im Falle von 
Arbeitslosigkeit 

Wie bei vielen Begriffen im Sozialversicherungsrecht han­
delt es sich auch bei dem Begriff der Zumutbarkeit bei Ar­
beitslosigkeit um einen bestimmten Rechtsbegriff wertenden 
Inhalts (normativer Rechtsbegriff), der der juristischen 
Auslegung bedarf und der den sich wandelnden Wertvorstel­
lungen der Gesellschaft anzupassen ist. 

"Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit sind Interessen des 
Arbeitslosen und die der Gesamtheit der Beitragszahler ge­
geneinander abzuwägen . Näheres bestimmt die Bundesanstalt 
durch Anordnung" ( § 1 O 3 Abs . 2 AFG) . 

Das Abwägungsgebot beinhaltet d as Interesse des Arbeitslo­
sen nach einer sachgerechten Vermittlung sowie das Inter­
esse der Gemeinschaft der Beitragszahler nach einer Begren­
zung der Lei stungen . Zu berücksichtigen ist aber auch die 
Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes, woraus sich unter­
schiedliche Maßstäbe bei der Beurteilung der Zumutbarkeit 
ergeben können . 

Grundsätzlich besteht im Bereich der Arbeitslosenversiche­
rung kein Schutz vor sozialem Abstieg, so wie dies z.B. bei 
der Rente wegen Berufsunfähigkeit der Fall ist. Es gilt, 
daß, je länger die Zeit der Arbeitslosigkeit dauert, desto 
niedriger die an die Zumutbarkei t einer Beschäftigung zu 
stellenden Anforderungen sind (vgl. GK-AFG § 103 RZ. 71). 

Die Anordnung des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für 
Arbeit über die Beurteilung der zumutbarkeit einer Beschäf­
tigung (Zumutbarkeits-Anordnung) vom 16.3.1982 (ANBA 
1982: 523 ff.) unterscheidet zwischen einer ersten und einer 
weiteren Zeit der Arbeitslosigkeit. Die erste Zeit der Ar­
beitslosigkeit umfaßt in der Regel zunächst vier Monate. 
Sie erweitert sich um weitere zwei Monate, wenn vor dem 
Eintritt der Arbeitslosigkeit in einem Zeitraum von acht 
Jahren der Arbeitslose mindestens sechs Jahre 
(einschließlich der Berufsausbildung) eine seiner Qualifi­
kationsstufe maßgebende Beschäftigung ausgeübt hat (vgl. § 

8 Zumutbarkeits-Anordnung). Dies gilt ebenso im Hinblick 
auf die mit der Beschäftigung erzielte Einkommenshöhe sowie 
bezogen auf die Dauer der Arbeitszeit. Während dieser Zeit 
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gilt für den Arbeitslosen demnach ein gewisser Berufs­
schutz, der allerdings nicht z.B. mit dem innerhalb der 
Krankenversicherung im Falle von Arbeitsunfähigkeit beste­
henden vergleichbar ist. 

In der Arbeitslosenversicherung wird ein echter Berufs­
schutz "nur für die Auswirkungen einer konkreten Beschäfti­
gung in der Zukunft (wesentliche Erschwerung der Ausübung 
der bisherigen Überwiegenden Tätigkeit oder schwere Beein­
trächtigung der weiteren berufl i chen Entwicklung ( . •. ) ge­
währt" ( GK-AFG § 119 RZ. 55) . Sofern es innerhalb dieser 
Zeit der Arbeitsverwaltung nicht möglich gewesen ist, den 
Arbeitslosen in ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis 
zu verlllitteln, tritt die weitere Zeit der Arbeitslosigkeit 
ein (vgl. § 12 Zumutbarkeits- Anordnung) . Dem Arbeitslosen 
sind dann im Rahmen eines Stufenschemas nur Beschäftigungen 
zuzumuten, die unmittelbar unterhalb seiner eigenen Quali­
fikationsstufe liegen. 

Wesentliches Kriterium für die Rangfolge ist die Qualität 
der Ausbildung, die aber auch durch die langfristige Aus­
übung einer Beschäftigung nachgewiesen werden kann. Hierbei 
gelten folgende fünf Qualifikationsstufen: 

1. Hochschul- und Fachhoc hschulbildung 
2. Aufstiegsfortbildung auf einer Fachschule oder in einer 

vergleichbaren Einrichtung 
3. Ausbildung in einem Ausbildungsberuf 
4. Anlernausbildung 
5. alle Übrigen Beschäftigungen 

3,7 Besondere Regelungen für ältere und oder 
leistungsgeminderte Arbeitslose 

Wie die quantitative Entwicklung der Arbeitslosenzahlen 
deutlich macht, stellen vor allem ältere Arbeitslose eine 
besondere arbeitsmarktpolitische Problemgruppe dar• Unter 
ihnen sind die höchsten Anteile an Dauerarbeitslosen und 
gesundheitlich Leistungsgeminderten zu finden. So lag die 
Arbeitslosenquote der 55- bis 60jährigen im Jahr 1990 
(Stand Ende September) mit 14,6 v.H. deutlich über dem 
Durchschnitt aller Arbeitslosen. Weit über ein Drittel 
(35, 7 v. H. ) der Arbeitslosen in dieser Altersgruppe waren 
zu diesem Zeitpunkt bereits länger als zwei Jahre a:be~ts­
los; fast jeder zweite (47 ,4 v.H.) wies gesundheitliche 
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Einschränkungen auf ( eigene Berechnungen nach ANBA 1991 b: 
Übersicht I/66; I/74}. 

Aufgrund der Perspektivlosigkeit einer Wiedereingliederung 
von älteren und/oder leistungsgeminderten Arbeitslosen fin­
den sich zahlreiche Regelungen im Arbeitsförderungsgesetz, 
die diesem Umstand Rechnung zu tragen versuchen. Die fol­
genden Ausführungen sind dabei auf die rein sozialversiche­
rungsrechtlichen Aspekte begrenzt. 

3.7.1 Arbeitslosigkeit bei älteren Erverbspersonen 

Bereits erwähnt wurde die Verlängerung der Anspruchsdauer 
des Arbeitslosengeldbezuges für ältere Arbeitslose ab dem 
54. Lebensjahr seit 1987. Faktisch bedeutet gegenwärtig 
diese Regelung z.B. für einen Arbeitnehmer, der 57 Jahre 
und vier Monate alt ist, bei Erfüllung der geforderten An­
spruchsvoraussetzungen den nahtlosen Übergang in Rente 
(Arbeitslosenruhegeld}. 

Eine besondere Bedeutung für die Gruppe älterer Arbeitslo­
ser kommt den Regelungen des § 105 a-c AFG zu. Hierin wird 
versucht dem Prinzip der Nahtlosigkeit des Überganges von 
Arbeitslosigkeit zur Rente zu entsprechen. Vor allem die am 
1.1.1986 eingeführte Regelung des § 105 c fiel dabei aus 
den Prinzipien der Arbeitslosenversicherung beim Leistungs­
bezug heraus. Das AFG ließ danach den Anspruch auf Arbeits­
losengeld für Arbeitslose ab dem 58. Lebensjahr auch dann 
weiterhin gelten, wenn dieser "nicht bereit ist, jede zu­
mutbare Beschäftigung anzunehmen oder an zumutbaren beruf­
lichen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen" (§ 105c Abs.l s.l 
AFG}. Der Anspruch bestand auch dann, wenn der Arbeitslose 
nur noch beitragsfreie Beschäftigungen ausüben konnte. § 

105c AFG schloß somit bei älteren Arbeitlosen die subjek­
tive Verfügbarkeit aus. 

Diese Regelung war allerdings damit verknüpft, daß sich der 
betreffende Arbeitslose bereit erklärte, der vom Arbeitsamt 
gestellten Aufforderung, einen Antrag auf Altersruhegeld 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu stellen, nachzukommen 
(vgl. § 105c Abs.2 AFG}. Mitte 1988 wurde von fast 60 ooo 
Arbeitslosen eine derartige Erklärung abgegeben (vgl. KIAU­
DER 1989:87}. 
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Die Einfügung dieses Paragraphen in das AFG diente der 
"Abfederung" arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Probleme 
bei der Vermittelbarkeit älterer Arbeitsloser. Aus diesem 
Grunde wurde sie bis zum l.Januar 1990 befristet. Danach 
gilt diese Regelung nur noch, "wenn der Anspruch vor dem 1. 
Januar 1990 entstanden ist und der Arbeitslose vor diesem 
Tag das 58. Lebensjahr vollendet hat" (§ 105c Abs.l s. 3 
AFG). 

3,7,2 Arbeitslosigkeit bei geminderter Leistungsfähigkeit 

Sofern ein Arbeitsloser wegen einer nicht nur vorübergehen­
den Minderung seiner Leistungsfähigkeit keine längere als 
kurzzeitige Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes ausüben kann und allein des­
halb die Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld nach 
§ 100 AFG nicht erfüllt, hat er dennoch Anspruch auf Ar­
beitslosengeld, wenn von seiten der gesetzlichen Rentenver­
sicherung weder Berufs- noch Erwerbsunfähigkeit festge­
stellt worden ist (vgl. § 105 a Abs. 1 AFG). Das Arbeitslo­
sengeld hat hier die Bedeutung einer "Nahtlosigkeits-lei­
stung", die ein leistungsgeminderter Arbeitsloser bis zur 
Anerkennung einer diesbezüglichen Rente erhält. Ihr unter­
liegt eine gesetzliche Fiktion, die sich auf die 
(objektive) Verfügbarkeit und den Begriff der Ar­

beitslosigkeit in Sinne von § 101 AFG bezieht. Dies gilt 
auch für die sogenannten "Nullfälle", die wegen Leistungs­
minderung überhaupt nicht mehr arbeiten können. "Sinn und 
Zweck der Fiktion ist es, zu verhindern, daß sich unter­
schiedliche Beurteilungen der Versicherungsträger über die 
Leistungsfähigkeit eines Versicherten zu dessen Lasten aus­
wirken, weil der Versicherte hierauf keinen Einfluß hat" 
(GK-AFG 105a RZ. 2) 

Im Unterschied zum Begriff der Arbeitsunfähigkeit in der 
gesetzlichen Krankenversicherung muß es sich in diesen Fäl­
len um eine nicht nur vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 
handeln. Hierüber entscheidet ein arbeitsamtsärztliches 
Gutachten. Der leistungsgeminderte Arbeitlose erhält danach 
solange Arbeitslosengeld, bis seitens der gesetzlichen Ren­
tenversicherung die Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit festge­
stellt wird. 
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Dazu wird der Arbeitslose vom Arbeitsamt aufgefordert un­
verzüglich innerhalb eines Monats einen Antrag auf Maßnah­
men zur Rehabilitation oder Rente wegen Berufs- oder Er­
werbsunfähigkeit zu stellen (vgl § 105a Abs. 2 AFG). Das Ar­

beitsamt ist dabei an die Entscheidung des Rentenversiche­
rungsträgers gebunden. Sofern seitens der Rentenversiche­
rungsträger Rehabilitationsmaßnahmen bewilligt werden und 
in Verbindung damit ein Übergangsgeld gezahlt wird oder der 
Arbeitslose eine Rente wegen BU/ EU erhält, steht der Bun­
desanstalt für Arbeit ein Erstattungsanspruch zu. (vgl. § 

105a Abs.3 AFG). 

Der Anspruchsübergang zwischen den Sozialversicherungsträ­
gern ist durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt (vgl. 
"Nahtlosigkeit zwischen den Leistungen an Arbeitslose und 
Leistungen der Rentenversicherung bei Berufs- bzw. Erwerbs­
unfähigkeit, hier: Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
Bundesanstalt für Arbeit und dem Verband Deutscher Renten­
versicherungsträger vom 5 . März 1980" - RunderlaS der Bun­
desanstalt vom 21. März 1980 (DBl. 80/80)). Sie soll neben 
der Sicherstellung der Nahtlosigkeit zwischen den Leistun­
gen der Leistungsträger dazu dienen, unterschiedliche Beur­
teilungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Versi­
cherten durch das Arbeitsamt und den Rentenversicherungs­
träger zu vermeiden . Dies gilt ebenso für unnötige Doppel­
untersuchungen des Versicherten. 
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IV. LBISTONGEH ZUR REHABILITATION 

Das folgende Kapitel nimmt in der Darstellung eine gewisse 
Sonderstellung ein, da die Möglichkeit, Rehabilitationslei­
stungen in Anspruch zu nehmen, nicht unmittelbar mit dem 
Eintreten eines Versicherungsfalles verbunden ist. Leistun­
gen zur Rehabilitation werden von verschiedenen sozialen 
Sicherungsträgern erbracht. Zu unterscheiden sind Leistun­
gen zur beruflichen und/ oder medizinischen Rehabilitation 
sowie ergänzende Leistungen, wie dem Übergangsgeld, die mit 
den medizinischen und beruflichen Maßnahmen im engen Zusam­
menhang stehen . 

Maßnahmen zur beruflic hen Rehabilitation werden notwendig, 
wenn die gesundheitliche Beeinträchtigung des Versicherten 
dazu führt, daß er nicht wieder in seinen ursprünglich aus­
geübten Beruf zurückkehren kann. Träger der beruflichen Re­
habilitationsmaßnahmen ist in der Regel die Bundesanstalt 
für Arbeit (vgl. § 3 Abs.2 (4) AFG). 

Die Trägerschaft bei medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen 
richtet sich danach, ob es sich um kurativ-medizinische 
oder rehabilitative Maßnahmen handelt. Zentral dabei ist 
der Begriff der Erwerbsbefähigung des Versicherten. Maßnah­
men, die dazu dienen, "einer drohenden Behinderung vorzu­
beugen, eine Behinderung zu beseitigen, zu bessern oder 
eine Verschlimmerung zu verhüten" (JOCHHEIM/SCHOLZ 1975:5), 
werden vom Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
übernommen. 

Die Zuständigkeit der gesetzlichen Rentenversicherungsträ­
ger ist dann tangiert, wenn "die Erwerbsbefähigung infolge 
einer Erkrankung gefährdet oder gemindert ist, wenn die Er­
werbsfähigkeit voraussichtlich erhalten, wesentlich gebes­
sert oder wiederhergestellt werden kann. Darüber hinaus 
können unter den gleichen Voraussetzungen auch Rentner Re­
habilitationsmaßnahmen erhalten, die wegen Minderung oder 
wegen Wegfalls der Erwerbsfähigkeit eine Rente beziehen" 
(ebenda:6) . 

Neben diesen Trägern erfolgen Maßnahmen zur Rehabilitation 
im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn die 
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Beeinträchtigung durch einen Arbeitsunfall oder eine aner­
kannte Berufskrankheit hervorgerufen wurde . Zu erwähnen 
sind noch diesbezügliche Maßnahmen, die durch die Kriegsop­
ferversorgung und Kriegsopferfürsorge durchgeführt werden. 
Auch die Träger der Sozialhilfe gewähren solche Maßnahmen 
mit dem Ziel, "dem Behinderten die Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihm 
die Ausübung eines angemessenen Berufs- oder einer sonsti­
gen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder ihn soweit 
wie möglich unabhängig von Pflege zu machen" (BSHG). 

Die Mehrzahl an diesbezüglichen Leistungen werden von der 
gesetzlichen Rentenversicherung getragen. Unsere Darstel­
lung von Maßnahmen und Leistungen zur Rehabilitation ist 
hierauf begrenzt. Allerdings bestehen Überschneidungen mit 
dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Ein Grund für diese Einschränkung ist darin zu sehen, daß 
Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen an die gesetzliche 
Rentenversicherung gemäß § 1241d Abs. 3 RVO gleichzeitig 
als Rentenanträge wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
gelten, sofern keine Aussicht besteht, mit diesen Maßnahmen 
die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, wesentlich zu bessern 
oder wiederherzustellen. 

4.1 Historisches sur Rehabilitation in der geset1lichen 
Rentenversicherung 

Maßnahmen zur Heilfürsorge entwickelten sich aus der 
Selbstverwaltung der Landesversicherungsanstalten heraus 
als freiwillige Leistungen. Im Zusammenhang mit dem "Gesetz 
betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung• von 
1891 übernahm die Rentenversicherung auch die Krankenfür­
sorge für denjenigen Personenkreis, der nicht der reichsge­
setzlichen Krankenfürsorge unterlag, bei denen aber die 
Krankheit Erwerbsunfähigkeit zur Folge hat oder haben kann 
und somit ein Anspruch auf Invalidenrente bestand. Dies 
richtete sich vor allem auf Tuberkuloseerkrankungen als 
zentraler Volkskrankheit. 

Im § 18 des Invalidenversicherungsgesetzes aus dem Jahr 
1899 ~rden auf Betreiben des Reichsversicherungsamtes die 
Grun~zuge für die Heilfürsorge erstmalig gesetzlich festge­
schrieben. Das Heilverfahren als Ermessensleistung sollte 
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dann eintreten, wenn "ein Versicherter dergestalt erkrankt 
daß infolge der Krankheit Erwerbsunfähigkeit zu besorge~ 
ist, welche einen Anspruch auf reichsgesetzliche Invaliden­
rente begründet" (zit. nach TENNSTEDT 1976:453). 

Auch die Heilfürsorgemaßnahmen im Bereich der Angestellten­
rentenversicherung standen im engen Zusammenhang mit der 
Tllberkulosebekämpfung und mit der Verhinderung bzw. dem 
Wegfall eines Invaliditätsrentenbezuges. Dabei erfolgte die 
Unterbringung in einer von den Versicherungsträgern betrie­
benen Heilstätte aus politischen Motiven strikt nach Arbei­
tern und Angestellten getrennt (vgl. TENNSTEDT 1976:456). 

Die Bekämpfung der Tuberkulose wurde sehr bald als Gemein­
schaftsaufgabe verschiedener Träger erkannt. Es bildeten 
sich auf der Grundlage von freiwilligen Vereinbarungen Ar­
beitsgemeinschaften heraus, in die neben den Rentenversi­
cherungsträgern auch die Länder , Stadt- und Landkreise, die 
Krankenkassen, das Hauptversorgungsamt, Wohlfahrtsverbände, 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen usw. einbezogen 
waren. Mitte der zwanziger Jahre entbrannte eine Diskus­
sion, in der die Reichsregierung bemüht war, unter ihrer 
Federführung diese Arbeitsgemeinschaften zwangsweise zusam­
menzuführen. Hiergegen wandten sich die Selbstverwaltungen 
der Sozialversicherungsträger entschieden. Resultat dieser 
Auseinandersetzung waren die im Jahr 1929 erlassenen 
"Richtlinien über Gesundheitsfürsorge in der versicherten 
Bevölkerung", in denen sich der Aspekt der Freiwilligkeit 
der Vereinbarungen weiterhin d u rchsetzen konnte. 

Die Rentenversicherung konnte danach die Maßnahmen der Be­
kämpfung der Tbc weiter ausdehnen, mit der Verpflichtung 
der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen. "Aufgabe der Ar­
beitsgemeinschaften ist das zusammenwirken ihrer Mitglieder 
zur Erreichung einer umfassenden und planmäßigen, zusammen­
hängenden und möglichst wirksamen Gesundheitsfürsorge für 
die fürsorgebedürftige Bevölkerung, unbeschadet der beson­
deren Aufgaben, die den Gemeinschaftsmitgliedern nach Ge­
setz oder Satzung obliegen. ( ..• ). Verfassung und Ge­
schäftsführung, Arbeitsgebiet und Arbeitsweise, Aufbringung 
und Verwendung der Mittel regeln die Beteiligten durch Ver­
einbarung" (zit. nach TENNSTEDT 1976:469). Besondere Rege­
lungen über die Bekämpfung der Tuberkulose hinaus bestanden 
gemäß diesen Richtlinien im Hinblick auf die zunehmenden 
Geschlechtskrankheiten. 
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Trotz der Durchsetzung des FÜhrerprinzips in der Sozialver­
sicherung während der Zeit des Nationalsozialismus blieben 
die aus der Selbstverwaltung heraus auf freiwilliger Basis 
geschaffenen Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge weitge­
hend erhalten. Die Erbringung derartiger Leistungen er­
folgte allerdings weitgehend unkoordiniert ohne ein gemein­
sames Konzept der Leistungsträger. 

Die wichtigsten Entwicklungen dieser Zeit waren die Einfüh­
rung des Vertrauensärztlichen Dienstes im Jahre 1930. Die­
ser wurde zunächst den Krankenkassen zugeordnet 
(Überprüfung von Ar bei tsunfähigkei tsbescheinigungen). Im 
Jahr 1934 ging im Zusammenhang mit dem Aufbaugesetz der 
Vertrauensärztliche Dienst auf die Rentenversicherungsträ­
ger über. Darüber hinaus wurden die Landesversicherungsan­
stalten zum Träger der Gemeinschaftsaufgaben im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge, d. h. die bislang von de.n Krankenkassen 
betriebenen Heilanstalten, Erholungs- und Genesungsheime 
wurden nunmehr auf die Träger der Rentenversicherung verla­
gert. Seit dem Jahr 1936 wurden erstmals auch die Kinder 
und die nichtversicherten Ehefrauen der Versicherten in die 
Gesundheitsförderung und Tuberkuloseheilmaßnahmen einbezo­
gen. Die "Verordnung über die Tuberkulosehilfe" im Jahre 
1942 und in der Folgezeit das "Tuberkuloseversorgungswerk" 
von 1944 regelten die Zuständigkeit für die Tbc - Bekämp­
fung verbindlich und grenzten die Leistungen der 
Rentenversicherungsträger von denen der Landesfürsorgever­
bänden und den Krankenkassen ab (vgl. GÖTZE 1989:3). 

Eine wesentliche Änderung bei den Ermessensleistungen der 
Rentenversicherungsträger hinsichlich der Heilfürsorgemaß­
nahmen trat mit der Rentenreformgesetzgebung im Jahr 1957 

ein. Erstmalig wurde durch die Neuregelungsgesetze in der 
Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung der bislang 
untrennbare Zusammenhang zwischen der Bewilligung von Heil­
verfahren und der Abwendung bzw. des Wegfalls des drohenden 
bzw. eingetretenen Invaliditätsfalls aufgegeben. Rehabili­
tation in der gesetzlichen Rentenversicherung beinhaltete 
von nun an auch Prävention, "mit dem Ziel der Behandlung 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen noch vor deren Wirksa11-
werden als Krankheitserscheinungen (Primärprävention) bzw, 
der Behandlung schon eingetretener, u. u. chronischer Ge­
sundheitsschäden zum Zwecke der Besserung oder Begrenzung 
des Fortschreitens der Krankheit, um diese besser behandeln 
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oder auch heilen zu können (Sekundärprävention) 11 (GÖTZE 
1989: 3) . 

seitdem ist der Begriff des Heilverfahrens durch den Reha­
bilitationsbegriff im Gesetz ersetzt worden. Dieser ist er­
heblich weiter gefaßt und schließt nunmehr auch berufsför­
dernde Maßnahmen in den Aufgabenkatalog der Rentenversiche­
rungsträger ein, da erkannt wurde, daß ohne berufsfördernde 
Beratung, Hilfe und soziale Betreuung ein erneutes Krank­
heitsrisiko des Versicherten nicht auszuschließen ist, "so 
daß Mühe und Kosten der gesundheitlichen Wiederherstellung 
mangels beruflicher Wiedereingliederung vertan waren" 
(WEINHAGEN/ GÖTZE 1989 : 233). 

Mit der Rentenreform 1957 gilt der Grundsatz des "Vorrangs 
der Rehabilitation vor Rente" im Rahmen der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Gemäß § 1235 RVO bzw . § 12 AVG gilt, 
daß Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstel­
l ung der Erwerbsfähigkeit vor der Gewährung einer Rente 
Vorrang haben. Eingeschlossen sind dabei medizinische, be­
rufsfördernde und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation 
(vgl. §§ 1236 ff RVO bzw . §§ 13ff AVG). Damit erhielt die 
gesetzliche Rentenversicherung den allgemeinen Rehabilita­
tionsauftrag. Der Rentenversicherungsträger ist dabei ge­
halten, seine Maßnahmen nach den Grundsätzen der Wirt­
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu erbringen (vgl. WEINHA­
GEN/ GöTZE 1989:234). 

Die Rehabilitationsmaßnahmen der Rentenversicherung orien­
tierten sich trotz dieser erweiterten Aufgabenstellung, aus 
der Tradition der Heilbehandlung im Rahmen der Tuberkulose­
bekämpfung heraus, an der Heilung von Krankheiten und weni­
ger an der Förderung von Gesundheit . Dieser Umstand wird 
von TENNSTEIYI' (1976) kritisch hervorgehoben: "Statt einer 
umfassenden und koordinierten Gesundheitsvorsorge führten 
die Rentenversicherungsträger vor allem nur gesundheitliche 
Maßnahmen in Form von Heilbehandlungen durch. Diese im Rah­
men der Tuberkulosebekämpfung entwickelten (aber schon hier 
nicht die effektivste Bekämpfungsform!) medizinischen Maß­
nahmen, insbesondere die Behandlung in Kur- und Badeorten 
sowie in Spezialanstalten wurden "übertragen" auf: Erkran­
kungen der Atmungsorgane, Erschöpfungskrankheiten, Frauen­
leiden, Herz- und Kreislauferkrankungen, Erkrankungen der 
oberen Luftwege, Nervenerkrankungen, rheumatische Erkran­
kungen und Stoffwechselkrankheiten. Dabei verknüpften sich 
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die institutionalisierten Interessen der Versicherungsbüro­
kratie mit denen der "herrschenden", naturwissenschaftlich 
orientierten kurativen Medizin (TENNSTEDT 1976:487). 

Mit dem 1974 in Kraft getretenen Rehabilitationsanglei­
chungsgesetz (RehaAngG) wurde die gesetzliche Verankerung 
des Prinzips der "Rehabilitation vor Rente" weiterentwik­
kelt (vgl. § 7 RehaAngG). Es legt die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Träger von Rehabilitationsmaßnahmen fest und 
soll gemäß § 5 RehaAnglG "im Interesse einer raschen und 
dauerhaften Eingliederung der Behinderten" die Zuständig­
keiten regeln. 

Das RehaAngG bildete die Grundlage für die gemeinsam von 
den Rentenversicherungsträgern und den gesetzlichen Kran· 
kenkassen getragene Verwaltungsverfahren der Anschlußheil· 
behandlung (AHB) . Hierbei soll die Nahtlosigkeit des Über­
gangs von einer Akutbehandlung im Krankenhaus in eine der 
besonderen Art der Erkrankung entsprechenden Rehabilitati· 
onsklinik gewährleistet werden. Voraussetzung hierfür ist, 
daß die Akutbehandlung abgeschlossen ist und der Patient 
zudem frühmobilisiert, d. h. transportfähig ist, sich selb· 
ständig anziehen, essen kann usw. Die Frage der Kostenträ· 
gerschaft im ABB-Verfahren wird erst nach der Verlegung in 
eine Rehabilitationsklinik zwischen den Trägern der Kran­
kenversicherung und der Rentenversicherung geklärt (vgl. 
WEINHAGEN/GÖTZE 1989:233). 

Der weitere Verlauf der Entwicklung bei der Bewilligung von 
Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherungsträger ist 
durch verschiedene wichtige Eingrenzungen und Leistungskür­
zungen im Zusammenhang mit der zunehmenden Verschlechterung 
der Finanzlage der Rentenversicherung gekennzeichnet. So 
wurde mit dem 20. Rentenanpassungsgesetz vom 27.6.1977 der 
Personenkreis der Beamten und ihnen gleichgestellte Perso· 
nen des öffentlichen Dienstes aus dem Kreis der An· 

spruchsberechtigten auf Rehabilitationsleistungen der ge· 
setzlichen Rentenversicherungsträger ausgegrenzt. Einge­
schränkt wurde ebenso der Zeitraum für die Möglichkeit der 
Durchführung von Wiederholungsbehandlungen sowie die Höbe 
der Barleistungen. Die Anspruchsbedingungen auf berufsför· 
dernde Maßnahmen wurden heraufgesetzt, so daß in Fällen, in 
denen sowohl medizinische als auch berufsfördernde Maßnah­
men angezeigt sind, letztere nicht erbracht werden können, 
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weil die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind (vgl. WEINHAGEN/GöTZE 1989:234). 

weitere Einschränkungen erfolgten durch die Haushaltbe­
gleitgesetze der Jahre 1983 und 1984. Der Zugang zu Rehabi­
litationsleistungen setzte nunmehr eine "erhebliche Gefähr­
dung" der Erwerbsfähigkeit voraus. Ebenso reicht seitdem 
die bloße "Erhaltung" der Erwerbsfähigkeit als Rehabilita­
tionsziel nicht mehr aus. Gewährt werden derartige Maßnah­
men nur dann, wenn die Erwerbsfähigkeit wesentlich gebes­
sert oder wiederhergestellt werden kann. Eine Wiederholung 
von Rehabilitationsmaßnahmen (Kuren) ist nur noch nach Ab­
lauf von drei Jahren möglich, es sei denn, es liegen drin­
gende medizinische Gründe für eine Wiederholung nach kürze­
rer Zeit vor. 

Die gesetzlichen Neuregelungen im Zusammenhang mit der Ren­
tenreform 1992 haben für den Bereich der Rehabilitation zu 
keinen wesentlichen Änderungen geführt. Die bestehenden Re­
gelungen nach der Reichsversicherungsordnung (RVO), dem An­

gestelltenversicherungsgesetz (AVG) sowie anderer diesbe­
züglicher Rechtsbereiche werden im Sozialgesetzbuch (SGB) 
VI im zweiten Kapitel unter den §§ 9 - 32 zusammengefaßt. 
Sie sind seit 1.1.1992 in Kraft. 

Durch diese Zusammenfassung im SGB VI haben sich allerdings 
die Formulierungen einzelner Sachverhalte geändert. Auf­
grund des von uns dargestellten Entwicklungszeitraumes und 
dem uns zur Verfügung stehenden empirischen Datenmaterials 
im Zusammenhang mit der Rechtsprechung zu den Problemen der 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (vgl. TEIL E) haben wir zum 
besseren Verständnis an den Formulierungen der RVO bzw. des 
AVG festgehalten. soweit dies möglich ist, wird auf die 
entsprechenden § § des SGB VI verwiesen. 

4,2 Voraussetzungen der Inanspruchnahme und Begriff der 
Rehabilitation 

Bei den Leistungen zur Rehabilitation in der gesetzlichen 
Rentenversicherung handelt es sich um "Regelleistungen", 
die im Gesetz vorgeschrieben oder zugelassen sind, also 
"regelmäßig" gewährt werden. Die Regelleistungen können als 
Pflichtleistungen (einklagbarer Rechtsanpruch) oder als Er­
messensleistungen ausgestaltet sein (vgl• EICHER/ 
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HAASE/RAUSCHENBACH Kommentar zu § 12 3 5 RVO ( § 12 AVG) Nr. 
2)) (§ 9 SGB VI). Den Leistungen ist die Antragstellung des 
Versicherten voraussgesetzt. Für die Inanspruchnahme von 
medizinischen Maßnahmen zur Rehabilitation sind z1.11 
Zeitpunkt der Antragstellung in den vorausgegangenen 24 Ka­

lendermonaten mindestens für 6 Kalendermonate Beiträge auf 
Grund einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tä­
tigkeit, vorausgesetzt, oder der Versicherte kann eine Ver­
sicherungszeit von 180 Kalendermonaten nachweisen. Sofern 
bereits Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit zum Zeitpunkt der 
Antragstellung vorliegt oder in absehbarer Zeit zu erwarten 
ist, genügt eine Versicherungszeit von 60 Kalendermonaten, 

Versicherungsrechtlicher Anspruch auf Rehamaßnahmen besteht 
auch für denjenigen, der zum Zeitpunkt der Antragstellung 
versicherungspflichtig beschäftigt oder t ätig ist und diese 
Beschäftigung oder Tätigkeit innerhalb von zwei Jahren nach 
Beendigung seiner Schul- oder Berufsausbildung aufgenommen 
hat. Für die Inanspruchnahme von berufsfördernden Maßnahmen 
gilt als sozialversicherungsrechtliche Voraussetzung entwe­
der eine Versicherungszeit von 180 Kalendermonaten oder der 
Bezug einer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
(vgl. § 1236 RVO (§13 AVG)) (§§ 9-13 5GB VI). 

Leistungen zur Rehabilitation können auch diejenigen Versi­
cherten erhalten, die eine Rente wegen verminderter Er· 
werbsfähigkeit beziehen sowie Witwen, Witwer und frühere 
Ehegatten, die wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit An· 

spruch auf die erhöhte Hinterbliebenenrente haben (vgl. § 

1236 Abs.2 RVO) (§ 11 Abs.3 5GB VI)). 

Neben diesen formalen Anspruchsvorausse tzungen muß für die 
Gewährung von Rehamaßnahmen eine erhebliche Gefährdung oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit vorliegen. 

"I~t die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten wegen Krank· 
hei t oder k«;>rperlicher, geistiger oder seelischer Behinde­
ru11g erheblich gefährdet oder ist sie gemindert, kann der 
T:ager de~ Rentenversicherung Leistungen zur Rehabilit~­
tion erbringen, . wenn die Erwerbsfähigkeit durch diese Lei· 
stungen wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden 
kar_m oder wenn bei einer bereits geminderten Erwerbsfähig­
ke7t durch diese Leistungen der Eintritt von Berufsunfähig· 
keit oder Erwerbsunfähigkeit abgewendet werden kann" (§ 
1236 Abs.1 s.1 RVO) (§ 10 SGB VI)). 
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Die Definition des Begriffs der Erwerbsfähigkeit eines Ver­
sicherten ist dabei aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
entlehnt. Erwerbsfähigkeit wird als die Fähigkeit eines 
versicherten bezeichnet, "sich unter Ausnutzung der Ar­
beitsgelegenheiten, die sich ihm nach seinen gesamten 
Kenntnissen und körperlichen wie geistigen Fähigkeiten im 
ganzen Bereich des wirtschaftlichen Lebens bieten, einen 
Erwerb zu verschaffen ( ... )" (EICHER/HAASE/RAUSCHENBACH 
Kommentar zu § 1236 RVO ( § 13 AVG), Nr. 4 a). 

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit liegt dann vor, "wenn 
ein Versicherter nicht mehr in der Lage ist, seiner bishe­
rigen beruflichen Tätigkeit in normalem Umfang nachzukom­
men; sie muß wesentlich sein; es genügt nicht jede, wenn 
auch noch so geringfügige Minderung, vielmehr muß es sich 
um eine solche von einem gewissen Gewicht und voraussicht­
licher Dauer handeln ( ..• ). Andererseits darf keine so 
hochgradige Einschränkung der Erwerbsfähigkeit gefordert 
werden, daß bereits BU oder EU vorliegt oder bevorsteht 
( ... )" (ebenda) . 

Hervorzuheben ist, daß die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
sich an der bisherigen beruflichen Tätigkeit orientiert und 
nicht an einer nach § 1246 Abs. 2 RVO (§ 43 SGB VI) mögli­
chen zumutbaren Verweisungstätigkeit. Eine Gefährdung der 
Erwerbsfähigkeit liegt vor, "wenn aufgrund der nach dem Ge­
sundheitszustand zu erwartenden Entwicklung und nach bishe­
riger Erfahrung damit gerechnet werden muß, daß ohne eine 
Maßnahme zur Reha eine Minderung der Erwerbsfähigkeit ein­
tritt" (EICHER/HAASE/RAUSCHENBACH Kommentar zu § 1236 RVO 
( § 13 ANV) , Nr. 4 a) • 

Bis zum Inkrafttreten des "Rentenreformgesetzes 92" (RRG 
1992 vom 18. 12. 1989) galt die Regelung, daß für einen 
Versicherten, der das 63. Lebensjahr vollendet hat, nur 
dann Anspruch auf eine Heilbehandlung besteht, wenn er be­
rufs- oder erwerbsunfähig ist oder Berufs- oder Erwerbsun­
fähigkeit zu erwarten ist, d.h . der Invaliditätsfall vor 
Erreichen des 65. Lebensjahres absehbar ist. Dieser Perso­
nenkreis unterlag damit schärferen medizinischen Vorausset­
zungen für die Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen 

als jüngere Versicherte. 

EICHER/HAASE/RAUSCHENBACH kommentieren diese Regelung als 
sozialpolitisch unverständlich. Da bei der Feststellung von 
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Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit in der Rechtsprechung auch 
die Frage nach der Verschlossenheit des Arbeitsmarktes Be­

deutung hat, haben nach oben genannter Regelung diejenigen 
Versicherten, die gering gesundheitlich beeinträchtigt sind 
und einen Dauerarbeitsplatz innehaben (somit also weder be­
rufs- noch erwerbsunfähig sind) , nur dann einen Anspruch 
auf Heilverfahren, wenn ihnen der Verlust des Arbeitsplat­
zes droht, da dann Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit zu er­
warten ist. Demgegenüber haben Versicherte, die im gleichen 
Ausmaß gesundheitlich beeinträchtigt sind, aber arbeitslos 
sind, einen derartigen Anspruch, da sie entweder bereits 
Berufs- bzw. Erwerbsunfähig sind oder im Hinblick auf die 
Arbeitsmarktlage der Versicherungsfall absehbar ist(vgl. 
dieselb. Kommentar zu§ 1236 RVO Nr.4 d). 

Durch das "Rentenrefomgesetz 92" ist eine diesbezügliche 
Änderung insoweit eingetreten, daß die schärferen medizini­
schen Voraussetzungen für diesen Personenkreis wegfallen 
und im Zusammenhang mit der Heraufsetzung der Altersgrenze 
und dem Teilrentengesetz ein Anspruch auf Heilverfahren für 
ältere Arbeitnehmer besteht, soweit diese überwiegend er­
werbstätig bleiben und deshalb weniger als Zwei drittel der 
Vollrente in Anspruch nehmen wollen (vgl. SCHAUB 1989:426). 

Andererseits sah das Gesetz aber auch vor, daß derartige 
Maßnahmen an ältere Arbeitnehmer nur vorbehaltlich einer 
Rückforderung der aufgewandten Kosten bewilligt werden 
sollten. Die Rückforderung gegenüber dem Versicherten 
sollte in Kraft treten, wenn dieser innerhalb eines Jahres 
nach Abschluß der Rehabilitationsleistungen mehr als die 
Hälfte der Vollrente in Anspruch nimmt (vgl. ebenda). 
Abgesehen von der Frage der formalrechtlichen Zulässigkeit 
einer derartigen Regelung, stand diese im krassen Gegensatz 
zu der im Gesetz immer wieder hervorgehobenen Freiwillig· 
keit hinsichtlich eines flexiblen Übergangs in den Ruhe· 
stand. Sie ist vermutlich auch deshalb nicht in das Gesetz 
übernommen worden. 
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4.3 Xedizinische Maßnahmen 

Medizinische Leistungen zur Rehabilitation können Versi­
cherte in der Regel in einem dreijährigen Abstand erhalten. 
Ausnahmen bestehen dann, wenn aus gesundheitlichen Gründen 
derartige Leistungen dringend erforderlich sind (vgl. § 

1236 Abs.l S.3 RVO) ( § 12 Abs. 2 SGB VI). Die Heilbehand­
lung dauert im allgemeinen vier Wochen . Die medizinischen 
Leistungen zur Rehabilitation umfassen dabei: 

•1. ärztliche Behandlung, 
2. Arznei- und Verbandmittel, 
3. Heilmittel einschließlich Krankengymnastik, 

Bewegungstherapie, Sprachtherapie und 
Beschäftigungstherapie , 

4. Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen und 
anderen Hilfsmitteln einschließlich der notwendigen 
Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie 
der Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel, 

5. Belastungserprobung und Arbeitstherapie, 
vor allem in Kur- und Spezialeinrichtungen 
einschließlich der erforderlichen Unterkunft und 
Verpflegung" (§ 1237 RVO (§ 14 AVG)) (vgl. § 15 SGB 
VI). 

Das Rentenreformgesetz 1992 hebt im Zusammenhang mit der 
ärztlichen Behandlung besonders die ärztliche Aufgabe der 
"Anleitung der Versicherten, eigene Abwehr- und Heilungs­
kräfte zu entwickeln" (§ 15 Abs.l SGB VI) hervor. Mit dem 
Hinweis auf Gesundheitserziehung wird die besondere Mitwir­
kungspflicht des Versicherten zur Erhaltung, Besserung oder 
Wiederherstellung des Gesundheitszustandes betont. 

Wesentlich ist, daß die medizinischen Leistungen zur Reha­
bilitation in der Regel nur stationär in Einrichtungen er­
bracht werden, die der Träger der Rentenversicherung selbst 
betreibt. Ambulante Leistungen werden nur ausnahmsweise im 
Rahmen der gemeinsamen Richtlinien für die sonst igen Lei­
stungen, im Anschluß an stationäre Leistungen, die vom Ren­
tenversicherungstäger durchgeführt worden sind, von diesem 
getragen (vgl. § 15 Abs. 2 SGB VI) . Ambulanten Leistungen 
kommt demnach Nachrang gegenüber stationären Leistungen zu• 
Sie werden nur erbracht, soweit sie für eine Wiedereinglie­
derung des versicherten in das Erwerbsleben geeignet und 
ausreichend sind. 
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4.4 Berufsfördernde Maßnahmen 

Im Unterschied zu medizinischen Maßnahmen zur Rehabilita­
tion, die darauf gerichtet sind den Gesundheitszustand zu 
bessern oder wiederherzustellen, ist Sinn und Zweck berufs­
fördernder Rehabilitationsmaßnahmen "die Fähigkeit des Ver­
sicherten zur möglichst dauernden Ausübung seines bisheri­
gen Berufs oder zu einer seiner Eignung, Neigung und bishe­
rigen Tätigkeit angemessenen Erwerbs- oder Berufstätigkeit 
wesentlich zu bessern oder wiederherzustellen" 
(EICHER/HAASE/RAUSCHENBACH Kommentar zu § 1237a RVO Nr.3). 
Berufsfördernde Maßnahmen sollen den beruflichen und sozia­
len Status des Betreuten grundsätzlich erhalten (vgl. 
ebenda). 

Der Anspruch für einen versicherten auf berufsfördernde Re­
hamaßnahmen ist enger als bei den medizinischen Leistungen 
gefaßt. Er setzt entweder die Erfüllung der "großen Warte­
zeit" von 15 Jahren oder den Bezug einer Rente wegen ver­
minderter Erwerbsfähigkeit voraus. Berufsfördernde Leistun­
gen zur Rehabilitation umfassen 

11 1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines 
Arbeitsplatzes einschließlich der Leistungen zur 
Förderung der Arbeitsaufnahme und Eingliederungshilfen 
an Arbeitgeber, 

2. Berufsfindung und Arbeitserprobung, Berufsvorbereitung 
einschließlich der wegen einer Behinderung 
erforderlichen Grundausbildung, 

3. berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung und 
Umschulung, einschließlich eines zur Teilnahme an 
diesen Maßnahmen erforderlichen schulischen 
Abschlusses, 

4. sonstige Hilfen der Arbeits- und Berufsförderung, um 
dem Betreuten eine angemessene und geeignete Erwerbs­
oder Berufstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
oder in einer Werkstatt für Behinderte zu ermöglichen" 
(§ 1237a RVO (§ 14a AVG) (vgl. § 16 SGB VI)). 

Bei den berufsfördernden Maßnahmen sind die Eignung, Nei­
gung und die bisherige Tätigkeit des Versicherten angemes­
sen zu berücksichtigen. Welche berufsfördernde Maßnahme ge­
eignet ist, kann durch berufsfindende oder arbeitserpro­
bende (probeweises Arbeiten im angestrebten Beruf) Maßnah­
men festgestellt werden. Eine Kostenübernahme durch den 
Rentenversicherungsträger ist gewährleistet, wenn mit der 
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Maßnahme eine Unterkunft außerhalb der eigenen oder el ter­
lichen Wohnung notwendig wird (übernahme von Miet- und 
Mietnebenkosten) und eine internatsmäßige Unterbringung des 
Betreuten nicht möglich ist. Dabei muß sichergestellt sein, 
daß der Erfolg der Rehamaßnahme von einer derartigen Unter­
bringung abhängig ist. Dies gilt auch in den Fällen, in 
denen eine berufliche Eingliederung in einer Werkstatt für 
Behinderte angestrebt wird. Hier soll der Versicherte befä­
higt werden, ein Mindestmaß an wirtschaftlich vertretbarer 
Arbeitsleistung zu erbringen. 

Ebenso wie medizinische Rehamaßnahmen müssen auch die be­
rufsfördernden Maßnahmen den Grundsätzen der Wirtschaft­
lichkeit und Sparsamkeit entsprechend geplant und durchge­
führt werden. 

"Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation sollen für 
die Zeit erbracht werden, die vorgeschrieben oder allgemein 
üblich ist, um das angestrebte Berufsziel zu erreichen. 
Leistungen für die berufliche Umschulung und Fortbildung 
sollen in der Regel nur erbracht werden, wenn die Maßnahme 
bei ganztägigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dau­
ert, es sei denn, daß der Betreute nur durch eine länger­
dauernde Maßnahme eingegliedert werden kann"(§ 1237a Abs.3 
s.1 RVO ) (vgl. § l.9 SGB VI) . 

Dieser Zeitraum gilt auch für Maßnahmen, die im Eingangs­
verfahren und im Arbeitstrainingsbereich von anerkannten 
Werkstätten von Behinderten erbracht werden. 

Leistungen der berufsfördernden Rehabilitation sind auch 
die im Gesetz vorgesehenen Zuschüsse an Arbeitgeber, die 
gewährt werden im Falle einer dauerhaften beruflichen Wie­
dereingliederung, einer befristeten Probebeschäftigung, 
oder bei einer Ausbildung oder Umschulung des Versicherten 
in seinem Betrieb. Hierbei besteht mit dem Rentenreformge­
setz 1992 für den Träger der Maßnahmen die Möglichkeit, 
diese Zuschüsse von Bedingungen und Auflagen an den Arbeit­
geber abhängig zu machen (vgl. § 17 SGB VI) • 

Die Notwendigkeit, Rehabilitationsmaßnahmen nicht ~ur auf 
den medizinischen Bereich zu beschränken und auch die Pro­
blematik der beruflichen Eingliederung einzubeziehen, i st 

mit der Rentenreform 1957 erkannt und in das Gesetz aufge­
nommen worden. Problematisch ist allerdings, daß be~den 
Leistungen unterschiedliche sozial versicherungsrechtliche 
Anspruchsbedingungen vorausgesetzt sind, so daß in Fällen, 
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in denen sowohl medizinische als auch berufsfördernde Reha­
bilitationsmaßnahmen seitens der Rentenversicherungsträger 
angezeigt sind, die letzteren deshalb nicht durchgeführt 
werden können, weil der Versicherte die enger begrenzten 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Berufsförderung nicht 
erfüllt. In derartigen Fällen kann das Prinzip der Nahtlo­
sigkeit nur unzureichend greifen (vgl. Neuregelung zum Be­
zug von Übergangsgeld im folgenden Abschnitt). Sofern nur 
berufsfördernde Maßnahmen zu ergreifen sind und der Versi­
cherte die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllt, ist 
der Träger dieser Maßnahmen die Bundesanstalt für Arbeit. 

4.5 soziale Sicherung bei Rebabilitationsmaßnabmen 
- Übergangsgeld 

Während der Dauer der Rehabilitationsmaßnahmen, die ein 
Versicherter erhält, ist er durch den Bezug eines Über­
gangsgeldes finanziell gesichert, sofern kein Anspruch auf 
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber mehr besteht, also in 
der Regel dann, wenn die Rehamaßnahme länger als 6 Wochen 
in Anspruch nimmt. Dem Übergangsgeld kommt ebenso wie dem 
Krankengeld Lohnersatzfunktion zu. 

Der Anspruch auf Übergangsgeld besteht grundsätzlich für 
alle Versicherten, die stationär medizinische oder sonstige 
Leistungen zur Rehabilitation erhalten. Voraussetzung für 
die Zahlung von Übergangsgeld ist, daß der versicherte ar­
beitsunfähig ist oder wegen Teilnahme an der Maßnahme keine 
ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben kann (vgl. § 1240 s. 1 
RVO; ( § 2 o SGB VI) ) . Die Berechnungsgrundlage des Über­
gangsgeldes entspricht der des Krankengeldes (vgl. § 47 
Abs• 1 und 2 SGB V) , wobei das Regelentgelt bis zur in der 
gesetzlichen Rentenversicherung geltenden (höheren) Bei­
tragsbemessungsgrenze zugrunde gelegt wird (vgl. § 1385 
Abs.2 RVO; (§ 159 SGB VI)). 

Für Versicherte, die Arbeitseinkommen oder als freiwillig 
Versicherte Arbeitsentgelt bezogen und Beiträge zur gesetz­
lichen Rentenversicherung entrichtet haben, wird das über­
ga~gsgeld aus 8 O v • H. des Einkommens berechnet, das der 
Beitragszahlung für die letzten zwölf Kalendermonate vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie nicht arbeits­
unfähig sind, vor Beginn der Maßnahme (Bemessungszeitraum) 
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entspricht (vgl. § 1241 Abs. 2 RVO; (§§ 21 - 24 SGB VI)). 
Diese Berechnungsgrundlage ist dynamisiert, d.h. das Über­
gangsgeld erhöht sich entsprechend der jährlichen gesetzli­
chen Rentenanpassung (vgl. § 1241c RVO; (§ 26 SGB VI)). 
Durch das Rentenreformgesetz 1992 sind für die Berechnung 
des Übergangsgeldes keine wichtigen Änderungen eingetreten 
mit der Ausnahme, daß ab 1. 1. 92 eine Nettoanpassung des 
Übergangsgeldes erfolgt. 

Bezieht ein Versicherter Arbeitslosengeld, Arbeitslosen­
hilfe oder Unterhaltsgeld, entspricht das Übergangsgeld bei 
einer medizinischen Maßnahme zur Rehabilitation der zuvor 
bezogenen Leistung (vgl. § 158 Abs. 1 und 2 AFG). Eine ent­
sprechende Anpassung (Dynamisierung) nach § 1241 c RVO ist 
nicht vorgesehen (vgl. § 1241 Abs.3 RVO) (§ 26 Abs. 2 SGB 
VI). Auch wenn die Maßnahme zur Rehabilitation. im Anschluß 
an den Bezug u.a. von Krankengeld durchgefÜhrt wird, ist 
für die Berechnung des Übergangsgeldes die Berechnungs­
grundlage für die bisherigen Leistungen weiterhin maßgebend 
(vgl. § 1241 Abs.4 RVO) (§ 24 Abs. 2 SGB VI). 

Besondere Probleme beim zusammentreffen beider Leistungen 
bestehen bei freiwillig in der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung Versicherten aufgrund der unterschiedli­
chen Höhe der Beiträge und der Bemessungsgrenzen in den je­
weiligen Versicherungszweigen (vgl. hierzu TESSMER 1987) . 

Durch die Regelungen des § 1241 RVO (§§ 21, 23, 24 SGB VI) 
ist die Berechnungsgrundlage für die Höhe des Übergangsgel­
des grundsätzlich sowohl für medizinische als auch für be­
rufsfördernde Maßnahmen festgelegt. Im Falle von berufsför­
dernden Maßnahmen zur Rehabilitation beruht die Berechnung 
des Übergangsgeldes allerdings in den Fällen, in denen der 
letzte Tag des Bemessungszeitraumes bei Beginn der Maßnahme 
länger als drei Jahre zurückliegt, auf einer anderen Grund­
lage. Anstelle des Regellohnes wird hier das tarifliche 
oder ortsübliche Arbeitsentgelt zugrundegelegt, daß für den 
Versicherten in Betracht kommen würde, sofern er gesund 
wäre und die Tätigkeit seinen beruflichen Fähigkeiten und 
seinem Lebensalter entspricht. 

In der Regel wird dabei von der zuletzt vom Versicherten 
ausgeübten beruflichen Tätigkeit ausgegangen. Hierdurch 
soll eine Anpassung an die Tariflohnentwicklung erreicht 
werden. In diesen Fällen II ist das Übergangsgeld aus 65 vom 
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Hundert des auf ein Jahr bezogenen tariflichen oder, wenn 
es an einer tariflichen Regelung fehlt, des ortsüblichen 
Arbeitsentgelts zu berechnen, das für den Wohnsitz oder ge­
wöhnlichen Aufenthalts der Betreuten gilt. Maßgebend ist 
das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat vor dem Be­
ginn der Maßnahme (Bemessungszeitraum) für diejenige Be­

schäftigung, für die der Betreute ohne die Behinderung nach 
seinen beruflichen Fähigkeiten und nach seinem Lebensalter 
in Betracht käme" (§ 1241 a Abs. 2 RVO) (vgl. §§ 22, 24 SGB 

VI). Je nachdem ob es sich um medizinische oder berufsför­
dernde Maßnahmen der Rehabilitation handelt, wird Unter­
haltsgeld in unterschiedlich er Höhe gezahlt. Berücksichtigt 
werden ebenfalls soziale Umstände des Versicherten. 

"Das Übergangsgeld beträgt 

l. bei einem Betreuten, der mindestens ein Kind ( § 1262 
Abs. 2 und 3) hat oder dessen Ehegatte, mit dem er in häus­
licher Gemeinschaft lebt, eine Erwerbstätigkeit nicht aus­
üben kann, weil er den Betreuten pflegt oder selbst der 
Pflege bedarf, 
a) bei einer medizinischen Maßnahme zur Rehabilitation 90 

vom Hundert, 
b) bei einer berufsfördernden Maßnahme zur Rehabilitation 

80 vom Hundert, 

2. bei den übrigen Betreuten 
a) bei einer medizinischen Maßnahme zur Rehabilitation 75 

vom Hundert, 
b) bei einer berufsfördernden Maßnahme zur Rehabilitation 

70 vom Hundert 
des nach § 1241 Abs . 1, 2 und 4, § 124 la maßgebenden Betra­
ges" (§ 1241 b Abs.1 RVO) (vgl. § 24 SGB VI). 

Bei denjenigen Versicherten, die in einer Rehabilitations­
einrichtung gleichzeitig medizinische und berufsfördernde 
Maßnahmen erhalten, wird das Übergangsgeld nach den fÜr me­
dizinische Maßnahmen zur Rehabilitation geltenden Sätzen 
bemessen (vgl. § 1241 b Abs.2 RVO) (§ 24 SGB VI). 

Der Zeitraum für den das Übergangsgeld erbracht wird, ist 
von zwei Grundsätzen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
berührt. Erstens gilt gesetzlich festgelegt mit dem 
Rehabilitationsangleichungsgesetz seit 1974 - der Grundsatz 
des Vorranges von Rehabilitationsleistungen gegenüber der 
Rentenleistung; zweitens ist der Antrag auf Rehabi- lita­
tionsmaßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
gleichzeitig auch Antrag auf Rente wegen Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit. 
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Grundsätzlich wird Übergangsgeld vom Beginn der durchzufÜh­
renden Maßnahme an für deren gesamte Dauer gewährt. Während 
dieser Zeit besteht kein Anspruch auf Rente wegen Berufsun­
fähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit oder auf erhöhte Rente 
wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit nach § 1.268 
Abs.2 Nr.2 RVO (vgl. § 1.241 d Abs. 1 und 2 RVO) (§§ 25, 11.6 
SGB VI). Sofern bereits vor Beginn der medizinischen oder 
berufsfördernden Rehamaßnahme ein Antrag auf Rente wegen 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit gestellt worden ist, wird 
die Zahlung von Übergangsgeld der Rentenzahlung vorgezogen. 
Dies soll dazu beitragen, die psychologische Bereitschaft 
des Versicherten zu fördern und am Erfolg der 
Rehabilitationsmaßnahme mitzuwirken (vgl. EICHER/ 
HAASE/RAUSCHENBACH Kommentar zu § 1.2 41 d RVO Nr. 4) • Über­
gangsgeld wird in diesen Fällen vom Zeitpunkt der Ren­
tenantragstellung an erbracht. 

In den Fällen, in denen die BU- oder EU-Rente bereits durch 
bestandskräftigen Rentenbescheid vor der durchzuführenden 
Rehamaßnahme bewilligt ist, besteht der Anspruch auf Über­
gangsgeld neben dem Rentenbezug (vgl. § 1241.d Abs. 2 RVO). 
Die Rente wird dann auf das Übergangsgeld angerechnet (vgl. 
§ 124lf Abs.3 Nr 2 und 3) (§ 27 SGB VI). 

Liegt bei dem Versicherten Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
vor und kann auch nicht erwartet werden durch eine Maßnahme 
zur Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, we­
sentlich zu bessern oder wiederherzustellen, so gilt der 
Antrag auf Rehabilitation als Antrag auf Rente (§ 1241d 
Abs.3 RVO) (§ 116 SGB VI). Dies ist auch dann der Fall, 
wenn nach dem Abschluß einer Rehabilitationsmaßnahme der 
Versicherte berufs- oder erwerbsunfähig ist, die Maßnahme 
also fehlgeschlagen ist. Sofern in diesen Fällen ein An­
spruch auf Übergangsgeld besteht, entspricht dieses wenig­
stens der Höhe der Rente (vgl. § 1241d Abs. 4 RVO) (§§ 25, 
116 SGB VI) . 

Versicherte die berufs- oder erwerbsunfähig sind und Über­
gangsgeld a~fgrund einer medizinischen Rehamaßnahme bezie­
hen, haben nach den Neuregelungen des Rentenreformgesetzes 
(RRG 92) jetzt auch einen Anspruch auf ein Ersatzübergangs­
geld für den Zeitraum bis zum Beginn einer anschließenden 
berufsfördernden Maßnahme die von einem anderen Rehabili­
tationsträger (in der Reg;l Bundesanstalt für Arbeit) über-
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nommen werden muß, weil die versicherungsrechtlichen Vor­
aussetzungen (Erfüllung der "großen" Wartezeit) seitens des 
Versicherten nicht vorliegen. Das Ersatzübergangsgeld wird 
in Höhe der Rente von dem für die anschließende Maßnahme 
zuständigen Träger erbracht (vg. § 24 Abs. 4 und 5 SGB VI). 
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V, BEDEUTUNG UND SOZ:IALE S:ICHEROHG BE:I DAOERIIUT 

GBJUNDERTER LB:ISTUHGSFÄB:IGltE:IT - DER VERS:ICBBROHGSPALL 
11B!RtJFS- UND ERWERBSUHFÄB:IGJtE:IT" 

5,1 Historisches zur sozialen Sicherung ia Fall von 
Invalidität 

Das Invaliditätsrisiko wurde bereits frühzeitig als zentra­
les Lebensrisiko der abhängig Beschäftigten erkannt und 
seine Absicherung im Rahmen der gesetzlichen Rentenversi­
cherung verankert. 

Grundstein für die gesetzliche Rentenversicherung war das 
"Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alterssicherung", 
das im Jahr 1891 in Kraft trat. Versicherungspflichtig wa­
ren sowohl Lohnarbeiter als auch untere Beamte, wobei das 
Beitragsaufkommen zu gleichen Teilen durch die Arbeitnehmer 
und die Arbeitgeber aufgebracht wurde. Darüber hinaus er­
folgt die Finanzierung der Rentenversicherung durch einen 
Reichszuschuß. Die gesetzliche Altersgrenze, die zu einem 
Anpruch auf Rente fübren sollte, wurde auf die Vollendung 
des 70, Lebensjahres festgelegt, in Verbindung mit einer 
grundsätzlichen Wartezeit von 30 Beitragsjahren. 

Fiir die Invalidenrente galt, daß ein Versicherter diese 
erst dann erhielt, "wenn er infolge seines körperlichen 
oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande war, durch 
eine ihn in seinen Kräften und Fähigkeiten nicht überfor­
dernde Tätigkeit einen Lohnbeitrag zu verdienen, dessen 
Höhe gleichkam mit der Summe aus einem sechstel seines ei­
genen Lohnsatzes in den vergangenen fünf Jahren und einem 
sechstel des "ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagear­
beiter des letzten Beschäftigungsorts" "(TENNSTEDT 
1976:450). Dem Anspruch auf eine Invalidenrente waren 200 

Beitragswochen vorausgesetzt. 

Zwei Umstände im Hinblick auf die Wirksamkeit dieses Geset­
zes wurden von einzelnen Sozialpolitikern bereits damals 
problematisiert. Erstens wurde die gesetzlich festgelegte 
Altersgrenze tatsächlich nur von einem geringen Anteil der 
Bevölkerung erreicht, was sich zumindest statistisch an den 
Sterbetafeln der Jahre 1891-1900 nachweisen ließ. zweitens 
wurde anhand von Untersuchungen ermittelt, daß Be­
schäftigungsprobleme älterer Arbeitnehmer, die in aller Re­
gel mit einem erheblichen sozialen Abstieg verbunden waren, 
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bereits sehr früh im Erwerbsleben auftraten (vgl. TENNSTEDT 
1976:449f). 

Bezogen auf die Invaliditätssicherung bedeutete dies, daß 
die Erwerbsbefähigung so gering angesetzt war, daß ein Ver­
sicherter gesundheitlich und materiell sehr deutliche Ein­
schränkungen aufweisen mußte, ehe die Versicherungsleistung 
eintrat. "Die Rente sollte 'nur für den notdürftigen Le­

bensunterhalt an billigem Orte' ausreichen ( ... ) und dies 
sollte dazu führen, daß die Rentner tunlichst auf dem Lande 
ihre Wohnung nehmen, dadurch die Bevölkerung des platten 
Landes vermehren und letzterem neben dem Reste ihrer Ar­
beitskraft auch vermehrten Geldumsatz zuführen" (Grundzüge 
1887)" (zit. bei TENNSTEDT 1976:450) . 

Ebenso blieb der Umstand, ob eine Arbeitsgelegenheit für 
den Versicherten überhaupt noch bestand oder nicht, unbe­
rücksichtigt. Arbeitslosigkeit wurde begrifflich bereits 
damals prinzipiell nicht als ein im Zusammenhang mit der 
Invaliditätssicherung stehendes Risiko definiert. 

Eine Änderung der Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt 
einer Invaliditätsrente wurde mit dem "Invalidenversi-che­
rungsgesetz" im Jahr 1899 eingeleitet. Jetzt wurden auch 
Angestellte bis zu einer bestimmten Verdienstgrenze in die 
Invalidenversicherung einbezogen. Zwar wurde der Grad der 
Erwerbsminderung (2/3 Invalidität) und die abstrakte Be­

trachtungsweise bezüglich vorhandener Arbeitsgelegenheiten 
beibehalten, jedoch wurde nun stärker auf die Ausbildung 
des Versicherten und dessen Lebensumstände Rücksicht genom­
men. Diese Änderung beinhaltete damit noch keinen Versiche­
rungsschutz im Falle von Berufsinvalidität, sie verbesserte 
aber die Aussichten auf eine Erwerbsunfähigkeit- oder Inva­
lidenrente insbesondere für die besser verdienenden und be­
ruflich qualifizierten Versicherten, die sich zwar auch 
weiterhin auf "Tagelöhnerarbeit" verweisen lassen mußten, 
jedoch dann Anspruch auf Rente hatten, wenn sie das nötige 
"Vergleichsdrittel" nicht verdienen konnten (vgl. TENNSTEDT 
1972: 30 f.). Das "Invalidenversicherungsgesetz" führte zu 
einem deutlichen Anstieg der diesbezüglichen Rentenart . 

Eine Vereinheitlichung der bis dahin bestehenden zweige der 
Sozialversicherung wurde mit der Reichsversicherungsordnung 
(RVO) im Jahr 1911. geschaffen. Sie umfaßte die Krankenver­
sicherung, die Unfallversicherung, die Invalidenversiche-
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rung und die der Invalidenversicherung angegliederte Hin­
terbliebenenversicherung. Die Definition der Invalidität im 
Rahmen der Reichsversicherungsordnung ( § 1255 RVO) war 
weitgehend identisch mit derjenigen des Invalidenversiche­
rungsgesetzes. Weiterhin beibehalten wurde als Grenze der 
Invalidität die Minderung der Arbeitskraft um zwei Drittel 
derjenigen von vergleichbaren (körperlich und geistig) ge­
sunden Person mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend. 

Eine wichtige Veränderung erfolgte jedoch dadurch, daß in 
der neuen Definition dem Lebensalter des Versicherten keine 
besondere Bedeutung mehr zukam. Während im Invaliditätsver­
sicherungsgesetz im Hinblick auf die Versicherungspflicht 
noch definiert war: "Der Versicherungspflicht unterliegen 
endlich nicht diejenigen Personen, deren Erwerbsfähigkeit 
infolge von Alter, Krankheit oder anderen Gebrechen dauernd 
auf weniger als ein Drittel herabgesetzt ist" (zit.bei TENN­
STEDT 1972:30), wurde das Alter in der neuen Definition als 
besonderer Lebensumstand nicht mehr einbezogen. "Von erheb­
licherer Bedeutung ist, daß die Beeinträchtigung der Er­
werbsfähigkeit ausscheidet, die infolge >von Alter< ein­
tritt. Die Erfahrungen, die Kommissare d~s Reichsamtes des 
Innern, des Reichsversicherungsamtes und der Landesre­
gierungen bei der Bereisung der Bezirke einer Reihe von 
Versicherungsanstalten gemacht haben, zeigen, daß manche 
Feststellungsorgane geneigt waren, allein beim Vorliegen 
eines vorgerückten Alters die Voraussetzungen für die Inva­
lidenrente als gegeben anzusehen, ohne zu bedenken, daß 
nicht das Alter schlechthin, sondern nur die dadurch 
herbeigeführte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zur 
Gewährung der Invalidenrente führen durfte. Das Alter kann 
aus der Begriffsbestimmung um so unbedenklicher ausschei­
den, als auch reine Alterserscheinungen sich als Krankheit 
oder andere Gebrechen darstellen werden" (Reichstagsdruck­
sache, 12. Legislaturperiode, II.Session 1909/11, Nr. 
340,S398f., zit. bei TENNSTEDT 1972:39). 

Grundlage bei der Prüfung der Erwerbsmöglichkeit war auch 
weiterhin der gesamte Arbeitsmarkt, wobei die Frage, ob der 
Versicherte noch in der Lage ist, die gewöhnlichen Arbeiten 
seines bisherigen Berufes auszuüben, also ob Berufsinvali­
dität vorliegt, für die versicherten Arbeiter keine Bedeu­
tung hatte. Bis auf einige Ausnahmen in der Praxis der 
Rechtsprechung (vgl. TENNSTEDT 1972 :41 ff.) änderte sich 
auch in den darauffolgenden Jahren nichts an dem Umstand, 
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daß auch für beruflich hochqualifizierte Arbeiter bei ge­
sundheitlich bedingter Erwerbsminderung grundsätzlich jede 
Tätigkeit auf dem gesamten Arbeitsmarkt als zumutbar ange­
sehen wurde. 

wesentliche Änderungen im Bereich der Invalidenversicherung 
sind in den kommenden Jahren in der Herabsetzung der Al ­
tersgrenze auf das vollendete 65 . Lebensjahr im Jahr 1916 

und in der Herabsetzung der Invaliditätsgrenze auf minde­
stens die Hälfte (50 v . H. ) d e r Erwerbsfähigkeit eines ver­
gleichbaren Versicherten im J ahr 19 49 zu s ehen. 

Die Intention der Sozialversicherungsgesetzgebung seit i h­
rer Entstehung bestand u. a. darin, die Erwerbstätigen in 
die bestehende Gesellschaftsordnung einzubinden und da11it 
gegen die sich entwickelnde Arbeiterbewegung zu immunisie­
ren. Im Falle der Angestellten mußte der besondere soziale 
Status dieser Gruppe gegenüber den Arbeitern berücksichtigt 
werden. Aus diesem Grunde wurde eine eigenständige Versi­
cherung, die von den Regelungen der Reichsversicherungsord­
nung getrennt war, aufgebaut. 

Mit dem "Versicherungsgesetz für Angestellte" sollten nun 
auch die gegenüber der Arbeiterschaft deutlich privilegier­
ten Angestellten (bis dahin waren diese in etwa 50 Ange­
stelltenvereinen zusammengeschlossen) einen einheitlichen 
Versicherungsschutz erhalten. Beim Beitragsaufkommen ent­
fiel der Reichszuschuß, weil man davon ausging, daß auf­
grund der Besserstellung gegenüber den Arbeitern, den Ar­
beitgebern und den Angestellten eine höhere Beitragsbela­
stung zumutbar sei. Die Rentenaltersgrenze wurde auf das 
65. Lebensjahr festgelegt. Neben die Erwerbsunfähigkeits­
oder Invalidenrente, die auch hier eine um zwei Drittel 
verminderte Arbeitsfähigkeit voraussetzte, trat die Berufs­
unfähigkeitsrente, die bereits dann gezahlt wurde, wenn der 
Versicherte um mehr als die Hälfte erwerbsgemindert war . 

"Ruhegeld erhält derjenige Versicherte welcher das Alter 
v«;>n fünfundsechzig Jahren vollendet hat oder durch körper­
li~he Gebrec~en oder weg~n Schwäche seiner körperlichen und 
geistigen Krafte zur Ausübung seines Berufes dauernd unfä­
hig ist. Berufsunfähigkeit ist dann anzunehmen wenn seine 
Arbei!sfähi~keit auf ~eniger als die Hälfte de~jenigen ei­
nes korperlich und geistig gesunden Versicherten von ähnli ­
cher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig­
keiten herabgesunken ist" (Versicherungsgesetz für Ange­
stellte §25, zit. nach TENNSTEDT 1972:62 f.). 



211 

Hinzu kam eine deutlich stärkere Einschränkung bei der Ver­
weisung auf Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes. Bis 
zum Jahr 1922 bestand für Angestellte bis zu einer be­
stimmten Verdienstgrenze die Möglichkeit der Doppelversi­
cherung gegen Invalidität für ein und dieselbe Tätigkeit 
sowohl in der Invalidenversicherung bzw. nach der Reichs­
versicherungsordnung als auch nach dem Versicherungsgesetz 
für Angestellte (vgl. TENNSTEDT 1972: 41) • Durch Gesetzesän­
derung vom 10.11.1922 waren dann Angestellte einheitlich 
nur noch in der Angestelltenversicherung versicherungsbe­
rechtigt. 

1924 wurde dieses Gesetz als "Angestelltenversicherungsge­
setz" neu gefaßt, wobei sich an den gesetzlichen Definition 
der Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit allerdings nichts än­
derte. 

Die deutliche Besserstellung der Angestellten im Falle von 
eintretender Erwerbsminderung wurde im Jahr 1926 durch die 
Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes (RVA), das seit 
1922 oberste Spruchbehörde für die Angestelltenversicherung 
war, noch gestärkt. 

Bezüglich der Zumutbarkeit von Verweisungstätigkeiten galt 
nun die Verweisbarkeit nicht mehr auf grundsätzlich alle 
anderen Angestelltentätigkeiten, die der Betreffende "mit 
seinen körperlichen und geistigen Kräften" auszuführen in 
der Lage wäre, bevor ein Anspruch auf eine Berufsunfähig­
keitsrente entstand. 

Als Grundlage der Feststellung von Berufsunfähigkeit diente 
i n der Rechtsprechung ein sog. verweisungskreuz, "wonach 
ein Angestellter 1. "horizontal" nur auf "innerlich benach­
barte Berufe" und (danach!) 2. "vertikal" "auf mehr oder 
weniger qualifizierte Tätigkeitsarten innerhalb dieses 
Kreises" verweisbar war, d.h . einem Oberbuchhalter war z.B. 
Buchhaltertätigkeit zumutbar, nicht aber Abschreibarbeit im 
Büro" (TENNSTEDT 1976: 464). Der verweisbarkeit bei einge­
tretener Berufsunfähigkeit waren durch die Anwendung des 
Verweisungskreuzes innerhalb der Angestelltenversicherung 
relativ enge Grenzen gesetzt. Die Prüfung der 
"horizontalen" verweisbarkeit erfolgte vor dem Hintergrund 
einer (für statistische zwecke erstellten) Klassifizierung 
von Berufen. Vierstufig unterschieden werden 8 Berufsabtei-
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lungen, 41 Berufsgruppen, 150 Berufsordnungen, und 437 Be­
rufsklassen, wobei der Verweis auf eine andere dem Versi­
cherten noch zumutbare Tätigkeit sich in aller Regel ui 
Rahmen der Berufsklassen bewegte (vgl. TENNSTEDT 1972:69 

f.) . 

Aufgrund der Praktikabilität der "horizontalen" Verweisung 
war die "vertikale" Ebene, also der Schutz des sozialen 
Status oder das Problem der "sozialem" Zumutbarkcit von ge­
ring oder unqualifizierten Tätigkeiten bei Berufsunfähig­
keit im Rahmen der Angestelltenversicherung, von eher un­
tergeordneter Bedeutung. 

Der Vollständigkeit halber sei für den kurzen historischen 
Exkurs zur Entwicklung der Invalidi tätsgesetzgebung noch 
die Regelungen der knappschaftlichen Versicherung benannt. 
Dieser Versicherungszweig bildete sich erst relativ spät 
mit dem Reichsknappschaftsgesetz im Jahr 1923 heraus. Diese 
reichsgesetzliche Regelung löste die bis dahin bestehenden 
zu Knappschaftsvereinen oder Knappschaftskassen zusammenge­
schlossenen Fürsorgesysteme der Bergbaubeschäftigten ab. 

Eine knappschaftliche Invalidenpension wegen Berufsunfähig­
keit wurde unter der Voraussetzung der Vollendung des 50. 
Lebensjahres und der Zurücklegung von 25 Versicherungsjah­
ren gezahlt, wobei darin mindestens 15 Jahre durch die Ver­
richtung wesentlicher bergmännischer Tätigkeiten einge­
schlossen sein mußten. 

Im Jahr 1926 wurde das Reichsknappschaftsgesetz neugefaßt, 
wobei die Beitragslasten zu drei Fünftel von den Versicher­
ten und zu zwei Fünftel von den Arbeitgebern aufzubringen 
war . Für die Angestellten im Bergbau bestand die Möglich­
keit der Doppelversicherung sowohl in der Angestelltenver­
sicherung als auch im Reichsknappschaftsverein. Diese Mög­

lichkeit wurde mit der Neufassung ebenfalls beseitigt. Die 
Doppelversicherung zusätzlich in der Arbeiterrentenver­
sicherug für knappschaftsversicherte Bergarbeiter wurde 
hingegen erst mit den Neuregelungen, die zur 
"Knappschaftlichen Rentenversicherung" führten, in den Jah­
ren 1941/ 42 beendet. 

Dem Bezug einer Invalidenpension war Berufsunfähigkeit vor­
ausgesetzt, die anfangs allerdings nicht näher definiert 
war. Erst im Jahr 1934 wurde unter Rückgriff auf eine dies-

-
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bezügliche Grundsatzentscheidung des Reichsversicherungs­
amtes vom Jahr 1927 eine Definition der Berufsunfähigkeit 
in das Gesetz aufgenommen. Berufsunfähig war demnach "wer 
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen unfähig ist, 
die von ihm verrichtete knappschaftsversicherungspflichtige 
Tätigkeit und die anderen Tätigkeiten derselben Berufs­
gruppe, d.h. die im wesentlichen gleichartigen und wirt­
schaftlich gleichwertigen Tätigkeiten von Personen mit ähn­
licher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig­
keiten zu verrichten" ( § 35 Reichsknappschaftsgesetz in der 
Fassung von 1934, zit. bei TENNSTEDT 1972:72). Damit war in 
diesem Versicherungszweig eine weitere Definition von Inva­
lidität bzw. Berufsunfähigkeit gegeben, die sich deutlich 
von denen in der Reichsversicherungsordnung bzw. dem Ange­
stelltenversicherungsgesetz unterschied. 

Eine Vereinheitlichung der Invaliditätsgesetzgebung findet 
durch die erste Rentenreform der Nachkriegszeit im Jahr 
1957 statt. Das Sozialversicherungsangleichungsgesetz des 
Jahres 1949 hatte zwar bewirkt, daß im Invaliditätsfall der 
Grad der Erwerbsminderung auch in der Arbeiterrentenversi­
cherung nur noch mindestens die Hälfte, also 50 v.H. gegen­
über der bisherigen zwei Drittel Regelung betragen mußte, 
und damit den Bedingungen in der Angestelltenversicherung 
angeglichen wurde; allerdings bestand der wesentliche Un­
terschied zwischen den beiden Beschäftigtengruppen weiter­
hin darin, daß Angestellte nur innerhalb ihrer Tätigkeits­
gruppe verwiesen werden konnten, während für die Arbeiter 
grundsätzlich der gesamte Arbeitsmarkt als Verweisungsfeld 
galt. 

Mit der Rentenreform des Jahres 1957 wurden vor allem zwei 
wichtige Ziele angestrebt: Das erste Ziel bestand in einer 
Angleichung der Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung 
mittels einer "dynamischen Rentenformel". Das zweite Ziel 
bestand in der Angleichung der sozialrechtlichen Stellung 
der Arbeiter an die der Angestellten. Von nun an galten in 
der Arbeiterrentenversicherung gemäß der Reichsversiche­
rungsordnung die Begriffe der Berufs- und Erwerbsunfähig­
keit nach § 1246 RVO für Berufsunfähigkeit und § 1247 RVO 
für Erwerbsunfähigkeit. Analog dazu galten im Rahmen des 
Angestelltenversicherungsgesetzes (AVG) die Paragraphen § 

23 AVG für Berufsunfähigkeit und § 24 für Erwerbsunfähig­
keit. Ebenso bestehen diesbezügliche sozialversicherungsge­
setzliche Regelungen im Rahmen des Knappschaftsrechts mit § 
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46 und § 4 7 Reichsknappschaftsgesetz (RKnG) . Hier ist zu­
sätzlich noch der Begriff der verminderten bergmännischen 
Berufsunfähigkeit aufgenommen worden. (Weitere Regelungen 
gelten mit dem im Jahr 1960 in Kraft getretenen Handwerker­
versicherungsgesetz (HwVG) gemäß § 1 in Verbindung mit 
§1246 RVO bzw. §1247 RVO sowie seit 1981 mit dem Gesetz 
über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und 
Publizisten (Künstlersoz ial versicherungsgesetz KSVG) eben­
falls nach § 1 in Verbindung mit § 23 AVG bzw. § 24 AVG). 

An der Definition der Rentenarten Berufs- und Erwerbsunfä­
higkeit hat sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts 
Grundlegendes verändert. Das Rentenreformgesetz 1992 hat 
die, für die verschiedenen Versichertengruppen geltenden 
Paragraphen nunmehr im Sozialgesetzbuch (SGB) VI zusammen­
gefaßt. Wesentliche Veränderungen sind aber seit 1957 hin­
sichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsbewil­
ligung erfolgt. Hierauf wird in den folgenden Kapiteln nä­
her eingegangen. 

s.2 Voraussetzungen der Rente wegen Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit 

Die begriffliche Unterscheidung von Berufsunfähigkeit und 
Erwerbsunfähigkeit impliziert, daß im Falle von Berufsunfä­
higkeit der Versicherte noch in der Lage ist, die verblie­
bene Restarbeitsfähigkeit zu verwerten und somit Einkommen 
zu erzielen. Im Fall vorliegender Erwerbsunfähigkeit wird 
davon ausgegangen, daß keinerlei verwertbare Restarbeitsfä­
higkeit besteht. Diese Unterscheidung schlägt sich auch in 
einer unterschiedlichen Höhe der jeweiligen Rentenarten 
nieder. Dem Bezug der al tersunabhängigen Berufs- oder Er­
werbsunfähigkei tsrenten ist seit 1957 eine Wartezeit von 
mindestens 60 Kalendermonaten vorausgesetzt . 

Die Zuerkennung der beiden Rentenarten hat durch die sozi­
<llrechtsprechung des Bundessozialgerichts durch zwei Ur­
teile in den Jahren 1969 und 1976 wesentliche Änderungen 
erfahren. Während bislang Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit 
aus rein medizinischen Gründen zuerkannt wurde (abstrakte 
Betrachtungsweise), soll nunmehr geprüft werden, inwieweit 
für den Versicherten die Möglichkeit besteht, mit der ver­
bliebenen Restarbeitsfähigkeit auf einem konkret nachzuwei­
senden Teilzeitarbeitsplatz Einkommen zu erzielen. Sofern 
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sich innerhalb eines Jahres ein derartiger Teilzeitarbeits­
platz tür den Versicherten nicht nachweisen läßt, erhält 
dieser Rente wegen Erwerbsunfähigkeit . 

Mit dem Haushaltbegleitgesetz im Jahr 1984 wurden die zu­
gangsvoraussetzungen zu den Renten wegen Berufs- bzw. Er­
werbsunfähigkeit erschwert. Anspruch haben nur diejenigen 
Versicherten, die innerhalb der letzten fünf Jahre vor Ein­
tritt des Versicherungsfalles mindestens 36 Kalendermonate 
pflichtversichert waren und diese Zeit mit den entsprechen­
den Beiträgen belegt haben. Freiwillig Versicherte haben 
danach keinen Anspruch mehr auf eine diesbezügliche Rente. 

Bis zum Inkrafttreten des Haushal tbeglei tgesetzes am 
22.12.1983 galt als Voraussetzung für eine Rente wegen Be­
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit folgende Formulierung: 

"Rente wegen Berufsunfähigkeit erhält der Versicherte, der 
berufsunfähig ist, wenn die Wartezeit erfüllt ist"(§ 1246, 
Satz 1 alte Fassung (a.F.)). Diese Bestimmung galt analog 
als Voraussetzung für Erwerbsunfähigkeit ( § 124 7 Satz 1 
a.F.). 

Die Wartezeit galt in beiden Fällen als erfüllt, sofern 
eine Versicherungszeit von 60 Kalendermonaten zurückgelegt 
wurde. 

Mit dem oben benannten Haushal tbeglei tgesetz sollte ein aus 
der Sicht der Rentenversicherungsträger bestehender Miß­
stand beseitigt werden, nämlich die Möglichkeit des Bezugs 
einer Rente wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit, obwohl 
dem Versicherungsfall unmittelbar schon längere Zeit über­
haupt keine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit mehr 
vorausging. Hiervon betroffen waren Personengruppen, die 
keine geschlossene Erwerbsbiographie aufwiesen, wie z • B • 
Arbeitsemigranten oder kleine Selbständige. Insbesondere 
galt dies aber für Frauen, wobei deren langjährige Tätig­
keit als Hausfrau auch heute noch rentenrechtlich keinerlei 
Relevanz hat (vgl. hierzu auch SCHÄFER 1980). Darüber hin­
aus muß berücksichtigt werden, daß gerade dieser Personen­
kreis oftmals den versicherungsrechtlichen Anspruch für den 
Bezug einer Altersrente (180 Kalendermonate Beitragszeit) 
nicht erfüllte und somit diese Rentenarten die einzige Mög­
lichkeit darstellten, überhaupt einen eigenen Ren:enan­
spruch zu realisieren. Im Zusammenhang mit der Verscharfung 
der Zugangsvoraussetzungen durch das Haushal tbeglei tgesetz 
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steht deshalb auch die Veränderung bei der Anspruchsberech­
tigung auf Altersruhegeld, wobei die Versicherungszeit auf 
60 Kalendermonate herabgesetzt wurde (vgl. DEUTSCHER BUN­
DESTAG 1985 a,b). 

Für die Neufassung der §§ 1246,1247 RVO durch das Haushalt­
begleitgesetz wurde folgende Formulierung gefunden: 

"Rente wegen Berufsunfähigkeit erhält der Versicherte, der 
berufsunfähig ist und zuletzt vor Eintritt der Berufsunfä­
higkeit eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tä­
tigkeit ausgeübt hat, wenn die Wartezeit erfüllt ist" (§ 
1246 Abs.1 RVO) (vgl. § 43 Abs.1 SGB VI). 

Entsprechendes gilt bei der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
(§1247 Abs. 1 RVO) (vgl. § 44 Abs.1 SGB VI). 

Die Voraussetzungen sind in der geänderten Fassung nunmehr 
als erfüllt anzusehen, wenn "von den letzten 60 Kalendermo­
naten vor Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens 36 Ka­

lendermonate mit Beiträgen für eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit belegt sind ( .. )" ( §1246 Abs. 
2a RVO) (vgl. § 43 Abs.1 SGB VI). Auch hier gilt wiederum 
Entsprechendes für die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (vgl. 
§ 44 Abs.1 SGB VI). 

5.3 Der Begriff der Berufsunfähigkeit und 
Erwerbsunfähigkeit 

Der Versicherungsfall der Berufsunfähigkeit gilt als der 
problematischste des gesamten Sozialversicherungsrechts 
(vgl. BLEY 1975:113). Die Auslegung dieser Rechtsvorschrift 
kann als eine der wesentlichsten Aufgaben der Sozialge­
richtsbarkeit angesehen werden. Im folgenden soll auf diese 
Probleme näher eingegangen werden, wobei zunächst die Be­
griffe der Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit vonein­
ander abgegrenzt werden. 

- Rente wegen Berufsunfähigkeit -

"B~ruf~unfähig ist ein Versicherter, dessen Erwerbsfähig­
keit infolge von Krankheit oder anderer Gebrechen oder 
s7hwächen s~ine: körperlichen oder geistigen Kräfte auf we­
ni'!er als die HalftE: derjenigen eines körperlichen und gei­
stig gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und 
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gleichwertige_n Kennt~iia:sen . und Fähigkeiten herabgesunken 
ist. Der Kreis der Tatigkeiten, nach denen die Erwerbsfä­
higkeit eines Versicherten zu beurteilen ist, umfaßt alle 
Tätigkeiten, die seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechen 
und ihm unter Berücksichtigung der Dauer und des Umfangs 
seiner Ausbildung sowie seines bisherigen Berufs und der 
besonderen Anforderungen seiner bisherigen Berufstätigkeit 
zugemutet werden können. Zumutbar ist stets eine Tätigkeit 
für die der VE;rsicherte durch Maßnahmen zur Erhaltung, Bes.:_ 
serung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit mit Er­
folg ausgebildet oder umgeschult worden ist" ( § 12 4 6 Abs. 2 
RVO) (§ 43 Abs. 2 SGB VI) . 

- Rente wegen Erverbsunfähigkei t -

'Erwerbsunfähig ist der Versicherte, der infolge von Krank­
heit oder anderen Gebrechen oder von Schwäche seiner kör­
perlichen oder geistigen Kräfte auf nicht absehbare Zeit 
eine Erwerbstätigkeit in gewisser Regelmäßigkeit nicht mehr 
ausüben oder nicht mehr als nur geringfügige Einkünfte 
durch Erwerbstätigkeit erzielen kann. Geringfügige Ein­
künfte im Sinne des Satzes l. sind monatliche Einkünfte in 
Höhe eines Siebtels der monatlichen Bezugsgröße. Nicht er­
werbsunfähig ist, wer eine selbständige Erwerbstätigkeit 
ausübt" (§ 1247 Abs. 2 RVO) (§ 44 Abs. 2 SGB VI). 

Die Detinitionen von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit unter­
scheiden sich demnach in einem unterschiedlichen Grad der 
Hinderung der Erwerbsfähigkeit. Während bei der Berufsunfä­
higkeit noch von einer verbliebenen Restarbeitsfähigkeit 
ausgegangen wird, setzt Erwerbsunfähigkeit die volle Inva­
lidität infolge gesundheitlicher Beeinträchtigung voraus. 
Bei dem für beide Rentenarten zentralen Begriff der 
'Erwerbsfähigkeit" sind zwei Umstände zu berücksichtigen: 

• die Fähigkeit Arbeit zu verrichten sowie 
• die Fähigkeit durch Ausübung einer Tätigkeit Entgelt zu 

erwerben. 

Als berufsunfähig ist ein Versicherter anzusehen, der in­
folge von Krankheit weder in seinem noch in einem zumutba­
ren anderen Beruf die gesetzliche Lohnhälfte eines ver­
gleichbaren gesunden Versicherten erzielen kann. Als er­
werbsunfähig gilt ein versicherter, der entweder überhaupt 
keine regelmäßigen Arbeiten mehr oder nur Arbeiten mit sehr 
geringem Verdienst ausüben kann (vgl. TÜMMLER 1986: 90) • Den 
Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit kommt hiernach 
wiederum Lohnersatzfunktion zu. 
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- Renten wegen BU/EU aut zeit -

Da der Bezug einer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähig­
keit einen Gesundheitsschaden voraussetzt, ist für den Fall 
einer eintretenden Besserung des Gesundheitszustandes die 
Möglichkeit vorgesehen, eine diesbezügliche Rente auf Zeit 
zu beziehen. Diese Regelung soll insbesondere bei jüngeren 
Versicherten verhindern, daß diese sich an einen dauerhaf­
ten Rentenbezug gewöhnen (vgl. EICHER/HAASE/RAUSCHENBACH: 
Kommentar zu§ 1276 RVO Nr. 2). 

"Besteht begründete Aussicht, daß die Berufsunfähigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit in absehbarer Zeit behoben sein 
kann, so ist die Rente wegen Berufsunfähigkeit oder wegen 
Erwerbsunfähigkeit ( ... ) vom Beginn der 27. Woche an, je­
doch nur auf Zeit und längstens für drei Jahre von der Be­
willigung an zu gewähren." (§ 1276 Abs l Satz l RV0) (vgl. 
§§ 101, 102 SGB VI). 

Dabei werden diese Renten auch dann gewährt, wenn die Be­

rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit nicht ausschließ­
lich medizinisch begründet ist, dem Versicherten aber der 
Arbeitsmarkt verschlossen ist (Einfluß der konkreten Be­

trachtungsweise). In den Fällen, in denen bei einem Versi­
cherten eine Rente auf Zeit berechtigt ist, dieser aber in­
nerhalb von zwei Jahren nach Rentenbeginn das 60. Lebens­
jahr vollendet, wird keine Zeitrente mehr gewährt. 

Derartige Zeitrenten können auch wiederholt bewilligt wer­
den, "jedoch nicht über die Dauer von sechs Jahren seit dem 
ersten Rentenbeginn und nicht über die Vollendung des 60, 
Lebensjahres hinaus, wenn sich die Bezugszeiten unmittelbar 
anschließen" (§ 1276 Abs. 3 RVO) (§ 102 Abs. 2 SGB VI). Eine 
wiederholte Bewilligung ist allerdings nicht vorgesehen für 
Versicherte, deren Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit auf der 
Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes beruht. 

S.4 Die Sicherungsleistung "Berutsuntähiqlteitsrente" 

Die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente richtet sich wie bei 
den anderen Versichertenrenten der gesetzlichen Rentenver­
sicherung nach der Dauer und Höhe der geleisteten Beiträge 
gemäß dem Prinzip der Beitragsäquivalenz. Maßgebend für die 
Rentenberechnung ist die Höhe, in der das individuelle Ein­
kommen des Versicherten im Versicherungsverlauf, also vom 
Eintritt in die gesetzliche Rentenversicherung bis zum Ein-
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tritt des Versicherungsfalls, vom Durchschnittseinkommen 
der Versicherten insgesamt (allgemeine Bemessungsgrundlage) 
abweicht. Dieser prozentuale Wert multipliziert mit dem DM­
Betrag der jährlichen allgemeinen Bemessungsgrundlage 
stellt die persönliche Rentenbemessungsgrundlage dar. 

FÜr die Rentenberechnung der Berufsunfähigkeitsrente ist 
dieser Betrag wiederum zu multiplizieren mit der Anzahl der 
zurückgelegten Versicherungsjahre. Hierzu zählen neben den 
Beitragszeiten auch Ersatzzeiten, Kindererziehungszeiten 
und Ausfallzeiten. Im Falle von Berufsunfähigkeit werden 
darüber hinaus Zurechnungszeiten (vgl. § 1260 RVO) ( § 59 

SGB VI) angerechnet. Als Zurechnungszeit wird die Zahl der 
Kalendermonate beim Rentenanspruch für Versicherte gewer­
tet, die vor der Voli'"endung des 55. Lebensjahres berufsun­
fähig geworden sind. Dies gilt allerdings nur dann, wenn in 
den 60 Kalendermonaten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
der Berufsunfähigkeit mindestens 36 Monate mit Pflichtver­
sicherungsbeiträgen belegt sind. 

Im Zusammenhang mit der Rentenreform 1992 hat sich seit 
1.1 . 1990 die Zurechnungszeit im Fall der Frühinvalidität 
verlängert. Sie wird bis auf das 60. Lebensjahr hinausge­
schoben, wobei die Zeit bis zum 55. Lebensjahr weiterhin 
voll, die Zeit zwischen dem 55 . und 60. Lebensjahr zu einem 
Drittel als beitragsfreie Zeit angerechnet wird (vgl. § 59 
Abs,3 SGB VI). 

Das aus der Multiplikation errechnete Produkt der individu­
ellen Bemessungsgrundlage und der Zahl der Versicherungs­
jahre wird nun wiederum mit einem Steigerungssatz (seit 
1.1 . 92 = Rentenartfaktor) multipliziert, der nach § 1253 
RV0 (§ 67 SGB VI) festgelegt ist. Im Falle der Berufsunfä­
higkeit beträgt dieser Satz für jedes anrechnungsfähige 
Versicherungsjahr 1 v .H. (seit l. l. 92 = O, 6667 v .H) der 
persönlichen Bemessungsgrundlage des Versicherten. Hieraus 
ermittelt sich schließlich die Höhe der Jahresrente der 
Rente wegen Berufsunfähigkeit. 

S,S Die Sicherungsleistung "Erwerl>sun~ähigkeitsrente" 

Die Berechnung der Höhe der Sicherungsleistung im Falle von 
Erwerbsunfähigkeit erfolgt nach den gleichen Prinzipien wie 
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im Falle von Berufsunfähigkeit. Auch die Zurechnungszeiten 
werden im Falle der Erwerbsunfähigkeit berücksichtigt. 

Da ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Rentenarten 
im Hinblick auf unterschiedliche Grade der gesundheitlich 
bedingten Leistungsminderung besteht und im Falle von Be­

rufsunfähigkeit für den Versicherten nach den sozialversi­
cherungsrechtlichen Festlegungen die Möglichkeit einer ge­
gen Entgelt verwertbaren Erwerbstätigkeit über die Rente 
hinaus einbezogen wird, wird bei der Rente wegen Erwerbsun­
fähigkeit von einer vollständigen Aufgabe des Erwerbslebens 
ausgegangen. Aus diesem Grunde ist der Steigerungssatz 
(seit 1.1.92 = Rentenartfaktor), mit dem das Produkt aus 
individueller Bemessungsgrundlage und der Anzahl der Versi­
cherungsjahre gebildet wird, wie bei den Altersrenten auf 
1,5 v.H. (seit 1. 1.92 = 1 v.H.) festgelegt (vgl 1253 Abs. 2 

RVO) (§ 67 SGB VI). Im Resultat bedeutet dies, daß die 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit grundsätzlich höher ist als 
die Berufsunfähigkei tsrente. Oder umgekehrt die BtJ-Rente 
nur zwei Drittel der Vollrente beträgt. 

5.6 ZWllutbarkeit und Verveisbarkeit bei Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit 

Zunächst ist beiden Rentenarten ein abgestufter Grad der 
Erwerbsminderung infolge von Krankheit vorausgesetzt. Bei 
der Berufsunfähigkeit muß die Minderung der Erwerbsfähig­
keit dazu geführt haben, daß der Versicherte nicht mehr in 
der Lage ist, die (gesetzliche) Hälfte des Lohnes eines in 
der beruflichen Entwicklung vergleichbaren Versicherten zu 
erzielen. Bei Erwerbsunfähigkeit gilt der Versicherte als 
derart erwerbsgemindert, daß er überhaupt nicht mehr in der 
Lage ist Erwerbseinkommen zu erzielen. vor diesem Hinter­
grund wird deutlich, daß die Frage der zumutbarkeit und 
Verweisbarkeit auf andere Tätigkeiten im wesentlichen nur 
im Falle der Entscheidung über die Fälle von Berufsunfähig­
keit zum Tragen kommt. 

Dem Kriterium der "gesetzlichen Lohnhälfte" im Falle von 
Berufsunfähigkeit kommt allerdings nur begrenzte Bedeutung 
zu: 

"Die 'gesetzliche Lohnhälfte' hat in der Lebenswirklichkeit 
keine Bedeutung. Selbst der niedrigst entlohnte und unge-
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lernte Arbeiter verdient im Vergleich mit dem höchst ent­
lohnten Arbeiter mehr als die Hälfte. Die 'gesetzliche 
Ulhnhälfte ' - die Zulässigkeit also selbst einer enormen 
Ulhneinbu.6e - belegt aber eindrucksvoll die Auffassung des 
Gesetzgebers, daß die BU nicht von bestimmten Lohnminderun­
gen, z.B. um 15 oder 20 v.H., abhängen soll. Die Lohnein­
buße ist damit kein Kriterium, das die BU nach § 1246 Abs. 
2 RVO bestimmen könnte" (RAUSCHER 1981:330). 

Die gesetzliche Lohnhälfte die als Grenzwert am Einkommens­
durchschnitt und nicht am individuellen früheren verdienst 
orientiert ist, kann im Einzelfall allerdings relevant 
sein, "wenn ( .•. ) der Versicherte eine ihm nur noch zumut­
bare Halbtagstätigkeit in einem ihm sozial zumutbaren Ver­
weisungsberuf ausübt und er sowohl eine finanzielle Einbuße 
wegen der zeitlichen wie auch sozialen Differenz zu seinem 
früheren Beruf in Kauf nehmen muß, die zum Unterschreiten 
der Lohnhälfte führen könnte" (EICHER 1988: 360) . 

Im Unterschied zum Versicherungsrecht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit, be­
steht bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit kein eng gefaßter 
Berufsschutz. "Der Versicherte muß sich vielmehr auf alle 
Arbeiten verweisen lassen, die ihm nach seinen körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten zugemutet werden können und für 
die er ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Die 
Verweisungstätigkeit darf allerdings zu keinem unzumutbaren 
sozialen Abstieg führen" (vgl. TÜMMLER 1986:91). Im Falle 
von Erwerbsunfähigkeit muß sich der Versicherte sogar auf 
•jede nur denkbare Tätigkeit verweisen lassen und nur im 
Einzelfall ist die Verweisung auf sozial besonders gering 
bewertete Tätigkeiten nicht zulässig" (EICHER 1988: 357) • 

Die Verweisbarkeit wird nach einem Stufenschema, daß für 
die Sozialverwaltungen bzw. die Sozialrechtsprechung vom 
Bundessozialgericht entwickelt worden ist, beurteilt• Nach 
diesem Schema, das insgesamt vier Stufen umfaßt, wird 
zunächst der Hauptberuf des versicherten ermittelt bzw. 
eingestuft und daraus dann die etwaige Verweisungstätigkeit 
abgeleitet. Vom Hauptberuf ausgehend läßt sich sowohl der 
Grenzwert der gesetzlichen Lohnhälfte bestimmen als auch 
die Beurteilung des zumutbaren sozialen Abstiegs. 

http:Ulhneinbu.6e
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s.6.1 Ermitt1ung des Bauptbarutes und dar 
verveisungstätigkeit 

Als Hauptberuf gilt in der Regel die letzte Tätigkeit des 
versicherten, wobei von einem kontinuierlichen Berufsver­
lauf ausgegangen wird. Allerdings ist die Anerkennung nur 
auf diejenigen Tätigkeiten gerichtet, für die Pflichtbei­
träge entrichtet worden sind. "Hat der Versicherte mehrere 
Berufstätigkeiten mit unterschiedlicher sozialer Qualifika­
tion ausgeübt, so kann auch eine frühere als die zuletzt 
ausgeübte den Hauptberuf bestimmen, wenn sie höherwertiger 
ist und der Versicherte sie aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr hat fortsetzen können ( ... )" (TÜMMLER 1986:91). 
Ist andererseits ein Berufswechsel freiwillig erfolgt und 
hat z.B. ein Facharbeiter eine ungelernte Tätigkeit längere 
Zeit ausgeübt, so gilt die ungelernte Tätigkeit als Haupt­
beruf (vgl. ebenda) . 

Die Qualität des Hauptberufs und der Verweisungsberufe er­
geben sich überwiegend aus deren tarifrechtlichen Einstu­
fungen auf der Grundlage von Tarifverträgen. Sie stellen 
eine wesentliche Entscheidungshilfe dar, "da sie nämlich aJ1 

zuverlässigsten zum Ausdruck brächten, welchen qualitativen 
Wert die am Berufsleben teilnehmenden Bevölkerungskreise, 
die Tarifpartner, einer bestimmten Berufstätigkeit zumäßen• 
(EICHER 1988 : 361). 

Von nebengeordneter Bedeutung ist die Art der Berufsausbil­
dung, da diese "nur den Weg kennzeichnen kann, auf dem der 
Versicherte 'in der Regel' zu seinem Beruf gelangt ist. An· 
dere Versicherte, so lehrt die Erfahrung, gelangen auf an· 
deren Wegen, z.B. durch die berufliche Praxis, zu berufli· 
chen Qualifikationen; andere hochqualifizierte Berufe sehen 
eine Regelausbildung überhaupt nicht vor. ( ... ) Damit ist 
aber in Anwendung des § 1246 Abs. 2 Satz 2 RVO dem Versi­
cherten jeder Beruf zuzumuten, der nicht vorwiegend seiner 
Ausbildung, sondern seinem 'bisherigen Beruf• samt dessen 
im Gesetz ausdrücklich genannten 'besonderen Anforderun­
gen', d.h . nach Auffassung des BSG seinen 'positiv zu be­
wertenden Merkmalen' und damit seiner Bedeutung im Betrieb 
angemessenen entspricht. Mit anderen Worten: zulässig ist 
eine Verweisung auf einen Beruf, der nach seinen qualita­
tiven Merkmalen, kurz nach seiner 'Qualität' dem bisherigen 
Beruf nicht zu ferne steht. Bei dieser Qualität handelt es 
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sich nach allem um keine Status- oder Prestigequalität, 
sondern um eine Leistungsqualität" (RAUSCHER 1981: 331). 

5.6.2 Die Verveisungstätigkeit nach dem Stufenschema 

Intention des vom Bundessozialgericht entwickelten Stufen­
schemas war es, der Wirklichkeit der Berufswelt bei Ent­
scheidungen über die Verweisbarkeit von erwerbsgeminderten 
Versicherten auf andere Tätigkeiten Rechnung zu tragen. 
Es umfaßt in der Arbeiterrentenversicherung die folgenden 
vier Stufen sogenannter Leitberufe: 

•1. stufe 
besonders qualifizierter Facharbeiter oder alternativ, 
nicht synonym Vorarbeiter mit Vorgesetztenfunktion 
(Polier, Betriebsstudienhauer) , 
2. Stufe 

Facharbeiter = anerkannter Ausbildungsberuf ( ••. ), wenn die 
Regelausbildung länger als zwei Jahre dauert (Schlosser, 
Bäcker usw. ) , 

3 . Stufe 
sonstige Ausbildungsberufe und Anlernberufe 
- als sonstige anerkannte Ausbildungsberufe und 
Anlernberufe gehobener Art (1 1/2 bis 2 Jahre Regelausbil­
dung bzw. Regelanlernzeit = Berufskraftfahrer 
usw.) und 

- sonstige anerkannte Ausbildungsberufe und Anlernberufe 
mit einer Regelausbildung von mindestens drei Monaten, und 
4. Stufe 

ungelernte Tätigkeiten 
- als gehobene ungelernte Tätigkeiten,. wenn sie ~n . 

Tarifverträgen oder ansonsten wegen ihres qualitativen 
Wertes den Ausbildungsberufen gleichgestellt sind 
(Pförtner in gehobener Stellung mit Verwaltungsaufgaben 
usw.), 

- normale ungelernte Tätigkeiten (einfache 
Pförtnertätigkei ten usw. ) und . 

- ungelernte Tätigkeiten von ganz geringem Wert 
(Reinigungs- und Putzarbeiten usw.)" (EICHER 1988: 361) • 

Der Rechtsprechung gemäß, darf bei Anwendung dieses Schem~s 
ein Versicherter auf Tätigkeiten entweder nur innerhalb ei­
ner dieser stufen, oder aber auf die nächst untere Stufe 
verwiesen werden. Eine Ausnahme dieses Grundsatzes besteht 
jedoch darin, daß ein versicherter, der der d7:itten Stu~e 
(mit gehobener Ausbildung) zugeordnet wurde, nicht auf Ta­
tigkeiten von ganz geringem Wert verwiesen werden darf 

(vgl. EICHER 1988:361). 
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so einfach sich dieses Schema auch darstellen mag, so pro­
blembeladen ist seine Anwendung, da - wie bereits ausge­
führt - sehr unterschiedliche Ausbildungswege zu einer Be­
rufsqualifikation führen können, und darüber hinaus Über­
schneidungen der Tätigkeitsfelder insbesondere zwischen der 
dritten und vierten Stufe bestehen. Aus diesem Grunde wird 
dieses Schema vom BSG auch nur als ein Denkmodell verstan­
den (vgl. ebenda). 

Die konkrete Bezeichnung der für einen Versicherten noch in 
Betracht kommenden Tätigkeit erfolgt, in Zweifelsfällen auf 
der Grundlage von Tarifverträgen, in allgemeiner Art, d.h., 
daß z.B. hohe tarifliche Einstufungen, die auf besondere 
Erschwernisse der Tätigkeit wie z.B. Akkordarbeit oder Er­
schwerniszulagen zurückzuführen sind, nicht berücksichtigt 
werden. 

Wird der Versicherte auf die vierte Stufe, also der unge­
lernten Tätigkeiten verwiesen, so bedarf es keiner konkre­
ten Bezeichnung der infragekommenden Tätigkeit, es sei 
denn, daß aufgrund der besonderen qualitativen Leistungs­
einschränkungen des Versicherten auch hierfür eine Auswer­
tung der für die untersten Tarifgruppen betriebsüblichen 
Arbeitsbedingungen für einen Vergleich mit dem verbliebenen 
Leistungsvermögen erforderlich wird. 

Bei der Verweisung auf eine konkrete Tätigkeit, die einem 
Versicherten sozial zumutbar ist, ist die Frage, ob es für 
die Ausübung dieser Tätigkeit auch tatsächlich ausreichend 
vorhandene Arbeitsgelegenheiten gibt, diese Tätigkeit also 
am Arbeitsmarkt nachgefragt wird, unerheblich. Sie stellt 
sich allerdings dann, wenn ein weiteres Kriterium einbezo­
gen wird, nämlich die Frage, in welchem zeitlichen Umfang 
die Leistungsfähigkeit des Versicherten eingeschränkt ist, 
wie lange er also gesundheitlich in der Lage ist eine der­
artige Verweisungstäti gkeit täglich auszuüben. Bevor hier­
auf näher einzugehen ist, soll noch auf die Verweisung im 
Bereich der Angestelltenversicherung eingegangen werden. 
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5.6.3 Das Kehrstufenschema im Bereich der 
Angestelltenversicherung 

Auch im Bereich der Angestelltentätigkeiten wird ein Stu­
fenschema unterlegt, da auch hier die tarifliche Einstufung 
eine Grundlage für die Ermittlung der Qualität der jeweili­
gen Berufe bietet. Es wird analog zur Arbeiterrentenversi­
cherung von vier Stufen ausgegangen: 

•1. stufe 
- noch nicht endgültig anerkannt - besonders qualifizierte 
Ausbildungsberufe (Meister im Angestelltenverhältnis 
usw.), 
2. stufe 

Ausbildungsberufe mit einer über zweijährigen Regelausbil­
dung (Sozial versicherungsf achangestell ter, Arzthelferin, 
Bankkauffrau, Hotelfachfrau usw.) 
3. Stufe 

Ausbildungsberufe mit einer Regelausbildung von drei Mona­
ten bis zu zwei Jahren ( Stenosekretär, techn. Zeichner, As­
sistent in Bibliotheken, Apothekenhelferin, Bürogehilfe, 
Fachgehilfe im Gastgewerbe usw.) 
und 
4. stufe 

Angestelltenberufe ohne Ausbildung bzw . einer "solchen" von 
unter drei Monaten, also nach einer Einweisung 
(Verwaltungshelfer mit einfachen Bürotätigkeiten)" (EICHER 
1988:362). 

Die Verweisung eines Angestellten darf auch hier nur auf 
eine Stufe erfolgen, die unmittelbar unter derjenigen 
liegt, der der Hauptberuf zugeordnet ist. Der Qualitätsmaß­
stab der Berufe, die den einzelnen Stufen zugeordnet sind , 
bemißt sich ausschließlich an der Dauer der Ausbildung und 
nicht an dem Kriterium der Anerkennung einer Ausbildung, 
was darauf zurückzuführen ist, daß ein Großteil von Berufen 
(z.B. Heil-und Hilfsberufe) außerhalb des Geltungsbereichs 
des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung liegen 
(vgl. EICHER 1988:362). Die Verweisung im Bereich der Ange­
stelltenversicherung wird im vergleich zur Arbeiterrenten­
versicherung als weniger problematisch gesehen, da "im An­
gestelltenbereich das Verweisungsfeld wegen vergleichbarer 
beruflicher Voraussetzungen größer ist" (EICHER 1988: 362 l • 
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5.6.4 zur Frage der zeitlichen Einsetzbarkeit bei 
eingetretener Erwerbsminderung -

Neben der Feststellung des Hauptberufs und der infragekom­
menden Verweisungstätigkei t ist die Frage nach dem zeitli­
chen Umfang in dem ein leistungsgeminderter Versicherter 
noch einer diesbezüglichen Tätigkeit nachgehen kann, ein 
entscheidendes Kriterium bei der Entscheidung über Berufs­
oder Erwerbsunfähigkeit . Folgende Unterschiede müssen be­
rücksichtigt werden: 

A. Vollschicbtig Leistungsfähige 

Wird ein Versicherter vom Rentenversicherungsträger als 
vollschichtig leistungsfähig befunden, so hat er keinen An­
spruch auf eine Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähig­
keit. Dabei ist es unerheblich, ob der Versicherte einen 
Arbeitsplatz inne hat oder nicht, da bei vollschichtiger 
Leistungsfähigkeit ein offener Arbeitsmarkt unterstellt 
wird . Dies gilt auch für diejenigen, die aufgrund eines hö­
heren Lebensalters keine Chance mehr haben, einen diesbe­
züglichen Arbeitsplatz tatsächlich zu finden. Im Grundsatz 
gilt: "Bei im Rahmen subjektiv und objektiv zumutbarer Tä­
tigkeiten vollschichtig Arbeitsfähigen ist regelmäßig keine 
rentenversicherungsrelevante Leistungseinschränkung gege­
ben, so daß das Arbeitsplatzrisiko - wie ansonsten üblich -
von der Bundesanstalt für Arbeit nach den arbeitsförde­
rungsrechtlichen Normen abgedeckt werden muß" (EICHER 
1988:363). 

Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen allerdings dann, 
wenn "zusätzliche Einschränkungen" bei einem solchen versi­
cherten berücksichtigt werden müssen, die sowohl Berufs­
als auch Erwerbsunfähigkeitsrente als Zeitrenten zur Folge 
haben können. Diese bestehen dann, wenn 

"l. der Versicherte von besonders gearteten Leiden betrof­
fen ist, die zwar die Arbeitsfähigkeit nicht oder nicht we­
sentlich berühren, gleichwohl aber die wirtschaftliche Aus­
nut~ung der Arbeitskra.ft unmöglich machen (z.B. nicht nur 
vorübergehende Krankheiten mit hoher Ansteckungsgefahr so­
wie ekelerregende Krankheiten), 

2. durch_ e~ne ~ummierung von Krankheiten und Gebrechen jede 
Erwerbstat1.gke1.t auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausge­
schlossen wird, 

http:Arbeitskra.ft
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a) d!e 1;111ter B!~cks~chtigung des. Leistungsvermögens 
mogllchen Tatigkeiten werden nicht von Tarifverträgen 
erfaßt bzw. es gibt sie nur vereinzelt, 

b) die an sich möglichen Tätigkeiten können nicht unter den 
in Betrieben in der Regel üblichen Arbeitsbedingungen 
verrichtet werden, 

c) der Versicherte ist nicht in der Lage, entsprechende 
Arbeitsplätze von seiner Wohnung aus aufzusuchen" 

(GRABER 1984:392). 

Dabei ist zu betonen, daß dies e Ausnahmen nur auf gesund­
heitliche also medizinische Gründe zurückgeführt werden 
dürfen. "Lange Entwöhnung von jeder Erwerbstätigkeit, Ent­
fremdung von früherer Berufstätigkeit, das Lebensalter, 
charakterliche Mängel, die sic h auf die Erlangung eines Ar­
bei tsplatzes negativ aus wirken, stellen keine rechtserheb­
lichen Einbußen an der Erwe rbsfähigkeit dar. Sie können da­
her auch über den Weg der "zus ätzlichen Einschränkung" 
nicht den Anspruch auf eine Rente wegen EM 
(Erwerbsminderung d . V. ) begründen" (GRABER 1984: 392) . 

In den Folgejahren wurden durc h Urteile des Bundessozialge­
richts die Kriterien für die Verschlossenheit des Arbeits­
marktes bei vollschichtiger Einsatzfähigkeit modifiziert 
(BSG, Urteil vom 25 . 6 . 1986 4a RJ 55/ 84 sowie vom 
2.9.1986 - 5b RJ 50/ 84). Über die bereits aufgeführten Aus­
nahmekriterien, daß dies bezügliche Versicherte nur noch Tä­
t igkeiten unter nicht betriebsüblichen Arbeitsbedingungen 
ausüben oder den Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Gründen 
nicht von der Wohnung aus aufsuchen können hinaus, gilt 
dies auch für 

• - Tätigkeiten, bei denen die Zahl der in Betracht 
kommmenden stellen dadurch nicht unerheblich reduziert 
ist, daß der Versicherte nur in Teilbereichen des 
Tätigkeitsfeldes eingesetzt werden kann; 

- Tätigkeiten, bei denen es sich um typische 
"Schonarbeitsplätze" handelt, die regelmäßig 
leistungsgeminderten Angehörigen des eigenen Betriebes 
vorbehalten bleiben und 
somit als Eingangsstelle für Betriebsfremde außer 
Betracht bleiben; 

- Tätigkeiten, die auf einem Arbeitsplatz ausgeführt. 
werden, der als Einstiegsstelle für Berufsfremde nicht 
zur Verfügung steht; .. . . 

- Arbeitsplätze, die lediglich an bewahrte Mitarbeiter 
als Aufstiegspositionen durch Beförderung oder 
H~herstufung vergeben werden; . 

- Falle besonderer Art, in denen es naheliegt, daß de7: 
Arbeitsplatz trotz einer tariflichen Erfassung nur in 
ganz geringer Zahl vorko mmt" (ADAMI 1989:66) • 
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Der vorliegenden qualitativen und quantitativen gesundheit­
lich bedingten Leistungsminderung dieser Versicherten wird 
gemäß der Rechtsprechung dann Rechnung getragen, wenn die 
Ar bei tstätigke i t z. B. nur unter dem Vorbehalt mehrerer Ar­
beitsunterbrechungen (Pausen) ausgeführt werden kann, also 
von den in der Regel üblichen betrieblichen Arbeitsbedin­
gungen abweicht. 

Im Hinblick auf die Befähigung, einen entsprechenden Ar­
beitsplatz von der eigenen Wohnung aus zu erreichen, wurde 
durch die Rechtsprechung festgelegt, daß eine Wegstrecke 
bis zu 500 m als zumutbar erscheint (BSG, Urteil vom 
6.6.1986 - Sb RJ 52/85). 

B: Halbscbichtig bis unter vollschichtig Leistungsfähige 

Wird ein Versicherter halb- bis unter vollschichtig, also 
für Tätigkeiten zwischen vier bis unter acht Stunden im 
Haupt- oder Verweisungsberuf für leistungsfähig befunden, 
sind verschiedene Konstellationen für den Rentenanspruch zu 
berücksichtigen. Besondere Bedeutung kommt in diesen Fällen 
der Prüfung des Arbeitsmarktes zu (konkrete Betrachtungs­
weise). 

Ist einem im Hauptberuf vollschichtig Einsatzfähigen der 
Arbeitsmarkt aufgrund "zusätzlicher Einschränkungen" ver­
schlossen und im Verweisungsberuf noch Teilzeitarbeit mög­
lich, so besteht, nach erfolgter Prüfung des Teilzeitar­
beitsmarktes, Anspruch auf Rente auf Zeit wegen Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit, sofern der Versicherte keinen Arbeits­
platz besitzt. Der gleiche Fall gilt bei Versicherten, die 
im Hauptberuf nur noch Teilzeitarbeit verrichten können und 
denen im Verweisungsberuf, obwohl dort vollschichtig 
einsetzbar, der Arbeitsmarkt verschlossen ist. Wenn auch 
sie über keinen Arbeitsplatz verfügen, besteht Anspruch auf 
Zeitrenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. 

Verfügt ein Versicherter über einen zumutbaren Vollzeitar­
beitsplatz und ist ihm aber nur noch Teilzeitarbeit im oben 
erwähnten Umfang zuzumuten, so besteht kein Anspruch auf 
Rente wegen Berufsunfähigkeit. Dies gilt auch in den Fäl­
len, in denen der Versicherte über einen zumutbaren Teil­
zeitarbeitsplatz tatsächlich verfügt. 
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c: unter halbschichtig Leistungsräbige 

Sofern ein Versic herter sowohl im Hauptberuf als auch im 
Verweisungsberuf nur noch Teilzeittätigkeit ausüben kann, 
die unter einer täglichen Dauer von vier Stunden liegen und 
verfügt er selbst nicht über einen Arbeitsplatz, ist in der 
Regel der Versicherungsfall gegeben, ohne daß es auf die 
Frage der Offenheit des Arbeitsmarktes ankommt. Es besteht 
somit Anspruch auf Berufsunfähigkei tsrente auf Dauer, sowie 
gleichzeitig Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit. 

Wird ein Versicherter für in der Lage befunden nur noch we­
niger als zwei Stunden täglich arbeiten zu können, liegt in 
jedem Fall Erwerbsunfähigkeit auf Dauer vor. Ist der Versi­
cherte noch in der Lage, täglich zwei bis unter vier Stun­
den zu arbeiten, bes teht Anspruch auf Rente wegen Berufsun­
fähigkeit auf Dauer, sowie Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
auf Zeit (vgl. ORV 1990 4/5 :266) . 
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TBIL B: PROBLEME UND PRAxrs DER RECHTSPRECHUNG ZUR BBROFS­
OND ERWERBSUNfÄHXGQIT 

I. BIN1'ÜRRUNG 

Die Auffangmechanismen des Systems der sozialen Sicherung 
im Fall eintretender gesundheitlic h bedingter Leistungsmin­
derung bzw. damit im Zusammenhang stehender Arbeitslosig­
keit stellen sich als ein überaus komplexes und durch eine 
Fülle gesetzlicher Regelungen geflochtenes Netzwerk dar. 
Bevor von der gesetzlichen Rentenversicherung eine Rente 
wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit gewährt wird, sind 
Versicherte häufig Risiken im Vorfeld der Verrentung ausge­
setzt. Wie der quantitative Teil unserer Untersuchung u. a. 
zeigt, führen vor allem chronisch degenerative Erkrankungen 
zu einer Rente wegen Erwerbsminderung. In diesem Zusammen­
hang ist davon auszugehen, daß, bevor die hierauf gründende 
Leistungsminderung ein rentenrelevantes Ausmaß erreicht 
hat, die Gesundheitsbiographie eines Versicherten durch 
mehr oder weniger häufige bzw. dauerhafte Unterbrechungen 
im Sinne von Arbeitsunfähigkeitszeiten gekennzeichnet ist. 
Von Bedeutung scheint auch die Entwicklung des individuel­
len Erwerbsverlaufes - der Arbeitsbiographie - für die Si­
tuation im Vorfeld der Frühberentung zu sein. Wie verschie­
dene Fallbeispiele (vgl. Teil E, Abschnitt V) zeigen, er­
höht ein labilisierender Erwerbsverlauf, z.B. durch häufi­
gen Berufswechsel, beruflichen Abstieg oder Zeiten der Ar­
beitslosigkeit das Risiko einer Frühberentung wesentlich. 
Insofern ist es gerechtfertigt, bei der Frühinvaliditäts­
problematik immer auch diese beiden Aspekte der Biographie 
eines Versicherten einzubeziehen und damit auf diesbezügli­
che zugrundeliegende Entwicklungsprozesse in der Betrach­
tung hinzuweisen . 

Wir haben versucht, die gesetzlichen Regelungen zur Absi­
cherung der mit der Frühinvalidisierung im Zusammeru:iang 
stehenden Existenzrisiken darzustellen• Wie sich zeigt' 
fallen diese Risiken in die zuständigkei t der jeweiligen 

· · · t · elle Absicherung durch Sozialversicherungszweige. Die ma eri 
. . 1 ·· ft J' e nach Art des die verschiedenartigen Leistungen ver au . 
. f · zunehmend gerin-e1ngetretenen Versicherungsfalls au einem . . 

ger werdenden Einkommensniveau. Sowohl der jeweilige vehrsdi-
. . Zusammenhang ste en e cherungsfall als auch das damit im 
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Einkommensniveau bestimmen die soziale Lebenslage eines 
Versicherten wesentlich . 

vor dem Hintergrund der im vorangegangenen Teil D unserer 
Ausführungen dargestellten Mechanismen der sozialen Siche­
rung lassen sich idealtypische Wege in die Frühverrentung 

nachvollziehen. 

so wird im Falle eintretender Arbeitsunfähigkeit eines Ver­
sicherten diesem für die Dauer von mindestens sechs Wochen 
zunächst der volle Lohnausgleich durch den Arbeitgeber ge­
währt. Daran schließt sich die Zahlung des Krankengeldes in 
Höhe von 80 v.H. des Bruttoeinkommens (Regelentgelt) an. 
Sofern es sich um ein und dieselbe Krankheit handelt, die 
der Arbeitsunfähigkeit zugrundeliegt, besteht der Kranken­
geldanspruch für die Dauer von 78 Wochen. Besteht die Ar­
beitsunfähigkeit über diesen Zeitraum hinaus voraussicht­
lich weiter, so kann die zuständige Krankenkasse den Versi­
cherten auffordern, einen Antrag auf Maßnahmen zur Rehabi­
litation beim Träger der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
stellen. Kommt der Versicherte dieser Aufforderung nach, 
besteht für ihn der Anspruch auf Übergangsgeld, das vom ge­
setzlichen Rentenversicherungsträger für die Dauer der Re­
habilitationsmaßnahme zu zahlen ist. Die Höhe des Über­
gangsgeldes entspricht dabei der Höhe des Krankengeldes. 
Gelingt es durch die einsetzende Rehabilitationsmaßnahme 
nicht, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, so wird der 
Antrag auf diesbezügliche Leistungen umgedeutet in eine 
Rentenantragstellung wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit. 

Die Höhe der jeweiligen Rentenart berechnet sich nach der 
anrechnungsfähigen Versicherungsdauer und der individuellen 
Einkommenshöhe gemäß der geltenden Rentenformel. Während in 
diesem hypothetischen Fall der Weg in die Frühinvalidität 
für einen Versicherten relativ bruchlos erfolgt und er dar­
über hinaus ebenfalls bis zur Rentengewährung als materiell 
gut abgesichert anzusehen ist, kann sich dies für andere 
Versicherte durchaus anders darstellen, so z.B. für einen 
Versicherten, der in keinem Beschäftigungsverhältnis mehr 
steht. Sein Einkommen hat sich bereits mit dem Eintritt der 
Arbeitslosigkeit auf nurmehr 68 v.H. bzw. 63 v.H . seines 
früheren Nettoeinkommens reduziert. Im Falle eintretender 
Arbeitsunfähigkeit zahlt die Arbeitsverwaltung zunächst für 
sechs Wochen weiterhin das Arbeitslosengeld. Nach dieser 
Zeit besteht Anspruch auf Krankengeld, dessen Höhe sich 
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nunmehr allerdings nach der Höhe der zuvor bezogenen Lei­
stungen errechnet. Als Beurteilungsmaßstab für die Arbeits­
unfähigkeit wird die Vermittelbarkeit des arbeitslosen Ver­
sicherten zugrunde gelegt. Sofern es sich um eine nicht nur 
vorübergehende Minderung der Leistungsfähigkeit handelt, 
wird der Versicherte von der Arbeitsverwaltung aufgefor­
dert, innerhalb eines Monats den Antrag auf Rehabi­
litationsmaßnahmen zu stellen. Sofern der Rehabilitations­
antrag aufgrund der vorliegenden Einschränkung der Lei­
stungsfähigkeit in einen Rentenantrag umgedeutet wird und 
ein Anspruch auf eine diesbezügliche Rente besteht, wird 
die Dauer der Arbeitslosigkeit und die Höhe des Leistungs­
bezuges für die Rentenberechnung wirksam. 

Es ließen sich noch eine Vielzahl anderer ideal typischer 
Wege in die Frühverrentung aufzeigen, die mit einer mehr 
oder minder einhergehenden Verschlechterung der Lebenslage 
der Versicherten durch FrÜhinvalidisierung verbunden sein 
können. Dieser Gefahr sind vor allem diejenigen ausgesetzt, 
die bestimmte "negative" Merkmale im Hinblick auf die Aus­
iibung einer Erwerbstätigkeit auf sich vereinen. Dies sind 
z.B. ein höheres Alter, geringe berufliche Qualifikation 
und/oder eine gesundheitliche Einschränkung der Leistungs­
fähigkeit. Das Spektrum möglicher Fallkonstruktionen ist 
dabei unÜbersehbar. Dies gilt vor allem dann, wenn die Ab­
folge der bestehenden Leistungsmechanismen durch die Weige­
rung der Leistungsübernahme eines Versicherungsträgers, 
hier insbesondere durch die Ablehnung eines Rentenanspruchs 
wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit seitens der gesetzli­
chen Rentenversicherung, durchbrochen wird. 

In den sozialversicherungsrechtlichen Prinzipien, wie z.B. 
der Lohnersatzfunktion von sozialen Leistungen oder dem 
Prinzip der Nahtlosigkeit beim Übergang von Leistungsan­
sprüchen von einem Sicherungszweig zum anderen, kommt zum 
Ausdruck, daß die "Kontinuität" der Lebenslage eines Versi­
cherten beim Eintritt eines Versicherungsfalles weiterhin 
aufrecht erhalten bleiben soll. Hinsichtlich der Frühinva­
lidisierungsproblematik wird m. E. allerdings ein struktu­
relles Problem der sozialen Sicherung deutlich. Der mehr­
gliedrige Aufbau des Sozialversicherungssystems bewirkt 
eine prinzipelle Aufteilung bzw. Trennung von zusammengehö­
rigen Merkmalen der Lebenslage eines Versicherten in ein­
zelne Risiken. Tritt der Versicherungsfall ein, ist 
zunächst die Zuständigkeit des jeweiligen Trägers zu prü-
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fen. Sofer n es sich aber um mehrere gleichzeitig eintre­
tende Versicherungsfälle handelt, wie dies z.B. für ältere 
gering qualifizierte Arbeitslose mit gesundheitlicher Be­
einträchtigung der Fall ist, kann die Überschneidung von 
Zuständigkeiten und die damit verbundenen möglichen Lei­
stungsverweigerungen durch die jeweiligen Versicherungsträ­
ger mit einer zusätzlichen Verschlechterung seiner gesamten 
Lebenslage verbunden sein. 

Im Falle eines vom Träger der Rentenversicherung abgelehn­
ten Rentenantrages auf Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit, be­
steht für den Betroffenen die Möglichkeit des Klageweges. 
Der Sozialgerichtsbarkeit kommt die Aufgabe zu, die Recht­
mäßigkeit der Entscheidung des Versicherungsträgers im Ein­
zelfall zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Sie 
ist gleichzeitig die maßgebende Instanz der Rechtsfortbil­
dung. 

Im folgenden wird zunächst auf die Aufgaben und den Aufbau 
der Sozialgerichtsbarkeit eingegangen. Daran anschließend 
werden die zentralen Problemfelder bei der Rentenentschei­
dung über Berufs- und Erwerbsunfähigkeit diskutiert. Dabei 
handelt es sich zum einen um die Frage der medizinischen 
Sachverständigen-Begutachtung im Rentenverfahren, und zum 
anderen um die zentralen Probleme der Rechtsprechung zu den 
beiden Rentenarten. Diese eher allgemeine Darstellung wird 
schließlich anhand von Einzelfällen von Streitverfahren zur 
Anerkennung von Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
konkretisiert. 

II: AUFBAU UND AUFGABEN DER SOZIALGERICBTSBARKEIT 

Die folgende Darstellung ist auf den Bereich des Sozialver­
sicherungsrechts und dabei insbesondere auf die Rechtspre­
chung im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zu dem 
Sachverhalt der Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
begrenzt (zum umfassenderen Begriff des Sozialrechts vgl. 
ZACHER 1980:123 ff . ). Im folgenden wird zunächst die histo­
rische Entwicklung der Rechtsprechungsinstanzen skizziert, 
deren Aufgaben sowohl in der rechtlichen Mitgestaltung als 
auch in der Aufsicht über die verschiedenen sozialversiche­
rungsträger bestehen. Seit 1953 wurde mit dem Sozialge­
richt sgesetz (SGG) ein eigenständiger Gerichtszweig der 
Rechts prechung in der Sozialversicherung geschaffen, dessen 
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AUfbau daran anschließend kurz dargestellt wird. Schließ­
lich wird auf die Bedeutung des medizinischen sachverstän­
digen im Rahmen der Sozialgerichtsbarkeit beim Rentenan­
tragsverfahren eingegangen. 

2.1 Historisches sur Entwicklung der 
sosialgerichtsbarkeit 

Im unterschied zur Gesamtrechtsordnung ist das positive So­
zialrecht sehr viel stärker dem gesellschaftlichen Struk­
turwandel unterworfen. Aus diesem Grunde enthält es eine 
Vielzahl sogenannter "unbestimmter Rechtsbegriffe", wie 
z.B. auch den der Invalidität bzw. Berufs- und Erwerbsunfä­
higkeit, die durch die Rechtsprechung inhaltlich ausgefüllt 
werden müssen. Dies ist bewußt so angelegt, da dadurch das 
Versicherungsrecht flexibler und den wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklungsprozessen angepaßt werden kann. Die 
Rechtsprechung beeinflußt damit ganz wesentlich die Ent­
wicklung in der Rentenversicherung (vgl hierzu WANNAGAT 
1980: 325 ff.). 

Die Mitgestaltung und Ausformung erfolgte zunächst staatli­
cherseits durch das 1884 errichtete Reichsversicherungsamt 
als Aufsichtsbehörde in der Sozialversicherung (Unfall- und 
Invalidenversicherung) und oberstes Rechtsprechungsorgan 
sowie ab 1911 durch die mit der Reichsversicherungsordnung 
(RV0) eingeführten Landes- und Oberversicherungsämter. Dem 
Reichsversicherungsamt kam die Entscheidungskompetenz in 
allen Versicherungszweigen über Revisionen und Rekurse ge­
gen Urteile der Oberversicherungsämter zu (vgl. CHRISTMANN 
1984:11). Im Jahr 1922 wurde das Reichsversicherungsamt für 
Angelegenheiten der Angestelltenversicherung zur Revisions­
instanz; 1923 für die Knappschaftsversicherung, 1927 
schließlich für die Arbeitslosenversicherung. 

Innerhalb der Vielzahl an Rechtsveränderungen, die mit der 
Kriegs- und Inflationszeit im Zusammenhang standen, ist die 
im Jahr 1928, mit der Anderung des § 1715a RVO dem Reichs­
versicherungsamt eingeräumte Kompetenzerweiterung besonders 
hervorzuheben. Das Amt erhielt mit dieser Anderung die Be­
fugnis, über die Auslegung von Vorschriften mit grundsätz­
licher Bedeutung verbindlich zu befinden, ohne das hierzu 
ein Einzelfall den Anlaß bietet. Diese neue Zuständigkeit 
stellte gemeinsam mit der Bindungswirkung seiner veröffent-
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lichten Entscheidungen gegenüber den nachgeordneten Instan­
zen und den Landesversicherungsämtern ein wichtiges Hilfs­
mittel zur Steuerung der Praxis dar (vgl. CHRISTMANN 
1984:11). 

In den Folgejahren, unter nationalsozialistischer Herr­
schaft, wurde die Aufsichtskompetenz des Reichsversiche­
rungsamtes noch stärker ausgeweitet, wobei es von 1939 an 
sogar weisungsbefugt gegenüber den bisher beaufsichtigten 
Sozialversicherungsträgern war. Bis zum Zusammenbruch und 
der staatlichen Reorganisation durch das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland lag somit Rechtsprechung und 
Aufsicht in der deutschen Sozialversicherung in den Händen 
einer einzigen, für das ganze Reich zuständigen Behörde 
(vgl. CHRISTMANN 1984 : 12) . 

Im Jahr 1953 wurde das Sozialgerichtsgesetz erlassen, daß 
gemäß dem Auftrag des Grundgesetz es für die Bundesrepublik 
Deutschland die Schaffung einer eigenen Sozialgerichtsbar­
keit (Art. 96 GG) sowie die klare Trennung zwischen 
Rechtsprechung und Verwaltung (Art. 20 GG) beinhaltete 
(vgl. ZÖLLNER 1981:138 f.). 

Den Oberversicherungsämtern verblieben lediglich Verwal­
tungs- und Aufsichtsaufgaben gemäß der Zuständigkeitsauf­
teilung zwischen Bund und Ländern. Der Bund übertrug (mit 
Ausnahmen) seine Aufsichtsbefugnisse auf das 1956 als selb­
ständige Bundesbehörde errichtete Bundesv ersicherungsamt, 
dessen Tätigkeit nunmehr überwiegend auf Verwaltungsaufga­
ben, wie z.B. der finanziellen Ausgleichsverteilung zwi­
schen den Landesversicherungsanstalten der gesetzlichen Ar­
beiterrentenversicherung und der Bundesversicherungsanstal t 
für Angestellte. Seit dieser Zeit wurde die Sozialgerichts­
barkeit zur Rechtsprechungsinstanz für den Bereich der So­
zialversicherung. 
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2,2 Der Aufbau der Sozialgerichtsbarkeit 

Die Grundstruktur der Sozialgerichtsbarkeit besteht auf 
drei Ebenen der Rechtsprechung: 

solialgerichte 

Sie werden als Landesgerichte errichtet ( § 7 SGG) und ent­
scheiden "im ersten Rechtszug Über alle Streitigkeiten, für 
die der Rechtsweg vor den Gerichten der Sozialgerichtsbar­
keit offensteht" (§ 8 SGG). 

Eine Aufteilung der Sozialgerichte erfolgt nach fachlichen 
Kammern (vgl § 10 SGG) "für Angelegenheiten der Sozialver­
sicherung, der Arbeitslosenversicherung einschließlich der 
übrigen Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit sowie der 
Kriegsopferversorgung. Bei Bedarf sind für Angelegenheiten 
der Knappschaftsversicherung einschließlich der Unfallver­
sicherung für den Bergbau eigene Kallllllern zu bilden" ( §10 
Abs,l SGG). 

Die Besetzung der Ka=ern erfolgt jeweils durch einen Vor­
sitzenden und zwei ehrenamtlichen Richtern, die als Beisit­
zer tätig sind (vgl. § 12 SGG) . "In den Kammern für Angele­
genheiten der Sozialversicherung und für Angelegenheiten 
der Arbeitslosenversicherung gehört je ein ehrenamtlicher 
Richter dem Kreis der Versicherten und der Arbeitgeber an. 
Sind für Angelegenheiten einzelner Zweige der Sozialversi­
cherung eigene Kammern gebildet, so sollen die ehrenamtli­
chen Richter dieser Kallllllern an dem jeweiligen Versiche­
rungszweig beteiligt sein" ( § 12 Abs. 2 SGG). 

Landeaaodalgerichte 

Die Landessozialgerichte werden wie die Sozialgerichte als 
Landesgerichte errichtet (§ 28 SGG). sie "entscheiden im 
zweiten Rechtszug Über die Berufung gegen die Urteile und 
die Beschwerden gegen andere Entscheidungen der Sozialge­
richte" (§ 29 SGG). Die fachliche Aufteilung erfolgt hier 
durch Senate, wobei jeder Senat mit einem Vorsitzenden, 
zwei weiteren Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Rich­
tern besetzt ist (vgl. § 33 SGG) • 
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Bun4essozialgericbt 

Das Bundessozialgericht hat seinen Sitz in Kassel (§ 38 
SGG). Es entscheidet (1) über das Rechtsmittel der Revision 
sowie (2) "im ersten und letzten Rechtszug über Streitig­
keiten nicht verfassungsrechtlicher Art zwischen dem Bund 
und den Ländern sowie zwischen verschiedenen Ländern in An­
gelegenheiten des § 51. Hält das Bundessozialgericht in 
diesen Fällen eine Streitigkeit für verfassungsrechtlich, 
so legt es die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Ent­
scheidung vor . Das Bundesverfassungsgericht entscheidet mit 
bindender Wirkung" (§ 39 Abs. 2 SGG). Die beim Bundessozi­
algericht ebenfalls bestehenden Senate sind entsprechend 
denen bei den Landessozialgerichten besetzt (§ 40 SGG). 

"(1) Bei dem Bundessozialgericht wird ein Großer Senat ge­
bildet , der aus dem Präsidenten, sechs weiteren Berufsrich­
tern und vier ehrenamtlichen Richtern als Beisitzern be­
steht. 
(2) Je zwei Berufsrichter müssen Senaten für Angelegenhei­
ten der Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung 
sowie der Kriegsopferversorgung angehören" (§ 41 SGG) . 
Die Besetzung mit ehrenamtlichen Beisitzern erfolgt bei An­
gelegenheiten der Sozialversicherung s owie der Bundesan­
stalt für Arbeit mit je vier Vertretern der Versicherten 
und der Arbeitgeber (vgl§ 41 Abs. 3 SGG). 

III. PROBLEME DER MEDIZINISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN -
BEGUTACHTUNG IM RENTENANTRAGSVERFAJIREN 

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen ist 
vorab auf die begriffliche Bezeichnung der begutachtenden 
Instanzen der Sozialversicherungsträger einzugehen. 

Im Bereich der Krankenversicherung ist der "Medizinische 
Dienst" (MD) zuständig für die Beratung der Krankenkassen, 
z.B. in Fällen, in denen der Versicherte eine medizinisch 
vorab zu klärende Leistung beantragt hat. Darüber hinaus 
obliegt ihm die Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
der Versicherten durch Verträge mit den Leistungserbringern 
(z . B. Ärzten, Krankenhäusern, Heil- und Hilfsmittellie­
feranten) sowie die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der für 
die Versicherten erbrachten Leistungen . 

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherungsträger ist 
die Bezeichnung der medizinischen Instanzen , die sowohl für 
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die Begutachtung im Falle von Rehabilitationsmaßnahmen als 
auch für die Leistungsbeurteilung bei Erwerbsminderung 
(BU/EU) zuständig sind, höchst unterschiedlich. Bei den 
Landesversicherungsanstalten ( LVA) werden diese als 
"PrÜfärztlicher Dienst", "Beratungsärztlicher Dienst" oder 
•sozialärztlicher Dienst" (SÄD) bezeichnet. Die Bundesver­
sicherungsanstalt für Angestellte (BfA) verwendet den Be­
griff des "Beratungsärztlichen Dienstes". Im Bereich der Ar­
beitslosenversicherung, z.B. im Fall der Feststellung ge­
sundheitlich eingeschränkter Vermi ttelbarkei t, existiert 
der Begriff des "Arbeitsamtsärztlichen Dienstes". 

3.1 Die aedisiniscbe Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

Eine Frührente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit beruht 
prinzipiell auf der Voraussetzung eines oder mehrerer 
Krankheitsbefunde, die das Leistungsvermögen des Versicher­
ten mindern. Der ärztliche Sachverstand entscheidet über 
den vorliegenden Krankheitswert. Die Entscheidung darüber, 
ob eine Rente gewährt wird oder nicht, richtet sich nach 
dem Umfang der medizinisch ermittelten Leistungseinschrän­
kungen. Dem ärztlichen Befundbericht kommt somit im Renten­
antragsverfahren eine zentrale Bedeutung zu. 

Hat ein Versicherter einen diesbezüglichen Antrag bei sei­
nem zuständigen Rentenversicherungsträger gestellt, holt 
der Versicherungsträger die beim behandelnden Arzt vorlie­
genden Befundberichte über den Krankheitszustand des 
Patienten ein. Um die Rentenlaufzeiten zu verkürzen, wird 
seit 1984 der Versicherte selbst beauftragt, ein hierfür 
vorgesehenes Formblatt dem behandelnden Arzt zu überbrin­
gen, es von diesem ausfüllen zu lassen und danach wiederum 
an den Rentenversicherungsträger bzw. dessen beratungsärzt­
lichen Dienst zur Leistungsbeurteilung zurückzuschicken. 
Dieses Verfahren wird grundsätzlich bei allen Rentenantrag­
stellern, die älter als 50 Jahre sind, sowie bei der Wei­
tergewährung von Zeitrenten wegen Verschlossenheit des 
Teilzei tarbei tsmarktes angewendet. Bei Rentenantragstel­
lern, die unter 50 Jahre alt sind, und bei der Weitergewäh­
rung von Zeitrenten aus rein medizinischen Gründen ent­
scheidet der beratungsärztliche Dienst des Rentenversiche­
rungsträgers über die Art der Ermittlung (vgl. KERTZENDORFF 
1986:191), 
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von der Qualität der Befundberichte hängt es ab, ob eine 
ausreichende Leistungsbeurteilung vorgenommen werden kann. 
Dies kann in den Fällen gegeben sein, wo sich Befunde und 
Diagnosen logisch ergänzen, oder bei den im Falle von Ren­
tenverlängerungsverfahren bereits vorliegenden Vorgutach­
ten, die mit dem ärztlichen Befundbericht verglichen werden 
können. Für eine beratungsärztliche Leistungsbeurteilung 
nicht ausreichend sind Befundberichte, die Diskrepanzen 
zwischen Beschwerden, Befunden und Diagnosen aufweisen, 
oder veraltete Untersuchungsergebnisse aufführen (vgl. 
ebenda 192 f.). 

Erfolgt eine überprüfende Begutachtung durch den beratungs­
ärztlichen Dienst und entspricht das Ergebnis der medizini ­
schen Begutachtung des Versicherungsträgers nicht den Vor­
stellungen des Antragstellers - wird also z . B. sein Renten­
antrag abgelehnt - , hat er die Möglichkeit der Klage vor 
dem hierfür zuständigen Sozialgericht. Wird der Klage 
stattgegeben, so werden in der Regel im So­
zialgerichtsverfahren weitere medizinische Gutachten von 
Sachverständigen zur Klärung eingeholt (vgl § 106 Abs. 3 Nr . 
5 SGG). Für den Versicherten besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit zu beantragen, daß einem bestimmten Arzt gut­
achterlich Gehör geschenkt wird, wobei er einen entspre­
chenden Kostenvorschuß selbst tragen muß (vgl. § 109 SGG) , 
Gegen das Urteil des Sozialgerichts kann Berufung beim Lan­
dessozialgericht eingelegt werden (vgl. § 143 SGG sowie die 
Ausschl ußgründe § 144 SGG) • In besonderen Fällen, sofern 
z.B. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, besteht 
schließlich noch die Möglichkeit der Revision des Urteils 
des Landessozialgerichts vor dem Bundessozialgericht (vgl. 
§ 160 SGG). Dar über hinaus ist das Mittel der Sprungrevi­
sion und damit die Umgehung der Berufungsinstanz vorgese­
hen, sofern sie u . a. von dem Sozialgericht im Urteil zuge­
lassen ist (vgl. § 161 SGG). 

Bei der Frage der Bewilligung einer Rente wegen Berufs­
oder Erwerbsunfähigkeit ist es aufgrund der Definition die­
ser Rent enarten im Rentenrecht unerheblich, welcher Art und 
Ent stehung (Ätiologie) die der Leistungs- bzw. Erwerbsmin­
derung zugrundeliegende Erkrankung ist. so ist z.B. der 
seit Jahren in der Medizin geführte Streit um die Frage, ob 
es sich bei einer Rentenneurose um eine "echte" Neurose 
handelt, der ein tatsächlicher Krankheitswert zuzumessen 
sei, für die Rechtsprechung unerheblich, da es nur darum 
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geht, ob eine Krankheit im Rechtssinn, also ein regelwidri­
ger Geistes- oder Körperzustand vorliegt (vgl. § 182 RVO 
a.F,). Dabei kommt es darauf an, daß der Versicherte die 
vorliegenden seelischen und psychisch bedingten Störungen 
aus eigener Kraft nicht überwinden kann. 

Dem sozialmedizinischen Dienst der Versicherungsträger bzw. 
im Streitfall vor dem Sozialgericht dem medizinischen sach­
verständigen obliegt - verkürzt dargestellt - die Aufgabe 
der Feststellung der Schwere der Krankheit und der Verweis 
auf möglicherweise noch bestehende Fähigkeiten zur Verrich­
tung konkret zu benennender zumutbarer Tätigkeiten mit ent­
sprechenden Zeitvorgaben. 

3, 2 Das Verhältnis des medizinischen Gutachters zum 
Solialrichter 

Das Verhältnis des Sachverständigen zum Richter gestaltet 
sich formal so, daß der Richter "Herr des Verfahrens" ist, 
wobei er rechtlich unabhängig und in freier Beweiswürdigung 
sich dem Sachverständigengutachten anschließen kann oder 
auch nicht. Der Sachverständige ist dem Richter als Gehilfe 
oder Helfer zur Seite gestellt (vgl. z.B. HAASE 1987:364). 
Gegenüber dieser allgemein anerkannten Funktion des Sach­
verständigen betont WANNAGAT 1987 mehr eine Komplementär­
funktion von Richter und sachverständigem, da beide densel -
ben Zielen zugeordnet seien, nämlich der Rechtsgewißheit, 
der Rechtssicherheit und der Wahrheitsfindung (vgl. WANNA­

GAT 1987: 351). so eindeutig, wie die Aufgabenstellungen des 
Richters und des medizinischen Gutachters beim Rentenan­
tragsverfahren - selbst nach den Ausführungen WANNAGATS -

theoretisch voneinander abgegrenzt sind, erweist sich dies 
in der Praxis jedoch nicht. 

Während die Leistungsbeurteilung durch die Versicherungs­
träger konsequenter Weise deren Interessenlage 
(Leistungsverpflichtung) untergeordnet ist und deshalb von 
den betroffenen versicherten mit Argwohn und Mißtrauen be­
trachtet werden (vgl. z.B. SCHIMANSKI 1976:2), wird im 
Streitfall vor dem Sozialgericht vom Richter ein unpartei­
l iches "neutrales" urteil verlangt, wobei er aufgrund man­
gelndem eigenen medizinischen Sachverstand auf diesbezügli­
che Gutachten angewiesen ist. 
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wie empirische Untersuchungen hierzu zeigen, wurde in ca. 
4 5 v. H. der Streitverfahren im Bereich des materiellen So­
zialrechts auf medizinische und/oder berufskundliche Sach­
verständigengutachten zurückgegriffen (zit. bei GITTER 
1987: 358). SENDLER (1986) verweist auf weitere Untersu­
chungsergebnisse, wonach Richter zu 95 v.H. den Sachver­
ständigengutachten folgen, ohne in eine wirkliche inhaltli­
che Auseinandersetzung mit dem Gutachten einzutreten. Er 
bezeichnet die Vorstellung einer "sauberen Arbeitsteilung• 
zwischen Richter und sachverständigem als "frommen Selbst­
betrug seitens des Richters" (ebenda: 2908 f.). Dieser be­
findet sich in dem Dilemma, entweder dem Sachverständigen­
gutachten allzu bereitwillig zu folgen, mit der Konsequenz 
der Aufhebung seiner Entscheidung wegen kritikloser Über­
nahme des Gutachtens, oder aber er folgt dem Gutachten 
nicht und begibt sich damit in die Gefahr des Vorwurfs an­
gemaßter Überschätzung der eigenen Sachkunde (vgl. ebenda 
2909) . Aufgrund des Angewiesenseins auf das medizinische 
Gutachten besteht die Tendenz, daß nicht der Richter der 
eigentliche "Herr des Verfahrens" ist, sondern eher der 
Arzt zum "Richter im weißen Kittel" wird (vgl. FAUPEL 
1984:121). 

In diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, daß es 
einem Sozialrichter freigestellt ist, welchen Gutachter er 
für das jeweilige Fachgebiet im Streitverfahren zur Bewei­
serhebung bestellt . Aufgrund des Dispositionsspielraums, 
der für den Richter besteht, handelt es sich bei dieser 
Kritik nur um die halbe Wahrheit. 

Die Aufgaben des medizinischen sachverständigen im streit­
verfahren um die Anerkennung einer Berufs- oder Erwerbsun­
fähigkei tsrente im Bereich der gesetzlichen Rentenversiche­
rung sind eindeutig umrissen. Sie bestehen 

- in der Feststellung der Krankheit, des Gebrechens oder 
der Schwäche, 
der Beantwortung der Frage, inwieweit die Krankheit, das 
Gebrechen oder die Schwäche zu einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit geführt hat, 
in der Bewertung der Höhe der Erwerbsminderung, 
in der Klärung, ob und inwieweit der Versicherte in der 
Lage ist, eine andere zumutbare Tätigkeit zu verrichten. 
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Hierzu kann auch ein berufskundlicher Sachverständiger hin­
zugezogen werden (vgl. z.B. GITTER 1987: 362 f.) • 

Grundlage der Begutachtung ist das ärztlich-medizinische 
Wissen, wobei nur allgemein in der Medizin als gesichert, 
zumindest aber als wahrscheinlich gesichert geltende Er­
kenntnisse zur Anwendung kommen dürfen. Hypothesen können 
nicht als Grundlage einer Begutachtung gelten, ebenso müs­
sen kontroverse Auffassungen zu einem medizinischen Problem 
als solche im Gutachten zu erkennen sein (vgl. FRITZE 
1984: 1). 

Wenn damit die Aufgaben des medizinischen Sachverständigen 
im Sozialgerichtsverfahren formal festgelegt sind, so tre­
ten in der Begutachtungspraxis dennoch zahlreiche Probleme 
auf, die eine "neutrale" Leistungsbeurteilung durch den So­
zialrichter erschweren oder ihm sogar die Richtung der Ur­
teilsfindung nahelegen. Einige dieser Probleme seien im 
folgenden benannt : 

So kann etwa infolge mangelnden Verständnisses der durch 
juristische Normen vorgegebenen Aufgabenstellung, der medi­
zinische Sachverständige zu Aussagen in seinem Gutachten 
kommen wie z.B. " ..• der Antragsteller ist als erwerbsunfä­
hig anzusehen". Von HAASE ( 1987) werden mündliche Aüßerun­
gen von Gutachtern im Gerichtssaal zitiert, wie: "der Klä­
ger (Ausländer) wolle sich offenbar nur eine Rente erstrei­
ten, um dann in seiner Heimat ein angenehmes Leben führen 
zu können, oder, der Kläger habe es bislang geschickt ver­
standen, der Arbeit aus dem Wege zu gehen, oder, der Kläger 
habe sich in seinem Leben ohne Arbeit gut eingerichtet, das 
einzige, was ihm zu seinem Glück fehle, sei offenbar eine 
Rente .. " usw. (ebenda:367). 

Der medizinische Gutachter überschreitet mit diesen Formu­
lierungen eindeutig seine Kompetenz, indem er einen mögli­
cherweise erst festzustellenden juristischen Tatbestand 
vorweg zu nehmen versucht. Dies kann auch in umgekehrter 
Richtung durch ein besonders "mildtätiges" Gutachten erfol­
gen. Diese "Anmaßung" des Arztes, kann unter Umständen auch 
darauf zurückgeführt werden, daß ihm die Konsequenzen sei­
ner Begutachtung durchaus bekannt sind und er sich deshalb 
mehr mit der juristischen Seite des Falles befaßt (vgl. 
SCIIIMANSKI 1986: 136). 
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Eine andere Art der Kompetenzüberschreitung liegt vor, wenn 
ein Facharzt sich im Gutachten zu Fragen außerhalb seiner 
Disziplin äußert. SCHIMANSKI ( 1986) weist in diesem Zusam­
menhang auf zwei Fälle hin, in denen ein Hals-Nasen- Ohren­
arzt (HNO) und in einem anderen Fall ein Internist und ein 
Chirurg Fragen aus dem psychiatrischen bzw. psychologischen 
Fachgebiet beantworteten. Das Bundessozialgericht hat dies 
als einen absoluten Verfahrensfehler bezeichnet (vgl. 

ebenda:134). 

Während derartige Probleme durch die Vertiefung eines kon­
tinuierlichen Dialogs zwischen Richtern und medizinischen 
sachverständigen als lösbar erscheinen, wobei es darum 
geht, dem Mediziner die juristische Problematik zu verdeut­
lichen und andererseits die medizinische Argumentation für 
den Juristen nachvollziehbar zu machen, stellt sich auf der 
medizinischen Seite doch eine grundlegende Problematik dar. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Frage der 
"Rentenneurose" wurde erwähnt, daß bei der Begutachtung 
auch sehr subjektive Ansichten des Arztes einfließen kön­
nen. Dies gilt letztlich für den gesamten Problemkomplex 
der Begutachtung psychosomatisch bedingter Krankheiten, 
insbesondere aber auch z.B. in Verbindung mit Suchtkrank­
heiten oder Alkoholabhängigkeit (vgl. HENNIES 1989: 104). 
Die Persönlichkeit des medizinischen Sachverständigen, 
seine Normen- und Wertvorstellungen, aber auch sein Pre­
stige und sein Selbstverständnis als fachärztliche 
"Kompetenz" haben Einfluß auf die Begutachtung. Dieser Um­
stand drückt sich nicht zuletzt darin aus, daß unter Um­
ständen verschiedene Sachverständige bei der Begutachtung 
desselben Krankheitsbildes zu höchst unterschiedlichen Be­
funden gelangen können. 

3.3 Die Frage der "Objektivität" medizinischer Befunde 

Damit ist das grundsätzliche Problem der "Objektivität" me­
dizinischer Gutachten im Streitverfahren um die Anerkennung 
einer Rente wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit angespro­
chen. Vor allem die technische Entwicklung 
( "Apparatemedizin") hat eine zunehmend genauere Diagnose­
stellung ermöglicht und z.B. die Belastbarkeit von Organen 
oder Funktionseinschränkungen des Bewegungsapparates de­
tailliert meßbar gemacht. Daß es sich bei derartigen Befun-
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den dennoch nur um eine "Scheinobjektivität" für die Frage 
der Leistungsbeurteilung handelt, läßt sich an zwei mi tein­
ander zusammenhängenden Problemfeldern verdeutlichen. 

Eine grundsätzliche Frage ist die nach dem Vergleichsmaß­
stab derartiger Befunde. Der medizinisch begutachtende 
Sachverständige steht vor der Aufgabe entscheiden zu müs­
sen, welcher Rentenantragsteller z.B. noch vollschichtig, 
halbschichtig oder unter-halbschichtig leistungsfähig ist 
und welcher dies nicht ist. Er ist daher gezwungen, Ver­
gleichsmaßstäbe im Sinne eines Systems medizinischer Normen 
zu entwickeln, "nach dem mögliche Einschränkungen menschli­
cher Lebensäußerungen einer allgemeingültigen Beurteilung 
zugefÜhrt werden können" (HAASE 1987:366). So werden z.B. 
Blutdruckwerte, Leberwerte, Skelettbefunde usw. danach 
klassifiziert, inwieweit sie einem "Normal zustand" bzw. dem 
einer "imaginären Durchschnittsbevölkerung" entsprechen 
oder von diesem abweichen (vgl. ebenda). 

Kann ein derartiger Vergleichsmaßstab für die Objektivität 
eines Befundes schon durchaus als hinterfragenswert angese­
hen werden, gilt dies umso mehr für die Beurteilung der 
Frage, welche Funktionsbeeinträchtigungen mit einer festge­
stellten Normabweichung verbunden sind. So können z.B. er­
hebliche Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule bei ei­
nem Menschen mit deutlichen Funktionseinschränkungen ver­
bunden sein, wohingegen ein anderer kaum wahrnehmbare Lei­
stungseinschränkungen aufweist (vgl. ebenda). 

Dieses Beispiel leitet über zu dem zweiten allgemeineren 
Problemfeld, das hinter der "Objektivität" medizinischer 
Befunde liegt, nämlich dem naturwissenschaftlichen Para­
digma der Medizin, das auch in der Begutachtungsmedizin als 
immer noch vorherrschend anzusehen ist. 

Es wurde bereits bei der Diskussion der These der Arbeits­
bedingtheit von chronischen Krankheiten ausführlich auf den 
sozialmedizinischen bzw. medizinsoziologischen Forschungs­
stand eingegangen, wobei immer wieder auf die Notwendigk~it 
der Einbeziehung der arbeits- und lebensweltlichen Bed~n­
gungen bei Fragen der Krankheitsentstehung und ihrer Bewal­
tigungsformen verwiesen wird. 

Der sich dem rein naturwissenschaftlichen Paradigma ver­
Pflichtet fühlende Arzt ist in seiner Rolle als Gutachter 
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in dieser Hinsicht als überfordert anzusehen, da seine 
Sichtweise des Menschen als bloßem "biologischem Apparat" 
oder "Mechanismus" von vornherein begrenzt ist. In diesem 
Zusammenhang weist SCHIMANSKI (1986) darauf hin, daß der 
Maßstab der Leistungsbeurteilung in der gesetzlichen Sozi­
alversicherung immer noch das sterile Labor sei und nicht 
die reale Arbeitswelt mit ihrem Totalanspruch an den arbei­
tenden Menschen. Dies erkläre hinreichend, warum die medi­
zinische Leistungsbeurteilung nicht mit der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit übereinstimme (vgl. ebenda: 137) . Erfor­
derlich erscheint daher eine überwindung dieser begrenzten 
Sichtweise durch eine medizinisch begründete 
"ganzheitliche" Betrachtungsweise, wobei dem Problem der 
Diskrepanz zwischen seelischem Erleben und objektiv nach­
weisbaren Organveränderungen verstärkt Rechnung zu tragen 
ist (vgl. z.B. v. UEXKÜLL 1981:177 ff.). 

Eine praktische Möglichkeit, sich dem zentralen Problem der 
umfassenden "Wahrheitsfindung" im Begutachtungsprozeß durch 
den Mediziner anzunähern, kann nach GROSSPIETZSCH und GR0S­
SPIETZSCH (1986) (hier bezogen auf die Begutachtung durch 
den Sozialversicherungsträger bei medizinischen Rehabilita­
tionsmaßnahmen) auf der Grundlage eines sozialmedizinischen 
Explorationsplanes erfolgen. Da ein Begutachtungsprozeß in 
der Regel nicht am Anfang einer sogenannten 
"Patientenkarriere" steht, sondern häufig schon verschie­
dene organärztliche oder psychiatrische Befundberichte vor­
liegen, kann der Gutachter hierauf aufbauen und eine die 
eigene Fachkompetenz betreffende Selbstbegrenzung vornehmen 
sowie gegebenenfalls weitergehende Spezialuntersuchungen 
veranlassen. 

Beim Gespräch im Rahmen der Patientenvorstellung muß der 
Arzt in der Lage sein, sich zunächst auf die subjektive 
Krankheitserklärung des Patienten einzulassen, wobei beson­
ders auf Unterschiede von biologischen Verhältnissen einer­
seits und psychischem Verhalten andererseits zu achten ist. 
Innerhalb des Dialogs des Arztes mit dem Patienten entwic­
kelt sich nach medizinischer Erfahrung bei der subjektiven 
Schilderung des Krankheitszustandes durch den Patienten ein 
Entwicklungsprozeß mit der Tendenz von einer mehr rationa­
len, äußeren, sozialakzeptierten Krankheitsvorstellung zu 
einer mehr persönlichen, irrationalen, magischen und psy­
chodynamischen Darstellung (vgl. ebenda:278). 
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Der nächste Schritt der sozialmedizinischen Exploration 
wird in der gemeinsamen Analyse des mitgeteilten subjekti­
ven "Krankheitszusammenhangs" gesehen, bei der eine 
schrittweise medizinische Wertung und eventuelle Richtig­
stellung hin zu einer möglichst objektiven Interpretation 
des mitgeteilten anamnestischen Sachverhalts erfolgt. Durch 
die Anwendung einer klaren "Informationsmedizin", die vor 
allem auf Informationen von handfesten, offen zutage tre­
tenden Störfaktoren des täglichen Arbeits- und Freizeiter­
lebens gestützt ist, wird der Schritt vom subjektiven zum 
objektiven Krankheitsverständnis vollzogen, wobei es um die 
Wertung der gemeinsam aufgefundenen, auslösenden 
•sozialmedizinischen Störquelle" geht. 

Der von GR0SSPIETZSCH und GROSSPIETZSCH vorgestellte sozi­
almedizinische Explorationsplan sieht als letzte stufe, die 
gemeinsame Festlegung der zu treffenden Strategie zur Reha­
bilitation und Prävention vor ( zur praktischen Anwendung 
vgl. die dort aufgefÜhrte exemplarische Falldarstellung 
ebenda:278 f.). 

Der hier dargelegte Vorschlag der Anwendung eines sozialme­
dizinischen Explorationsplanes kann nach unserer Auffassung 
auch als Anforderung an die medizinische Begutachtung in 
einem Rentenantragsverfahren übertragen werden. Damit wird 
dem medizinischen Sachverständigen jeder Fachrichtung, die 
Fähigkeit abverlangt den Antragsteller in seiner 
"Ganzheitlichkeit" , d . h. seiner Persönlichkeitsentwicklung 
und Verhaltensweise und den ihn umgebenden konkreten ar­
beits- und lebensweltlichen Bedingungen zu sehen und die 
ermittelten medizinischen organischen und/oder psychiatri­
schen Befunde damit in Zusammenhang zu bringen. Er muß so­
ait in der Lage sein, sich auf die Person des Rentenantrag­
stellers "einzulassen" und darüber hinaus hinsichtlich der 
an ihn gestellten Aufgabe einer Leistungsbeurteilung, die 
Anforderungen der konkreten Arbeitsplatzanforderungen mit 
einzubeziehen (vgl. z.B. auch GRAMSE: 1989). 

Nur auf diesem Wege scheint es m.E. möglich, die häufig be­
stehende Differenz zwischen der medizinischen Leistungsbe­
urteilung und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit eines 
Rentenbewerbers zumindest zu verringern. Ist ein medizini­
scher Sachverständiger hierzu in der Lage, so kann er auch 
am ehesten der ihm von WANNAGAT (1987) zukommenden 
"Komplementärfunktion" zum Sozialrichter entsprechen. 
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XV. PROBLEME DER RECHTSPRECHUNG ZOR BERUFS- UND 
ERWERBSONP'ÄBXGltEXT 

seit der Differenzierung der Invaliditätsrente in zwei Ren­
tenarten mit der Rentenreform 1957 ist, vor allem von sei ­
ten der Sozialgerichtsbarkeit der unteren Instanzen und den 
Rentenversicherungsträgern selbst, an der Praktikabilität 
der Rechtsbegriffe Berufs- und Erwerbsunfähigkeit Kritik 
geübt worden. Obwohl mit der Übernahme der Berufsunfähig­
kei tsrente in die Arbeiterrentenversicherung eine Gleich­
stellung der Arbeiter mit den Angestellten intendiert war , 
bildeten sich im Zeitverlauf aufgrund der Rechtsprechung 
zur konkreten Betrachtungsweise zunehmend auch Probleme der 
sozialen Gleichbehandlung von erwerbsgeminderten Versicher­
ten heraus. 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der konkreten Be­
trachtungsweise stellt die Risikoabgrenzung zwischen dem 
Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit u nd dem der Berufs­
und Erwerbsunfähigkeit dar. Hiervon betroffen sind vor al­
lem der Personenkreis der älteren und/ oder leistungsgemin­
derten Versicherten. 

Hinsichtlich dieser beiden Fragestellungen, die auch aktu­
ell noch als unzureichend gelöst anzusehen sind, ist gegen­
über der Rechtslage immer wieder Kritik erhoben worden. 

4.1 Die Problematik der Rente wegen Berufsunfähigkeit 
(§ 1246 RVO/ § 43 SGB VX) 

Die Ablösung der Invaliditätsrente durch die Regelungen zur 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit beinhaltet die Aufgabe, die 
Leistungsfähigkeit eines Versicherten, der dauerhafte ge­
sundheitliche Einschränkungen seines Leistungsvermögens 
aufweist, konkret zu benennen. Diese Aufgabe ist vom medi­
zinischen Sachverständigen zu übernehmen, der entscheiden 
muß, ob dem Versicherten noch leichte, mittelschwere oder 
schwere Arbeitstätigkeiten zumutbar sind. Benannt werden 
muß dabei, ob der Versicherte noch oder nicht mehr in der 
Lage ist, Tätigkeiten auszuüben, die z . B. mit schwerem He­
ben und Tragen oder Bewegen von Lasten verbunden sind, die 
überwiegend im Stehen, in Kälte, Nässe, staub, in Wechsel­
und Schichtarbeit ausgeführt werden usw. Dies gilt auch i m 
Hinblick auf die zeitliche Dauer der Einsatzfähigkeit. 
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Beide Aspekte zusammen ergeben das Maß der verbliebenen 
Leistungsfähigkeit für den Vergleich mit einem Versicher­
ten, der keine gesundheitliche Leistungsminderung aufweist. 
(Diese konkrete Beschreibung von verbleibenden Tätigkeiten 
durch den medizinischen Sachverständigen stellt den wesent­
l ichen Unterschied zum Schwerbehindertenrecht dar, wo der 
Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit in einem prozen­
tualen Wert angegeben wird) . 

Die Rente wegen Berufsunfähigkeit ist seit ihrer Einführung 
in die Arbeiterrentenversicherung immer wieder als proble­
matisch diskutiert worden. Der wesentliche Unterschied zur 
Erwerbsunfähigkeitsrente besteht darin, daß kein voller 
Lohnersatz geleistet wird, sondern die Möglichkeit eines 
Zuerwerbs zur Rente eingeräumt wird. Die Intention des Ge­
setzgebers liegt darin, bei eingetretener gesundheitlich 
bedi ngter Leistungsminderung, demjenigen eine Rente zu zah­
len, der noch arbeitet, jedoch nicht mehr als die Hälfte 
eines vergleichbaren Vers icherten verdient (vgl . KRAUSE 
1986). 

Kit diesem Vergleichsmaßstab, der im Gesetzestext aufgenom­
men wurde, war aber bereits ein Widerspruch zur Realität 
des Arbeitslebens angelegt , der die künftige Bedeutung der 
Berufsunfähigkei tsrente prägte . 

In den Fällen, in denen "vollschichtige Einsatzfähigkeit" 
des leistungsgeminde rten Versicherten vorliegt, dieser also 
acht Arbeitsstunden hintereinander täglich arbeitsfähig 
ist, liegt keine Berufsunfähigkeit vor, weil er den Ver­
gleichsmaßstab der "gesetzlichen Lohnhälfte" stets über­
schreiten wird und zwar deshalb, "weil der tarifliche Ar­
beitslohn des höchstbezahlten Facharbeiters niemals das 
Doppelte des Lohnes des ungelernten Hilfsarbeiters er­
reicht . Wenn der versicherte dagegen den Mindestanforderun­
gen eines Arbeitsplatzes nicht mehr genügen kann, wird er 
keinen Arbeitsplatz mehr finden. Dann aber ist er erwerbs­
unfähig, weil ihm der Arbeitsmarkt tatsäc hlich verschlossen 
ist• (SCHEERER 1976: 11) . 

Das Herabsinken der Erwerbs fähigkeit auf weniger als die 
Hälfte stellt eine unmögliche Rentenvoraussetzung dar, 
"weil alle Versicherten der ArV, bei dene n diese Vorausse~­
zungen vorliegen, gleichze itig erwerbsunfähig sind, da sie 
die ihnen verbliebe ne Erwerbsfähigkeit nicht ausnutze n kön-
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nen" (ebenda: 12). Im Regelfall "schlägt" also die Berufsun­
fähigkeit in der Arbeiterrentenversicherung nach Erwerbsun­
fähigkeit "durch". 

Dies führte vor allem seit der Durchsetzung der konkreten 
Betrachtungsweise durch die Urteile des BSG zu einer be­
deutsamen Abnahme der Rentenneuzugänge wegen Berufsunfähig­
keit. Die Möglichkeit, im Falle eingetretener Berufsunfä­
higkeit einen Teilzeitarbeitsplatz zu finden bzw. eine Tei­
lerwerbstätigkeit auszuüben, war unter den Bedingungen der 
Vollbeschäftigung und der Arbeitskräfteknappheit für Männer 
und Frauen durchaus gegeben. Mit den ersten Beschäftigungs­
einbrüchen Ende der 60er Jahre aber strukturierte sich der 
Teilzeitarbeitsmarkt dahingegend, daß derartige Tätigkeiten 
überwiegend von Frauen mit nur relativ geringem Qualifika­
tionsniveau ausgeübt wurden. 

Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen 
Mitte der 70er Jahre besteht allerdings selbst für diesen 
Personenkreis kaum mehr die Möglichkeit, auf einen Teil­
zeitarbeitsplatz vermittelt zu werden. Seit 1982 ist die 
Zahl von Teilzeitarbeitsplätzen in der Bundesrepublik ange­
stiegen, dennoch arbeitet nur etwa jeder zehnte auf einem 
Teilzeitarbeitsplatz, wobei diese zu 90 v.H . von Frauen be­
setzt werden (vgl. SOZIALPOLITISCHE UMSCHAU Nr. 33/1990 vom 
22 . 1.1990). Für die Bundesrepublik gilt der Teilzeitar­
beitsmarkt bereits seit Jahren als verschlossen, da die 
Nachfrage das Angebot erheblich übersteigt. 

Im Zusammenhang mit der Berufsunfähigkeit eines Versicher­
ten, insbesondere eines männlichen in der Arbeiterrenten­
versicherung ergibt sich also, daß die Annahme einer mögli­
chen Verwertung des Restarbeitsvermögens auf einem dem ver­
bliebenen Leistungsvermögen entsprechenden Teilzeitarbeits­
platz der Realität des Arbeitslebens nicht entspricht. Die 
zentrale Fragestellung ist heute darauf gerichtet, welcher 
Personenkreis von Versicherten überhaupt einen Renten­
anspruch aufgrund von Berufsunfähigkeit realisieren kann. 

In der Praxis der Rechtsprechung konnten Renten wegen Be­
r~fsunfähigkeit nur noch dem zugesprochen werden, "der 
einen Beruf erlernt hatte, dessen Arbeitsleben von diesem 
erlernten Beruf geprägt war und der aus Gesundheitsgründen 
nicht mehr in der Lage war, diesen Beruf weiter auszuüben" 
(KRAUSE 1986:190). 
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vor dem Hintergrund des beschriebenen Stufenschemas in der 
Arbeiterrentenversicherung, das zur Einordnung des Hauptbe­
rufes und für die in Betracht kommende Verweisungstätigkeit 
dient , "kam es nunmehr nur noch darauf an, ob der gelernte 
Arbeiter, der Berufsschutz genoß, sich zumutbar, ohne einen 
sozialen Abstieg zu erleiden, noch auf einen anderen Beruf 
verweisen lassen mußte . Wenn dies nicht möglich war, war 
ihm die Berufsunfähigkeitsrente wegen eines sozialen Ab­
stiegs zuzuerkennen" (ebenda) . 

Dies konnte dazu führen, daß ein Versicherter zwar nicht 
mehr in der Lage war aus bestimmten gesundheitlichen Grün­
den seinen Beruf auszuüben und deshalb Berufsunfähigkeits­
rente erhielt, er aber mit einer anderen Tätigkeit, die ihm 
nach der Rechtsprechung allerdings sozial nicht zumutbar 
war, zusätzlich noch ein Einkommen erzielte, das über dem 
seiner früheren Berufstätigkeit lag. Diese Möglichkeit 
stand eindeutig im Widerspruch zur Lohnersatzfunktion der 
Berufsunfähigkei tsrente. 

Die Betonung des Kriteriums des "zumutbaren sozialen Ab­
st iegs" in der Rechtspechungspraxis zur Berufsunfähigkeit 
in den siebziger Jahren, offenbarte eine weitere Wider­
sprüchlichkeit dieser Rentenart. "Die Rente wegen Berufsun­
fähigkeit hatte den Sinn, demjenigen den größten Berufs­
schutz einzuräumen, der am meisten gelernt hatte und am 
höchsten qualifiziert war. Da jedoch gerade derjenige, der 
die größten Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hatte, na­
t urgemäß am ehesten auf einen anderen Arbeitsplatz verwie­
sen werden konnte, ohne einen sozialen Abstieg zu erleiden, 
blieb ihm die Berufsunfähigkeitsrente verwehrt" (KRAUSE 
1986:190) . 

SCHEERER bezeichnet in diesem Zusammenhang die Rente wegen 
Berufsunfähigkeit als "Prestigeersatzrente", da in ihr die 
l.ohnersatzfunktion, also die Aufrechterhaltung des bisheri­
gen Lebensstandards wie sie bei der Rente wegen Erwerbsun­
fähigkeit oder de~ Altersruhegeldern gewährleistet ist, 
nicht Zlllll Tragen kommt. "Man fragt sich bei der BU-Rente 
vergebens, welcher Lohnausfall durch sie ersetzt werden 
soll. Die Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit auf weniger als 
die Hälfte gibt es im praktischen Erwe rbsleben ( • • •) nicht. 
Eine Berufsunfähigkeit kann daher nur wegen der Unzumutbar­
kei t einer möglichen verweisungstätigkeit anerkannt werden. 
Die Ausübung einer solchen Verweisungstätigkeit ist selten 
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mit einem so wesentlichen Lohnausfall verbunden, daß sie 
einen wesentlichen sozialen Abstieg zur Folge hat, zumal 
die Tarifverträge im immer größeren Umfang bei langjährigen 
Betriebsangehörigen die Heruntergruppierung untersagen. So 
kommt man zu dem Schluß, daß es sich bei der BU-Rente nicht 
um einen Lohnersatz, sondern um den Ersatz eines immateri­
ellen Schadens handelt" (SCHEERER 1976:16) . 

Dieser Widerspruch, der der Rente wegen Berufsunfähigkeit 
insbesondere in der Arbeiterrentenversicherung zugrunde 
liegt, hat bereits Ende der siebziger Jahre zu zahlreichen 
Reformvorschlägen geführt (vgl. z.B. SCHEERER 1976, RISCHE 
1979, SCHÄFER 1980) . Der Gesetzgeber hat demgegenüber al­
lerdings keinen Handlungsbedarf gesehen und die Entschei­
dung an die Instanzen der Rechtsprechung zurückgegeben. 

Damit bestand weiterhin das Problem, welches KriteriUlll für 
die Beantwortung der Frage des zumutbaren oder unzumutbaren 
"sozialen Abstiegs" bei der Zuerkennung einer BU-Rente den 
Ausschlag geben soll - der berufliche Status oder das Aus­
maß der Verdiensteinbuße eines versicherten Facharbeiters. 

Wenngleich die Rechtsprechung immer stärker auf das Krite­
rium der Verdiensteinbuße, unter Zuhilfenahme bestehender 
Tarifverträge, abstellte und nunmehr als gefestigt angese­
hen werden kann, ist eine Lösung des inneren Widerspruchs 
der Berufsunfähigkeitsrente nicht gefunden worden. 

Diese Frage kennzeichnet aktuell die Rechtsprechungspraxis 
der Sozialgerichtsbarkeit. Zunehmend bereiten drei Fall­
gruppen besondere Probleme bei der Zuerkennung einer Be­
rufsunfähigkei tsrente. Zum einen betrifft dies den Anspruch 
auf Berufsunfähigkeitsrente bei bestehender tarifvertragli­
cher Verdienstsicherung. 

In Fällen, in denen gesundheitlich leistungsgeminderte 
Facharbeiter innerbetrieblich auf einen sozial zumutbaren 
Arbeitsplatz nicht umgesetzt werden konnten und bei einer 
erfolgten Umbesetzung einen sozialen Abstieg haben hinneh­
men müssen, stellt sich die Frage nach dem Anspruch auf 
eine Rente wegen Berufsunfähigkeit auch dann, wenn sie 
aufgrund langer Betriebszugehörigkeit aus tarifvertragli­
chen Gründen eine volle Lohnabsicherung erhalten. Hierzu 
sind die Rechtsauffassungen uneinheitlich (vgl. ADAMI 
1989: 94) • Einerseits wird in Urteilen die Auffassung ver-
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treten, daß in diesen Fällen aufgrund der tarifvertragli­
chen Verdienstsicherung keine soziale Betroffenheit die 
eine Rente wegen Berufsunfähigkeit rechtfertigen ~rde, 
vorliegt. Ein Nebeneinander von Rente und vollem Lohn wi­
derspricht der Lohnersatzfunktion der Rente. 

Andererseits wird seit 1984 (vgl. BSG v. 29.11.1984 SbRJ 
46/ 84) zunehmend vor den Sozialgerichten um die Anerkennung 
einer BU-Rente in den Fällen gestritten, bei denen die ver­
dienstausgleichszahlung nur vergönnungsweise, d. h. auf be­
sonderen Absprachen des Versicherten mit dem Arbeitgeber 
beruhend, erfolgt. 

Von KRAUSE wird hierzu die Auffassung vertreten, daß auch 
in diesen Fällen "die Berufsunfähigkeitsrente so lange ver­
sagt werden (muß) , als die vergönnungsweise Ausgleichszah­
lung durch den Betrieb tatsächlich gewährt wird" (KRAUSE 
1986:190) . 

Da bei gleichzeitigem Bezug von Rente und Ausgleichszahlung 
das Einkommen eines leistungseingeschränkten Arbeiters 
durchaus höher sein kann als das eines Arbeiters, der voll 
in seinem erlernten Beruf tätig ist, sieht KRAUSE sogar die 
Möglichkeit einer Störung des Betriebsfriedens angelegt 
(vgl. ebenda:191). 

Wie problematisch die Regelungen zur Rente wegen Berufsun­
fähigkeit vor dem Hintergrund des beruflichen Wandels und 
der Tarifordnungen - die als Indiz für die richterlichen 
Entscheidungen dienen - sind, wird an den beiden anderen 
Fallgruppen deutlich. Dies betrifft zum einen den Beruf des 
Postfacharbeiters und zum anderen den des Berufskraftfah­
rers. 

Der Beruf des Postfacharbeiters (Briefträger, Postsortierer 
u.ä.) wurde lange zeit hindurch als Arbeiterberuf mit kur­
zer Anlernzeit angesehen. Aufgrund der Neuordnung der Post­
tarifverträge und einer veränderten Einordnung des Post­
facharbeiterberufes (nunmehr Gruppe T 2) ist der 5 • Senat 
des Bundessozialgerichts zu der Auffassung gelangt, Post­
facharbeitern Berufsschutz zuzubilligen. In der Praxis be­
deutet dies, daß Postfacharbeiter, obwohl sie keine Lehr­
zeit mit Prüfung aufweisen, berufsunfähig sind, wenn sie 
nicht mehr im Freien arbeiten dürfen, sonst aber durchaus 
fast alle Tätigkeiten mit wenigen Einschränkungen verrich-
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ten können . Der Berufschutz bei derartig geringer berufli­
cher Qualifikation dieser Berufsgruppe bewirkt, daß sie auf 
sozial zumutbare Tätigkeiten nicht verwiesen werden können. 

KRAUSE sieht hierin geradezu eine "Perversion des Rechts" , 
da aus dieser Rechtsprechung folgt, daß derjenige am ehe­
sten eine Berufsunfähigkeitsrente erhält, der am wenigsten 
gelernt hat (vgl. KRAUSE 1986:191). 

Eine ähnliche Problematik besteht im Fall des Berufskraft­
fahrers, der ebenfalls jahrelang als angelernter Arbeiter­
beruf eingestuft wurde. Mit der Berufskraftfahrerverordnung 
von 1974 stellte sich verstärkt die Frage des Berufs­
schutzes. Einbezogen hierin sind alle diejenigen, die gemäß 
dieser Verordnung eine diesbezügliche berufliche Prüfung 
abgelegt haben bzw. die über Jahre gleiche Tätigkeiten, die 
nach dieser Verordnung festgelegt sind, ausgeübt haben. Die 
diesbezügliche Rechtsprechungspraxis ist auch gegenwärtig 
als uneinheitlich anzusehen, da Berufsschutz auch solchen 
Berufskraftfahrern zugebilligt wurde, die die Anforderungen 
gemäß der Verordnung nicht erfüllten. Dabei gab häufig le­
diglich die Dauer der Tätigkeit den Ausschlag (vgl. im ein­
zelnen hierzu KRAUSE 1986:192). 

In der Darlegung der neueren Rechtsprechung zur Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit kommt ADAMI ( 1989) zu der Schlußfolge­
rung, • daß aufgrund der Tendenz des Bundessozialgerichts 
"einerseits den bisherigen Beruf als Facharbeiter auch sol­
chen Gruppierungen zu eröffnen, die diesen Beruf tatsäch­
lich nicht erlernt haben, andererseits die verweisbarkeit 
auf zumutbare Verweisungstätigkeiten einzuschränken, ( .• . ) 
wohl in der Regel davon auszugehen (ist), daß Vorarbeiter­
Facharbeitern und Facharbeitern in der Regel auch bei voll­
schichtigem Einsatzvermögen eine Rente wegen Berufsunfähig­
keit zuzubilligen ist, da eine konkrete Verweisungstätig­
keit nicht gefunden werden kann. Sollte eine derartige Ver­
weisungstätigkeit tatsächlich noch aufgefunden werden kön­
nen, dür:Cte eine verweisbarkeit im Regelfall daran schei­
tern, daß diese aus medizinischen Gründen nicht verrichtet 
werden kann" (ADAMI 1989:95). 

Aus dieser Tendenz in der Rechtsprechung des Bundessozial­
gerichts folgt andererseits, daß "der Großteil der Arbeit­
nehmer, die im ungelernten bzw. kurzzeitig angelernten Be­
reich z.B. als Fabrikarbeiter tätig sind und dort auch qua-
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litativ gehaltvolle Tätigkeiten verrichten" (ebenda: 95), 
keine Möglichkeit haben einen Anspruch auf Berufsunfähig­
keitsrente zu realisieren. 

,.2 Du Probl- der Abgrenzung der Risiken 
Arbeitslosigkeit und Frühinvalidität 

Das Bundessozialgericht geht in seinen Urteilen von 1969 
und später von 1976 von untersc hiedlichen Kriterien für die 
Feststellung, wann von der Ve rschlossenheit des Arbeits­
marktes für einen gesundheitlich leistungsgeminde rten Ver­
sicherten auszugehen ist, aus. Nach dem Urteil von 1969 
galt der Arbeitsmarkt für den Versicherten als verschlos­
sen, •wenn das Verhältnis der im Verweisungsgebiet vorhan­
denen, für den Versicherten in Betracht kommenden Teilzeit­
arbeitsplätze zur Zahl der Interessenten für solche Be­
schäftigungen ungünstiger als 75: 100 ist" (DRV 1980 : 11) • 

Aufgrund der Problematik, die in dem Beschluß benannte Ver­
hältniszahl mit hinreic hender Sicherheit zu ermitteln, hat 
das Bundessozialgericht im Jahr 1976 diese Bestimmung, wann 
von der Verschlossenheit des Arbeitsmarktes für Teilzeitar­
beitsfähige auszugehen ist, stärker konkretisiert. "Dem 
Versi cherten ist der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen, 
wenn ihm weder der Rentenversicherungsträger noch das zu­
ständige Arbeitsamt innerhalb eines Jahres seit Stellung 
des Rentenantrages einen für ihn in Betracht kommenden Ar­
beitsplatz anbieten kann" (DRV 1980: 11). 

Durch diese Entscheidung sollte vor allem die Nahtlosigkeit 
des Übergangs von der Arbeitslose n- zur Rentenve rsicherung 
gewährleistet sein. Dies galt für die sogenannten "Null­
fälle•. Darunter waren diejenigen Versicherungsfälle zu 
verstehen, deren Antrag auf Leistungen von der Bundesan­
stalt für Arbeit aufgrund bestehender gesundheitlich be­
dingter Leistungsminderung abgelehnt wurde, ohne dabei die 
Rentenversicherungsträger einzuschalten. Um auch in diesen 
Fällen die Nahtlosigkeit d e r materielle n Sicherstellung zu 
gewährleisten, wurde 1980 der § 105a AFG e ingeführt, wonach 
gilt: 

"Anspruch auf Arbeitslosengeld n ach § 100 Abs .1 hat aucll, 
wer die in den § § 101 bis 103 g e nannten Voraussetzu~gen fur 
d~n Anspruch auf Arbeitslosengeld allein deshalb nich~ er­
fullt, weil er wegen einer nicht nur vorübergehe nden M1nde-
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rung seiner Leistungsfähigkei~ k~ine län~ere als kurzzei­
tige Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des all­
gemeinen Arbeitsmarktes ausüben kann, wenn weder Berufsun­
fähigkeit noch Erwerbsunfähigkeit im Sin~e der ~esetzlichen 
Rentenversicherung festgestellt worden ist. Die Feststel­
lung, ob Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit vor­
liegt, trifft der zuständige Träger der gesetzlichen Ren­
tenversicherung" (§105 a Abs.l AFG). 

Der Anspruch besteht allerdings nur dann, wenn der Arbeits­
lose auf die unverzügliche Aufforderung der Arbeitsverwal­
tung innerhalb eines Monats einen Antrag auf Maßnahmen zur 
Rehabilitation oder auf Rente wegen Berufs- oder Erwerbsun­
fähigkeit fristgemäß stellt (vgl. §105 a Abs.2 AFG). 

Nach dieser Regelung wird nunmehr auch bei den Nullfällen 
zunächst Verfügbarkeit unterstellt und der Rentenversiche­
rungsträger zur Entscheidung über die Berufs- oder Erwerbs­
unfähigkeit hinzugezogen . Umgekehrt, und dies ergibt sich 
wiederum durch Verweis auf§ 5 Rehabilitationsangleichungs­
gesetz (Verpflichtung zur Zusammenarbeit zwischen den Trä­
gern der Sozialversicherung zur Sicherstellung der Nahtlo­
sigkeit), ist die Bundesanstalt für Arbeit bzw. die Ar­

beitsverwaltung verpflichtet, an der Entscheidung des Ren­
tenversicherungsträgers darüber mitzuwirken, ob für einen 
Versicherten der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen ist. 
Aus dieser Entscheidung wird offensichtlich, daß nach gel­
tendem Recht für die Beurteilung des Gesundheitszustandes 
bzw. des verbliebenen Leistungsvermögens dem Träger der 
Rentenversicherung gegenüber der Arbeitsverwaltung der Vor­
rang eingeräumt wird. 

Darüber hinaus begrenzt das Urteil von 1976 die örtliche 
Verweisbarkeit , d.h., für einen nicht mehr vollschichtig 
einsatzfähigen Versicherten ist nicht mehr der Arbeitsmarkt 
der Bundesrepublik Deutschland maßgebend, sondern nur noch 
der regionale Arbeitsmarkt seiner Wohngegend bzw. Teilzeit­
arbeitsplätze, die er von seiner Wohnung täglich erreichen 
kann. 

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat mit diesen 
Urteilen die Gesetzgebung wesentlich beeinflußt. Im 20. 
Rentenanpassungsgesetz (RAG) vom Jahr 1977 wird die Auffas­
sung zur Verschlossenheit des Arbeitsmarktes bzw. zur kon­
kreten Betrachtungsweise bestätigt, indem die Arbeitsmarkt­
situation auch bei der Rente auf Zeit (§ 1276 RVO; §§ 101, 
102 SGB VI) berücksichtigt wird . BU oder EU wird demnach 
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auch dann als Zeitrente gewährt, wenn sie nicht ausschließ­
lich auf dem Gesundheitszustand des Berechtigten beruht. 

Eine gesetzliche Festschreibung der Entscheidung von 1976 
liegt ebenso mit der Neufassung des § 1283 RVO vor, die 
durch das 21. Rentenanpassungsgesetz erfolgte. Hierbei wird 
die zusammenarbei t der Ar bei tsverwal tung und dem Träger der 
Rentenversicherung gesetzlich festgelegt. 

Allerdings gilt in den Fällen, in denen ein Versicherter 
durch das ärztliche Gutachten als vollschichtig einsetzbar 
befunden wird, auch weiterhin die abstrakte Betrachtungs­
weise, d.h. die fiktive Annahme über die Offenheit des Ar­
beitsmarktes für diesen Personenkreis. Die Unterscheidung 
bei der Frage der Rentenbewilligung nach vollschichtiger, 
unter-vollschichtiger und weniger als halbschichtiger Ein­
satzfähigkeit hat zur Konsequenz, daß letztlich nicht die 
gesundheitliche Einschränkung der Erwerbsfähigkeit, sondern 
die zeitliche Dauer der verbliebenen Arbeitsfähigkeit das 
eigentliche Kriterium bei der Bewilligung einer Erwerbsmin­
derungsrente ist. Der grundsätzliche Verzicht auf die Be­
zeichnung einer konkreten Tätigkeit bei vollschichtig ein­
satzfähigen gesundheitlich Leistungsgeminderten steht im 
Widerspruch zu der geforderten konkreten Betrachtungsweise 
i11 Bewilligungsverfahren (vgl. WOLFF 1980). Selbst in den 
vorgesehenen Ausnahmefällen, in denen Versicherte zwar als 
vollschichtig einsatzfähig eingestuft werden, bei ihnen 
aber dennoch Arbeitsmarktkriterien herangezogen werden, da 
sie besonderen qualitativen gesundheitlichen Einschränkun­
gen unterliegen, erfolgt die Konkretisierung auf einer ab­
strakten Ebene. 

Grundlage für die Prüfung des Arbeitsmarktes für diesen 
Personenkreis sind die in Tarifverträgen erfaßten Ar­
beitstätigkeiten, wobei davon ausgegangen wird, daß ~iese 
dann unter "betriebsüblichen Bedingungen" in beachtlicher 
Zahl vorhanden sind (vgl. § 103 AFG). Ist die vom medizini­
schen Gutachter bezeichnete Arbeitstätigkeit, die der Ver­
sicherte trotz vorhandener Leistungseinschränkung noch aus­
zuüben in der Lage ist, von Tarifverträgen erfa~t, so b~­
darf es keiner weiteren Konkretisierung im Hinblik auf die 
Verweisbarkeit. Der Versicherte gilt dann ebenfalls als 
Vollschichtig auf dem gesamten Arbeitsmarkt vermi tte~bar, 
unabhängig davon, ob ein entsprechender Arbeitsplatz über­
haupt vorhanden ist. 
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Während also bei halb- bis unter-vollschichtiger bzw. un­
ter-halbschichtiger Einsatzfähigkeit von der Verschlossen­
heit des Arbeitsmarktes ausgegangen wird, wenn die Vermitt­
lungstätigkeit des Arbeitsamtes aufgrund der gesundheitli­
chen Leistungsminderung des Versicherten innerhalb eines 
Jahres erfolglos blieb, gilt dieser Umstand bei den voll­
schichtig Einsatzfähigen trotz bestehender gesundheitlicher 
Einschränkungen nicht. 

Diese offensichtliche Ungleichbehandlung bei der Konkreti­
onspflicht bei vollschichtig Einsatzfähigen wird seitens 
der Träger der Rentenversicherung mit dem Verweis auf die 
grundsätzliche Trennung von Risiken der Arbeitslosenversi­
cherung und der Rentenversicherung gerechtfertigt. Die Prü­
fung des Arbeitsmarktes auch bei diesem Personenkreis würde 
nicht nur zu einem kaum durchführbaren Verwaltungsaufwand 
führen, sondern vor allem zu einer weiteren Risikoverschie­
bung hin zu den Rentenversicherungsträgern. 

KOLB (1980) vertritt die Auffassung, daß im Falle voll­
schichtiger Einsatzfähigkeit eines Versicherten das Risiko, 
einen Arbeitsplatz zu finden, ausschließlich im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung liegt. Vollschichtige Einsetzbar­
keit trotz gesundheitlich bedingter Leistungsminderung 
stellt hiernach die Grenze zwischen dem Risikobereich Ren­
tenversicherung und Arbeitslosenversicherung dar. 

In den sogenannten Ausnahmefällen (vgl. Teil D, Kapitel 
5.6.4.) ist nach KOLB davon auszugehen, daß diese aufgrund 
der qualitativen gesundheit;lichen Einschränkungen 
("zusätzliche Einschränkungen") faktisch nicht mehr 
"vollschichtig erwerbsfähig" sind, in dem Sinne, daß sie 
ihr Arbeitsvermögen nicht gegen ein Entgelt einsetzen zu 
können und somit die Fähigkeit zu einer wirtschaftlich ver­
wertbaren Arbeit nicht besitzen. In diesen Fällen muß des­
halb von der Verschlossenheit des Arbeitsmarktes auch bei 
medizinisch für "vollschichtig einsatzfähig" befundene ver­
sicherte ausgegangen werden. 

Auch durch die in der Folgezeit durch das Bundessozialge­
richt modifizierte Auffassung hinsichtlich der Verweisbar­
keit auf sogenannte Schonarbeitsplätze für "vollschichtig 
einsatzfähige" Versicherte ist an der Grenzziehung zwischen 
den Risiken Arbeitslosigkeit und Rentenanspruch festgehal-
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ten worden. "Habe der aus gesundheitlichen Gründen Lei­
stungsgeminderte eine - 'wenn auch schlechte' - Chance in 
einer zumutbaren - vollschichtigen - Verweisungstätigkeit 
unterzukommen, so sei er arbeitslos; habe er bei vernünfti­
ger Betrachtung keine solche, auch nur schlechte Chance 
mehr, so sei er 'nicht nur arbeitslos'. Das beim Träger der 
Rentenversicherung versicherte Absinken seiner Leistungsfä­
higkeit schließe ihn in diesem Falle vom Arbeitsmarkt 
schlechthin aus" (ADAM! 1989: 66) . 

Kit dieser Risikoabgrenzung sind für eine Vielzahl von Ren­
tenantragstellern, insbesondere für ältere, gering qualifi­
zierte und gesundheitlich Leistungsgeminderte zentrale Pro­
bleme der Bewältigung der Lebenslage verbunden, die sozial­
politischen Handlungsbedarf sichtbar machen und die Frage 
der Nahtlosigkeit bzw. der Abgrenzung dieser Risiken erneut 
aufwerfen. 
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V. FALLDARSTELLUNGEN ZU RENTENANTRÄGEN WEGEN 
FRÜHINVALIDITÄT 

Wie schon im Vorwort zu unserer Gesamtdarstellung hingewie­
sen wurde, bestand das Ziel des Forschungsprojekts darin, 
Entwicklungsprozesse im Vorfeld einer Frühberentung wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit zu ermitteln und dabei mög­
liche Ursachen und Motive für eine diesbezügliche Rentenan­
tragstellung herauszustellen. Auf der Grundlage der für die 
Bearbeitung des Projekts zur Verfügung stehenden Kapazitä­
ten war die Möglichkeit der Durchführung einer repräsenta­
tiven Befragung von Frühinvaliditätsrentnern von vornherein 
ausgeschlossen. Wir haben uns aus diesem Grund bei der Vor­
gehensweise für einen Methodenmix entschieden. Dabei soll­
ten die zur Thematik seitens der Versicherungsträger vor­
liegenden prozeß-produzierten Daten einer sekundäranalyti­
schen Auswertung unterzogen werden. Dieses hochaggregierte 
Datenmaterial sollte wiederum mit Ergebnissen aus leitfa­
denorientierten Experteninterviews ergänzt werden. Da die 
Durchführung derartiger Expertengespräche schon in der Vor­
laufphase mit erheblichen organisatorischen und inhaltli­
chen Problemen verbunden war, wurde nach einem anderen Weg 
der Informations- und Datenbeschaffung gesucht. Dieser Weg 
öffnete sich durch den Kontakt zu einem Sozialgericht, das 
uns die Einsichtnahme und Auswertung von Gerichtsakten zu 
Streitfällen um die Anerkennung einer Berufs- bzw. Erwerbs­
unfähigkeitsrente gewährte. Damit war die Möglichkeit einer 
auf Einzelfälle bezogenen "Typologisierung" von Frühinvali­
disierungsprozessen im Sinne von Statuspassagen des Über­
gangs in den vorzeitigen Ruhestand gegeben. 

Unsere Forschungshypothese lautet: 
Der Frühinvalidisierungsprozeß stellt eine besondere so­
ziale Problemlage der Betroffenen dar, die von verschie­
denen negativen Einflußfaktoren gleichzeitig bestimmt ist. 
Durch die Ausrichtung des Systems der sozialen Sicherung 
auf die getrennte Absicherung und das Auffangen von Einzel­
risiken, wie z.B. Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Alter, 
kann es einer notwendigen "ganzheitlichen Betrachtungs­
weise" der sozialen Lebenslage im Falle von Frühinvalidität 
nicht in allen Fällen gerecht werden. 
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5,1 Beschreibung der Datenlage und methodische Grenzen 

Für die Beschreibung der uns zur Verfügung stehenden Daten­
lage muß zunächst die Frage der Repräsentativität der Daten 
geklärt werden. Gerichtsakten eines einzelnen Sozialge­
richts bieten keine verwertbare Datenbasis für eine reprä­
sentative Untersuchung. Das "Erstreiten" einer Rente wegen 
Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit gegenüber den 
Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung ist eher als 
Ausnahme innerhalb des Berentungsgeschehens zu sehen. Die 
diesbezügliche Tätigkeit der Sozialgerichte ist mit dem un­
tersten Ende eines breiten Trichters vergleichbar. Eindeu­
tige Fälle werden zwischen den Versicherten und den Versi­
cherungsträgern gelöst, nicht eindeutige Fälle werden z.B. 
durch Rentenberatung (Auskunfts- und Beratungsstellen der 
Versicherungsträger oder Versichertenäl teste) gefiltert. 

Im Bereich der Arbeiter- und Angestelltenversicherung wer­
den vor den Sozialgerichten überwiegend drei Problemkon­
stellationen behandelt: 

- Der Antrag eines Versicherten auf Rente ist vom 
Versicherungsträger abgelehnt worden; der Versicherte 
erhebt Klage. 

- Strittig sind die Anerkennung von Ausfalls- bzw. 
Beitragszeiten des Versicherten. 

- Strittig ist die Anerkennung des Zeitpunkts des Eintritts 
des Versicherungsfalles. 

Der Anteil derjenigen Rentenverfahren, die von der Sozial­
gerichtsbarkeit entschieden werden, läßt sich nur sehr grob 
auf der Grundlage von Makrodaten schätzen. Im Jahr 1990 wa­
ren rund 193000 Klageverfahren vor den Sozialgerichten an­
hängig. Davon betrafen etwa 63000 verfahren Angelegenheiten 
der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (vgl. 
BUNDESARBEITSBLATT 1991: Tab. 261). setzt man diese Zahl 
ins Verhältnis zu den im Durchschnitt von 1988 bis 1990 der 
Rentenversicherung zugegangenen Frührenten in der ARV und 
ANV, ergibt sich ein wert von knapp 9 v.H., wobei der wi:k­
liche Wert vermutlich geringer anzusetzen ist. Daß es sich 
hierbei nur um eine vage Schätzung handeln kann, ergibt 
sich allein schon daraus , daß hier zwei qualitativ unter­
schiedliche Sachverhalte in Relation gesetzt werden. ' 

Die anhängigen Klageverfahren in Angelegenheiten der Ren­
tenversicherung der Arbeiter und Angestell_te_n b~treffen 
nicht nur Fälle von Berufs- bzw. Erwerbsunfahigkeit. Dar-
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über hinaus ist zu bedenken, daß nicht alle Streitverfahren 
zu einer Rentenbewilligung führen. Das Sozialgericht stellt 
auch nur die erste Instanz der Gerichtsbarkeit dar, wobei 
die Verfahrensdauer häufig längere Zeiträume in Anspruch 
nehmen kann. 

Durch die Beschränkung auf die Fälle eines einzigen Sozial­
gerichts wird ein Anspruch auf Repräsentativität zusätzlich 
prinzipiell beschränkt . Die Anzahl und die Art der Fälle, 
die vor einem Sozialgericht verhandelt werden, sind stark 
von strukturellen und regionalen Einflußfaktoren bestimmt, 
je nachdem z.B. der Zuständigkeitsbereich des Sozialge­
richts eher ländliche Strukturen oder industrielle Bal­
lungsgebiete einschließt. Die vor den Sozialgerichten ver­
handelten Berentungsfälle stellen somit eine bestimmte Se­
lektion (bias) dar. 

Eine zweite Selektion besteht in der Begrenzung der Akten­
auswahl auf Fälle eines einzelnen Sozialgerichts. Die der 
Untersuchung zugrundeliegenden Gerichtsakten des Sozialge­
richts Wiesbaden können nur als Einzelfälle qualitativ ana­
lyisiert werden. Ein Anspruch auf Repräsentativität wird 
nicht gestellt. Eine Vergleichbarkeit zu anderen Sozialge­
richten wird in dieser Arbeit nicht hergestellt. 

Neben der Frage der Repräsentativität ist das Problem der 
Zugänglichkeit der Daten bei der Untersuchung von Bedeu­
tung. Auch hieraus ergeben sich wichtige Einschränkungen. 
Eine für unsere Fragestellung auswertbare Gerichtsakte ei­
nes BU/EU-streitfalles setzt sich aus drei Bestandteilen 
zusammen, der Verwaltungsakte, der Gerichtsakte und der me­
dizinischen Beiakte. Die Einsichtnahme und die Auswertung 
der in diesen Akten enthaltenen geschützten Daten setzt 
voraus 

1. die schriftliche Einverständniserklärung des 
betreffenden Versicherten; 

2. die schriftliche Einverständniserklärung des 
Versich~rten ist wiederum Voraussetzung für die 
Entscheidung des ~entenversicherungsträgers, in die 
Verwaltungsakte Einsicht nehmen zu dürfen; 

3. schließlich bedarf die Einsichtnahme und Auswertung der 
sozialmedizinischen Gutachten (medizinische Beiakte) 
nochmals einer gesonderten schriftlichen Genehmigung der 
jeweiligen ärztlichen Gutachter. 
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Da die Erfüllung dieser Voraussetzungen allein schon aus 
zeitlichen Gründen im Rahmen des Projekts nicht möglich 
11ar, mußten wir uns für die Auswertung auf die Informatio­
nen beschränken, die im jeweiligen Urteil des Sozialge­
richts aufgeführt sind. Ein diesbezügliches Urteil umfaßt 
je Fall ca . 9 bis 25 Seiten. Der Aufbau und die Inhalte des 
Dokuments sind hochgradig standardisiert. Die Urteile ent­
halten folgende Informationen: 

1, Tatbestand ("die Beteiligten streiten um die Gewährung 
von Versichertenrente wegen Berufs- bzw. 
Erwerbsunfähigkeit"} 

2. Geburtsdatum bzw. Alter des Versicherten 
3. Beschäftigungsverläufe: 

a) berufliche Ausbildung 
b) versicherungspflichtige Beschäftigung 
c) Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
d) arbeitslos seit ..• 

4. Diagnosebericht des Sozialärztlichen Dienstes (SÄD} des 
Versicherungsträgers (Beklagte} 

5. Ausführungen über das Leistungsvermögen 
6. Begründung und Antrag der Kläger 
7. Antrag der Beklagten (meist unter Berufung auf den 

Untersuchungsbefund des SÄD} 
8. Entscheidungsgründe (Klage ist zulässig, Klage ist 

begründet (§§ 87, 91 SGG)) 
9. Rechtliche Voraussetzungen für BU/EU allgemein sowie 

auf den Versicherten bezogen 
10. Charakterisierung der verbliebenen Leistungsfähigkeit 

nach den Kriterien 
- zeitliche Einsatzfähigkeit 
- Verweisbarkeit auf bestimmte Tätigkeiten 
- Zumutbarkeit des Weges zur Arbeit 

11. Die Entscheidung über die Kostenträgerschaft 
12. Rechtsmittelbelehrung ( Berufungsmöglichkeit innerhalb 

eines Monats). 

Das Urteil des Sozialgerichts stellt entweder den Schluß­
punkt eines Rentenantragsverfahrens dar oder, im Fall der 
Widerklage, eine Zwischenstation vor den übergeordneten In­
stanzen der Sozialgerichtsbarkeit. Die Beschränkung auf das 
Urteil im Rahmen eines Rentenantragverfahrens hat aller­
dings auch Vorteile hinsichtlich der Überprüfbarkeit unse­
rer Aussagen. So dürfte es nach unseren Erfahrungen dem in­
teressierten Forscher nicht schwer fallen, nach · Absprache 
mit den zuständigen stellen sich bei anderen Sozialgerich­
ten Zugang zu derartigen urteilen in anonymisierter Form zu 
verschaffen. 
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5.2 Auswahl der Urteile und Methode 

Die Grundlage für die Auswahl stellten ca. 300 Urteile zur 
Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit dar, die im Zeitraum von 
1982 bis 1989 vom Sozialgericht Wiesbaden gefällt worden 
sind. Nach eingehender Beratung und Diskussion mit der da­
maligen Direktorin und den für die Urteile zuständigen So­
zialrichtern wurden insgesamt 24 Urteile gezielt ausge­
wählt, die sowohl Besonderheiten als auch Gemeinsamkeiten 
im Sinne verallgemeinerbarer Problemkonstellationen der 
Frühinvaliditätsproblematik aufweisen. 

Die Verwendung des methodischen Instruments der Dokumenten­
bzw. Aktenanalyse ist in der sozialwissenschaftlichen empi­
rischen Forschung ein übliches und häufig verwendetes Ver­
fahren (vgl. z.B. BICK/MÜLLER/REINKE 1979). Eine ausführli­
che Darstellung dieser Methode findet sich u.a. bei GERTH 
(1975). über die Möglichkeit der Aktenanalyse als einer Me­
thode der Sozialarbeitsforschung und die Voraussetzungen 
der Auswertung von Verwaltungsakten berichtet LUKAS (1978). 
Auch bei den Daten, die in einer Verwaltungs- oder Ge­
richtsakte enthalten sind, handelt es sich um prozeß-produ­
zierte Daten, die im Verwaltungs- bzw. Verfahrensablauf an­
fallen und auf bestimmte verwaltungstechnische Zwecke und 
Ziele ausgerichtet sind. 

Der Inhalt der Urteilsakten bezieht sich ausschließlich auf 
rentenrelevante Sachverhalte. Informationen über die Pro­
blemsituation der betreffenden Personen sind nur partiell 
enthalten. Die Darstellung erfolgt unserer Fragestellung 
gemäß selektiv. Bei der Darlegung der jeweiligen Fälle wer­
den weitestgehend die Formulierungen aus dem Urteil verwen­
det. Die Weglassung einzelner Passagen bzw. die Zusammen­
fassung von längeren Ausführungen sind nicht weiter gekenn­
zeichnet. Dies gilt auch für Verweise auf andere Urteile 
oder gesetzliche Regelungen im Rahmen der richterlichen Ar­
gumentationen. Ebenso wird an den Formulierungen der zum 
Zeitpunkt der Urteilsentscheidungen geltenden Paragraphen 
der Reichsversicherungsordnung (RVO) festgehalten. Da es 
sich bei unserer Fragestellung nicht um eine detaillierte 
juristische Auseinandersetzung mit der jeweiligen Rechts­
auffassung handelt, erschien diese Vorgehensweise ange­
bracht. 
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aevor die einzelnen Fallbeispiele dargestellt und disku­
tiert werden, ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die 
urteile lediglich zur Illustration der Problemlage im zu­
sallllllenhang mit der Frühinvaliditätsproblematik und der ge­
nannten Forschungsfrage dienen. Hierbei handelt es sich um 
eine ausschließlich sozialwissenschaftliche Fragestellung. 
Eine Wertung oder gar Bewertung der dargestellten Urteile 
liegt außerhalb sozialwissenschaftlicher Kompetenz. 

Dies gilt auch für die Einschätzung der in den Urteilen 
aufgeführten medizinischen Diagnosestellungen. Hier werden 
häufig Krankheitsbefunde im Zusammenhang mit der Bezeich­
nung eines Syndroms beschrieben (gemäß PSCHYREMBEL KLINI­
SCHES WÖRTERBUCH 1990 ist dies als Symptomenkomplex bzw. 
als Gruppe von gleichzeitig zusammen auftretenden Krank­
heitszeichen zu übersetzen) . Eher unspezifisch erscheinen 
ebenso im Rahmen der Begutachtung vorkommende Bezeichnungen 
wie •vegetati ve Übererregbarkeit" oder "depressive Stim­
mungslage". Eine Kritik an dieser Begrifflichkeit ist auch 
hier nicht angebracht, da die Einsichtnahme in die ausführ­
liche medizinische Beiakte nicht möglich war. 

5,3 Fallbeispiele 

5,3,1 Streitfälle sur Rente wegen Berufsunfähigkeit 

Fallbeispiel I 

Zum Zeitpunkt der Urteil sentscheidung im Jahr 1985 ist 
der Kläger fast 50 Jahre alt. Er hat von 1953 - 1956 
den Beruf eines Elektroinstallateurs erlernt und 1956 
die Prüfung abgeschlossen. Bis 1974 hat er im erlernten 
Beruf gearbeitet. 

In der Silvesternacht zum 1 . Januar 1974 erlitt er bei 
einer Feuerwerkskörperexplosion Verletzungen an. den 
Händen (mit Finger- und Mittelhandverlusten) sowie an 
den Ohren. Nach einer chirurgischen Behandlung __ <?,er 
Handverletzungen wurde später eine Innenohrschwe:hori.-g­
keit infolge eines Knalltraumas festgestellt . Bis Marz 
1975 war der Kläger arbeitsunfähig erkrankt und bezog 
Krankengeld. Ab März 1975 nahm er an ein7r ~on der Lan­
d~sversicherungsanstalt (LVA) Hessen bewilligten ber.uf­
hchen Rehabilitationsmaßnahme zur Umschulung zum Buro­
k~ufmann teil (geplante Dauer der Maßnahme 2~ Mon~te) · 
Ein vorzeitiger versuch im September 1976_ die Pr1;1f':1ng 
abzulegen scheiterte ebenso, wie die auf eigene Initia-
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tive versuchte Wiederholungsprüfung Mitte Juli 1978. Im 
Rahmen der Rehamaßnahme erhielt der Kläger bis Septem­
ber 1976 Übergangsgeld. seitdem ist er arbeitslos und 
war zunächst arbeitssuchend gemeldet . Inzwischen lebt 
er mit seiner Familie von der Sozialhilfe. 

Im Mai 1981 ergab eine arbeitsamtsärztliche Untersu­
chung, daß dem Kläger noch leichte körperliche Tätig­
keiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zugemutet wer­
den können. Im Februar 1982 stellte der Kläger einen 
Rentenantrag wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit. Der 
Sozialärztliche Dienst der LVA Hessen diagnostizierte 
im März 1982 beim Kläger: 

1. Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäulensyndrom bei 
beginnender degenerativer Verschleißerkrankung 
(Spondylose, Osteochondrose), mit Reizung der 
Schultergelenkmanschette rechts, ohne wesentliche 
neurologische Ausfälle 

2. Funktionsminderung beider Hände links mehr als 
rechts nach Verlust der Finger 1 und 3 links sowie 
des Mittelhandstrahles 1 und 2 links und des rechten 
Daumengliedes (Knallkörperverletzung 1974) 

3. Leberzellschaden geringen Grades mit 
Fettstoffwechselstörung 

4. Diabetes mellitus 
5. Schwerhörigkeit links mehr als rechts 

(Hochtonschallempfindungsstörung) 
6. Sehschwäche links mehr als rechts mit Einschränkung 

des räumlichen Sehens. 

Nach der Beurteilung des Arztes war der Kläger nicht 
mehr fähig, in seinem erlernten Beruf als Elektroin­
stallateur tätig zu sein. zusalUl'llenfassend hielt er ihn 
aber noch für fähig, leichte körperliche Tätigkeiten, 
auch verbunden mit Schreibarbeiten, im Sitzen, Gehen 
und Stehen vollschichtig zu verrichten, ohne Forderung 
an die Haltefunktion der linken Hand und ohne Anforde­
rungen an das räumliche Sehvermögen sowie an das Hör­
vermögen. Ausgeschlossen sein sollten auch Über-Kopfar­
beiten und häufiges Bücken. Als Bürokaufmann nach Um­
schulung und als Pförtner und Bote hielt der Arzt den 
Kläger für einsetzbar . 

Unter Berufung auf diese Diagnose lehnte die LVA Hessen 
den Rentenantrag mit der Begründung ab, daß dem Kläger 
noch leichte Arbeiten mit Einschränkungen z.B. als 
Pförtner oder Bote vollschichtig zugemutet werden könn­
ten. Gegen diesen ablehnenden Bescheid hat der Versi­
cherte beim Sozialgericht im September 1982 geklagt mit 
dem Hinweis, daß er zu keinerlei Berufstätigkeit mehr 
in der Lage sei. 

In der Entscheidung des Sozialgerichts wird betont, daß 
im Falle von Berufsunfähigkeit nach§ 1246 Abs. 2 RVO 
ein Versicherter grundsätzlich nur auf solche Tätigkei­
ten verwiesen werden kann, für die er mit Erfolg umge-
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schult werden kann. Dies ist im vorliegenden Beispiel 
nicht der Fall. Nach dem geltenden Stufenschema ist bei 
dem Kläger von dem Leitberuf des Facharbeiters mit ab­
geschlossener, anerkannter Ausbildung auszugehen. Er 
ist demnach grundsätzlich nur auf auf sonstige Ausbil­
dungsberufe verweisbar. Ausnahmsweise können ihm einfa­
che ungelernte Tätigkeiten zugemutet werden, allerdings 
nur dann, wenn diese durch benannte, qualifizierte Tä­
tigkeitsmerkmale aus der Gruppe der übrigen ungelernten 
Tätigkeiten herausgehoben sind. 

Aufgrund des vorliegenden Leistungsvermögens des Klä­
gers kommt er für qualifiziertere Bürotätigkeiten nicht 
mehr in Betracht. Dabei wird die Frage, inwieweit eine 
solche Tätigkeit wegen ihrer geringen tarifvertragli­
chen Eingruppierung (BAT IX) dem Kläger überhaupt so­
zial zumutbar sind, nicht näher erörtert. 

Auch eine Verweisung auf eine sogenannte "gehobene" 
Pförtnertätigkeit (Tätigkeitsmerkmale: regelmäßige Ver­
mittlung von Ferngesprächen (auch ins Ausland), Abwick­
lung eines größeren Besucherverkehrs mit der Zuteilung 
zu Fachabteilungen einer Behörde oder sonstigen Insti­
tutionen) entfällt, da derartige Tätigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt nicht in nennenswertem Umfang vorhanden 
sind. Andere in ausreichender Zahl vorhandene Pförtner­
stellen, erfüllen die zusätzlichen Merkmale wiederum 
nicht, weshalb der Kläger hierauf auch nicht verweisbar 
ist. Nach dem Urteil des Sozialgerichts ist der Kläger 
somit als berufsunfähig anzusehen. 

Fallbeispiel II 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung 1987 ist der Klä­
ger 56 Jahre alt. Von 1945 bis 1948 hat er eine Lehre 
als Gärtner durchlaufen und mit der Gärtnergehilfenprü­
fung abgeschlossen. Er war danach als Bauhilfsarbeiter, 
Verputzer und - von 1963 bis 1970 - bei der Deutschen 
Bundesbahn als Schweißer beschäftigt. Seit L April 
1970 ist er im erlernten Beruf als Gärtner beim Garten­
amt der Stadt L. tätig. Zuletzt war er Vorarbeiter in 
der Tarifgruppe I HLT, BMT-G eingruppiert. 

Ein erster Rentenantrag im Jahr 1982 wurde abgelehnt. 
Im Oktober 1984 stellte der Kläger erneut einen diesbe­
züglichen Antrag. Die daraufhin erfolgte Untersuchung 
des Sozialärztlichen Dienstes ergab folgende gesund­
heitliche Einschränkungen des Leistungsvermögens: 

1. Fehlhaltung und Verschleißbefunde der Wirbelsäule 
2. Beginnende Verschleißbefunde der Hüft- und Kniege 

lenke; 
3. Erhebliches Übergewicht 
4. Zustand bei Minderdurchblutung der Herzkranzgefäße 
5. Belastungs-Bluthochdruck 
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6. Zuckerkrankheit 
7. Fettstoffwechselstörung 
8. Harnsäurestoffwechselstörung 
9. Fettleber 
10. zustand nach Achselvenenblutgerinsel links 

beeinträchtigt. 

Nach der Beurteilung des Arztes ist der Kläger zwar 
nicht mehr in der Lage in seinem hauptsächlich ausgeüb­
ten Beruf als Gärtner tätig zu sein. Es sind ihm aber 
noch leichte Arbeiten - mit Einschränkungen - voll­
schichtig zumutbar. Unter Verweis auf diesen Befund 
lehnte die LVA Hessen den Rentenantrag ab mit dem Hin­
weis, der Kläger sei noch in der Lage, z.B . als Lager­
verwalter und Warenprüfer tätig zu sein sowie leichte 
Gärtnerarbeiten in dem fortbestehenden Beschäftigungs­
verhältnis zu verrichten. Gegen diesen Bescheid legte 
der Kläger am 1. April 1985 Widerspruch ein. Dieser 
wurde am 20 . August 1985 abgewiesen mit der Begründung, 
der Kläger müsse sich auf Tätigkeiten als Lagerverwal­
ter oder Fachverkäufer in Sämereien oder Großhandlungen 
für Gartenbedarfsartikel verweisen lassen. 

Die Klage gegen diesen Bescheid erfolgt am 12. Septem­
ber 1985 beim Sozialgericht Wiesbaden. Von diesem wird 
Beweis erhoben durch Beiziehung von medizinischen Ent­
lassungs- und Befundberichten über eine Krankenhausbe­
handlung im Januar 1984, eines Orthopäden vom 9. Dezem­
ber 1985, eines Allgemeinmediziners vom 20. Januar 1986 
und eines Klinikberichtes mit einer Myocard-Szintigra­
phie vom 23. Januar 1986. Darüber hinaus wurde ein in­
ternistisches Sachverständigengutachten (5. Februar 
1986) veranlaßt sowie weiterer Beweis durch Beiziehung 
eines Entlassungsberichtes einer orthopädischen Klinik 
(vom 20. Oktober 1986) erhoben. Schließlich wurde be­
rufskundliche Auskunft beim Präsidenten des Landesar­
beitsamtes Hessen eingeholt. Hiernach kommen für den 
Kläger vom Berufsbild des Gärtners ausgehend keine be­
rufsnahen Tätigkeiten mehr in Betracht. Der Kläger 
könne noch als Mitarbeiter in der Poststelle eines Be­
triebes oder einer Behörde, als Pförtner oder Warensor­
tierer tätig sein. Nach den im Verwaltungs- und Klage­
verfahren durchgeführten ärztlichen Untersuchungen und 
Begutachtungen ist das Leistungsvermögen des Klägers 
eingeschränkt durch: 

1. Diabetes mellitus 
2. eine kleine Infarktnarbe an der Herzspitze und 

zeitweilige funktionelle Kreislauflabilität 
3. Schmerzen der linken vorderen Thoraxpartie und am 

linken Arm, die wahrscheinlich auf ein dorsales 
Nervenwurzelreizsyndrom zurückzuführen sind 

4. Abgelaufene tiefe Armvenenthrombose links 
5. Ausgeprägtes degeneratives Wirbelsäulensyndrom mit 

deutlichen Funktionseinschränkungen 
6. Coxarthrose beiderseits (Hüftgelenksverschleiß). 
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~n der_Ge~amtwürdigung des vom Sozialgericht bestellten 
internistischen Gutachtens hält der sozialmedizinische 
Sachverständige den Kläger zur ganztägigen Verrichtung 
nur noch leichter körperlicher Arbeiten - mit weiteren 
Einschränkungen - in der Lage. Tätigkeiten als Gärtner, 
Lagerverwalter oder Fachverkäufer in Sämereien oder 
Großhandlungen für Gartenbedarfsartikel kann der Kläger 
aufgrund des verbliebenen Leistungsvermögens nicht mehr 
ausüben. 

Die Kammer des Sozialgerichts folgt im Ergebnis diesem 
Gutachten. Danach ist das Leistungsvermögen des Klägers 
auf weniger als die Hälfte desjenigen eines körperlich 
und geistig gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbil­
dung und gleichwertigen Kenntnissen herabgesunken. Auf­
grund seiner Ausbildung (Leitberuf des Facharbeiters 
mit anerkannter staatlicher Ausbildung) ist der Kläger 
nur auf andere Facharbeitertätigkeiten verweisbar sowie 
auf Tätigkeiten in sonstigen Ausbildungsberufen. Aus­
nahmsweise kommt eine Verweisung auf ungelernte Tätig­
keiten in Betracht, allerdings nur dann, wenn diese 
durch qualifizierende (auch tarifvertraglich benannte) 
Merkmale aus dem Kreis der einfachsten, ungelernten Tä­
tigkeiten herausgehoben sind. 

Nach den Untersuchungen des Sozialärztlichen Dienstes 
der LVA Hessen steht fest, daß der Kläger eine Be­
rufstätigkeit als Gärtner nicht mehr verrichten kann. 
Nach Auskunft des Landesarbeitsamtes scheiden berufs­
nahe Tätigkeiten aus. Die von der LVA Hessen genannten 
Tätigkeiten als Lagerverwalter oder Fachverkäufer in 
Sämereien bzw. Großhandlungen für Gartenbedarfsartikel 
kann der Kläger aus gesundheitlichen Gründen (gemäß dem 
internistischen Gutachten) nicht mehr verrichten. Die 
vom Landesarbeitsamt vorgeschlagenen Verrichtungen als 
Mitarbeiter in der Poststelle eines Betriebes oder ei­
ner Behörde, als Pförtner und/oder Warensortierer stel­
len einfachste ungelernte Tätigkeiten dar, die dem Klä­
ger als qualifizierten Facharbeiter nicht zumutbar 
sind. Nach dem urteil des Sozialgerichts ist der Kläger 
somit als berufsunfähig anzusehen. 

Fallbeispiel III 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Jahr 1988 ist 
der Kläger 54 Jahre alt. Er hat eine Ausbildung als 
Schuhmacher erhalten und im Jahr 1952 die Prüfung abge­
legt. Im erlernten Beruf arbeitete er bis 1973. Danach 
war er bis Juli 1978 abwechselnd als Bauhelfer, Maur er, 
Fabrikarbeiter Fliesenleger und Maschinist tätig. Ab 
August 1978 wa~ er zunächst arbeitsunfähig erkrankt und 
von 1980 bis 1983 arbeitslos. Ein erster Rentenantrag 
im August 1980 wurde abgewiesen. Der Widerspr1;1ch blieb 
erfolglos, nachdem im Widerspruchsverfahren e~n o:tho­
pädisches Gutachten eingeholt worden war. Die hierzu 
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erhobene Klage beim Sozialgericht nahm der Kläger zum 
Termin am 9. August 1983 zurück. 

Ab September 1983 war der Kläger bei einer Schnellbe­
sohlfirma in verschiedenen Warenhäusern im Raum Frank­
furt/M tätig. Diese Firma ist in der Handwerksrolle 
eingetragen und beschäftigt dementsprechend auch Schuh­
machermeister . Im übrigen werden gelernte Schuhmacher 
und Anlernkräfte beschäftigt. Nach Angaben dieser Firma 
dauert ein solcher Anlernprozeß ca. 6 Monate. Nach An­
gaben des Klägers wurde dieser nur kurz eingearbeitet , 
wobei getestet wurde, ob er den erlernten Beruf noc h 
ausüben kann. Mit der Firma wurde ein Stundenlohn von 
DM 10,50 vereinbart, der im Sommer 1987 auf DM 11, 50 
angehoben wurde. Hinzu kamen Prämien, mit denen der 
Kläger sein Einkommen bis zu einer Höhe von ca. DM 
13,50 je stunde erhöhen konnte. Anfangs arbeitete der 
Kläger als Aushilfe 25 stunden je Woche, danach länger, 
um sein Einkommen zu erhöhen . Am 8. Januar 1988 wurde 
ihm gekündigt. 

Der im Januar 1986 gestellte zweite Rentenantrag wurde 
mit Bescheid vom Mai 1986 mit der Begründung abgelehnt , 
die Erwerbsfähigkeit des Klägers sei zwar durch anlage­
bedingte umformende Veränderungen der Kniegelenke, Um­
bau- und Verschleißveränderungen der Wirbelsäule sowie 
degenerative Veränderungen am rechten Ellenbogen einge­
schränkt, der Kläger könne aber die zuletzt ausgeübte 
Tätigkeit (hier noch bezogen auf die vorn Kläger aus ­
geübte Wochenarbeitszeit von 25 Stunden) fortfübren . 

Demgegenüber macht der Kläger mit Klage vom Juni 1986 
geltend, daß er den erlernten und zuletzt ausgeübten 
Facharbeiterberuf nicht weiter verrichten und auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt allenfalls halbschichtige Tä­
tigkeiten im Sitzen und ohne körperliche Beanspruchung 
ausüben kann . 

Von der Kammer des Sozialgerichts wird Beweis erhoben 
durch Beiziehung ärztlicher Befund- und Entlassungsbe­
richte. Ebenso wird ein orthopädisches Sachverständi­
gen-Gutachten angefordert. Danach wird der Kläger f ür 
fähig gehalten, ohne die Gefahr einer Ge sundheitsschä­
digung Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmark t ganz­
tägig auszufübren. Diese Tätigkeiten s ollen im Sitzen 
und Umhergehen, nicht im Stehe n, ohne Zwangshaltungen, 
ohne Heben und Tragen von schweren Gegen s tände n und 
ohne häufiges Bücken sowie in warmen Räumen ausgeübt 
werden können. Beschäftigungen auf Leitern und Gerüste n 
werden durch das Gutachten ausgeschlosse n. 

Darüber hinaus wurde sowohl Arbeitgeberauskunft als 
auch berufskundliche Auskunft beim Landes arbeitsamt 
eingeholt . In dessen Stellungnahme (vom Mai 1987) wird 
ausgeführt, daß der Kläger den erlernten Beruf eines 
Schuhmachers aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
ausüben könne, weil diese Tätigke i t heutzuta ge überwie-
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gend im Stehen verrichtet wird. Als mögliche Verwei­
sungstätigkeiten werden Beschäftigungen als Montierer 
in der Metall- oder Elektrogeräteindustrie, als Waren­
aufmacher/ Versandfertigmacher und als Kontrolleur, Wa­
renprüfer, Endproduktprüfer in der Metallwaren- oder 
Elektroindustrie vorgeschlagen. 

Nach den im Verwaltungsverfahren und Gerichtsverfahren 
durchgeführten ärztlichen Untersuchungen und Begutach­
tungen ist das Leistungsvermögen des Klägers vor allem 
eingeschränkt durtjl: 

1. Epicondylitis humeri lateralis und medialis beider 
seits (Entzündung der Oberarmknochenenden) 

2. Drehskoliose (Verbiegung der Wirbelsäule) 
3. Generalisierte Spondylosis deformans (Verschleiß der 

Wirbelkörper) der Brustwirbelsäule 
4. Lumbalsyndrom bei Spondylarthrosis deformans 

(Gelenkerkrankung) der unteren Lendenwirbelsäule 
5. Leichte Gonarthrosis (Kniegelenkserkrankung) 

beiderseits. 

Mit dieser Leistungseinschränkung wi?="d der Kläger für 
nicht mehr in der Lage befunden eine Tätigkeit als 
Schuhmacher auszuüben, ohne seine Gesundheit weiter zu 
gefährden. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten eines Schuh­
machers liegt heute bei Verrichtungen, die im Stehen an 
laufenden Maschinen ausgeübt werden. Für diese Tätig­
keiten ist der Kläger nach dem orthopädischen Sachver­
ständigen-Gutachten nicht mehr geeignet. Wenn die 
tatsächliche Beschäftigungslage für gelernte Schumacher 
heute dazu geführt hat, daß Schuhreparaturen im wesent­
lichen an laufenden Maschinen durchgeführt werden (und 
beispielsweise nur noch selten schwierige Näharbeiten 
oder gar Maßanfertigung von Schuhen anfallen), so kann 
dies als Folge technisch-ökonomischer Entwicklung und 
damit einhergehender Entqualifizierung der Arbeitskraft 
nicht zu Lasten der Versicherten gehen. 

Das Sozialgericht erkennt die Facharbeiterschaft des 
Versicherten darüber hinaus auch dahingehend an, daß 
der Kläger bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit ein 
Entgelt erhalten hat, das dem für Schuhmachergesellen 
nach dem Lohntarifvertrag für das Schuhmacherhandwerk 
aus dem Jahr 1983 nahezu entspricht. Da eine tatsächli­
che Eingruppierung in Ermangelung einer Tarifbindung 
des Arbeitgebers beim Kläger nicht in Betracht kommt, 
ist der tarifüblichen Entlohnung die Indizwirkung 
beizumessen, die in der Rechtsprechung der Sozialge­
richte üblicherweise der tariflichen Eingruppierung zu­
geschrieben wird. 

Aufgrund der Facharbeiterschaft des Klägers sind ihm 
die vom Landesarbeitsamt vorgeschlagenen Tätigkeiten 
nicht zumutbar, da diese nicht durch qualitative Merk­
male aus der Gruppe der einfachsten ungelernten Tätig-
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keiten herausragen. Dem Kläger wird die Berufsunfähig­
keit zuerkannt. 

Fallbeispiel IV 

zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung ist der Kläger 54 
Jahre alt . Er hat von 1945 bis 1947 den Beruf eines 
Zimmermanns erlernt, ohne eine erfolgreiche Gesellen­
prüfung belegen zu können. Danach war ~r ~is 1981 ~ei 
verschiedenen Arbeitgebern fast ausschließlich als Zim­
mermann tätig. Im letzten Beschäftigungsverhältnis von 
September 1978 bis Oktober 1981 war der Kläger als Zim­
merer-Vorarbeiter tätig und in die Gruppe 2 des Bundes­
rahmenvertrages für die gewerblichen Arbeitnehmer des 
Baugewerbes eingruppiert. Er arbeitete in der Gruppe 
eines Werkpoliers und übernahm bei dessen Abwesenheit 
die Vertretung. Seit Mitte der 50er und vermehrt seit 
Mitte der 60er Jahre litt der Kläger unter Schmerzen im 
Bereich der Wirbelsäule. Diese Beschwerden verstärkten 
sich 1981 erneut; Kniegelenksbeschwerden traten hinzu. 
Ab September 1981 bis zum März 1983 war der Kläger ar­
beitsunfähig erkrankt. Ab dem 7. März bezog er Arbeits­
losengeld. Seither lebt er nach seinen Angaben von Ar­
beitslosenhilfe in Höhe von zuletzt rund DM 800.- mo­
natlich. 

Aus einem stationären Heilverfahren im März und April 
1981 wurde er als weiterhin arbeitsunfähig entlassen. 
Eine arbeitsamtsärztliche Untersuchung im Mai 1982 er­
gab, daß der Kläger noch für leichte körperliche Arbei­
ten im Sitzen vollschichtig einsatzfähig sei, unter 
Ausschluß ungünstiger Körperhaltungen, schweren Hebens 
und der Exposition von Nässe und Witterungseinflüßen. 
Der Antrag auf eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme 
wurde daraufhin abgelehnt. Eine Rentenantragstellung 
auf BU/EU erfolgte am 15. Juni 1982. 

Diese wurde im Oktober 1982 abgelehnt. Der Sozialärzt­
liche Dienst diagnostizierte beim Kläger eine ausge­
prägte Coxarthrose rechts sowie Verschleißerscheinungen 
der Hals- und der Brustwirbelsäule. Der Kl.äger ist zwar 
nicht mehr in der Lage als Zimmermann zu arbeiten, wohl 
aber in der Lage körperlich leichte Arbeiten im Sitzen 
vollschichtig zu verrichten, ohne Klettern, steigen, 
Absturzgefahr, Heben, Tragen und Bewegen von Lasten so­
wie unter Ausschluß einer Exposition von Kälte und 
Nässe. 

Auf den hiergegen erhobenen Widerspruch des Klägers 
wurde vom Rentenversicherungsträger eine erneute fa­
chorthopädische Begutachtung veranlaßt. Dieses Gutach­
ten enthielt keine Äußerungen zum Leistungsvermögen des 
Klägers. Der Widerspruch wurde am 18. November 1983 ab­
gelehnt. 
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Die Klage erfolgte am 19. Dezember 1983. Während des 
Klageverfahrens befand sich der Kläger von Juni bis 
Juli 1984 in stationärer Behandlung in einer Orthopädi­
schen Klinik. Im Anschluß daran erfolgte eine weitere 
arbeitsamtsärztliche Untersuchung. Nach dem Arztbericht 
wurde der Kläger für nur mehr halb- bis untervoll­
schichtig (täglich 6 Stunden) für leichte körperliche 
Arbeiten im Sitzen für fähig befunden. Auszuschließen 
waren danach Arbeiten unter Zeitdruck, in Nässe, Kälte, 
Zugluft und bei Temperaturschwankungen sowie Hitze. Dem 
Kläger war ein Heben und Tragen von Lasten über 5 kg, 
ein Arbeiten unter Verletzungsgefahr mit häufigem Büc­
ken und i n Zwangshaltungen nicht mehr zumutbar. 

Das Sozialgericht hat Beweis erhoben durch Einholung 
eines medizinischen Sachverständigen-Gutachtens beim 
Arzt der Orthopädischen Klinik. Im Ergebnis hielt die­
ser den Kläger ohne die Gefahr einer Gesundheitsschädi­
gung eine leichte bis mittelschwere Arbeit halb- bis 
untervollschichtig (d . h. bis zu 6 stunden täglich) noch 
für zumutbar. Zu v ermeiden seien Arbeiten im Akkord, 
Über-Kopf, im Knien, auf Leitern und Gerüsten sowie ein 
häufiges Bücken und ein Arbeiten mit Verletzungsgefahr 
an Maschi nen. Vermieden werden sollte auch die Exposi­
tion von Hitze, Kälte und Zugluft sowie das Heben und 
Tragen schwerer Lasten. 

Der Sachverständige hat diese Beurteilung des Gesund­
heitszustandes auf den Juni 1982 datiert. Die Kammer 
des Sozialgerichts stützt sich bei ihrer Entscheidung 
auf dieses Gutachten . Von allen den Kläger in den letz­
ten 3 Jahren behandelnden und begutachtenden Ärzten hat 
der Sac hverständige insgesamt am ausführlichsten (und 
zeitlich längstens) Gelegenheit gehabt, den Kläger zu 
beobachten und zu untersuchen. 

Der Einwand des Rentenversicherungsträgers (Beklagte), 
daß ein untervollschichtiges Einsatzvermögen für mit­
telschwere Arbeiten zur Folge haben müsse, daß leichte 
Arbeiten vollschichtig verrichtet werden können, greift 
nach Überzeugung der Kammer nicht durch. Eine solche 
Argumentation liefe darauf hinaus, die Leistungbewer­
tung in eine Rechenformel umzuwandeln. 

Im Urteil der Kammer des Sozialgerichts ist beim Kläger 
die Tätigkeit als Bau-Vorarbeiter (Berufsgruppe II des 
Anhangs zum BRTV Bau) als Ausgangsberuf festzulegen . 
Unerheblich ist, daß er einen Gesellenbrief für die 
Zimmermannsausbildung nicht vorlegen kann. Eine formale 
Berufsausbildung bezeichnet auch nach der Rechtspre­
chung des Bundessozialgerichts ausschließlich den Weg, 
auf dem Fertigkeiten und Wissen erworben werden können. 
Der Kläger hat die entsprechenden Kenntnisse und Fer­
tigkeiten durch seine langjährige berufliche Tätigkeit 
erworben, was durch seine tarifliche Einstufung doku­
mentiert wird. Er ist danach in die Gruppe der beson­
ders qualifizierten Facha rbeiter einzuordnen und dem-

-
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nach lediglich auf andere Facharbeitertätigkeiten ver­
weisbar. 

Im stufenschema der Bundesrahmentarifvertrages, in dem 
eine hierarchische Stufung der Tätigkeiten differen­
ziert formuliert ist, kann der_ Kläger a~lenfalls auf 
die Berufsgruppe V {Baufacharbeiter) verwiesen werden. 
Die von der Beklagten im Widerspruchsverfahren gen~nn­
ten Verweisungstätigkeiten {Kontrolleur,. Ware~prufer 
oder Endprodukteprüfer in der Holzwarenindustrie und 
Holzgerätefertigung) sind dem Kläger nicht .. z1:1111ut~ar. 
Die in der Gruppe V des BRTV genannten Tatigkeiten 
(z.B. Baustellenmagaziner) kann der Kläger aber aus ge­
sundheitlichen Gründen nicht ausführen. 

Der Kläger ist als berufsunfähig anzusehen; der Vers~­
cherungsfall ist am l. Juli 1982 eingetreten. Der Kla­
ger hat Anspruch auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, 
dies allerdings nur auf Zeit, da er nach sechs Jahren, 
vom Eintritt des Versicherungsfalles an, das 60. Le­
bensjahr nicht vollendet haben wird {vgl § 1276 Abs. 3 
RVO). 

Diskussion: 
Es wurden vier Fallbeispiele für die Beurteilung des An­

spruchs auf Rente wegen Berufsunfähigkeit dargestellt. In 
allen Fällen hat in erster Linie der erlernte Beruf den 
Ausschlag für die Rentenbewilligung gegeben. Die Erwerbsun­
fähigkeit wird {mit Ausnahme im Fallbeispiel IV - EU-Rente 
auf Zeit) ausgeschlossen, da die Betroffenen - wenn auch 
mit Einschränkungen - auf dem Arbeitsmarkt vollschichtig 
einsatzfähig sind. Je nach Einzelfall werden sehr unter­
schiedliche Konstellationen des Frühinvalidisierungsprozes­
ses deutlich. 

Im Fall I hat der Kläger 21 Jahre lang bis zu seinem vier­
zigsten Lebensjahr den Beruf eines Elektroinstallateurs ge­
lernt und ausgeübt. Infolge seiner erlittenen Verletzungen 
im Januar 1974 war er rund 1 1/4 Jahr arbeitsunfähig er­
krankt und bezog Krankengeld. Im Rahmen der daran anschlie­
ßenden beru!lichen Rehabilitationsmaßnahme bezog er rund 1 
1/2 Jahre Übergangsgeld. Die Umschulungsmaßnahme auf einen 
andere.n Beruf scheiterte. Seit September 1976 bis zur Ren­
tenantragstellung im Jahr 1982 bezog der Betroffene Ar­
beitslosengeld und später Sozialhilfe. zum Zeitpunkt der 
Rentenantragstellung ist er etwa 47 Jahre alt. Der Renten­
antrag wird abgelehnt. Nach weiteren drei Jahren des Klage­
verfahrens wird im November 1985 die Berufsunfähigkeit an­
erkannt. Die Rente ist ab März 1982 zu zahlen. Das Beson-
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dere an diesem Fall ist, daß die Minderung der Leistungsfä­
higkeit durch ein plötzliches Ereignis e·ingetreten ist. Die 
Problemlage des Betroffenen ist seit seinen erlittenen Ver­
letzungen durch einen insgesamt elf Jahre dauernden erheb­
lichen sozialen Abstieg gekennzeichnet. Dieser Umstand ist 
sowohl für den Rentenversicherungsträger als auch für die . 
Rechtsprechung unerheblich. Dies gilt auch hinsichtlich der 
Bewertung der Eigeninitiative des Betroffenen zu einer Wie­
derholungsprüfung der Umschulungsmaßnahme. Trotz der fast 
neun Jahre andauernden Arbeitslosigkeit erscheint der Klä­
ger vollschichtig auf den Arbeitsmarkt verweisbar. Aus der 
Sicht der Rentenversicherungsträger handelt es sich demnach 
um ein reines Arbeitsmarktrisiko. Entscheidend für die Be­
rufsunfähigkeit ist nur das Kriterium der Zumutbarkeit. 

Im zweiten Fallbeispiel steht der Betroffene noch in einem 
Beschäftigungsverhältnis. Nach Abschluß der Berufsausbil­
dung als Gärtnergehilfe hat er rund 22 Jahre berufsfremde 
un- und angelernten Tätigkeiten ausgeübt. Erst ab seinem 
vierzigsten Lebensjahr arbeitet er wieder im erlernten Be­
ruf. Im Alter von 51 bzw. 53 Jahren stellt er wiederholt 
den Rentenantrag. Sowohl die medizinische Begutachtung 
durch den Sozialmedizinischen Dienst als auch die zusätzli­
chen im späteren Klageverfahren zum Beweis eingeholten 
Arztbriefe und das internistische Gutachten belegen, daß er 
als Gärtner nicht mehr arbeiten kann, aber - mit Einschrän­
kungen - auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig 
verweisbar ist. Da er aufgrund seines Gesundheitszustandes 
seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, berufsnahe Tätigkei­
ten nicht vorhanden sind und ihm andere Tätigkeiten nicht 
zumutbar sind, wird ihm die Berufsunfähigkeit zuerkannt. 
Dieses Fallbeispiel macht u. a. den Zusammenhang zwischen 
Arbeits- und Gesundheitsbiographie eines Versicherten deut­
lich. Dieser hat seinen gelernten Beruf über einen langen 
Zeitraum nicht ausgeübt und stattdessen überwiegend un- und 
angelernte Tätigkeiten ausgeführt. Er war dabei deutlich 
höheren körperlichen Belastungen ausgesetzt, als dies im 
Falle einer berufsbezogenen Tätigkeit der Fall gewesen 
wäre. Mit dem vierzigsten Lebensjahr kehrt er in seinen ur­
sprünglichen Beruf zurück und arbeitet darin rund zwölf 
Jahre. Sein Leistungsvermögen zum Zeitpunkt der Rentenan­
tragstellung ist vor allem aufgrund von Verschleißerkran­
kungen erheblich gemindert. Die Möglichkeit, daß derartige 
Verschleißerscheinungen auf Belastungen zurückzuführen 
sind, denen der Betroffene zu einer Zeit ausgesetzt war, in 
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der er als Bauhilfsarbeiter, Verputzer bzw. Schweißer tätig 
war, hat bei der Rentenanerkennung keinerlei Bedeutung. 

Das dritte Fallbeispiel illustriert ebenfalls die Bedeutung 
der Arbeitsbiographie bei der Anerkennung einer BU-Rente. 
Auch in diesem Fall besteht zum Zeitpunkt der Klage ein Be­
schäftigungsverhältnis. Der Kläger hat rund 21 Jahre den 
von ihm erlernten Beruf eines Schuhmachers ausgeübt. Daran 
anschließend hat er fünf Jahre lang überwiegend un- und an­
gelernte Tätigkeiten verrichtet. Nach einer etwa zweijähri­
gen Arbeitsunfähigkeitsdauer stellte der Versicherte einen 
Rentenantrag, der abgelehnt wurde. Er war danach insgesamt 
drei Jahre arbeitslos. Eine daran anschließende Tätigkeit 
in seinem erlernten Beruf übte er insgesamt über knapp fünf 
Jahre hinweg aus. Innerhalb dieser Beschäftigungszeit 
stellte er nach knapp drei Jahren erneut den Rentenantrag, 
der im Klageverfahren aufgrund der Facharbeiteranerkennung 
(unter Berücksichtigung der tariflichen Eingruppierung) 
schließlich bewilligt wurde. Dieses Fallbeispiel macht das 
Problem des Strukturwandels beruflicher Tätigkeiten deut­
lich. Die Veränderung des Anforderungsprofiles und die da­
mit einhergehende Entqualifizierung des Berufes, hier eines 
Schuhmachers, zeigt, daß ein vor dreißig Jahren erlernter 
Beruf und die damit in Verbindung stehenden Tätigkeitsmerk­
male nicht ohne weiteres mit Maßstäben, die hinter dersel­
ben Berufsbezeichnung heute stehen, zu messen ist. Im vor­
liegenden Sozialgerichtsurteil wird dies erkannt und fest­
gestellt, daß dieser Wandel allerdings nicht zu Lasten des 
Klägers gehen kann. 

Im vierten Fallbeispiel wird der Zusammenhang der Arbeits­
und Gesundheitsbiographie ebenfalls deutlich. Der Kläger 
übt fast kontinuierlich rund 42 Jahre lang den Bauberuf ei­
nes Zimmermanns aus. Dieser Beruf ist mit hohen körperli­
chen Anstrengungen und Belastungen verbunden. Die Arbeits­
biographie weist dabei durchaus einen beruflichen Aufstieg 
aus, obwohl er den ausgeübten und erlernten Beruf nicht mit 
einer Gesellenprüfung abgeschlossen hat. Im Jahr 1981, der 
Betroffene ist zu diesem Zeitpunkt etwa 50 Jahre alt, 
bricht die Arbeitsbiographie ab. Nach einer 1 1/2jährigen 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bezieht er für ein knappes Jahr 
Arbeitslosengeld und bis zur Rentenbewilligung Arbeitslo­
senhilfe. 
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Seine Gesundheitsbiographie ist durch bereits früh einset­
zende Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und des Bewe­
gungsapparates gekennzeichnet. Bei dem im Jahr 1981 durch­
geführten stationären Heilverfahren werden zum Teil erheb­
liche Verschleißerscheinungen der Hüftgelenke und der Wir­
belsäule festgestellt . Im Jahr 1984 wird eine Schul terge­
lenksarthrose diagnostiziert. Allein diese Verschleißer­
krankungen führen zu der gesundheitlichen Leistungsein­
schränkung, die die Berufsunfähigkeit schließlich begrün­
den. Hinsichtlich der Rechtsprechungspraxis macht das Bei­
spiel auch die Bedeutung von Tarifverträgen für die Verwei­
sungsproblematik deutlich. Im Unterschied zu den vorange­
gangenen Fällen wird aufgrund der zeitlichen Einschränkung 
der Leistungsfähigkeit des Klägers auch eine Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit auf Zeit zuerkannt. Das Fallbeispiel 
leitet damit über zu dem folgenden Sachverhalt der Renten 
wegen Erwerbsunfähigkeit. 

5,3.2 Streitfälle zur Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

Zur besseren Übersicht haben wir versucht, die folgenden 
Fallbeispiele insgesamt fünf Gruppen zuzuordnen. Wir sind 
dabei rein pragmatischen Ordnungskriterien gefolgt, wobei 
teilweise Überschneidungen möglich sind. 

Zu einer Gruppe haben wir diejenigen Fälle zusammengefaßt, 
die sich zum Zeitpunkt der Rentenantragstellung unmittelbar 
zuvor noch in einem Beschäftigungsverhältnis befanden 
(Fallbeispiel V und VI). Eine zweite Gruppe bilden Fälle, 
die bereits aus dem Versicherungssystem gefallen sind und 
als Sozialhilfeempfänger die EU-Rente beantragen 
(Fallbeispiel VII und VIII). Die dritte Gruppe umfaßt be­
sondere Berufsgruppen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung 
keine Versicherungsbeiträge entrichtet haben (Fallbeispiel 
IX bis XIII). Der weitaus größte Teil unserer Beispiele be­
schreibt Fälle, die aus teilweise länger andauernder Ar­
beitslosigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit heraus den Rentenan­
trag gestellt haben. wir haben diese, je nach medizinischem 
Befund, zwei Gruppen ( internistisch/orthopädisch bzw. 
psychiatrisch) zugeordnet (Fallbeispiel XIV bis XVII bzw. 
XVIII bis XXIII) . Zum Abschluß wird ein Fall dargestellt, 
bei dem zusätzlich zum medizinischen Befund bzw. der Ar­
beitsmarktlage, das Alter des Rentenantragstellers bei der 
Rentenbewilligung berücksichtigt wird (Fallbeispiel XXIV). 
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Fallbeispiel V 

zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Dezember ~985 
ist der Kläger 59 Jahre alt. Er hat den Beruf eines 
Polsterers und Sattlers erlernt sowie von 1940 bis 1943 
in diesem Beruf gearbeitet. Nach Kriegsende war er von 
194 7 bis 1982 als Verputz er tätig . Im Mai 1985 hat er, 
nachdem er aus der Krankenkasse ausgesteuert worden 
ist bei einer Reinigungsfirma eine Hilfsarbeitertätig­
keit aufgenommen . Er ist im Oktober 1985 krankheitsbe­
dingt entlassen worden. Im September 1982 hat er den 
Rentenantrag gestellt. 

Eine Untersuchung beim Sozialärztlichen Dienst ergab 
folgende Diagnosen: 

1. Coxarthrose beiderseits bei schon deutlicher 
Protrusio acetabuli (pathol. Vorwölbung des 
Pfannenbodens ins kleine Becken mit Einsinken des 
Hüftkopfs in die vertiefte Pfanne) 

2. Lendenwirbelsäulen-Syndrom bei degenerativen 
Veränderungen 

3. Beginnende Verschleißerscheinungen in beiden 
Kniegelenken 

4. Übergewicht 
5. Coronare Minderdurchblutung ohne Zeichen der 

Herzleistungsschwäche. 

Veranlaßt wurde darüber hinaus ein arbeitsamtsärztli­
ches psychologisches Gutachten, wonach beim Kläger eine 
eingeschränkte geistige Beweglichkeit und Umstellungs­
fähigkeit, die auf eine depressive Verstimmung und Zu­
kunftsängste zurückzuführen sind, vorliegen. 

Der Kläger wird demnach noch für fähig gehalten, voll­
schichtig leichte bis gelegentlich mittelschwere Arbei­
ten zu verrichten , die überwiegend im Sitzen, ohne häu­
figes Bücken, Klettern oder Steigen verrichtet werden 
können und die nicht mit Absturzgefahr verbunden sind. 
Die Durchführung von Arbeiten als Verputzer sind für 
ihn nicht mehr für möglich. Unter Hinweis auf das Rest­
leis!,ungsvermögen wurde der Antrag abgelehnt mit der 
Begrundung, der Kläger könne noch als Mechanikerhelfer, 
Pförtner, Warenprüfer oder Schaltmechaniker tätig sein. 
Dagegen hat der Kläger im November 1982 beim Sozialge­
richt Klage erhoben. 

Die entsprechenden Befundberichte wurden vom Gericht 
eingeholt sowie eine Auskunft der Firma in der der 
Kläger vom Mai 1985 tätig gewesen ist. D~rüber hinaus 
'«l;lrde Beweis erhoben durch ein fachorthopädisches und 
ein fachneurologisch-psychiatrisches Sachverständigen­
Gutachten. Im fachneurologischen sachverständigen-Gut­
achten wurde ein Wurzelreizsyndrom mit wurzelschädi-
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gungzeichen deutlich bei Sl (sakral), geringer im Be­
reich L4, L5 (lumbal) beiderseits festgestellt . Außer­
dem leidet der Kläger an einem Zervikalsyndrom mit aus­
strahlenden Schmerzen in den Armbereich sowie an chro­
nischen Gelenkschmerzen gerade im Kniebereich. Neben 
den Schmerzen in der rechten Schulter, die von einem 
Sturz im Juli des Jahres 1985 herrühren, hat der Sach­
verständige eine nicht unerhebliche Hirndurchblutungs­
störung mit pathologischen Reflexen der rechten Seite 
und Verlangsamung der Hirnstromtätigkeiten diagnosti­
ziert. 

Zusammen mit den im fachorthopädischen Sachverständi­
gen-Gutachten diagnostizierten Gesundheitsstörungen, 
die sich im ganz erheblichen Ausmaß auf das Leistungs­
vermögen des Klägers ausüben, ist er nach Ansicht der 
Kammer nicht mehr in der Lage, regelmäßig einer er­
werbsbringenden Tätigkeit nachzugehen. Allenfalls be­
sitzt er noch ein unterhalbschichtiges Arbeitsvermögen 
für leichte Arbeiten ohne besondere Anforderungen an 
die Konzentration und Merkfähigkeit oder Umstellungsfä­
higkeit. Die Arbeit darf nicht unter Zeitdruck oder in 
Nacht- oder Wechselschicht ausgeübt werden. Neben dem 
Erfordernis zur Einnahme wechselnder Körperhaltung und 
Ausübung von Tätigkeiten in klimatisch ausgeglichener 
Umgebung ist dem Kläger häufiges Heben, Bücken oder 
Tragen nicht mehr möglich. Daneben darf der Fußweg zur 
Arbeit 500 Meter nicht übersteigen. 

Der Leistungseinschätzung steht nicht entgegen, daß der 
Kläger aus wirtschaftlichen Gründen in der Zeit von Mai 
bis Oktober 1985 in einer Reinigungsfirma gearbeitet 
hat. Zum einen hat sein damaliger Arbeitgeber bestä­
tigt, daß die Arbeit dem Kläger nur vergönnungsweise 
angeboten wurde. Darüber hinaus haben die Gerichtssach­
verständigen in aller Eindeutigkeit darauf hingewiesen, 
daß die Ausübung auch dieser leichten Tätigkeit auf Ko­
sten der Gesundheit des Klägers geschehe. Im übrigen 
ist dem Kläger nach eigenen Angaben, an deren Richtig­
keit die Kammer keine Zweifel hatte, im Oktober 1985 
krankheitsbedingt gekündigt worden. Eine tatsächliche 
Beschäftigung steht nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts einem Rentenanspruch wegen 
Erwerbsunfähigkeit jedenfalls dann nicht entgegen, wenn 
die Arbeiten auf Kosten der Gesundheit ausgeführt 
werden. Der Kläger ist somit als erwerbsunfähig 
anzusehen. 

Fallbeispiel VI 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Dezember 19~5 
ist der Kläger fast 53 Jahre alt. Er hat den Beruf ei­
nes Wagners erlernt. Seit 1953 arbeitE:t er . als . Be­
triebsfachwerker (Abteilungsbote). Er ist mit einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 v.H. als Schwer-
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behinderter anerkannt.Der Rentenantrag wird im Juni 
1981 gestellt. Die Untersuchung durch den Sozialärztli­
chen Dienst ergab an Diagnosen: 

1. Gehbehinderung bei kontraktem Plattfuß links mit 
sprunggelenksfix~tion. links!. Beinlän~endef~zi t 

2. Endgradige Funkt1onse1nschrankung beider Huftgelenke 
bei Coxarthrose beiderseits 

3. Belastungs-Lendenwirbelsäulen-Syndrom bei 
Lendenwirbelsäulen-Fehlstatik 

4. varikosis linkes Bein (Krampfaderleiden). 

Das Leistungsvermögen wurde mit vollschichtiger Ein­
satzfähigkeit für leichte körperliche Arbeiten in wech­
selnder Körperhaltung angegeben. Das Bewegen schwerer 
Lasten sowie Arbeiten in körperlicher Zwangshaltung 
oder verbunden mit überwiegendem Gehen oder Stehen 
müßte vermieden werden. 

Gegen diesen Ablehnungsbescheid erfolgt der Wider­
spruch, der als Klage an das Sozialgericht im September 
1981 weitergeleitet wurde. Unter Berufung auf ein im 
Widerspruchsverfahren vorgelegtes Attest trägt der Klä­
ger vor, die bisherige sozialmedizinische Beurteilung 
werde seinen Gesundheitsstörungen nicht gerecht. Insbe­
sondere könne er den Weg zur Arbeit nicht bewältigen. 
Seine Auffassung sieht er durch die Dienstunfähigkeits­
beschreibung durch den Werksarzt der ihn beschäftigen­
den Firma bestätigt. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines 
schriftlichen fachorthopädischen Sachverständigen-Gut­
achtens und eines schriftlichen fachneurologischen 
Sachverständigen-Gutachtens . Auf Antrag des Klägers 
wurde ein weiteres fachorthopädisches Sachverständigen­
Gutachten eingeholt. Danach ist der Kläger seit 
Rentenantragstellung noch in der Lage, auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt im Sitzen oder Stehen leichte 
Arbeiten fortgesetzt vollschichtig zu verrichten. Der 
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie weist darüber 
hinaus ein Leistungsvermögen auch für mittelschwere 
Arbeiten unter wechselnder Körperhaltung nach. Der 
seitens des Klägers bestellte Gutachter hält Arbeiten 
im Freien oder untertemperierten Räumen sowie Arbeiten 
über Kopf dem Kläger für nicht mehr zumutbar. Damit 
steht zur Überzeugung der Kammer fest, daß der Kläger 
durch seine gesundheitlichen Einschränkungen, vor allem 
auf orthopädischem Fachgebiet, nicht an der 
vollschichtigen Verrichtung leichter bis mittelschwerer 
~rbeiten unter den beschriebenen Bedingungen gehindert 
1st. 

Die Kammer folgt insoweit den Sachverständigen-Gutach­
ten. Danach leidet der Kläger vor allem auf orthopädi­
sch~m Fachgebiet an leichten bis mässigen degenerativen 
Veranderungen des gesamten Achsensehnenskeletts mit 
entsprechenden Bewegungseinschränkungen der einzelnen 
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Wirbelsäulenabschnitte mit Muskelverspannungen und Be­
wegungsschmerzen. Neben einem Wirbelgleiten des s. Len­
denwirbels - ebenfalls mäßigen Grades - leidet der Klä­
ger an sekundärer schwerer Arthrose des oberen und un­
teren Sprunggelenkes als Folge des angeborenen Plattfu­
ßes, der zugleich eine Hammerzehenbildung am linken Fuß 
bedingt. Hinzu kommt eine mäßige Arthrose der Hüftge­
lenke und . besonders am linken Bein ein Krampfaderleiden 
mit Rückflußstörungen. Der orthopädische Gerichtssach­
verständige attestierte eine Überbetonung der Leiden 
seitens des Klägers. Die deshalb erforderliche fachneu­
rologisch-psychiatrische Zusatzuntersuchung hat erge­
ben, daß die Ursache des vom Kläger geschilderten Be­
schwerdebildes in erster Linie auf Verspannungen der 
gesamten Rückenmuskulatur und der Kreuzbeinbänder zu­
rückzuführen ist. 

Die Kammer hatte keine Veranlassung, die Feststellungen 
der Gerichts-Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. So­
weit der Kläger in deren Bewertung und Beschreibung 
seiner Leiden eine Herabsetzung seiner Persönlichkeit 
erblickt, vermochte dem die Kammer nicht zu folgen. 
Beide Gutachter haben überzeugend die Ursachen des Be­
schwerdebildes des Klägers dargelegt. soweit ihnen eine 
gewisse Überbetonung der körperlichen Leiden aufgefal­
len ist und jene sachlich dargelegt wurden, sind ihre 
Beobachtung durch das neurologisch-psychiatrische Gut­
achten bestätigt worden, das ebenfalls die geklagten 
subjektiven Beschwerden nur zu einem Teil für objekti­
vierbar hält. Ob der Kläger darüber hinaus zur Aggrava­
tion tendiert, konnte in Anbetracht der durch die ob­
jektiven Befunde gesicherte Beurteilung seines Lei­
stungsvermögens nach Ansicht der Kammer dahingestellt 
bleiben. Denn allein aufgrund der durch die Befunderhe­
bung nachgewiesenen Gesundheitsstörungen und der daraus 
resultierenden Einschränkungen der Leistungsfähigkeit 
ist dem Kläger die Ausübung seines zuletzt innegehabten 
Berufes oder die Ausübung einer anderen Erwerbstätig­
keit zumutbar. Denn mit der Fähigkeit, noch vollschich­
tig leichte bis mittelschwere Arbeiten mit den genann­
ten Einschränkungen verrichten zu können, ist die Er­
werbsfähigkeit des Klägers noch nicht unter die vom Ge­
setz gezogene Grenze gesunken. Vielmehr erlaubt ihm 
sein Leistungsvermögen noch wenigstens die Hälfte des 
mittleren Tariflohnes eines vergleichbaren gesunden 
Versicherten zu verdienen. Diese sogenannte gesetzliche 
Lohnhälfte kann der Kläger nach Ansicht der Kammer noch 
in seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Chemiewerker 
(Abteilungsbote ) erzielen. 

Schon dieser Umstand würde bereits die Berufsunfähig­
keit im Sinne des § 1246 Absatz 2 RVO ausschließen. 
Zwar hat der Kläger einen anerkannten Ausbildungsberuf 
erlernt. Doch hat er sich von diesem Beruf gelöst und 
zuletzt als Bote gearbeitet. Er ist damit allenfalls 
der Gruppe der angelernten Arbeitnehmer zurechenbar, 
mit der Folge, daß er sich auch sozial zumutbar zur Re-

-
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alisierung seiner Arbeitskraft auf Tätig~eiten des all­
gemeinen Arbeitsfeldes der _Bundesrepublik Deutschland 
verweisen lassen muß. Dort gibt es, ungeachtet der der­
zeit herrschenden Massenarbeitslosigkeit, entsprechend 
der Fiktion der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
für vollschichtig einsatzfähige Versicherte noch eine 
Vielzahl von Tätigkeiten, die dem Kläger objektiv und 
subjektiv zumutbar sind. Dazu zählt nicht zuletzt au7h 
die Beschäftigung als Pförtner oder Bote. Ausnahmen 1m 
sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sind 
im Falle des Klägers nicht gegeben. 

Demzufolge ist dem Kläger der Arbeitsmarkt auch fak­
tisch nicht verschlossen. Bei vollschichtig einsatzfä­
higen Versicherten ist grundsätzlich von der sogenann­
ten Offenheit des Arbeitsmarktes auszugehen. Die Tatsa­
che, daß der Kläger keinen für ihn geeigneten Arbeits­
platz findet, ist nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung dem Risikobereich der Arbeitslosenversi­
cherung und nicht der Rentenversicherung zuzuordnen. 
Nach alledem ist der Kläger nicht berufsunfähig. Wer 
nicht berufsunfähig ist, erfüllt auch nicht die weiter­
gehenden Voraussetzungen der Gewährung von Versicher­
tenrente wegen Erwerbsunfähigkeit. Die Klage war demzu­
folge abzuweisen. 

Diskussion: 

Es wurden zwei Beispiele einer EU-Rentenantragstellung dar­
gestellt, wonach bei beiden Antragstellern unmittelbar zu­
vor noch ein Beschäftigungsverhältnis bestand. 

Im Fallbeispiel V hat der Versicherte nach einer 35jährigen 
Tätigkeit als Verputzer im Alter von 56 Jahren den Renten­
antrag gestellt. In seinem erlernten Beruf hat er nur kurz 
gearbeitet und sich somit von diesem gelöst. soweit dies 
aus den Angaben dem Urteil zu entnehmen ist, war er von 
September 1982 bis Mai 1985 arbeitsunfähig und bezog Kran­
kengeld. Die während dieses Zeitraums erfolgte Rentenan­
tragstellung wurde vom Rentenversicherungsträger mit dem 
Verweis auf vollschichtig zumutbare Tätigkeiten abgelehnt. 
Eine gewisse Bestätigung könnte dies durch die vom Versi­
cherten ausgeübte Hilfsarbeitertätigkeit im Jahr 1985 fin­
den. Da diese Tätigkeit aber zum einen nur "vergönnungs­
weise" erfolgte und zum anderen gemäß den eingeholten Ge­
richts-Sachverständigen-Gutachten, auf Kosten der Gesund­
heit erfolgt ist, ist sie für die Anerkennung einer EU­
Rente unerheblich. 
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Anders stellt sich dies im Fallbeispiel VI dar. Hier han­
delt es sich um einen Versicherten, der den Beruf eines 
Wagners erlernt hat und danach ca. 32 Jahre lang als Be­
triebsfacharbeiter in einem Chemiewerk tätig ist. Aus dem 
als Abteilungsbote ausgeübten Beschäftigungsverhältnis her­
aus stellt er im Alter von ca. 49 Jahren den Rentenantrag. 
Die Besonderheit dieses Falles scheint in der Tatsache be­
gründet, daß der Versicherte eine anerkannte Schwerbehinde­
rung von 60 Prozent aufweist. Doch auch diese spielt bei 
einem EU-Rentenbewilligungsverfahren keine Rolle. Der Ver­
sicherte muß sich aufgrund des festgestellten Gesundheits­
zustandes auf den gesamten Arbeitsmarkt verweisen lassen, 
wobei ihm auch die Ausübung seiner derzeitigen Tätigkeit 
zumutbar ist. Aus dieser Tätigkeit leitet sich darüber hin­
aus keinerlei Berufsschutz ab. 

Fallbeispiel VII 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Februar 1987 
ist der Kläger 53 Jahre alt. Nach einer Lehre als Kauf­
mann und Zimmermann, die er nicht mit der vorgeschrie­
benen Prüfung abgeschlossen hat, war er nach eigenen 
Angaben von 1951 bis 1980 als Zimmermann tätig. Im 
letzten Beschäftigungsverhältnis wurde er als Zimmer­
mann nach der Tarifgruppe III des Baurahmentarifvertra­
ges entlohnt. Seit 1980 lebt der Kläger von Sozial­
hilfe. Den Rentenantrag stellte er im Dezember 1984. 
Der Sozialärztliche Dienst diagnostizierte: 

1. Lungenemphysem, Pleuraschwarte rechts 
2. Rückenschmerzen bei stärkeren degenerativen 

Veränderungen der unteren Lendenwirbelsäule 
3. Verlust des Endgliedes des linken Zeigefingers 
4. geringe Krampfadern der Unterschenkel 
5. mäßige vorzeitige Alterung 
6. Fettleber bei früherem Alkoholmißbrauch. 

Aufgrund dessen wurde zum Leistungsvermögen ausgeführt, 
der Kläger könne noch leichte bis mittelschwere Arbei­
ten ohne häufiges Heben und Tragen von Lasten in ge­
schlossenen Räumen vollschichtig verrichten. 

Dagegen wurde vom Kläger im April 1985 vor dem Sozial­
gericht Klage erhoben. Der Kläger is~ der Ansicht,,er­
werbsunfähig zu sein. Insbesondere sei er wegen seines 
chronischen Alkoholismus zur Verrichtung von voll­
schichtigen Arbeiten nicht mehr in der Lage. Im übrigen 
sei ihm der allgemeine Arbeitsmarkt verschlossen. Zu­
mindest sei er berufsunfähig. 
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Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines 
internistischen und eines nervenärztlichen Sachverstän­
digen-Gutachtens. Darüber hinaus wurde eine Arbe~tge­
berauskunft eingeholt. Nach Auffassung des Gerichts 
sind beim Kläger die Tatbestandsmerkmale der Berufsun­
fähigkeit und Erwerbsunfähigkei~ n~cht ~rfüllt. Er ~ann 
noch körperlich leichte und geistig einfache Arbeiten 
vollschichtig verrichten. Das Heben und Tragen schwerer 
Gegenstände ist ihm nicht mehr möglich. Als Zimmermann 
kann er nicht mehr tätig sein. 

Entgegen der Auffassung des Klägers ist seine Lei­
stungsfähigkeit aufgrund seines Alkoholmißbrauchs noch 
nicht unter die Geringfügigkeitsgrenze des§ 1247 Abs. 
2 RVO gesunken. Insoweit wird im nervenärztlichen Sach­
verständigen-Gutachten als Folge dieser Krankheit ein 
vorzeitiger cerebraler Abbau beschrieben, dessen Aus­
wirkungen wegen der einfachen Persönlichkeits- und In­
telligenzstruktur des Klägers nicht kompensiert werden 
können. Die subjektive Empfindung des Klägers, keine 
Arbeiten von wirtschaftlichem Wert mehr verrichten zu 
können, wertet der sachverständige als neurotische 
Fehlhaltung, die willensmäßig beherrschbar ist und der 
demzufolge kein Krankheitswert im Sinne der Rentenver­
sicherung zukommt. Mit dem festgestellten Leistungsver­
mögen ist der Kläger nicht berufsunfähig. Als Zimmer­
mann kann er nicht mehr tätig sein. 

Aus diesem Umstand alleine folgt nicht das Vorliegen 
von Berufsunfähigkeit. Ausgehend von seinem bisherigen 
Beruf seiner letzten versicherungspflichtigen Be­
schäftigung - ist er allenfalls als angelernter Versi­
cherter anzusehen. Zwar war er nach der Arbeitgeberaus­
kunft als Zimmermann beschäftigt und wurde nach der Ta­
rifgruppe III des Baurahmentarifvertrages entlohnt, 
doch ist die tarifliche Einstufung, die sich hier auf 
Facharbeiterniveau bewegt, insoweit nur ein Indiz da­
für, ob der Kläger, der keine Gesellenprüfung abgelegt 
hat, in seinem fachlichen Können und seinem theoreti­
schen Wissen nach als Facharbeiter anzusehen ist. Al­
lerdings wird aus der Arbeitgeberauskunft deutlich, daß 
der Kläger ausschließlich mit sogenannten Anlern- und 
Hilfstätigkeiten betraut war und seine tarifliche Loh­
nung allein im Hinblick auf eine spätere innerbetrieb­
liche Qualifizierung erfolgt ist, zu der es infolge der 
Eigenkündigung des Klägers nicht mehr kommen konnte. 

In Anwendung des von der Rechtsprechung des Bundessozi­
algerichts entwickelten Stufenmodells ist der Kläger 
au~ alle angelernten und sämtliche ungelernten Tätig­
keiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verweisbar die 
er mit seinem Leistungsvermögen noch ausüben kann.' Man­
gels gravierender gesundheitlicher Einschränkungen be­
da~f e~ der Benennung einer konkreten Verweisungstätig­
keit ~icht. Als _~ollschichtig einsatzfähiger Versicher­
ter ist dem Klager der allgemeine Arbeitsmarkt nicht 
verschlossen. Ausnahmen von diesem Prinzip kommen bei 
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ihm nicht zum Tragen. Er kann noch unter betriebsübli­
chen Bedingungen arbeiten und ist noch imstande, Ar­
beitsplätze von seiner Wohnung aus aufzusuchen. 

Wer nicht berufsunfähig ist, erfüllt auch nicht die 
weitergehenden Voraussetzungen der Gewährung von Versi­
chertenrente wegen Erwerbsunfähigkeit. Die . Klage wird 
abgewiesen. 

Fallbeispiel vrrr 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Mai 1987 ist 
der Kläger 55 Jahre alt. Er hat eine Metzgerlehre abge­
brochen. Insgesamt war er vom April 1948 bis August 
1978 als ungelernter Arbeiter (Hilfsarbeiter) beschäf­
tigt. Seit diesem Zeitpunkt ist er arbeitslos und lebt 
von der Sozialhilfe. Den Rentenantrag stellte er im 
Juni 1984. Seitens der Begutachtung durch den Renten­
versicherungstäger vom April 1985 wurde beim Kläger 
festgestellt, 

1. Verkrümmung (Hyperkyphose) der Brustwirbelsäule und 
beginnende Verschleißerkrankungen der Kniescheiben­
lenkfläche 

2 . Reduzierter Allgemeinzustand 
3. Untergewicht 
4. Lungenblähzustand 
5. Übererregbarkeit des unbewußten Nervensystems 
6. Leichte Minderbegabung. 

Im Ergebnis ist der Kläger noch in der Lage vollschich­
tig leichte bis mittelschwere körperliche Arbeiten -
mit Einschränkungen - zu verrichten. Er kann auf Tätig­
keiten als Warensortierer oder Versandfertigmacher ver­
wiesen werden. Im Juli 1985 erhob der Kläger vor dem 
Sozialgericht die Klage . 

Durch Beschluß vom Februar 1987 ist die Landeshaupt­
stadt Wiesbaden (Sozialamt) beigeladen worden. Der Klä­
ger und die Beigeladene tragen vor, den Auswirkungen 
der vielfältigen Erkrankungen des Klägers sei bei der 
Leistungsbeurteilung nicht ausreichend Rechnung getra­
gen worden, zumal Herzbeschwerden unbeachtet geblieben 
seien. Unter Beachtung aller Erkrankungen sei der Klä­
ger zur vollschichtigen Verrichtung einer körperlich 
leichten Arbeit nicht mehr in der Lage. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines 
internistischen Sachverständigen-Gutachtens im August 
1986. Danach leidet der Kläger an einer beginnenden ko­
ronaren Herzerkrankung, die zeitweilig geringfügige 
Herzbeschwerden verursacht. Die Atembeschwerden führt 
der Sachverständige nach eingehender klinischer und 
röntgenologischer Untersuchung auf e_in Lungenemphrs~m 
zurück; das vorliegen einer chronischen Bronchitis 
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konnte dagegen mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Ein Gewichtsverlust von 5 kg innerhalb eines Zeitraums 
von vier Jahren bei einem Untergewicht von insgesamt 10 
kg mißt der Sachverständige bei ~er Reduzi_erung ~er 
Leistungsfähigkeit auf nur noch leichte Arbeiten keine 
einschneidende Bedeutung bei, zumal sich das Unterge­
wicht nicht als Symptom eines krankheitsbedingten Kräf­
teverfalls darstellt. Auch eine im August 1986 urolo­
gisch diagnostizierte geringgradige protrahierte Pro­
statitis ist ohne Einfluß auf das zeitliche Leistungs­
vermögen des Klägers. Bei den Verschleißersch~inungen 
des Stütz- und Bewegungsapparates entsprechen diese dem 
Alter und sind eher unterdurchschnittlicher Art. Sie 
lassen zwar schwere Arbeiten und solche unter Einnahme 
von zwangshaltungen nicht mehr zu, sind jedoch ohne 
sonstige Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. 

Mit dem festgestellten Leistungsvermögen ist der Kläger 
nicht erwerbsunfähig. Als ungelernter Versicherter muß 
er sich zur lohnbringenden Verwertung seiner Arbeits­
kraft auf das allgemeine Arbeitsfeld verweisen lassen, 
ohne daß es der Benennung einer konkreten Verwei­
sungstätigkeit bedurfte. Die Klage wird abgewiesen. 

Diskussion: 

Die Fallbeispiele VII und VIII zeigen zwei sehr unter­
schiedlich verlaufende berufliche Entwicklungen, die aller­
dings beide in den Sozialhilfebezug einmünden. 

Im Fallbeispiel VII hat der Versicherte zwar eine Be­
rufsausbildung nicht abgeschlossen, er hat aber rund 30 
Jahre in demselben Beruf als Zimmermann gearbeitet. Vier 
Jahre, bevor er als Slj ähriger den Rentenantrag stellt, 
lebt er von der Sozialhilfe. Aus welchen Gründen heraus es 
zu diesem Abstieg kam, läßt sich dem Urteil nicht entneh­
men. Zu vermuten ist aber ein Zusammenhang mit chronischem 
Alkoholmißbrauch, den der Versicherte zur Begründung seiner 
Erwerbsunfähigkeit selbst anführt. Daraus läßt sich aller­
dings, wie das Urteil zeigt, kein BU- bzw. EU-Rentanan­
spruch ableiten. Im Rahmen seiner tariflichen Eingruppie­
rung ist er auf sämtliche ungelernten Tätigkeiten verweis­
bar . Im Zusammenhang mit seinem Alkoholmißbrauch ist die 
subjektive Empfindung der Leistungsfähigkeit als neuroti­
sche Fehlhaltung zu werten. 

Im Fallbeispiel VIII hat der Versicherte bis zum Zeitpunkt 
der Rentenantragstellung sogar bereits sechs Jahre lang So­
zialhilfe bezogen. Den Antrag auf EU-Rente stellt er im Al-
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ter von 51 Jahren. Seine Arbeitsbiographie ist durch aus­
schließlich ungelernte Tätigkeiten, die er über einen Zeit­
raum von ca. 30 Jahren hinweg ausgeübt hat, charakteri­
siert. Eine ursprünglich begonnene Metzgerlehre hat er ab­
gebrochen. Auffällig an diesem Fall ist, daß die Rentenbe­
antragung offenbar auch im Interesse des Sozialhilfeträgers 
liegt, da dieser vom Gericht beigeladen wird . Trotz der 
zahlreichen Diagnosestellungen auf verschiedenen Fachgebie­
ten reicht die festgestel 1 te Leistungsminderung nicht für 
eine Berentung aus. Der Versicherte ist bis zum Zeitpunkt 
der Urteilsentscheidung - somit nach nunmehr neun Jahren -
weiterhin auf den Sozialhilfebezug angewiesen. 

Fallbeispiel IX 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im November 1985 
ist der Kläger 63 Jahre alt. Er hat keine vollständige 
Berufsausbildung erhalten. Vor seiner Einberufung zur 
Wehrmacht im zweiten Weltkrieg war er als Arbeiter und 
Flugzeugbauer beschäftigt. Nach Kriegsende war er als 
Arbeiter bei der Bahn tätig. Von 1948 bis Anfang 1951 
war er Polizeivollzugsbeamter, danach bis Ende 1969 
selbständiger Kaufmann . Von 1970 bis 1975 arbeitete er 
als kaufmännischer Angestellter und später nochmal von 
Juni 1981 bis Oktober 1982 als Verkäufer und Lagerver­
walter. Seither ist er arbeitslos . 

Im September 1982 erlitt der Kläger auf dem Heimweg von 
der Arbeitsstätte einen schweren Verkehrsunfall, der 
zweimalige stationäre Behandlungen erforderlich machte. 
Bei einer arbeitsamtsärztlichen Untersuchung im Novem­
ber 1982 wurde der Kläger noch für fähig gehalten, 
vollschichtig körperlich leichte Arbeiten zu verrich­
ten. Im Mai 1983 wurde der Rentenantrag gestellt. Nach 
Untersuchung durch den Sozialärztlichen Dienst und ins­
besondere einer orthopädischen Befunderhebung lehnte 
die Beklagte im Januar 1984 den Rentenantrag mit der 
Begründung ab, daß die Erwerbsfähigkeit des Klägers 
zwar durch 

1. Verschleiß an Hüft-, Knie- und Schultergelenken 
sowie der Wirbelsäule 

2. Lungenerweiterung 
3. Bluthochdruck 
4. Leistenbruch links 

eingeschränkt sei, dem Kläger aber gleic~woh~ leichte 
Arbeiten mit Einschränkungen noch vollschichtig zumut­
bar seien. 

Der im Februar 1984 eingelegte Widerspruch wurde im 
Juli 1984 zurückgewiesen. Im Augus t 1984 wurde Klage 
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erhoben, wobei der Kläger vor allem. geltend machte_ , 
daß er nicht mehr in Arbeit habe vermittelt werden kon-
nen. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch ein internisti­
sches sachverständigen-Gutachten. Aufgrund der Untersu­
chung im Dezember 1984 wurde beim Kläger diagnosti-
ziert: 

1. Fettsucht mit Stoffwechselstörung im Bereich der 
Fette und der Harnsäure 

2. Fettleber 
3. Grenzwerthochdruck 
4 . Fehlsichtigkeit beider Augen 
5. Beginnende degenerative Veränderungen des Skelett-

und Gelenksystems 
6. Leichtes altersentsprechendes Lungenemphysem 
7. Krampfadern beider Unterschenkel 
8. zustand nach Unterschenkelfraktur. 

Im Ergebnis hielt der sachverständige dem Kläger noch 
leichte bis mittelschwere Tätigkeiten vollschichtig für 
zumutbar. Damit ist der Versicherte weder berufs- noch 
gar erwerbsunfähig. [?er Kläger hat eine qualifizierte 
Berufausbildung nicht durchlaufen. Den größten Teil 
seiner Berufslaufbahn war er als selbständiger Kaufmann 
nicht versicherungspflichtig beschäftigt. Als sogenann­
ter Ausgangsberuf - für den es nur auf die versiche­
rungspflichtige Beschäftigung ankommen kann - kommt 
beim Kläger deswegen nur die Tätigkeit eines kaufmänni­
schen Angestellten ohne besondere Qualifikation und 
Ausbildung sowie, gemäß dem zeitlich letzten Beschäfti­
gungsverhältnis, als Verkäufer in Betracht . Nach dem 
von der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts entwic­
kelten sogenannten Stufenschema ist der Kläger demnach 
allenfalls der Gruppe der Versicherten zuzurechnen, die 
mit der Tätigkeit eines "im sonstigen Ausbildungsberuf" 
Beschäftigten umschrieben wird. Für solche Versicherte 
ist aber die Verweisung auf sämtliche, auch einfachste 
ungelernte Tätigkeiten für zumutbar erachtet worden. 
Der Kläger muß sich deswegen auf den gesamten Arbeits­
markt der Bundesrepublik Deutschland verweisen lassen. 
Die Klage ist abzuweisen. 

Fallbeispiel X 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Januar 1986 
ist der Kläger 61 Jahre alt. Er hat den Beruf eines 
Kaufmannsgehilfen erlernt. Seit November 1945 war er 
bei der Deutschen Bundesbahn zunächst als Werkstatt­
schreiber, dann als Eisenbahngehilfe und zuletzt als 
Batteriearbeiter beschäftigt. Er ist im April 1957 in 
das Beamtenverhältnis übernommen und im August 1978 in 
den Ruhestand v e rsetzt worden. Den Antrag auf Vers i -
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chertenrente wegen Erwerbsunfähigkeit stellte er im De­
zember 1983. 

Nach ei~er "'.on . der !3eklagten veranlaßten Untersuchung 
er~ab sich hinsichtlich des Leistungsvermögens, daß der 
Klager auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch voll­
s~hichtig leichte Tätigkeiten ausüben könne, die nicht 
mit Absturzgefahr verbunden sind oder an laufenden Ma­
schinen stattfinden. Auf den im Februar 1984 eingeleg­
ten Widerspruch veranlaßte die Beklagte im Juli 1984 . 
ein erneutes fachinternistisches Sachverständigen-Gut­
achten. An Diagnosen wurden angeführt: 

1. HWS- und LWS Syndrom bei Fehlhaltung, degenerative 
Wirbelssäulenveränderungen, beginnende Gonarthrose 
beiderseits, Zustand nach rechtsseitiger Schulter -
Lungendurchschußverletzung 

2. Labile Hypertonie, Pseudostenocardien, allgemeine 
Gefäßsklerose 

3. Fettleber I. Grades, Zustand nach Hepatitis B, 
Neigung zu Störung des Fett- und Harnstoffwechsels, 
Übergewicht 

4. Sigmadivertikulose {Darmwandschwäche) 
5. Lungenemphysem. 

Aufgrund dessen hielt der Sachverständige den Kläger 
noch für fähig, leichte bis gelegentlich mittelschwere 
Arbeiten vollschichtig zu verrichten. Das Heben und 
Tragen von Lasten ohne Hilfsmittel sowie Arbeiten in 
Nacht- und Wechselschicht oder an laufenden Maschinen 
müBten ebenso wie Tätigkeiten, die mit Klettern oder 
Steigen auf Gerüsten verbunden sind, vermieden werden . 
Die Beklagte weist daraufhin das Widerspruchsbegehren 
im August 1984 zurück. Im September 1984 erhebt der 
Kläger beim Sozialgericht die Klage. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines 
schriftlichen fachinternistischen Sachverständigen-Gut­
achtens. Dieser stellt nach einer eingehenden und sorg­
fältigen Untersuchung des Klägers zwar eine Vielzahl 
von Erkrankungen fest, denen aber insgesamt keine er­
heblichen leistungsmindernden Auswirkungen zukommen. 
Nach Angaben des Klägers treten bei ihm seit etwa 10 
Jahren gerade im Ruhezustand und nachts nicht unbe­
trächtliche Herzbeschwerden auf. Doch hat der Sachver­
ständige nach Durchführung eines Ruhe-EKGs sowie einer 
ergometrischen Belastung und einer körperlichen Unter­
suchung das Vorliegen einer koronaren Herzerkrankung 
mit Sicherheit ausschließen können. Als schwerwiegender 
wurden dagegen die degenerativen Veränderung7n des 
Stütz- und Bewegungsapparates des Klagers bezeichnet. 
Hier hat der sachverständige bei Verdacht auf Band­
scheibenschaden nicht unbeträchtliche Verschleißer­
scheinungen im Halswirbelsäulen- und_Brust~irb~lsäulen­
bereich diagnostiziert und darüber hi~aus im ~uftgelenk 
eine beginnende Hüftarthrose beschrieb~n. Die daraus 
resultierenden leistungsmindernden Auswirkungen werden 
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zudem durch eine sich entwickelnde Kniegelenksarthrose 
verstärkt. Damit ist der Kläger nach Ansicht des Ge­
richts in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Doch 
haben die Leiden noch kein solches Ausmaß erreicht, daß 
jegliche Erwerbsfähigkeit unmöglich wäre. Der Sachve:­
ständige hat keine zweifel daran gelassen, daß der Kla­
ger trotz all seiner Krankheiten in ein·em seinem Alter 
entsprechenden Gesundheitsz1:1stand ist. Unter die_sen U~­
ständen hat das Gericht keine Bedenken, dem Klager in 
Übereinstimmung mit dem Gerichtssachverständigen noch 
die Ausübung einer vollschichtigen Erwerbstätigkeit 
zuzumuten. Der Kläger kann zumindest noch leichte Ar­
beiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig 
verrichten, sofern das Heben und Tragen schwerer Lasten 
vermieden wird. 

Dieser Einschätzung des Leistungsvermögens steht die 
bereits im Jahr 1978 erfolgte vorzeitige Pensionierung 
des Klägers nicht entgegen. Denn die Dienstunfähigkeit 
von Beamten bewertet sich nach anderen Gesichtspunkten 
als die Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit in 
der Arbeiterrentenversicherung. In gleicher Weise hat 
der vom Versorgungsamt beim Kläger festgestellte Grad 
der Erwerbsminderung weder Einfluß noch Indizwirkung 
für die sozialmedizinische Beurteilung im Rentenverfah­
ren. 

Mit einem vollschichtigen Einsatzvermögen für zumindest 
noch leichte Arbeiten ist die Erwerbsfähigkeit des Klä­
gers noch nicht unter die vom Gesetz gezogene Grenze 
gesunken. Vielmehr erlaubt ihm sein Leistungsvermögen 
noch zumindest die Hälfte des mittleren Tariflohnes ei­
nes vergleichbaren Versicherten zu verdienen. Die ge­
setzliche Lohnhälfte wird der Kläger zwar nicht mehr in 
seiner zuletzt für die Arbeiterrentenversicherung 
maßgeblichen beruflichen Tätigkeit als Batteriearbeiter 
- erzielen können, da er den schweren körperlichen An­
forderungen dieses Berufes nicht mehr gewachsen ist. 
Dieser Umstand allein bedingt jedoch noch keine Berufs­
unfähigkeit. Der Kläger hat sich von seinem erlernten 
Beruf als Kaufmannsgehilfe gelöst und in dem hier maß­
geblichen Zeitraum eine allenfalls angelernte Tätigkeit 
ausgeübt. Damit zählt er zur Gruppe der angelernten Ar­
beiter. Er muß sich zur Realisierung seines Leistungs­
vermögens entsprechend der Rechtsprechung des Bundesso­
zialgerichts auf andere angelernte Tätigkeiten oder an­
dere ungelernte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsfel­
des der Bundesrepublik Deutschland verweisen lassen. 
Dort gibt es eine Vielzahl von Tätigkeiten, die ihm ob­
jektiv und subjektiv zumutbar sind. Einer konkreten Be­
zeichnung von Verweisungstätigkeiten bedarf es nicht. 

Dem Kläger ist der Arbeitsmarkt auch nicht praktisch 
verschlossen. Denn bei Versicherten die noch voll­
schichtig tätig sein können, ist g~ndsätzlich davon 
auszugehen, daß es für jede Tätigkeit in hinreichender 
Zahl Arbeitsplätze gibt. Ausnahmen von dem Prinzip der 



291 

grundsätzlichen Offenheit des Arbeitsmarktes für voll­
schichtig einsatzfähige Versicherte kommen nur dann in 
Betracht, wenn der Versicherte nach seinem Gesundheits­
zustand zwar an sich noch Vollzeittätigkeiten verrich­
ten kann, aber nicht in der Lage ist, diese unter den 
in Betrieben üblichen Bedingungen zu leisten, oder wenn 
ein Versicherter zwar Vollzeittätigkeiten unter solchen 
Bedingungen noch verrichten kann, er aber aus gesund­
heitlichen Gründen außerstande ist, Arbeitsplätze die­
ser Art von seiner Wohnung aus aufzusuchen. Für dahin­
gehende gesundheitsbedingte Einschränkungen des Klägers 
fehlt es an konkreten Anhaltspunkten. 

Die Tatsache, daß der Kläger angesichts seines Alters 
und seiner beruflichen Vorbildung nicht mehr in der 
Lage sein wird, auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu 
finden, vermag die Invalidenrentengewährung nicht zu 
begründen. Denn die höchstrichterliche Rechtsprechung 
ordnet das Risiko der Arbeitsplatzfindung der Arbeits­
losenversicherung und nicht der Rentenversicherung zu. 
Die Klage wird abgewiesen. 

Fallbeispiel XI 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im März 1986 ist 
die Klägerin fast 60 Jahre alt. Sie hat keine Be­
rufsausbildung erhalten. Von 1940 bis 1942 war sie als 
Fabrikarbeiterin beschäftigt. Ab 1943 war sie - unter­
brochen von länger dauernder Arbeit als Hausfrau und 
Mutter sowie nach über einjähriger Zeit der Arbeitslo­
sigkeit - als Verlags- und Hausgehilfin sowie von 1967 
bis 1979 als Hausverwalterin tätig. Zuletzt war sie als 
Gehilfin und Vertreterin des Hausmeisters von März 1981 
bis Juni 1982 zwei Stunden täglich bei der Stadt Wies­
baden beschäftigt. Seit Juni 1982 ist die Klägerin ar­
beitslos. Ein erster Rentenantrag wurde im März 1981 
gestellt. Nach einem durchgeführten medizinischen Heil­
verfahren in einer Kurklinik und einem orthopädischen 
Sachverständigen-Gutachten wurde der Antrag im Juni 
1982 abgelehnt. Nach erneuter Rentenantragstellung im 
März 1984 wurde nach der Untersuchung durch den Sozia­
lärztlichen Dienst wurde im Ergebnis festgestellt, die 
Klägerin sei noch fähig, leichte körperliche Arbeiten 
vollschichtig zu verrichten, wobei Wechsel- und Nacht­
schicht sowie Zeitdruck zu vermeiden seien; ausge­
schlossen sein sollten das Heben, Tragen und Bewegen 
von Lasten über 5 kg die Exposition gegenüber Kälte, 
Hitze, Zugluft und Nä~se sowie ein Arbeiten in ein,sei­
tiger Körperhaltung, mit häufigem Bücke~, mit Uber­
Kopf-Tätigkeiten, Klettern und Steigen sowie Absturzge­
fahr. Im Juli 1984 lehnte die LVA Hessen (Beklagte) den 
Antrag mit der Begründung ab, das Leistungsvermögen der 
Klägerin sei zwar beeinträchtigt durch folgende Krank­
heiten oder Gebrechen: 
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1. Wirbelsäulensyndrom bei degenerat~ver 
verschleißerkrankung ohne wesentliche neurologische 
Ausfälle 

2. Mässige Minderung der Knochensubstanz 
3. Degenerative Verschleißerkrankung der Kniegelenke 

ohne Funktionsstörungen 
4. Venenerweiterung mittleren Grades 
5. Neigung zu Magenschleimha~treizun.g 
6. Kreislaufbeschwerden, medikamentos kompensiert 
7. Vegetative Übererregbarkeit_ 
8. Depressive Stimmungslage bei familiärem 

Situationskonflikt. 

Der Klägerin sei aber noch leichte Arbeit, mit weiteren 
Einschränkungen, vollschichtig zumutbar. 

Gegen diesen Bescheid wird am 15. August 1984 Klage er­
hoben. Das Gericht hat Beweis erhoben durch ein medizi­
nisches sachverständigen-Gutachten auf orthopädischem 
Fachgebiet. Nach eingehender Diagnosestellung führt der 
Sachverständige aus, daß sich der Gesundheitszustand 
der Klägerin seit der letzten Begutachtung im Juli 1984 
in mehreren Punkten deutlich verschlechtert habe. Der 
sachverständige stellt fest, daß die Klägerin seit März 
1984 nicht mehr in der Lage wäre und sei, auf dem all­
gemeinen Arbeitsmarkt Tätigkeiten ohne die Gefahr einer 
Gesundheitsschädigung zu verrichten. 

In der Entscheidung folgt das Gericht diesem Gutachten 
vor allem deshalb, weil der Sachverständige sich auf 
eine eigene, umfangreich durchgeführte Röntgendiagno­
stik stützt. Der Arzt des Sozialärztlichen Dienstes der 
Beklagten hat im Juli 1984 lediglich Fremdaufnahmen in­
terpretiert. Dabei hat er die von ihm selbst erstellte 
orthopädische Diagnostik anschließend auch noch als 
Prüfarzt gewürdigt, dabei allerdings eine von ihm 
zunächst festgehaltene Verschleißerkrankung an beiden 
Schultergelenken nicht mehr in die prüfärztliche Stel­
lungnahme übernommen. Demgegenüber hat das vom Gericht 
zum Beweis erhobene Sachverständigen-Gutachten darge­
tan, daß bezüglich der Verschleißerkrankungen an beiden 
Schultergelenken Einschränkungen der Funktion und der 
Belastbarkeit nachzuweisen waren. Für die Kammer waren 
allein schon diese Gesichtspunkte ausreichend, um Un­
tersuchungsergebnis und Leistungsbewertung im Sachver­
ständigen-Gutachten als allein zutreffend anzuerkennen. 
Der Versicherten ist deshalb ab 1. April 1984 Versi­
chertenrente wegen Erwerbsunfähigkeit zu zahlen. 

Fa 11beispiel XII 

Z~ Ze~tpun.kt der Urteilsentscheidung im Jahr 1985 ist 
d i e Klagerin 60 Jahre alt. Sie war ab 1939 zunächst als 
Arbeiterin in der Landwirtschaft und dann als Verkaufs­
hilfe tätig. Von 1941 bis April 1944 war sie als Kin-

http:Ze~tpun.kt
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dergartenhelferin beschäftigt. Sie besuchte von 1944 
bis 1945 eine Fachschule und legte im April 1945 eine 
Prüfung als Kinderpflegerin ab. Nach der Vertreibung 
infolge des 2. Weltkrieges war sie von 1948 bis 1955 
als Fabrikarbeiterin tätig. Danach arbeitete sie als 
Hausfrau und Mutter zweier inzwischen erwachsener Kin­
der. Sie wurde 1979 wegen eines bqsartigen Lymphknotens 
operiert. Im Mai 1983 stellte sie den Rentenantrag. Der 
sozialärztliche Dienst diagnostizierte bei der Klägerin 
im Juli 1983: 

1. Verschleißerscheinungen der Lendenwirbelsäule 
2. Spreizfüße beiderseits. 

Im Ergebnis wurde die Klägerin für fähig gehalten, 
vollschichtig leichte bis gelegentlich mittelschwere 
körperliche Tätigkeiten zu verrichten, ohne nähere Ein­
schränkungen. 

Im August 1983 lehnte die Beklagte den Rentenantrag 
daraufhin mit der Begründung ab, das Leistungsvermögen 
der Klägerin sei zwar durch Abnutzungsschäden des Ske­
lettsystems eingeschränkt, die Klägerin könne aber noch 
leichte Arbeiten mit Einschränkungen verrichten und 
z.B. als Lagerhelferin oder Versandfertigmacherin tätig 
sein. Gegen diesen Bescheid richtet sich die im Septem­
ber 1983 erhobene Klage. Die Klägerin hält sich zu kei­
ner regelmäßigen Erwerbstätigkeit mehr für fähig. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Beiziehung ver­
schiedener Befundberichte und durch ein medizinisches 
Sachverständigen-Gutachten auf orthopädischem Fachge­
biet. Im Januar 1985 wurde bei der Klägerin diagnosti­
ziert: 

1. Zustand nach Entfernung einer Lymphknotenmetastase 
in der linken Achselhöhle, wobei es sich um ein 
groß zelliges solides Karzinom gehandelt hat; ein 
Primärtumor wurde bislang nicht gefunden 

2. Zustand nach Unterleibsoperation, wobei ein Myom und 
Schokoladenzysten der Ovarien entfernt wurden mit 
gleichzeitiger Appendektomie (Entfernung des Wurm­
fortsatzes) 

3. Dorsalgie (Rückenschmerzen im Brustwirbelsäulenbe­
reich) bei Skoliose und Spondylosis deformans (Ver­
schleißerscheinungen der Wirbelkörper) 

4. Periarthrosis coxae rechts, wobei es sich um eine 
Enthesiopathie der pelvitrochantären Muskulatur bei 
Praearthrose der Hüftgelenke handelt (Muskelansatz­
erkrankung der Muskelgruppe, die vom 5.eckenkamm zum 
Rollhügel des rechten Oberschenkels fuhrt) 

5. Bluthochdruck 
6. Deutlich psychovegetatives Syndrom mit positivem 

Dermographismus, ostentativer ~chmerz~ngabe schon 
bei Berührung der Hautbezirke im Bereich des 
Rückens ostentatives Zittern bei Prüfung der 
Muskeld~hnungsreflexe besonders der Beine 
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7. Kreuzdarmbeinfugenblockierung rechts 
8. varikosis an beiden Beinen sowie Besenreisearterien 
9. senk-Spreizfüße mit Fersensporn links. 

Aus orthopädischer Sicht hielt der Sachverständige der 
Klägerin leichte körperliche Arbeiten im Wechsel von 
sitzen und Gehen noch für zumutbar; ausgeschlossen sein 
sollten Tätigkeiten am Fließband, in Kälte, an feuchten 
Plätzen, auf Gerüsten oder Leitern sowie häufiges Über­
Kopf-Arbeiten. Er empfahl ein weiteres Gutachten auf 
neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet, da er von dort 
her weitere Einschränkungen der Leistungsfähigkeit der 
Klägerin vermutete. 

Das Gericht hat daraufhin eine neurologisch-psychiatri­
sche sachverständigen-Begutachtung veranlaßt. In seinem 
Gutachten vom Juli 1985 kommt der Sachverständige zu 
dem Ergebnis, daß bei der Klägerin eine Involutionsde­
pression mit psychophysischem Erschöpfungszustand und 
eine phobische Neurose mit vielseitigen psychosomati­
schen Beschwerden, Zwangsbefürchtungen und Vermeidungs­
reaktionen vorliegen sowie ein chronisches Kopfschmerz­
syndrom, Spannungsschmerzen im Nacken-Schulter-Bereich, 
vertebragene Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule 
und Lendenwirbelsäule, bei Skoliose und Spondylose de­
formans, Rückenschmerzen (Dorsalgie) ohne neurologische 
Ausfallserscheinungen. zusammenfassend sah der Sachver­
ständige bei der Klägerin eine Neurose von Krankheits­
wert, deretwegen sie seit Mai 1983 keine Arbeiten auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr verrichten könne. 
Nach dem Ergebnis der vom Gericht in Auftrag gegebenen 
medizinischen Sachverständigen-Begutachtungen kann die 
Klägerin auf Grund einer psychischen Erkrankung seit 
Mai 1983 Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht mehr verrichten. 

Bereits der Sachverständige, der die Klägerin auf or­
thopädischem Fachgebiet noch für leichte körperliche 
Tätigkeiten für einsetzbar hielt, hat auf deutliche 
psychische Beeinträchtigungen hingewiesen. Dies war für 
das Gericht Anlaß, einen neurologisch-psychiatrischen 
Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens 
auf seinem Fachgebiet zu beauftragen. Dieses Gutachten 
ist auf Grund einer sorgfältigen Sozial- und Familiena­
namnese erstellt worden; es hat, soweit erforderlich, 
zusätzlich auf psychologische testdiagnostische Verfah­
ren zurückgegriffen. Die Diskussion des dem Sachver­
ständigen zur Verfügung stehenden Informationsmaterials 
und die daraus hergeleiteten Diagnosen und die Lei­
s~ungsbewert~ngen seitens des Sachverständigen sind für 
die Kammer einleuchtend und nachvollziehbar begründet. 
Der Sachverständige stützt sich auf eine von ihm per­
sönlich durchgefübrte psychiatrische Exploration. Er 
hat_die biographische Anamnese erhoben und dargestellt 
sowie durch das persönliche Gespräch die Möglichkeit 
gehabt'. die Klägerin zu beobachten und deren Psychopa­
thologie zu beschreiben. Darüber hinaus stand die Aus-
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wertung wenigstens eines standardisierten Tests (MMPI, 
Saarbrücken) zur Verfügung. Auf der Grundlage dieser 
Tatsachen sind Diagnostik und Leistungsbewertung er­
folgt. 

Nach dem Ergebnis der Sachverständigenbegutachtung auf 
neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet war die Kläge­
rin aufgrund ihres psychischen Gesundheitszustandes ab 
Mai 1983 nicht mehr in der Lage, Arbeiten auf dem all­
gemeinen Arbeitsmarkt zu verrichten. Sie ist deshalb ab 
Juni 1983 erwerbsunfähig. 

Fallbeispiel XIII 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Februar 1988 
ist die Klägerin 47 Jahre alt. Sie hat eigenen Angaben 
zufolge eine 1955 begonnene Ausbildung zur Verkäuferin 
1958 mit der Prüfung vor der IHK Wiesbaden abgeschlos­
sen. In diesem Beruf war sie bis 1968 beschäftigt gewe­
sen, anschließend arbeitete sie bis März 1974 in ver­
schiedenen Bürotätigkeiten, zuletzt als Maschinenbuch­
halterin. Wegen Heirat wurden ihr die Beiträge zur Ren­
tenversicherung für die Zeit vom April 1955 bis Ende 
Juli 1959 erstattet. Im März 1985 wird der Rentenantrag 
gestellt. 

Aufgrund der sich anschließenden internistischen Unter­
suchung wurde ausgeführt, die Klägerin sei noch in der 
Lage, eine Bürotätigkeit ohne schweres Heben bei gele­
gentlichem Umhergehen vollschichtig zu verrichten. In 
der darauffolgenden Untersuchung auf orthopädischem 
Fachgebiet wurde zum Leistungsvermögen ausgeführt, die 
Klägerin könne noch leichte Arbeiten überwiegend im 
Sitzen bei gelegentlich wechselnder Körperhaltung ohne 
Heben und Tragen von Gegenständen über 8 kg und ohne 
Arbeiten in Zwangshaltung des Rumpfes vollschichtig 
verrichten. 

Der Rentenversicherungsträger (Beklagte) lehnte darauf­
hin den Rentenantrag im November 1985 ab. Zur Begrün­
dung führte sie an, das Leistungsvermögen der Klägerin 
sei infolge eines Übergewichts, eines Bluthochdrucklei­
dens sowie degenerativer Wirbelsäulen- und Gelenkverän­
derungen eingeschränkt. Sie sei jedoch noch in der 
Lage, in ihrem bisherigen Beruf vollschichtig zu arbei­
ten. 

Hiergegen legte die Klägerin Widerspruch ein . Eine von 
der Beklagten veranlaßte neurologisch-psychiatrische 
Begutachtung im Februar 1986 führte aus, bei der Kläge­
rin bestünde im wesentlichen eine leicht hypochondrisch 
strukturierte Persönlichkeit mit konversionsneuroti­
schen Mechanismen. Dennoch sei sie in der Lage, ihren 
bisherigen Beruf vollschichtig zu verrichten. 
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Im Juli 1986 wies die Beklagte den Widerspruch zurück. 
Mit ihrer dagegen Ende Juli 1986 vor dem Sozialgericht 
Wiesbaden erhobenen Klage trägt die Klägerin vor, er­
werbsunfähig zu sein. Jegliche Erwerbstätigkeit ge­
schehe auf Kosten ihrer Gesundheit. Angesichts ihres 
Alters und ihrer vielfältigen Erkrankungen sei ihr der 
Arbeitsmarkt verschlossen. zumindest sei sie berufsun­
fähig da sie die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Ma­
schin~nbuchhalterin nicht mehr ausüben könne. 

Das Gericht hat bei insgesamt sieben Ärzten Befundbe­
richte eingeholt. Außerdem hat es über die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit der Klägerin Beweis erhoben durch 
Einholung eines schriftlichen internistischen Sachver­
ständigen - Gutachtens sowie eine Arbeitgeberauskunft 
eingeholt. Gemäß dem Gerichtsgutachten auf internisti­
schem Fachgebiet vom März 1987 leidet die Klägerin an 
einer medikamentös befriedigend eingestellten arteriel­
len Hypertonie, die noch nicht zu einer zusätzlichen 
Herzerkrankung geführt hat. Die von der Klägerin geäu­
ßerten Beschwerden im Brust- und Herzbereich interpre­
tiert der Gerichtssachverständige als Dyskardie bei er­
heblicher psychovegetativer Labilität. Das Vorliegen 
einer koronaren Herzerkrankung konnte er zuverlässig 
ausschließen. Vom stärkeren Ausmaß auf die berufliche 
Einsatzfähigkeit ist eine Diabeteserkrankung vom Er­
wachsenentyp, der durch diätetische Maßnahmen noch kom­
pensierbar ist. Aufgrund der Beschwerden der Klägerin 
im Magen-Darm-Bereich ist zwar eine Störung der jewei­
ligen Funktionen nicht ausgeschlossen. Allerdings ist 
es bisher, wie auch der Befundbericht des Gastroenter­
eologen vom Oktober 1986 und sein Arztbrief vom Dezem­
ber 1984 zeigen, noch zu keiner Auswirkung auf den All­
gemein- und Ernährungszustand gekommen. Die Migränean­
fälle betreffend hat der Sachverständige in seinem ner­
venärztlichen Gutachten vorn Februar 1986 ausgehend von 
Dauer und Intensität eine wesentliche Einschränkung der 
beruflichen Einsatzfähigkeit verneint. Auch der bereits 
im Verwaltungsverfahren gestellten Diagnose einer 
leicht hypochondrisch strukturierten Persönlichkeit mit 
konversionsneurotischen Mechanismen kommt nach Auffas­
sung des Sachverständigen kein Krankheitswert zu. Gra­
vierender wirken sich dagegen die Leiden auf orthopädi­
schem Fachgebiet im Sinne von Muskelansatzschmerzen und 
Verspannungen betreffend das Achsenorgan sowie Schul­
ter- und Beckengürtel aus, die zum einen durch röntge­
nologisch gesicherte festgestellte Fehlform der Wirbel­
säule sowie der Bauchdeckenschwäche bei Druck und Deh­
nungsschmerzhaftigkeit der Operationsnarben im Bauchbe­
reich verursacht werden . 

Diese dur?h sämtliche im Gerichtsverfahren eingeholten 
B~fundberichte und Arztbriefe bestätigten Diagnosen 
fuhr~n zu den _beschriebenen qualitativen Leistungsein­
schrankungen, Jedoch nicht - ebensowenig wie das Über­
ge~icht der K_lägerin - zu1; Reduzierung des zeitlichen 
Leistungsvermogens. Vergleichbares trifft auch auf die 
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- durch fachärztliche Befunde abgesicherten - Diagnosen 
auf gynäkologischem, hautärztlichem und urologischem 
Fachgebiet zu . Auc h hier hat der sozialmedizinisch er­
fahrene Gerichtssachverständige überzeugend und schlüs­
sig eine Auswirkung auf das quantitative Leistungsver­
mögen verneint. Mit dem festgestellten Leistungsvermö­
gen ist die Klägerin nicht erwerbs- und nicht berufsun­
fähig. Vielmehr kann sie die zuletzt ausgeübte Tätig­
keit als Kontoristin bzw. Maschinenbuchhalterin noch 
vollschichtig verrichten. Ohnehin bedarf es mangels 
schwerer spezifischer Leistungseinschränkungen nicht 
der Benennung einer konkreten Verweisungstätigkeit. Ob 
ihr ein entsprechender Arbeitsplatz auch vermittelt 
werden kann, ist nicht erheblich. Denn für vollschich­
tig einsatzfähige Versicherte gilt der allgemeine Ar­
beitsmarkt der gesamten Bundesrepublik Deutschland als 
nicht verschlos sen. Ausnahmen vom Prinzip der Offenheit 
des Arbeitsmarktes für vollschichtig e i nsatzfähige Ver­
sicherte kommen im Falle der Klägerin nicht zum Tragen. 
Sie ist noch in der Lage, unter betriebsüblichen Bedin­
gungen tätig zu sein, und bei einer Gehfähigkeit von 
1000 m noch imstande, Arbeitsplätze von ihrer Wonnung 
aus aufzusuchen. Die Klage wird abgelehnt . 

Diskussion: 

Die Gemeinsamkeit der Fallbeispiele IX bis XIII beruht dar­
auf, daß es sich hier um Anträge handelt, die auf der 
Grundlage einer überwiegend lückenhaften versicherungs­
pflichtigen Erwerbsbiographie gestellt werden. In allen 
hier dargelegten Fällen handelt es sich um Rentenantrag­
stellungen, die vor dem Inkrafttreten der Regelungen des 
Haushaltbegleitgesetzes 1984 (gemäß Artikel 2 § 6 Arbeiter­
rentenversicherungs-Neuregelungs-Gesetz (ArVNG)) gestellt 
worden sind. Der Anspruch auf Rentenleistungen bezieht sich 
auf Zeiten einer versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
die lange Zeit vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
bzw. der Antragstellung zurückliegt. Wegen der Verschärfung 
der Anspruchsberechtigung für Berufs- bzw. Erwerbsunfähig­
kei tsrenten durch das Haushaltbegleitgesetz 1984 ist die 
Rentengewährung in derartigen Fällen nun von vornherein 
nicht mehr möglich. 

Fallbeispiel IX dokumentiert den Fall eines sehr wechsel­
haften Erwerbsverlaufes. Der ungelernte Versicherte war zu­
erst als Arbeiter und danach drei Jahre als Polizeivoll­
zugsbeamter tätig . Im Anschluß daran war er rund 18 Jahre 
als Kaufmann selbständig. Anschließend arbeitet er fünf 
J ahre lang als kaufmännischer Angestellter. Über Tätigkei-
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ten von 1975 bis Mitte 1981 liegen keine Informationen vor. 
Nach einem weiteren 16 Monate dauernden Beschäftigungsver­
hältnis als Lagerverwalter ist er arbeitslos. Der Erwerbs­
verlauf ist überwiegend durch Zeiten selbständiger Tätig­
keiten geprägt. Mit 61 Jahren stellt er den Rentenantrag. 
Trotz der vorhandenen Leistungseinschränkungen ist er voll­
schichtig auf sämtliche ungelernten Tätigkeiten verweisbar, 
da er über keinerlei qualifizierte Ausbildung verfügt. 

Fallbeispiel X dokumentiert den Fall eines Beamten, derbe­
reits seit über 5 Jahren eine Beamtenpension aufgrund v on 
Dienstunfähigkeit bezieht. Darüber hinaus gilt er a l s 
schwerbehindert. Einen Versichertenrentenantrag stellt er 
mit 58 Jahren . Von Bedeutung an diesem Fall ist der Um­
stand, daß für eine Rentenbewilligung aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung weder eine beamtenrechtliche Dienstunfä­
higkeit noch eine versorgungsrechtlich anerkannte Schwerbe­
hinderung rentenrelevant ist. Da der Versicherte sich von 
seinem ursprünglich erlernten Beruf als Kaufmannsgehilfe 
bereits frühzeitig gelöst hat, ist er nunmehr auf sämtli che 
an- bzw. ungelernten Tätigkeiten verweisbar. 

Die folgenden Fallbeispiele betreffen sogenannte Hausfrau­

enfälle. 

Im Fallbeispiel XI handelt es sich um eine ungelernte Ar­
beiterin, die im Alter von 14 bis 16 Jahren als Fabrika r­
beiterin tätig war. Danach war sie Hausfrau und Mutter . Die 
Erwerbsbiographie, wie im Urteil beschrieben, ist für die 
Folgejahre bis 1967 nicht ganz eindeutig. Von diesem Zeit­
punkt an ist sie weitere zwölf Jahre als Hausverwalterin 
tätig und zuletzt 15 Monate lang zweistündig als Gehilfin 
des Hausmeisters bei der Stadt Wiesbaden tätig. Wie die im 
Verwaltungsverfahren ermittelten Diagnosen zeigen, weist 
sie auffällige Verschleißerkrankungen des Bewegungsappa­
rates auf. Im Alter von 55 Jahren stellt sie den ersten 
Rentenantrag und auf dessen Ablehnung hin im Alter von 57 
Jahren einen zweiten Antrag. In allen Fällen wird sie auf 
orthopädischem Fachgebiet begutachtet. Eine festgestellte 
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes und damit ihres 
Leistungsvermögens begründet schließlich den Anspruch au f 
Rente. 

Auch das Fallbeispiel XII zeigt eine Arbeitsbiographie, die 
für viele der älteren Frauen heute charakteristisch ist . 
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Nach Tätigkeiten in der Landwirtschaft arbeitet sie als 
Kindergartenhelferin und legt eine Prüfung als Kinderpfle­
gerin ab. Nach Krieg und Vertreibung arbeitet sie bis 1955 
insgesamt sieben Jahre in einer Fabrik. Mit 29 Jahren gibt 
sie die Erwerbstätigkeit auf und wird Hausfrau und Mutter. 
Im Alter von 57 Jahren stellt sie den Rentenantrag. Trotz 
zahlreicher orthopädisch bedingter Leistungseinschränkungen 
gibt allerdings erst ein vom Gericht veranlaßtes neurolo­
gisch-psychiatrisches Gutachten den Ausschlag für die Ren­
tengewährung. 

Im Fallbeispiel XIII wird der Fall einer gelernten Verkäu­
ferin dokumentiert, die zehn Jahre in diesem Beruf gearbei­
tet hat und daran anschließend sechs weitere Jahre Bürotä­
tigkeiten ausgeübt hat. Ihre Beiträge zur Rentenversiche­
rung für die Zeit von 1955 bis 1959 hat sie sich wegen ih­
rer Heirat auszahlen lassen. Im Alter von 44 Jahren stellt 
sie den Rentenantrag. Nach den Daten im Urteil hat sie vor 
Antragstellung elf Jahre in keinem Beschäftigungsverhältnis 
gestanden. Nach Einholung von insgesamt sieben ärztlichen 
Befundberichten, zwei internistischen Sachverständigen-Gut­
achten, einem orthopädischen Gutachten und einem neurolo­
gisch-psychiatrischen Gutachten sowie einer Arbeitgeberaus­
kunft gilt ihr Leistungsvermögen zwar als qualitativ einge­
schränkt, nicht aber in quantitativer Hinsicht. Sie ist 
weiterhin vollschichtig einsatzfähig. 

Fallbeispiel XIV 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Jahr 1987 ist 
die Klägerin 57 Jahre alt . Sie hat keinen Beruf er­
lernt. sie war 1956 als Arbeiterin und von 1979 bis No­
vember 1984 als Bandarbeiterin pflichtversichert be­
schäftigt gewesen. Seit dem 22. November 1984 ist. sie 
arbeitsunfähig erkrankt und seit Februar 1986 arbeits­
los. Im März 1985 stellte sie den Rentenantrag. Der So­
zialärztliche Dienst diagnostizierte bei der Klägerin: 

1. Asthmabronchiale 
2. Labiler Hypertonus 
3. Geringgradige Funktionseinschränkung der Lendenwir­

belsäule, degenerative Veränderungen der Brustwir­
belsäule 

4. Fersensporn ohne Gehbehinderung 
5. Nierensteindiathese. 

Zum Leistungsvermögen wurde ausgeführt , die Klägerin 
könne noch vollschichtig korperlich leichte Arbeiten 
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ohne Zeitdruck in vorwiegend staubarmen und gut tempe­
rierten Räumen unter Meidung ausschließlichen Stehens 
und überwiegender Bückarbeiten vollschichtig verrich­
ten . Der Rentenantrag wird im Juni 1985 abgelehnt. 
Hiergegen wird Klage erhoben. 

Das Gericht erhebt Beweis durch Einholung eines 
schriftlichen lungenfachärztlichen Sachverständigen­
Gutachtens im August 1986 sowie einer diesbezüglichen 
erneuten Stellungnahme des Sachverständigen im Mai 
1987. Die Klägerin wird darüber hinaus eingehend kli­
nisch untersucht unter Einbeziehung einer Lungenfunkti­
onsprüfung. Im Befundbericht wird eine chronische Bron­
chitis mit partiell reversibler Obstruktion und ein 
Bluthochdruck diagnostiziert. Der Sachverständige weist 
darauf hin, daß eine die Atemwegserkrankung in wech­
selnder Intensität beeinflussende allergische Diathese 
(Neigung) bei der Klägerin vorläge, die ein saisonal 
unterschiedliches Beschwerdebild erzeuge. Seine Beur­
teilung gerade des zeitlichen Leistungsvermögens be­
zieht der Sachverständige nicht alleine auf die unter 
günstigsten Bedingungen gemessenen Werte der Lungen­
funktionsprüfung, sondern projeziert die gewonnenen Er­
kenntnisse auf eine acht Stunden tägliche körperliche 
Belastung der Klägerin. Diese ist nur noch zur halb­
schichtigen Verrichtung körperlich leichter Arbeiten in 
geschlossenen hygienisch einwandfreien, staubarmen so­
wie geruchsfreien Räumen fähig. 

Mit dem festgestellten Leistungsvermögen ist die Kläge­
rin erwerbsunfähig. Als ungelernte Versicherte muß sie 
sich zur Realisierung ihres Restleistungsvermögens auf 
diejenigen Teilzeitarbeitsplätze verweisen lassen, die 
sie durch tägliches Pendeln von ihrer Wohnung aus er­
reichen kann und die ihr gesundheitlich zumutbar sind. 
Entsprechende Teilzeitarbeitsplätze sind wie ge­
richtsbekannt - im Bereich des zuständigen Arbeitsamts 
nicht vorhanden. Dem steht nicht entgegen, daß die Klä­
gerin bis zu ihrer Entlassung im Jahre 1986 formal in 
einem halbtägigen Arbeitsverhältnis als Packerin ge­
standen hat. Den gesundheitlichen Anforderungen dieser 
Tätigkeit war die Klägerin zumindest seit Rentenantrag­
stellung nicht mehr gewachsen. Dafür spricht auch die 
seit November 1984 durchgehend bestehende Arbeitsunfä­
higkeit. In Anbetracht dessen kann die Klägerin ihr 
Leistungsvermögen aus rentenrechtlich relevanten Grün­
den nicht mehr in geldwerte Güter umsetzen. Doch beruht 
damit ihre Erwerbsunfähigkeit derzeit und in absehbarer 
Zukunft auf den ungünstigen Verhältnissen des Teilzeit­
arbeitsmarktes für weibliche Versicherte. Der Klägerin 
steht deshalb nur eine Erwerbsunfähigkeitsrente auf 
Zeit zu. 
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Fallbeispiel XV 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im August 1985 
ist der Kläger 49 Jahre alt. Von 1950 bis 1952 hat er 
eine Lehre als Maler und Tüncher absolviert . Ein Nach­
weis über eine Abschlußprüfung liegt nicht vor. Von 
1952 bis 1955 war er Nieter auf einer Schiffswerft. von 
1955 bis 1960 war der Kläger als Lagerarbeiter und von 
1960 bis 1976 als Stapelfahrer beschäftigt. Danach war 
er wieder bis zum März 1977 als Lagerarbeiter tätig . 
Seither ist er arbeitslos. Eine im Februar 1981 begon­
nene Ausbildung in einer Übungswerkstatt zum Elektriker 
hat er aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Eine 
arbeitsamtsärztliche Untersuchung im März 1981 ergab, 
daß dem Kläger leichte, körperliche Tätigkeiten voll­
schichtig zuzumuten waren. 

Im August 1983 stellte der Kläger den Rentenantrag we­
gen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit . Nach der Diagnose­
stellung des Sozialärztlichen Dienstes lehnt die Be­
klagte im November 1983 den Rentenantrag mit der Be­
gründung ab, daß das Leistungsvermögen des Klägers zwar 
durch eine anlagemäßige körperliche Minderbelastbar­
keit, eine Neigung zu Bronchitis und Magenschleim­
hauterkrankungen sowie durch Krampfadern herabgesetzt 
sei, ihm aber noch leichte körperliche Arbeiten voll­
schichtig zugemutet werden könnten. Als Beispiele 
nannte die Beklagte eine Tätigkeit als Lagerarbeiter 
oder Sortierer. Im Dezember 1983 wurde hiergegen Klage 
beim Sozialgericht erhoben. 

Neben der Beiziehung der Befundberichte von den den 
Kläger behandelnden Ärzten hat das Gericht weiterhin 
Beweis erhoben durch ein internistisches Sachverständi­
gen-Gutachten, im Januar 1985. Hiernach wurde der Klä­
ger noch für fähig gehalten, zumindest leichte, gele­
gentlich auch mittelschwere körperliche Arbeiten zu 
ebener Erde ganztägig, d . h. acht Stunden täglich, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verrichten und z.B . als 
Pförtner, Parkwächter, Magazinverwalter, Werkzeugausge­
ber tätig zu sein. Ausgeschlossen sein sollten Arbeiten 
im Akkord, am Fließband und unter besonderem Zeitdruck. 
Empfohlen werden Tätigkeiten in witterungsgeschützten, 
wohltemperierten Räumen im Wechsel von Sitzen, Gehen 
und Stehen. Die Kammer hält das Gutachten für überzeu­
gend. Der Kläger ist, da vollschichtig auf den ge~amten 
Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland verweisbar, 
demnach weder berufs- noc h erwerbsunfähig. Die Klage 
wird abgewiesen. 

Fallbeispiel XVI 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im November 1985 
ist der Kläger 48 Jahre alt. Er hat eine Fac harbe iter-
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ausbildung nicht erhalten. Von 195,3 an war er a15: ~r­
beiter in der Landwirtschaft und im Baugewerbe tatig. 
von 1956 bis 1962 war er Soldat auf Zeit und danach von 
1963 bis zu seiner Erkrankung im Baugewerbe als Kraft­
wagen-, Raupen- und Baggerfahrer beschäf\igt; zuletzt 
war er von 1965 bis zu seiner Erkrankung im Jahre 1978 
im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnis' in die Tarif­
gruppe III a des Baurahmentarifver~rages Bau __ (BRTV-Bau) 
eingruppiert. seit September 1978 ist der Klager durch­
gehend - von Phasen der Arbeitslosigkeit.und k~r~en Be­
schäftigungsversuchen abgesehen - arbeitsunfahig er­
krankt. Der Kläger wurde 1978 und erneut 1980 wegen 
Wirbelsäulenschäden operiert. Den Rentenantrag stellte 
er im September 1978. Eine orthopädische Begutachtung 
und die Untersuchung des Sozialärztlichen Dienstes er­
gab folgende Diagnosen: 

1. LWS - Syndrom bei Zustand nach Bandscheibenoperation 
1978 und 1980, ohne neurologische Ausfälle 

2. Vermehrte Verschleißerscheinungen in beiden Hüftge­
lenken 

3. Wiederholtes HWS-Syndrom bei schmerzhaften Muskel-
verspannungen 

4. Massives Übergewicht von 19 kg 
5. Schwankender Bluthochdruck 
6. Leichter Diabetes mellitus 
7. Fettstoffwechselstörung 
8. Leichter Leberzellschaden 

Im Ergebnis wurde er nicht mehr für fähig gehalten, 
seine letzte Tätigkeit als Maschinist und Baggerführer 
auszuüben; wohl aber hielt der Arzt ihm vollschichtig 
sonstige leichte bis mittelschwere Arbeiten, in wech­
selnder Belastung, ohne zwangshal tung, vorwiegend in 
geschlossenen Räumen und zu ebener Erde sowie ohne 
Zeitdruck für zumutbar. In dem ablehnenden Bescheid 
wurde der Kläger auf leichte Arbeiten mit Einschränkun­
gen vollschichtig, z.B. als Warenprüfer, Warenaufmacher 
oder Montierer von Elektroarbeiten verwiesen. 

Der Kläger legt zunächst Widerspruch ein. Vom Oktober 
bis November 1981 wird ein stationäres Heilverfahren 
bewilligt . Nach dem Entlassungsbericht ist der Kläger 
nach einer Schonzeit von sieben Tagen als arbeitsfähig 
anzusehen. Im August 1982 wird der Widerspruch zurück­
gewiesen . Im September 1982 wird beim Sozialgericht 
hiergegen Klage erhoben. 

Das Gericht hat durch Einholung eines orthopädischen 
Sachverständigen-Gutachten Beweis erhoben. Im Ergebnis 
hielt der Sachverständige dem Kläger auf dem allgemei­
nen Arbeitsmarkt und in der bisherigen beruflichen Tä­
tigkeit zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Leistungen 
mehr für zumutbar. Er schlug eine Berentung auf Zeit 
für die Dauer von zwei bis drei Jahren vor. 
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Von Februar bis März 1983 wird dem Kläger ein erneutes 
Heilverfahren bewilligt. Hieraus wurde er arbeitsfähig 
entlassen nach einer Schonzeit von sieben Tagen. Für 
zumutbar gehalten wurden vollschichtig leichte körper­
liche Arbeiten in wechselnder Körperhaltung in wohltem­
perierten Räumen, ohne Zeitdruck, Akkord oder Schicht­
dienst. 

Das Gericht hat daraufhin eine Arbeitgeberauskunft ein­
geholt und ein neurochirurgisches Sachverständigen-Gut­
achten eingeholt . Auch dieser Sachverständige hielt den 
Kläger sowohl 1980 als auch zum Zeitpunkt der Urteil­
sentscheidung für fähig ganztags (8 Stunden) leichte 
bis allenfalls mittelschwere Tätigkeiten im Wechsel von 
sitzen, stehen und Gehen zu verrichten. 

Die Kammer des Gerichts schließt sich bei der Urteil­
sentscheidung diesem Gutachten an, da es sich gegenüber 
den anderen Gutachten auf eine ausführlichere und tech­
nisch anspruchsvollere medizinische Diagnostik stützt. 
Unter sorgfältiger Abwägung der beim Kläger zweifellos 
bestehenden - in der Computertomographie nachgewiesenen 
- krankhaften Anomalien an der Wirbelsäule, hat der 
Sachverständige dargetan, daß der Kläger trotz dieses 
pathologischen Befundes in der Lage ist, leichte Tätig­
keiten auch ganztags zu verrichten. 

Den Berufsschutz als Facharbeiter kann der Kläger nicht 
geltend machen. Nach der Arbeitgeberauskunft konnte die 
vom Kläger ausgeübte Tätigkeit nach der Tariflohngruppe 
IIIa (BRTV-Bau) auch von ungelernten Arbeitern nach 
längerer Einarbeitungszeit verrichtet werden. Der Klä­
ger muß sich somit auf den gesamten Arbeitsmarkt der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin 
verweisen lassen. Die Klage wird abgewiesen. 

Pallbeispiel XVII 

zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Jahr 1986 ist 
der Kläger 55 Jahre alt . Er hat von 1946 bis 1949 den 
Beruf des Dachdeckers erlernt und im Juni 1949 die Prü­
fung abgelegt. Danach war er bis Anfang 1983 im erlern­
ten Beruf tätig. Ab Ende Januar 1983 war er, mit kurzen 
Unterbrechungen, arbeitsunfähig erkrankt. Das letzte 
Beschäftigungsverhältnis wurde Ende Oktober 1983 been­
det. Seither ist der Kläger arbeitslos und bezog ab 
Ende März 1984 auch Leistungen von der Bundesanstalt 
für Arbeit. Den Rentenantrag stellt er im November 
1983. Der Sozialärztliche Dienst diagnostiziert beim 
Kläger: 

1. Coxarthrose beiderseits mit Funktionsminde rung 
2 . Rezidivierendes HWS- und LWS-Syndrom 
3. Arthrose beider Großzehe ngrundgelenke 
4. Bluthochdruck 
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5. Übergewicht 
6. Fettstoffwechelstörung. 

Im Ergebnis wurde der Kläger für nicht mehr in der Lage 
befunden als Dachdecker zu arbeiten, es seien ihm aber 
noch leichte körperliche Arbeiten - mit weiteren Ein­
schränkungen - vollschichtig zumutbar, z.B. als Lager­
verwalter, Bürogehilfe oder Pförtner. Auf den daraufhin 
eingelegten Widerspruch im März 1984 erfolgte eine wei­
tere orthopädische Sachverständigen-Begutachtung sei­
tens des Rentenversicherungsträgers im Juni 1984. Dem 
Kläger sind danach noch leichte und mittelschwere kör­
perliche Arbeiten ganztägig zumutbar. Er könne als La­
gerverwalter oder Magaziner in einer Großhandlung für 
Dachdeckerbedarf tätig sein. Hiergegen richtet sich die 
Klage beim Sozialgericht im Oktober 1984. Der Kläger 
macht geltend, zu Arbeiten mit wirtschaftlichem Wert 
nicht mehr in der Lage zu sein und in die von der Be­
klagten benannten Tätigkeiten nicht mehr vermittelt 
werden zu können. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Beiziehung der Be­
funde einer arbeitsamtsärztlichen Untersuchung vom März 
1984, eines Allgemeinmediziners und eines Orthopäden 
jeweils vom Januar 1985. Darüber hinaus wurde ein wei­
teres orthopädisches Gutachten (Untersuchung im Dezem­
ber 1985) eingeholt . Der Sachverständige wurde auf­
gefordert, den Gesundheitszustand des Klägers ab dem 
Zeitpunkt der Rentenantragste11ung (November 1983) zu 
beurteilen. Danach ist der Kläger im Ergebnis in der 
Lage, noch halb- bis untervollschichtige, leichte kör­
perliche Arbeiten zu verrichten, unter Vermeidung von 
besonderem Zeitdruck, häufigem Heben und Tragen von La­
sten , häufigem Klettern oder Steigen sowie Täti gkeiten 
mit Absturzgefahr und in Exposition von Kälte und 
Nässe . Eine Tätigkeit als Dachdecker hält der Sachver­
ständige nicht mehr für möglich, wohl aber Beschäfti­
gungen als Lagerverwalter, Bürohilfe, Pförtner oder Te­
lefonist. 

Das Gericht erkennt dem Kläger eine Rente wegen Er­
werbsunfähigkeit auf Zeit zu. Nach der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts ist bei untervollschichtig 
einsetzbaren Versicherten stets konkret zu prüfen, ob 
sie mit dem verbliebenen Leistungsvermögen in eine Ar­
beit hätten vermittelt werden oder würden vermittelt 
werden können . Der Teilzeitarbeitsmarkt ist - wie auch 
der Beklagten bekannt ist - im Bereich des hier zustän­
digen Arbeitsamtes für Versicherte, die das 55. Lebens­
jahr vollendet haben, praktisch verschlossen. Dies wird 
auch dadurch bestätigt, daß der Kläger seit mehr als 
zwei Jahren arbeitslos geblieben ist. Der Kläger ist 
deshalb nicht mehr in der Lage, mit dem ihm verbliebe­
nen Leistungsvermögen eine Erwerbstätigkeit in gewisser 
Regelmäßigkeit auszuüben oder auch nur geringfügige 
Einkünfte durch Erwerbstätigkeit zu erzielen. Er ist 
deshalb erwerbsunfähig im Sinne des§ 1247 Abs. 2 RVO. 
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Da diese Erwerbsunfähigkeit nicht ausschließlich auf 
ges~ndhei~liche,. sondern auch auf Arbeitsmarktgründe 
zuruc~zufuhrei:i ist, hat der Kläger lediglich Anspruch 
auf eine Versichertenrente wegen Erwerbsunfähigkeit auf 
Zeit. 

Ein Anspruch auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit auf 
Dauer besteht nicht. Der Kläger kann den erlernten Be­
ruf als Dachdecker nicht mehr ausüben. Die Frage ob er 
aber nach Ablauf der Zeitrente wegen Erwerbsunfähigkeit 
in eine ihm sozial zumutbare (Teilzeit-) Tätigkeit ver­
mittelt werden kann, in der er mit dem ihm verbliebenen 
Leistungsvermögen mindestens die sogenannte gesetzliche 
Lohnhälfte verdienen könnte, kann erst nach Ablauf der 
Zeitrentenfrist entschieden werden. 

Diskussion: 

Die Fallbeispiele XIV bis XVII dokumentieren Fälle, bei 
denen eine längere Zeit der Arbeitsunfähigkeit und/oder der 
Arbeitslosigkeit der Rentenantragstellung vorausgegangen 
sind. 

Im Fallbeispiel XIV handelt es sich um einen typischen 
"Arbeitsmarktfall" einer 57jährigen ungelernten Arbeiterin. 
I m Alter von 54 Jahren wird sie arbeitsunfähig krank für 
eine Dauer von zwei Jahren und drei Monaten. Während dieser 
Zeit besteht ein formales Beschäftigungsverhältnis weiter­
hin. Danach ist sie arbeitslos. Während der Zeit der Ar­
beitsunfähigkeit stellt sie mit 55 Jahren den Rentenantrag. 
Aufgrund des vorliegenden Krankheitsbildes, das sich nur 
schubweise verschlechtert, wird der Rentenantrag zunächst 
abgelehnt. Der Gerichts-Sachverständige projeziert in sei­
ner Begutachtung das verbliebene Leistungsvermögen auf eine 
ganztägige Beschäftigung. Hierzu ist die Versicherte nicht 
mehr in der Lage. Sie muß sich aber noch auf Teilzeitar­
beitsplätze verweisen lassen, die sie von ihrer Wohnung aus 
erreichen kann. Da aber keine entsprechenden Teilzeitar­
beitsplätze vorhanden sind, steht ihr eine Erwerbsunfähig­
keitsrente auf Zeit zu. 

Anders stellt sich dies im Fallbeispiel XV dar. Seit seinem 
14. Lebensjahr arbeitete der Vers icherte in verschiedenen 
Beschäftigungsverhältnissen in ungelernten Tätigkeiten. Ab 
dem Alter von 44 Jahren ist er dauerhaft arbeitslos . Im 
Jahr der Urteilsentscheidung ist er bereits über acht Jahre 
ohne Beschäftigung. Dies wirkt sich auf die EU-Rentenbewil-
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ligung in keiner Weise aus. Da der Versicherte keinen Be­
rufsabschluß vorweisen kann und er vollschichtig auf den 
gesamten Arbeitsmarkt verweisbar ist, besteht kein Anspruch 
auf eine Rente. Die Vermittlung in eine tatsächliche Be­
schäftigung ist allein Aufgabe der Arbeitsverwaltung . Das 
entscheidende Kriterium besteht bei der Ablehnung des An­

trags darin, daß der Versicherte keine zeitlichen Ein­
schränkungen seines Leistungsvermögens aufweist. 

Eine ähnliche Konstellation findet sich auch im Fallbei­
spiel XVI. Der Versicherte arbeitete seit seinem 16. Le­

bensjahr in überwiegend ungelernten Tätigkeiten. Im Alter 
von 41 Jahren erkrankt er und ist seitdem nahezu durchge­
hend arbeitsunfähig bzw. arbeitslos. Bis zum Zeitpunkt der 
Urteilsentscheidung hält dieser Zustand insgesamt sieben 
Jahre an. Trotz deutlich vorhandener Wirbelsäulenschäden 
wird er zur Verrichtung leichter vollschichtiger Tätigkei­
ten für fähig befunden. Er weist somit keine zeitliche Ein­
schränkung seines Leistungsvermögens auf. Der Frage eines 
eventuell bestehenden Berufsschutzes aufgrund der tarifli­
chen Eingruppierung kommt keine Bedeutung zu. Gemäß der Ar­
beitgeberauskunft hat der Versicherte überwiegend un- bzw. 
angelernte Tätigkeiten ausgeübt. 

Das Fallbeispiel XVII hebt sich von den bisherigen Fällen 
dadurch hervor, daß der Versicherte über eine abgeschlos­
sene Berufsausbildung verfügt. Er hat mit 16 Jahren die 
Lehre als Dachdecker begonnen und in diesem Beruf ca. 34 
Jahre kontinuierlich gearbeitet. Im Alter von 52 Jahren 
wird er arbeitsunfähig krank und schließlich arbeitslos . In 
diesem Alter stellt er den Rentenantrag. Bis zum Zeitpunkt 
der Urteilsentscheidung ist er bereits zwei Jahre und acht 
Monate arbeitslos. Die Sachverständigen-Gutachten auf or­
thopädischem Fachgebiet diagnostizieren deutliche und teil­
weise erhebliche ve·rschleißerkrankungen. Während die beiden 
Gutachter der Beklagten noch ein - mit Einschränkungen -
vollschichtiges Leistungsvermögen des Versicherten fest­
stellen, kommt der Gerichts-Sachverständige zum Resultat 
einer noch halb- bis untervollschichtigen Restarbeitsfähig­
keit. Allein die zeitliche verweisbarkeit ist schließlich 
für die Urteilsentscheidung relevant . Seinen erlernten Be­
ruf kann der Versicherte nicht mehr ausüben. Die praktische 
Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes begründet den 
Anspruch auf eine EU-Rente auf Zeit. Erst danach - also 
nach Ablauf von drei Jahren - muß festgestellt werden, ob 
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er noch in eine ihm sozial zumutbare (Teilzeit-) Beschäfti­
gung vermittelt werden kann. Es handelt sich hierbei somit 
um einen typischen Arbeitsmarktfall. 

Die folgenden Fallbeispiele dokumentieren ebenfalls die 
Problemlage arbeitsloser Rentenantragsteller. Sie unter­
scheiden sich gegenüber den zuvor geschilderten Fällen 
durch eine zusätzliche psychiatrisch-neurologische Lei­
stungsbeurteilung. 

Fallbeispiel XVIII 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Jahr 1986 ist 
der Kläger 56 Jahre alt. Er hat keinen qualifizierten 
Beruf erlernt. Er war von 1948 bis 1960 in einer Ziege­
lei tätig und arbeitete danach als Kraftfahrer. Nach 
einem Vorderwandinfarkt im Dezember 1981 mußte er sich 
im Oktober 1982 einer sogenannten Bypaß-Operation un­
terziehen. Es folgten stationäre Rehabilitationsaufent­
halte im Oktober/November 1982 und im Februar/März 
1983. Ab Dezember 1981 ist der Kläger zunächst arbeits­
unfähig und im Anschluß daran seit November 1983 ar­
beitslos. Im Januar 1983 stellte er den Rentenantrag 
wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit. Der Sozialärzt­
liche Dienst diagnostizierte beim Kläger: 

l. Aortokoronarer Venenbypaß wegen koronarer Dreige­
fäßerkrankung und Zustand nach Vorderwandspitzen­
infarkt Dezember 1981 (Operation Oktober 1982) 

2. Thrombenentfernung rechte Kranzarterie Oktober 1982. 

Im Bescheid des Rentenversicherungsträgers (Beklagte) 
vom Juni 1983 werden darüber hinaus ein vorhandes Über­
gewicht und degenerative Wirbelsäulenveränderungen ohne 
Funktionseinschränkungen aufgeführt. Der Kläger könne 
aber noch vollschichtig leichte körperliche Arbeiten -
mit Einschränkungen - verrichten und z.B. als Etiket­
tierer oder Materialausgeber tätig sein . 

Die Klage gegen diesen Bescheid erfolgt im Juni 1983. 
Ein vom Gericht zum Beweis erhobenes medizinisches 
Sachverständigen-Gutachten bestätigt weitgehend den 
vorliegenden Krankheitsbefund. Es gelangt darüber hin­
aus zu der Auffassung, daß der Kläger nicht an einer 
Neurose leidet, der Krankheitswert mit der Folge zu­
kommt, daß er nicht in der Lage ist, diese willensmäßig 
zu beherrschen . Der Kläger könne leichte Arbeiten voll­
schichtig verrichten und zwar entwec:ier im Sit.zen. oder 
Wechsel von Sitzen und stehen mit wei~eren zusatzlichen 
Einschränkungen. 
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Das Gericht hat weiterhin ein psychologisches Gutachten 
zu der Frage eingeholt , ob der Kläger überhaupt noch in 
den Arbeitsprozeß eingegliedert werden könne. Im psy­
chologischen Gutachten wurde aufgrund einer ambulanten 
Untersuchung im Januar 1986 beim Kläger eine schwere 
Depression vom Ausmaß einer endogenen Depression fest­
gestellt . Die Einweisung in einen Arbeitsplatz wäre für 
den Kläger mit unzumutbaren psychischen Belastungen 
verbunden; eine Eingliederung in den Arbeitsprozeß er­
scheint nicht mehr möglich. Die Beklagte hat sich diese 
Leistungsbewertung nicht zu eigen gemacht und dagege n 
ausgeführt, daß die Diagnose einer Krankheit nicht Auf­
gabe eines Psychologen sei. Die psychologische Sachver­
ständige (Dipl. Psych.) hat sich hierzu dahingehend ge­
äußert, daß sich an dem Gutachten inhaltlich nichts än­
dern würde, auch wenn die Diagnose einer "major depres­
sion" nicht formuliert worden wäre. 

In ihren Entscheidungsgründen folgt die Kammer des So­
zialgerichts den Ausführungen des psychologischen Gut­
achtens. Gegenüber der Beklagten weist sie darauf hin, 
daß die Vorschrift von § 1247 Absatz 2 RVO keine Aus­
sage darüber enthält, durch wen "Krankheit" , 
"Gebrechen" oder "Schwäche der körperlichen oder gei­
stigen Kräfte" festgestellt werden kann . Die Auffas­
sung, daß die klinischen Psychologen generell solche 
Feststellungen nicht sollten treffen können, muß als 
überholt gelten. Es sei hierzu nur darauf verwiesen, 
daß im Rahmen der Delegation entsprechend qualifizierte 
Psychologen im Rahmen des Abrechnungssystems der ge­
setzlichen Krankenkassen an der Behandlung psychischer 
Erkrankungen beteiligt werden. Zur Überzeugung der Kam­
mer ist nicht mehr nachvollziehbar, wieso ein mehr als 
über ein Jahrzehnt in einem psychiatrischen Krankenhaus 
täti ger klinischer Psychologe weniger geeignet sein 
sollte, durch Anamnese und Testdiagnostik die Diagnose 
einer psychischen Krankheit zu sichern, als ein ar­
beitsmedizinisch und psychosomatisch informierter und 
aufgeklärter Arzt auf dem Fachgebiet für Innere Krank­
heiten . 

Dem psychologischen Gutachten wird seitens des Gerichts 
ein höherer Beweiswert zuerkannt. Darüber hinaus wird 
in der Urteilsbegründung darauf verwiesen, daß das psy­
chologische Gutachten lediglich eine wissenschaftlich 
hinreichend gesicherte allgemeine Einsicht in die psy­
chische_ Depravierung bei langjähriger Arbeitslosigkeit 
reflektiere. Sowohl die internationale als auch die 
deutschsprachige wissenschaftliche Literatur belege, 
daß mehrjähriger Arbeitslosigkeit (zumal wenn sie auf 
gesundheitlichen Einschränkungen beruht) eine auslö­
sende Bedeutung für psychische Erkrankungen zuzumessen 
ist. 

De: Kläger ist ab A~gust 1983 infolge einer psychischen 
Storung ~oi:i Kr<;inkh,eitswert nicht mehr in der Lage, eine 
Erwerbstat1.gke1.t in gewisser Regelmäßigkeit auszuüben 
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oder mehr als nur geringfügige Einkünfte durch Er­
werbstätigkeit zu erzielen und ist deshalb erwerbsunfä­
hig. 

Fallbeispiel XIX 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Mai 1987 ist 
die Klägerin 60 Jahre alt. Sie hat keinen Beruf er­
lernt. Von 1948 bis 1950 war sie als Näherin und seit 
1966 bei der Deutschen Bundespost als Postzustellerin 
beschäftigt. Seit November 1984 ist sie arbeitsunfähig 
erkrankt. Von März bis April 1985 wurden medizinische 
Rehabilitationsmaßnahmen stationär bei ihr durchge­
führt. Sie wurde von dort für voraussichtlich noch 8 
Wochen arbeitsunfähig entlassen. Im Juli 1985 stellte 
sie den Rentenantrag. Der Sozialärztliche Dienst dia­
gnostizierte bei der Klägerin: 

1. Funktionelle Herzbeschwerden bei Zustand nach 
abgelaufener Perimyocarditis (Herzmuskelentzündung) 
(November 1984) 

2. Rezidivierendes Halswirbelsäulen- und Lendenwirbel­
säulen- Syndrom bei degenerativen Veränderungen der 
Wirbelsäule 

3. Fettstoffwechselstörung 
4. Vergrößerung der Schilddrüse 
5. Geringes Krampfaderleiden. 

Die Klägerin könne danach noch leichte bis gelegentlich 
mittelschwere Arbeiten vollschichtig, ohne besonderen 
Zeitdruck, ohne häufiges Heben, Tragen, Bewegen von La­
sten, ohne überwiegend einseitige Körperhaltung, ohne 
Über-Kopf-Arbeiten und ohne Absturzgefahr verrichten. 
Unter Hinweis auf das verbliebene Leistungsvermögen 
lehnte der Rentenversicherungsträger den Antrag ab. 
Ebenfalls wurde der im September 1985 erhobene Wider­
spruch im Januar 1986 zurückgewiesen. Im Februar 1986 
wird beim Sozialgericht die Klage erhoben. Im Laufe des 
Klageverfahrens wurde der Klägerin Altersruhegeld gemäß 
§ 1248 Abs. 3 RVO (Frauenaltersruhegeld) seit Oktober 
1986 gewährt. Zur Entscheidung steht nur die Bewilli­
gung einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit ab dem Zeit­
punkt der Rentenantragstellung im Juli 1985. 

Das Gericht hat einen Befundbericht des Hausarztes so­
wie ein schriftliches internistisches Sachverständigen­
Gutachten zum Beweis eingeholt. Nach diesem Gutachten 
sind vor allem die Auswirkungen der Herzerkrankung für 
das Leistungsvermögen der Klägerin ausschlaggeben~. 
Demnach besteht bei der Klägerin ein Zustand nach Peri­
myocarditis (Herzmuskelentzyndung) bei fortbestehender 
Einschränkung der Herzleistung und einer corona.ren Her­
zerkrankung. Verstärkt werden die davon ausgelosten Be­
schwerden durch ein pseudo-neurastheni~ches Sfnd:om 
bzw. Herzneurose, aufgrund dessen eine zwischenzeitlich 
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eingetretene Gesundheitsverbesserung in subjekt~ver 
Hinsicht nicht nachvollzogen werden kann, was einer 
proportionalen Steigerung der körpe~lichen ~is~ungsfä­
higkeit entgegenwirkt. Vor allem dies~ subJektive Kom­
ponente führt zusamme~ mit der. ~urc~ die Herze:krankung 
ohnehin reduzierte Leistungsfahigkeit zum Vorliegen von 
Erwerbsunfähigkeit. Das Ger;ich~ schließt si<:h. dies7r 
Beurteilung an. Die Klägerin ist erwerbsunfahig seit 
dem Zeitpunkt der Rentenantragstellung. 

Fallbeispiel. XX 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Juni 1986 ist 
die Klägerin 38 Jahre alt. Sie ist jugoslawische 
Staatsangehörige und lebt seit 1969 in der Bundesrepu­
blik Deutschland. Einen Beruf hat sie nicht erlernt. 
Nach ihren Angaben ist sie in ihrem Heimatland keiner 
versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen. 
Von 1969 bis 1982 war sie in verschiedenen ungelernten 
Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland beschäf­
tigt gewesen. Den Rentenantrag stellt sie im Juli 1982. 
Der Sozialärztliche Dienst diagnostiziert bei der Klä­
gerin: 

1. Chronische Mittelohrentzündung links mit Schwer­
hörigkeit 

2. Neurotische Fehlhaltung 
3. Geringe Fehlstellung der Wirbelsäule mit endgradiger 

funktioneller Einschränkung der Halswirbelsäule. 

Zum Leistungsvermögen wurde ausgeführt, die Klägerin 
könne noch vollschichtig leichte bis gelegentlich mit­
telschwere Tätigkeiten ohne Zeitdruck verrichten. Eine 
zuvor durchgeführte nervenärztliche Untersuchung bestä­
tigte dieses Leistungsvermögen anhand der Diagnose 
"hypochondrische Reaktion, rentenneurotische Fehlhal­
tung". Der Antrag wird vom Rentenversicherungsträger 
daraufhin abgelehnt. Gegen den gleichlautenden Wider­
spruchsbescheid vom Januar 1984 erhebt sie im Februar 
1984 Klage beim Sozialgericht. Sie behauptet, aufgrund 
ihrer psychischen Erkrankung erwerbsunfähig zu sein. 

Das Gericht hat durch Einholung zweier schriftlicher 
fachpsychiatrischer Sachverständigen-Gutachten Beweis 
erhoben. Gemäß dem zweiten im Jahr 1986 erstellten 
psychiatrischen Gutachten liegt bei der Klägerin ein 
Residualsyndrom als Folge einer endogenen Psychose bei 
zweimaligen akuten Phasen pro Jahr vor. Vor dem Hinter­
grund eines psychischen Bildes, das psychopathologisch 
dem Grenzbereich effektiver Psychosen und Schizophrenie 
zugeordnet werden kann, sind irreversible Affekt- und 
Antriebsveränderungen sowie Initiativverlust feststell­
bar. Hi~zu_ kommt eine ohnehin schwache Primärbegabung 
gerade im intellektuellen Bereich. 
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Die Kammer des Gerichts folgt dieser Begutachtung vor 
allem deshalb, da die Anamneseerhebung und Untersu­
chung, im Unterschied zum zuvor vom Gericht eingeholten 
<?utach~en, _in ~er . Heimat~prache der Klägerin erfolgt 
1st. Die Klager1n ist somit als erwerbsunfähig anzuse­
hen. Der Versicherungsfall ist im Juli 1985 eingetre­
ten . 

Fallbeispiel XXI 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im November 1985 
ist die Klägerin 51 Jahre alt. Eine Berufsausbildung 
hat sie nicht erhalten . Von 1948 bis 1981 war sie als 
Arbeiterin, Hausgehilfin und Reinemachefrau tätig. Im 
letzten Beschäftigungsverhältnis arbeitete sie als Ma­
schinenbedienerin . Seit Januar 1982 ist sie arbeitslos . 

Di e Klägerin ist alkoholkrank mit körperlichen Folge­
schäden: eine krankhafte Veränderung der Leber ist seit 
1971 diagnostiziert. Eine arbei tsamtsärztliche Untersu­
chung vom Februar 1982 ergab, daß die Klägerin noch 
leichte Frauenarbeit vollschi chtig würde verrichten 
können. Im März 1983 stellt sie den Rentenantrag. 

Nach der Untersuchung des sozialärztlichen Dienstes 
lehnt der Rentenversicherungsträger den Antrag ab mit 
der Begründung, daß das Leistungsvermögen der Klägerin 
zwar durch einen chronischen Leberschaden mit mäßigen 
Aktivitätszeichen, eine nervöse Fehlhaltung mit Neigung 
zu erhöhten Blutdruckwerten, hormonellen Ausfallzei­
chen, Kalkeinlagerungen der Bauchspeicheldrüse, Diabe­
tes mellitus, Wirbelsäulenfehlhaltung und Verschleißer­
krankung, Narbe nach operativer Entfernung der Gebär­
mutter, leichte Krampfaderbildung ohne frische Entzün­
dungszeichen , Anaemie und Fettstoffwechselstörungen, 
Pilzerkrankung an den Zehennägeln sowie durch Brille 
ausgeglichene Fehlsichtigkeit beeinträchtigt sei, der 
Klägerin aber noch leichte Frauenarbeiten mit Ein­
schränkungen vollschichtig zugemutet werden könnten. 

Der hiergegen eingelegte Widerspruch wurde im November 
1983 zurückgewiesen . Die Klage wurde im Dezember 1983 
beim Sozialgericht erhoben. Die Klägerin ist der An­
sicht, zu keiner Arbeitsleistung mehr in der Lage zu 
sein. Das Gericht hat zunächst Beweis erhoben durch ein 
internistisches Sachverständigen-Gutachten. Festge­
stellt wurde, daß der Leberschaden eine toxische Hepa­
titis mit beginnendem cirrhotischen Umbau darstelle, 
der durch Alkoholmißbrauc h verursacht würde. Der Sach­
verständige hat von einer gesicherten neurotischen Ren­
tenfixation gesprochen, die die Klägerin aus eigener 
Kraft nicht überwinden könne. 

Daraufhin holte das Gericht ein weiteres psychiatri­
sche s Sachverständigen-Gutachten im Juli 1985 ein . Der 
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Sachverständige führte aus, daß bei der Klägerin ein 
chronischer Alkoholismus und eine alkoholische Polyneu­
r<;>pathie mit Gang- und Gleichgewichtsstörungen sowie 
eine beginnende Alkoholdemenz mit Wesensänderung 
(Depravationssyndrom), permanent auftretende Alkoholin­
toxikationszustände und in kurzen Abständen auftretende 
prädelirante Zustandsbilder vorliegen. Diese Krankhei­
ten könne die Klägerin willensmäßig nicht beherrschen 
und die Hemmungen, die einer Arbeitsaufnahme entgegen­
stehen, aus eigener Kraft nicht überwinden. Die Kläge­
rin könne demnach auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seit 
März 1983 keinerlei Tätigkeiten mehr verrichten. Neben 
den internistischen Befund ist somit zusätzlich von ei­
ner psychischen Erkrankung auszugehen. Die Klägerin 
ist, da keine Aussicht besteht, den psychischen und so­
matischen Gesundheitszustand der Klägerin in absehba­
rer Zeit zu bessern, auf Dauer erwerbsunfähig. 

Fallbeispiel xxrr 

zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Mai 1987 ist 
der Kläger 50 Jahre alt. Er ist türkischer Staatsange­
höriger und hat nach eigenen Angaben von 1953 bis 1963 
in der Türkei als Zimmermann gearbeitet. Beiträge zur 
Sozialversicherung hat er nicht geleistet. Seit Januar 
1964 lebt er in der Bundesrepublik Deutschland und ar­
beitete zunächst bis 1967 als Bahngleisarbeiter, von 
1967 bis 1972 als Zimmermann, von 1972 bis 1975 als 
Dreher, von 1975 bis 1981 als Presser in der ölfabrik 
und in der Zeit vom September 1981 bis Oktober 1982 als 
Presser in einer Schreinerei. Seitdem ist er arbeits­
los. 

Im Februar 1985 beantragte der Kläger erneut die Gewäh­
rung von Versichertenrente wegen Erwerbsunfähigkeit, 
nachdem eine entsprechende Klage beim Sozialgericht 
Wiesbaden durch Urteil vom November 1984 abgewiesen 
worden ist. Ein nervenärztliches Gutachten, das von der 
Beklagten im Juli 1985 veranlaßt wurde, kommt zu dem 
Ergebnis, daß beim Kläger eine neurotische Fehlentwick­
lung mit hypochondrischer Klagsamkeit vorläge, aufgrund 
derer er noch zur vollschichtigen Verrichtung leichter 
bis mittelschwerer körperlicher Arbeit, ohne Zeitdruck 
und ohne Absturzgefahr in der Lage sei. Nach Auffassung 
der Beklagten könne der Kläger noch als Warensortierer 
oder Pförtner tätig sein . Dagegen wird im September 
1985 Klage erhoben. 

Der Kläger trägt vor, infolge einer schweren depres~i­
ven psychischen Erkrankung erwerbsunfähig zu sein. 
Durch seine langjährige Arbeitslosigkeit werde sowohl 
seine D~pression _als auch se~ne Somatisierung ständig 
verschlimmert . Keinesfalls sei er als Rentenneurotiker 
anzusehen. 
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Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines 
nervenärztlichen Sachverständigen-Gutachten sowie eines 
weiteren, auf Antrag des Klägers erstellten Gutachtens 
der gleichen Fachrichtung des ihn behandelnden Arztes. 
Beide Gutachter kommen zu weitgehend übereinstimmenden 
Diagn<;>sen: Nach einer ambulanten neurologischen, 
psychiatrischen und psychosomatischem Untersuchung dia­
gnostizierte der vom Gericht bestellte Gutachter neben 
Gesundheitsstörungen auf orthopädischem Fachgebiet beim 
Kläger eine schwerwiegende psychogene depressive Ent­
wicklung nach narzistischer Kränkung wie Arbeitsplatz­
verlust, wiederholten Operationen, körperlichen Erkran­
kungen bei Hinzutreten sprachlicher und soziokulturel­
ler Probleme. Die neurologische Untersuchung ergab im 
wesentlichen einen negativen Neurostatus. Insgesamt 
wird die Stimmungslage des Klägers mit depressiv und 
verdrängten aggressiven Impulsen und deutlicher An­
triebshemmung beschrieben. Im weiteren weist das Gut­
achten nach, daß die zahlreichen Operationen, somati­
schen Maßnahmen und Behandlungen das Entstehen einer 
konversionsneurotischen Entwicklung mit hypochondri­
scher Komponente gefördert haben. Konversionsneurose 
vor allem deswegen, weil der Kläger lebensgeschichtlich 
bedingte Konflikte und Probleme aus dem Bewußtsein ver­
drängt hat, was im Rahmen des psychosomatischen Wech­
selgeschehens zur weiteren Somatisierung führt. In neu­
rosenpsychologischer Sicht haben die lebensgeschichtli­
chen Ereignisse und alltäglichen subjektiven und objek­
tiven Kränkungen nach Ansicht des Sachverständigen Fru­
stration, Haßgefühle und aggressive Impulse mobili­
siert, die der Kläger zum Teil gegen sich selbst wen­
det. Gerade diese neurotische Grunderkrankung hat nach 
den Ausführungen des Sachverständigen Krankheitswert, 
da der Kläger sie aus eigener Kraft nicht überwinden 
kann. Auf der Grundlage der multiplen körperlichen Be­
schwerden und der ungewissen sozialen Situation können 
die Hemmungen, die einer Arbeitsaufnahme entgegenste­
hen, nicht aus eigener Kraft überwunden werden. Gegen­
über dem Gutachten vonseiten des Rentenversicherungs­
trägers (Beklagte) wird vom gerichtlich bestellten Gut­
achter betont daß die Diagnose einer neurotischen 
Fehlentwicklung mit hypochondrischer Klagsamkeit nicht 
begründet und den lebensgeschichtlichen Ereignissen 
keine Bedeutung beigemessen wurde. Als Folge der kon­
versionsneurotischen Erkrankung ist der Kläger erwerbs­
unfähig. 

Fallbeispiel XXI:II 

ZU!U Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Dezember 1985 
ist der Kläger 32 Jahre alt. Er ist gelernter ~äcker: 
Nach der Abschlußprüfung im August 1970 hat er bis Ju~i 
1976 im erlernten Beruf gearbeitet. Danach war er bis 
Ende Dezember 1978 arbeitslos bzw. krank. Zuletzt ar­
beitete er ab Januar 1979 als Verputzerhelfer. Der Klä-
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ger ist von Geburt an durch eine Mißbildung des linken 
Oberarmes ( sogenannte Erb' sehe Lähmung) behindert. Im 
Juli und Oktober 1979 mußte er zunächst wegen eines 
Blasenkarzinoms und wegen einer sogenannten Sphinkter­
sklerose operiert werden. Der Klä9"er ist se_it . dieser 
Zeit arbeitsunfähig krank und leidet an Miktionsbe­
schwerden (Harnlassen). Ein Heilverfahren wurde im Mai 
und Juni 1980 durchgeführt. Der Kläger wurde mit den 
Entlassungsdiagnosen: "Rez. Blasenkarzinom, Rez • .. Harn­
wegsinf ektionen sowie angeborene Schulter-Arm-Lähmung 
links, Nackenmyalgien und vegetative Labilität" als ar­
beitsunfähig entlassen. Den Antrag auf Rente stellt der 
Kläger im Januar 1981. Der Sozialärztliche Dienstdia­
gnostizierte bei dem Kläger: 

1. Harninkontinenz mit wesentlicher Beeinträchtigung 
nach rezidivierender transurethraler Resektion Juli 
1979, papilläres Blasenkarzinom, Oktober 1979 gut­
artiges Papillen; bisher kein Anhalt für Rezidiv. 

2. Erb'sche Lähmung links mit praktischer Gebrauchs­
fähigkeit des linken Armes, z. Zt. schmerzhaftes HWS 
und BWS- Syndrom mit wesentlicher Funktionsein­
schränkung 

3. Z. Zt. Gebißsanierung 
4. Dringender Verdacht auf chronische Otitis media 

(Mittelohrentzündung) links. 

Die diagnostizierende Ärztin des Sozialmedizinischen 
Dienstes hielt dem Kläger keine regelmäßigen Arbeiten 
von wirtschaftlichem Wert für zumutbar und empfahl eine 
urologische Begutachtung nach zwei Jahren. Nach weite­
ren Ermittlungen des Prüfarztes der Beklagten revi­
dierte die Ärztin im November 1981 ihre Bewertung des 
Leistungsvermögens beim Kläger. Die Beklagte veranlaßte 
daraufhin eine nervenärztliche Begutachtung. Im Septem­
ber 1982 wurde beim Kläger diagnostiziert: 

1. Geburtstraumatische Erb'sche Lähmung 
2. Neurotische Fehlhaltung. 

Im Ergebnis ist der Kläger fähig, leichte bis mittel­
schwere Arbeiten vollschichtig zu verrichten. Mit Be­
scheid vom November 1982 lehnte die Beklagte daraufhin 
den Rentenantrag mit der Begründung ab, daß das Lei­
stungsvermögen des Klägers zwar durch eine geburtsbe­
dingte Teillähmung des linken Armes, die Neigung zu Ge­
websneubildungen der Harnblase, einer möglicherweise 
vorliegenden chronischen Mittelohrentzündung und durch 
eine seelische Fehlhaltung eingeschränkt sei ihm aber 
noch vollschichtig leichte körperliche Arbeit~n zuzumu­
ten seien und er damit die gesetzliche Lohnhälfte ver­
dienen_ könne. Der Widerspruchsbescheid des Klägers 
wurde im August 1983 zurückgewiesen. 

Im Septembe~ 1983 reicht der Kläger beim Sozialgericht 
die Klage ein. Er macht geltend seinen erlernten Beruf 
aus gesundheitlichen Gründen a'ufgegeben zu haben und 
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eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr fin­
den zu können. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Beiziehung der den 
Kläger betreffenden Schwerbehinderten-Akte durch Be­
fundberichte der den Kläger behandelnden 'Ärzte sowie 
durch ein medizinisches Sachverständigen-Gutachten auf 
internistischem Fachgebiet. Der internistische Sachver­
ständige hielt dem Kläger leichte bis mittelschwere Ar­
beiten für zumutbar. Zur Abklärung der Frage, ob der 
Kläger noch arbeiten könne, empfahl der sachverständige 
ein psychologisches oder psychiatrisches Gutachten. 

Ein diesbezügliches Gutachten wurde vom Gericht veran­
laßt. 
Auf Grund der Untersuchung vom Mai 1985 wurde beim Klä­
ger neben den bereits aufgeführten Erkrankungen eine 
schwere chronifizierte Depression auf dem Boden einer 
neurotischen Fehlentwicklung sowie eine geringe intel­
lektuelle Ausstattung diagnostiziert. Der Arzt hielt 
den Kläger nicht mehr für fähig, seit Januar 1981 einer 
regelmäßigen Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nachzugehen. Eine Arbeitsaufnahme wäre für den Kläger 
mit einer nicht zumutbaren psychischen Belastung ver­
bunden. 

Die Kammer folgt bei ihrer Entscheidung den vom Gericht 
veranlaßten Sachverständigen-Gutachten. Bereits der 
Gutachter auf internistischem Sachgebiet hat dargetan, 
daß es beim Kläger infolge der mehrfachen Blasenopera­
tionen zu erheblichen Störungen in der Funktion der 
Blase und zu wiederkehrenden Entzündungen gekommen ist, 
worunter der Kläger außerordentlich leidet. Hinzu kom­
men Ängste vor einem Rückfall, für die es aus der Sicht 
somatischer Medizin keinen ausreichenden Grund gibt. 
Bereits in diesem Gutachten wird erkannt, daß beim Klä­
ger eine ausgeprägte reaktive depressive Verstimmung 
vorliegt, die nicht nur Arbeitswilligkeit, sondern auch 
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. 

Unter Berücksichtigung dieser bereits vom Internisten 
recht gut gegebenen Umschreibung des psychischen Krank­
heitsbildes beim Kläger ist für die Kammer das psychia­
trische Sachverständigen-Gutachten von ausschlaggeben­
der Bedeutung. Der Sachverständige hat Intelligenz und 
psychisches Leistungsvermögen des Klägers testen lassen 
und seine Beurteilung auf eine ausführliche Sozi­
alanamnese gestützt. Die gegenüber dem Gutachten von 
seiten der Beklagten vorgebrachten Einwände vermögen 
die Kammer nicht zu überzeugen. Die Aussage, es liege 
eine "neurotische Fehlhaltung" beim Kläger vor, ist im 
Rahmen eines nervenärztlichen Gutachtens erfolgt, das 
den Standards die heute für eine psychiatrische Explo­
ration mit testdiagnostischer Unterstützung angelegt 
werden, nicht genügt. Der S~chverstän~ig~ der Be~lagten 
hat auf eine Testdiagnostik vollstandig verzicht~t. 
Demgegenüber finden sich deutlich abwertende Formulie-



31.6 

rungen ( "eine erhebliche neurotische Fehlhaltung 
eingeschlichen"). Dies ist kein wissenschaftlicher 
Sprachgebrauch; der Sachverständige ~ibt auch ke~nerlei 
Anhaltspunkte dafür , worauf er seine Zuschreibungen 
stützt und weshalb er den psychischen Beeinträchtigun­
gen keinen Krankheitswert beimißt. 

Die Kammer folgt dem von ihr zum Beweis erhobenen neu­
rologisch-psychiatrischen Sachverständigen-Gutachten 
auch deshalb, weil dort darauf hingewiesen wird, daß 
bei früheren somatisch-medizinischen Untersuchungen und 
Begutachtungen (vor allem auch auf urologischem Fachge­
biet), die weiter bestehenden Folgekrankheiten wie 
Nykturie (vermehrtes nächtliches Wasserlassen), Dysurie 
(erschwerte schmerzhafte Harnentleerung) sowie Harnin­
kontinenz nicht ausreichend gewürdigt wurden und insbe­
sondere der Beitrag, den diese für die Chronifizierung 
des psychischen Leidens leisteten, nicht ausreichend 
gewürdigt wurde. Die Kammer verkennt nicht, daß für die 
schwierige Beurteilung und Bewertung psychischer Lei­
den, wie die Beklagte schreiben läßt, "strenge Maß­
stäbe" anzulegen sind. Diese auch in der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts zum Ausdruck kommende Position 
darf andererseits nicht dazu führen, massive psychische 
Beeinträchtigungen (die, wie im vorliegenden Fall, auch 
als Folge einer lebensbedrohenden somatischen Erkran­
kung gedeutet werden) mit einem pauschalen und undiffe­
renzierten Verdacht auf Aggravation zu bagatellisieren. 

Der Gerichts-Sachverständige hat die Entstehung und 
Ausprägung der psychischen Krankheit des Klägers aus 
einer sorgfältigen Anamnese der Lebensgeschichte und 
der Krankheitsgeschichte ab 1979 hergeleitet. Diese 
Ausführungen sind für die Kammer nachvollziehbar und 
einleuchtend. Sie tragen die Leistungsbewertung, derzu­
folge dem Kläger ab Januar 1.981 eine Wiedereingliede­
rung in den Arbeitsprozeß wegen einer neurotischen De­
pression von Krankheitswert nicht zugemutet werden 
konnte. Der Kläger ist deshalb ab Februar 1.981 erwerbs­
unfähig. 

Diskussio n: 

Die Gemeinsamkeit der Fallbeispiele XVIII bis XXIII ist in 
dem Umstand zu sehen, daß neben dem organischen Befund auch 
eine psychiatrische Bewertung der Leiden in die Urteilsent­
scheidung einfließt. 

Fallbeispiel XVIII beschreibt einen Versicherten , der über­
wiegend ungelernt beschäftigt war. Einen qualifizierten Be­
ruf hat er nicht erlernt. Die arbeitsbiographischen Angaben 
im Urteil sind für eine diesbezügliche Beschreibung nicht 
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ausreichend. Lediglich im vom Gericht beschriebenen psycho­
logischen Gutachten findet sich ein Hinweis auf eine 
17jährige Tätigkeit als Kraftfahrer. Im Alter von 51 Jahren 
erleidet der Versicherte einen Herzinfarkt. Mit 53 Jahren 
setzt die Arbeitslosigkeit ein. Zu diesem Zeitpunkt stellt 
er den Rentenantrag. Nach der Auffassung der Beklagten ist 
er nach entsprechender Behandlung vollschichtig mit Ein­
schränkungen verweisbar. Ein psychiatrischer Befund liege 
nicht vor. Dem widerspricht das vom Gericht veranlaßte psy­
chologische Gutachten mit dem Hinweis auf eine "seit jeher 
depressive Persönlichkeitsstruktur" des Versicherten. In 
Verbindung mit dem subjektiv empfundenen Verlust einer Ar­
beitsfähigkeit überhaupt, infolge einer Arbeitslosigkeits­
dauer von ca. drei Jahren, bestehe eine "psychische Beein­
trächtigung von Krankheitswert". Dem schließt sich das Ge­
richt in der Urteilsbegründung an. Auffällig an diesem Fall 
ist, daß offenbar weniger die Tatsache eines erlittenen 
Herzinfarktes als vielmehr die dadurch ausgelöste Arbeits­
losigkeit des Versicherten. für die psychische Erkrankung 
von Bedeutung ist. In seinen Entscheidungsgründen weist das 
Gericht ausführlich auf den sozialwissenschaftlichen und 
epidemiologischen Forschungsstand zum Zusammenhang psychi­
scher/psychiatrischer Erkrankungen mit Arbeitslosigkeit 
hin. 

Im Fallbeispiel XIX liegt hinsichtlich des Krankheitsbefun­
des ebenfalls eine Herzerkrankung vor. Hierbei handelt es 
sich um eine Versicherte, die zum Zeitpunkt der Klage be­
reits ein Frauenaltersruhegeld bezieht. Vom Zeitpunkt der 
EU-Rentenantragstellung bis zur Urteilsentscheidung verge­
hen fast zwei Jahre. Den Rentenantrag stellt sie im Alter 
von 58 Jahren. Ihre Arbeitsbiographie weist u.a. eine etwa 
18jährige Tätigkeit als Postzustellerin bei der Deutschen 
Bundespost aus. Im Alter von 58 Jahren erkrankt sie an ei­
ner Entzündung im Bereich des Herzmuskels und ist seit dem 
arbeitsunfähig erkrankt. Der vom Gericht bestellte interni­
stische Sachverständige sieht die Einschränkungen des Lei­
stungsvermögen der versicherten vor allem durch die Auswir­
kungen der Herzkrankheit verursacht. Die subjektive Be­
schwerdesymptomatik wird dabei auf das Vorliegen einer 
Herzneurose zurückgeführt. Obwohl eine objektive Verbesse­
rung des Herzleidens feststellbar ist, steht dem die sub­
jektive Bewertung durch die Versicherte entgegen. Einer zu­
sätzlichen nervenärztlichen Stellungnahme hierzu bedarf es 
nicht. Aufgrund dieses Sachverhalts befindet das Gericht 
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die versicherte für erwerbsunfähig für die Zeit vom Ein­
tritt des Versicherungsfalles bis zum vorgezogenen Alters­
ruhegeldbezug. 

Das Fallbeispiel XX dokumentiert den Fall einer 39jährigen 
ungelernten Arbeiterin. Seit ihrem 22. Lebensjahr lebt die 
jugoslawische Staatsangehörige in der Bundesrepublik 
Deutschl.and. Im Alter von 35 Jahren stellt sie den Renten­
antrag. Die Bekl.agte stellt durch eine nervenärztliche Un­
tersuchung die Diagnose "hypochondrische Reaktion, renten­
neurotische Fehlhaltung" und lehnt den Antrag ab. In diesem 
Fall hat das Gericht zwei fachpsychiatrische Gutachten ein­
geholt. In seiner Entscheidung folgt es nur einem, da im 
anderen Falle das Gutachten nicht durch den beauftragten 
Sachverständigen erstellt worden ist. Das Gutachten be­
scheinigt bei der Versicherten ein Residualsyndrom infolge 
einer endogenen Psychose. Hierbei handelt es sich um eine 
willensmäßig nicht beherrschbare Erkrankung. Im Unterschied 
zu den anderen erfolgten Begutachtungen ist diese Feststel­
lung durch eine Untersuchung in der Heimatsprache der Ver­
sicherten erhoben worden. Dieser Fall zeigt die Notwendig­
keit einer eingehenden Exploration bei der Ermittlung vor­
liegender psychiatrischer Krankheiten. Wie die Ablehnung 
durch den von der Beklagten beauftragten Nervenarzt deut­
lich macht, wird, ohne im ausreichenden Maße - allein schon 
unter Berücksichtigung der sprachlichen Darstellungsmög­
lichkeiten - auf die Versicherte einzugehen, auf Aggrava­
tion geschlossen. Dies mag als typisch für die Bewertung 
von Erkrankungen angesehen werden, die auf keinem organisch 
feststellbarem Befund beruhen. 

Im Fallbeispiel XXI handelt es sich um eine alkoholkranke 
Versicherte. Sie hat insgesamt 34 Jahre lang verschiedene 
ungelernte Tätigkeiten verrichtet. Im Alter von 48 Jahren 
wird sie arbeitslos, und ein Jahr darauf stellt sie den 
Rentenantrag. Ein Leberschaden infolge ihrer Alkoholkrank­
heit wird bei ihr im Alter von 37 Jahren diagnostiziert. 
Gemäß dem internistischen Gericht~-Sachverständigen Gutach­
tens ist sie noch in der Lage, leichte bis mittelschwere 
Arbeiten zu verrichten, dem steht allerdings eine durch die 
Versicherte aus eigener Kraft nicht überwindbare 
"neurotische Rentenfixation" entgegen. Der psychiatrische 
Sachverständige weist auf verschiedene, mit der Alko­
holkrankheit zusammenhängende Krankheitsbilder hin, die 
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willensmäßig von der Versicherten nicht beherrschbar sind. 
Aus diesen Gründen ist sie erwerbsunfähig. 

Das Fallbeispiel XXII beschreibt den Fall eines 50 Jahre 
alten ungelernten Arbeiters türkischer Staatsangehörigkeit. 
Ab dem Alter von 27 Jahren lebt er in der Bundesrepublik 
und arbeitet kontinuierlich in verschiedenen Beschäfti­
gungsverhältnissen rund 18 Jahre lang. Im Alter von 45 Jah­
ren wird er arbeitslos. Ein erster Rentenantrag wird im 
Klageverfahren abgelehnt. Der Versicherte ist zu diesem 
Zeitpunkt 47 Jahre alt. Im darauffolgenden Jahr stellt er 
erneut einen Antrag. Im nervenärztlichen Gutachten der Be­
klagten wird ihm "neurotische Fehlentwicklung" und 
"hypochondrische Klagsamkei t" diagnostiziert. Auf der 
Grundlage von zwei weiteren, durch das Gericht eingeholten 
nervenärztlichen Gutachten wird bei dem Versicherten eine 
konversionsneurotische Erkrankung festgestellt, die sich 
aus seiner lebensgeschichtlichen Entwicklung heraus ergibt. 
Dabei wird ein deutliches psycho-/somatisches Wechselver­
hältnis beschrieben, welches u.a. durch sprachliche und so­
ziokulturelle Probleme verstärkt wird. Diese neurotische 
Grunderkrankung hindert den Versicherten an einer Arbeits­
aufnahme. Aus diesem Grunde ist er erwerbsunfähig. Dieses 
Fallbeispiel macht m.E. die besonderen Schwierigkeiten der 
Beurteilung psychischer Krankheiten, die auf keinem organi­
schen Befund beruhen, deutlich. Der für den Sozialrichter 
bestehende Spielraum, verschiedene Gutachten desselben 
Fachgebietes für die Urteilsfindung heranzuziehen, eröffnet 
gerade in derartigen Fällen die Möglichkeit des Abwägens 
verschiedener wissenschaftlich begründeter Auffassungen. 

Der Versicherte im Fallbeispiel XXIII ist 32 Jahre alt. Er 
ist von Geburt an behindert. Nach sechsjähriger Tätigkeit 
im erlernten Beruf als Bäcker wird er, im Alter von 23 Jah­
ren, arbeitslos bzw. krank für die Dauer von 2 1/2 Jahren. 
Danach nimmt er eine Tätigkeit als Verputzerhelfer an, die 
er etwa ein halbes Jahr ausübt. Er wird dann wegen eines 
Blasenkarzinoms operiert. Mit 28 Jahren stellt er den Ren­
tenantrag. Dieser wird u. a. mit dem Hinweis auf eine 
"neurotische Fehlhaltung" des Versicherten vom Rentenversi­
cherungsträger abgelehnt. Nach orthopädischem Befund und 
einem vom Gericht veranlaßten internistischen Sachverstän­
digen-Gutachten ist der versicherte vollschichtig mit Ein­
schränkungen verweisbar. zur weiteren Leistungsbeurteilung 
wird ein psychiatrisch-neurologisches Gutachten veranlaßt. 
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Neben dem vorliegen einer schweren chronifizierten Depres­
sion leidet der Versicherte demgemäß vor allem unter der 
Angst auftretender Harninkontinenz infolge der Blasenopera­
tion. Dieses psychische Krankheitsbild hindert den Versi­
cherten an der Arbeitsaufnahme. Er ist daher erwerbsunfä­
hig. Dieses Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen 
körperlicher Behinderung bzw. Beeinträchtigung und der psy­
chischen Reaktionsweise. Der Versicherte ist seit seine r 
Geburt sichtbar behindert, was vermutlich schon frühzeiti g 
zu einer depressiven Stimmungslage geführt hat. Das Auftre­
ten von Harninkontinenz bzw. die Angst davor v erstärkt bei 
dem noch nicht einmal J0jährigen Versicherten das psychi­
sche Krankheitsbild dermaßen, daß er zu einer Arbeitsauf­
nahme nicht mehr in der Lage ist. 

Das letzte Fallbeispiel soll dazu dienen, die Bedeutung des 
Alters eines Versicherten ebenfalls im Zusammenhang mit Ar­
beitslosigkeit bzw. Ar bei tsunfähigkei t bei einem EU- Ren­
tenverfahren zu verdeutlichen. 

Fallbeispiel XXIV 

Zum Zeitpunkt der Urteilsentscheidung im Juli 1989 ist 
der Kläger 58 Jahre alt. Er ist jugoslawischer Staats­
bürger. Er war in seinem Heimatland von 1947 bis J uli 
1968 als Schlosser und Schweißer sozialversicherungs­
pflichtig beschäftigt. In dieser Zeit hat er von 1959 
bis 1961 auf einer Werft eine Ausbildung zum Schweißer 
erworben. 1968 übersiedelte er in die Bundesrepublik, 
wo er bis 1986 als Montagearbeiter, Schweißer und 
Schlosser tätig war. Zuletzt war er zusammenhängend von 
Mai 1979 bis September 1980 und von März 1981 bis Sep­
tember 1982 bei einer Firma als Schlosser tätig; v om 
März 1976 bis Mai 1979 war er bei einer anderen Firma 
als Schweißer tätig und zuletzt war er auf verschie­
denen Arbeitsstätten für eine Leiharbeitsfirma als Mon­
tageschlosser, Schweißer und Sanitär- und Heizungsbau­
helfer sowie als Lager- und Produktionshelfer tätig. I m 
Jahre 1982 wurde der Kläger wegen eines Wirbelsäulen­
leidens in einer orthopädischen Klinik stationär behan­
delt . Im Mai 1986 wurde ein Herzinfarkt und eine co­
ronare Zweigefäßkrankheit diagnostiziert. Im Anschluß 
an die stationäre Behandlung war der Kläger von Juli 
bis August 1986 in einer Kurklinik; dort wurde er a ls 
zunächst bis Oktober 1986 arbeitsunfähig entlassen; a n­
schließend wurden ihm leichte bis mittelschwere Arbei ­
ten ganztägig zugemutet . Im Oktober 1986 stellt er den 
Rentenantrag. 

_J 
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Nach Untersuchung des Sozialärztlichen Dienstes lehnte 
die _Beklagte im Janua~ 1987 den Rentenantrag mit der 
Begrundung ab, das Leistungsvermögen des Klägers sei 
zwar durch einen Zustand nach Herzhinterseitenwandin­
farkt, coronare Zweigefäßkrankheit, Halswirbelsäulen­
und Lendenwirbelsäulenverschleiß bei Wirbelsäulenver­
biegung, Zustand nach Leistenbruchoperation, Teilver­
steifung des linken Zeige- und Mittelfingers und eine 
chronische Bronchitis beeinträchtigt. Der Kläger könne 
aber noch leichte körperliche Arbeiten ganztags ver­
richten, zu ebener Erde, ohne besonderen Zeitdruck, 
ohne häufiges Bücken und ohne Zwangshaltung. 

Hiergegen wendet sich der Kläger mit der im Februar 
1987 beim Sozialgericht eingegangenen Klage. 
Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung von Ar­
beitgeberauskünften und eines internisti schen Sachver­
ständigen-Gutachtens. Beim Kläger wird diagnostiziert: 

1 . Funktionell kompensierte koronare Zweigefäßer­
krankung nach Herzinfarkt 1986 

2. Rezidivierender Atemwegsinfekt mit zeitweiliger 
Bronchitis · 

3. Degeneratives Wirbelsäulensyndrom bei mäßiger Fehl-
stellung 

4. Leichte normochrome Anämie. 

Im Ergebnis hält der Sachverständige den Kläger für fä­
hig, leichte bis mittelschwere körperliche Arbeiten 
ganztags zu verrichten. Mit diesem Leistungsvermögen 
ist der Kläger aber nicht berufsunfähig. Zur Überzeu­
gung der Kammer sind dem Kläger zwar Tätigkeiten als 
Schlosser, Schweißer und Montagehelfer nicht mehr zuzu­
muten. Der Kläger war aber jedenfalls von Oktober 1986 
bis Mai 1989 noch in der Lage, mit dem v erbliebenen 
Leistungsvermögen in einer zumutbaren Verweisungstätig­
keit die sogenannte gesetzliche Lohnhälfte zu verdie­
nen. 

Die Ausbildung, die der Kläger in seinem Heimatland zum 
Schweißer bzw. Schmelzschweißer erhalten hat, ent­
spricht nicht der Berufsausbildung als Schweißer bzw. 
Schmelzschweißer mit staatlich anerkannter Ausbildung 
in der Bundesrepublik Deutschland . Der Kläger kann dem­
nach lediglich der Gruppe der Versiche~ten zuge7~~hn~t 
werden, die durch eine Ausbildung von bis zu zweiJahri­
ger Dauer charakterisiert ist . Nach der Rechtsprechung 
ist die Verweisung auf Tätigkeiten in der nächst nied­
rigeren Gruppe zumutbar. Der Kläger mußte sich desha~b 
ab Oktober 1986 auf sämtliche Tätigkeiten des allgemei­
nen Arbeitsmarktes der Bundesrepublik Deutschland ein­
schließlich West-Berlin verweisen lassen. Die Ablehnung 
des Rentenantrags durch die Beklagte im Januar 1987 ist 
somit zu Recht erfolgt. 

Insoweit unterscheidet sich dieses Urteil zunächst 
nicht von der üblichen Rechtsprechung. Die Kammer des 
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Sozialgerichts geht aber in ihrer Entscheidung hierüber 
hinaus in dem sie dem Kläger ab Juni 1989 den Anspruch 
auf ei'ne Erwerbsunfähigkeitsrente zuerken.nt. In ihrer 
Begründung weist sie darauf hin, daß seit der Grund­
satzentscheidung des Großen Senats des Bundessozialge­
richts zur konkreten Betrachtungsweise sich das Ausmaß 
der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik zu einem 
nicht vorhergesehenen dauerhaften Massenphänomen ent­
wickelt hat. Neuere arbeitsmarkttheoretische und empi­
rische Einsichten über die Funktionsweise des Arbeits­
marktes und von Teilarbeitsmärkten lassen ein überden­
ken der vor nun mehr als 13 Jahren formulierten grund­
sätzlichen Positionen unerläßlich erscheinen. 

Im einzelnen geht die Kammer von folgenden Erwägungen 
aus: 

Nach dem Wortlaut des§ 1247 Absatz 2 RVO ist derjenige 
erwerbsunfähig, der infolge von Krankheit oder anderer 
Gebrechen oder von Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte eine Erwerbstätigkeit nicht mehr 
ausüben kann oder weniger als geringfügige Einkünfte 
aus seiner Erwerbstätigkeit erzielen kann. Damit ist 
nicht ausgeschlossen, daß auch andere als nur Gesund­
heitsfaktoren als (mit-)ursächlich bezüglich des Unver­
mögens, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 
Berücksichtigung finden dürfen. Nichts anderes hat der 
Große Senat in seinen Entscheidungen aus den Jahren 
1969 und 1976 im Übergang von der abstrakten zur kon­
kreten Betrachtungsweise getan. Neuere sozialpolitische 
theoretische Überlegungen wie empirische Untersuchungen 
legen nahe, die Trennung der Risikobereiche 
"Arbeitsmarkt/Arbeitslosigkeit" einerseits und 
"Invalidität" andererseits nicht derart strikt durch­
zuhalten, wie dies traditionellerweise angenommen wird. 
Eine dauerhafte Unfähigkeit, durch Erwerbsarbeit den 
Unterhalt zu verdienen, die heute das massenhafte 
Schicksal älterer Arbeitsloser mit gesundheitlichen 
Einschränkungen ist, wird durch eine Vielfalt von Fak­
toren beeinflußt, die sich schwerlich einseitig dem Ge­
sundheitszustand und der Arbeitsmarktlage zurechnen 
lassen. Die Chancenlosigkeit älterer Arbeitsloser mit 
gesundheitlichen Einschränkungen, die langfristig ar­
beitslos und/oder arbeitsunfähig erkrankt sind, wieder 
in eine dauerhafte Beschäftigung integriert zu werden, 
ist jedenfalls auch durch den Gesundheitszustand (d.h. 
durch Krankheit, Gebrechen und/oder körperliche und 
geistige Schwächen) mitbedingt. Der Wortlaut des§ 1247 
Abs. 2 RVO steht deswegen einer Neuabgrenzung zwischen 
"Invalidität" und "Arbeitslosigkeit" und zwischen kon­
kreter und abstrakter Betrachtungsweise nicht entgegen. 

Eine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung wi­
derspricht auch nicht den Intentionen des Gesetzgebers , 
wonach gemäß§ 1248 Abs. 2 RVO ein Arbeitslosen-Alters­
r\lhegeld erst ab dem 60. Lebensjahr gezahlt werden 
durfte. Gerade§ 1276 Abs. 1 Satz 2 RVO macht deutlich, 

http:zuerken.nt
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daß der parlamentarische Gesetzgeber die Entwicklung 
der Rechtsprechung zur konkreten Betrachtungsweise - im 
begrenzten Umfang - ausdrücklich anerkannt hat. Die Be­
grenzung dort lautet lediglich, daß vor Vollendung des 
58. Lebensjahres grundsätzlich nur eine Zeitrente zuge­
sprochen werden darf. Umgekehrt wird aber aus der For­
mulierung in § 1.276 ("es sei denn, der Berechtigte 
vollendet innerhalb von zwei Jahren nach Rentenbeginn 
das 60. Lebensjahr") auch deutlich, daß nach Vollendung 
des 58 . Lebensjahres das Gesetz einer Bewilligung von 
Dauerrente wegen Erwerbsunfähigkeit nicht entgegen­
steht. 

schließlich zeigt die neuere Entwicklung des Arbeits­
förderungsgesetzes (AFG), daß in der Bundesrepublik für 
diejenigen, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, 
keine Verpflichtung mehr besteht, die Arbeitskraft un­
eingeschränkt auf dem Arbeitsmarkt anzubieten und sich 
deshalb beim Arbeitsamt zu melden (§1.05 c AFG). Hierin 
liegt die politische Konsequenz aus der Tatsache, daß 
für diese Personengruppe - insbesondere wenn gesund­
heitliche Beeinträchtigungen vorliegen - faktisch kei­
nerlei Wiederbeschäftigung (jedenfalls nicht für eine 
Dauerbeschäftigung) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
mehr möglich ist. 

Die Kammer hält es aus diesen Erwägungen heraus für 
notwendig und gerechtfertigt, Kriterien für den Über­
gang von der abstrakten zur konkreten Betrachtungsweise 
auszuarbeiten. Aus den oben dargelegten Gründen ist 
hierfür die Vollendung des 58. Lebensjahres eines Ver­
sicherten eine Wendemarke . Das Zusprechen von Dauer­
rente vor Vollendung des 58. Lebensjahres würde sich in 
Gegensatz zu Wortlaut und gesetzgeberischer Intention 
des§ 1276 Abs. l. RVO begeben. Die Kammer hält deshalb 
die Vollendung des 58. Lebensjahres, von dem ab ein in­
folge Krankheit in seinem Leistungsvermögen beeinträch­
tigter Versicherter Rente wegen Erwerbsunfähigkeit ha­
ben kann, für zutreffend . Die Kammer geht weiter davon 
aus, daß erst nach langjähriger Arbeitslosigkeit 
und/oder Arbeitsunfähigkeit bedingender Krankheit hin­
reichend klar ist, daß ein Versicherter (im Sinne des§ 
1.247 Abs. 2 RVO) nicht einmal mehr geringfügige Ein­
künfte auf dem Arbeitsmarkt erzielen kann. Die Kammer 
hält hierfür einen Zeitraum von 1 1./2 Jahren für not­
wendig und angemessen. Hierbei handelt es sich um den 
Zeitraum, für den am längsten die Lohnersatzleistung 
des Krankengeldes nach § 48 des SGB V gewährt werden 
kann. Für die langandauernde Arbeitslosigkeit gilt ent­
sprechend, daß nach mehr als einem Jahr der A~beits~o­
sigkeit die Wiederbeschäftigungschancen deutlich sin­
ken. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der Kläger 
ab Vollendung des 58. Lebensjahres - ein Zeitp~nkt, ~u 
dem er fast drei Jahre arbeitslos und/oder arbeitsunfa­
hig krank ist - nicht mehr in der Lage, mit dem ihm 
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verbliebenen Leistungsvermögen auch nur mehr als ge­
ringfügige Einkünfte auf dem Arbeitsm~r~t zu erzielen. 
Der Kläger ist ab Juni 1989 erwerbsunfahig. 

Diskussion: 

Wir haben dieses Fallbeispiel besonders ausführlich darge­
stellt, da in der Urteilsentscheidung offenbar auch der 
Versuch einer Rechtsfortbildung durch das Sozialgericht 
enthalten ist. Es handelt sich hierbei um einen jugoslawi­
schen Staatsbürger, der innerhalb einer 21jährigen sozial­
versicherungspflichtigen Beschäftigung eine Ausbildung als 
Schweißer in seinem Heimatland abgeschlossen hat. Im Alter 
von 37 Jahren übersiedelt er in die Bundesrepublik Deutsch­
land. Hier arbeitet er weitere 18 Jahre in verschiedenen 
zumindest berufsnahen Tätigkeiten. Mit 51 Jahren wird er an 
der Wirbelsäule operiert; mit 55 Jahren erleidet er einen 
Herzinfarkt. In diesem Alter stellt er den Rentenantrag. 
Sein Antrag wird abgelehnt, und ein Jahr später erhebt er 
die Klage beim Sozialgericht. Auch nach den vom Gericht 
eingeholten Sachverständigen-Gutachten ist er weiterhin 
vollschichtig verweisbar. Ein Berufsschutz steht ihm nicht 
zu. Nach Auffassung des Gerichts ist die Ablehnung des Ren­
tenantrags deshalb auch zu recht erfolgt. Im Urteil wird 
allerdings darüber hinausgehend, auf die besondere Problem­
lage des nunmehr 58jährigen Versicherten verwiesen und der 
Versuch einer Verallgemeinerung bzw. der "Modifikation und 
Weiterentwicklung der bestehenden Rechtslage" unternommen. 
Die Argumentation des Gerichts ist ausführlich dargestellt 
worden und muß hier nicht nochmals wiederholt werden. Zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit war 
nicht zu ermitteln , ob dieses Urteil rechtskräftig geworden 
oder vor eine höhere Instanz der Sozialgerichtsbarkeit ge­
langt ist. 

Nach m.E. belegt dieses Fallbeispiel sehr eindringlich die 
sozialversicherungsrechtliche Problematik der konkreten Be­
trachtungsweise bei der Rechtsprechung zur BU/EU-Verren­
tung. Es wird deutlich; daß beim Übergang von der abstrak­
ten zur konkreten Betrachtungsweise auch das Alter eines 
Versicherten Berücksichtigung finden muß, da davon ausge­
gangen werden kann, daß nach einer Arbeitslosigkeits- bzw. 
Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als 1 1/2 Jahren für 
einen älteren Arbeitnehmer - hier mit vollendetem 58. Le­
bensjahr - der Arbeitsmarkt faktisch verschlossen ist. 
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VI. zusammenfassende Diskussion und Schlußfolgerungen 

Frühinvalidisierungsprozesse beruhen auf einer besonderen 
sozialen Problemlage der Betroffenen. Diese ist durch 
gleichzeitig und wechselseitig wirkende negative Einflüsse 
bedingt. FrÜhinvalidisierung ist ein multidimensionales Ge­
schehen, das in einem gesellschaftlichen und normativen 
Kontext verläuft. Die "Gleichzeitigkeit" der bei einem ver­
sicherten auftretenden Risiken von Krankheit, Arbeitslosig­
keit und Alter ist das wesentliche Merkmal, welches eine 
Vielzahl der Frühinvaliditätsfälle charakterisiert und qua­
litativ von anderen Formen der Frühverrentung unterschei­
det. 

Das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik ist 
danach aufgebaut, das Eintreten bestimmter Risiken zu ver­
hindern bzw. diese durch materielle Stützungsleistungen 
aufzufangen. Es grenzt die jeweiligen Risiken dabei scharf 
voneinander ab und ordnet sie dem zuständigen· Siclierungs·z- -
weig zu. Dies gilt auch für das Risiko der Berufs- bzw. Er­
werbsunfähigkeit, das der gesetzlichen Rentenversicherung 
zugeordnet ist. 

In unserer Darstellung der normativen Regelungen, die die­
ses Risiko sichern sollen - Renten wegen Berufs- bzw. Er­
werbsunfähigkeit - , wurde auf die Entwicklung und die be­
stehenden Probleme der Rechtsprechungspraxis eingegangen. 
Wir haben uns ausschließlich auf die Arbeiterrenten- und 
Angestelltenversicherung beschränkt. Da die Rentenleistun­
gen aus dem Beitragsaufkommen der Versichertengemeinschaft 
erfolgen, besteht ein Grundanliegen der Rentenversicherung 
bei der Frage einer Rentenbewilligung im Schutz des aus den 
Beiträgen gebildeten Fonds vor möglicher ungerechtfertigter 
Inanspruchnahme einer derartigen Leistung. Dies wird im 
Rahmen des Verwaltungsverfahrens geprüft. 

Diese Schutzfunktion gilt letztlich auch für die Sozialge­
richtsbarkeit, deren Aufbau im Anschluß an die BU/EU-Ren­
tenproblematik beschrieben wurde. Das sozialgerichtliche 
Verfahren stellt die Verlängerung des Verwaltungsverfahrens 
dar. Hierbei wurde auf die Erwartenshaltung der Versicher­
ten auf ein "neutrales" urteil seitens des Sozialrichters 
hingewiesen und auf dessen Verhältnis gegenüber dem medizi­
nischen Sachverständigen eingegangen. 
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Die darauffolgende Darstellung von Sozialgerichtsurteilen 
zur Rentenbewilligung von BU/EU sollte die vorangehenden 
Ausführungen konkretisieren und auf mögliche künftige Hand­
lungsfelder hinweisen, die m.E. für eine Diskussion der Re­
form von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit in Betracht zu zie­
hen sind. 

Als Folge der geänderten Rechtsprechung durch das Bundesso­
zialgericht ist die Berufsunfähigkeitsrente quantitativ i m­
mer stärker von der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zurück­
gedrängt worden. Dies hat in der Rentendiskussion bereits 
schon gegen Ende der 70er Jahre die Frage nach der Bedeu­
tung dieser Rentenart aufgeworfen. Die Fallbeispiele Ibis 
III veranschaulichen die diesbezügliche Problematik . Die 
Tatsache eines qualifizierten Berufsabschlusses begründet 
für die Versicherten den Anspruch auf eine Berufsunfähig­
keitsrente, obwohl ihr verbliebenes Leistungsvermögen i n 
zeitlicher Hinsicht noch vollschichtig verwertbar wäre. Ih­
nen ist gemäß dem in der Rechtsprechung geltenden Stufen­
schema die Verweisung auf eine andere Tätigkeit sozial 
nicht zumutbar. Das Kriterium des Erreichens der "gesetzli­
chen Lohnhälfte" kann in der Praxis des Arbeitslebens als 
irrelevant angesehen werden. Der Anspruch auf Rente ist nur 
dann in Frage gestellt, wenn der beruflicher Status (Leit­
beruf) eines Versicherten auf einer Stufe angesiedelt ist, 
die ihn auf ungelernte Tätigkeiten verweisbar macht. I m 
Prinzip gilt, je höher der Ausgangsberuf in das Stufen­
schema eingeordnet ist, desto wahrscheinlicher ist die An­
erkennung einer Rente wegen Berufsunfähigkeit. 

Wenngleich ein Berufsunfähiger seinen Hauptberuf sowie ent­
sprechende Verweisungstätigkeiten gemäß der Rechtsprechung 
nicht mehr ausüben kann, bestehen für ihn keinerlei Ein­
schränkungen, sein bestehendes Arbeitsvermögen in anderen , 
gemäß der Rechtsprechung allerdings ihm sozial nicht zumut­
baren Arbeitstätigkeiten zu verwerten. Eine Zuverdienst­
grenze zur Berufsunfähigkeitsrente besteht nicht. Dies be­
gründet u. a. die Bezeichnung der Berufsunfähigkei tsrente 
als "Prestigeersatzrente". 

Die Voraussetzung eines erlernten Berufes für den Anspruch 
auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit grenzt von vornhe r ­
ein alle ungelernten Versicherten aus. Damit sind diejeni­
gen Versicherten sozial benachteiligt, denen e s nicht mög­
lich war, eine berufliche Ausbildung zu erhalten. Dies be-
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trifft vor allem Frauen der älteren Generation, die während 
der Kriegs- und Nachkriegszeit keinerlei Gelegenheit zu ei­
ner Berufsqualifikation hatten. 

Neben diesem Aspekt ist m.E. die Frage der Angemessenheit 
dieser Rentenart auch unter den gegenwärtigen strukturellen 
Bedingungen des Arbeitslebens zu diskutieren. Hierbei er­
scheinen uns vor allem drei Aspekte wesentlich . 

Zum einen hat, wie die Ausführungen zur Situation älterer 
Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland zeigen, ein 
tiefgehender struktureller Wandel der Arbeitsbedingungen 
stattgefunden. Dieser beeinflußt die Arbeits- bzw. Berufs­
biographien der Beschäftigten im wesentlichen Ausmaß. Die 
Anforderungen an das berufliche Leistungsvermögen von Be­
schäftigten bestehen heute vor allem darin, sich verändern­
den Arbeitsbedingungen anpassen zu können. Die Forderung 
nach höherer beruflicher Flexibilität steht häufig im Ge­
gensatz zu den eng begrenzten beruflichen Qualifikationen 
älterer Facharbeiter. 

Das Fallbeispiel III macht deutlich, daß Berufe wie hier 
der des Schuhmachers - in ihren inhaltlichen Tätigkeits­
merkmalen einen wesentlichen (dequalifizierenden) Wand­
lungsprozeß erfahren haben. In diesem Fall ist die Berufs­
qualifikation eines Schuhmachers heute nur noch mit einer 
an- bzw. ungelernten Tätigkeit vergleichbar. 

Infolge der technischen und industriellen Entwicklung sind 
zahlreiche Berufe vielfach obsolet geworden, was die "Lö­
sung vom erlernten Beruf" für Beschäftigte erforderlich 
machte. Dies zeigen die Fallbeispiele V und VI. Da Berufe 
wie Polsterer/Sattler oder Wagner bereits schon früh auf 
dem Arbeitsmarkt nicht mehr nachgefragt waren, sind die Be­
troffenen auf die Ausübung an- bzw. ungelernter Tätigkeiten 
angewiesen. In derartigen Fällen besteht kein Berufsschutz 
mehr für die Versicherten. zu diskutieren ist m.E . die 
Frage, inwieweit eine derartige Lösung "strukturell" erz­
wungen war oder aber "freiwillig", z.B. zur Erzielung eines 
höheren Einkommens, erfolgt ist. Diesen Tatbestand legt das 
Fallbeispiel II nahe. Der Versicherte kehrt erst in einem 
späteren Abschnitt seines Arbeitslebens in seinen erlernten 
Beruf zurück, was ihm wiederum den Anspruch auf eine Be­
rufsunfähigkei tsrente sichert. 
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Andererseits wird in der Rechtsprechung zur Rente wegen Be­
rufsunfähigkeit auch ein Anspruch denjenigen eingeräumt, 
die zwar über keine abgeschlossene Facharbeiterausbildung 
verfügen, deren berufliche Tätigkeit aber innerhalb einer 
arbeitsvertraglich festgelegten Tarifgruppe entlohnt wird. 
Für die Zuordnung gemäß dem Stufenschema wird dann anstelle 
des Berufes die jeweilige tarifliche Entlohnungsgruppe und 
die damit im Tarifvertrag beschriebenen Tätigkeitsanforde­
rungen zugrunde gelegt. Dies zeigen die Fallbeispiele IV 
und XVI sowie das dargestellte Problem des Postfacharbei­
ters. Hierbei kann sich der zuvor geschilderte Zusammenhang 
umkehren. Nicht der berufliche Status bzw. die berufliche 
Qualifikation eines Versicherten begründet den Anpruch auf 
Berufsunfähigkeit, sondern die tarifliche Eingruppierung. 

Der immanente Widerspruch der Berufsunfähigkeitsrente zwi­
schen den Kriterien des beruflichen Status eines Versicher­
ten (soziale Zumutbarkeit) einerseits und der tarifvertrag­
lichen Eingruppierung (finanzielle zumutbarkeit) anderer­
seits zu entscheiden, wird zweifellos die diesbezügliche 
Reformdiskussion weiterhin bestimmen. Der Begriff der zu­
mutbarkeit im Zusammenhang mit der Rente wegen Berufsunfä­
higkeit bedarf m.E. einer deutlichen Konkretion, nicht zu­
letzt deshalb, da absehbar ist, daß sich im Zuge der Ver­
einheitlichung der rentenversicherungsrechtlichen Regelun­
gen, bezogen auf die Versicherten in den neuen Bundeslän­
dern und den dortigen Berufsbezeichnungen der Beschäftig­
ten, künftig mögliche Zuordnungsprobleme verschärfen wer­
den. 

Auch die Regelungen zur Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
scheinen aus unserer Sicht überdenkenswert. Dies betrifft 
vor allem die verwaltungsseitige Vorstellung einer mögli­
chen strikten Trennung des Invaliditätsrisikos gegenüber 
dem Arbeitsmarktrisiko. Gerade für ältere, gesundheitlich 
leistungsgeminderte und langfristig Arbeitslose, bleibt die 
Wiedereingliederung in ein dauerhaftes Beschäftigungsver­
hältnis faktisch ausgeschlossen. Diese Tatsache ist in der 
strukturellen Entwicklung des Arbeitsmarktes begründet. Vor 
allem für diesen Personenkreis wird die Multidimensionali­
tät der Frühinvalidisierung besonders deutlich . 

Bei der Rechtsprechung zur konkreten Betrachtungsweise wird 
die Berücksichtigung des Arbeitsmarktes nur bei versicher-
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ten wirksam, deren Leistungsvermögen in zeitlicher Hinsicht 
eingeschränkt ist. Für einen vollschichtig leistungsfähigen 
Arbeitslosen besteht, völlig unabhängig von seinem Alter 
und der Möglichkeit einer tatsächlichen Vermittelbarkeit, 
kein Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Langjährige Ar­
beitslosigkeit ist nicht nur mit einem deutlichen sozialen 
und materiellen Abstieg verbunden, sondern auch mit der 
"Entwöhnung" von Arbeit überhaupt. Ebenso können die Bela­
stungen von Dauerarbeitslosigkeit latent vorhandene psycho­
somatische Krankheiten verstärken oder sogar neue entstehen 
lassen. Die grundsätzliche Versagung einer Erwerbsunfähig­
keitsrente für den Personenkreis älterer gesundheitlich 
leistungsgeminderter Dauerarbeitsloser kann in der Konse­
quenz zu einer zusätzlichen sozialen Härte bzw. Gesund­
heitsgefährdung führen , was u.a. auch dem Prinzip der Reha­
bilitation vor Rente widerspricht. 

Neuere Urteile einzelner Sozialgerichte haben versucht, in 
der Urteilsbegründung die Fragwürdigkeit der "fiktiven" An­
nahme einer Trennung des Invaliditätsrisikos vom Arbeitslo­
sigkeitsrisiko für die Praxis der Rechtsprechung herauszu­
stellen (vgl. z.B. NZA 1988:670 ff.; OTTMÜLLER 1991: 509 
ff. sowie Fallbeispiel XXIV) • In diesen Urteilen wird äl te­
ren und leistungsgeminderten Arbeitslosen eine Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit zuerkannt, wenn sie zwar noch leichte 
körperliche Arbeiten vollschichtig verrichten können, für 
sie aber nach mehr als einjähriger Dauerarbeitslosigkeit 
der Arbeitsmarkt faktisch verschlossen ist. Die Urteile un­
terscheiden sich allerdings hinsichtlich der Festlegung der 
diesbezüglichen Altersgrenzen. 

Inwieweit diese urteile tatsächlich rechtskräftig geworden 
sind, war zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden 
Arbeit nicht zu ermitteln. Angesichts der auch künftig ab­
sehbaren desolaten Arbeitsmarktchancen für ältere lei­
stungsgeminderte Arbeitslose, erscheint vor allem für die­
sen Personenkreis von Versicherten ein überdenken der 
Rechtsprechung zur Rente wegen Erwerbsunfähigkeit ange­
zeigt. 
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insgesamt - Versichertenrenten ARV - Männer 
1960 - 1990 in v.H. 382 

8 Anteil der Rentenarten an den Rentenneu­
zugängen insgesamt - Versichertenrenten 
ANV - Männer 1960 - 1990 in v.H. 383 

9 Anteil der Rentenarten an den Rentenneu­
zugängen insgesamt - Versichertenrenten 
ARV - Frauen 1960 - 1990 in v.H. 384 

10 Anteil der Rentenarten an den Rentenneu­
zugängen insgesamt - Versichertenrenten 
ANV - Frauen 1960 - 1990 in v.H. 385 

11 Rentenneuzugänge wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit nach Geschlecht und Versicherungs-
zweig, absolut 1960 - 1990 386 

� 
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Nr. Bezeichnung Seite 

12 Rentenneuzugänge wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit nach Geschlecht und Versicherungs-
zweig, 1960 - 1990,in v.H. 387 

13 Anteil der Renten wegen Berufsunfähigkeit 
an den Rentenneuzugängen insgesamt nach Ge­
schlecht und Versicherungszweig 1960 - 1990 
in v. H. 388 

14 Anteil der Renten wegen Erwerbsunfähigkeit 
an den Rentenneuzugängen insgesamt nach Ge­
schlecht und Versicherungszweig 1960 - 1990 
in v. H. 389 

15 Versicherte nach dem Mikrozensus in der GRV 
nach Geschlecht und Versicherungszweig 
in 1000, 1962 - 1989 390 

16 Frühinvaliditätsindex bezogen auf 1000 Ver-
sicherte 1962 - 1989 in Promillewerten 391 

17 Verteilung der Rentenzugänge wegen Berufs­
und Erwerbsunfähigkeit nach Versicherungs­
zweig, Geschlecht und Versichertenstatus 
in v.H., von 1980 - 1989 392 

18 Rentenneuzugänge wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit nach Altersgruppen und Ver­
sicherungszweig Männer ARV und ANV 
1978 - 1990 in v.H. 393 

19 Rentenzugänge wegen Berufs- und Erwerbs­
unfähigkeit nach Altersgruppen und Ver­
sicherungszweig Frauen ARV und ANV 
1978 - 1990 in v.H . 394 

20 Rentenzugänge wegen BU/EU mit und ohne 
Prüfung des Arbeitsmarktes Männer und 
Frauen in der ARV 1977 - 1990 395 

21 Rentenzugänge wegen BU/EU mit und ohne 
Prüfung des Arbeitsmarktes Männer und 
Frauen in der ANV 1977 - 1990 396 

22 Verteilung der Frührentenzugänge nach 
Diagnosehauptgruppen Männer und Frauen 
ARV - 1990, absolut und in v.H. 397 

23 Verteilung der Frührentenneuzugänge nach 
Diagnosehauptgruppen Männer und Frauen 
ANV - 1990, absolut und in v.H. 398 
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Nr. Bezeichnung Seite 

24 Rangfolge der häufigsten Diagnosen bei 
BU/EU in der ARV nach Diagnosegruppen 
1990 i n V • H. 3 99 

25 Rangfolge der häufigsten Diagnosen bei 
BU/EU in der ANV nach Diagnosegruppen 
1990 in v.H. 399 

26 Verteilung der Frührentenneuzugänge wegen 
BU/EU nach ausgewählten Diagnosen und 
durchschnittlichem Zugangsalter - Männer 
und Frauen in der ARV und ANV - 1990 400 

27 Entwicklung der Frührentenneuzugänge zur 
Diagnosehauptgruppe: Krankheiten des Skeletts 
der Muskeln und des Bindegewebes (9 Rev./ 
ICD 710-739) absolut , relativ und je 1000 
Versicherte - Männer und Frauen in der ARV 
und ANV - 1982-1990 401 

28 Entwicklung der Frührentenneuzugänge zur 
Diagnosehauptgruppe: Krankheiten des Kreis­
laufsystems (9 Rev./ICD 390-459), absolut, 
relativ und je 1000 Versicherte - Männer 
und Frauen in der ARV und ANV - 1982-1990 402 

29 Entwicklung der Frührentenneuzugänge zur 
Diagnosehauptgruppe: Psychiatrische Krank­
heiten (9 Rev./ICD 290-319) absolut, relativ 
und je 1000 Versicherte - Männer und Frauen 
in der ARV und ANV - 1982-1990 403 

30 Entwicklung der Frührentenneuzugänge zur 
Diagnosehauptgruppe: Neubildungen (9 Rev./ 
ICD 140-239), absolut, relativ und je 1000 
Versicherte - Männer und Frauen in der 
ARV und ANV - 1982-1990 404 

31 Altersspezifischer Rückgang der Sterblichkeit 
für Männer und Frauen seit 1970 in v.H. 
(negative Werte) 405 

32 Die häufigsten Todesursachen 1989 nach 
Diagnosegruppen - in v.H. 406 

33 Die häufigsten Todesursachen 1989 nach 
Diagnosegruppen in der Altersgruppe der 
50 - 65jährigen - in v.H. 407 

34 Entwicklung der Arbeitslosenquote nach 
Geschlecht, Alter und Berufsgruppen 
1971-1988 408 
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35 Bewilligte und abgelehnte Rentenanträge wegen 
Berufsunfähigkeit in der Arbeiterrentenver-
sicherung 1978 - 1987 absolut und in v.H. 409 

36 Bewilligte und abgelehnte Rentenanträge wegen 
Berufsunfähigkeit in der Angestelltenver-
sicherung 1978 - 1987 absolut und in v.H. 409 

37 Bewilligte und abgelehnte Rentenanträge wegen 
Erwerbsunfähigkeit in der Arbeiterrentenver-
sicherung 1978 - 1987 absolut und in v.H. 410 

38 Bewilligte und abgelehnte Rentenanträge wegen 
Erwerbsunfähigkeit in der Angestelltenver-
sicherung 1978 - 1987 absolut und in v.H. 410 
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TABELLE 1: 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ERWERBSQUOTEN IN DEN ALTERSGRUPPEN 
VON •• • BIS UNTER . . . JAHREN ( in v. H. ) 

Männer Frauen 

55-bis unter 60-bis unter 55- bis unter 60-bis unter 
Jahr 60 Jahren 65 Jahren 60 Jahren 65 Jahren 

1962 89,6 75,3 22,0 21.,7 
1970 89, l. 74,7 37,2 22,5 
1975 85,7 58,3 38,4 l.6,4 
1983 81,0 40, l. 40, l. l.2,5 
1984 80,l. 35,2 40,2 l.1.,8 
1985 79, l. 33,0 37,8 l.0,9 
1986 79,5 33,4 38,9 l.1,4 
1987 79,8 34,2 40,3 11.,4 
1988 79,8 34,5 41,1 11,1 

.Qutlle: INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT 1985; 
HEIDENREICH l.986 : 979; STATISTISCHES BUNDESAMT (HRSG), 
FS 1, Reihe 4 . 1.1. -1987: 47 / 1988 : 49 

� 
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TABELLE 2: 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ARBEITSLOSENQUOTEN NACH AUSGEWÄHLTEN 
ALTERSKLASSEN VON 1980 BIS 1989 (jeweils September) IN V.H. 

MÄNNER/FRAUEN 

Altersklassen 

20-bis unter 25 55- bis unter 60 60- bis unter 65 
Jahr 
1980 16,8 11,4 4,1 
1981 17,4 9,0 3,5 
1982 19,6 7,8 3,0 
1983 19,7 8,4 2,6 
1984 18,9 9,9 2,6 
1985 18,1 10,6 2,4 
1986 17,3 10,3 2,2 
1987 16,5 11,1 2,4 
1988 14,9 11,9 2,9 
1989 13,4 13,3 3,3 

MÄNNER 

1980 15,6 12,2 6,2 
1981 17,9 9,2 5,1 
1982 18,7 7,8 4,1 
1983 18,3 9,0 3,6 
1984 17,2 11,3 3,5 
1985 16,3 12,5 3,1 
1986 16,0 11,8 2,7 
1987 15,7 12,5 3,0 
1988 14,5 13,3 3,6 
1989 12 , 9 14,7 4,2 

FRAUEN 

1980. 19,0 10 , 7 2,4 
1981 20,2 8,9 2,1 
1982 20,7 7,7 1,8 
1983 21 , 3 7,6 1,5 
1984 20 , 9 8,3 1,5 
1985 20,1 a,s 1,6 
1986 18,7 8,8 1,7 
1987 17,3 9,6 1,9 
1988 15,3 10,5 2,1 
1 989 13,9 11,9 2,4 

Quelle: AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 
(ANBA) 1 990:80 ff. 
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TABELLE 3: 

ARBEITSLOSE NACH ALTERSGRUPPEN UND DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT 
IN V.H. (Ende September 1987) 

Dauer der Arbeitslosigkeit 

Alter 
1- bis unter 
3 Monaten 

1/2- bis unter 
1 Jahr 

2 Jahre 
und länger 

20- bis 
unter 25 J. 30,1 18,1 3,9 

55- bis 
unter 60 J. 10,4 19,0 33,8 

60- bis 
unter 65 J. 9,2 20,8 30,8 

..Ql!.tll.e.: AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FüR ARBEIT 
ANBA 3/1988 

TABELLE 4 

ARBEITSLOSE NACH GESUNDHEITLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UND 
ALTERSGRUPPEN IN V. H. ( Ende September 19 8 7) 

Arbeitslos mit gesundheitlichen 
Einschränkungen 

Alter insgesamt Männer Frauen 

20- bis 
unter 25 J. 8,3 7,4 9,5 

55- bis 
unter 60 J. 22,6 22,7 22,7 

60- bis 
unter 65 J. 4,1 4,4 3,5 

Quelle: AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FüR ARBEIT 
ANBA 3/1988 
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TABELLE 5: 
Das durchschnittliche Zugangsalter der Rentenempfänger in der Renten-. 
versicherun9 der Arbeiter (ARV) und der Angestellten (ANV ) von 1957 bis 
1990 - Vers1chertenrenten -
J h ARV ANV AP.V / AN.V 
a r Männer Frauen Männer · rrauen Männer ' Trauen 

1957 59,4 59,0 61,1 57,2 59,9 5B,6 

1960 58,8 59,0 61,6 58,2 59,5 58,8 

1961 59,1 59,4 61,9 58,5 59,8 59,2 

1962 59,7 59,5 62,0 58,7 60,2 59,3 

1963 60,2 60,3 62,5 59,5 60,8 60, 1 

1964 60,7 60,7 62,8 59,9 61,2 60,5 

1965 60,9 61,0 62,8 59,9 61,4 60 , 7 

1966 61,2 61,4 63,1 60,5 61,7 61, 2 

1967 61,1 61,3 63,1 60,5 61,6 61,1 

1968 60,9 61,2 62,9 60,3 61, 4 61,0 

1969 61,0 61, 4 62,8 60,5 61,5 61, 2 

1970 61,1 61,6 62,8 60,6 61, 6 61,3 
1971 61,0 61,6 62,9 60,5 61,5 61, 3 

1972 61,1 61,6 63,0 60,6 61 ,6 61, 3 
1973 61,7 61,8 63,3 61,0 62,2 61,6 
1974 61,0 61,6 63,0 61 ,0 61,6 61,4 
1975 60,6 61,6 62,5 60,5 61,2 61,2 
1976 60,1 61,2 62,3 60,6 60,8 61,0 
1977 59,5 60,8 61,8 60,0 60,3 60,5 
1978 58,8 60,6 61,5 59,8 59,7 60,3 
1979 58,2 60,4 61,0 59,8 59, 1 60,2 
1980 57,9 60,0 60,5 59,5 58,8 59,8 
1981 57,5 59,6 60,3 59,3 58 , 4 59,5 
1982 57,8 59,7 60, 1 59,2 58,6 59,5 
1983 57,9 59,7 60,4 59,4 58,7 59,6 
1984 58, 1 60,4 60,4 59,6 58,9 60,0 
1985 58,0 60,8 60,6 59,9 58,9 60,4 
1986 58,1 61,9 60,7 60,7 59,0 61,3 
1987 58,3 62,3 60,8 60,8 59,1 61,7 
1988 58,6 62,4 60,8 60,9 59,3 61,8 
1989 58,7 62,3 60,9 60,9 59,4 61,7 
1990 58,9 62,1 61,2 60,9 59,5 61,6 

.. Quelle: VDR Stat1st1k "Rentenzugange" verschiedene Jahrgänge 



1960 168 964 127 059 296 023 47 359 34 529 
insoes. 

81 888 
1961 181 477 137 577 319 054 58 970 33 489 92 459 
1962 186 281 132 818 319 099 58 127 42 159 100 286 
1963 190 318 129 108 319 426 62 133 42 887 105 020 
1964 199 702 144 713 344 415 69 442 50 374 ll9 816 
1965 211 306 153 401 364 707 68 492 48 497 116 989 
1966 221 600 166 421 388 021 73 413 53 013 126 426 
1967 248 138 184 810 432 948 83 539 60 543 144 082 
1968 244 857 178 421 423 278 82 155 63 532 145 687 
1969 243 782 191 400 435 182 82 316 64 036 146 352 
1970 229 686 200 038 429 724 86 545 72 436 158 981 
1971 220 783 204 939 425 792 82 433 73 535 155 968 
1972 222 346 208 790 431 136 81 866 72 708 154 574 
1973 282 158 216 835 498 993 ll2 538 82 550 195 088 
1974 271 636 237 459 509 095 ll l 964 97 438 209 402 
1975 238 186 216 467 454 653 ll5 680 104 897 220 577 
1976 238 489 191 904 430 393 ll7 690 105 869 223 559 
1977 210 139 171 124 381 263 104 447 102 855 207 302 
1978 183 709 159 667 343 376 94 222 104 509 198 731 
1979 178 160 173 113 351 273 88 967 109 802 198 769 
1980 188 911 193 860 382 771 94 999 135 693 230 692 
1981 190 597 188 398 378 995 89 697 133 527 223 224 
1982 195 489 181 987 377 476 96 314 132 068 228 382 
1983 202 568 180 554 383 122 103 213 139 287 242 500 
1984 203 217 193 596 396 813 114 629 165 476 280 105 
1985 198 041 154 220 352 261 106 882 128 838 235 720 
1986 190 878 189 ll 7 379 995 100 688 151 228 251 916 
1987 196 382 201 294 397 676 101 069 145 076 246 145 
1988 218 200 209 526 427 726 108 398 147 577 255 975 
1989 227 547 213 433 440 980 112 006 147 695 259 701 
1990 232 672 216 753 449 425 ll7 410 147 564 264 974 

381 

TABELLE 6: 

RENTENNEUZUGÄNGE ZUR GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG NACH 
GESCHLEC HT UND VERSICHERUNGSZWEIG; VERSICHERTENRENTEN 1960 - 1990 
. absol ut -

Arbeiterrentenversicherung Angestelltenversicherung 
Jahr Männer Frauen insoes. Männer Frauen 

~ VOR Statistik, "Rentenzugang", verschiedene Jahrgänge 

� 
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TABELLE 7: 

ANTEIL DER RENTENARTEN AN DEN RENTENNEUZUGÄNGEN INSGESAMT 
- VERSICHERTENRENTEN ARV -MÄNNER 1960 - 1990 IN V.H. 

Arg 60 Arg 60 + Schwbh. 
Jahr ArQ 65 + Arlo + BU/EU Ara 63 
1960 32,0 2,3 

1961 33,9 1,7 

1962 36,8 1,4 

1963 40,5 1,2 

1964 44,4 1, l 

1965 46,0 0, 9 

1966 47,6 0,5 

1967 46,2 1,0 

1968 41,1 6, l 

1969 42,9 4,5 

1970 45,0 2,4 

1971 44,6 1, 9 

1972 44,9 3,3 

1973 30,2 3,6 0,8 29,5 
1974 26,1 2,2 1, 5 29,6 
1975 21,9 3,6 2,3 29,6 
1976 20,0 6,8 2,9 26,8 
1977 17,8 6,1 3,1 25,0 
1978 16,9 5,8 2,9 21,2 
1979 14,9 7,1 6,3 14,8 
1980 Jl,8 7,3 13,7 Jl ,3 
1981 9,4 7,8 14,6 9,7 
1982 8,1 10,0 14,6 11,8 
1983 7,8 9,0 13,2 14,7 
1984 10,0 10,7 10,7 13,4 
1985 13,5 11, 7 10,6 13,3 
1986 15,9 10,9 JJ ,O 13,2 
1987 16,8 11,2 Jl, 1 12,9 
1988 16,l 12,9 10,8 14,8 
1989 16,3 13,6 10,0 15,7 
1990 17,8 13,3 9,8 16,7 

Quelle: v9R Statistik, "Rentenzugang", verschiedene Jahrgänge, 
e1gene Berechnungen 
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TABELLE 8: 

ANTEIL DER RENTENARTEN AN DEN RENTENNEUZUGÄNGEN INSGESAMT 
- VERSICHERTENRENTEN ANV - MÄNNER 1960 - 1990 IN V.H. 

Arg 60 Arg 60+Schwbh. 
Jahr Ara 65 + Arlo + BU/EU Arn 63 

� 

1960 51,5 3,0 
1961 53,9 2,5 
1962 56,0 2,4 
1963 59,9 2,0 
1964 61,5 1,8 
1965 62,4 1,9 
1966 65,9 1,4 
1967 65,1 1,4 
1968 60,2 4,9 
1969 59,6 5,7 
1970 59,4 3,8 
1971 60, 1 3,1 
1972 60,8 4,0 
1973 40,2 3,3 1,3 33,6 
1974 39,3 3,4 2,0 31,8 
1975 34,0 3,6 3,4 32,9 
1976 29,7 5,3 5,2 33,3 
1977 27,0 5,7 5,7 31,5 
1978 26,7 5,6 5,3 27 ,9 
1979 24,5 7,1 13,4 20,6 
1980 19,9 8, 1 21,1 16,3 

1981 16,7 9,8 23,9 15,7 

1982 13,0 11, 2 22,1 19,3 
1983 12,3 9,8 19,7 25,0 
1984 16,3 10,8 16,5 22,4 

1985 23,2 10,8 15,7 21,3 
1986 24,2 10,9 16,6 22,2 

1987 25,3 9,9 16,2 23,1 

1988 22,6 11, 9 15,5 25,6 

1989 23,4 13,5 13,8 25,9 

1990 25,7 12,8 12.6 27,2 

Ouelle: VOR Statistik, "Rentenzugang", verschiedene Jahrgänge, 
eigene Berechnungen 
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TABELLE 9: 

ANTEIL DER RENTENARTEN AN DEN RENTENNEUZUGÄNGEN INSGESAMT 
- VERSICHERTENRENTEN ARV - FRAUEN 1960 - 1990 IN V.H . 

Arg 60 Arg 60+Schwbh. 
Jahr Ara 65 + Arlo 60 Frauen +BU/EU 63 J. 
1960 18,8 0,5 12,2 

1961 20,5 0,4 13,8 

1962 20,9 0,3 15,4 

1963 26,8 0,3 16,8 

1964 28,6 0,2 17,1 

1965 29, 1 0,2 18, 1 

1966 31,0 0, 1 19,5 

1967 30, 6 0,1 21,0 

1968 28,8 0,4 22,1 

1969 29,8 0,3 22,9 

1970 28,4 0, 1 22,8 

1971 27,2 0, 1 22,7 

1972 26,6 0,2 23 ,1 
1973 27,0 0,3 23,6 0,0 
1974 25,5 0,3 25,1 0, 0 
1975 24,0 0,6 23, 1 0,0 
1976 26,0 1,1 20,7 0,0 
1977 24,7 1, 1 19, 5 0,0 
1978 24, 3 1,0 18,8 0,0 
1979 21,0 1,0 22,7 0,0 
1980 14,5 1,2 27,6 0,2 
1981 10,5 1,3 28,4 0,3 
1982 8,8 1,5 28,8 0,3 
1983 8,7 l, 1 29,6 0,4 
1984 21,1 0,8 25,2 0,3 
1985 35,8 0,9 30,5 0,4 
1986 49,7 1,0 28,0 0,4 
1987 54,2 0,9 25,3 0,4 
1988 · 53,9 1, 1 26,2 0,4 
1989 54,3 1,3 25,6 0,4 
1990 54,9 1,5 25,8 0, 5 

1, 1 

1, 1 

1,1 

1,5 
1,2 

1,0 

0, 5 

0,4 

0,3 

0,4 

0,7 

0,6 
0,8 

0,7 
0,7 

0,8 

0,9 

0,9 

Quelle VOR Statistik, "Rentenzugang", verschi edene Jahrgänge, e igene 
Berechnungen 
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TABELLE 10: 

ANTEIL DER RENTENARTEN AN DEN RENTENNEUZUGÄNGEN INSGESAMT 
- YERSICHERTENRENTEN ANV - FRAUEN 1960 - 1990 IN V _H. 

Arg 60 Arg 60+Schwbh. 
Jahr Ara 65 . + Arlo 60 Frauen +BU/EU 
1960 18,2 1,3 21,7 
1961 23, 7 1,4 31,2 
1962 21,0 0,9 26,8 
1963 26, 1 0, 7 27,8 
1964 28,3 0,5 26,8 
1965 28,9 0,4 27 , 7 
1966 31,0 0,2 31,3 
1967 31,5 0,2 31,3 
1968 28,0 0,4 34,7 
1969 28,1 0,4 35,7 
1970 35,0 0,3 27,7 
1971 35,8 0,2 26,6 
1972 34,9 0,3 26,4 
1973 27,6 0,3 37,6 0,0 
1974 27,l 0,5 38, l 0,0 
1975 24,7 0,9 35, 1 0,0 
1976 27,0 1, 7 31 ,1 0,1 
1977 24,0 2,0 28,5 0,1 
1978 23,9 1,9 26,6 0, 1 
1979 22,3 2,0 32,1 0,4 
1980 15, 5 2,1 37,5 1,4 
1981 11 ,8 2,1 39,0 2,1 
1982 9,5 2,1 39,6 2,2 
1983 10,0 1,5 41,0 2,2 
1984 16,4 1, 1 34,9 1,7 
1985 26,9 1, 1 38,6 1,8 
1986 34,5 1,4 40,9 1,8 
1987 38,6 1,3 36,7 1,7 
1988 39,7 1,7 36,3 1,5 
1989 41,2 1,9 34,7 1,4 
1990 42A 1 2,1 33,7 1,3 

63 J. 

2,4 
2,7 
2,8 
3,8 
3,6 
2,9 
1,9 

1,2 
1, 1 
1,5 
2,1 
1,8 

1, 9 
1,8 
1,9 
1, 9 
1,9 
1,7 

qy_elle: VOR Statistik, "Rentenzugang", verschiedene Jahrgänge, eigene 
Berechnungen 
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TABELLE 11: 

RENTENNEUZUGÄNGE WEGEN BERUFS- UND ERWERBSUNFÄHIGKEIT NACH 
GESCHLECHT UND VERSICHERUNGSZWEIG, ABSOLUT 1960-1990 

ARV ANV 
Jahr Männer Frauen Männer Frauen 
1960 110 822 86 865 26 042 20 588 

1961 116 809 89 593 25 677 20 619 

1962 114 969 84 001 24 129 21 571 

1963 110 766 72 329 23 615 19 401 

1964 108 588 78 141 25 450 22 301 

1965 111 968 80 477 24 388 20 772 

1966 114 769 81 979 23 929 19 780 

1967 130 747 88 854 27 894 22 362 

1968 129 077 86 689 28 600 23 359 

1969 127 904 89 850 28 486 22 822 

1970 120 659 97 041 31 730 26 768 

1971 117 842 102 138 30 243 27 433 
1972 115 827 104 432 28 765 27 807 
1973 100 871 103 730 24 131 26 253 
1974 109 545 113 334 25 427 29 807 
1975 100 449 109 973 29 956 37 987 
1976 103 100 96 559 29 987 37 589 
1977 100 074 90 785 30 306 42 013 
1978 96 898 87 031 30 434 45 585 
1979 101 045 94 197 29 325 44 528 
1980 104 882 108 202 32 014 56 523 
1981 110 709 110 785 29 870 57 624 
1982 108 006 108 637 32 559 59 015 
1983 111 601 106 876 33 826 59 651 
1984 111 743 99 944 38 500 72 037 
1985 100 218 48 077 30 535 37 347 
1986 92 704 37 446 25 833 28 807 
1987 93 818 36 392 25 105 27 806 
1988 98 479 36 056 25 918 26 965 
1989 100 272 36 450 25 597 27 196 
1990 98 638 35 061 25 107 27 574 

~ VOR Statistik, "Rentenzugang", verschiedene Jahrgänge 
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TABELLE 12: 

RENTENZUGÄNGE WEGEN BERUFS- UND ERWERBSUNFÄHIGKEIT NACH 
GESCHLECHT UND VERSICHERUNGSZWEIG, 1960-1990 IN V.H. 

Männer ARV Frauen Männer ANV Frauen 
1960 65,5 68,3 46,4 55,5 
1961 64,3 65,1 43,5 52,2 
1962 61,7 63,2 41,5 51,1 
1963 58,2 56,0 38, 0 45,2 
1964 54,3 53, 9 36,6 44,2 
1965 52, 9 52,4 35,6 42,8 
1966 51 ,8 49, 2 32,5 37,3 
1967 52,6 48,0 33 , 3 36,9 
1968 52,7 48,5 34,8 36,7 
1969 52,4 46,9 34 , 6 35,6 
1970 52,5 48,5 36,6 36,9 
1971 53,3 49,8 36,6 37,3 
1972 52,0 50,0 35 , 1 38, 2 
1973 35,7 47,8 21,4 31,8 
1974 40,3 47,7 22,7 30,5 
1975 42,1 50 ,8 25 ,8 36,2 
1976 43,2 50,3 25,4 35,5 
1977 47,6 53,0 29,0 40,8 
1978 52,7 54,5 32,3 43,6 
1979 56,7 54,4 32,9 40,5 
1980 55,5 55,8 33,6 41,6 

1981 58,0 58,8 33,3 43,l 

1982 55,2 59,6 33,8 44,6 

1983 55,0 59,1 32,7 42,8 

1984 54,9 51 , 6 33,6 43,5 

1985 50,6 31,l 28,5 28,9 

1986 48,5 19,8 24,5 19,0 

1987 47,7 18,0 24,8 19,1 

1988 45,1 17,2 23,9 18,2 

1989 44,0 17,0 22,8 18,4 

1990 42,3 16,l 21 , 3 18, 6 

~ VOR Statistik "Rentenzugang" , verschiedene Jahrgänge, 
eigene Berechnungen auf Grundlage Tabell e 6 und 12 
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TABELLE 13: 

ANTEIL DER RENTEN WEGEN BERUFSUNFÄHIGKEIT AN DEN RENTENZUGÄNGEN 
INSGES. NACH GESCHLECHT UNO VERSICHERUNGSZWEIG 1960 - 1990 IN V.H . 

ARV Männer ANV ARV Frauen ANV Jahr 
1960 32,8 16,4 35,0 26,0 

1961 30,0 18,3 35,1 32,1 

1962 29,1 17,3 32,1 27,4 

1963 26,0 15,1 25,8 22,2 

1964 22,1 13,5 21,8 19,4 

1965 19,4 12,4 18,6 17,7 

1966 16,9 11,3 16,0 15,2 

1967 16,9 11,8 15,3 14,7 

1968 16,7 11,8 15,3 14, 1 

1969 15,8 11,8 13,4 13,4 

1970 13,6 9,9 12,4 12,1 

1971 8,3 6,8 10,5 9,6 

1972 6,8 5,6 9,0 8,7 

1973 5,0 3,8 7,6 6,9 
1974 5,8 3,8 6,5 4,4 
1975 6,1 3,8 5,5 3,2 
1976 6,3 3,1 5,2 2,5 
1977 6,4 2,9 2,9 1,8 
1978 6,9 3,5 1,8 1,5 
1979 7,0 3, 5 1,4 1, 3 
1980 7,2 3,4 1,4 1,2 
1981 7,7 4, 1 1,4 1, 4 
1982 8, 1 5,1 1,5 2,4 
1983 8,9 5,5 1,8 2,7 
1984 8,4 6,2 1,6 3,0 
1985 7,6 5,4 1,1 2,6 
1986 7,3 4,6 0,7 1,8 
1987 6,9 4,4 0,6 1,6 
1988 6,7 4,2 0,6 1,6 
1989 7,2 4,1 0,6 1,7 
1990 7,1 4,0 0,6 1,7 

Quelle: VOR Statistik, Rentenzugang verschiedener Jahrgänge, eigene 
Berechnungen 

-
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TABELLE 14: 

ANTEIL DER RENTEN WEGEN ERWERBSUNFÄHIGKEIT AN DEN 
RENTENNEUZUGÄNGEN INSGESAMT NACH GESCHLECHT UND 
VERSICHERUNGSZWEIG 1960 - 1990 IN V.H. 

Männer Frauen Jahr ARV ANV 
1960 35,0 28,9 33,3 

ARV 

1961 34,2 25,2 30,0 
1962 32,5 24,1 31,0 
1963 32,1 22,8 30,2 
1964 32,1 23,0 32,1 
1965 33,5 23,1 33,7 
1966 34,8 21;2 33,1 
1967 35,7 21,5 32,7 
1968 35,9 22,9 33,2 
1969 36,5 22,7 33,4 
1970 38,9 26,6 36,0 
1971 45,0 29,8 39,2 
1972 45,2 29,4 40,9 
1973 30,6 17,5 40,1 
1974 34,4 18,8 41,1 
1975 36,0 22,0 45,2 
1976 36,8 22,2 45,0 
1977 41,1 26,0 50,0 
1978 45,7 28,6 52,6 
1979 49,6 29,3 52,9 
1980 48,2 30,1 54,3 
1981 50,2 29,1 57,3 
1982 47,0 28,6 58,0 
1983 46,1 27,2 57,3 
1984 46,4 27,2 49,9 
1985 42,8 23,1 29,9 
1986 40,8 20,9 18,8 
1987 40,3 20,2 17,2 
1988 37,6 18,6 16,3 
1989 35,5 16,6 16 , 0 
1990 33 , 5 13,4 15,1 

ANV 
32,5 
29,4 
23,7 
22,9 
24,7 
25,0 
22,0 

22,1 
22,5 
22,1 
24,7 
27,6 
29,5 
24,8 

26,1 
32,9 
32,9 
39,0 
41,9 
39,0 

40,3 
41,6 
42,1 
40,0 

40,4 
26,3 
17, l 

17,4 
16,1 
15,4 

14,3 

.O.uelle: VOR Statistik, "Rentenzugang", verschiedene Jahrgänge, 
eigene Berechnungen 
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TABELLE 15: 

VERSICHERTE NACH DEM MIKROZENSUS IN DER GRV NACH GESCHLECHT 
UND VERSICHERUNGSZWEIG IN 1000, 1962-1989 

Frauen 
ANV ANV 

Männer Frauen Männer 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

ARV 
10 177 

10 394 
9 971 
9 889 
9 867 
9 700 

9 652 
9 653 
9 745 
9 572 
9 596 
9 542 
9 469 
9 187 
9 135 
9 085 

9 284 
9 416 
9 464 
9 536 

10 160 

------
------
10 193 
10 049 

10 271 
10 117 
10 382 

ARV 
6 897 
6 947 
6 722 
6 558 

6 559 
6 425 
6 324 
6 173 
6 118 
5 906 
5 475 
5 396 

5 234 
5 160 
5 273 
5 213 
5 292 
5 430 
5 200 
5 264 
6 417 
-----
- - - - -
6 874 
6 633 
6 667 
6 457 
6 597 

3 686 
3 717 
3 787 
3 865 

3 993 
4 087 
4 113 
4 247 

4 395 
4 523 
4 678 

4 742 
4 806 
5 000 
5 140 
5 153 
5 173 
5 257 
5 313 
5 352 
5 635 
- - - - -

-----
5 902 
6 009 
6 109 
6 511 
6 359 

4 513 
4 614 
4 799 
4 874 
5 058 
5 136 
5 225 
5 310 
5 420 
5 657 
5 659 
5 805 
5 961 
6 157 
6 267 
6 329 
6 437 
6 584 
6 694 
6 924 
7 738 
- - - - -
- - - - -
8 392 
8 367 

8 648 
9 180 
9 134 

* für diese Jahre liegen keine Mikrozensusdaten vor. 
~ BREITRÜCK/LOIBL/WÜBBELS 1989 Loseblattsamrnlung, sowie Sta­

tistisches Bundesamt FS 13, 1990 :47 f. 
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TABELLE 16: 
FRÜHINVALIDITÄTSINDEX BEZOGEN AUF 1000 VERSICHERTE 1962-1989 
IN PROMILLEWERTEN 

Männer Frauen 
ARV ANV ARV ANV 

1962 11, 2 6,5 12,1 4,7 
1963 10,6 6,3 10,4 4,2 
1964 10,8 6,7 11,6 4,6 
1965 11, 3 6,3 12,2 4,2 
1966 11,6 5, 9 12,4 3,9 

4,3 1967 13,4 6,8 13,8 
1968 13 , 3 6,9 13,7 4,4 

4,2 
4,9 

1969 13,2 6,7 14,5 
1970 12,3 7,2 15 ,8 

1971 12,3 6,6 17,2 4,8 
1972 12,0 6,1 19,0 4,9 
1973 10,5 5, 0 19 , 2 4,5 
1974 11,5 5,2 21 , 6 5,0 

1975 10,9 5,9 21,3 6,1 
1976 11,2 5,8 18,3 5,9 
1977 11 , 0 5,8 17,0 6,6 

1978 10,4 5,8 16,4 7,0 

1979 10 , 7 5,5 17,3 6,7 

1980 11,0 6,0 20,8 8,4 

1981 11,6 5,5 21,0 8,3 

1982 10,6 5,7 16,9 7,6 

1983* 10,9 6,0 16,6 7,7 

1984* 10,9 5,9 15,5 9,3 

1985 9,8 5, 1 6,9 4,4 

1986 9,2 4,2 5,6 3,4 

1987 9,1 4,1 5,4 3,2 

1988 9,7 3,9 5,5 2,9 

1989 9,6 4, 0 5,5 2,9 

* für diese Jahre wurden die Frührentenzugänge auf die Versicherten 
im Jahr 1982 bezogen. 

Quelle: eigene Berechnungen auf der Grundlage Tabelle 12 und 
Tabelle 16 

-
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TABELLE 22: 

VERTEILUNG DER FRÜHRENTENZUGÄNGE NACH DIAGNOSEHAUPTGRUPPEN 
MÄNNER UND FRAUEN ARV - 1990, ABSOLUT UND IN V.H. 

ICD-Nr. Zahl der Zahl der Anteil der Diagnosen an Hauptgruppen Frührenten Frührenten den Frührenten insg.in v.H. 
Männer Frauen 

001 - 139 

140 - 239 

240 - 279 

280 - 289 

290 - 319 

320 - 389 

390 - 459 

460 - 519 

520 - 579 

580 - 629 

630 - 576 

680 - 709 

710 - 739 

740 - 759 

760 - 779 

780 - 799 

800 - 999 

Nicht zuzuord 

nende Fälle 

Zahl der Früh 

renten insg. 

919 

8 710 

2 356 

145 

10 465 

4 528 

26 333 

5 905 

2 936 

913 

-- - - -

340 

29 572 

319 

40 

l 607 

3 549 

1 

98 638 

255 

3 402 

l 099 

67 

6 022 

1 734 

6 569 

1 176 

661 

310 

11 

143 

12 044 

188 

16 

687 

670 

7 

35 061 

Männer Frauen 

0,9 0,7 

8,8 9, 7 

2,3 3, l 

0,1 0, 1 

10,6 17, 1 

4,5 4,9 

26,6 18,7 

5,9 3,3 

2,9 1,8 

0,9 0,8 

--- ---

0,3 0,4 

29,9 34,3 

0,3 0,5 

--- -- -
1,6 1, 9 

3,5 1,9 

99,l 99,2 
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TABELLE 23: 

VERTEILUNG DER FRÜHRENTENNEUZUGÄNGE NACH DIAGNOSEHAUPTGRUPPEN 
MÄNNER UND FRAUEN ANV - 1990, ABSOLUT UND IN V.H. 

!CD-Nr Zahl der Zahl der Anteil der Diagnosen an 

Hauptgruppen Frührenten Frührenten den Frührenten insg. in v.H. 

Männer Frauen Männer Frauen 

001 - 139 363 198 1 4 0.7 
140 - 239 2 647 3 674 10,5 13,3 

240 - 279 678 583 2,7 2,1 

280 - 289 61 59 0,2 0,2 

290 - 319 3 841 6 281 15,2 22,7 

320 - 389 1 749 2 119 6,9 7,6 

390 - 459 7 528 3 538 29,9 12,8 

460 - 519 988 829 3,9 3,0 

520 - 579 696 710 2,7 2, 5 

580 - 629 297 375 1,1 1,3 

630 - 679 1 --- 12 - - - - --

680 - 709 86 162 0, 3 0,5 

710 - 739 5 396 8 172 21,4 29,6 

740 - 759 57 160 0,2 0,5 

760 - 779 12 19 -- - ---
780 - 799 116 157 0, 4 0,5 

800 - 999 592 521 2,3 1,8 

Nicht zuzu-

ordnen 12 13 -- - ---

insgesamt 25 107 27 574 99 . 1 99,1 

Quelle: VOR Statistik Bd . 96 "Rentenzugang" 1990:58 AV z 
Zur .Erläuterung der ICD-Nr. vgl. Übersicht I im Anhang 
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TABELLE 24: 

RANGFOLGE DER HÄUFIGSTEN 1990 IN V .H. DIAGNOSEN BEI BU/ EU IN DER ARV NACH DIAGNOSEGRUPPEN 

Diagnosegruppen Männer ARV Diagnosegruppen Frauen ARV in V H in V H 

710 - 739 29,9 710 - 739 34,3 
390 - 459 26,6 390 - 459 18,7 
290 - 319 10,6 290 - 319 17, 1 

140 - 239 8,8 140 - 239 9,7 

460 - 519 5,9 460 - 519 3,3 

320 - 389 4,5 320 - 389 4, 9 

800 - 999 3,5 240 - 279 3, 1 

520 - 579 2,9 780 - 799 1,9 

Quelle: VOR-Statistik "Rentenzugang" Bd. 96, 1990:57 AR Z, sowie 
eigene Berechnungen. Zur Erläuterung der ICD-Nr. vgl . 
Übersicht I im Anhang. 

TABELLE 25: 

RANGFOLGE DER HÄUFIGSTEN 
1990 IN V.H. 

DIAGNOSEN BEI BU/ EU IN DER ANV NACH DIAGNOSEGRUPPEN 

Diagnosegruppen Männer ANV Diagnosegruppen Frauen ANV 
in V H in V H 

710 - 739 29,6 390 - 459 29,9 

290 - 319 22,7 21,4 710 - 739 

140 - 239 13,3 15,2 290 - 319 

390 - 459 12,8 10,5 140 - 239 

320 - 389 7,6 6,9 320 - 389 
450 - 519 3,0 3,9 460 - 519 
520 - 579 2,5 2,7 520 - 579 
800 - 999 1,8 2,7 240 - 279 

Quelle: VOR-Statistik "Rentenzugang" Bd. 96, 1990:58 AV Z, sowie eigene 
Berechnungen. Zur Erläuterung der ICD-Nr . vgl. Übersicht I im Anhang. 
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TABELLE 31: 

ALTERSSPEZIFISCHER RÜCKGANG DER STERBLICHKEIT FÜR MÄNNER UND FRAUEN SEIT 1970 
IN V.H. (NEGATIVE WERTE) 

1970/ 1980 1970/ 1983 1970/ 1986 
Alter m w m w m w 
0 - 1 45,3 42,0 57,4 55,l 62,7 61,2 

1 - 5 36,7 33 , 3 45,5 44,4 54,6 55,6 

5 - 10 33,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

10 - 15 40,0 33,3 40,0 33,3 40, 0 66,6 

15 - 20 20,0 16,6 33,3 33,3 46,7 50,0 

20 - 25 16,6 16,6 27,8 16,7 44,5 33,3 

25 - 30 18,8 14,3 25,0 28,6 37,5 42,9 

30 - 35 26,4 11, 2 26 , 3 22,2 36,9 33,3 

35 - 40 16,0 21,5 24,0 21,4 28,0 28,5 

40 - 45 8,2 22,8 13,5 27,3 24,3 31,9 

45 - 50 5,0 22,3 15,3 30,6 22,0 36, 1 

50 - 55 5,4 20,8 5,4 22,6 17,4 32,0 

55 - 60 9,8 15,4 14,4 21,8 17,6 27,0 

60 - 65 20,3 21,9 21,4 23 , 4 26,4 28,2 

65 - 70 19,8 25,3 22,2 26,5 32,2 34,4 

70 - 75 15, 1 24,8 20,4 29, 2 24,5 33,2 

75 - 80 9,7 21,9 12,3 26,0 18, 1 33,0 

80 - 85 7,7 19,1 7,5 21 ,8 12,7 27,8 

85 - 90 8,8 14,3 7,8 17 , 0 10,9 21,6 

90 u. m. 17,7 13,3 18, 7 12,0 23,0 15,2 

Quelle: Statisti sches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 1, 1983, S. 102; 1986, S. 
126; sowie eigene Berechnungen. 
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TABELLE 32: 

DIE HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN 1989 NACH DIAGNOSEGRUPPEN 
-INV.H.-

Diagnosegruppe Männer Frauen 

Kreislauf-Krankheiten 
(ICD 390-459) 

44,81 52,91 

Bös. Neubildungen 
(ICD 140-239 

26,88 23,59 

Krankh. der Atmungsorg. 
(ICD 460-519) 

7, 15 4,86 

Krankh. der Verdauungsorg. 
(ICD 520-579) 

5,08 4,28 

Verletzungen und Vergiftung. 
( ICD 800-999) 

5,91 3,46 

sonstige 10,17 10,90 

Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 12, Reihe 4, 
1990:10 f., eigene Berechnungen 
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TABELLE 33: 

DIE HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN 1989 NACH DIAGNOSEGRUPPEN 
IN DER ALTERSGRUPPE DER 50 - 65JÄHRIGEN - IN V.H. -

Diagnosegruppe Männer Frauen 

Kreislauf-Krankheiten 36,56 25 , 51 
(!CD 390-459) 

Bös. Neubildungen 
(!CD 140-239) 

Krankh. der Atmungsorg. 
(!CD 460-519) 

Krankh. der Verdauungsorg. 
(!CD 520-579) 

sonstige 

34,81 

4,03 

8, 01 

16,59 

47,92 

3,15 

7,01 

16,41 

Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 12, Reihe 4, 
1990:22 ff, eigene Berechnungen 
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TABELLE 35: 

BEMt~LA~!~IY~~Rt~~~~Q~~!fc~~~üR~A~~ijG~ ~~g~NAR~ä~ü~u~~äHj~KQ~~- IN 

Anträge bewi 11 igte alxlelehnt Jahr insges:imt Anträge in V . . nicht BU in H v . H . 

1978 19 650 15 784 80,32 2 700 13,74 

1979 18 238 15 084 82,70 2 210 12 ,1 1 

10,82 1980 19 670 16 656 84,67 2 130 

1981 20 664 17 594 85, 14 2 087 10,09 

1982 21 339 18 748 87,85 1 876 8,79 

1983 23 743 21 384 90,06 l 715 7,22 

1984 22 704 20 389 89,80 1 753 7,72 

1985 19 208 17 002 88,51 1 550 8,06 

1986 17 559 15 428 87,86 1 464 8,33 

1987 17 412 15 094 86,68 1 631 9,36 

Quelle: Bundesarbeitsblatt - Arbeits- und Sozialstatistik, verschiedene 
Jahrgänge, eigene Berechnungen 

TABELLE 36: 
BEWILLIGTE UND ABGELEHNTE RENTENANTRÄGE WEGEN BERUFSUNFÄHIGKEIT 
IN DER ANGESTELLTENVERSICHERUNG 1978 - 1987 ABSOLUT UND IN V.H. 

Anträge bewilligte abgelehnt 
Jahr 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

insgesamt 

6 977 

6 159 

5 138 

4 888 

7 197 

8 413 

11 614 

8 436 

7 128 

6 595 

1 
.. Anträge in v H 

3 852 55,20 

3 145 51,06 

3 188 62,04 

3 414 69,84 

5 698 79,17 

6 820 81 ,06 

10 177 87,62 

7 850 93,05 

6 651 93,30 

6 156 93,34 

nicht BU 

2 492 

2 350 

l 483 

l 109 

l 132 

l 239 

l 143 

377 

241 

222 
1 

in V H . . 

35,71 

38, 15 

28,86 

22,68 

15,72 

14,72 

9,84 

4,46 

3,38 

3,36 

Quelle: Bundesarbeitsblatt - Arbeits- und Sozialstatistik, verschiedene 
Jahrgänge, eigene Berechnungen 
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TABELLE 37: 
IN DER BEWILLIGTE UND ABGELEHNTE RENTENANTRÄGE WEGEN ERWERBSUNVFÄHHIGKEIT 

ARBEITERRENTENVERSICHERUNG 197B - 19B7 ABSOLUT UND IN .. 

Anträge bewi 11 igte aQgelehot 
nH:ht E in V .. H Jahr 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

19B3 

1984 

1985 

1986 

1987 

insgesamt 

273 755 

283 398 

301 641 

308 310 

309 348 

314 155 

322 209 

234 588 

210 210 

213 054 

Anträge 

171 538 

182 699 

197 914 

204 422 

198 441 

197 910 

193 194 

133 231 

114 887 

116 004 

in V H . . 
62,66 

64,46 

65,61 

66,30 

64, 14 

62,99 

59,95 

56, 79 

54,65 

54,44 

62 664 

62 376 

63 571 

63 699 

73 990 

80 475 

91 571 

63 493 

54 344 

53 799 

22,B9 

22,01 

21,07 

20,66 

23,91 

25 , 61 

28,41 

27,06 

25,85 

25, 25 

Quelle : Bunde~arbeit~blatt - Arbeits-und Sozialstatistik, verschiedene 
Jahrgange, eigene Berechnungen 

TABELLE 38: 
BEWILLIGTE UND ABGELEHNTE RENTENANTRÄGE WEGEN ERWERBSUNFÄHIGKEIT 
IN DER ANGESTELLTENRENTENVERSICHERUNG 1978 - 1987 ABSOLUT UND IN V.H. 

Anträge bewilligte abgelehnte 
in V . . Anträge in v .. H nicht EU H Jahr 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

insgesamt 

107 543 

112 417 

121 865 

118 505 

124 461 

126 498 

151 023 

94 556 

79 698 

78 750 

77 495 72,05 

76 627 68, 16 

85 828 70,42 

82 183 69,34 

86 208 69 , 26 

86 417 68,31 

95 075 62,95 

54 835 57,99 

44 758 56 , 15 

42 991 54,59 

16 159 

18 234 

16 790 

17 087 

19 654 

21 489 

31 763 

17 189 

13 B88 

13 721 

15,02 

16,21 

13, 77 

9,41 

15,79 

16,98 

21,03 

18, 17 

17,42 

17,42 

Quelle: Bunde~arbeit~blatt - Arbeits- und Sozialstatistik verschiedene 
Jahrgange, eigene Berechnungen • 



411 

ANHANG II 
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ANHANG II 

ÜBERSICHT DER KRANKHEITSARTENGRUPPEN NACH 
DEM ICD-SCHLOSSEL (1979) 

I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten 

001 -009 Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems 
010-018 Tuberkulose 
020-027 Zoonosen durch Bakterien 
030-041 Sonstige bakterielle Krankheiten 
045-049 Poliomyelitis (Kinderlähmung) und sonstige nicht 

durch Arbo-Viren hervorgerufene Viruskrankheiten 
des Zentralnervensystems 

050-057 Viruskrankheiten im Exanthem 
060-066 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten 
070-079 Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene 

Krankheiten 
080-088 Rickettsiosen und sonstige Infektionskrankheiten, 

durch Arthropoden übertra9en 
090-099 Syphilis (lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten 
100-104 Sonstige Spirochätenkrankheiten 
110-118 Mykosen 
120- 129 Helminthosen {Wurmkrankheiten) 
130-136 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten 
137-139 Spätfol9en von infektiösen und parasitären 

Krankheiten 

II. Neubildungen 

140-149 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Munhöhle 
und des Rachens 

150-159 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane 
und des Bauchfells 

160-165 Bösartige Neubildungen der Atmungs- und 
intrathorakalen Organe 

170-175 Bösartige Neubildungen der Knochen, 
des Bindegewebes , der Haut und der Brustdrüse 

179-189 Bösartige Neubildungen der Harn- und 
Geschlechtsorgane 

190- 199 Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n. bez. Sitze 
200-208 Bösartige Neubildungen des lymphatischen und 

hämatopoetischen Gewebes 
210-229 Gutartige Neubildungen 
320-234 Carcinoma in situ 
235-238 Neubildungen unsicheren Verhaltens 
239 Neubildungen unbekannten Charakters 

III. Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel-
krankheiten sowie Störungen im Inmunitätssystem 

240-246 Krankheiten der Schilddrüse 
250-259 Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen 
260-269 Ernährungsmangelkrankheiten . _ 
270-279 Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Storungen 

im Immunitätssystem 
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IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 

280-289 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 

V. Psychiatrische Krankheiten 

290-294 Organische Psychosen 
295-299 Andere Psychosen . 
300-316 Neurosen, Persönlichkeitsstörungen (Psychoeathien) 

und andere nichtpsychotische psychische Storungen 

VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane 

320-326 Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems 
330-337 Hereditäre und degenerative Krankheiten des 

Zentralnervensystems 
340-349 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems 
350-359 Affektionen des peripheren Nervensystems 
360-279 Affektionen des Auges und seiner Anhangsbebilde 
380-389 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 

VII.Krankheiten des Kreislaufsystems 

390-392 Akutes rheumatisches Fieber 
393-398 Chronsiche rheumatische Herzkrankheiten 
401-405 Hypertonie und Hochdruckkrankheiten 
410-414 Ischämische Herzkrankheiten 
415-417 Krankheiten des Lungenkreislaufs 
420-429 Sonstige Formen von Herzkrankheiten 
430-438 Krankheiten des zerebrovaskulären Systems 
440-448 Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren 
451-459 Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie 

sonstige Krankheiten der Kreislaufsystems 

VIII. Krankheiten der Atmungsorgane 

460-466 Akute Infektionen der Atmungsorgane 
470-478 Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege 
480-487 Pneumonie (Lungenentzündung und Grippe} 
490-496 Chronische obstruktive Lungenkrankheiten und 

verwandte Affektionen 
500-508 Pneumokoniosen (Staublungenkrankheiten) und 

sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe 
510-519 Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane 

IX. Krankheiten der Verdauungsorgane 

520-529 Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüse und 
der Kiefer 

530-537 Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des 
Zwölffingerdarms 

540-543 Appendizitis 
550-553 Eingeweidebrüche 
555-558 Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (Dünn- und 

Dickdarmentzündung) 
560-569 Sonstige Krankheiten des Darmes und des Bauchfells 
570-579 Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane 
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X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 

580-589 Nephritis (Nierenentzündung), nephrotisches 
Syndrom und Nephrose 

590-599 Sonstige Krakheiten der Harnorgane 
600-608 Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane 
610-611 Krankheiten der Brustdrüse 
614-616 Entzündliche Krankheiten der weiblichen Becken­

organe 
617-629 Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechts­

organe 

XI. Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung 
und im Wochenbett 

630-639 Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt 
640-648 Komplikationen, die hauptsächlich im Zusammen­

hang mit der Schwangerschaft auftreten 
650-659 Normale Entbindung sowie andere Indikationen zur 

Behandlung während der Schwangerschaft, bei 
Wehen und Entbindung 

660-669 Komplikationent die hauptsächlich im Verlauf der 
Wehen und der tntbindung auftreten 

670-676 Komplikationen im Wochenbett 

XII . Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes 

680-686 Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes 
690-698 Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des 

Unterhautzellgewebes 
700-709 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhaut­

zellgewebes 

XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des 
Bindegewebes 

710-719 Arthropathien (Gelenkleiden) und verwandte 
Affektionen 

720-724 Dorsopathien (Rückenleiden) 
725-729 Rheumatismus, ausgeno11111en des Rückens 
730-739 Osteopathien, Chondropathien und erworbene 

Deformitäten des Huskelskelettsystems 

XIV. Kongenitale Anomalien 
740-759 Kongenitale Anomalien 

XV. Bestinrnte Affektionen, die ihren Ursprung in der 
Peritanalzeit haben 

760-779 Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der 
Peritanalzeit haben 

XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen 

780-789 Symtome 
790-796 Unspezifische Befunde 
797-799 Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits­

und Todesursachen 

-
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XVII. Verletzungen und Vergiftungen 

800-804 Schädelfraktur (Schädelbruch) 
805-809 Fraktur fBruch) der Wirbelsäule und des 

Rumpfske etts 
810-819 Frankturen 1Brüche! der oberen Extremitäten 
820-829 Frankturen Brüche der unteren Extremitäten 
830-839 Luxationen Verren ungen) 
840-848 Verstauchungen (Distorsionen), Gelenk- und 

Muskelzerrungen 
850-854 lnfrakranielle (im Schädelinnern) Verletzungen , 

ausgenommen solche mit Schädelbruch 
860-869 Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und 

des Beckens 
870-879 Offene Wunden der oberen Extremitäten 
880-887 Offene Wunden des Kopfes , Halses und Rumpfes 
890-897 Offene Wunden der unteren Estremitäten 
900-904 Verletzung der Blutgefäße 
905-909 Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und 

sonstigen äußeren Einwirkungen 
910-919 Oberflachliche Verletzungen 
920-924 Prellungen ohne Hautverletzung 
925-929 Quetschungen 
930-939 Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in 

Körperöffungen 
940-949 Verbrennungen 
950-957 Nerven- und Rückenmarksverletzungen 
958-959 Bestimmte Komplikationen nach Verletzung und 

n.n. bez. Verletzungen 
960-979 Vergiftung durch Drogen , Medikamente, Seren und 

Impfstoffe 
980-989 Toxische Wirkungen von medizinisch nicht 

gebräuchlichen Substanzen 
990-995 Sonstige und n.n. bez. Schädigungen durch äußere 

Einflüsse 
996-999 Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und 

ärztlichen Behandlung, anderweitig nicht klassifiziert 
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Weitere Veröffentlichungen des DZA ( Auswahl) 

87 Beckmann, R.: Untersuchungen zur ärztlichen Betreuung Pflegebedürf­
tiger: Modellpraxis in einem Alten- und Pflegeheim, Berlin 1992, 
178 S., DM 5,00 

! 86 Hinschützer, U.: Offerten der privaten Versicherungswirtschaft zur 
1 Eigenvorsorge bei Pflegebedürftigkeit - Eine vergleichende Darstel-l lung, Berlin 1992, 270 S., DM 7,00 

! 85 Schwichtenberg, B.: Empirische Erhebungen zur Altenplanung in den 
~ alten Bundeslandern. Annotierte Bibliographie, Berlin 1992, 89 S., ! DM 3,50 

84 Schmidt, R. : Altenhilfe -(k)ein Geschäft für Profis ? Sekundärana­
lytische Studien zur Altenhilfeentwicklung seit Mitte der 70er Jah­
re am Beispiel Bayerns, Berlin 1991, 154 S., DM 4,50 

! 83 Frank, W.; Knüppel, H.; Wilhelm, J . (Hrsg.): Soziale Altenarbeit im 
"Sta.atteil. Eine Problemskizze aus europäischer Sicht, Berlin 1991, 
188 S., DM 5,00 

l 82 AG Gesundheitsanalysen und soziale Konzepte der FU Berlin; Interdis-
i ziplinare AG fur Angewandte Soziale Gerontologie an der GHS Kassel: 

Alte Menschen in der Stadt und auf dem Land, Berlin 1991, 252 S., 
DM 6, 00 

81 Birk, M.-L.; Knoll , G.; Krauß, B.; Steinacker, B.; Uhlmann, G. 
1 (Hrsg. ) : Gerontopsychiatrie und Altenarbeit II. Beitrage aus der 
' Fortbildungsreihe "Gerontologisches Forum" im Landkreis Göppingen, 
l Berlin 1991, 198 S., DM 5,50 

i 80 Wimalasuriya, B.: Verzeichnis der Altenpläne der Länder, Kol!ITiunen 
und Landkreise, Berlin 1991, 156 S., DM 4,00 

79 Bardehl e , D. (Hrsg.): Obersichten zur Betreuungssituation älterer 
Burger in der DDR, Berlin 1990. 166 S. , DM 5,00 

78 Holz, G.: Die Alterslast - ein Gewinn für andere? Strukturen und 
'Al<teure der Gesundheits- und Sozialversorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland von 1970 bis 1985, Berlin 1990, 2 Bände~ 889 S., 
DM 22,00 

1 77 Schmidt, R.: Die "schlaue" Altenhilfe. Zur Entwicklung des Fort­
und Wei terbildungsmarktes in den achtziger Jahren, Berlin 1989, 
134 S. , DM 4,50 

176 Synopse der Verordnungen und Erlasse der Bundesländer zur Altenpfle­
ge-Ausbildung sowie der Rahmenvereinbarung der Bundesländer über die 
Ausbildung und Prüfung von Altenpflegern und Altenpflegerinnen -
Stand: Ende 1988, 2. unveränd.Aufl., Berlin 1991, 313 S., DM 16,00 

! 67 Hi rsch, R.D.; Krauß, B. (Hrsg.): Gerontopsvchiatrie und Altenarbeit 
l T.""BeTträge auscler Fortbildungsreihe "Gerontologisches Forum" im 1 La ndkreis Göppingen, 3. unveränd. Aufl., Berlin 1991, 347 S., 

DM 6 , 00 
* * * 

Di e Schriften sind beim DZA direkt zu beziehen. Versandkosten werden ge­
sondert berechnet. 
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Die Rentenreform '92 zielt ab auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. 
In Ergänzung steht eine Reform der Regelungen an bezogen auf Erwerbs­
minderungsrenten. Es wird befürchtet, daß diese Frührenten künftig ver­
mehrt als Ventil des Arbeitsmarktes genutzt werden und eine verstärkte Risi­
koverlagerung von den Arbeitgebern hin zu den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung und den Arbeitnehmern erfolgt. Bereits heute beendet 
ein großer Teil von sozialversicherten Beschäftigten das Erwerbsleben vor 
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, unter anderem durch Berufung auf 
eine verminderte gesundheitliche Leistungsfähigkeit mit der Folge der Früh­
invalidisierung. Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Analyse der Viel­
schichtigkeit des Problems. 

Auf der Grundlage einer Auswertung der jährlichen Rentenzugangsstatistik 
wird deutlich, daß es sich bei der Frühinvalidität um einen multifaktoriellen 
Zusammenhang handelt: Nicht ausschließlich die gesundheitliche Leistungs­
fähigkeit der Versicherten, sondern ihre Einstellungen und Verhaltensweisen 
spielen ebenso eine Rolle wie Entwicklungen des Arbeitsmarktes, Verände­
rungen von Rechtsprechung und Gesetzgebung. 

Dem Prozess der lnvalidisierung sind vor allem ältere leistungsgeminderte 
Arbeitnehmer unterworfen. Von der ärztlichen Beurteilung ihrer Leistungs­
minderung und von ihrer Berufsqualifikation sowie den Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt hängt es ab, ob das geltende System der Sozialen Sicherung 
einen nahtlosen Übergang in die Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit ermöglicht 
oder nicht. Insbesondere gering qualifizierte Arbeitskräfte, vornehmlich mit 
Arbeiterstatus, tragen das Risiko des Abgleitens in Arbeitslosigkeit und Sozi­
alhilfeabhängigkeit, bevor das Rentenrecht greift. 

Die vorgestellten Fallbeispiele zu Streitverfahren um die Anerkennung einer 
Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente dokumentieren hoch problemgela­
dene Schicksale von leistungsgeminderten Arbeitnehmern. Sie verdeutli­
chen das Dilemma einer Gesetzeslage, die keine nahtlose soziale Sicherung 
für diesen Personenkreis gewährleistet. Der „Ganzheitlichkeit" der Lebensla­
gen der Betroffenen stehen die Prinzipien der Rechtspr~chung und das 
Denken in den jeweiligen sozialen Teilrisiken seitens der Sozialversiche­
rungs- bzw. Leistungsträger gegenüber. 

ISBN 3-88962-112-0 
ISSN 0175-8365 
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